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Akt. Sr. Heiligkeit Papst Benedikt XVI.

1.	 Botschaft seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. 
zur Feier des Weltfriedenstages 

 
Religionsfreiheit, ein Weg für den Frieden 
 
1. Zu Beginn eines neuen Jahres will mein Glückwunsch 
alle und jeden einzelnen erreichen; es ist ein Wunsch für 
ein frohes Wohlergehen, vor allem aber ist es ein Frie-
denswunsch. Auch das Jahr, das seine Türen schließt, 
war leider von Verfolgung, von Diskriminierung, von 
schrecklichen Gewalttaten und von religiöser Intoleranz 
gezeichnet. 
Ich denke besonders an das geschätzte Land Irak, das auf 
seinem Weg in die ersehnte Stabilität und Versöhnung 
weiterhin ein Schauplatz von Gewalt und Anschlägen 
ist. Mir kommen die jüngsten Leiden der christlichen 
Gemeinde in den Sinn und insbesondere der niederträch-
tige Angriff auf die syrokatholische Kathedrale „Unserer 
Lieben Frau von der Immerwährenden Hilfe“ in Bagdad, 
wo am vergangenen 31. Oktober zwei Priester und über 
fünfzig Gläubige, die zur Feier der heiligen Messe ver-
sammelt waren, getötet wurden. Diesem Anschlag folg-
ten in den Tagen danach weitere Angriffe, auch auf Pri-
vathäuser. Sie haben in der christlichen Gemeinde Angst 
ausgelöst sowie bei vielen ihrer Mitglieder den Wunsch 
geweckt, auf der Suche nach besseren Lebensbedingun-
gen zu emigrieren. Ihnen bekunde ich meine Nähe und 
die der ganzen Kirche, was auch in der kürzlich abge-
haltenen Sonderversammlung der Bischofssynode für 

den Nahen Osten konkret zum Ausdruck gekommen 
ist. Diese Versammlung hat die katholischen Gemeinden 
im Irak und im gesamten Nahen Osten ermutigt, die Ge-
meinschaft zu leben und in jenen Ländern weiterhin ein 
mutiges Glaubenszeugnis zu geben. 
Von Herzen danke ich den Regierungen, die sich be-
mühen, die Leiden dieser Brüder und Schwestern in 
ihrer menschlichen Existenz zu lindern, und fordere 
die Katholiken auf, für ihre Brüder und Schwestern im 
Glauben, die unter Gewalt und Intoleranz leiden, zu be-
ten und sich mit ihnen solidarisch zu zeigen. In diesem 
Zusammenhang schien mir eine besonders gute Gelegen-
heit gegeben, euch allen einige Gedanken über die Religi-
onsfreiheit als Weg für den Frieden mitzuteilen. Denn es 
ist schmerzlich festzustellen, dass es in einigen Regionen 
der Welt nicht möglich ist, den eigenen Glauben frei zu 
bekennen und zum Ausdruck zu bringen, ohne das Le-
ben und die persönliche Freiheit aufs Spiel zu setzen. In 
anderen Gebieten existieren lautlosere und raffiniertere 
Formen von Vorurteil und Widerstand gegen die Gläu-
bigen und gegen religiöse Symbole. Die Christen sind 
gegenwärtig die Religionsgruppe, welche die meisten 
Verfolgungen aufgrund ihres Glaubens erleidet. Viele 
erfahren tagtäglich Beleidigungen und leben oft in Angst 
wegen ihrer Suche nach der Wahrheit, wegen ihres Glau-
bens an Jesus Christus und wegen ihres offenen Aufrufs 
zur Anerkennung der Religionsfreiheit. Das kann man al-
les nicht dulden, weil es eine Beleidigung Gottes und der 
Menschenwürde ist; es stellt außerdem eine Bedrohung 
für die Sicherheit und den Frieden dar und verhindert 
eine echte ganzheitliche Entwicklung des Menschen.1

1	  Vgl. Benedikt XVI., Enzyklika Caritas in veritate, 29.55-57. 
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In der Religionsfreiheit nämlich findet die Besonder-
heit der menschlichen Person, durch die sie das eigene 
persönliche und gemeinschaftliche Leben auf Gott hin-
ordnen kann, ihren Ausdruck: Im Licht Gottes versteht 
man die Identität, den Sinn und das Ziel der Person 
vollständig. Diese Freiheit willkürlich zu verweigern 
oder zu beschränken bedeutet, eine verkürzende Sicht 
des Menschen zu haben; die öffentliche Rolle der Reli-
gion zu verdunkeln bedeutet, eine ungerechte Gesell-
schaft aufzubauen, da sie nicht im rechten Verhältnis 
zur wahren Natur der menschlichen Person steht; dies 
bedeutet, die Durchsetzung eines echten und dauer-
haften Friedens der ganzen Menschheitsfamilie un-
möglich zu machen. 

Ich fordere daher die Menschen guten Willens auf, 
den Einsatz für den Aufbau einer Welt zu erneuern, in 
der alle frei sind, ihre Religion oder ihren Glauben zu 
bekennen und ihre Liebe zu Gott mit ganzem Herzen, 
mit ganzer Seele und mit allen Gedanken zu leben (vgl. 
Mt 22,37). Das ist die Gesinnung, welche die Botschaft 
zur Feier des XLIV. Weltfriedenstags, die dem Thema 
Religionsfreiheit, ein Weg für den Frieden gewidmet 
ist, inspiriert und leitet. 

Das heilige Recht auf Leben und auf ein religiöses Leben 

2. Das Recht auf Religionsfreiheit ist in der Würde des 
Menschen selbst verankert,2 dessen transzendente Na-
tur nicht ignoriert oder vernachlässigt werden darf. 
Gott hat Mann und Frau als sein Abbild erschaffen 
(vgl. Gen 1,27). Deshalb besitzt jeder Mensch das hei-
lige Recht auf ein ganzheitliches Leben auch in spiri-
tueller Hinsicht. Ohne die Anerkennung des eigenen 
geistigen Wesens, ohne die Öffnung auf das Transzen-
dente hin zieht der Mensch sich auf sich selbst zurück, 
kann er keine Antworten auf die Fragen seines Her-
zens nach dem Sinn des Lebens finden und keine dau-
erhaften ethischen Werte und Grundsätze gewinnen, 
kann er nicht einmal echte Freiheit erfahren und eine 
gerechte Gesellschaft entwickeln.3

Die Heilige Schrift offenbart in Übereinstimmung mit 
unserer eigenen Erfahrung den tiefen Wert der Men-
schenwürde: „Seh ich den Himmel, das Werk deiner 
Finger, Mond und Sterne, die du befestigt: Was ist der 
Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschen Kind, 
dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig 
geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit 
und Ehre gekrönt. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt 
über das Werk deiner Hände, hast ihm alles zu Füßen 
gelegt“ (Ps 8,4-7). 
Angesichts der erhabenen Wirklichkeit der mensch-
lichen Natur kann uns das gleiche Staunen über-
kommen, das der Psalmist zum Ausdruck bringt. Sie 
zeigt sich als ein Offensein für das Mysterium, als die 
Fähigkeit, den Fragen über sich selbst und über den 

2	 Vgl. Zweites Vatikanisches Konzil, Erklärung über die 
Religionsfreiheit Dignitatis humanae, 2.

3	 Vgl. Benedikt XVI., Enzyklika Caritas in veritate, 78. 

Ursprung des Universums auf den Grund zu gehen, 
als innerer Widerhall der höchsten Liebe Gottes, der 
Ursprung und Ziel aller Dinge, eines jeden Menschen 
und aller Völker ist.4 Die transzendente Würde der Per-
son ist ein wesentlicher Wert der jüdisch-christlichen 
Weisheit, sie kann aber dank der Vernunft von allen 
erkannt werden. Diese Würde im Sinn einer Fähigkeit, 
die eigene Materialität zu überschreiten und die Wahr-
heit zu suchen, muss als ein allgemeines Gut anerkannt 
werden, das für den Aufbau einer auf die volle Ver-
wirklichung des Menschen ausgerichteten Gesellschaft 
unverzichtbar ist. Die Achtung wesentlicher Elemente 
der Menschenwürde wie das Recht auf Leben und das 
Recht auf die Religionsfreiheit ist eine Bedingung für 
die moralische Legitimität jeder gesellschaftlichen und 
rechtlichen Vorschrift. 

Religionsfreiheit und gegenseitige Achtung 

3. Die Religionsfreiheit ist der Ausgangspunkt der 
moralischen Freiheit. Tatsächlich verleiht das in der 
menschlichen Natur verwurzelte Offensein für die 
Wahrheit und das Gute jedem Menschen volle Würde 
und gewährleistet den gegenseitigen Respekt zwischen 
Personen. Darum ist die Religionsfreiheit nicht nur als 
Schutz gegenüber Nötigungen zu verstehen, sondern 
in erster Linie als Fähigkeit, die eigenen Entscheidun-
gen gemäß der Wahrheit zu ordnen. 
Es besteht eine untrennbare Verbindung zwischen 
Freiheit und Achtung des anderen: „Die einzelnen 
Menschen und die sozialen Gruppen sind bei der Aus-
übung ihrer Rechte durch das Sittengesetz verpflich-
tet, sowohl die Rechte der andern wie auch die eigenen 
Pflichten den anderen und dem Gemeinwohl gegen-
über zu beachten.“5

Eine Gott gegenüber feindliche oder gleichgültige Frei-
heit endet in der Verneinung ihrer selbst und gewähr-
leistet nicht die vollkommene Achtung gegenüber 
dem anderen. Ein Wille, der sich für gänzlich unfähig 
hält, die Wahrheit und das Gute zu suchen, hat keine 
objektiven Gründe noch Motive für sein Handeln au-
ßer denen, die seine augenblicklichen und zufälligen 
Interessen ihm diktieren; er hat keine „Identität“, die 
durch wirklich freie und bewusste Entscheidungen 
zu schützen und aufzubauen ist. Er kann daher nicht 
die Achtung seitens anderer „Willen“ fordern, die sich 
ebenfalls von ihrem tiefsten Sein losgelöst haben, die 
also andere „Gründe“ oder sogar gar keinen „Grund“ 
geltend machen können. Die Illusion, im ethischen Re-
lativismus den Schlüssel für ein friedliches Zusammen-
leben zu finden, ist in Wirklichkeit der Ursprung von 
Spaltungen und von Verneinung der Würde der Men-
schen. So ist es verständlicherweise notwendig, eine 
zweifache Dimension in der Einheit der menschlichen 

4	 Vgl. Zweites Vatikanisches Konzil, Erklärung über die 
Beziehungen der Kirche zu den nichtchristlichen Religi-
onen Nostra aetate, 1. 

5	 Ders., Erklärung über die Religionsfreiheit Dignitatis hu-
manae, 7.
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Person anzuerkennen: die religiöse und die soziale. In 
diesem Zusammenhang ist es unvorstellbar, dass die 
Gläubigen „einen Teil von sich – ihren Glauben – un-
terdrücken müssen, um aktive Bürger zu sein. Es sollte 
niemals erforderlich sein, Gott zu verleugnen, um in 
den Genus der eigenen Rechte zu kommen“.6

Die Familie, eine Schule der Freiheit und des Friedens 

4. Wenn die Religionsfreiheit ein Weg für den Frieden 
ist, dann ist die religiöse Erziehung der bevorzugte 
Weg, die neuen Generationen zu befähigen, im ande-
ren den eigenen Bruder bzw. die eigene Schwester zu 
erkennen, mit denen man gemeinsam vorangehen und 
zusammenarbeiten muss, damit alle sich als lebendige 
Glieder ein und derselben Menschheitsfamilie empfin-
den, aus der niemand ausgeschlossen werden darf. 
Die auf die Ehe gegründete Familie, Ausdruck inniger 
Gemeinschaft und gegenseitiger Ergänzung zwischen 
einem Mann und einer Frau, fügt sich in diesen Zu-
sammenhang als die erste Schule von Bildung und 
von sozialem, kulturellem, moralischem und geistli-
chem Wachstum der Kinder ein, die im Vater und in 
der Mutter stets die ersten Zeugen eines Lebens finden 
sollten, das auf die Suche nach der Wahrheit und die 
Liebe zu Gott ausgerichtet ist. Die Eltern selbst müss-
ten immer frei sein, ihr Erbe des Glaubens, der Werte 
und der Kultur ohne Zwänge und in Verantwortung 
an ihre Kinder weiterzugeben. Die Familie, die erste 
Zelle der menschlichen Gesellschaft, ist der vorrangi-
ge Bereich der Erziehung zu harmonischen Beziehun-
gen auf allen nationalen und internationalen Ebenen 
menschlichen Zusammenlebens. Das ist der Weg, der 
weise eingeschlagen werden muss, um ein solides und 
solidarisches gesellschaftliches Gefüge zu schaffen, um 
die jungen Menschen darauf vorzubereiten, im Leben 
ihre Verantwortung zu übernehmen, in einer freien 
Gesellschaft, in einem Geist der Verständnisses und 
des Friedens. 

Ein gemeinsames Erbe 

5. Man könnte sagen, dass unter den Grundrechten 
und Grundfreiheiten, die in der Menschenwürde 
wurzeln, die Religionsfreiheit einen speziellen Stand 
besitzt. Wenn die Religionsfreiheit anerkannt wird, ist 
die Würde der Person in ihrer Wurzel geachtet und das 
Ethos sowie die Institutionen der Völker werden ge-
stärkt. Wenn umgekehrt die Religionsfreiheit verwei-
gert wird, wenn versucht wird zu verbieten, dass man 
die eigene Religion oder den eigenen Glauben bekennt 
und ihnen gemäß lebt, wird die Würde des Menschen 
beleidigt, und mit ihr werden die Gerechtigkeit und 
der Frieden bedroht, die auf jener rechten, im Licht des 
höchsten Wahren und Guten aufgebauten gesellschaft-
lichen Ordnung basieren. 

6	 Benedikt XVI., Ansprache an die Generalversammlung 
der Organisation der Vereinten Nationen (18. April 2008): 
AAS 100 (2008), 337. 

In diesem Sinne ist die Religionsfreiheit auch eine Er-
rungenschaft politischer und rechtlicher Kultur. Sie 
ist ein wesentliches Gut: Jeder Mensch muss frei das 
Recht wahrnehmen können, seine Religion oder seinen 
Glauben als einzelner oder gemeinschaftlich zu be-
kennen und auszudrücken, sowohl öffentlich als auch 
privat, im Unterricht, in Bräuchen, in Veröffentlichun-
gen, im Kult und in der Befolgung der Riten. Er dürfte 
nicht auf Hindernisse stoßen, falls er sich eventuell 
einer anderen Religion anschließen oder gar keine Re-
ligion bekennen wollte. In diesem Bereich erweist sich 
die internationale Ordnung als bedeutungsvoll und ist 
ein wesentlicher Bezugspunkt für die Staaten, da sie 
keinerlei Ausnahme von der Religionsfreiheit gestat-
tet, außer dem legitimen Bedürfnis der öffentlichen 
Ordnung, die auf der Gerechtigkeit beruht.7 Auf diese 
Weise erkennt die internationale Ordnung den Rech-
ten religiöser Natur den gleichen Status zu wie dem 
Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit, womit 
sie deren Zugehörigkeit zum wesentlichen Kern der 
Menschenrechte beweist, zu jenen universalen und na-
türlichen Rechten, die das menschliche Gesetz niemals 
verweigern darf. 
Die Religionsfreiheit ist nicht ausschließliches Erbe 
der Gläubigen, sondern der gesamten Familie der Völ-
ker der Erde. Sie ist ein unabdingbares Element eines 
Rechtsstaates; man kann sie nicht verweigern, ohne 
zugleich alle Grundrechte und -freiheiten zu verletzen, 
da sie deren Zusammenfassung und Gipfel ist. Sie ist 
„eine Art ‚Lackmustest‘ für die Achtung aller weiteren 
Menschenrechte“.8 Während sie die Ausübung der spe-
zifisch menschlichen Fähigkeiten fördert, schafft sie die 
nötigen Voraussetzungen für die Verwirklichung einer 
ganzheitlichen Entwicklung, die einheitlich die Ganz-
heit der Person in allen ihren Dimensionen betrifft.9

Die öffentliche Dimension der Religion 

6. Obschon die Religionsfreiheit wie jede Freiheit von 
der persönlichen Sphäre ausgeht, verwirklicht sie sich 
in der Beziehung zu den anderen. Eine Freiheit ohne 
Beziehung ist keine vollendete Freiheit. Auch die Reli-
gionsfreiheit erschöpft sich nicht in der rein individu-
ellen Dimension, sondern sie verwirklicht sich in der 
eigenen Gemeinschaft und in der Gesellschaft, in Über-
einstimmung mit dem relationalen Wesen der Person 
und mit der öffentlichen Natur der Religion. 
Der relationale Charakter ist eine entscheidende Kom-
ponente der Religionsfreiheit, die die Gemeinschaften 
der Gläubigen zur Solidarität für das Gemeinwohl 
drängt. In dieser gemeinschaftlichen Dimension bleibt 
jeder Mensch einzig und unwiederholbar, und zugleich 

7	 Vgl. Zweites Vatikanisches Konzil, Erklärung über die 
Religionsfreiheit Dignitatis humanae, 2. 

8	 Johannes Paul II., Ansprache an die Teilnehmer der Kon-
ferenz der Organisation für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa OSZE (10. Oktober 2003), 1: AAS 96 (2004), 
111. 

9	 Vgl. Benedikt XVI., Enzyklika Caritas in veritate, 11. 
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vollendet und verwirklicht er sich ganz. 
Der Beitrag, den die religiösen Gemeinschaften für die 
Gesellschaft leisten, ist unbestreitbar. Zahlreiche kari-
tative und kulturelle Einrichtungen bestätigen die kon-
struktive Rolle der Gläubigen für das gesellschaftliche 
Leben. Noch bedeutender ist der ethische Beitrag der 
Religion im politischen Bereich. Er sollte nicht margi-
nalisiert oder verboten, sondern als wertvolle Unter-
stützung zur Förderung des Gemeinwohls verstanden 
werden. Unter diesem Gesichtspunkt ist auch die re-
ligiöse Dimension der Kultur zu erwähnen, die über 
die Jahrhunderte hin durch die sozialen und vor allem 
ethischen Beiträge der Religion entwickelt wurde. Die-
se Dimension stellt keinesfalls eine Diskriminierung 
derer dar, die ihre Glaubensinhalte nicht teilen, son-
dern sie stärkt vielmehr den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt, die Integration und die Solidarität. 

Religionsfreiheit, eine Kraft der Freiheit und der Zivilisati-
on: die Gefahren ihrer Instrumentalisierung 

7. Die Instrumentalisierung der Religionsfreiheit zur 
Verschleierung geheimer Interessen – wie zum Bei-
spiel der Umsturz der konstituierten Ordnung, das 
Horten von Ressourcen oder die Erhaltung der Macht 
durch eine Gruppe – kann der Gesellschaft ungeheu-
ren Schaden zufügen. Fanatismus, Fundamentalis-
mus und Handlungen, die gegen die Menschenrechte 
verstoßen, können niemals gerechtfertigt werden, am 
wenigsten, wenn sie im Namen der Religion gesche-
hen. Das Bekenntnis einer Religion darf nicht instru-
mentalisiert, noch mit Gewalt aufgezwungen werden. 
Die Staaten und die verschiedenen menschlichen 
Gemeinschaften dürfen also niemals vergessen, dass 
die Religionsfreiheit die Voraussetzung für die Suche 
nach der Wahrheit ist und dass sich die Wahrheit nicht 
mit Gewalt durchsetzt, sondern „kraft der Wahrheit 
selbst“.10 In diesem Sinne ist die Religion eine positive 
und treibende Kraft für den Aufbau der zivilen und 
der politischen Gesellschaft. 
Wie könnte man den Beitrag der großen Weltreligi-
onen zur Entwicklung der Zivilisation leugnen? Die 
aufrichtige Suche nach Gott hat zu einer vermehrten 
Achtung der Menschenwürde geführt. Die christlichen 
Gemeinschaften haben mit ihrem Erbe an Werten und 
Grundsätzen erheblich dazu beigetragen, dass Men-
schen und Völker sich ihrer eigenen Identität und ihrer 
Würde bewusst wurden, und ebenso sind sie an der 
Errungenschaft demokratischer Einrichtungen sowie 
an der Festschreibung der Menschenrechte und der 
entsprechenden Pflichten beteiligt. 
Auch heute, in einer zunehmend globalisierten Gesell-
schaft, sind die Christen berufen, nicht allein mit einem 
verantwortlichen zivilen, wirtschaftlichen und politi-
schen Engagement, sondern auch mit dem Zeugnis der 
eigenen Nächstenliebe und des persönlichen Glaubens 

10	 Vgl. Zweites Vatikanisches Konzil, Erklärung über die 
Religionsfreiheit Dignitatis humanae, 1. 

einen wertvollen Beitrag zu leisten zum mühsamen 
und erhebenden Einsatz für die Gerechtigkeit, für die 
ganzheitliche Entwicklung des Menschen und für die 
rechte Ordnung der menschlichen Angelegenheiten. 
Die Ausschließung der Religion aus dem öffentlichen 
Leben entzieht diesem einen lebenswichtigen Bereich, 
der offen ist für die Transzendenz. Ohne diese Grund-
erfahrung ist es schwierig, die Gesellschaften auf all-
gemeine ethische Grundsätze hin zu orientieren, und 
kaum möglich, nationale und internationale Richtlini-
en aufzustellen, in denen die Grundrechte und -frei-
heiten vollständig anerkannt und verwirklicht werden 
können, entsprechend den – leider immer noch unbe-
achteten oder bestrittenen – Zielsetzungen der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. 
Eine Frage der Gerechtigkeit und der Zivilisation: Der 
Fundamentalismus und die Feindseligkeit gegenüber 
Gläubigen beeinträchtigen die positive Laizität der 
Staaten 

8. Mit der gleichen Entschiedenheit, mit der alle For-
men von Fanatismus und religiösem Fundamentalis-
mus verurteilt werden, muss auch allen Formen von 
Religionsfeindlichkeit, die die öffentliche Rolle der 
Gläubigen im zivilen und politischen Leben begren-
zen, entgegengetreten werden. 
Man darf nicht vergessen, dass der religiöse Funda-
mentalismus und der Laizismus spiegelbildlich ein-
ander gegenüberstehende extreme Formen der Ableh-
nung des legitimen Pluralismus und des Prinzips der 
Laizität sind. Beide setzen nämlich eine einengende 
und partielle Sicht des Menschen absolut, indem sie 
im ersten Fall Formen von religiösem Integralismus 
und im zweiten von Rationalismus unterstützen. Die 
Gesellschaft, die die Religion gewaltsam aufzwingen 
oder – im Gegenteil – verbieten will, ist ungerecht 
gegenüber dem Menschen und Gott, aber auch ge-
genüber sich selbst. Gott ruft die Menschheit zu sich 
mit einem Plan der Liebe, der den ganzen Menschen 
in seiner natürlichen und geistlichen Dimension ein-
bezieht und zugleich eine Antwort in Freiheit und 
Verantwortung erwartet, die aus ganzem Herzen und 
mit der ganzen individuellen und gemeinschaftlichen 
Existenz gegeben wird. So muss also auch die Gesell-
schaft, insofern sie Ausdruck der Person und der Ge-
samtheit der sie grundlegenden Dimensionen ist, so le-
ben und sich organisieren, dass sie das Sich-öffnen auf 
die Transzendenz hin begünstigt. Genau aus diesem 
Grund dürfen die Gesetze und die Institutionen einer 
Gesellschaft nicht so gestaltet sein, dass sie die religiö-
se Dimension der Bürger nicht beachten oder gänzlich 
von ihr absehen. Durch das demokratische Wirken von 
Bürgern, die sich ihrer hohen Berufung bewusst sind, 
müssen die Gesetze und Institutionen dem Wesen des 
Menschen angepasst werden, damit sie ihn in seiner 
religiösen Dimension unterstützen können. Da diese 
kein Werk des Staates ist, kann sie nicht manipuliert 
werden, sondern muss vielmehr anerkannt und res-
pektiert werden. 
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Wenn die Rechtsordnung – sei es auf nationaler oder 
internationaler Ebene – den religiösen oder antireli-
giösen Fanatismus zulässt oder toleriert, kommt sie 
ihrer Aufgabe nicht nach, die Gerechtigkeit und das 
Recht eines jeden zu schützen und zu fördern. Diese 
Wirklichkeiten können nicht der Willkür des Gesetz-
gebers oder der Mehrheit ausgesetzt werden, denn – 
wie schon Cicero lehrte – die Rechtsprechung besteht 
aus mehr als einer bloßen Schaffung des Gesetzes und 
seiner Anwendung. Sie schließt ein, jedem seine Wür-
de zuzuerkennen.11 Und diese ist ohne garantierte und 
in ihrem Wesen gelebte Religionsfreiheit verstümmelt 
und verletzt, der Gefahr ausgesetzt, unter die Vorherr-
schaft von Götzen, von relativen Gütern zu geraten, 
die absolut gesetzt werden. All das bringt die Gesell-
schaft in die Gefahr von politischen und ideologischen 
Totalitarismen, welche die öffentliche Macht nach-
drücklich betonen, während die Gewissensfreiheit, die 
Freiheit des Denkens und die Religionsfreiheit, als wä-
ren sie Konkurrenten, Beeinträchtigungen oder Zwang 
erleiden. 

Der Dialog zwischen zivilen und religiösen Institutionen 

9. Das Erbe an Grundsätzen und an Werten, die durch 
eine authentische Religiosität zum Ausdruck kom-
men, ist ein Reichtum für die Völker und ihr Ethos. Es 
spricht unmittelbar das Gewissen und die Vernunft der 
Menschen an, erinnert an das Gebot der moralischen 
Umkehr, motiviert dazu, die Tugenden zu üben und 
im Zeichen der Brüderlichkeit als Glieder der großen 
Menschheitsfamilie einander in Liebe zu begegnen.12

Unter Berücksichtigung der positiven Laizität der 
staatlichen Institutionen muss die öffentliche Dimen-
sion der Religion immer anerkannt werden. Zu diesem 
Zweck ist ein gesunder Dialog zwischen den zivilen 
und den religiösen Institutionen für die ganzheitliche 
Entwicklung des Menschen und der Eintracht der Ge-
sellschaft von grundlegender Bedeutung. 

In der Liebe und der Wahrheit leben 

10. In der globalisierten Welt, die von zunehmend 
multiethnischen und multireligiösen Gesellschaften 
gekennzeichnet ist, können die großen Religionen ei-
nen wichtigen Faktor der Einheit und des Friedens für 
die Menschheitsfamilie darstellen. Auf der Basis der 
eigenen religiösen Überzeugungen und der rationalen 
Suche nach dem Gemeinwohl sollen ihre Anhänger 
verantwortungsvoll ihren eigenen Einsatz in einem 
Umfeld der Religionsfreiheit ausüben. Es ist notwen-
dig, in den verschiedenen religiösen Kulturen das zu 
beherzigen, was sich für das zivile Miteinander als po-
sitiv erweist, während alles der Würde des Menschen 
Entgegenstehende verworfen werden muss. 

11	 Vgl. Cicero, De inventione, II, 160.
12	 Vgl. Benedikt XVI., Ansprache an die Vertreter ande-

rer Religionen in Großbritannien (17. September 2010): 
L’Osservatore Romano (dt.), 24. September 2010, S. 10. 

Der öffentliche Raum, den die internationale Gemein-
schaft den Religionen und ihrem Angebot eines „guten 
Lebens“ zur Verfügung stellt, fördert das Hervortre-
ten eines gemeinsam geteilten Maßstabs der Wahrheit 
und des Guten wie auch einen moralischen Konsens 
– beides Dinge, die für ein gerechtes und friedvolles 
Miteinander grundlegend sind. Die Leader der großen 
Religionen sind wegen ihrer Rolle, ihres Einflusses 
und ihrer Autorität in ihren eigenen Gemeinschaften 
als erste zum gegenseitigen Respekt und zum Dialog 
angehalten. 
Die Christen ihrerseits werden vom Glauben an Gott 
selbst, dem Vater des Herrn Jesus Christus, dazu auf-
gefordert, als Brüder und Schwestern zu leben, die in 
der Kirche zusammenkommen und am Aufbau einer 
neuen Welt mitarbeiten, der prophetischen Vorweg-
nahme der Reiches Gottes, wo die Menschen und Völ-
ker „nichts Böses mehr tun und kein Verbrechen bege-
hen […]; denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis 
des Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist“ (vgl. 
Jes 11,9). 

Dialog als gemeinsame Suche 

11. Für die Kirche stellt der Dialog zwischen den An-
hängern verschiedener Religionen ein wichtiges Werk-
zeug dar, um mit allen Religionsgemeinschaften zum 
Gemeinwohl zusammenzuarbeiten. Die Kirche selbst 
lehnt nichts von alledem ab, was in den verschiedenen 
Religionen wahr und heilig ist. „Mit aufrichtigem Ernst 
betrachtet sie jene Handlungs- und Lebensweisen, jene 
Vorschriften und Lehren, die zwar in manchem von 
dem abweichen, was sie selber für wahr hält und lehrt, 
doch nicht selten einen Strahl jener Wahrheit erkennen 
lassen, die alle Menschen erleuchtet.“13 
Der aufgezeigte Weg ist nicht der des Relativismus 
oder des religiösen Synkretismus. Denn die Kirche 
„verkündet und sie muss verkündigen Christus, der 
‚der Weg, die Wahrheit und das Leben‘ ist (Joh 14,6), 
in dem die Menschen die Fülle des religiösen Lebens 
finden, in dem Gott alles mit sich versöhnt hat“14. Dies 
schließt jedoch den Dialog und die gemeinsame Suche 
nach der Wahrheit in verschiedenen Lebensumfeldern 
nicht aus, da nämlich, wie ein vom heiligen Thomas 
von Aquin oft gebrauchtes Wort sagt, „jede Wahrheit, 
von wem auch immer sie vorgebracht wird, vom Hei-
ligen Geist kommt“15. 
Im Jahr 2011 begehen wir den 25. Jahrestag des Weltge-
betstages für den Frieden, zu dem Papst Johannes Paul 
II. 1986 nach Assisi eingeladen hatte. Damals haben die 
Leader der großen Weltreligionen Zeugnis davon ge-
geben, dass die Religion ein Faktor der Einheit und des 
Friedens und nicht der Trennung und des Konflikts 
ist. Die Erinnerung an diese Erfahrung ist Grund zur 

13	 Zweites Vatikanisches Konzil, Erklärung über das Ver-
hältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen 
Nostra aetate, 2. 

14	 Ebd. 
15	 Super Evanglium Joannis, I, 3. 
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Hoffnung auf eine Zukunft, in der alle Gläubigen sich 
als Arbeiter für die Gerechtigkeit und Friedensstifter 
sehen und wirklich zu solchen machen. 

Moralische Wahrheit in Politik und Diplomatie 

12. Die Politik und die Diplomatie sollten auf das von 
den großen Weltreligionen angebotene moralische und 
geistige Erbe schauen, um die Wahrheit sowie die allge-
meinen Prinzipien und Werte zu erkennen und zu ver-
treten, die nicht geleugnet werden können, ohne damit 
auch die Würde des Menschen zu leugnen. Was heißt 
aber, praktisch gesprochen, die moralische Wahrheit in 
der Welt der Politik und der Diplomatie zu fördern? Es 
bedeutet, auf der Basis der objektiven und vollständi-
gen Kenntnis der Fakten verantwortungsvoll zu han-
deln; es bedeutet, politische Ideologien aufzubrechen, 
die die Wahrheit und die Würde des Menschen letztlich 
verdrängen und unter dem Vorwand des Friedens, der 
Entwicklung und der Menschenrechte Pseudo-Werte 
fördern wollen; es bedeutet, ein ständiges Bemühen 
zu fördern, das positive Recht auf die Prinzipien des 
Naturrechts zu gründen16. Das alles ist notwendig und 
hängt mit der Achtung der Würde und des Wertes der 
menschlichen Person zusammen, wie sie die Völker der 
Erde in der Charta der Organisation der Vereinten Na-
tionen von 1945 festgelegt haben, welche die Werte und 
allgemeinen moralischen Prinzipien als Maßstab für 
die Normen, Einrichtungen und Systeme des Miteinan-
ders auf nationaler und internationaler Ebene darlegt. 

Jenseits von Hass und Vorurteil 

13. Trotz der Lehren der Geschichte und der Anstren-
gungen der Staaten, der internationalen Organisationen 
auf Welt- und Ortsebene, der Nichtregierungsorganisa-
tionen und aller Menschen guten Willens, die sich jeden 
Tag für den Schutz der Grundrechte und -freiheiten 
einsetzen, sind heute noch in der Welt Verfolgungen, 
Diskriminierungen, Akte der Gewalt und Intoleranz 
aus religiösen Gründen zu verzeichnen. Insbesondere 
in Asien und Afrika sind die Opfer hauptsächlich An-
gehörige der religiösen Minderheiten, die daran gehin-
dert werden, die eigene Religion frei zu bekennen oder 
sie zu wechseln, und zwar durch Einschüchterung und 
Verletzung der Grundrechte, der Grundfreiheiten und 
der notwendigen Güter bis hin zur Beraubung der per-
sönlichen Freiheit oder zum Verlust des Lebens selbst. 
Es gibt dann – wie ich bereits festgestellt habe – raffi-
niertere Formen der Feindseligkeit gegenüber der Re-
ligion, die in den westlichen Ländern mitunter in der 
Verleugnung der Geschichte und der religiösen Sym-
bole, die die Identität und die Kultur der Mehrheit der 

16	 Vgl. Benedikt XVI., Ansprache an die Vertreter des 
öffentlichen Lebens und an das Diplomatische Corps in 
Zypern (5. Juni 2010): L’Osservatore Romano (dt.), 11. 
Juni 2010, S. 8; Internationale Theologenkommission, Auf 
der Suche nach einer universellen Ethik: ein neuer Blick 
auf das Naturgesetz, Vatikanstadt 2009. 

Bürger widerspiegeln, zum Ausdruck gebracht wer-
den. Oft fachen sie Hass und Vorurteile an und stehen 
nicht im Einklang mit einer sachlichen und ausgewoge-
nen Sicht des Pluralismus und der Laizität der Instituti-
onen, ohne zu beachten, dass die jungen Generationen 
Gefahr laufen, mit dem wertvollen geistigen Erbe ihrer 
Länder nicht in Berührung zu kommen. 
Die Verteidigung der Religion verläuft über die Ver-
teidigung der Rechte und Freiheiten der Religionsge-
meinschaften. Die Leader der großen Weltreligionen 
und die Verantwortlichen der Nationen mögen daher 
ihr Bemühen um die Förderung und den Schutz der 
Religionsfreiheit erneuern, insbesondere um die Vertei-
digung der religiösen Minderheiten, die keine Gefahr 
für die Identität der Mehrheit darstellen, sondern, im 
Gegenteil, eine Gelegenheit zum Dialog und zur gegen-
seitigen kulturellen Bereicherung. Ihre Verteidigung ist 
die ideale Art und Weise, den Geist des Wohlwollens, 
der Offenheit und der Gegenseitigkeit zu stärken, mit 
dem die Grundrechte und -freiheiten in allen Gebieten 
und Regionen der Welt geschützt werden können. 

Die Religionsfreiheit in der Welt 

14. Ich wende mich schließlich den christlichen Ge-
meinschaften zu, die unter Verfolgung, Diskriminie-
rung, Akten der Gewalt und der Intoleranz leiden, 
insbesondere in Asien, in Afrika, im Nahen Osten und 
besonders im Heiligen Land, dem von Gott auserle-
senen und gesegneten Ort. Während ich ihnen meine 
väterliche Zuneigung erneuere und sie meines Gebetes 
versichere, bitte ich alle Verantwortlichen um schnelles 
Handeln, um jeden Übergriff auf Christen zu beenden, 
die in jenen Gebieten leben. Die Jünger Christi mögen 
angesichts der gegenwärtigen Widrigkeiten nicht den 
Mut verlieren, denn das Zeugnis des Evangeliums ist 
und wird immer ein Zeichen des Widerspruchs sein. 
Betrachten wir in unserem Herzen die Worte Jesu: „Se-
lig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden. 
[...] Selig, die hungern und dürsten nach der Gerech-
tigkeit; denn sie werden satt werden. [...] Selig seid ihr, 
wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt 
und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut 
euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein“ 
(Mt 5,4-12). Erneuern wir nun „die übernommene 
Verpflichtung zur Nachsicht und zum Verzeihen, die 
wir im Vater unser von Gott erbitten, wo wir selbst 
die Bedingung und das Maß des ersehnten Erbarmens 
festlegen, wenn wir nämlich beten: ‚Vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern‘ 
(Mt 6,12)“.17 Gewalt wird nicht mit Gewalt überwun-
den. Unser Schmerzensschrei soll immer vom Glauben, 
von der Hoffnung und vom Zeugnis der Liebe Gottes 
begleitet werden. Ich drücke auch meine Hoffnung aus, 
dass im Westen, besonders in Europa, die Feindschaft 
und die Vorurteile gegen Christen aufhören, die darauf 

17	 Paul VI., Botschaft zum Weltfriedenstag 1976: AAS 67 
(1975), 671. 
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beruhen, dass sie ihr eigenes Leben in einer konsequen-
ten Weise nach den Werten und den Grundsätzen aus-
richten wollen, wie sie im Evangelium zum Ausdruck 
gebracht sind. Europa möge sich vielmehr mit seinen 
eigenen christlichen Wurzeln wiederversöhnen, die 
grundlegend sind, um die Rolle zu begreifen, die es ge-
habt hat, die es hat und die es in der Geschichte haben 
will. So wird es auf Gerechtigkeit, Eintracht und Frie-
den hoffen können, wenn es einen ernsthaften Dialog 
mit allen Völkern pflegt. 
Religionsfreiheit, ein Weg für den Frieden 
15. Die Welt braucht Gott. Sie braucht ethische und 
geistliche Werte, die allgemein geteilt werden. Und 
die Religion kann bei dieser Suche einen wertvollen 
Beitrag für den Aufbau einer gerechten und friedlichen 
sozialen Ordnung auf nationaler und internationaler 
Ebene leisten. 
Der Friede ist ein Geschenk Gottes und zugleich ein 
Plan, der realisiert werden muss und nie ganz vollendet 
ist. Eine mit Gott versöhnte Gesellschaft ist näher am 
Frieden, der nicht einfach das Fehlen von Krieg, nicht 
bloß Frucht militärischer oder wirtschaftlicher Vorherr-
schaft und noch weniger täuschender Irreführung oder 
geschickter Manipulationen ist. Der Friede ist hingegen 
das Ergebnis eines Prozesses der Reinigung und des 
kulturellen, moralischen und geistlichen Fortschritts 
einer jeden Person und eines jeden Volkes, in dem die 
menschliche Würde vollkommen geachtet wird. Alle, 
die Mitarbeiter des Friedens werden wollen, und be-
sonders die Jugendlichen lade ich ein, auf ihre innere 
Stimme zu hören, um in Gott den festen Bezugspunkt 
für den Gewinn echter Freiheit und die unerschöpfliche 
Kraft zu finden, um die Welt mit einem neuen Geist aus-
zurichten, der befähigt, die Fehler der Vergangenheit 
nicht zu wiederholen. Papst Paul VI., dessen Weisheit 
und Weitblick die Einrichtung des Weltfriedenstags zu 
verdanken ist, lehrt: „Man muss dem Frieden vor allem 
andere Waffen geben als jene, die zum Töten und Ver-
nichten der Menschheit bestimmt sind. Man braucht 
vor allem moralische Waffen, die dem internationalen 
Recht Kraft und Geltung verschaffen; zuallererst jene 
zur Einhaltung der Verträge.“18 Die Religionsfreiheit 
ist eine echte Waffe des Friedens mit einer geschichtli-
chen und prophetischen Mission. Sie bringt in der Tat 
die tiefsten Eigenschaften und Möglichkeiten des Men-
schen, die die Welt verändern und verbessern können, 
zur Geltung und macht sie fruchtbar. Sie erlaubt, die 
Hoffnung auf eine Zukunft der Gerechtigkeit und des 
Friedens zu nähren, auch gegenüber den schweren Un-
gerechtigkeiten sowie den materiellen und moralischen 
Nöten. Auf dass alle Menschen und die Gesellschaften 
auf allen Ebenen und in jedem Teil der Erde bald die 
Religionsfreiheit als Weg für den Frieden erfahren 
können! 
Aus dem Vatikan, am 8. Dezember 2010 

BENEDICTUS PP XVI .

18	 Ebd., 668. 

Verlautbarungen der deutschen Bischöfe

2.	 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Misereor-
Fastenaktion 2011

Liebe Schwestern und Brüder,

in den Elendsvierteln von Afrika, Asien und Latein-
amerika leben ungezählte Menschen in auswegloser 
Lage. Sie haben nicht genug zu essen. Sauberes Trink-
wasser fehlt, ebenso der Zugang zu einer ausreichen-
den Gesundheitsversorgung. Die Wohnverhältnisse 
sind menschenunwürdig, die Bildungschancen mehr 
als mangelhaft.

Diesen Zustand können wir als Christen nicht hin-
nehmen. Denn Gott hat allen Menschen die gleiche 
unveräußerliche Würde geschenkt. Mit dem Leitwort: 
„Menschenwürdig leben. Überall!“ stellt Misereor das 
Anliegen der Menschen in den Elendsvierteln dieser 
Welt in den Mittelpunkt der Fastenaktion.

Wir deutschen Bischöfe bitten Sie: Zeigen Sie Mitge-
fühl mit den Ärmsten der Armen. Lassen Sie Ihre Hilfe 
spürbar werden. Setzen Sie ein Zeichen christlicher So-
lidarität. Herzlichen Dank hierfür.

Würzburg, den 23. November 2010		

Für das Bistum Mainz

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

Dieser Aufruf soll am 4. Fastensonntag, dem 3. April 2011, 
in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen wer-
den. Der Ertrag der Kollekte am 5. Fastensonntag, dem 
10. April 2011, ist ausschließlich für das Bischöfliche Hilfs-
werk Misereor bestimmt.

3.	 Motu proprio „Omnium in mentem“ – Neue 
Bestimmungen zur kirchlichen Eheschließung

Durch das Motu proprio Papst Benedikt XVI. Omni-
um in mentem vom 26.10.2009, veröffentlicht in den 
AAS 102 (2010) 8-10 vom 08.01.2010, ist der Wort-
laut der canones 1086 § 1 (Ehehindernis der Reli
gionsverschiedenheit), 1117 (Eheschließungsform) 
und 1124 (Konfessionsverschiedenheit) CIC/1983 
dahingehend verändert worden, dass die bisherige 
Berücksichtigung eines formalen Aktes des Abfalls 
von der katholischen Kirche (actus formalis defectionis 
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ab Ecclesia catholica) gestrichen wurde. Damit sind 
die eherechtlichen Sonderregelungen des CIC/1983 für 
Katholiken, die durch einen formalen Akt von der ka-
tholischen Kirche abgefallen sind, aufgehoben.

Folglich müssen nach dem 08.04.2010 wieder alle Ka-
tholiken, die in der katholischen Kirche getauft oder 
zu ihr übergetreten sind, - unbeschadet der Möglich-
keit einer Dispens von der Formpflicht - die kanoni-
sche Eheschließungsform einhalten und ggf. die Dis-
pens vom Ehehindernis der Religionsverschiedenheit 
einholen, wenn sie eine gültige Ehe eingehen wollen. 
Auch bedürfen sie ggf. einer Erlaubnis zur Schließung 
einer konfessionsverschiedenen Ehe. 

Diese Neuregelung gilt für alle Katholiken, die nach 
dem 08.04.2010 eine Ehe schließen, unabhängig da-
von, ob sie vor der Eheschließung durch einen forma-
len Akt von der katholischen Kirche abgefallen sind 
(Kirchenaustritt).

Sollten im Einzelfall bei der Zulassung zu einer Ehe-
schließung Unklarheiten bestehen, wende man sich 
bitte umgehend an : Personenstandsreferat, Dr. theol. 
Michael Zimny, Tel.: 06131 253-112.

Anhang Textfassung der geänderten Canones

Lateinisch 
Motu proprio Omnium in mentem vom 26.10.2010 (in: 
AAS 102, 2010, 10):

Textus can. 1086 § 1 Codicis Iuris Canonici sic 
immutatur:
“Matrimonium inter duas personas, quarum altera sit 
baptizata in Ecclesia catholica vel in eandem recepta, et 
altera non baptizata, invalidum est”.

Textus can. 1117 Codicis Iuris Canonici sic immutatur:
“Statuta superius forma servanda est, si saltem alte-
rutra pars matrimonium contrahentium in Ecclesia 
catholica baptizata vel in eandem recepta sit, salvis 
praescriptis can. 1127, § 2”.

Textus canonis 1124 Codicis Iuris Canonici sic 
immutatur:
“Matrimonium inter duas personas baptizatas, qua-
rum altera sit in Ecclesia catholica baptizata vel in 
eandem post baptismum recepta, altera vero Ecclesiae 
vel communitati ecclesiali plenam communionem cum 
Ecclesia catholica non habenti adscripta, sine expressa 
auctoritatis competentis licentia prohibitum est.”

Deutsch
(nichtamtliche Übersetzung)

Der Text des can. 1086 § 1 Codex des kanonischen 
Rechtes wird wie folgt geändert:
„Ungültig ist eine Ehe zwischen zwei Personen, von 
denen eine in der katholischen Kirche getauft oder in 
sie aufgenommen wurde, die andere aber ungetauft 
ist.“

Der Text des can. 1117 Codex des kanonischen Rechtes 
wird wie folgt geändert:
„Die oben beschriebene Eheschließungsform muss 
eingehalten werden, wenn wenigstens einer der Ehe-
schließenden in der katholischen Kirche getauft oder 
in sie aufgenommen wurde, unbeschadet der Vor-
schriften des can. 1127 § 2“.

Der Text des can. 1124 Codex des kanonischen Rechtes 
wird wie folgt geändert:
„Die Eheschließung zwischen zwei Getauften, von 
denen der eine in der katholischen Kirche getauft 
oder nach der Taufe in sie aufgenommen worden ist, 
der andere Partner aber einer Kirche oder kirchlichen 
Gemeinschaft zugezählt wird, die nicht in voller Ge-
meinschaft mit der katholischen Kirche steht, ist ohne 
ausdrückliche Erlaubnis der zuständigen Autorität 
verboten.“

Informationen über Veränderungen
-	 in der Anmerkungstafel des Ehevorbereitungs- 

protokolls 
	 Im Formular des Ehevorbereitungsprotokolls müs-

sen keine Veränderungen vorgenommen werden. 
In der Anmerkungstafel muss in Anmerkung 11, 
dritte Zeile der Zusatz „und nicht durch einen 
formalen Akt von ihr abgefallen ist“ gestrichen 
werden.

-	 im Formblatt „Antrag auf Feststellung der Nich-
tigkeit der Ehe wegen Formmangels“ 

-	 Im Formblatt Antrag auf Feststellung der Nichtig-
keit einer Ehe wegen Formmangels müssen fol-
gende Veränderungen vorgenommen werden. 
-	 Die Überschrift VI. muss künftig heißen: 

„Für Ehen, die nach dem 26. November 1983 
und vor dem 08. April 2010 zivil/nichtkatho-
lisch geschlossen worden sind:“

-	 in VI. 1. dritte Zeile muss gestrichen werden: 
„(c.1117)“

-	 in VI. 2. dritte Zeile muss gestrichen werden: 
„(c.1117)“
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Erlasse des Hochw. Herrn Bischofs

4.	 Urkunde über die Aufhebung der Pfarrkuratien 
St. Christophorus mit der Filialgemeinde St. 
Michael und St. Georg in Rüsselsheim und 
Neuerrichtung der Pfarrei Heilige Familie in 
Rüsselsheim

1.	 Aufhebung und Rechtsnachfolge

Nach Anhörung der unmittelbar Beteiligten und des 
Priesterrates gemäß der cc. 50 und 515 § 2 CIC ordne 
ich an:
Die Pfarrkuratie St. Christophorus mit der Filialge-
meinde St. Michael und die Pfarrkuratie St. Georg in 
Rüsselsheim werden aufgehoben und gemäß can. 121 
CIC zu einer neuerrichteten Pfarrei vereinigt.

Die Rechtsnachfolgerin, auf die alle Rechte und Pflich-
ten der vorgenannten Pfarrkuratien übergehen, ist die 
neue Pfarrei „Heilige Familie“, Platanenstrasse 63 in 
65428 Rüsselsheim

2.	 Pfarrkirche und weitere Kirchen

Die Pfarrkirche der neuen Pfarrei ist die auf den Titel 
„St. Georg“ geweihte Kirche. 

Die Kirchenbücher der Pfarrkuratien St. Christophorus 
mit der Filialgemeinde St. Michael und St. Georg wer-
den zum 31.12.2010 geschlossen und mit sämtlichen 
weiteren Akten von der Pfarrei „Heilige Familie“ in 
Verwahrung genommen. Ab dem 01.01.2011 erfolgen 
Eintragungen in die Kirchenbücher der Pfarrei „Heili-
ge Familie“.

Die neue Pfarrei führt ein Kirchensiegel mit der 
Umschrift:

KATHOLISCHE PFARREI  
HEILIGE FAMILIE RÜSSELSHEIM

3.	 Gemeindegebiet

Das Gebiet der neuen Pfarrei umfasst das Gebiet der 
bisherigen, nach Nr. 1 aufgehobenen Pfarrkuratien  
St. Christophorus mit der Filialgemeinde St. Michael 
und St. Georg. 

Die beiliegende Kartographie – Anlage 1 - ist Bestand-
teil dieser Urkunde.

4	 Abschlussvermögensübersicht, 
	 Vermögensrechtsnachfolge

Die Pfarrkuratien St. Christophorus mit der Fi-
lialgemeinde St. Michael und St. Georg erstellen 
zum 31.12.2010 die Kirchenrechnungen. Die in den 

Kirchenrechnungen ausgewiesenen Bestände der Ak-
tivkapitalien, der zweckgebundenen und freien Mittel 
sind nach Prüfung und endgültiger Feststellung durch 
das Bischöfliche Ordinariat, Abt. Rechnungsprüfungs-
amt, Grundlage der Vermögensübertragung.
Mit der Aufhebung der genannten Pfarrkuratien St. 
Christophorus mit der Filialgemeinde St. Michael und 
St. Georg geht deren gesamtes bewegliches und das 
auf deren Namen lautende unbewegliche Vermögen 
auf die Pfarrei Heilige Familie in Rüsselsheim über. 
Das Gleiche gilt für die Forderungen und die Pfarrku-
ratien belastenden Verbindlichkeiten.
Die Rücklagen der Pfarrkuratien St. Christophorus mit 
der Filialgemeinde St. Michael und St. Georg werden 
mit Ausnahme der Substanzkapitalien und Stiftungs-
mittel in den Etat der Pfarrei Heilige Familie überführt. 
Die Substanzkapitalien und Stiftungsmittel der aufge-
hobenen Pfarrkuratien werden jeweils in gesonderten 
Etats verwaltet.

5.	 Fortführung des Fondsvermögens

Mit der Aufhebung der Pfarrkuratien St. Christopho-
rus mit der Filialgemeinde St. Michael und St. Georg 
bleiben kirchliche Institutionen mit eigener Rechtsper-
sönlichkeit (sogenanntes Fondsvermögen) bestehen 
und werden nach dem 01.01.2011 vom Kirchenver-
waltungsrat der Pfarrei Heilige Familie verwaltet. In 
Anlage 2, die Bestandteil dieser Urkunde ist, werden 
alle dem Fondsvermögen zugeordneten Grundstücke 
aufgeführt.

6.	 Wahrung und Zweckbestimmung der Stifter

Hinsichtlich der Verwaltung der Güter und der Erfül-
lung der Verbindlichkeiten bleiben der Wille der Stif-
ter und Spender sowie wohlerworbene Rechte Dritter 
gewahrt.

7.	 Neuwahl der Vermögensverwaltungsräte, Fortbe-
stand der Pfarrgemeinderäte

Die bestehenden Pfarrgemeinderäte der Pfarrkuratien 
St. Christophorus mit der Filialgemeinde St. Michael 
und St. Georg bilden einen Gesamtpfarrgemeinderat, 
der bis zur nächsten, allgemein angesetzten Neuwahl 
der Pfarrgemeinderäte im Bistum Mainz im Jahr 2011 
im Amt bleibt.

Die Amtszeit der Vermögensverwaltungsräte der 
Pfarrkuratien St. Christophorus mit der Filialgemein-
de St. Michael und St. Georg endet am 31. 12. 2010. Die 
Neuwahl des Vermögensverwaltungsrates der Pfarrei 
Heilige Familie findet durch den am 30. Oktober 2011 
neugewählten Pfarrgemeinderat der Gemeinde statt. 
Bis zur Neuwahl des Vermögensverwaltungsrates bil-
den alle bisherigen Mitglieder der aufgelösten Vermö-
gensverwaltungsräte den Vermögensverwaltungsrat 
der Pfarrei Heilige Familie.
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Die Bestimmungen dieser Urkunde treten mit Wir-
kung vom 01. 01. 2011 in Kraft.

Mainz, 25. 11. 2010

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

5.	 Urkunde über die Aufhebung des Pfarr-
Rektorats St. Stephanus, Ober-Schmitten und 
dessen Wiedereingliederung in die Pfarrkuratie 
Liebfrauen in Nidda

1.	 Aufhebung und Rechtsnachfolge

Nach Anhörung der unmittelbar Beteiligten und des 
Priesterrates gemäß der cc. 50 und 515 § 2 CIC ordne 
ich an:
Das Pfarr-Rektorat St. Stephanus, Ober-Schmitten wird 
aufgehoben und gemäß can. 121 CIC in die Pfarrkura-
tie Liebfrauen in Nidda wiedereingegliedert.

Die Rechtsnachfolgerin, auf die alle Rechte und Pflich-
ten des vorgenannten Pfarr-Rektorates übergehen, ist 
die Pfarrkuratie Liebfrauen, Ludwigstraße 2, 63667 
Nidda.

Die Kirchenbücher des Pfarr-Rektorats St. Stephanus, 
Ober-Schmitten werden zum 31.12.2010 geschlossen 
und mit sämtlichen weiteren Akten von der Pfarrku-
ratie Liebfrauen in Verwahrung genommen. Ab dem 
01.01.2011 erfolgen Eintragungen in die Kirchenbücher 
der Pfarrkuratie Liebfrauen.

2.	 Pfarrkirche und weitere Kirchen

Die Pfarrkirche der Pfarrkuratie ist die auf den Titel 
„Unbefleckte Empfängnis Mariens“ geweihte Kirche. 
Die Kirche „St. Stephanus“ wird unter Beibehaltung 
ihres Titels Filialkirche der Pfarrkuratie Liebfrauen.

3.	 Gemeindegebiet

Das Gebiet der Pfarrkuratie Liebfrauen wird um das 
Gebiet des bisherigen, nach Nr. 1 aufgehobenen Pfarr-
Rektorats erweitert. 
Die beiliegende Kartographie – Anlage 1 - ist Bestand-
teil dieser Urkunde.

4.	 Abschlussvermögensübersicht, 
	 Vermögensrechtsnachfolge

Das Pfarr-Rektorat St. Stephanus, Ober-Schmitten er-
stellt zum 31. 12. 2010 die Kirchenrechnungen. Die in 
den Kirchenrechnungen ausgewiesenen Bestände der 
Aktivkapitalien, der zweckgebundenen und freien 
Mittel sind nach Prüfung und endgültiger Feststellung 
durch das Bischöfliche Ordinariat, Abt. Rechnungs-
prüfungsamt, Grundlage der Vermögensübertragung.
Mit der Aufhebung des genannten Pfarr-Rektorats 
geht dessen gesamtes bewegliches und das auf des-
sen Namen lautende unbewegliche Vermögen auf die 
Pfarrkuratie Liebfrauen in Nidda über. Das Gleiche gilt 
für die Forderungen und die das Pfarr-Rektorat belas-
tenden Verbindlichkeiten.
Die Rücklagen des Pfarr-Rektorats St. Stephanus, 
Ober-Schmitten werden mit Ausnahme der Substanz-
kapitalien und Stiftungsmittel in den Etat der Pfarr-
kuratie Liebfrauen überführt. Die Substanzkapitalien 
und Stiftungsmittel des aufgehobenen Pfarr-Rektorats 
St. Stephanus, Ober-Schmitten werden jeweils in ge-
sonderten Etats verwaltet.

5.	 Fortführung des Fondsvermögens

Mit der Aufhebung des Pfarr-Rektorats St. Stephanus 
bleiben kirchliche Institutionen mit eigener Rechtsper-
sönlichkeit (sogenanntes Fondsvermögen) bestehen 
und werden nach dem 01. 01. 2011 vom Kirchenver-
waltungsrat der Pfarrkuratie Liebfrauen verwaltet. 

6.	 Wahrung und Zweckbestimmung der Stifter

Hinsichtlich der Verwaltung der Güter und der Erfül-
lung der Verbindlichkeiten bleiben der Wille der Stif-
ter und Spender sowie wohlerworbene Rechte Dritter 
gewahrt.

Die Bestimmungen dieser Urkunde treten mit Wir-
kung vom 01. 01. 2011 in Kraft.

Mainz, 30. 11. 2010

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

6.	 Inkraftsetzung von Beschlüssen der 
Bistums-KODA

Änderung der Arbeitsvertragsordnung für das Bis-
tum Mainz (AVO Mainz) vom 16.12.2008 (KODA-Be-
schluss, in Kraft gesetzt im Kirchlichen Amtsblatt für 
die Diözese Mainz 2009, Nr. 2, Ziff. 23, S. 13 ff.), zuletzt 
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in der Fassung vom 16.11.2010 (KODA-Beschluss, in 
Kraft gesetzt im Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese 
Mainz 2010, Nr. 16, Ziff. 146, S. 145)

Anlage 10 – Betriebliche Alterversorgung - wird wie 
folgt geändert:

Artikel I
Änderung der Versorgungsordnung

1.	 Abschnitt 2, § 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
	 Der Begriff „Arbeitsverhältnisse“ wird durch 

die Begriffe „Arbeits-/Ausbildungsverhältnisse“ 
ersetzt.

2.	 Abschnitt 2, § 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:
	 Der letzte Halbsatz „sowie für gemäß der Ord-

nung für Berufsausbildungsverhältnisse zu ihrer 
Ausbildung Beschäftigte.“ wird gestrichen.

3.	 Abschnitt 2, § 2 Buchstabe b) wird wie folgt neu 
gefasst: 

	 „b) die bis zum Ablauf des Monats, in dem sie das 
gesetzlich festgelegte Alter zum Erreichen einer 
abschlagsfreien Regelaltersrente vollenden, die 
Wartezeit erfüllen können, wobei frühere Versi-
cherungszeiten, die auf die Wartezeit angerechnet 
werden, zu berücksichtigen sind,“

4.	 Abschnitt 2, § 3 Abs 1 wird wie folgt geändert:
	 In Buchstabe h) wird die Zahl „236“ durch „die 

Zahl „235“ ersetzt.
a)	 Buchstabe i) erhält folgende Fassung: 
b)	 „i) Anspruch auf eine Übergangsversorgung 

nach § 46 Nummer 4 TVöD BT-V (VKA) oder 
eine Übergangszahlung nach § 47 Nummer 
3 TV-L haben beziehungsweise eine Über-
gangsversorgung nach den tariflichen Vor-
gängerregelungen erhalten oder“

5.	 Abschnitt 2,, § 4 wird durch folgenden neuen Ab-
satz 3 ergänzt:

	 „(3) Der Anspruch der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter nach § 1 Abs. 2 Nr. 4, zweiter Halbsatz in 
Verbindung mit § 1 a Abs. 4 BetrAVG auf Fort-
führung der Versicherung mit eigenen Beiträgen 
in entgeltlosen Zeiten während eines bestehenden 
Beschäftigungsverhältnisses ist für die Pflichtver-
sicherung ausgeschlossen.“

6.	 Abschnitt 2, § 7 erhält folgende neue Fassung:
	 „ § 7 Beiträge/Zuschüsse

	 (1) Der Pflichtbeitrag zur Zusatzversorgung wird 
nach Maßgabe von §  62 Abs.  1 der Satzung der 
Kirchlichen Zusatzversorgungskasse des Verban-
des der Diözesen Deutschlands (Kassensatzung) 
von der KZVK festgelegt und ist vom Dienstgeber 
zu tragen. Durch Beschluss der Bistums-KODA 
kann eine Regelung getroffen werden, die eine 
Eigenbeteiligung der Pflichtversicherten an dem 
Beitrag festlegt.

	 (2) Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt sind die 
steuerpflichtigen Bezüge.

	 (3) Kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt 
sind: 
a)	 Bestandteile des Arbeitsentgelts, die durch 

KODA-Regelung oder durch Bezugnahme in 
KODA-Regelungen auf tarifvertragliche Re-
gelungen ausdrücklich als nicht zusatzver-
sorgungspflichtig bezeichnet sind,

b)	 Aufwendungen des Dienstgebers für eine 
Zukunftssicherung des/der Beschäftigten, 

c)	 Krankengeldzuschüsse,
d)	 einmalige Zahlungen (z.  B. Zuwendungen, 

Urlaubsabgeltungen), die aus Anlass der 
Beendigung, des Eintritts des Ruhens oder 
nach der Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses gezahlt werden; die Teilzuwendung, die 
der Mitarbeiterin und dem Mitarbeiter, die 
mit Billigung ihres bisherigen Dienstgebers 
zu einem anderen kirchlichen Dienstgeber 
übertreten, der seine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bei der KZVK oder einer anderen 
Zusatzversorgungseinrichtung, zu der die 
Versicherungen übergeleitet werden, versi-
chert, gezahlt wird, ist dagegen zusatzver-
sorgungspflichtiges Entgelt,

e)	 einmalige Zahlungen (z.  B. Zuwendungen) 
insoweit, als bei ihrer Berechnung Zeiten be-
rücksichtigt sind, für die keine Beiträge für 
laufendes zusatzversorgungspflichtiges Ent-
gelt zu entrichten sind,

f)	 vermögenswirksame Leistungen, Jubiläums- 
zuwendungen/Jubiläumsgelder,

g)	 Sachbezüge, die während eines Zeitraumes 
gewährt werden, für den kein laufendes zu-
satzversorgungspflichtiges Entgelt zusteht,

h)	 geldwerte Vorteile, die steuerlich als Arbeits-
lohn gelten,

i)	 geldliche Nebenleistungen, wie Ersatz von 
Werbungskosten (z.  B. Aufwendungen für 
Werkzeuge, Berufskleidung, Fortbildung) 
sowie Zuschüsse (z. B. zu Fahr-, Heizungs-, 
Wohnungs-, Essens-, Kontoführungskosten), 

k)	 Mietbeiträge an Beschäftigte mit Anspruch auf 
Trennungsgeld (Trennungsentschädigung),

l)	 Schulbeihilfen,
m)	 einmalige Zuwendungen anlässlich des Er-

werbs eines Diploms einer Verwaltungs- 
oder Wirtschaftsakademie,

n)	 Prämien im Rahmen des behördlichen oder 
betrieblichen Vorschlagswesens,

o)	 Erfindervergütungen,
p)	 Kassenverlustentschädigungen (Mankogel-

der, Fehlgeldentschädigungen),
q)	 Einkünfte, die aus ärztlichen Liquidationser-

lösen zufließen,
r)	 einmalige Unfallentschädigungen,
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s)	 Aufwandsentschädigungen; reisekosten-
ähnliche Entschädigungen; Entgelte aus 
Nebentätigkeiten; Tantiemen, Provisionen, 
Abschlussprämien und entsprechende Leis-
tungen; einmalige und sonstige nicht laufend 
monatlich gezahlte über- oder außertarifli-
che Leistungen oder vergleichbare Leistun-
gen in nicht kollektivrechtlich geregelten 
Arbeitsverhältnissen, 

t)	 Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit.

	 (4) Kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt 
ist ferner der Teil des steuerpflichtigen Arbeits-
entgelts, der nach Anwendung des Absatzes  2 
den 2,5‑fachen Wert der monatlichen Beitrags-
bemessungsgrenze in der gesetzlichen Renten-
versicherung (West bzw. Ost) übersteigt. Als 
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt gilt für die 
Kalendermonate, in denen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für mindestens einen Tag Anspruch 
auf Krankengeldzuschuss haben – auch wenn 
dieser wegen der Höhe der Barleistungen des So-
zialversicherungsträgers nicht gezahlt wird -, der 
Urlaubslohn (zuzüglich eines etwaigen Sozialzu-
schlags) bzw. die Urlaubsvergütung für die Tage, 
für die Anspruch auf Lohn, Vergütung, Urlaubs-
lohn, Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge be-
steht bzw. das fiktive Entgelt entsprechend § 21 
TVöD, das für die Tage, für die tatsächlich An-
spruch auf Entgelt, Entgeltfortzahlung oder Kran-
kengeldzuschuss gezahlt worden wäre. In diesen 
Kalendermonaten geleistete einmalige Zahlungen 
sind neben dem Urlaubslohn bzw. der Urlaubs-
vergütung bzw. dem fiktiven Entgelt entspre-
chend § 21 TVöD nach Maßgabe der Sätze 1 und 2 
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. Für Pflicht-
versicherte, die zur Übernahme von Aufgaben 
der Entwicklungshilfe im Sinne des § 1 Entwick-
lungshelfer-Gesetz vom 18.06.1969 in der jeweils 
geltenden Fassung ohne Arbeitsentgelt beurlaubt 
sind, hat der Beteiligte für die Zeit der Beurlau-
bung Beiträge an die Kasse abzuführen, wenn der 
Träger der Entwicklungshilfe die Beiträge erstat-
tet. Für die Bemessung der Beiträge gilt als zusatz-
versorgungspflichtiges Entgelt das Entgelt, von 
dem nach § 166 Abs. 1 Nr. 4 SGB VI die Beiträge 
für die gesetzliche Rentenversicherung zu berech-
nen sind. 

	 (5) Bei einer nach dem 31.12.2002 beginnenden 
Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz ist 
– unter Berücksichtigung des Absatzes  2 – zu-
satzversorgungspflichtiges Entgelt während des 
Altersteilzeitarbeitsverhältnisses das 1,8‑fache 
der zur Hälfte zustehenden Bezüge nach § 4 TV-
Altersteilzeit zuzüglich derjenigen Bezüge, die 
in voller Höhe zustehen. Wird ein Beitrag an die 
gesetzliche Rentenversicherung gezahlt, der den 

Mindestbeitrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe (b) 
des Altersteilzeitgesetzes übersteigt, ist das zu-
satzpflichtige Entgelt entsprechend zu erhöhen. 
Eine Entgeltumwandlung vermindert nicht die 
Bemessungsgrundlage nach Absatz 2.

	 (6)	Von der Verpflichtung zur Beitragszahlung 
gemäß Abs. 1 kann bis zu einer Mindesthöhe von 
zwei v.  H. für die Dauer von bis zu drei Jahren 
abgewichen werden, wenn sich die Einrichtung in 
einer wirtschaftlichen Notlage befindet. Die Fest-
stellung der wirtschaftlichen Notlage wird durch 
die Kommission oder einem von ihr eingesetzten 
Ausschuss getroffen. Die Regelung kann verlän-
gert werden.

	 (7) Beiträge sind für den Zeitraum zu tragen, für 
den der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter ein An-
spruch auf Vergütung oder auf Sozialbezüge nach 
der für sie maßgebenden Vergütungsordnung 
zusteht.

	 (8) Der Dienstgeber trägt darüber hinaus weitere 
Zuschüsse/Sanierungsgelder nach Maßgabe der 
Satzung der KZVK.

Artikel II
Inkrafttreten

Die Änderungen treten rückwirkend zum 1.1.2007 in 
Kraft.
Abweichend von Satz 1 tritt Nummer 2. Buchstabe a) 
zum 1.1.2008 in Kraft.

Anlage 12 - Arbeitsbefreiung – wird im Abschnitt 2.1. 
wie folgt geändert:
1.	 In der Ziffer 5 wird das Wort „Erstkommunion“ 

gestrichen.
2.	 Es wird eine neue Ziffer 7 angefügt:
	 „7. Bei Erstkommunion eines Kindes von 

Beschäftigten � 1 Arbeitstag“

Anlage 16 Unterbrechungen der Stufenlaufzeiten bei 
Elternzeit
Abschnitt 1
§ 17 Abs. 3 Satz 2 TVöD findet mit der Maßgabe An-
wendung, dass Zeiten der Unterbrechung wegen 
Elternzeit grundsätzlich unabhängig von der Dauer 
unschädlich sind, jedoch auf die Stufenlaufzeit nicht 
angerechnet werden.
Die Regelung des § 17 Abs. 3 Satz 3 TVöD findet bei 
Unterbrechungen aufgrund der Inanspruchnahme von 
Elternzeit keine Anwendung.

Protokollnotiz:
Die Regelung bedeutet, dass abweichend von der Re-
gelung des TVöD auch bei einer Unterbrechung wegen 
Elternzeit von mehr als fünf Jahren keine Rückstufung 
in den Stufen mehr erfolgt.
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Abschnitt 2
unbesetzt

Mainz, den 17. Dezember 2010 

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

7.	 Beschlüsse des Diözesan-Kirchensteuerrates

Der Diözesan-Kirchensteuerrat hat auf seiner Sitzung 
am 11. Dezember 2010 folgende Beschlüsse gefasst:

I.	 Zum Haushaltsplan 2011
	 „Der Haushaltsplan 2011 der Diözese Mainz, der 

bei Gesamteinnahmen von 305.880.000 Euro und 
Gesamtausgaben von 305.880.000 Euro ausgegli-
chen abschließt, wird genehmigt.“

II.	 Zum Stellenplan 2011
	 „Der Stellenplan 2011 wird in der vorgelegten 

Fassung beschlossen.“

III.	 Zur Aufnahme von Kassenkrediten
	 „Der Höchstbetrag der Kassenkredite (Abschn. II, 

Nr. 13 der Haushaltsordnung) für 2011, ausnutz-
bar als Kontokorrent-, Termin- und/oder Avalkre-
dit, wird auf 20.000.000 Euro festgesetzt.“

Gemäß § 8 der Verordnung über den Diözesan-Kir-
chensteuerrat stimme ich diesen Beschlüssen zu und 
setze sie hiermit in Kraft.

Mainz, den 11.12.2010

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

8.	 Kirchensteuerbeschluss rheinland-pfälzischer 
Anteil

Der Diözesan-Kirchensteuerrat hat auf seiner Sitzung 
am 11. Dezember 2010 folgenden Beschluss gefasst:

IV.	 Kirchensteuerbeschluss rheinland-pfälzischer 
Anteil

	 „Für den rheinland-pfälzischen Anteil der Diö-
zese Mainz wird aufgrund des Kirchensteuerge-
setzes Rheinland-Pfalz vom 24.02.1971, zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 16.10.2008 und der 
Kirchensteuerordnung der Diözese Mainz, rhein-
land-pfälzischer Anteil, vom 18.11.1971, in der je-
weils geltenden Fassung beschlossen:

	 a) Die Diözesankirchensteuer vom Einkommen 
beträgt für das Kalenderjahr 2011 9 v. H. der Ein-
kommensteuer (Lohnsteuer/Kapitalertragsteuer).

	 Dieser Hebesatz gilt auch in den Fällen der 
Pauschalierung der Lohnsteuer und der 
Einkommensteuer.

	 Macht der Arbeitgeber von der Vereinfachungs-
regelung nach Nummer 1 des Erlasses des Minis-
teriums der Finanzen Rheinland-Pfalz vom 17.11. 
2006 (S 2447 A-99-001-07-441) Gebrauch, beträgt 
der Steuersatz 7 % der Lohnsteuer.

	 Der Steuersatz von 7 % gilt auch, wenn der Arbeit-
geber von der Vereinfachungsregelung gemäß Er-
lass des Rheinland-Pfälzischen Finanzministeri-
ums vom 29.10.2008, Az. S 2447 A - 06-001-04-441, 
Gebrauch macht.

	 b) Das Kirchgeld in glaubensverschiedenen Ehen 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 des Rheinland-Pfälzischen Kir-
chensteuergesetzes) bemisst sich nach der Tabelle 
zur Kirchensteuerordnung für die Diözese Mainz, 
rheinland-pfälzischer Anteil, vom 18.11.1971, in 
der jeweils geltenden Fassung.

Gemäß § 8 der Verordnung über den Diözesan-Kir-
chensteuerrat stimme ich diesem Beschluss zu und 
setze ihn hiermit in Kraft.

Mainz, den 11.12.2010

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

9.	 Kirchensteuerbeschluss hessischer Anteil

Der Diözesan-Kirchensteuerrat hat auf seiner Sitzung 
am 11. Dezember 2010 folgenden Beschluss gefasst:

V.	 Kirchensteuerbeschluss hessischer Anteil
	 „Für den hessischen Anteil der Diözese Mainz 

wird aufgrund des Kirchensteuergesetzes Hes-
sen vom 12.02.1986, zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 19.11.2008, und der Kirchensteuer-
ordnung der Diözese Mainz, hessischer Anteil,  
vom 12.12.1968, in der jeweils geltenden Fassung 
beschlossen:



Kirchliches Amtsblatt Mainz 2011 Nr. 1

— 14 —

	 a) Die Diözesankirchensteuer vom Einkommen 
beträgt für das Kalenderjahr 2011 9 v. H. der Ein-
kommensteuer (Lohnsteuer/Kapitalertragsteuer).

	 Dieser Hebesatz gilt auch in den Fällen der 
Pauschalierung der Lohnsteuer und der 
Einkommensteuer.

	 Macht der Arbeitgeber von der Vereinfachungs-
regelung nach Nummer 1 des Erlasses des Hessi-
schen Finanzministeriums vom 17.11.2006 (S 2444 
A -007- II 3b) Gebrauch, beträgt der Steuersatz 7 % 
der Lohnsteuer.

	 Der Steuersatz von 7 % gilt auch, wenn der Ar-
beitgeber von der Vereinfachungsregelung nach 
Nummer 1 des Erlasses des Hessischen Finanzmi-
nisteriums vom 28.12.2006, AZ S 2444 A - 018 - II 
3b, Gebrauch macht.

	 b) Das Kirchgeld in glaubensverschiedenen Ehen 
(§ 2 Abs. 1 Nr. 5 des Hessischen Kirchensteuerge-
setzes) bemisst sich nach der Tabelle zur Kirchen-
steuerordnung für die Diözese Mainz, hessischer 
Anteil, vom 12.12.1968, in der jeweils geltenden 
Fassung.

Gemäß § 8 der Verordnung über den Diözesan-Kir-
chensteuerrat stimme ich diesem Beschluss zu und 
setze ihn hiermit in Kraft.

Mainz, den 11.12.2010

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

10.	 Haushaltsplan 2011 der Diözese Mainz 
(Kurzfassung)

0 Diözesanleitung
Einnahmen
Staatsleistungen und 
Erstattungen

1,03%  3.155.600 € 

Ausgaben
Personalausgaben  15.417.200 € 
Sachkosten, 
Instandhaltungen

 7.457.330 € 

Zuweisungen, Zuschüsse  683.970 € 
Rücklagenzuführung  35.000 € 
Invest.Zuschüsse, Baumaß-
nahmen, Ausstattungen

  4.550.060 € 

9,20%  28.143.560 € 

1 Allgemeine Seelsorge
Einnahmen
Staatsleistungen  5.822.470 € 
Vermögenserträge  1.159.680 € 
Erstattungen, Kollekten  12.077.540 € 
Entn.a.Rückl., Darl.rückfl., 
Verk.erl.Pfarrbesold.Kap.

 197.400 € 

6,29%  19.257.090 € 

Ausgaben
Personalausgaben  44.956.920 € 
Sachkosten, 
Instandhaltungen

 12.495.370 € 

Zuweisungen, Zuschüsse  19.254.460 € 
Invest.Zuschüsse, Baumaß-
nahmen, Ausstattungen

 2.777.450 € 

Rücklagenzuführung, 
Tilgungen

 170.040 € 

26,04%  79.654.240 € 

2 Besondere Seelsorge
Einnahmen
Erstattungen, Kollekten usw. 0,60%  1.828.220 € 

Ausgaben
Personalausgaben  14.320.430 € 
Sachkosten, 
Instandhaltungen

 1.680.660 € 

Zuweisungen, Zuschüsse  2.375.600 € 
Kap.Anl., Tilgungen, Bau-
maßnahmen, Ausstattungen

 1.987.720 € 

6,66%  20.364.410 € 

3 Schule, Bildung
Einnahmen
Staatl. Zuschüsse, Invest.
Zuschüsse

 37.458.430 € 

Erstattungen (Zentr. 
Besoldung)

 17.239.900 € 

Vermögenserträge, Kollekten 
usw.

 1.207.890 € 

18,28%  55.906.220 € 

Ausgaben
Personalausgaben  65.475.400 € 
Sachausgaben, 
Instandhaltungen

 3.937.850 € 

Zuweisungen, Zuschüsse  4.088.070 € 
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Baumaßnahmen, 
Ausstattungen

 9.091.570 € 

Rücklagenzuführung, Darl.
gewährung, Tilgungen

 203.540 € 

27,07%  82.796.430 € 

4 Soziale Dienste
Einnahmen
Staatl. Zuschüsse, Invest.
Zuschüsse

 1.905.000 € 

Vermögenserträge  190.910 € 
Erstattungen, Spenden  6.401.100 € 
Darlehensrückflüsse, Verk.
erl. Grundvermögen

 550.760 € 

2,96%  9.047.770 € 

Ausgaben
Personalausgaben, Renten  7.882.100 € 
Sachkosten, 
Instandhaltungen

 752.420 € 

Zuweisungen, Zuschüsse  26.531.600 € 
Invest.Zuschüsse, Baumaß-
nahmen, Ausstattungen

 2.284.490 € 

Kap. Anlagen und 
Beteiligungen

 8.250 € 

12,25%  37.458.860 € 

5 Gesamtkirchliche Aufgaben
Einnahmen
Kollekten, Beiträge, Spenden 1,29%  3.952.800 € 

Ausgaben
Personalausgaben  262.920 € 
Sachkosten  14.380 € 
Weiterleitung der Kollekten, 
Beiträge, Spenden

 3.775.700 € 

Umlagen, Zuschüsse Missi-
on, Diaspora

 9.347.190 € 

Kapitalanlagen und 
Beteiligungen

 4.980 € 

4,38%  13.405.170 € 

6 Finanzen, Versorgung
Einnahmen
Kirchensteuer  177.270.000 € 
Vermögenserträge  15.620.000 € 
Zuschüsse, Versorgungsbei-
träge, Erstattungen

 12.654.250 € 

Darlehensrückflüsse, Verk.
erl.Grundvermögen

 620.550 € 

Rücklagenentnahmen, Rück-
fl. Kapitalanlagen

 6.567.500 € 

69,55%  212.732.300 € 

Ausgaben
Versorgungsleistungen  14.760.500 € 
Sachkosten, 
Instandhaltungen

 1.394.680 € 

Hebegebühren Kirchensteu-
er, Zuschüsse

 4.241.300 € 

Grunderwerb, 
Baumaßnahmen

 49.150 € 

Rücklagenzuführung incl. 
Versorgungsfonds

 23.404.170 € 

Darlehensgewährung, 
Darlehenstilgungen

 207.530 € 

14,40%  44.057.330 € 

Gesamteinnahmen 100,00%  305.880.000 € 
Gesamtausgaben 100,00%  305.880.000 € 

Verordnungen des Generalvikars

11.	 Urlaubsvertretungen

Die Herren Dekane werden gebeten, rechtzeitig inner-
halb des Dekanates mit allen Mitbrüdern den Urlaub 
zu planen und abzustimmen, damit gegenseitige Ver-
tretung gewährleistet ist. Bei frühzeitiger Absprache 
können gewiss auch aus den Reihen unserer Ruhe-
standspriester und geistlichen Religionslehrer sowie 
von den Ordenspriestern Vertreter für einzelne Sonn-
tage gewonnen werden. 

Es wird auch sinnvoll sein, wenn für das Angebot 
der Gottesdienstzeiten eine Nachbarschaftsabsprache 
(Pfarrverband) erfolgt und gegenseitig in den einzel-
nen Pfarreien bekannt gegeben wird. Die Gläubigen 
werden es verstehen, dass in der Urlaubszeit die Got-
tesdienste reduziert werden müssen. 

Für dennoch notwendig werdende Aushilfen gibt es 
eine begrenzte Zahl von ausländischen Priestern, die 
eine Vertretung übernehmen wollen. Diese bewerben 
sich gleichzeitig bei verschiedenen Diözesen, meist für 
die Monate Juli, August und September. Es ist deshalb 
ratsam, den Vertreter für einen vollen Kalendermonat 
zu beantragen oder ihn je zur Hälfte der Zeit mit einem 
Nachbarpfarrer zu teilen. 
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Die an römischen Universitäten studierenden Priester 
werden nicht mehr über die Botschaft der Bundesrepu-
blik Deutschland beim Heiligen Stuhl in Rom vermit-
telt. Dieser Personenkreis wie auch Priester, die direkt 
aus ihren Heimatländern kommen, werden in Zukunft 
bei den ihnen bereits aus früherer Zeit bekannten Pfar-
reien oder bei den Ordinariaten um eine Vertretung 
bitten.

Termin: 1. April 2011

Die Herren Pfarrer werden gebeten, bis spätestens  
1. April 2011 über den zuständigen Dekan an das Bi-
schöfliche Ordinariat, Herrn Weihbischof Dr. Guballa 
(ohne Anschreiben) auf dem Formblatt „Abwesenheit 
von der Pfarrei“ zu melden, in welchem Zeitraum sie 
in Urlaub gehen wollen und (falls selbst keine Urlaubs-
vertretung gefunden werden konnte) für welchen 
Zeitraum sie einen ausländischen Vertreter benötigen. 
Formblätter können beim Dekan angefordert werden. 

Pfarrer, die mit dem Auslandsvertreter des vergange-
nen Jahres bereits eine Vereinbarung getroffen haben, 
melden ebenfalls bis zum 01.4.2011 mit dem o.g. Form-
blatt ihren Urlaub. 

Die Pfarrer, die sich gemeldet haben, erhalten mit dem 
genehmigten Abwesenheitsantrag, die auf der Rück-
seite gleichzeitig die Jurisdiktion für den Vertreter aus-
spricht, die notwendigen Hinweise und Abrechnungs-
unterlagen zu der beantragten Vertretung. 

Wichtiger Hinweis zur Abrechnung von ausländi-
schen Studenten:

Pfarrvertreter, die im Bundesgebiet an einer Hoch-
schule als Studenten eingeschrieben sind, haben ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet. Daher 
kann ihnen aufgrund der aktuellen Steuergesetzge-
bung die Vergütung nicht wie den Pfarrvertretern aus-
gezahlt werden, die lediglich zur Urlaubsvertretung 
ins Bundesgebiet einreisen. Bei Meldung der „Abwe-
senheit von der Pfarrei“, bitten wir daher unbedingt 
anzugeben, wenn es sich um einen Studenten an einer 
inländischen Hochschule handelt. Wir werden in die-
sen Fällen mit dem Genehmigungsschreiben bereits 
entsprechende Personalunterlagen anfordern, die für 
die Abrechnung der Vergütung erforderlich sind.

Pfarrvertreter, die nicht aus EG-Ländern kommen, 
benötigen grundsätzlich eine „Aufenthaltsgenehmi-
gung“ in der Form des „Visums“, die vor der Einreise 
von der zuständigen Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland (BRD) in ihrem Heimatland zu bean-
tragen ist. Eine Nichtbeachtung dieser Vorschrift er-
schwert für die Ausländerbehörden in der BRD die 
Genehmigung des Aufenthalts.

Wegen der angespannten Haushaltslage können Kos-
ten für ausländische Vertreter nur für 4 Wochen in ei-
ner Pfarrei genehmigt werden. Die Vertretung – selbst 
in mehreren Pfarreien – darf die 3-Monatsfrist für aus-
ländische Priester jedoch nicht überschreiten. 

Als Vergütung erhält der aushelfende Priester ein Ent-
gelt von 512,– € netto bei einer monatlichen Vertretung 
(bzw. den anteiligen Tagessatz) sowie freie Unterkunft 
und Verpflegung. 

Die Diözese übernimmt die Reisekosten lt. Bahntarif 
2. Klasse (Direktweg!), jedoch höchstens in einer Höhe 
von 255,– € (auch bei Flugkosten). Evtl. Mehrkosten ge-
hen zu Lasten des Vertreters. Kommt der Pfarrvertreter 
von einem Einsatzort einer anderen Diözese werden 
ihm nur die Reisekosten von Einsatzort zu Einsatzort 
erstattet. 

Die Rückreisekosten zum Wohnort werden allerdings 
nur dann erstattet, wenn nach Ablauf der vereinbarten 
Vertretung die Tätigkeit in die Diözesen der Bundesre-
publik Deutschland beendet ist.

Bei Anreise mit Pkw (oder Flugzeug) werden nur die 
Kosten einer Fahrkarte lt. Bahntarif 2. Klasse (Direkt-
weg!) vergütet, ebenfalls nicht höher als 255,– €. Wenn 
ein Ferienvertreter in mehreren Pfarreien aushilft, wer-
den die Fahrtkosten nur einmal erstattet.

Die Sustentation (Tagessatz 12,– €) und die Vergütung 
aller sonstigen Ausgaben (gegen Quittung) werden 
dem zuständigen Pfarrer nach Beendigung der Vertre-
tung und Einreichen der Abrechnungsunterlagen vom 
Bischöflichen Ordinariat überwiesen. 

Private Telefongespräche gehen auf Rechnung des 
Vertreters.

Während der Vertretung in einer Pfarrei tritt die Di-
özese bei Krankheit kostendeckend für den Vertreter 
ein. Krankheiten, die bereits vor Antritt des Einsatzes 
festgestellt werden, können nicht erstattet werden. 
Dies gilt auch für Zahnerkrankungen, Zahnprothesen, 
Brillen usw. 

Für einen Krankenhausaufenthalt wegen einer akut 
aufgetretenen Krankheit werden nur die Kosten in der 
allgemeinen Pflegeklasse (3. Klasse) erstattet.

Polizeiliche Anmeldung: Die Pfarrer melden den Tag 
der An- und Abreise ihres Auslandsvertreters beim 
Einwohnermeldeamt.

Priester, die von Mitbrüdern aus unserer Diözese 
vertreten werden, melden Ihren Jahresurlaub (siehe 
auch KA 14/1987, S. 89) mit dem Formblatt „Abwe-
senheit von der Pfarrei“ bis spätestens 6 Wochen vor 
Urlaubsbeginn. 
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Vollmachten für die Pfarrvertreter 2011:

Alle Priester, die auf dem Urlaubsgesuch als Vertreter 
genannt werden, erhalten mit dem genehmigten Ur-
laubsantrag für die Wahrnehmung der Pfarrvertretung 
im Jahre 2011 die nach can. 539 ff nötigen Vollmachten, 
insbesondere die Befugnis zur Entgegennahme von 
Beichten und die Erlaubnis zur Verkündigung des 
Wortes Gottes sowie die Vollmacht zur Assistenz bei 
Eheschließungen.

Bei der Beantragung des Urlaubs ist daher immer auch 
der Name des vertretenden Priesters anzugeben. 

In den Fällen, in denen bei Beantragung des Urlaubs 
der Vertreter (meist Auslandsgeistliche) noch nicht 
namentlich bekannt ist, erfolgt die Bevollmächtigung 
wie bisher im Zusammenhang mit der Zusendung von 
Unterlagen für diesen Auslandsvertreter. 

12. 	 Abschluss und Prüfung der Treuhandkasse

Unter Bezugnahme auf die Verordnung über die Füh-
rung der Treuhandkasse vom 15. Juli 2002 (K.A. 2002 
Nr. 9) wird ausdrücklich auf die Verpflichtung der 
Pfarrer bzw. der Pfarrverwalter hingewiesen, zum 
31.12.2010 einen Rechnungsabschluss erstellen und 
diesen prüfen zu lassen.
Nach Abzeichnung durch den zuständigen Dekan ist 
eine Ausfertigung des Jahresabschlusses mit der Nie-
derschrift über die Prüfung bis zum 31. März 2011 
dem Generalvikar oder dem Rechnungsprüfungsamt 
zuzusenden.
Die Formulare dazu werden nicht mehr mit dem Amts-
blatt verschickt, sondern stehen auf der Seite des Bis-
tums im Internet unter www.bistum-mainz.de/rpa im 
Link Downloads des Rechnungsprüfungsamtes zum 
Herunterladen bereit. Ist dies nicht möglich, können 
die Vordrucke beim Rechnungsprüfungsamt bestellt 
werden.

Dietmar Giebelmann
Generalvikar

13.	 Misereor-Fastenaktion 2011

„Menschenwürdig leben. Überall!“
Die 53. Fastenaktion des Bischöflichen Hilfswerkes Mi-
sereor steht unter dem Leitwort: „Menschenwürdig le-
ben. Überall!“. Damit lenkt das katholische Hilfswerk 
die Aufmerksamkeit auf die unwürdigen Lebensbe-
dingungen der Menschen in den Armenvierteln der 

Metropolen in den Entwicklungsländern. Als Christen 
sind wir aufgerufen, mit unserem Gebet, mit unserem 
Engagement und unserer materiellen Unterstützung 
den Armen und Notleidenden in weltweiter Solidari-
tät zu helfen.

Eröffnung der Misereor-Fastenaktion
Die 53. Misereor-Fastenaktion wird am 1. Fastensonn-
tag (13.03.2011) eröffnet. Gemeinsam mit Bischöfen, 
Partnern und Gästen aus aller Welt feiert Misereor um 
10.00 Uhr im Regensburger Dom St. Peter einen welt-
kirchlichen Gottesdienst, der von der ARD live über-
tragen wird.

Die Misereor-Aktion in den Gemeinden
Anregungen zur Gestaltung von Gottesdiensten wäh-
rend der Fastenzeit erhalten Sie mit den „Liturgischen 
Bausteinen“. Dazu zählen Predigtvorschläge, Anre-
gungen für einen Kreuzweg und für Bußgottesdienste, 
Bausteine für einen Gottesdienst zum neuen Hunger-
tuch und für Jugend- und Kindergottesdienste sowie 
eine Früh- bzw. Spätschicht-Reihe für alle Wochen der 
österlichen Bußzeit.
Eine zentrale Rolle für die Gestaltung der Fastenzeit in 
den Gemeinden spielt das neue Misereor-Hungertuch: 
„Was ihr dem Geringsten tut“ des togolesischen Künst-
lers Sokey Edorh, das das Leben im Slum thematisiert. 
Das Hungertuch sowie zahlreiche Begleitmaterialien 
(Arbeitsheft zum Hungertuch, Meditationen, Musik, 
Gebetsbilder usw.) laden zur Auseinandersetzung mit 
diesem Thema ein.
Hängen Sie das Aktionsplakat bitte an gut sicht-
barer Stelle in Ihrer Gemeinde aus. Bitte verse-
hen Sie den Opferstock in der Kirche mit dem 
Misereor-Opferstockschild.
Für die Pfarrbriefe gibt es einen bestellbaren Pfarr-
briefmantel sowie eine Beilage mit Hinweisen auf die 
Fastenaktion.
Viele Gemeinden bieten am Misereor-Sonntag 
(10.04.2011) ein Fastenessen zu Gunsten von Mise-
reor-Projekten an. Auch mit der Aktion „Solidarität 
geht“ sind Pfarrgemeinden, Schulen und Verbände zu  
einem sichtbaren Zeichen gelebter Solidarität aufgeru-
fen. Hilfen zur Vorbereitung finden Sie im „Aktions-
heft zur Fastenaktion“ und in einer kleinen „Arbeits-
hilfe Fastenessen“.
Als täglicher Begleiter durch die Fastenzeit lädt der 
Misereor-Fastenkalender 2011 insbesondere Familien 
und Gruppen zur Misereor-Fastenaktion ein. Materiali-
en zur Kinderfastenaktion (u. a. Comic, Opferkästchen 
und ein Singspiel) können bestellt werden. Für Jugend-
liche gibt es die Jugendaktion „Stadt, Rand, Schluss“ 
mit Impulsen für Jugendarbeit und Unterricht.
Am 08.04.2011 ist wieder „Coffee-Stop-Tag“. Beteili-
gen Sie sich an der bundesweiten Aktion rund um den 
fair gehandelten Kaffee! Mehr Informationen finden 
Sie unter www.misereor.de/coffee-stop.
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Auf der Misereor-Homepage www.misereor.de gibt es 
die Möglichkeit, das Engagement Ihrer Gemeinde im 
Rahmen der Fastenaktion vorzustellen und sich mit 
anderen Gemeinden auszutauschen. Sie können Ihre 
Misereor-Aktion im Misereor-Kalender auf der Mise-
reor-Website ankündigen.

Die Misereor-Kollekte am 5. Fastensonntag 
(09./10.04.2011)
Am 4. Fastensonntag (02./03.04.2011) soll in allen ka-
tholischen Gottesdiensten der Aufruf der deutschen 
Bischöfe zur Misereor-Fastenaktion verlesen werden. 
Die Misereor-Kollekte findet eine Woche später, am 
5.  Fastensonntag (09./10.04.2011), statt. Bitte legen 
Sie die Opfertütchen zu den Gottesdiensten aus. Für 
spätere Fastenopfer sollte das Misereor-Schild am Op-
ferstock bis zum Sonntag nach Ostern stehen bleiben. 
Auch die Fastenopfer der Kinder sind für die Misereor-
Fastenaktion bestimmt und sollen gemeinsam mit der 
Gemeindekollekte überwiesen werden. Auf ausdrück-
lichen Wunsch der Bischöfe soll die Kollekte zeitnah 
und ohne jeden Abzug von den Gemeinden über die 
Bistumskassen an Misereor weitergeleitet werden. 
Eine pfarreiinterne Verwendung der Kollektengelder 
z. B. für Partnerschaftsprojekte ist nicht zulässig. Mise-
reor ist den Spendern gegenüber rechenschaftspflich-
tig. Sobald das Ergebnis der Kollekte vorliegt, sollte es 
der Gemeinde mit einem herzlichen Wort des Dankes 
bekannt gegeben werden.

Misereor-Materialien
Fragen zur Fastenaktion richten Sie bitte an: Misereor, 
Servicestelle Pfarrgemeinden, Miriam Thiel und Anja 
Berners, Mozartstraße 9, 52064 Aachen, Tel.: 0241/442-
506 oder -134, E-Mail: thiel@misereor.de. Informa-
tionen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der 
Misereor-Homepage www.misereor.de. Ein Verzeich-
nis mit allen Materialien zur Fastenaktion kann ange-
fordert werden bei: MVG, Boxgraben 73, 52064 Aa-
chen, Tel.: 0241 47986100, Fax: 0241 47986745, E-Mail:  
bestellung@eine-welt-shop.de

14.	 Hinweis zur Spendeneinwerbung mit dem 
Namen Mutter Teresas

Sr. M. Nada MC, Regionaloberin der Missionaries of 
Charity (Schwestern von Mutter Teresa, Missionarin-
nen der Nächstenliebe) hat folgende Bekanntmachung 
des Ordens an Spendenwillige herausgegeben:

„Es ist uns bekannt, dass einige Organisationen und 
Einzelpersonen um Spenden für wohltätige Zwecke 
aufrufen und dazu Mutter Teresa’s Namen, Bilder, 
Schriften, die blaue Borde des Ordensgewandes und 
ihr Werk (auch im Rahmen von Veranstaltungen) 
benutzen.

Auch haben uns zahlreiche Personen angesprochen, 
die von der weltweiten Organisation „Mutter Teresa 
Kinderhilfe“, Briefe mit religiösen Artikeln (z. B. Ro-
senkranz, etc.) zusammen mit einem Spendenaufruf 
erhalten haben.

Um diesen Sachverhalt klarzustellen, möchten wir fol-
gende Punkte klarmachen:

Unser Orden steht in keinem Fall in irgendeiner Wei-
se in Verbindung mit (diesen) anderen gemeinnützi-
gen Organisationen, die Mutter Teresa’s Namen, etc. 
benutzen.
Obwohl wir die guten Absichten derjenigen erkennen, 
die derartige Spendenaktivitäten beabsichtigen und 
dadurch meinen, Mutter Teresa’s Namen in Ehren zu 
halten, möchten wir dennoch klarstellen, dass wir nie-
manden zu solchem Handeln beauftragen, im Gegen-
teil, wir rufen Sie auf, den Wunsch Mutter Teresa’s zu 
respektieren und die Verwendung ihres Namens, etc. 
zu unterlassen.

Ein Merkmal unserer Ordensgemeinschaft ist, dass wir 
zur Erfüllung unserer sämtlichen Bedürfnisse, sowie 
jener der Ärmsten der Armen, von der göttlichen Vor-
sehung ganz abhängig sind. Deshalb machen wir keine 
Spendenaufrufe und gestatten auch Dritten nicht, dies 
im Namen von Mutter Teresa, bzw. der Missionaries of 
Charity zu tun.
Dies war Mutter Teresa’s feste Überzeugung und ihr 
ausdrücklicher Wunsch, den sie wiederholt vehement 
kundgetan hat und dem wir uns verpflichtet fühlen 
und daher weiterhin befolgen möchten.

Wer dem Orden von Mutter Teresa eine Geld- oder 
Sachspende oder Erbschaft zukommen lassen möchte, 
achte bitte auf unsere Ordensbezeichnung: Missionari-
es of Charity (in Deutschland e.V.) oder wenden sich 
bitte direkt an: Missionaries of Charity, Elisenstraße 15, 
45139 Essen, Tel.: 0201 235641 oder an eine unserer an-
deren Niederlassungen.

Mehr Informationen über Mutter Teresa und die Missi-
onaries of Charity finden Sie unter www.motherteresa.
org.

15.	 Portiunkula-Ablass

Alle Rektoren von Filialkirchen und Kapellen, wel-
che das Privileg des Portiunkula-Ablasses in der Zeit 
vom 1. bis 3. August 2011 wünschen oder verlängert 
haben wollen, müssen ein Gesuch um Gewährung des 
Indultes bis zum 1. April 2011 an das Bischöfliche Or-
dinariat, Zentraldezernat, Abt. 1, einreichen. Bei diesen 
Gesuchen ist der Kirchenpatron anzugeben.
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16.	 Warnung

Aus gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, dass 
die Fa. United Lda. kirchliche Einrichtungen anschreibt 
und um Datenkontrolle/Bestätigung der Gültigkeit der 
gespeicherten Grunddaten bittet.
Diesem Schreiben beigefügt ist ein Antwortblatt, das 
ausschließlich einer kostenpflichtigen Beauftragung 
dient.
Vor der Rücksendung dieses Formulars wird hiermit 
ausdrücklich gewarnt.
Sollte dies bereits erfolgt sein, bitten wir sich mit der 
Rechtsabteilung des Bischöflichen Ordinariates in Ver-
bindung zu setzen.

17.	 Zählung der sonntäglichen 
Gottesdienstteilnehmer

Laut Beschluss der Deutschen Bischofskonferenz vom 
Februar 1969 (Prot. Nr. 18, S. 8) sollen für die Zwecke 
der kirchlichen Statistik Deutschlands die Gottes-
dienastteilnehmer einheitlich am zweiten Sonntag in 
der Fastenzeit, 6. März 2011, gezählt werden. Zu zählen 
sind alle Personen, die an den sonntäglichen Hl. Mes-
sen (einschließlich Vorabendmesse) teilnehmen. 
Mitzuzählen sind auch die Besucher der Wort- oder 
Kommuniongottesdienste, die anstelle einer Eucharis-
tiefeier gehalten werden. Zu den Gottesdienstteilneh-
mern zählen auch die Angehörigen anderer Pfarreien 
(z.  B. Wallfahrer, Seminarteilnehmer, Touristen und 
Besuchsreisende).

Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende in den 
Erhebungsbogen der kirchlichen Statistik für das Jahr 
2011 unter der Rubrik „Gottesdienstteilnehmer am 
zweiten Sonntag der Fastenzeit“ (Pos. 2) einzutragen.

18.	 Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem

Komturei Mainz-Wiesbaden, St. Hildegard

Leitender Komtur:
Prof. Dr. Michael Ling, Rechtsdirektor
Prior:
Prälat Dietmar Giebelmann, Generalvikar

19.	 Stellenausschreibungen

Pastoralreferent/inn/en und Religionslehrer/innen i.K. 

Folgende Stellen sind zu besetzen: 

Dekanat Worms
zum 01. Februar 2011

Religionsunterricht an der Berufsbildenden Schule 
(Wirtschaft und Verwaltung) Worms (1,0)
Nähere Informationen sind erhältlich im Dezernat 
Schulen und Hochschulen bei Herrn StD Jürgen-Alois 
Weiler, Tel.: 06131-253 214

Dezernat Schulen und Hochschulen
zum 01. Februar 2011
Referent/in für Religionsunterricht im rheinland-
pfälzischen Teil des Bistums (0,5)

zum 01. August 2011
Referent/in zur Leitung der religionspädagogischen 
Arbeitsstellen in Mainz (0,5)
Ideal wäre, wenn beide halben Stellen von einer Person 
zeitversetzt übernommen würden.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis 
zum 31.12.2010 erbeten an:
Bischöfliches Ordinariat, Albert Baumann, Personal-
dezernat, Abt. 1, Ref. 4, Postfach 15 60, 55005 Mainz, 
E-Mail: pastoralref@bistum-mainz.de
 
zum 01. August 2011
Referent/in für den Religionsunterricht (1,0)
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis 
zum 01.02.2011 erbeten an:
Bischöfliches Ordinariat, Albert Baumann, Personal-
dezernat, Abt. 1, Ref. 4, Postfach 15 60, 55005 Mainz, 
E-Mail: pastoralref@bistum-mainz.de
 
Dekanat Mainz
zum 01. August 2011
Religionsunterricht am Gutenberg-Gymnasium, Mainz  
mit 4-6 Stunden Abordnung an die gymnasiale Ober-
stufe der IGS Anna Seghers, Mainz (1,0)
Nähere Auskunft erteilt Frau Schulamtsdirektorin i.K. 
Doris Gagiannis, Tel.: 06131-253-216
Bewerbung für RU am Gutenberg-Gymnasium bis 
01.02.2011 an: 

Bischöfliches Ordinariat, Albert Baumann, Personal-
dezernat, Abt. 1, Ref. 4, Postfach 15 60, 55005 Mainz, 
E-Mail: pastoralref@bistum-mainz.de

Erneute Ausschreibung
(nur für Pastoralreferent/inn/en):

Dekanat Wetterau-West
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens zum 
01. August 2011
Dekanatsreferent/in im Dekanat Wetterau-West (1,0)
Diese Stelle ist zunächst auf 5 Jahre befristet. 
Bewerbungen bis 31.12.2010 an: Bischöfliches Ordina-
riat, Albert Baumann, Personaldezernat, Abt. 1, Ref. 
4, Postfach 15 60, 55005 Mainz, E-Mail: pastoralref@
bistum-mainz.de

Durch Rundschreiben bereits veröffentlicht.
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Kirchliche Mitteilungen

20.	 Personalchronik
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21.	 Erwachsenenfirmung 2011

Am Samstag, 19. März 2011, wird Kardinal Karl Leh-
mann um 15.00 Uhr im Dom zu Mainz das Sakrament 
der Firmung für Erwachsene spenden.

Die Pfarrgemeinden werden gebeten, die Firmbewer-
ber bis spätestens Freitag, 25. Februar 2011, an den 
Bischöflichen Sekretär, Herrn Pfarrer Dr. Tonke Den-
nebaum (Telefon: 06131 253-103, Fax: 06131 229 337, E-
Mail: tonke.dennebaum@bistum-mainz.de) zu melden.

Um entsprechend planen zu können, ist eine frühzei-
tige Kontaktaufnahme mit dem Büro des Kardinals 
wichtig!

Im Anschluss an den Firmgottesdienst sind die Neuge-
firmten mit ihren Paten und engsten Angehörigen zur 
Begegnung mit Herrn Kardinal Lehmann bei Kaffee 
und Kuchen ins Haus am Dom eingeladen.

Für die Herren Geistlichen besteht die Möglichkeit, im 
Firmgottesdienst zu konzelebrieren. 

Nähere Informationen zum Gottesdienst gehen nach 
Eingang der Anmeldungen den Kandidaten und Pfarr-
gemeinden rechtzeitig vor dem Firmtermin zu. 

Die Pfarrgemeinden werden gebeten, für die Anmel-
dung der Kandidaten den Meldeschein für die Erwach-
senenfirmung im Mainzer Dom zu verwenden. Das 
Formular ist in e-mip unter „Sonstiges“ bei „Extras“ 
über den Programmpunkt „Formulare“ zu finden. Al-
ternativ kann das Formular direkt über das Büro von 
Kardinal Lehmann angefordert werden.

22.	 Rechtliche Informationen für die Arbeit im 
Internet

In unserer Informations- und Kommunikationsgesell-
schaft stellt sich nicht die Frage, ob wir kommunizie-
ren, sondern wie wir das verantwortlich und kompe-
tent tun. Das Bistum Mainz bietet als Hilfe dazu einen 
Rechtsleitfaden an, der in fünfter neu überarbeiteter 
Auflage erschienen ist. Die Themen Urheberrecht, 
Bildrecht, Datenschutz, Links, verbotene Inhalte und 
Foreneinträge werden anschaulich erklärt und mit Bei-
spielen veranschaulicht. Hilfreiche Formulare stehen 
als Download zur Verfügung. Das gesamte Paket steht 
auf der Internetplattform des Bistums bereit unter: 
www.bistum-mainz.de/rechtsleitfaden. Die Materia-
lien können auch als Broschüre angefordert werden: 
internet@bistum-mainz.de oder auf dem Postweg: In-
ternetredaktion Bistum Mainz, Bischofsplatz 2, 55116 
Mainz

23.	 Engagiert für das Leben: Woche für das Leben 
2011 – 2013 

Seit mehr als 20 Jahren engagieren sich die Deutsche 
Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in 
Deutschland in jedem Frühjahr mit der „Woche für das 
Leben“ für den Wert und die Würde des menschlichen 
Lebens und für seinen Schutz in allen Lebensphasen.
Gesetze und staatliche Rahmenbedingungen sind da-
für wichtig – aber sie sind nicht alles. Wir brauchen ein 
Gemeinwesen, in dem die Starken für die Schwachen 
eintreten. Vor allem Kinder, Sterbende und kranke 
Menschen, aber auch Menschen mit Behinderung oder 
Familien, die von Armut bedroht sind, sind darauf 
angewiesen, dass die Gemeinschaft sie mit trägt, für 
Unterstützung und Ausgleich sorgt. Mit finanziellen 
Mitteln, Einrichtungen und Diensten, aber auch im 
alltäglichen Miteinander. Soziale Netze in Nachbar-
schaften, Vereinen und Verbänden, Schulen und Kir-
chengemeinden halten unsere Gesellschaft zusammen. 
Das Miteinander ist eine starke Kraft. Jeder von uns, 
auch die, die heute gesund und stark sind, ist auf die 
Gemeinschaft angewiesen - und jeder kann erfahren, 
dass sein Leben durch den Einsatz für andere neuen 
Sinn bekommt. 
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Unter dem Motto „Engagiert für das Leben“ soll die 
„Woche für das Leben“ 2011 – 2013 deutlich machen, 
was unsere Gesellschaft zusammen hält und wie wich-
tig ein soziales Miteinander ist. Wenn es um Wert und 
Würde des Lebens geht, machen Christen keine Unter-
schiede – gleich, ob es sich – in der Sprache der Bibel 
gesprochen – um „Männer oder Frauen, Juden oder 
Griechen, Sklaven oder Freie“ (1 Kor 12,13) handelt. 
Christen treten für gelingendes Leben ein - gleich ob 
es um Deutsche oder Ausländer, um Kinder oder Alte 
geht. Sie treten für das Leben ein - auch, wenn es um 
ungeborenes Leben geht. Sie stehen für ein erfülltes Le-
ben ein, gleich, ob es sich um gesundes, krankes oder 
behindertes Leben handelt. Wir können nicht Christ 
oder Christin sein, ohne uns für die Menschenwürde 
der Anderen einzusetzen.
Was das bedeutet, soll in den kommenden Jahren un-
ter drei Perspektiven thematisiert werden. 

Im ersten Jahr 2011 geht es unter dem Motto „Enga-
giert für das Leben: Einsatz mit Gewinn“ um den un-
eigennützigen, unentgeltlichen Einsatz für andere, um 
soziales Engagement von Bürgerinnen und Bürgern. 
Immerhin jede und jeder Dritte in Deutschland enga-
giert sich ehrenamtlich – viele davon in den Kirchen, in 
Diakonie und Caritas. Ihr Einsatz in Krankenhäusern 
und Hospizen, in Schulen und an Mittagstischen für 
Kinder trägt entscheidend dazu bei, dass die soziale 
Stabilität unserer Gesellschaft erhalten bleibt und dass 
soziale Probleme überhaupt wahrgenommen und the-
matisiert werden. Mit der Woche für das Leben 2011 
lenken wir den Blick auf den persönlichen Einsatz von 
Christen und verknüpfen uns zugleich mit dem Euro-
päischen Jahr der Freiwilligentätigkeit.

Das Jahresmotto für das zweite Jahr 2012 heißt: „En-
gagiert für das Leben: Mit allen Generationen“. Es soll 
dann das Miteinander und die Solidarität der Genera-
tionen hervorgehoben werden. Wir erleben zur Zeit 
einen rasanten demographischen Wandel in unserer 
Gesellschaft: auf der einen Seite haben wir es mit einer 
ansteigenden durchschnittlichen Lebenserwartung zu 
tun – wir leben länger und gesünder –, auf der anderer 
Seite mit einer „Unterjüngung“ – die Zahl der Kinder 
ist, wie in allen westlichen Gesellschaften, in den letz-
ten Jahrzehnten gesunken. Wie erhalten wir in dieser 
Situation das gute Miteinander zwischen Alten und 
Jungen - in den Familien, die zum Teil schon aus vier 
Generationen bestehen, aber auch in der Gesellschaft 
– zum Beispiel in den sozialen Sicherungssystemen? 
Was lernen wir von guten Initiativen – von Mehrgene-
rationenhäusern, Familienzentren und Tageseinrich-
tungen, die mit Altenzentren zusammenarbeiten? 

Für das abschließende Jahr des Dreijahreszyklus 2013 
wurde das Motto gewählt: „Engagiert für das Leben: 
Zusammenhalt gestalten“. Es soll dann in den Blick 
genommen werden, wie das Miteinander vor Ort ge-
lingen kann: in den Kommunen, auf die vielfältige 

Herausforderungen zukommen, in Vereinen und Ver-
bänden, aber auch und nicht zuletzt in den Kirchen mit 
ihren Gemeinden und Diensten. Aus vielen Untersu-
chungen wissen wir, dass gesellschaftliche Institutio-
nen nötig sind, damit wir gemeinsam in der Lage sind, 
die Werte zu realisieren, für die wir einstehen wollen. 
Im dritten Jahr geht es also um Fragen der Subsidia-
rität, um „Kirche in Gesellschaft“ und „Gemeinde in 
Gemeinwesen“. Was kann geschehen, wenn finanziell 
schwache Kommunen Schwimmbäder und Bibliothe-
ken schließen? Wie können Gemeinden gemeinsam 
mit anderen das Gemeinwesen gestalten? Welche Inf-
rastruktur brauchen Familien und Ältere für ein gelin-
gendes Leben an ihrem Wohnort?

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.woche-fuer-das-leben.de

Die Gemeinden, Dienste und Einrichtungen im Bistum 
Mainz sind eingeladen, die Initiative der katholischen 
und evangelischen Kirche auf ihrer Ebene vor Ort tat-
kräftig zu unterstützen.

Ansprechpartner im Bischöflichen Ordinariat: Or-
dinariatsrat Hans Jürgen Dörr, Alexandra Reuter 
(Sekretariat), Abteilung Gemeindeseelsorge und 
seelsorgliche Dienste, Tel.: 06131 253-250, E-Mail: 
wochefuerdasleben@bistum-mainz.de

24.	 Exerzitien für Priester und Diakone

Die Benediktinerabtei Weltenburg in der Begegnungs-
stätte St. Georg bietet folgende Schweigeexerzitien für 
Priester und Diakone an:

Termin:	 26. - 30. September 2011
Zeit:	 Beginn 16:30 Uhr, Ende ca. 9 Uhr
Thema:	 Im Kreuz ist Segen, im Kreuz ist Heil
Leitung:	 Prof. Dr. Ludwig Mödl, München

Termin:	 17. - 22. Oktober 2011
Zeit:	 Beginn 16:30 Uhr, Ende ca. 9 Uhr
Thema:	 Leben mit den Gaben Gottes
Leitung:	 Dr. Wilfried Hagemann, Augsburg - Münster

Anfragen und Anmeldung: Benediktinerabtei Welten-
burg, Begegnungsstätte St. Georg, 93309 Weltenburg, 
Tel.: 09441 204-0, Fax: 09441 204-137

25.	 Urlaubsseelsorge auf den ostfriesischen Inseln

Fast während des ganzen Jahres ist auf den ostfriesi-
schen Inseln Urlaubszeit. Für die Gottesdienste, für 
seelsorgerliche Gespräche und gegebenenfalls Koope-
ration in den Angeboten der Urlauberseelsorge wer-
den – auch in der Vor- und Nachsaison – Geistliche 
benötigt. Das Umfeld einer von Urlaubsstimmung und 
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Offenheit der Menschen geprägten Situation zeigt sich 
als spannende pastorale Erfahrung, lässt aber in jedem 
Fall ausreichende Zeit zur privaten Erholung. Für 
die Geistlichen wird kostenlos eine gute Unterkunft 
gestellt.

Nähere Informationen gibt das Bistum Osnabrück im 
Internet unter www.urlauberseelsorger.de.
Auskünfte erteilt das Pfarrbüro in Esens, E-Mail: 
st.willehad.esens@t-online.de, Tel.: 04971 4536.

26.	 Bestellung von Druckschriften

Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz wird 
in Kürze folgende Broschüren herausgeben:

Die deutschen Bischöfe. Erklärungen der 
Kommissionen
Nr. 032 Prävention von sexualisierter Gewalt an 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
Handreichung für katholische Schulen, Internate und 
Kindertageseinrichtungen

Der Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz
Nr. 027 Zukunft der Kirche – Kirche der Zukunft, Plä-
doyer für eine pilgernde, hörende und dienende Kir-
che, Impulsreferat des Vorsitzenden der Deutschen 
Bischofskonferenz zur Eröffnung der Herbst-Vollver-
sammlung der DBK (2010)

Die Broschüren können in der Bischöflichen Kanzlei 
angefordert werden oder bei: Sekretariat der deut-
schen Bischofskonferenz, Postfach 29 62, 53109 Bonn, 
Tel.: 0228 103-205, Fax: 0228 103-330, www.dbk.de

27.	 Kurse des TPI

K 11-04
Thema:	 Grundkurs Bibliolog
	  „Weil jede/r was zu sagen hat!“
	 Termine: 1. Abschnitt: 04. bis 06. April 2011 
	 2. Abschnitt: 04. bis 06. Mai 2011
	 Beginn jeweils mit Kaffee um 14.30 Uhr; Ende 

mit dem Mittagessen ca. 13.00 Uhr
Ort:	 Bildungshaus Schmerlenbach, 
	 bei Aschaffenburg 

Leitung:	 Jens Uhlendorf, Gottesdienstinstitut der Ev. 
Luth. Kirche Bayern, Dr. Katrin Brockmöller, 
TPI Mainz

Veranstalter: TPI Mainz in Kooperation mit dem Insti-
tut für Lehrerfortbildung Mainz 

Anmeldung und weitere Informationen: 
	 www.tpi-mainz.de, Tel.: 06131 27088-0

K 11-02
Thema:	 Wie ticken Jugendliche?
	 Impulse – nicht nur für die Firmpastoral
Zielgruppe: Alle pastoralen Berufsgruppen und 

Religionslehrer
Referent/-innen: Dr. Thomas Wienhardt, Augsburg
Leitung:	 Dr. Engelbert Felten
Termin und Ort: 28.02.-03.03.2011, Altenstadt, Kloster 

Engelthal
Veranstalter: Theologisch-Pastorales Institut, Mainz, 

E-Mail: info@tpi-mainz.de, Tel.: 06131 270 
88-0

	 Hinweis für Teilnehmer/innen aus Hes-
sen: Der Kurs wird akkreditiert und erhält 
30 Punkte

28.	 Anzeige
 
Nach der Renovierung der Kapelle in der Rheinhes-
sen-Fachklinik in Alzey stehen dort 16 Bänke à 3,30 m 
mit ausklappbaren Kniebänken sowie 27 Stühle zum 
Verkauf (VHB). 
Anfragen bitte an Frau Stellwagen in der Rheinhessen-
Fachklinik unter Tel.: 06731 501222 oder per E-Mail an: 
a.stellwagen@rheinhessen-fachklinik-alzey.de

Herausgegeben vom Bischöflichen Ordinariat Mainz - Prälat Dietmar Giebelmann, Generalvikar
Druck: Bischöfliche Kanzlei

Bezugspreis jährlich € 15,– einschl. Versandkosten
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153. Jahrgang	 Mainz, den 7. Februar 2011� Nr. 2

Inhalt:	 Botschaft von Papst Benedikt XVI. zum XIX. Welttag der Kranken. – Urkunde über die Aufhebung 
der Pfarreien St. Aposteln und St. Marien in Viernheim und Neuerrichtung der Pfarrei Johannes XXIII. 
in Viernheim. – Pontifikalhandlungen 2010. – Festsetzung der Punktquote für Finanzzuweisungen an 
die Kirchengemeinden im Bistum Mainz. – Haushaltspläne für das Jahr 2011 und 2012. – Zählung der 
sonntäglichen Gottesdienstteilnehmer. – Stellenausschreibungen. – Personalchronik. – Veränderungen 
im Benediktiner-Kloster Jakobsberg. – Erwachsenenfirmung 2011. – Fürbitten an den Gedenktagen der 
Mainzer Heiligen. – Priesterliche Urlaubsvertretung. – Kurse des TPI. – Fortbildungskurse.

Akt. Sr. Heiligkeit Papst Benedikt XVI.

29.	 Botschaft von Papst Benedikt XVI. zum  
XIX. Welttag der Kranken 

 
„In seinen Wunden seid ihr geheilt“ (1Pt 2,24)
 
Liebe Brüder und Schwestern!

Jedes Jahr begeht die Kirche am Gedenktag Unserer 
Lieben Frau in Lourdes, der am 11. Februar gefeiert 
wird, den Welttag der Kranken. Dieser Anlaß ist, wie 
es der ehrwürdige Diener Gottes Johannes Paul II. 
gewollt hat, eine günstige Gelegenheit, um über das 
Geheimnis des Leidens nachzudenken und vor al-
lem unsere Gemeinschaften und die Zivilgesellschaft 
feinfühliger werden zu lassen gegenüber den kranken 
Brüdern und Schwestern. Wenn jeder Mensch unser 
Bruder ist, dann müssen um so mehr der Schwache, 
der Leidende und der Pflegebedürftige im Zentrum 
unserer Aufmerksamkeit stehen, damit sich niemand 
vergessen oder ausgegrenzt fühlt, denn: »Das Maß der 
Humanität bestimmt sich ganz wesentlich im Verhält-
nis zum Leid und zum Leidenden. Das gilt für den 
einzelnen wie für die Gesellschaft. Eine Gesellschaft, 
die die Leidenden nicht annehmen und nicht im Mit-
leiden helfen kann, Leid auch von innen zu teilen und 
zu tragen, ist eine grausame und inhumane Gesell-
schaft« (Enzyklika Spe salvi, 38). Die Initiativen und 
Veranstaltungen in den einzelnen Diözesen aus Anlaß 
dieses Welttages mögen eine Anregung sein, die Sorge 
für die Leidenden immer effektiver zu machen, auch 
im Hinblick auf die festliche Begehung des Welttages, 
die 2013 im Marienwallfahrtsort Altötting in Deutsch-
land stattfinden wird.

1. In meinem Herzen ist immer noch jener Moment le-
bendig, als ich bei meinem Pastoralbesuch in Turin in 
Betrachtung und Gebet vor dem Grabtuch verweilen 
durfte, vor jenem leidenden Antlitz, das uns einlädt, 
meditierend nachzudenken über den, der die Leiden 
der Menschen aller Orte und Zeiten auf sich genom-
men hat, auch unsere Leiden, unsere Schwierigkeiten, 
unsere Sünden. Wie viele Gläubige haben im Lauf der 
Geschichte vor diesem Grabtuch gestanden, das einst 
den Leib eines gekreuzigten Menschen eingehüllt hat 
und ganz dem entspricht, was die Evangelien uns über 
Leiden und Tod Jesu überliefern! Ihn zu betrachten ist 
eine Einladung, darüber nachzudenken, was der hl. 
Petrus schreibt: »Durch seine Wunden seid ihr geheilt« 
(1 Petr 2,24). Der Sohn Gottes hat gelitten, er ist ge-
storben, aber er ist auferstanden, und gerade deshalb 
werden jene Wunden das Zeichen unserer Erlösung, 
der Vergebung und der Versöhnung mit dem Vater; 
sie werden aber auch ein Prüfstein für den Glauben der 
Jünger und für unseren Glauben: Jedesmal wenn der 
Herr von seinem Leiden und Tod spricht, verstehen sie 
es nicht, weisen es zurück, widersetzen sich. Für sie, 
wie auch für uns, bleibt das Leiden immer ein Myste-
rium, das schwer anzunehmen und zu tragen ist. Die 
beiden Emmausjünger gehen traurig ihren Weg auf-
grund dessen, was in jenen Tagen in Jerusalem gesche-
hen ist, und erst als der Auferstandene den Weg mit 
ihnen geht, öffnen sie sich einer neuen Sichtweise (vgl. 
Lk 24,13–31). Auch der Apostel Thomas hat Mühe, an 
den Weg des erlösenden Leidens zu glauben: »Wenn 
ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe 
und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nä-
gel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich 
nicht« (Joh 20,25). Aber vor Christus, der seine Wun-
den zeigt, verwandelt sich seine Antwort in ein bewe-
gendes Glaubenszeugnis: »Mein Herr und mein Gott!« 
(Joh 20,28). Was zunächst als Zeichen des scheinbaren 
Scheiterns Jesu ein unüberwindliches Hindernis war,  
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wird in der Begegnung mit dem Auferstandenen der 
Beweis einer siegreichen Liebe: »Nur ein Gott, der uns 
so liebt, daß er unsere Wunden und unseren Schmerz 
– vor allem den der Unschuldigen – auf sich nimmt, 
ist glaubwürdig« (Botschaft Urbi et Orbi, Ostern 2007; 
O.R. dt., Nr. 15, 13.4.2007, S. 5).
2. Liebe Kranke und Leidende, gerade durch die Wun-
den Christi können wir alle Übel, die die Menschheit 
quälen, mit einem Blick der Hoffnung sehen. Durch 
seine Auferstehung hat der Herr das Leid und das 
Böse nicht aus der Welt genommen, aber er hat es an 
der Wurzel besiegt. Der Übermacht des Bösen hat er 
die Allmacht seiner Liebe entgegengesetzt. Er hat uns 
gezeigt, daß der Weg zum Frieden und zur Freude 
die Liebe ist. »Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch 
ihr einander lieben« (Joh 13,34). Christus, der Sieger 
über den Tod, lebt mitten unter uns. Und während 
auch wir mit dem hl. Thomas sagen: »Mein Herr und 
mein Gott!«, folgen wir unserem Meister in der Bereit-
schaft, das Leben für unsere Brüder hinzugeben (vgl. 
1 Joh 3,16), indem wir Boten einer Freude werden, 
die den Schmerz nicht fürchtet: Boten der Freude der 
Auferstehung.

Der hl. Bernhard sagt: »Gott kann nicht leiden, aber er 
kann mitleiden.« Gott, die Wahrheit und Liebe in Per-
son, wollte für uns und mit uns leiden; er ist Mensch 
geworden, um mit dem Menschen mit-leiden zu kön-
nen, ganz real in Fleisch und Blut. Von da aus ist in al-
les menschliche Leiden ein Mitleidender, Mittragender 
hineingetreten; in jedem Leiden ist von da aus die con-
solatio, der Trost der mitleidenden Liebe Gottes anwe-
send und damit der Stern der Hoffnung aufgegangen 
(vgl. Enzyklika Spe salvi, 39). 

Euch, liebe Brüder und Schwestern, wiederhole ich 
diese Botschaft, damit ihr durch euer Leiden, euer Le-
ben und euren Glauben deren Zeugen seid.

3. Mit Blick auf das Treffen in Madrid im August kom-
menden Jahres anläßlich des Weltjugendtages 2011 
möchte ich einen besonderen Gedanken an die Jugend-
lichen richten, insbesondere an jene, die die Erfahrung 
der Krankheit machen. Oft machen das Leiden, das 
Kreuz Jesu Angst, weil sie die Verneinung des Lebens 
zu sein scheinen. In Wirklichkeit ist das Gegenteil der 
Fall! Das Kreuz ist das »Ja« Gottes zum Menschen, der 
höchste und intensivste Ausdruck seiner Liebe und die 
Quelle, aus der das ewige Leben entspringt. Aus dem 
geöffneten Herzen Jesu ist in der Tat dieses göttliche 
Leben geflossen. Nur er kann die Welt vom Bösen be-
freien und sein Reich der Gerechtigkeit, des Friedens 
und der Liebe wachsen lassen, nach dem wir alle stre-
ben (vgl. Botschaft zum Weltjugendtag 2011, 3). Liebe 
Jugendliche, lernt, Jesus zu »sehen«, ihm zu »begeg-
nen« in der Eucharistie, in der er für uns wahrhaft ge-
genwärtig ist, so daß er zur Speise auf unserem Weg 
wird; erkennt und dient Jesus aber auch in den Armen, 
in den Kranken, in den Brüdern, die leiden und in Not 

sind und eure Hilfe brauchen (vgl. ebd., 4). An alle Ju-
gendlichen, die kranken und die gesunden, richte ich 
erneut die Aufforderung, Brücken der Liebe und der 
Solidarität zu bauen, damit sich niemand einsam fühlt, 
sondern nahe bei Gott und Teil der großen Familie sei-
ner Kinder (vgl. Generalaudienz, 15. November 2006).

4. Während wir die Wunden Jesu betrachten, richtet 
sich unser Blick auf sein heiligstes Herz, in dem sich 
die höchste Offenbarung der Liebe Gottes zeigt. Das 
heiligste Herz ist der gekreuzigte Christus, aus des-
sen von der Lanze geöffneten Seite Blut und Wasser 
strömen (vgl. Joh 19,34). »Am Kreuz erhöht, hat er sich 
für uns dahingegeben aus unendlicher Liebe und alle 
an sich gezogen. Aus seiner geöffneten Seite strömen 
Blut und Wasser, aus seinem durchbohrten Herzen 
entspringen die Sakramente der Kirche. Das Herz des 
Erlösers steht offen für alle, damit sie freudig schöp-
fen aus den Quellen des Heiles« (Römisches Meßbuch, 
Präfation vom Hochfest des heiligsten Herzens Jesu). 
Besonders ihr, liebe Kranke, spürt die Nähe dieses lie-
bevollen Herzens und schöpft mit Glauben und Freude 
aus dieser Quelle, indem ihr betet: »Wasser der Seite 
Christi, wasche mich! Leiden Christi, stärke mich! Gu-
ter Jesus, erhöre mich! In Deinen Wunden berge mich!« 
(Gebet  des hl. Ignatius von Loyola).

5. Zum Abschluß meiner Botschaft zum kommenden 
Welttag der Kranken möchte ich allen und jedem 
einzelnen meine Zuneigung zum Ausdruck bringen, 
indem ich die Leiden und Hoffnungen mit euch teile, 
die ihr täglich in Einheit mit dem gekreuzigten und 
auferstandenen Christus lebt, damit er euch den Frie-
den und die Heilung des Herzens schenken möge. Mit 
ihm möge die Jungfrau Maria an eurer Seite wachen, 
die wir vertrauensvoll als »Heil der Kranken« und 
»Trösterin der Leidenden« anrufen. Unter dem Kreuz 
ist für sie die Prophezeiung Simeons Wirklichkeit ge-
worden: ihr Mutterherz wurde durchbohrt (vgl. Lk 
2,35). Vom Abgrund ihres Schmerzes her, der Teilnah-
me am Schmerz ihres Sohnes ist, wird Maria befähigt, 
die neue Sendung anzunehmen: Mutter Christi in sei-
nen Gliedern zu werden. In der Stunde des Kreuzes 
weist Jesus auf jeden seiner Jünger hin und sagt zu ihr: 
»Siehe, dein Sohn« (vgl. Joh 19,26–27). Das mütterliche 
Mitleid mit dem Sohn wird zum mütterlichen Mitleid 
mit jedem von uns in unseren täglichen Leiden (vgl. 
Predigt in Lourdes, 15. September 2008).
Liebe Brüder und Schwestern, an diesem Welttag der 
Kranken, fordere ich auch die Verantwortlichen auf, 
daß sie sich immer mehr für Strukturen eines Gesund-
heitswesens engagieren, das den Leidenden hilft und 
sie unterstützt, besonders die Ärmsten und Bedürf-
tigsten. Indem ich meine Gedanken auf alle Diözesen 
richte, sende ich einen herzlichen Gruß an alle Bischö-
fe, Priester, Gottgeweihten und Seminaristen, an die 
im Krankendienst Tätigen, die freiwilligen Helfer und 
alle, die sich mit Liebe dem Dienst widmen, die Wun-
den des kranken Bruders und der kranken Schwester 
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zu pflegen und zu lindern, in den Krankenhäusern 
oder Pflegeheimen, in den Familien: Mögt ihr im An-
gesicht der Kranken immer das heiligste Antlitz erken-
nen können, das Antlitz Christi.

Alle versichere ich meines Gebetsgedenkens und ertei-
le jedem einen besonderen Apostolischen Segen.

Aus dem Vatikan, 21. November 2010, 
Christkönigssonntag.
 

BENEDICTUS PP. XVI

Erlasse des Hochw. Herrn Bischofs

30.	 Urkunde über die Aufhebung der Pfarreien 
St. Aposteln und St. Marien in Viernheim und 
Neuerrichtung der Pfarrei Johannes XXIII. in 
Viernheim

1. 	 Aufhebung und Rechtsnachfolge

Nach Anhörung der unmittelbar Beteiligten und des 
Priesterrates gemäß der cc. 50 und 515 § 2 CIC ordne 
ich an:
Die Pfarrei St. Aposteln und die Pfarrei St. Marien in 
Viernheim werden aufgehoben und gemäß can. 121 
CIC zu einer neuerrichteten Pfarrei vereinigt.

Die Rechtsnachfolgerin, auf die alle Rechte und Pfli-
chten der vorgenannten Pfarreien übergehen, ist die 
neue Pfarrei „Johannes XXIII.“, Mannheimer Str. 18, 
68519 Viernheim; dies gilt auch für die bestehenden 
arbeitsrechtlichen Verpflichtungen der aufgehobenen 
Pfarreien.

2. 	 Pfarrkirche und weitere Kirchen

Die Pfarrkirche der neuen Pfarrei ist die auf den Titel 
„Zu den Hl. 12 Aposteln“ geweihte Kirche. Weitere 
Kirche der neuen Pfarrei ist unter Beibehaltung ihres 
Titels die Kirche „Mariä Himmelfahrt“, gemäß can. 858 
§ 2 CIC besteht das Taufrecht zugunsten der Gläubigen 
fort.

Die Kirchenbücher der Pfarrei St. Aposteln und der 
Pfarrei St. Marien werden zum 14. 02. 2011 geschlos-
sen und mit sämtlichen weiteren Akten von der Pfarrei 
„Johannes XXIII.“ in Verwahrung genommen. Ab dem 
15. 02. 2011 erfolgen Eintragungen in die Kirchenbüch-
er der Pfarrei „Johannes XXIII.“.

Die neue Pfarrei führt ein Kirchensiegel mit der 
Umschrift:

KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE 
JOHANNES XXIII. VIERNHEIM

3.	 Gemeindegebiet

Das Gebiet der neuen Pfarrei umfasst das Gebiet der 
bisherigen, nach Nr. 1 aufgehobenen Pfarreien. 

Die beiliegende Kartographie – Anlage 1 - ist Bestand-
teil dieser Urkunde.

4.	 Abschlussvermögensübersicht, 
	 Vermögensrechtsnachfolge

Die Pfarreien St. Aposteln und St. Marien in Viernheim 
erstellen zum 14. 02. 2011 die Kirchenrechnungen. Die 
in den Kirchenrechnungen ausgewiesenen Bestände 
der Aktivkapitalien, der zweckgebundenen und freien 
Mittel sind nach Prüfung und endgültiger Feststellung 
durch das Bischöfliche Ordinariat, Abt. Rechnungsprü-
fungsamt, Grundlage der Vermögensübertragung.
Mit der Aufhebung der Pfarreien St. Aposteln und 
St. Marien in Viernheim geht deren gesamtes beweg-
liches und das auf deren Namen lautende unbeweg-
liche Vermögen auf die Pfarrei Johannes XXIII. über. 
Das Gleiche gilt für die Forderungen und die Pfarreien 
St. Aposteln und St. Marien in Viernheim belastenden 
Verbindlichkeiten.
Die Rücklagen der Pfarreien St. Aposteln und 
St. Marien in Viernheim werden mit Ausnahme der 
Substanzkapitalien und Stiftungsmittel in den Etat der 
Pfarrei Johannes XXIII. überführt. Die Substanzkapit-
alien und Stiftungsmittel der aufgehobenen Pfarreien 
werden jeweils in gesonderten Etats verwaltet.

5. 	 Fortführung des Fondsvermögens

Mit der Aufhebung der Pfarreien St. Aposteln und  
St. Marien in Viernheim bleiben kirchliche Institu-
tionen mit eigener Rechtspersönlichkeit (sogenanntes 
Fondsvermögen) bestehen und werden nach dem 14. 
02. 2011 vom neu eingesetzten Kirchenverwaltungsrat 
der Pfarrei Johannes XXIII. verwaltet. In Anlage 2, die 
Bestandteil dieser Urkunde ist, werden alle dem Fonds-
vermögen zugeordneten Grundstücke aufgeführt.

6. 	 Wahrung und Zweckbestimmung der Stifter

Hinsichtlich der Verwaltung der Güter und der Er-
füllung der Verbindlichkeiten bleiben der Wille der 
Stifter und Spender sowie wohlerworbene Rechte Drit-
ter gewahrt.

7. 	 Neuwahl der Vermögensverwaltungsräte, Fortbe-
stand der Pfarrgemeinderäte

Die bestehenden Pfarrgemeinderäte Pfarreien  
St. Aposteln und St. Marien in Viernheim bilden einen 
Gesamtpfarrgemeinderat, der bis zur Neuwahl des 
Pfarrgemeinderates in der Pfarrei Johannes XXIII. am 
29./30. Oktober 2011 im Amt bleibt.
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Die Amtszeit der Vermögensverwaltungsräte der 
Pfarreien St. Aposteln und St. Marien in Viernheim 
endet am 14. 02. 2011. Die Neuwahl des Vermögens-
verwaltungsrates der Gemeinde Johannes XXIII., 
Viernheim findet durch den am 29./30. Oktober 2011 
neugewählten Pfarrgemeinderat der Gemeinde statt. 
Bis zur Neuwahl des Vermögensverwaltungsrates 
bilden alle bisherigen Mitglieder der aufgelösten Ver-
mögensverwaltungsräte den kommissarischen Ver-
mögensverwaltungsrat der Gemeinde Johannes XXIII., 
Viernheim.

Die Bestimmungen dieser Urkunde treten mit Wirkung 
vom 15. 02. 2011 in Kraft.

Mainz, 20. 01. 2011

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

31.	 Pontifikalhandlungen 2010

I.	 Ordinationen

Priesterweihe 

Bischof Karl Kardinal Lehmann
26.06.2010 im Dom zu Mainz vier Diakone aus dem 
Priesterseminar in Mainz

Diakonenweihe 

A. 	 Priesteramtskandidaten

Weihbischof Dr. Ulrich Neymeyr
17.04.2010 im Dom zu Mainz zwei Priesteramtskandi-
daten aus dem Priesterseminar in Mainz

B. 	 Ständige Diakone

Bischof Karl Kardinal Lehmann
22.05.2010 im Dom zu Mainz drei Ständige Diakone

Aufnahme unter die Kandidaten

A.	 Priesteramtskandidaten

Generalvikar Prälat Dietmar Giebelmann
28.11.2010 in der Seminarkirche in Mainz
Admissio: vier Herren
Akolythat: zwei Herren
Lektorat: drei Herren

B. 	 Ständige Diakone

Bischof Karl Kardinal Lehmann
27.11.2010 in der Seminarkirche in Mainz
Admissio: drei Herren
Institutio: drei Herren

Admissio	 (Aufnahme unter die Priesteramtskandida-
ten oder für den Ständigen Diakonat)

Akolythat	 (Beauftragung zur Ausspendung der 
hl. Eucharistie)-Institutio-

Lektorat	 (Beauftragung zur Verkündigung des 
Wortes Gottes)-Institutio-

II.	 Sendungsfeiern

Bischof Karl Kardinal Lehmann
12.06.2010 im Dom zu Mainz vier Gemeinde-
referentinnen
04.09.2010 im Dom zu Mainz eine Pastoralreferentin

III.	 Verleihung der Missio Canonica

Bischof Karl Kardinal Lehmann
20.04.2010 in der Ostkrypta des Mainzer Domes 
an 44  Lehrkräften für Religionsunterricht an allen 
Schularten
Weihbischof Dr. Ulrich Neymeyr
09.11.2010 in der Ostkrypta des Mainzer Domes 
an 38  Lehrkräften für Religionsunterricht an allen 
Schularten

IV.	 Feier der Zulassung zur Erwachsenentaufe

Weihbischof Dr. Werner Guballa
20.02.2010 im Dom zu Mainz

V.	 Das Sakrament der Firmung wurde gespendet 
durch

– verbunden mit der Visitation –

Bischof Karl Kardinal Lehmann
Im Dekanat Mainz-Stadt, in den Pfarreien: Mainz, 
Dom St. Martin mit den Innenstadtpfarreien, Liebfrau-
en, für den Pfarreienverbund Mainz-Neustadtund für 
die spanische Gemeinde Mainz; Mainz-Kastel, St. Ge-
org mit Mainz-Amöneburg, Maria Immaculata; Mainz-
Kostheim, Maria Hilf mit St. Kilian

Weihbischof Dr. Werner Guballa
Im Dekanat Bergstraße-West, in den Pfarreien: Biblis, 
St. Bartholomäus; Bürstadt, St. Peter für die Pfarrgrup-
pe Bürstadt; Hofheim, St. Michael für die Pfarrgruppe 
Hofheim/Bobstadt; Lampertheim, Mariä Verkündi-
gung, St. Andreas auch für Herz Jesu in Hüttenfeld; 
Viernheim, für die Pfarrgruppe St. Aposteln/St. Marien 
und die Pfarrgruppe St. Hildegard/St. Michael
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Im Dekanat Dieburg, in den Pfarreien: Babenhausen, 
St. Josef; Dieburg, St. Peter und Paul, St. Wolfgang; 
Dorndiel, St. Peter und Alexander, Groß-Bieberau, 
St. Andreas für die Pfarrgruppe Groß-Bieberau; Groß-
Umstadt, St. Gallus, Groß-Zimmern, St. Bartholomäus 
für die Pfarrgruppe Groß-Zimmern; Lengfeld, für die 
Pfarrgruppe Otzberg; Münster, St. Michael für den 
Pfarreienverbund Münster/Eppertshausen; Radheim, 
St. Laurentius mit St. Joh. Baptist Mosbach; Reinheim, 
Corpus Christi und St. Pius X.

Weihbischof Dr. Ulrich Neymeyr
Im Dekanat Alzey/Gau-Bickelheim, in den Pfarreien: 
Alzey, St. Josef; Bechtolsheim, Maria Himmelfahrt, 
für die Pfarrgruppe Petersberg; Erbes-Büdesheim, St. 
Bartholomäus, für die Pfarrgruppe Erbes-Büdesheim; 
Gabsheim, St. Alban, für die Pfarrgruppe Saulheim/
Gabsheim; Gau-Bickelheim, St. Martinus, für die Pfarr-
gruppe Wissberg; Gau-Odernheim, St. Rufus, für die 
Pfarrgruppe Petersberg; Ober-Flörsheim, St. Peter 
und Paul, für die Pfarrgruppe Ecclesia vitalis, Saul-
heim, St. Bartholomäus, für die Pfarrgruppe Saulheim/
Gabsheim; Weinolsheim, St. Peter, für die Pfarrgruppe 
Undenheim; Wöllstein, St. Remigius, für die Pfarrgrup-
pe Rheinhessische Schweiz; Wörrstadt, St. Laurentius, 
für die Pfarrgruppe Wörrstadt
Im Dekanat Mainz-Süd, in den Pfarreien: Bodenheim, 
St. Alban; Klein-Winternheim, St. Andreas mit Ober-
Olm, St. Martin; Lörzweiler, St. Michael mit Gau-Bi-
schofsheim, St. Petrus in Ketten; Nackenheim, St. Gere-
on; Nieder-Olm, Oppenheim, St. Bartholomäus, für die 
Pfarrgruppe Oppenheim, St. Georg mit Sörgenloch, 
Mariä Opferung und Zornheim, St. Bartholomäus; 

– ohne Visitation –

Weihbischof Dr. Werner Guballa
27.02.2010 Erwachsene im Dom zu Mainz
05.06.2010 Erwachsene in Viernheim, St. Michael
06.09.2010 Erwachsene in Mainz, St. Bonifaz

Weihbischof Dr. Ulrich Neymeyr
20.11.2010 Jugendliche der Chöre am Mainzer Dom, 
Dom zu Mainz

Generalvikar Prälat Dietmar Giebelmann
27.07.2010 Ein Erwachsener in Biebesheim
20.08.2010 Erwachsene in der Memorie, Dom zu Mainz
Im Dekanat Bergstraße-Mitte: in den Pfarreien: Bens-
heim, St. Georg, St. Laurentius; Bensheim-Auerbach, 
Heilig Kreuz; Einhausen, St. Michael; Hambach,  
St. Michael; Heppenheim, Erscheinung des Herrn,  
St. Peter; Lorsch, St. Nazarius 
Im Dekanat Mainz-Stadt, in den Pfarreien: Mainz-
Laubenheim, Mariä Heimsuchung, Mainz-Ebersheim,  
St. Laurentius; Mainz-Hechtsheim, St. Pankratius; 
Mainz-Weisenau, Mariä Himmelfahrt

Im Dekanat Rüsselsheim: in den Pfarreien: Biebelsheim, 
St. Maria Goretti; Bischofsheim, Christkönig; Büttel-
born, St. Nikolaus von der Flüe; Ginsheim,, St. Marien; 
Gustavsburg, Herz Jesu; Kelsterbach, Herz Jesu; Mör-
felden, St. Marien; Raunheim, St. Antonius von Padua; 
Rüsselsheim, St. Christophorus, auch für St. Michael 
und St. Georg, St. Josef; Walldorf, Christkönig

Domdekan Prälat Heinz Heckwolf
02.05.2010 Erwachsene in Viernheim, St. Marien
Im Dekanat Bergstraße-Ost: in den Pfarreien: Birke-
nau, Mariä Himmelfahrt; Fürth, St. Johannes der Täu-
fer; Hirschhorn, Unbefleckte Empfängnis Mariens; 
Krumbach, Maria Himmelfahrt; Lindenfels, St. Petrus 
und Paulus; Mörlenbach, St. Bartholomäus; Nieder-
Liebersbach, St. Wendelin; Ober-Absteinach, St. Bo-
nifatius; Rimbach, St. Elisabeth; Unter-Flockenbach,  
St. Wendelinus; Wald-Michelbach, St. Laurentius; Wei-
her, Herz Jesu
Im Dekanat Gießen, in den Pfarreien: Grünberg, Heilig 
Kreuz; Lich, St. Paulus; Lollar, St. Josef, mit Londorf, 
St. Franziskus und St. Konrad von Parzham; Pohlheim, 
St. Martin
Im Dekanat Mainz-Stadt, in den Pfarreien: Mainz-Wei-
senau, Mariä Himmelfahrt; 
Im Dekanat Rodgau: in den Pfarreien: Hausen, St. Jo-
sef; Lämmerspiel, St. Lucia; Nieder-Roden, St. Matthi-
as; Ober-Roden, St. Nazarius; Obertshausen, Herz Jesu;
Im Dekanat Rüsselsheim, in den Pfarreien: Groß-Ger-
au, St. Walburga;
Im Dekanat Wetterau-West: in den Pfarreien: Fried-
berg, Mariä Himmelfahrt; Ilbenstadt, St. Petrus und 
Paulus;

Domkapitular Prälat Hans-Jürgen Eberhardt
24.05.2010 Erwachsene in Neu-Isenburg, St. Josef
Im Dekanat Dreieich: in den Pfarreien: Dietzenbach,  
St. Martinus; Langen, St. Albertus Magnus
Im Dekanat Mainz-Stadt, in den Pfarreien: Budenheim, 
St. Pankratius; Mainz-Finthen, St. Martin; Mainz-Gon-
senheim, St. Stephan; Mainz-Mombach, St. Nikolaus
Im Dekanat Rodgau: in der Pfarrei: Mühlheim,  
St. Markus 
Im Dekanat Rüsselsheim: in den Pfarreien: Gernsheim, 
St. Maria Magdalena; Nauheim, St. Jakobus der Ältere 

Domkapitular Prälat Dr. Peter Hilger
05.12.2010 Erwachsene in Darmstadt, Katholische 
Hochschulgemeinde
Im Dekanat Bergstraße-Mitte: in den Pfarreien: Zwin-
genberg, Mariä Himmelfahrt
Im Dekanat Darmstadt, in den Pfarreien: Darmstadt, 
St. Elisabeth für die Italienischen Kath. Gemeinde 
Darmstadt; Darmstadt-Arheilgen, Heilig Geist; Gries-
heim, St. Stephan; Pfungstadt, St. Antonius; Seeheim, 
Heilig Geist, auch für Jugenheim, St. Bonifatius; Wei-
terstadt, Johannes der Täufer
Im Dekanat Offenbach, in den Pfarreien: Offenbach, 
Heilig Geist, Heilig Kreuz; 
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Im Dekanat Rüsselsheim: in den Pfarreien: Rüssels-
heim-Haßloch, Dreifaltigkeit; 
Im Dekanat Seligenstadt: in den Pfarreien: Hainstadt, 
St. Wendelinus; Klein-Auheim, St. Petrus und Paulus; 
Klein-Krotzenburg, St. Nikolaus; Seligenstadt, Mariä 
Verkündigung, St. Marcellinus und Petrus; Steinheim, 
St. Johannes Baptist

Domkapitular Prälat Jürgen Nabbefeld
Im Dekanat Alsfeld, in den Pfarreien: Alsfeld, Christ-
könig; Grebenhain, M. Himmelfahrt, St. Josef und  
St. Laurentius; Herbstein, St. Jakobus und Johannes 
der Täufer; Homberg, St. Matthias; Lauterbach, St. Pe-
ter und Paul; Ruhlkirchen, St. Michael
Im Dekanat Erbach, in den Pfarreien: Beerfelden,  
St. Leonard, St. Konrad von Parzham; Erbach, St. So-
phia; Höchst, Christ-König; Michelstadt, St. Sebastian; 
Neustadt, St. Karl Borromäus; Reichelsheim, Maria 
Verkündigung; Seckmauern, St. Margareta 
Im Dekanat Offenbach, in den Pfarreien: Offenbach, 
Italienische Kath. Gemeinde, St. Josef, St. Peter für den 
Pfarreienverbund Offenbach-Südstadt; Offenbach-
Bieber, St. Nikolaus
Im Dekanat Worms: in den Pfarreien: Worms, Dom 
St. Peter; Worms-Abenheim, St. Bonifatius; Worms-
Horchheim, Hl. Kreuz

Domkapitular Msgr. Horst Schneider
Im Dekanat Bergstraße-Mitte, in der Pfarrei: Bensheim, 
Italienische Kath. Gemeinde
Im Dekanat Bingen, in den Pfarreien: Bingen-Büdes-
heim, St. Aureus und Justina; Bingen-Dromersheim, 
St. Petrus und Paulus; Bingen-Gaulsheim, St. Pankra-
tius und Bonifatius; Bingen, St. Martin, Bingen-Kemp-
ten, Hl. Dreikönige; Gau-Algesheim, St. Cosmas und 
Damian für den Pfarreienverbund Gau-Algesheim; 
Hackenheim, St. Michael für die Pfarrgruppe Planig/
Hackenheim; Heidesheim, St. Philippus/Jakobus; 
Ober-Hilbersheim, St. Josef; Ober-Ingelheim, St. Mi-
chael für die Pfarrgruppe Ingelheim-Ost; Ockenheim, 
St. Peter und Paul; Pfarrgruppe Ingelheim-West; 
Schwabenheim, St. Bartholomäus; Sprendlingen,  
St. Michael für die Pfarrgruppe Sprendlingen
Im Dekanat Rüsselsheim: in der Pfarrei: Riedstadt,  
St. Bonifatius
Im Dekanat Wetterau-Ost: in den Pfarreien: Altenstadt, 
St. Andreas; Büdigen, St. Bonifatius; Nidda, Lieb-
frauen; Ober-Schmitten, St. Stephanus; Wölfersheim, 
Christkönig für die Pfarrgruppe Wölfersheim/Echzell

VI.	 Kirchen- und Altarkonsekrationen

Bischof Karl Kardinal Lehmann
04.06.2010	 Altarweihe in Mainz, Hauskapelle im Do-

minikanerkloster St. Bonifaz 
26.09.2010	 Altarweihe in Gau-Algesheim, St. Cosmas 

und Damian

03.10.2010	 Altarweihe in Mainz, Karmeliterkirche
21.11.2010	 Altarweihe in Erbach, St. Sophia
10.12.2010	 Altarweihe in Mainz, Oratorium 
	 St. Augustinus, Priesterseminar

Verordnungen des Generalvikars

32.	 Festsetzung der Punktquote für Finanz-
zuweisungen an die Kirchengemeinden im 
Bistum Mainz

Gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung über die laufen-
den und einmaligen Finanzzuweisungen an die Kirch-
engemeinden im Bistum Mainz setze ich die Punkt-
quote für die Errechnung der Schlüsselzuweisungen 
an die Kirchengemeinden fest wie folgt:

Für die Haushaltsjahre 2011 und 2012: 200,– €/Punkt

Mainz, 25. Januar 2011

Dietmar Giebelmann
Generalvikar

33. 	 Haushaltspläne für das Jahr 2011 und 2012

Vordrucke und Anweisungen dazu werden in 
die geschützte Internetseite des Bistums Mainz 
eingestellt. Die Zugangsinformationen werden 
elektronisch den Pfarrämtern und Kirchenrechnern 
mitgeteilt. Kirchengemeinden welche nicht über diese 
Möglichkeiten verfügen, erhalten die Vordrucke und 
Daten per Briefpost zugestellt.

Haushaltspläne Kirchengemeinden:
Doppelhaushalt für 2011 und 2012 mit Vorbereitung 
der Umstellung auf die Vorherigkeit in 2013 

Für das Jahr 2011 und 2012 ist ein Doppelhaushalt 
aufzustellen. Die Punktquote für die Jahre 2011 und 
2012 ist identisch.

Die Haushaltspläne sind nach Beratung und 
Beschlussfassung durch die Verwaltungsräte, nach  
Offenlegung von 2 Wochen, mit den erforderlichen 
Anlagen über den Dekan beim Bischöflichen 
Ordinariat, Dezernat VIII - Finanz- und Vermögens- 
verwaltung - Maria-Ward-Straße 2, 55116 Mainz bis  



Kirchliches Amtsblatt Mainz 2011 Nr. 2

— 31 —

zum 30. April 2011 in zweifacher Ausfertigung in 
Papierform zur Genehmigung einzureichen. Eine 
elektronische Ausfertigung auf einem Datenträger 
bitten wir zusätzlich beizulegen. Sofern vorher die 
personenbezogenen Daten entfernt wurden, kann 
alternativ auch eine Übermittlung per E-Mail an 
folgende Adresse erfolgen: 
haushalte.kirchengemeinden@bistum-mainz.de 
Für das Haushaltsjahr 2013 ist der Hauhaltsplan bis 
zum 30. August 2012 unter Berücksichtigung der im 
vorherigen Absatz genannten Punkte einzureichen.

Haushaltspläne Kindertageseinrichtungen, 
Gesamtverbände, Rendanturen, Sozialstationen
und Gemeinden mit anderer Muttersprache:
Einführung der Vorherigkeit

Ab dem Haushaltsjahr 2012 sind die Haushaltspläne 
vorjährig aufzustellen. Zunächst ist der Plan für das 
Jahr 2011 in den bisherigen Fristen einzureichen, ab 
Sommer 2011 bereits der Plan für das Folgejahr.

Haushaltsplan 2011

Die Haushaltspläne sind nach Beratung und 
Beschlussfassung durch die Verwaltungsräte, 
nach Offenlegung von 2 Wochen, mit den 
erforderlichen Anlagen über den Dekan beim 
Bischöflichen Ordinariat, Dezernat VIII – Finanz- 
und Vermögensverwaltung, Maria-Ward-Straße 2, 
55116 Mainz bis zum 30. April 2011 in zweifacher 
Ausfertigung in Papierform zur Genehmigung 
einzureichen. Eine elektronische Ausfertigung auf 
einem Datenträger bitten wir zusätzlich beizulegen. 
Sofern vorher die personenbezogenen Daten entfernt 
wurden, kann alternativ auch eine Übermittlung 
per E-Mail an folgende Adresse erfolgen: haushalte.
kirchengemeinden@bistum-mainz.de 

Haushaltsplan 2012

Die Haushaltspläne sind nach Beratung und 
Beschlussfassung durch die Verwaltungsräte, nach 
Offenlegung von 2 Wochen, mit den erforderlichen 
Anlagen über den Dekan beim Bischöflichen Ordinariat, 
Dezernat VIII – Finanz- und Vermögensverwaltung,  
Maria-Ward-Straße 2, 55116 Mainz bis zum 30. August 
2011 in zweifacher Ausfertigung in Papierform zur 
Genehmigung einzureichen. Eine elektronische 
Ausfertigung auf einem Datenträger bitten wir 
zusätzlich beizulegen. 
Sofern vorher die personenbezogenen Daten entfernt 
wurden, kann alternativ auch eine Übermittlung 
per E-Mail an folgende Adresse erfolgen: haushalte.
kirchengemeinden@bistum-mainz.de

34.	 Zählung der sonntäglichen 
Gottesdienstteilnehmer

Laut Beschluss der Deutschen Bischofskonferenz 
vom Februar 1969 (Prot. Nr. 18, S. 8) sollen für die 
Zwecke der kirchlichen Statistik Deutschlands die 
Gottesdienastteilnehmer einheitlich am zweiten 
Sonntag in der Fastenzeit, 20. März 2011, gezählt 
werden. Zu zählen sind alle Personen, die an 
den sonntäglichen Hl. Messen (einschließlich 
Vorabendmesse) teilnehmen. Mitzuzählen sind auch 
die Besucher der Wort- oder Kommuniongottesdienste, 
die anstelle einer Eucharistiefeier gehalten werden. 
Zu den Gottesdienstteilnehmern zählen auch die 
Angehörigen anderer Pfarreien (z.  B. Wallfahrer, 
Seminarteilnehmer, Touristen und Besuchreisende).

Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende in den 
Erhebungsbogen der kirchlichen Statistik für das Jahr 
2011 unter der Rubrik „Gottesdienstteilnehmer am 
zweiten Sonntag der Fastenzeit“ (Pos. 2) einzutragen.

35.	 Stellenausschreibungen 

Priester

Die nachfolgend genannten Seelsorgestellen sind neu 
zu besetzen:

Zum 01. Mai 2011 

Dekanat Darmstadt
Pfarrgruppe Darmstadt-Eberstadt 
(im Pfarreienverbund Darmstadt-Eberstadt/
Pfungstadt)
Pfarrer der Pfarrei
Darmstadt-Eberstadt, St. Georg
1.743 Katholiken (ca. 21 %)
und
Darmstadt-Eberstadt, St. Josef
2.846 Katholiken (ca. 18 %)

Zum 01. September 2011

Dekanat Gießen
Pfarreienverbund Gießen
Pfarrer der Pfarrei
Gießen, St. Bonifatius
4.923 Katholiken (ca. 21 %)

Pfarreienverbund Gießen
Pfarrer der Pfarrei
Gießen, St. Thomas Morus
2.967 Katholiken (ca. 19 %)
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Bewerbungen sind bis zum 26. Februar 2011 an den 
Bischofsvikar für die Geistlichen, Herrn Weihbischof 
Dr. Werner Guballa, Bischöfliches Ordinariat Mainz, 
zu richten.

Beschreibungen sind in der Bischöflichen Kanzlei er-
hältlich, soweit vorhanden.

Kirchliche Mitteilungen

36.	 Personalchronik
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37.	 Veränderungen im Benediktiner-Kloster 
Jakobsberg

Am 30. Januar 2011 wird P. Aurelian Feser OSB vom 
Amt des Priors entpflichtet.
Er wird im Februar in die Erzabtei zurückkehren.
Neuer Prior auf dem Jakobsberg wird mit gleichem 
Datum P. Wolfgang Öxler, OSB.
Er wird auch Leiter der Bildungsstätte.
P. Benedikt Nettebrock, OSB., kehrt wieder auf den 
Jakobsberg zurück. Er wird als Referent im Bildungs-
haus und in der Einzelbegleitung tätig sein.
P. Gallus Kappel OSB, Zellerar und Geschäftsführer 
des Bildungshauses, ist seit 1. Januar auch Missions-
prokurator von Kloster Jakobsberg.

38.	 Erwachsenenfirmung 2011

Am Samstag, 19. März 2011, wird Kardinal Karl 
Lehmann um 15.00 Uhr im Dom zu Mainz das 
Sakrament der Firmung für Erwachsene spenden.
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Die Pfarrgemeinden werden gebeten, die 
Firmbewerber bis spätestens Freitag, 25. Februar 2011, 
an den Bischöflichen Sekretär, Herrn Pfarrer Dr. Tonke 
Dennebaum (Telefon: 06131/253-103, Fax: 06131/229 
337, E-Mail: tonke.dennebaum@bistum-mainz.de) zu 
melden. 

Um entsprechend planen zu können, ist eine frühzeitige 
Kontaktaufnahme mit dem Büro des Herrn Kardinals 
wichtig!

Im Anschluss an den Firmgottesdienst sind 
die Neugefirmten mit ihren Paten und engsten 
Angehörigen zur Begegnung mit Herrn Kardinal 
Lehmann bei Kaffee und Kuchen in das Haus am Dom 
eingeladen.

Für die Herren Geistlichen besteht die Möglichkeit, im 
Firmgottesdienst zu konzelebrieren. 

Nähere Informationen zum Gottesdienst gehen nach 
Eingang der Anmeldungen den Kandidaten und 
Pfarrgemeinden rechtzeitig vor dem Firmtermin zu. 

Die Pfarrgemeinden werden gebeten, für die 
Anmeldung der Kandidaten den Meldeschein für die 
Erwachsenenfirmung im Mainzer Dom zu verwenden. 
Das Formular ist in e-mip unter „Sonstiges“ bei 
„Extras“ über den Programmpunkt „Formulare“ zu 
finden. Alternativ kann das Formular direkt über das 
Büro von Kardinal Lehmann angefordert werden.

39.	 Fürbitten an den Gedenktagen der Mainzer 
Heiligen

In der neuen Broschüre finden sich Fürbitten für 24 Ge-
denktage der Mainzer Heiligen.
Die Arbeitshilfe ist in unterschiedlichen Formaten zum 
Herunterladen im Internet auf folgender Seite einge-
stellt: www.bistum-mainz.de/liturgie
Dort bitte in der linken Navigation auf Materialien 
klicken.

40.	 Priesterliche Urlaubsvertretung

Für eine Pfarrei (4.000 Pfarreimitglieder) am Nordrand 
der Schweizer Metropole Zürich wird während zwei 
bis drei Wochen in den dortigen Sommerferien (15. 
Juli bis 20. August 2011) einen Priester zur Aushilfe 
gesucht. 
 
Aufgaben: 
- 	 Übernahme der Wochenendgottesdienste sowie 

alle zwei Wochen Feier eines Gottesdienstes am 
Mittwochmorgen (auf Wunsch kann ansonsten 
auch in umliegenden Gemeinden (kon)zelebriert 
werden).

-	 Übernahme des Seelsorgehandys, seelsorgerli-
cher Bereitschaftsdienst 

- 	 Ggf. Beerdigungen
 
Es wird geboten:
-	 1.600 Euro Entschädigung 
-	 Monatsticket Kanton Zürich 
-	 Unterkunft
 
Es wird sicher dem Kandidaten noch recht viel Zeit für 
Erholung und Erkundung bleiben. Wer mehr wissen 
möchte über Lage und Vorzüge in der Schweiz sowie 
die Aufgaben in der Zeit, kann sich gerne wenden an:
Kath. Pfarramt St. Petrus, Dr. Martin Stewen, Steina-
ckerweg 22, CH - 8424 Embrach, Tel.: 0041 43 2665411, 
direkt 0041 43 2665418, Fax: 0041 43 2665410. 
Weitere Informationen über der Gemeinde: 
www.kath-embrachertal.ch

41.	 Kurse des TPI

K 11-08
Thema:	 Erzähltes Leben im Glauben gedeutet
	 Ausbildungskurs Geistliche Begleitung 

Einzelner
	 Intervallkurs 2011-2013, mehrtägige Seminare 

Termine 2011: 06.-09.06.2011, 15.- 17.09.2011, 
07.-10.11.2011

Tagungsort: Bingen, Kardinal-Volk-Haus, 2. Abs.: 
Mainz, Erbacher Hof

Die Kursgruppe
Größe: 20 Personen

	 - mindestens 50% der TeilnehmerInnen aus 
der Diözese Limburg

Hauptamtliche Pastorale MitarbeiterInnen aus allen 
Berufsgruppen

Die Teilnahmevoraussetzungen:
	 - Mindestalter 30 Jahre
	 - pastorale Berufserfahrung (Leiten und 

Begleiten)
	 - Kurserfahrung (z. B. Gesprächsführung/

Selbsterfahrung)
	 - (Einzel-) Exerzitienerfahrung
	 - eigene geistliche Begleitung
	 - Bereitschaft, nach dem ersten Kursab-

schnitt Geistliche Begleitung anzubieten
Kursleitung: Dr. Christoph Rüdesheim, TPI (Organisa-

tion), Dr. Christian Wulf,
Kursbegleitung: Fachreferenten und –referentinnen

K 11-07
Thema:	 „… Weib und Mann reichen an die Gottheit 

ran!“ (Zauberflöte)
	 Eine geschlechtersensible Pastoral 

entwickeln.
	 Intervallkurs für alle Berufsgruppen 

2011-2012
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Leitung: 	Dr. Katrin Brockmöller, TPI Mainz
Konzeption: Dr. Susanne Gorges-Braunwarth (LM), 

Ellen Ullrich (MZ), 
	 Hubert Frank (MZ), Hanne Friede (TR),
	 Günther Greb (TR), 
ReferentInnen: vgl. Einzelausschreibungen 
Zielgruppe: Alle pastoralen Berufsgruppen 
Zeit/Ort: 	I. 24.-26. Mai 2011, Kloster Jakobsberg
	 II. 24.-25. August 2011, Wilhelm-Kempf-

Haus, Naurod
	 III. 03.-04. Nov. 2011, 
	 IV. 10.-12. Jan. 2012, Kloster Jakobsberg

K 11-05
Thema:	 „… dem Leben ein Ende gesetzt.“
	 Umgang mit Suizid in der Seelsorge
Zielgruppe: Mitarbeitende in der Notfallseelsorge
	 Alle pastoralen Berufsgruppen
Kursleitung: Gregor Rettinghaus, Hartwig von Papen
Termin: 	 10.05.2011, 10 Uhr bis 12.05.2011, ca. 17 Uhr
Tagungsort: Bingen, Kardinal-Volk-Haus
Kosten:	 diözesane Teilnehmer zahlen für Unterk./

Verpfl. 69,00 € + 60,00 € Honoraranteil 
nichtdiözesane Teilnehmer zahlen für Un-
terk./Verpfl. 120,00 € + 63,00 € Kursgebühr + 
60,00 € Honoraranteil = 243,00 € gesamt

Anmeldung und weitere Informationen (z.  B. Kurs-
inhalte, Kosten, Bewerbung):
Theologisch-Pastorales Institut, Große Weißgasse 15, 
55116 Mainz, Tel.: 06131 27088-0, Fax: 06131 27088 99, 
E-Mail: info@tpi-mainz.de

42.	 Fortbildungskurse

Alle, deren Korrespondenz Image-bildend ist
Update für Ihre Korrespondenz 
Briefe, Kurzmitteilungen und E-Mails professionell 
und „netikett“ formulieren
Teil I: Mi, 23. März, Teil II: Mi, 14. September. 2011, 
jeweils 09.00 - 17:00 Uhr
Bischof-Stohr-Haus, Mainz-Bretzenheim
Referent: Manfred Frühwacht
Kursbegleitung: Dr. Beate Höfling
Kurs Nr. 2011 KO 4
AS: 15. Februar 2011

Für Leiter und hauptamtlich pastorale Mitarbeitende
Wofür steht Kirche?
Theologische Grundlagen für eine pastorale 
Konzeption
Do, 31. März – Fr. 01. April 2011
Tagungszentrum Schmerlenbach
Referent: Matthias Mantz, Prof. Dr. Hans-Joachim 
Sander
Kursbegleitung: Klaus Luig
AS: 25. Februar 2011

Sekretärinnen, Verwaltungsangestellte, Sachbearbei-
ter/innen, Pfarrsekretärinnen/-sekretäre
Für den „Ersten Eindruck“ gibt es keine „Zweite 
Chance“
Körpersprache und Kommunikation
Mi, 11./Do, 12. Mai 2011,
Haus am Maiberg, Heppenheim
Referent: Andreas Wulf
Kursbegleitung: Dr. Beate Höfling
Kurs Nr. 2011 KO 5
AS: 11. Februar 2011

Alle hauptamtlich pastorale Mitarbeitende
Wenn Grenzen erreicht sind...
Vom Umgang mit „schwierigen“ Kindern und Ju-
gendlichen in Katechese und Pastoral
Mo, 09. – Mi, 11. Mai 2011
Tagungszentrum Schmerlenbach
Referentin: Angelika Seiwert-Leicht
Kursbegleitung: Dr. Beate Höfling
Kurs Nr. 2011 HP 6
AS: 04. Februar 2011

Pfarrsekretärinnen/-sekretäre
Know-how für das Pfarrbüro
Kompaktwissen in Modulform
Modul 1: Do, 26. Mai 2011, 09.30 – 17:00 Uhr
Kurs Nr. 2011 PS 1
Modul 2: Do, 01. September 2011, 09.30 – 16.00 Uhr
Kurs Nr. 2011 PS 2
Erbacher Hof, Mainz
Referenten: Mitarbeitende aus verschiedenen 
Dezernaten
Kursbegleitung: Dr. Beate Höfling
AS: 15. April 2011

Geschäftsführer/innen, Mitarbeitende in 
(Pfarr-) Sekretariaten, Sachbearbeiter/innen, 
Verwaltungsangestellte
Professionell und kundenfreundlich telefonieren
Teil I: Mo, 22 August 2011, Ort: Erbacher Hof, Mainz
Teil II: Mi, 23. November 2011, Ort: Kolpinghaus, 
Mainz, jeweils 09:00 – 17:00 Uhr
Referentin: Sabine Ksoll
Kursbegleitung: Dr. Beate Höfling
Kurs Nr. 2011 KO 6
AS: 22. Juni 2011

Alle, die Sitzungen und Arbeitsgruppen zu leiten 
haben
Professionelle Gesprächsleitung und Moderation
Grundkurs
Teil I: Di, 20. Sept. 2011; Teil II: Di, 15. November 
2011, jeweils 09.00 – 17.00 Uhr
Ort. Bischof-Stohr-Haus, Mainz-Bretzenheim
Referent: Erich Decker
Kursbegleitung: Dr. Beate Höfling
Kurs Nr. 2011 KO 1
AS: 10. August 2011
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Alle hauptamtlich pastorale Mitarbeitende
Bild und Symbolsprache alter und zeitgenössischer 
Kunst verstehen lernen
Di, 20. / Mi, 21. September 2011
Ort: Spenerhaus, Frankfurt/Main
Referent: Dr. August Heuser
Kursbegleitung: Dr. Beate Höfling
Kurs Nr. 2011 HP 4
AS: 12. August 2011

Anmeldungen: Bischöfliches Ordinariat, Dezernat 
I, Abt. Personal- und Organisationsförderung, He-
ringsbrunnengasse 4, 55116 Mainz, Tel.: 06131 253-
181, Fax: 06131 253-406, E-Mail: p-o-foerderung@ 
bistum-mainz.de

Herausgegeben vom Bischöflichen Ordinariat Mainz - Prälat Dietmar Giebelmann, Generalvikar
Druck: Bischöfliche Kanzlei

Bezugspreis jährlich € 15,– einschl. Versandkosten
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153. Jahrgang	 Mainz, den 14. Februar 2011� Nr. 3

Inhalt:	 Inkraftsetzung von Beschlüssen der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deut-
schen Caritasverbandes vom 21.10.2010.

Erlasse des Hochw. Herrn Bischofs

43.	 Inkraftsetzung von Beschlüssen der Bundes-
kommission der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion des Deutschen Caritasverbandes vom 
21.10.2010. 

Teil 1
Ärztinnen und Ärzte

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission fasst den folgenden Beschluss:

1.	 In den AVR wird folgende neue Anlage 30 
eingefügt: 

„Anlage 30:
Besondere Regelungen für Ärztinnen und Ärzte

§ 1 Geltungsbereich

(1)	 Diese Anlage gilt für Ärztinnen und Ärzte sowie 
Zahnärztinnen und Zahnärzte, die in
a)	 Krankenhäusern einschließlich psychiatrischer 

Kliniken und psychiatrischer Krankenhäuser, 
b)	 Medizinischen Instituten von Krankenhäusern/

Kliniken (z. B.: pathologischen Instituten, Rönt-
geninstituten oder Institutsambulanzen) oder in 

c)	 Sonstigen Einrichtungen und Heimen (z. B.: Reha-
Einrichtungen), in denen die betreuten Personen 
in teilstationärer oder stationärer ärztlicher Be-
handlung stehen, wenn die ärztliche Behandlung 
in den Einrichtungen selbst stattfindet,  

beschäftigt sind. 

(2)	 Soweit für diese Ärztinnen und Ärzte nachfol-
gend nichts anderes bestimmt ist, finden die Vorschrif-
ten des Allgemeinen Teils und der Anlagen der AVR 
Anwendung. § 2a, § 9a und § 12 des Allgemeinen Teils, 
die Abschnitte I, Ia, II, IIa, IIIA, IIIa, V, VII, XI Absatz 
d und XIV der Anlage 1, die Anlagen 2, 3, 5, 6 und 6a 
sowie die § 4 und § 6 bis § 9 der Anlage 14 zu den AVR 
finden keine Anwendung.

§ 2 Einsatzzuschlag für Ärztinnen und Ärzte im 
Rettungsdienst

Zu den aus der Haupttätigkeit obliegenden Pflichten 
der Ärztinnen und Ärzte gehört es ferner, am Ret-
tungsdienst im Notarztwagen und Hubschraubern 
teilzunehmen. Für jeden Einsatz in diesem Rettungs-
dienst erhalten Ärztinnen und Ärzte einen nicht zu-
satzversorgungspflichtigen Einsatzzuschlag in Höhe 
von 22,17 €. Dieser Betrag verändert sich zu demselben 
Zeitpunkt und in dem gleichen Ausmaß wie das Tabel-
lenentgelt der Entgeltgruppe II Stufe 1. 

Anmerkungen zu § 2:
Eine Ärztin/ein Arzt, die/der nach der Approbation 
noch nicht mindestens 1 Jahr klinisch tätig war, ist 
grundsätzlich nicht zum Einsatz im Rettungsdienst 
heranzuziehen. 
Eine Ärztin/ein Arzt, der/dem aus persönlichen oder 
fachlichen Gründen (z. B.: Vorliegen einer anerkannten 
Minderung der Erwerbsfähigkeit, die dem Einsatz im 
Rettungsdienst entgegensteht, Flugunverträglichkeit, 
langjährige Tätigkeit als Bakteriologin/Bakteriologe) 
die Teilnahme am Rettungsdienst nicht zumutbar ist, 
darf grundsätzlich nicht zum Einsatz im Rettungs-
dienst herangezogen werden. 

§ 3 Regelmäßige Arbeitszeit

(1)	 Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließ-
lich der Pausen durchschnittlich 40 Stunden wöchent-
lich. Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf 5 Tage, aus 
notwendigen dienstlichen oder betrieblichen Gründen 
auch auf sechs Tage, verteilt werden. 

(2) 	 Für die Berechnung des Durchschnitts der regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein Zeitraum 
vom einem Jahr zu Grunde zu legen. Abweichend 
von Satz 1 kann bei Ärztinnen und Ärzten, die ständig 
Wechselschicht oder Schichtarbeit zu leisten haben, ein 
längerer Zeitraum zu Grunde gelegt werden.

(3) 	 Soweit es die dienstlichen oder betrieblichen 
Verhältnisse zulassen, wird die Ärztin/der Arzt am 
24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzah-
lung des Entgelts von der Arbeit freigestellt. Kann 
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die Freistellung nach Satz 1 aus dienstlichen oder 
betrieblichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechen-
der Freizeitausgleich innerhalb von drei Monaten zu 
gewähren. Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert 
sich für den 24. Dezember und 31. Dezember, soweit 
sie auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig 
ausgefallenen Stunden. 

Anmerkung zu Abs. 3 Satz 3:
Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit be-
trifft die Ärztinnen und Ärzte, die wegen des Dienst-
planes frei haben und deshalb ohne diese Regelung 
nacharbeiten müssten. 

(4)	 Aus dringenden dienstlichen oder betrieblichen 
Gründen kann auf der Grundlage einer Dienstver-
einbarung im Rahmen des § 7 Abs. 1, 2 und des § 12 
ArbZG von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes 
abgewichen werden. 

(5)	 Die tägliche Arbeitszeit kann im Schichtdienst auf 
bis zu zwölf Stunden, ausschließlich der Pausen, aus-
gedehnt werden. In unmittelbarer Folge dürfen nicht 
mehr als vier Zwölf-Stunden-Schichten und innerhalb 
von zwei Kalenderwochen nicht mehr als acht Zwölf-
Stunden-Schichten geleistet werden. Solche Schichten 
können nicht mit Bereitschaftsdiensten kombiniert 
werden. 

(6) 	 Ärztinnen und Ärzte sind im Rahmen begründe-
ter dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten zur 
Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechsel-
schicht- und Schichtarbeit sowie – bei Teilzeitbeschäf-
tigung aufgrund arbeitsvertraglicher Regelungen oder 
mit ihrer Zustimmung – zu Bereitschaftsdienst, Rufbe-
reitschaft, Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet. 

(7) 	 Durch Dienstvereinbarung kann ein wöchent-
licher Arbeitszeitkorridor von bis zu 45 Stunden 
eingerichtet werden. Die innerhalb eines Arbeitszeit-
korridors geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden 
werden im Rahmen des nach Abs. 2 Satz 1 festgelegten 
Zeitraums ausgeglichen. 

(8) 	 Durch Dienstvereinbarung kann in der Zeit von 
6 Uhr bis 20 Uhr eine tägliche Rahmenzeit von bis zu 
zwölf Stunden eingeführt werden. Die innerhalb der 
täglichen Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen Arbeits-
stunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 
festgelegten Zeitraums ausgeglichen.

Anmerkung zu § 3:
Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils 
geltenden Mitbestimmungsrechte unabhängig von 
den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit 
(Absätze 7 und 8) möglich. 

§ 4 Arbeit an Sonn- und Feiertagen

In Ergänzung zu § 3 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 6 gilt für 
Sonn- und Feiertage folgendes:

(1) 	 Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Feiertag, der 
auf einen Werktag fällt, wird durch eine entsprechende 
Freistellung an einem anderen Werktag bis zum Ende 
des dritten Kalendermonats – möglichst aber schon bis 
zum Ende des nächsten Kalendermonats - ausgegli-
chen, wenn es die betrieblichen Verhältnisse zulassen. 
Kann ein Freizeitausgleich nicht gewährt werden, er-
hält die Ärztin/der Arzt je Stunde 100 v. H. des auf eine 
Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Entgelts 
der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe nach Maßgabe 
der Entgelttabelle. § 7 Abs. 1 Satz 2 Buchst. d bleibt 
unberührt. 

(2)	 Für Ärztinnen und Ärzte, die regelmäßig nach 
einem Dienstplan eingesetzt werden, der Wechsel-
schicht- oder Schichtdienst an sieben Tagen in der 
Woche vorsieht, vermindert sich die regelmäßige Wo-
chenarbeitszeit um ein Fünftel der arbeitsvertraglich 
vereinbarten durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, 
wenn sie an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen 
Werktag fällt, 
a)	 Arbeitsleistung zu erbringen haben oder
b)	 nicht wegen des Feiertags, sondern dienstplanmä-

ßig nicht zur Arbeit eingeteilt sind und deswegen 
an anderen Tagen der Woche ihre regelmäßige 
Arbeitszeit erbringen müssen. 

Absatz 1 gilt in diesen Fällen nicht. § 7 Abs. 1 Satz 2 
Buchst. b bleibt unberührt.

(3)	 Ärztinnen und Ärzte die regelmäßig an Sonn- 
und Feiertagen arbeiten müssen, erhalten innerhalb 
von zwei Wochen zwei arbeitsfreie Tage. Hiervon soll 
ein freier Tag auf einen Sonntag fallen. 

§ 5 Sonderformen der Arbeit

(1)	 Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem 
Schichtplan/Dienstplan, der einen regelmäßigen 
Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschich-
ten vorsieht, bei denen die Ärztin/der Arzt längstens 
nach Ablauf eines Monats erneut zu mindestens zwei 
Nachtschichten herangezogen wird. Wechselschichten 
sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen ununter-
brochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und 
feiertags gearbeitet wird. Nachtschichten sind Arbeits-
schichten, die mindestens zwei Stunden Nachtarbeit 
umfassen. 

(2)	 Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schicht-
plan, der einen regelmäßigen Wechsel des Beginns der 
täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in 
Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht,  



Kirchliches Amtsblatt Mainz 2011 Nr. 3

— 39 —

und die innerhalb einer Zeitspanne von mindestens 
13 Stunden geleistet wird. 

(3)	 Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 
6 Uhr. 

(4)	 Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die teilzeit-
beschäftigte Ärztinnen und Ärzte über die vereinbarte 
regelmäßige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit von vollbeschäftigten Ärz-
tinnen und Ärzten (§ 3 Abs. 1 Satz 1) leisten.

(5) 	 Überstunden sind die auf Anordnung des 
Dienstgebers geleisteten Arbeitsstunden, die über die 
im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von vollbe-
schäftigten Ärztinnen und Ärzten (§ 3 Abs. 1 Satz 1) für 
die Woche dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich fest-
gesetzten Arbeitsstunden hinaus gehen und nicht bis 
zum Ende der folgenden Kalenderwoche ausgeglichen 
werden. 

(6) 	 Abweichend von Absatz 5 sind nur die Arbeits-
stunden Überstunden, die 
a)	 im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors 

nach § 3 Abs. 7 über 45 Stunden oder über die ver-
einbarte Obergrenze hinaus, 

b)	 im Falle der Einführung einer täglichen Rahmen-
zeit nach § 3 Abs. 8 außerhalb der Rahmenzeit,

c)	 im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit 
über die im Schichtplan festgelegten täglichen 
Arbeitsstunden einschließlich der im Schicht-
plan vorgesehenen Arbeitsstunden, die bezogen 
auf die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im 
Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden, 

angeordnet worden sind. 

§ 6 Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft

(1) 	 Die Ärztin/der Arzt ist verpflichtet, sich auf An-
ordnung des Dienstgebers außerhalb der regelmäßi-
gen Arbeitszeit an einer vom Dienstgeber bestimmten 
Stelle aufzuhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit auf-
zunehmen (Bereitschaftsdienst). Der Dienstgeber darf 
Bereitschaftsdienst nur anordnen, wenn zu erwarten 
ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die 
Zeit ohne Arbeitsleistung überwiegt. 

(2) 	 Wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheb-
lichem Umfang Bereitschaftsdienst der Stufen I oder II 
fällt, kann unter den Voraussetzungen einer 
-	 Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle
-	 Belastungsanalyse gemäß § 5 ArbSchG und
-	 ggf. daraus resultierender Maßnahmen zur Ge-

währleistung des Gesundheitsschutzes 
im Rahmen des § 7 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 4, Abs. 2 Nr. 
3 ArbZG die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeits-
zeitgesetzes abweichend von den § 3, § 5 Abs. 1 und 2 
und § 6 Abs. 2 ArbZG über acht Stunden hinaus auf bis 
zu 24 Stunden verlängert werden, wenn mindestens 

die acht Stunden überschreitende Zeit als Bereitschafts-
dienst der Stufen I oder II abgeleistet wird. 

(3) 	 Wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheb-
lichem Umfang Bereitschaftsdienst der Stufe III fällt, 
kann unter den Voraussetzungen einer 
-	 Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle
-	 Belastungsanalyse gemäß § 5 ArbSchG und
-	 ggf. daraus resultierender Maßnahmen zur Ge-

währleistung des Gesundheitsschutzes 
im Rahmen des § 7 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 4, Abs. 2 Nr. 
3 ArbZG die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeits-
zeitgesetzes abweichend von den § 3, § 5 Abs. 1 und 2 
und § 6 Abs. 2 ArbZG über acht Stunden hinaus auf bis 
zu 18 Stunden verlängert werden, wenn mindestens 
die acht Stunden überschreitende Zeit als Bereitschafts-
dienst abgeleistet wird. In einer Dienstvereinbarung 
kann die tägliche Arbeitszeit über acht Stunden hinaus 
auf bis zu 24 Stunden unter den Voraussetzungen 
und im Rahmen des Satz 1 verlängert werden, wenn 
mindestens die acht Stunden überschreitende Zeit als 
Bereitschaftsdienst abgeleistet wird. 

(4) 	 Die tägliche Arbeitszeit darf bei Ableistung 
ausschließlich von Bereitschaftsdienst an Samstagen, 
Sonn- und Feiertagen max. 24 Stunden betragen, wenn 
dadurch für die einzelne Ärztin/den einzelnen Arzt 
mehr Wochenenden und Feiertage frei sind. 

(5) 	 Wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheb-
lichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt, kann im Rah-
men des § 7 Abs. 2a ArbZG und innerhalb der Grenz-
werte nach den Absätzen 2 und 3 eine Verlängerung 
der täglichen Arbeitszeit über acht Stunden hinaus 
auch ohne Ausgleich erfolgen. Die wöchentliche Ar-
beitszeit darf dabei durchschnittlich bis zu 60 Stunden 
betragen. 

(6) 	 Für den Ausgleichszeitraum nach den Absätzen 2 
bis 5 gilt § 3 Abs. 2 Satz 1.

(7) 	 Soweit Ärztinnen und Ärzte Teilzeitarbeit gemäß 
§ 9 vereinbart haben, verringern sich die Höchstgren-
zen der wöchentlichen Arbeitszeit nach den Absätzen 
2 bis 5 in demselben Verhältnis, wie die Arbeitszeit 
dieser Ärztinnen und Ärzte zu der regelmäßigen Ar-
beitszeit vollbeschäftigter Ärztinnen und Ärzte. Mit 
Zustimmung der Ärztin/des Arztes oder aufgrund von 
dringenden dienstlichen oder betrieblichen Belangen 
kann hiervon abgewichen werden. 

(8) 	 Die Ärztin/der Arzt hat sich auf Anordnung des 
Dienstgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeits-
zeit an einer dem Dienstgeber anzuzeigenden Stelle 
aufzuhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen 
(Rufbereitschaft). Rufbereitschaft wird nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass die Ärztin/der Arzt vom Dienst-
geber mit einem Mobiltelefon oder einem vergleich-
baren technischen Hilfsmittel zur Gewährleistung der 
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Erreichbarkeit ausgestattet wird. Der Dienstgeber darf 
Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß 
lediglich in Ausnahmefällen Arbeit anfällt. Durch tat-
sächliche Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft 
kann die tägliche Höchstarbeitszeit von zehn Stunden 
(§ 3 ArbZG) überschritten werden (§ 7 ArbZG). 

(9)	 § 3 Abs. 4 bleibt im Übrigen unberührt. 

§ 7 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit

(1) 	 Die Ärztin/der Arzt erhält neben dem Entgelt für 
die tatsächliche Arbeitsleistung Zeitzuschläge. Die 
Zeitzuschläge betragen – auch bei teilzeitbeschäftigten 
Ärztinnen und Ärzten – je Stunde 
a)	 für Überstunden � 15 v. H. 
b)	 für Nachtarbeit	�    15 v. H.
c)	 für Sonntagsarbeit	�   25 v. H. 
d)	 bei Feiertagsarbeit 
	 – ohne Freizeitausgleich – 	�  135 v. H. 
	 – mit Freizeitausgleich –	�    35 v. H. 
e)	 für Arbeit am 24. Dezember und am 
	 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr � 35 v. H. 
des auf eine Stunde anfallenden Anteils des Tabellen-
entgelts der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe; bei 
Ärztinnen und Ärzten gemäß § 12 Buchstabe c und d 
der höchsten tariflichen Stufe. Für Arbeit an Samstagen 
von 13 Uhr bis 21 Uhr, soweit diese nicht im Rahmen 
von Wechselschicht- oder Schichtarbeit anfällt, beträgt 
der Zeitzuschlag 0,64 € je Stunde. Beim Zusammentref-
fen von Zeitzuschlägen nach Satz 2 Buchst. c bis e so-
wie Satz 3 wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. 

Anmerkungen zu Absatz 1 Satz 1:
Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tat-
sächliche Arbeitsleistung nach der individuellen Stufe 
der jeweiligen Entgeltgruppe, höchstens jedoch nach 
der Stufe 4.

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d:
Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders 
ausgewiesen und bezeichnet werden. Falls kein Frei-
zeitausgleich gewährt wird, werden als Entgelt ein-
schließlich des Zeitzuschlages und des auf den Feier-
tag entfallenden Tabellenentgelts höchstens 235 v. H. 
gezahlt. 

(2)	 Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind 
und die aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen 
nicht innerhalb des nach § 3 Abs. 2 Satz 1 oder 2 fest-
gelegten Zeitraums mit Freizeit ausgeglichen werden, 
erhält die Ärztin/der Arzt je Stunde 100 v. H. des auf 
eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts 
der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe. 

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 1:
Mit dem Begriff Arbeitsstunden sind nicht die Stunden 
gemeint, die im Rahmen von Gleitzeitregelungen im  

Sinne der Anmerkungen zu § 3 anfallen, es sei denn, 
sie sind angeordnet worden. 

(3) 	 Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pau-
schale je Entgeltgruppe bezahlt. Sie beträgt für die 
Tage Montag bis Freitag das Zweifache, für Samstag, 
Sonntag sowie für Feiertage das Vierfache des auf eine 
Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der 
jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe. Maßgebend für 
die Bemessung der Pauschale nach Satz 2 ist der Tag, 
an dem die Rufbereitschaft beginnt. Hinsichtlich der 
Arbeitsleistung wird jede einzelne Inanspruchnahme 
innerhalb der Rufbereitschaft mit einem Einsatz im 
Krankenhaus einschließlich der hierfür erforderlichen 
Wegezeiten auf eine volle Stunde gerundet. Für die In-
anspruchnahme wird das Entgelt für Überstunden so-
wie etwaige Zeitzuschläge nach Absatz 1 gezahlt. Wird 
die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft am 
Aufenthaltsort im Sinne des § 6 Abs. 8 telefonisch (z. B. 
in Form einer Auskunft) oder mittels technischer Ein-
richtungen erbracht, wird abweichend von Satz 4 die 
Summe dieser Arbeitsleistungen auf die nächste volle 
Stunde gerundet und mit dem Entgelt für Überstun-
den sowie mit etwaigen Zeitzuschlägen nach Absatz 1 
bezahlt. Satz 1 gilt nicht im Falle einer stundenweisen 
Rufbereitschaft. Eine Rufbereitschaft im Sinne von Satz 
7 liegt bei einer ununterbrochenen Rufbereitschaft von 
weniger als zwölf Stunden vor. In diesem Fall wird 
abweichend zu den Sätzen 2 und 3 für jede angefan-
gene Stunde der Rufbereitschaft 12,5 v. H. des auf eine 
Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der 
jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe gezahlt. 

Anmerkung zu Absatz 3:
Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für die 
eine Pauschale gezahlt wird, ist auf den Tag des Be-
ginns der Rufbereitschaft abzustellen.

(4) 	 Ärztinnen und Ärzte, die ständig Wechselschicht-
arbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 
105,- € monatlich. Ärztinnen und Ärzte, die nicht stän-
dig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wech-
selschichtzulage von 0,63 € pro Stunde. 

(5) 	 Ärztinnen und Ärzte, die ständig Schichtarbeit 
leisten, erhalten eine Schichtzulagen von 40,- € monat-
lich. Ärztinnen und Ärzte, die nicht ständig Schichtar-
beit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 0,24 € pro 
Stunde. 

§ 8 Bereitschaftsdienstentgelt

(1)	 Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird die 
Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der ge-
leisteten Arbeit nach dem Maß der während des Be-
reitschaftsdienstes erfahrungsgemäß durchschnittlich 
anfallenden Arbeitsleistungen wie folgt als Arbeitszeit 
gewertet:
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Stufe Arbeitsleistung innerhalb des 
Bereitschaftsdienstes 	

Bewertung 
als Arbeitszeit

I. bis zu 25 v. H. 60 v. H. 
II. mehr als 25 v. H. bis 40 v. H. 75 v. H.
III. mehr als 40 v. H. bis 49 v. H. 90 v. H. 

Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereit-
schaftsdienstes erfolgt als Nebenabrede zum Dienst-
vertrag. Die Nebenabrede ist mit einer Frist von drei 
Monaten jeweils zum Ende eines Kalenderhalbjahres 
kündbar. 

(2)	 Für die als Arbeitszeit gewertete Zeit des Bereit-
schaftsdienstes wird das nachstehende Entgelt je Stun-
de gezahlt:
EG I 		  25,00 €,
EG II		  29,00 €,
EG III		  31,50 €,
EG IV		  33,50 €.

(3) 	 Die Ärztin/der Arzt erhält zusätzlich zu dem Ent-
gelt nach den Absätzen 1 und 2 für jede nach Absatz 1 
als Arbeitszeit gewertete Stunde, die an einem Feiertag 
geleistet worden ist, einen Zeitzuschlag in Höhe von 25 
v. H. des Stundenentgelts nach Absatz 2. Weitergehen-
de Ansprüche auf Zeitzuschläge bestehen nicht. 

(4) 	 Die Ärztin/Der Arzt erhält zusätzlich zu dem 
Stundenentgelt gemäß der Tabelle in § 8 Abs. 2 für die 
Zeit des Bereitschaftsdienstes in den Nachtstunden (§ 
5 Abs. 3) je Stunde einen Zeitzuschlag in Höhe von 
15 v. H. des Stundenentgelts gemäß der Tabelle in § 8 
Abs. 2. Dieser Zeitzuschlag kann nicht in Freizeit abge-
golten werden. Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(5) 	 Die nach Absatz 1 errechnete Arbeitszeit kann bei 
Ärztinnen und Ärzten, einschließlich der eines ggf. 
nach Absatz 3 zu zahlenden Zeitzuschlags 1:1 entspre-
chenden Arbeitszeit, anstelle der Auszahlung des sich 
nach den Absätzen 1 bis 3 ergebenden Entgelts bis zum 
Ende des dritten Kalendermonats auch durch entspre-
chende Freizeit abgegolten werden (Freizeitausgleich). 
Für die Zeit des Freizeitausgleichs werden das Entgelt 
(§ 13) und die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen 
fortgezahlt. 

§ 9 Teilzeitbeschäftigung

(1) 	 Mit Ärztinnen und Ärzten soll auf Antrag eine 
geringere als die vertraglich festgelegte Arbeitszeit 
vereinbart werden, wenn sie 
a)	 mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder
b)	 einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürfti-

gen sonstigen Angehörigen
tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende 
dienstliche bzw. betriebliche Belange nicht entgegen-
stehen. Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf  

Antrag auf bis zu fünf Jahre zu befristen. Sie kann 
verlängert werden; der Antrag ist spätestens sechs Mo-
nate vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung 
zu stellen. Bei der Gestaltung der Arbeitszeit hat der 
Dienstgeber im Rahmen der dienstlichen Möglichkei-
ten der besonderen persönlichen Situation der Ärztin/
des Arztes nach Satz 1 Rechnung zu tragen.

(2) 	 Ärztinnen und Ärzte, die in anderen als den in 
Absatz 1 genannten Fällen eine Teilzeitbeschäftigung 
vereinbaren wollen, können von ihrem Dienstgeber 
verlangen, dass er mit ihnen die Möglichkeit einer 
Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel erörtert, zu einer 
entsprechenden Vereinbarung zu gelangen.

(3)	 Ist mit früher vollbeschäftigten Ärztinnen und 
Ärzten auf ihren Wunsch eine nicht befristete Teilzeit-
beschäftigung vereinbart worden, sollen sie bei späte-
rer Besetzung eines Vollzeitarbeitplatzes bei gleicher 
Eignung im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten 
bevorzugt berücksichtigt werden.

§ 10 Arbeitszeitdokumentation

Die Arbeitszeiten der Ärztinnen und Ärzte sind durch 
elektronische Verfahren oder auf andere Art in geeigne-
ter Weise objektiv zu erfassen und zu dokumentieren. 

Anmerkung zu §§ 2 bis 10:
Bei In-Kraft-Treten dieser Anlage bestehende Gleitzeit-
regelungen bleiben unberührt. 

§ 11 Allgemeine Eingruppierungsregelungen

(1) 	 Die Eingruppierungen der Ärztinnen und Ärzte 
richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des § 12. 
Die Ärztin/der Arzt erhält das Entgelt nach der Ent-
geltgruppe, in der sie/er eingruppiert ist. 

(2) 	 Die Ärztin/der Arzt ist in der Entgeltgruppe ein-
gruppiert, deren Tätigkeitsmerkmalen die gesamte 
von ihr/ihm nicht nur vorübergehend auszuübende 
Tätigkeit entspricht. 

Die gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht den 
Tätigkeitsmerkmalen einer Entgeltgruppe, wenn zeit-
lich mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, 
die für sich genommen die Anforderungen eines Tä-
tigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale 
dieser Entgeltgruppe erfüllen. Kann die Erfüllung ei-
ner Anforderung in der Regel erst bei der Betrachtung 
mehrerer Arbeitsvorgänge festgestellt werden, sind 
diese Arbeitsvorgänge für die Feststellung, ob diese 
Anforderung erfüllt ist, insoweit zusammen zu beur-
teilen. Ist in einem Tätigkeitsmerkmal als Anforderung 
eine Voraussetzung der Person des Mitarbeiters be-
stimmt, muss auch diese Anforderung erfüllt sein. 
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Anmerkung zu Absatz 2:
1.	 Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (ein-

schließlich Zusammenhangsarbeiten) die, bezo-
gen auf den Aufgabenkreis der Ärztin/des Arztes, 
zu einem bei natürlicher Betrachtung abgrenzba-
ren Arbeitsergebnis führen (z. B.: Erstellung ei-
nes EKG). Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist als 
solcher zu bewerten und darf dabei hinsichtlich 
der Anforderungen zeitlich nicht aufgespaltet 
werden. 

2.	 Eine Anforderung im Sinne des Satz 2 ist auch 
das in einem Tätigkeitsmerkmal geforderte He-
rausheben der Tätigkeit aus einer niedrigeren 
Entgeltgruppe.

(3)	 Die Entgeltgruppe der Ärztin/des Arztes ist im 
Dienstvertrag anzugeben. 

§ 12 Eingruppierung

Ärztinnen und Ärzte sind wie folgt eingruppiert:
a)	 Entgeltgruppe I:
	 Ärztin/Arzt mit entsprechender Tätigkeit.
b)	 Entgeltgruppe II:
	 Fachärztin/Facharzt mit entsprechender Tätigkeit

Anmerkung zu § 12 Buchstabe b:
Fachärztin/Facharzt ist diejenige Ärztin/derjenige 
Arzt, die/der aufgrund abgeschlossener Facharztwei-
terbildung in ihrem/seinem Fachgebiet tätig ist. 

c)	 Entgeltgruppe III:
	 Oberärztin/Oberarzt 

Anmerkung zu Buchstabe c:
Oberärztin/Oberarzt ist diejenige Ärztin/derjenige 
Arzt, der/dem die medizinische Verantwortung für 
selbstständige Teil- oder Funktionsbereiche der Klinik 
bzw. der Abteilung vom Dienstgeber ausdrücklich 
übertragen worden ist. 

d) 	 Entgeltgruppe IV:
	 Leitende Oberärztin/leitender Oberarzt ist dieje-

nige Ärztin/derjenige Arzt, der/dem die ständi-
ge Vertretung der leitenden Ärztin/des leitenden 
Arztes (Chefärztin/Chefarzt) vom Dienstgeber 
ausdrücklich übertragen worden ist. 

Anmerkung zu Buchstabe d:
Leitende Oberärztin/leitender Oberarzt ist nur dieje-
nige Ärztin/derjenige Arzt, die/der die leitende Ärz-
tin/den leitenden Arzt in der Gesamtheit ihrer/seiner 
Dienstaufgaben vertritt. Das Tätigkeitsmerkmal kann 
daher innerhalb einer Klinik in der Regel nur von einer 
Ärztin/einem Arzt erfüllt werden. 

§ 13 Tabellenentgelt

(1) 	 Die Ärztin/der Arzt erhält monatlich ein Tabel-
lenentgelt nach Anhang A dieser Anlage. Die Höhe 
bestimmt sich nach der Entgeltgruppe, in der sie/er 
eingruppiert ist, und nach der für sie/ihn geltenden 
Stufe.

(2) 	 Für Ärztinnen und Ärzte gemäß § 12 Buchstabe c 
und d ist die Vereinbarung eines außertariflichen Ent-
gelts jeweils nach Ablauf einer angemessenen, in der 
letzten tariflich ausgewiesenen Stufe verbrachten Zeit 
zulässig. 

§ 13a Berechnung und Auszahlung des Entgelts

Teilzeitbeschäftigte Ärztinnen und Ärzte erhalten das 
Tabellenentgelt und alle sonstigen Entgeltbestandtei-
le in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell 
vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit an der 
regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer vollzeitbe-
schäftigter Ärztinnen und Ärzte entspricht.

§ 14 Stufen der Entgelttabelle

(1)	 Ärztinnen und Ärzte erreichen die jeweils nächste 
Stufe – in Abhängigkeit von ihrer Leistung gemäß § 
15 Abs. 2 - nach den Zeiten einer Tätigkeit innerhalb 
derselben Entgeltgruppe bei ihrem Dienstgeber (Stu-
fenlaufzeit) und zwar in 

a) 	 Entgeltgruppe I
	 Stufe 2:  nach einjähriger ärztlicher Tätigkeit,
	 Stufe 3: nach zweijähriger ärztlicher Tätigkeit,
	 Stufe 4: nach dreijähriger ärztlicher Tätigkeit,
	 Stufe 5: nach vierjähriger ärztlicher Tätigkeit,

b) 	 Entgeltgruppe II
	 Stufe 2: nach dreijähriger fachärztlicher Tätigkeit,
	 Stufe 3: nach sechsjähriger fachärztlicher Tätigkeit,
	 Stufe 4: nach achtjähriger fachärztlicher Tätigkeit,
	 Stufe 5: nach zehnjähriger fachärztlicher Tätigkeit,
	 Stufe 6: nach zwölfjähriger fachärztlicher 

Tätigkeit,

c)	 Entgeltgruppe III
	 Stufe 2: nach dreijähriger oberärztlicher Tätigkeit.

(2) 	 Bei der Anrechnung von Vorbeschäftigungen wer-
den in der Entgeltgruppe I Zeiten ärztlicher Tätigkeit 
angerechnet. Eine Tätigkeit als Ärztin/Arzt im Prakti-
kum gilt als ärztliche Tätigkeit. In der Entgeltgruppe 
II werden Zeiten fachärztlicher Tätigkeit in der Regel 
angerechnet. Zeiten einer vorhergehenden beruflichen 
Tätigkeit können angerechnet werden, wenn sie für die 
vorgesehene Tätigkeit förderlich sind. 
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Anmerkung zu Absatz 2:
Zeiten ärztlicher Tätigkeit im Sinne der Sätze 1 bis 3, 
die im Ausland abgeleistet worden sind, sind nur sol-
che, die von einer Ärztekammer im Gebiet der Bundes-
republik Deutschland als der inländischen ärztlichen 
Tätigkeit gleichwertig anerkannt werden.

§ 15 Allgemeine Regelungen zu den Stufen

(1) 	 Ärztinnen und Ärzte erhalten von Beginn des 
Monats an, in dem die nächste Stufe erreicht wird, das 
Tabellenentgelt nach der neuen Stufe. 

(2) 	 Bei Leistungen der Ärztin/des Arztes, die erheb-
lich über dem Durchschnitt liegen, kann die erforder-
liche Zeit für das Erreichen der Stufen 2 bis 5 jeweils 
verkürzt werden. Bei Leistungen, die erheblich unter 
dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit 
für das Erreichen der Stufe 2 bis 5 jeweils verlängert 
werden. Bei einer Verlängerung der Stufenlaufzeit hat 
der Dienstgeber jährlich zu prüfen, ob die Vorausset-
zungen für die Verlängerung noch vorliegen. Für die 
Beratung von schriftlich begründeten Beschwerden 
von Ärztinnen und Ärzten gegen eine Verlängerung 
nach Satz 2 bzw. 3 ist eine betriebliche Kommission 
zuständig. Die Mitglieder der betrieblichen Kommis-
sion werden je zur Hälfte vom Dienstgeber und von 
der Mitarbeitervertretung benannt; sie müssen der 
Einrichtung angehören und, soweit sie von der Mit-
arbeitervertretung benannt werden, unter diese Rege-
lung fallen. Der Dienstgeber entscheidet auf Vorlage 
der Kommission darüber, ob und in welchem Umfang 
der Beschwerde abgeholfen werden soll. 

Anmerkung zu Absatz 2:
Leistungsbezogene Stufenaufstiege unterstützen ins-
besondere die Anliegen der Personalentwicklung. 

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 2:
Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten 
Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit gemäß § 8 
und § 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in geeigne-
ter Weise zu berücksichtigen. 

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 6:
Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht 
die Entscheidung über die leistungsbezogene 
Stufenzuordnung. 

(3) 	 Den Zeiten in einer ärztlichen Tätigkeit im Sinne 
des § 14 Abs. 1 stehen gleich:
a)	 Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz,
b)	 Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach Abschnitt 

XII der Anlage 1 zu den AVR bis zu 26 Wochen,
c)	 Zeiten eines bezahlten Urlaubs, 
d)	 Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Dienst-

geber vor dem Antritt schriftlich ein dienstliches 
bzw. betriebliches Interesse anerkannt hat,

e)	 Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit.

Zeiten, in denen Ärztinnen und Ärzte mit einer kür-
zeren als der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
eines entsprechenden Vollbeschäftigten beschäftigt 
waren, werden voll angerechnet. 

(4)	 Bei einer Eingruppierung in eine höhere oder 
eine niedrigere Entgeltgruppe erhält die Ärztin/der 
Arzt vom Beginn des Monats an, in dem die Verän-
derung wirksam wird, das Tabellenentgelt der sich 
aus § 14 Abs. 1 ergebenden Stufe. Ist eine Ärztin/ein 
Arzt, die/der in der Entgeltgruppe II eingruppiert und 
der Stufe 6 zugeordnet ist (§14 Abs.1 Buchst. b), in die 
Entgeltgruppe III höhergruppiert und dort der Stufe 1 
zugeordnet (§12 Buchst. c, § 14 Abs.1) worden, erhält 
die Ärztin/der Arzt so lange das Tabellenentgelt der 
Entgeltgruppe II Stufe 6, bis sie/er Anspruch auf ein 
Entgelt hat, das das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 
II Stufe 6 übersteigt.

(5) 	 Soweit es zur regionalen Differenzierung, zur 
Deckung des Personalbedarfs oder zur Bindung von 
qualifizierten Fachkräften erforderlich ist, kann Ärz-
tinnen und Ärzten im Einzelfall, abweichend von dem 
sich aus der nach § 14 und § 15 Abs. 4 ergebenden Stufe 
ihrer/seiner jeweiligen Entgeltgruppe zustehenden 
Entgelts, ein um bis zu zwei Stufen höheres Entgelt 
ganz oder teilweise vorweg gewährt werden. Haben 
Ärztinnen und Ärzte bereits die Endstufe ihrer jewei-
ligen Entgeltgruppe erreicht, kann ihnen unter den 
Voraussetzungen des Satzes 1 ein bis zu 20 v. H. der 
Stufe 2 ihrer jeweiligen Entgeltgruppe höheres Entgelt 
gezahlt werden. 

§ 16 Leistungs-, erfolgsorientierte Entgelte und/oder 
Sozialkomponente

(1) 	 Die leistungs- und/oder erfolgsorientierten Ent-
gelte sollen dazu beitragen, die caritativen Dienstleis-
tungen zu verbessern. Zugleich sollen Motivation, Ei-
genverantwortung und Führungskompetenz gestärkt 
werden. Die Kinder-, Sozial- und Familienkomponente 
soll dazu beitragen, die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zu fördern.

(2) 	 Für Ärztinnen und Ärzte kann eine Leistungsprä-
mie, eine am Unternehmenserfolg orientierte Erfolgs-
prämie und/oder eine Sozialkomponente nur durch 
eine ergänzende Dienstvereinbarung mit der Mitarbei-
tervertretung nach § 38 MAVO eingeführt werden. 

(3) 	 Eine Dienstvereinbarung zur Leistungsprämie 
hat folgende Regelungen zu enthalten:
a)	 Ärztinnen und Ärzte können eine Leistungsprä-

mie auf der Grundlage einer Zielvereinbarung 
erhalten. 
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b)	 Die Zielvereinbarungen können auch mit Grup-
pen von Ärztinnen und Ärzten abgeschlossen 
werden. 

c)	 Eine Zielvereinbarung in diesem Sinne ist eine 
freiwillig eingegangene, verbindliche Abrede 
zwischen dem Dienstgeber bzw. in seinem Auf-
trag dem Vorgesetzen einerseits und der Ärztin/
dem Arzt bzw. allen Mitgliedern einer Gruppe 
von Ärztinnen und/oder Ärzten andererseits; sie 
bedarf der Schriftform.

d)	 Zielvereinbarungen können insbesondere in Be-
zug auf abteilungs- oder klinikspezifische Fort- 
oder Weiterbildungen abgeschlossen werden. So-
weit eine Zielvereinbarung in Bezug auf Fort- und 
Weiterbildung abgeschlossen wird, ist die Kos-
tenübernahme durch den Dienstgeber oder einen 
Dritten sowie die zusätzliche Freistellung unter 
Fortzahlung der Bezüge zu regeln. 

e)	 Wird vom Dienstgeber bzw. der Ärztin/dem Arzt 
der Wunsch nach Abschluss einer Zielvereinba-
rung geäußert, ist ein Gespräch zu führen, um die 
Möglichkeit des Abschlusses einer Zielvereinba-
rung zu prüfen; ein Anspruch auf Abschluss einer 
Zielvereinbarung besteht nicht.

f)	 Die Leistungsprämie ist nicht 
zusatzversorgungspflichtig.

g)	 Zur Umsetzung der Einführung einer Leistungs-
prämie kann der Dienstgeber ein klinik- oder ab-
teilungsbezogenes Budget zur Verfügung stellen.

(4)	 Eine Dienstvereinbarung zur Erfolgsprämie hat 
folgende Regelungen zu enthalten:
a)	 An Ärztinnen und Ärzte kann eine am Unter-

nehmenserfolg orientierte Erfolgsprämie gezahlt 
werden. 

b)	 Die für die Erfolgsprämie relevanten wirtschaftli-
chen Unternehmensziele legt die Unternehmens-
führung zu Beginn des Wirtschaftsjahres fest.

c)	 Die Erfolgsprämie ist nicht 
zusatzversorgungspflichtig.

d)	 Zur Umsetzung der Einführung einer Erfolgsprä-
mie kann der Dienstgeber ein klinik- oder abtei-
lungsbezogenes Budget zur Verfügung stellen.

(5) 	 Die Dienstvereinbarung zu einer Kinder-, Sozial- 
und Familienkomponente kann insbesondere folgende 
Inhalte regeln:
a)	 Geltungsbereich;
b)	 Regelung zu Entgeltausfallzeiten (z. B. Krankheit, 

Elternzeit);
c)	 Kündigungsregelung;
d)	 Aufgaben und Einsetzung einer betrieblichen 

Kommission, die paritätisch vom Dienstgeber 
und der Mitarbeitervertretung besetzt wird;

e)	 Entscheidung für ein System zur 
Sozialkomponente;

f)	 Festlegung von Kriterien für die Sozialkomponente;
g)	 Regelungen zu den Geldverteilungsgrundsätzen;

h)	 Regelungen zu den Auszahlungsmodalitäten, so-
weit nicht in dieser Anlage geregelt.

§ 17 Zusatzurlaub

(1)	 Ärztinnen und Ärzte, die ständig Wechselschicht 
nach § 5 Abs. 1 oder ständig Schichtarbeit nach § 5 
Abs.  2 leisten und denen die Zulage nach § 7 Abs. 4 
Satz 1 oder Abs. 5 Satz 1 zusteht, erhalten 
-	 bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammen-

hängende Monate und
-	 bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende 

Monate
einen Arbeitstag Zusatzurlaub. 

(2) 	 Im Falle nicht ständiger Wechselschichtarbeit und 
nicht ständiger Schichtarbeit soll bei annährend glei-
cher Belastung die Gewährung zusätzlicher Urlaubsta-
ge durch Dienstvereinbarung geregelt werden. 

(3) 	 Ärztinnen und Ärzte erhalten bei einer Leistung 
im Kalenderjahr von mindestens
150 Nachtarbeitsstunden � 1 Arbeitstag
300 Nachtarbeitsstunden� 2 Arbeitstage
450 Nachtarbeitsstunden� 3 Arbeitstage
600 Nachtarbeitsstunden� 4 Arbeitstage

Zusatzurlaub im Kalenderjahr. Nachtarbeitsstunden, 
die in Zeiträumen geleistet werden, für die Zusatzur-
laub für Wechselschicht- oder Schichtarbeit zusteht, 
bleiben unberücksichtigt. 

(4) 	 Die Ärztin/Der Arzt erhält für die Zeit der Bereit-
schaftsdienste in den Nachtstunden (§ 5 Abs. 3) einen 
Zusatzurlaub in Höhe von zwei Arbeitstagen pro 
Kalenderjahr, sofern mindestens 288 Stunden der Be-
reitschaftsdienste kalenderjährlich in die Zeit zwischen 
21.00 bis 6.00 Uhr fallen. Absatz 3 Satz 2 gilt entspre-
chend. Bei Teilzeitkräften ist die Zahl der nach Satz 1 
geforderten Bereitschaftsdienststunden entsprechend 
dem Verhältnis ihrer individuell vereinbarten durch-
schnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit zur regelmä-
ßigen Arbeitszeit vergleichbarer vollzeitbeschäftigter 
Ärztinnen und Ärzte zu kürzen. Ist die vereinbarte Ar-
beitszeit im Durchschnitt des Urlaubsjahres auf weni-
ger als fünf Arbeitstage in der Kalenderwoche verteilt, 
ist der Zusatzurlaub in entsprechender Anwendung 
des § 3 Abs. 5 Unterabs. 2 und 4 der Anlage 14 zu den 
AVR zu ermitteln.

(5) 	 Zusatzurlaub nach dieser Regelung und sonstigen 
Bestimmungen mit Ausnahme von § 125 SGB IX wird 
nur bis zu insgesamt sechs Arbeitstagen im Kalen-
derjahr gewährt. Erholungsurlaub und Zusatzurlaub 
(Gesamturlaub) dürfen im Kalenderjahr zusammen 35 
Arbeitstage, bei Zusatzurlaub wegen Wechselschicht-
arbeit 36 Arbeitstage nicht überschreiten. Bei Ärz-
tinnen und Ärzten, die das 50. Lebensjahr vollendet 
haben, gilt abweichend von Satz 2 eine Höchstgrenze 
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von 36 Arbeitstagen; § 3 Abs. 4 Satz 1 der Anlage 14 zu 
den AVR gilt entsprechend. 

(6)	 Im Übrigen gelten die §§ 1 bis 3 der Anlage 14 zu 
den AVR mit Ausnahme von § 1 Abs. 6 Unterabsatz 2 
Satz 1 entsprechend.

Anmerkungen zu den Absätzen 1 und 2:
Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der 
abgeleisteten Schicht- oder Wechselschichtarbeit und 
entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzun-
gen nach Abs. 1 erfüllt sind. Für die Feststellung, ob 
ständige Wechselschichtarbeit oder ständige Schicht-
arbeit vorliegt, ist eine Unterbrechung durch Arbeits-
befreiung, Freizeitausgleich, bezahltem Urlaub oder 
Arbeitsunfähigkeit in den Grenzen von Abschnitt XII 
der Anlage 1 zu den AVR unschädlich.

§ 18 Führung auf Probe

(1) 	 Führungspositionen können als befristetes 
Dienstverhältnis bis zur Gesamtdauer von zwei Jahren 
vereinbart werden. Innerhalb dieser Gesamtdauer ist 
eine höchstens zweimalige Verlängerung des Dienst-
vertrages zulässig. Die beiderseitigen Kündigungs-
rechte bleiben unberührt. 

(2) 	 Führungspositionen sind die zugewiesenen Tätig-
keiten mit Weisungsbefugnis. 

(3) Besteht bereits ein Dienstverhältnis mit demselben 
Dienstgeber, kann der Ärztin/dem Arzt vorüberge-
hend eine Führungsposition bis zu der in Absatz 1 ge-
nannten Gesamtdauer übertragen werden. Der Ärztin/
dem Arzt wird für die Dauer der Übertragung eine 
Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den 
Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe 
und dem sich bei Höhergruppierung nach § 15 Abs. 4 
ergebenden Tabellenentgelt gewährt. Nach Fristablauf 
endet die Erprobung. Bei Bewährung wird die Füh-
rungsfunktion auf Dauer übertragen; ansonsten erhält 
die Ärztin/der Arzt eine der bisherigen Eingruppie-
rung entsprechende Tätigkeit.

§ 19 Führung auf Zeit

(1) 	 Führungspositionen können als befristetes Dienst-
verhältnis bis zur Dauer von vier Jahren vereinbart wer-
den. Es ist eine höchstens dreimalige Verlängerung bis 
zu einer Gesamtdauer von zwölf Jahren zulässig. Die 
allgemeinen Vorschriften über die Probezeit und die 
beiderseitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

(2) 	 Führungspositionen sind die zugewiesenen Tätig-
keiten mit Weisungsbefugnis. 

(3) 	 Besteht bereits ein Dienstverhältnis mit dem-
selben Dienstgeber, kann der Ärztin/dem Arzt  

vorübergehend eine Führungsposition bis zu dem 
in Abs. 1 genannten Fristen übertragen werden. Der 
Ärztin/dem Arzt wird für die Dauer der Übertragung 
eine Zulage gewährt in Höhe des Unterschiedsbetrags 
zwischen den Tabellenentgelten nach der bisherigen 
Entgeltgruppe und dem sich bei Höhergruppierung 
nach § 15 Abs. 4 ergebenden Tabellenentgelt, zuzüglich 
eines Zuschlages von 75 v. H. des Unterschiedsbetrags 
zwischen den Tabellenentgelten der Entgeltgruppe, 
die der übertragenen Funktion entspricht, zur nächst 
höheren Entgeltgruppe nach § 15 Abs. 4. Nach Fristab-
lauf erhält die Ärztin/der Arzt eine der bisherigen Ein-
gruppierung entsprechende Tätigkeit; der Zuschlag 
entfällt. 

Anhang A zur Anlage 30: Ärztinnen und Ärzte

Tabelle AVR Ärztinnen und Ärzte (gültig ab 01.05.2010)
(monatlich in Euro)

Engelt-
gruppe

Grund-
entgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

IV 7.265,10 - - - - -

III 6.176,10 6.539,11 - - - -

II 4.930,79 5.344,22 5.707,23 5.918,98 6.125,68 6.332,38

I 3.735,91 3.947,67 4.098,91 4.361,08 4.673,67 -

Anhang B zur Anlage 30: Überleitungs- und 
Besitzstandregelung 

Präambel

Zweck dieser Regelung ist es, zum einen sicherzu-
stellen, dass die/der einzelne Ärztin/Arzt nach der 
Überleitung in die Anlage 30 zu den AVR durch diese 
Überleitung keine geringere Vergleichsjahresvergü-
tung hat. Zum anderen soll erreicht werden, dass die 
Einrichtung bei Anwendung der Anlagen 30 bis 33 zu 
den AVR durch die Überleitung finanziell nicht über-
fordert wird (Überforderungsklausel).

§ 1 Geltungsbereich 

(1)	 Diese Übergangs- und Besitzstandsregelung gilt 
für alle Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 1 der An-
lage 30 zu den AVR, die am Tag vor dem Inkrafttreten 
der Anlage 30 zu den AVR durch Beschluss der jewei-
ligen Regionalkommission in einem Dienstverhältnis 
gestanden haben, das am Tag des Inkrafttretens der 
Anlage 30 zu den AVR durch Beschluss der jeweiligen 
Regionalkommission im Geltungsbereich der AVR 
fortbesteht, für die Dauer des ununterbrochen fortbe-
stehenden Arbeitsverhältnisses. 
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(2)	 1Ein Dienstverhältnis besteht auch ununter-
brochen fort bei der Verlängerung eines befristeten 
Dienstvertrages. 2Unterbrechungen von bis zu einem 
Monat sind unschädlich.

§ 2 Überleitung 

Ärztinnen und Ärzte gemäß § 1 der Anlage 30 zu den 
AVR werden so in das neue System übergeleitet, als ob 
sie seit dem Zeitpunkt, seit dem sie ununterbrochen im 
Geltungsbereich der AVR oder im sonstigen Bereich 
der katholischen Kirche tätig waren nach Anlage 30 zu 
den AVR eingruppiert und eingestuft worden wären. 

§ 3 Besitzstandsregelung

(1)	 Ärztinnen und Ärzte, deren bisherige Vergütung 
(Vergleichsvergütung) das ihnen am Tag des Inkraft-
tretens der Anlage 30 zu den AVR durch Beschluss der 
jeweiligen Regionalkommission zustehende Entgelt 
übersteigt, erhalten eine Besitzstandszulage. 

(2) 	 Die monatliche Besitzstandszulage wird als Un-
terschiedsbetrag zwischen der Vergleichsjahresvergü-
tung (Abs. 3) und dem Jahresentgelt (Abs.4), jeweils 
geteilt durch 12, errechnet. Bei der Vergleichsberech-
nung sind die neuen Werte aus der zeitgleich mit 
dem Inkrafttreten der Anlage 30 zu den AVR von der 
Regionalkommission festgelegten Vergütungstabelle 
zugrunde zu legen.

(3) 	 Die Vergleichsjahresvergütung errechnet sich als 
das 12-fache der am Tag vor dem Inkrafttreten der 
Anlage 30 zu den AVR durch Beschluss der jeweiligen 
Regionalkommission zustehenden Monatsvergütung, 
zuzüglich des Urlaubsgeldes gemäß Anlage 14 und 
der Weihnachtszuwendung gemäß Abschnitt XIV An-
lage 1 zu den AVR. 

Zur Monatsvergütung im Sinne dieser Vorschrift 
gehören die Regelvergütung gemäß Abschnitt III der 
Anlage 1, die Kinderzulage gemäß Abschnitt V der 
Anlage 1, Besitzstandszulagen gemäß Anlage 1b zu 
den AVR und weitere regelmäßig gewährte Zulagen. 

(4) 	 Das Jahresentgelt errechnet sich als das 12-fache 
des am Tag des Inkrafttretens der Anlage 30 zu den 
AVR durch Beschluss der jeweiligen Regionalkommis-
sion zustehenden Monatsentgelts zuzüglich des Leis-
tungsentgelts gemäß § 16 der Anlage 30 zu den AVR. 
Zum Monatsentgelt im Sinne dieser Vorschrift gehören 
das Tabellenentgelt gemäß § 13 der Anlage 30 zu den 
AVR i.V.m Anhang A der Anlage 30 zu den AVR und 
weitere regelmäßig gewährte Zulagen. 

(5) 	 Ruht das Dienstverhältnis oder besteht anstelle 
einer Beurlaubung eine Teilzeitbeschäftigung wäh-
rend der Elternzeit oder während einer Beurlaubung 
nach Abschnitt III § 10 der Anlage 14 zu den AVR, 

ist die Monatsvergütung so zu berechnen, als ob die 
Ärztin/der Arzt im Monat nach dem Inkrafttreten der 
Anlage 30 zu den AVR durch Beschluss der jeweiligen 
Regionalkommission die Tätigkeit im selben Umfang 
wie vor der Beurlaubung bzw. vor dem Ruhen wieder 
aufgenommen hätte. 

(6)	 Verringert sich nach dem Tag des Inkrafttretens 
der Anlage 30 zu den AVR durch Beschluss der jeweili-
gen Regionalkommission die individuelle regelmäßige 
Arbeitszeit der Ärztin/des Arztes, reduziert sich ihre/
seine Besitzstandszulage im selben Verhältnis, in dem 
die Arbeitszeit verringert wird; erhöht sich die Arbeits-
zeit, bleibt die Besitzstandszulage unverändert. Erhöht 
sich nach einer Verringerung der Arbeitszeit diese 
wieder, so lebt die Besitzstandszulage im gleichen Ver-
hältnis wie die Arbeitszeiterhöhung, höchstens bis zur 
ursprünglichen Höhe, wieder auf. 

(7) Die kinderbezogenen Entgeltbestandteile gem. 
Abschnitt V der Anlage 1 zu den AVR, die in die Be-
rechnung der Besitzstandszulage nach Abs. 2 und Abs. 
3 einfließen, werden als Anteil der Besitzstandszulage 
fortgezahlt, solange für diese Kinder Kindergeld nach 
dem Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach dem 
Bundeskindergeldgesetz (BKGG) gezahlt wird oder 
ohne Berücksichtigung des § 64 oder § 65 EStG oder 
des § 3 oder § 4 BKGG gezahlt würde. Mit dem Wegfall 
der Voraussetzungen reduziert sich die Besitzstands-
zulage entsprechend. 

§ 4 Überforderungsklausel 

(1) 	 Soweit bei einem Vergleich der Gesamtpersonal-
kosten vor und nach der Überleitung umstellungs-
bedingte Mehrkosten von mehr als 3 v. H. entstehen, 
kann das Entgelt für längstens 3 Jahre um 1,5 v.  H. 
gekürzt werden. 

(2) 	 Die Gesamtpersonalkosten errechnen sich aus den 
Bruttopersonalkosten der Mitarbeiter der Einrichtung 
und den Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung.

(3)	  Bei der Ermittlung der Mehrkosten sind aus-
schließlich die Steigerungen der Gesamtpersonalkos-
ten der Einrichtung zu berücksichtigen, die unmit-
telbar durch Überleitung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in die Anlagen 30 bis 33 zu den AVR 
entstehen. Mehrkosten, die durch Neueinstellungen 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und durch 
strukturelle Veränderungen bei Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die nicht in die Anlagen 30 bis 33 zu den 
AVR überführt wurden (Stufenaufstiege, Tätigkeits- 
oder Bewährungsaufstiege, Kinderzulagen oder ande-
re Zulagen), entstehen, bleiben bei der Ermittlung der 
Mehrkosten unberücksichtigt. Administrative Mehr-
kosten, die durch die Überleitung entstehen, bleiben 
ebenfalls unberücksichtigt.
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(4) 	 Macht der Dienstgeber von der Anwendung der 
Überforderungsklausel Gebrauch, erhöht sich die 
Besitzstandszulage der Bestandsmitarbeiter für die 
Dauer dieser Maßnahme entsprechend. 

(5) 	 Die Entscheidung über die Anwendung der 
Überforderungsklausel und die dafür maßgeblichen 
Berechnungen sind der zuständigen Mitarbeitervertre-
tung vorzulegen und zu erläutern. Die Entscheidung 
ist ferner einem Ausschuss der Bundeskommission 
der Arbeitsrechtlichen Kommission anzuzeigen. Dazu 
sind die vergleichenden Gesamtpersonalkostenberech-
nungen vorzulegen. Der Ausschuss der Bundeskom-
mission der Arbeitsrechtlichen Kommission führt eine 
reine Missbrauchskontrolle durch.“

2.	 Die Bundeskommission legt die in Ziffer 1 
genannten Tabellenentgelte und sonstigen 
Entgeltbestandteile sowie den Umfang der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit und 
des Zusatzurlaubs als mittlere Werte bis zum 
31.12.2012 fest.

	 Soweit bis zum 31.12.2012 Tarifverträge 
zwischen der Vereinigung der kommunalen 
Arbeitgeberverbände und dem Marburger 
Bund für Mitarbeiter im Sinne dieser Anlage 
beschlossen werden und diese Tarifverträge 
Abweichungen von den hier aufgenommenen 
Regelungen und Tabellenentgelten vorgeben, 
berät hierüber zunächst die Bundeskommission 
der Arbeitsrechtlichen Kommission. Fasst sie 
innerhalb von 6 Monaten nach dem Datum des 
jeweiligen Tarifvertrages keinen Beschluss, 
gelten die Abweichungen dieses Tarifvertrages 
bis zum 31.12.2012 als neue mittlere Werte.

	 Die Bundeskommission legt für die mittleren 
Werte eine Bandbreite von 20 v. H. nach oben 
und unten fest.

3.	 Dieser Beschluss tritt zum 21. Oktober 2010 in 
Kraft.

	 Alle Regelungen zur Änderung der Vergü-
tungsbestandteile, der Anlagen 17 und 17a zu 
den AVR, zur Einführung der Anlagen 30 bis 
33 zu den AVR, zu den unteren Lohngruppen 
und zu den nebenberuflich geringfügig Be-
schäftigten werden im Zuständigkeitsbereich 
einer Regionalkommission zu dem Zeitpunkt 
wirksam, zu dem die Regionalkommission 
durch Beschluss innerhalb der von der Bundes-
kommission festgelegten Bandbreite Werte zur 
Höhe der Tabellenentgelte und der sonstigen 
Entgeltbestandteile, des Umfangs der regelmä-
ßigen Arbeitszeit und des Zusatzurlaubes für 
die unter die Anlagen 30 bis 33 zu den AVR 
fallenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie der Höhe der Vergütungsbestandteile für 
alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
festlegt.

Teil 2
Pflege - Krankenhäuser

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission fasst den folgenden Beschluss:

1.	 In den AVR wird folgende neue Anlage 31 
eingefügt: 

„Anlage 31:
Besondere Regelungen für Mitarbeiter im Pflegedienst 
in Krankenhäusern

§ 1 Geltungsbereich

(1)	 Diese Anlage gilt für Mitarbeiter im Pflegedienst, 
die in
a)	 Krankenhäusern, einschließlich psychiatrischen 

Fachkrankenhäusern,
b)	 medizinischen Instituten von Krankenhäusern 

oder
c)	 sonstigen Einrichtungen (z.  B. Reha-Einrichtun-

gen, Kureinrichtungen), in denen die betreuten 
Personen in ärztlicher Behandlung stehen, wenn 
die Behandlung durch in den Einrichtungen selbst 
beschäftigte Ärztinnen oder Ärzte stattfindet,

beschäftigt sind.

Anmerkung zu Absatz 1:
1Von dem Geltungsbereich werden auch Fachabteilun-
gen (z. B. Pflege-, Altenpflege- und Betreuungseinrich-
tungen) in psychiatrischen Zentren bzw. Rehabilita-
tions- oder Kureinrichtungen erfasst, soweit diese mit 
einem psychiatrischen Fachkrankenhaus bzw. einem 
Krankenhaus desselben Trägers einen Betrieb bilden. 
2Im Übrigen werden Altenpflegeeinrichtungen eines 
Krankenhauses von dem Geltungsbereich der Anlage 
31 nicht erfasst, auch soweit sie mit einem Kranken-
haus desselben Trägers einen Betrieb bilden.

(2)	 1Soweit für diese Mitarbeiter nachfolgend nichts 
anderes bestimmt ist, finden die Vorschriften des 
Allgemeinen Teils und der Anlagen der AVR Anwen-
dung. 2Die § 2a, § 9a und  § 12 des Allgemeinen Teils, 
die Abschnitte I Abs. a, Ia, II, IIa, IIIB, IIIa, V, VII und 
XIV der Anlage 1, die Anlagen 2a, 2c, 3a, 5, 6 und 6a 
sowie die § 4 und § 6 bis § 9 der Anlage 14 zu den AVR 
finden keine Anwendung.

§ 2 Regelmäßige Arbeitszeit

(1)	 1Die regelmäßige Arbeitszeit der Mitarbeiter be-
trägt ausschließlich der Pausen durchschnittlich 38,5 
Stunden wöchentlich. 2Abweichend davon beträgt die 
regelmäßige Arbeitszeit für die Mitarbeiter im Gebiet 
der neuen Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sach-
sen sowie in dem Teil des Landes Berlin, in dem das 
Grundgesetz bis einschließlich 2. Oktober 1990 nicht 
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galt, durchschnittlich 40 Stunden wöchentlich. 3Die 
regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, aus not-
wendigen dienstlichen oder betrieblichen Gründen 
auch auf sechs Tage verteilt werden.

(2)	 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein Zeitraum 
von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. 2Abwei-
chend von Satz 1 kann bei Mitarbeitern, die ständig 
Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu leisten haben, 
ein längerer Zeitraum zugrunde gelegt werden.

(3) 1Soweit es die dienstlichen oder betrieblichen 
Verhältnisse zulassen, wird der Mitarbeiter am 24. De-
zember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des 
Entgelts von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistel-
lung nach Satz 1 aus dienstlichen oder betrieblichen 
Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeit-
ausgleich innerhalb von drei Monaten zu gewähren. 
3Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert sich für den 
24. Dezember und 31. Dezember, sofern sie auf einen 
Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefallenen 
Stunden.

Anmerkung zu Absatz 3 Satz 3:
Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit be-
trifft die Mitarbeiter, die wegen des Dienstplans frei 
haben und deshalb ohne diese Regelung nacharbeiten 
müssten.

(4)	 Aus dringenden dienstlichen oder betrieblichen 
Gründen kann auf der Grundlage einer Dienstver-
einbarung im Rahmen des § 7 Abs. 1, 2 und des § 12 
ArbZG von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes 
abgewichen werden.

Anmerkung zu Absatz 4:
In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an 
Sonn- und Feiertagen die tägliche Arbeitszeit auf bis 
zu zwölf Stunden verlängert werden, wenn dadurch 
zusätzliche freie Schichten an Sonn- und Feiertagen 
erreicht werden.

(5)	 Die Mitarbeiter sind im Rahmen begründeter 
dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten zur 
Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechsel-
schicht-, Schichtarbeit sowie – bei Teilzeitbeschäftigung 
aufgrund dienstvertraglicher Regelung oder mit ihrer 
Zustimmung – zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, 
Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet.

(6) 	 1Durch Dienstvereinbarung kann ein wöchentli-
cher Arbeitszeitkorridor von bis zu 45 Stunden einge-
richtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeitszeitkorri-
dors geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden 
im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten 
Zeitraums ausgeglichen.

(7) 	 1Durch Dienstvereinbarung kann in der Zeit 
von 6 bis 20 Uhr eine tägliche Rahmenzeit von bis zu 
zwölf Stunden eingeführt werden. 2Die innerhalb der 
täglichen Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen Arbeits-
stunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 
festgelegten Zeitraums ausgeglichen.

(8) 	 Die Absätze 6 und 7 gelten nur alternativ und 
nicht bei Wechselschicht- und Schichtarbeit.

Anmerkung zu § 2:
1Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils 
geltenden Mitbestimmungsrechte unabhängig von 
den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit 
(Absätze 6 und 7) möglich. 2Sie dürfen keine Regelun-
gen nach Absatz 4 enthalten.

§ 3 Arbeit an Sonn- und Feiertagen 

In Ergänzung zu § 2 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 5 gilt für 
Sonn- und Feiertage folgendes:

(1) 1Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Feiertag, der 
auf einen Werktag fällt, wird durch eine entsprechende 
Freistellung an einem anderen Werktag bis zum Ende 
des dritten Kalendermonats – möglichst aber schon bis 
zum Ende des nächsten Kalendermonats – ausgegli-
chen, wenn es die betrieblichen Verhältnisse zulassen. 
2Kann ein Freizeitausgleich nicht gewährt werden, 
erhält der Mitarbeiter je Stunde 100 v. H. des auf eine 
Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Entgelts 
der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe nach Maßgabe 
der Entgelttabelle. 3Ist ein Arbeitszeitkonto eingerich-
tet, ist eine Buchung gemäß §  9 Abs. 3 zulässig. 4§  6 
Abs. 1 Satz 2 Buchst. d bleibt unberührt.

(2) 	 1Für Mitarbeiter, die regelmäßig nach einem 
Dienstplan eingesetzt werden, der Wechselschicht- 
oder Schichtdienst an sieben Tagen in der Woche 
vorsieht, vermindert sich die regelmäßige Wochenar-
beitszeit um ein Fünftel der arbeitsvertraglich verein-
barten durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, wenn sie 
an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag 
fällt,
-	 Arbeitsleistung zu erbringen haben oder
-	 nicht wegen des Feiertags, sondern dienstplanmä-

ßig nicht zur Arbeit eingeteilt sind und deswegen 
an anderen Tagen der Woche ihre regelmäßige 
Arbeitszeit erbringen müssen.

2Absatz 1 gilt in diesen Fällen nicht. 3§ 6 Abs. 1 Satz 2 
Buchst. d bleibt unberührt.

(3) 	 1Mitarbeiter, die regelmäßig an Sonn- und Feier-
tagen arbeiten müssen, erhalten innerhalb von zwei 
Wochen zwei arbeitsfreie Tage. 2Hiervon soll ein freier 
Tag auf einen Sonntag fallen.



Kirchliches Amtsblatt Mainz 2011 Nr. 3

— 49 —

§ 4 Sonderformen der Arbeit

(1)	 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem 
Schichtplan/Dienstplan, der einen regelmäßigen Wech-
sel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vor-
sieht, bei denen der Mitarbeiter längstens nach Ablauf 
eines Monats erneut zu mindestens zwei Nachtschich-
ten herangezogen wird. 2Wechselschichten sind wech-
selnde Arbeitsschichten, in denen ununterbrochen bei 
Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags gear-
beitet wird. 3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die 
mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen.

(2) 	 Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schicht-
plan, der einen regelmäßigen Wechsel des Beginns der 
täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in 
Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht, 
und die innerhalb einer Zeitspanne von mindestens 13 
Stunden geleistet wird.

(3) 	 Bereitschaftsdienst leisten Mitarbeiter, die sich 
auf Anordnung des Dienstgebers außerhalb der re-
gelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Dienstgeber be-
stimmten Stelle aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit 
aufzunehmen.

(4) 	 1Rufbereitschaft leisten Mitarbeiter, die sich auf 
Anordnung des Dienstgebers außerhalb der regel-
mäßigen Arbeitszeit an einer dem Dienstgeber anzu-
zeigenden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit 
aufzunehmen. 2Rufbereitschaft wird nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass Mitarbeiter vom Dienstgeber mit 
einem Mobiltelefon oder einem vergleichbaren techni-
schen Hilfsmittel ausgestattet sind.

(5) 	 Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 
6 Uhr.

(6) 	 Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teil-
zeitbeschäftigte über die vereinbarte regelmäßige Ar-
beitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit von Vollbeschäftigten (§  2 Abs. 1 Satz 1) 
leisten.

(7) 	 Überstunden sind die auf Anordnung des Dienst-
gebers geleisteten Arbeitsstunden, die über die im Rah-
men der regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäftig-
ten (§ 2 Abs. 1 Satz 1) für die Woche dienstplanmäßig 
bzw. betriebsüblich festgesetzten Arbeitsstunden 
hinausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden 
Kalenderwoche ausgeglichen werden.

(8) 	 Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeits-
stunden Überstunden, die 
a)	 im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors 

nach § 2 Abs. 6 über 45 Stunden oder über die ver-
einbarte Obergrenze hinaus,

b)	 im Falle der Einführung einer täglichen Rahmen-
zeit nach § 2 Abs. 7 außerhalb der Rahmenzeit,

c)	 im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit 
über die im Schichtplan festgelegten täglichen 
Arbeitsstunden einschließlich der im Schicht-
plan vorgesehenen Arbeitsstunden, die bezogen 
auf die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im 
Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden,

angeordnet worden sind.

§ 5 Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft

(1) 	 1Der Dienstgeber darf Bereitschaftsdienst nur an-
ordnen, wenn zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, 
erfahrungsgemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung 
überwiegt.

(2) 	 1Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Abs. 2 ArbZG 
kann im Rahmen des § 7 ArbZG die tägliche Arbeits-
zeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes über acht Stun-
den hinaus verlängert werden, wenn mindestens die 
acht Stunden überschreitende Zeit im Rahmen von 
Bereitschaftsdienst geleistet wird, und zwar wie folgt:
-	 bei Bereitschaftsdiensten der Stufe I bis zu insge-

samt maximal 16 Stunden täglich; die gesetzlich 
vorgeschriebene Pause verlängert diesen Zeit-
raum nicht,

-	 bei Bereitschaftsdiensten der Stufen II und III bis 
zu insgesamt maximal 13 Stunden täglich; die ge-
setzlich vorgeschriebene Pause verlängert diesen 
Zeitraum nicht.

(3)	 1Im Rahmen des §  7 ArbZG kann unter den 
Voraussetzungen
-	 einer Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle,
-	 einer Belastungsanalyse gemäß § 5 ArbSchG und
-	 ggf. daraus resultierender Maßnahmen zur Ge-

währleistung des Gesundheitsschutzes 
aufgrund einer Dienstvereinbarung von den Rege-
lungen des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden. 
2Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Abs. 2 ArbZG kann 
die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitge-
setzes über acht Stunden hinaus verlängert werden, 
wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem 
Umfang Bereitschaftsdienst fällt. 3Hierbei darf die täg-
liche Arbeitszeit ausschließlich der Pausen maximal 24 
Stunden betragen.

(4) 1Unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 
kann die tägliche Arbeitszeit gemäß § 7 Abs. 2a ArbZG 
ohne Ausgleich verlängert werden, wobei
a)	 bei Bereitschaftsdiensten der Stufe I eine wöchent-

liche Arbeitszeit von bis zu maximal durchschnitt-
lich 58 Stunden,

b)	 bei Bereitschaftsdiensten der Stufen II und III 
eine wöchentliche Arbeitszeit von bis zu maximal 
durchschnittlich 54 Stunden zulässig ist.

(5) 	 1Für den Ausgleichszeitraum nach den Absätzen 
2 bis 4 gilt § 2 Abs. 2 Satz 1.
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(6) 	 1In den Fällen, in denen Mitarbeiter Teilzeitar-
beit gemäß § 10 vereinbart haben, verringern sich die 
Höchstgrenzen der wöchentlichen Arbeitszeit nach 
den Absätzen 2 bis 4 in demselben Verhältnis wie die 
Arbeitszeit dieser Mitarbeiter zu der regelmäßigen Ar-
beitszeit der Vollbeschäftigten. 2Mit Zustimmung des 
Mitarbeiters oder aufgrund von dringenden dienstli-
chen oder betrieblichen Belangen kann hiervon abge-
wichen werden.

(7) 	 1Der Dienstgeber darf Rufbereitschaft nur anord-
nen, wenn erfahrungsgemäß lediglich in Ausnahme-
fällen Arbeit anfällt. 2Durch tatsächliche Arbeitsleis-
tung innerhalb der Rufbereitschaft kann die tägliche 
Höchstarbeitszeit von zehn Stunden (§ 3 ArbZG) über-
schritten werden (§ 7 ArbZG).

(8) 	 § 2 Abs. 4 bleibt im Übrigen unberührt.

(9) 	 1Für Mitarbeiter in Einrichtungen und Heimen, 
die der Förderung der Gesundheit, der Erziehung, Für-
sorge oder Betreuung von Kindern und Jugendlichen, 
der Fürsorge und Betreuung von obdachlosen, alten, 
gebrechlichen, erwerbsbeschränkten oder sonstigen 
hilfsbedürftigen Personen dienen, auch wenn diese 
Einrichtungen nicht der ärztlichen Behandlung der 
betreuten Personen dienen, gelten die Absätze 1 bis 
8 mit der Maßgabe, dass die Grenzen für die Stufe I 
einzuhalten sind. 2Dazu gehören auch die Mitarbeiter 
in Einrichtungen, in denen die betreuten Personen 
nicht regelmäßig ärztlich behandelt und beaufsichtigt 
werden (Erholungsheime).

§ 6 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit

(1) 	 1Der Mitarbeiter erhält neben dem Entgelt für die 
tatsächliche Arbeitsleistung Zeitzuschläge. ²Die Zeit-
zuschläge betragen – auch bei Teilzeitbeschäftigten – je 
Stunde
a)	 für Überstunden
	 in den Entgeltgruppen 1 bis 9� 30 v. H.,
	 in den Entgeltgruppen10 bis 15� 15 v. H.,
b)	 für Nachtarbeit � 20 v. H.,
c)	 für Sonntagsarbeit �  25 v. H.,
d)	 bei Feiertagsarbeit
	 - ohne Freizeitausgleich � 135 v. H.,
	 - mit Freizeitausgleich � 35 v. H., 
e)	 für Arbeit am 24. Dezember und am 
	 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr �  35 v. H.,
f)	 für Arbeit an Samstagen von 13 bis 21 Uhr,
	 soweit diese nicht 	 im Rahmen von Wechsel-
	 schicht oder Schichtarbeit anfällt� 20 v. H.
des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabel-
lenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe. 
3Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach Satz 
2 Buchst. c bis f wird nur der höchste Zeitzuschlag ge-
zahlt. 4Auf Wunsch des Mitarbeiters können, soweit ein 
Arbeitszeitkonto (§ 9) eingerichtet ist und die dienstli-
chen oder betrieblichen Verhältnisse es zulassen, die 

nach Satz 2 zu zahlenden Zeitzuschläge entsprechend 
dem jeweiligen Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit 
umgewandelt und ausgeglichen werden. 5Dies gilt 
entsprechend für Überstunden als solche.

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1:
Bei Überstunden richtet sich die Vergütung für die tat-
sächliche Arbeitsleistung nach der jeweiligen Entgelt-
gruppe und der individuellen Stufe, höchstens jedoch 
nach der Stufe 4.

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 2 Buchst. d:
1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders 
ausgewiesen und bezeichnet werden. 2Falls kein Frei-
zeitausgleich gewährt wird, werden als Vergütung 
einschließlich des Zeitzuschlags und des auf den Feier-
tag entfallenden Tabellenentgelts höchstens 235 v. H. 
gezahlt.

(2) 	 Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind 
und die aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen 
nicht innerhalb des nach § 2 Abs. 2 Satz 1 oder 2 fest-
gelegten Zeitraums mit Freizeit ausgeglichen werden, 
erhält der Mitarbeiter je Stunde 100 v. H. des auf eine 
Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der 
jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe.

Anmerkung zu Absatz 2:
Mit dem Begriff „Arbeitsstunden“ sind nicht die Stun-
den gemeint, die im Rahmen von Gleitzeitregelungen 
im Sinne der Anmerkung zu § 2 anfallen, es sei denn, 
sie sind angeordnet worden.

(3) 	 1Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pau-
schale je Entgeltgruppe bezahlt. 2Sie beträgt für die 
Tage Montag bis Freitag das Zweifache, für Samstag, 
Sonntag sowie für Feiertage das Vierfache des Stun-
denentgelts nach Maßgabe der Entgelttabelle. 3Maßge-
bend für die Bemessung der Pauschale nach Satz 2 ist 
der Tag, an dem die Rufbereitschaft beginnt. 4Für die 
Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft außer-
halb des Aufenthaltsortes im Sinne des § 4 Abs. 4 wird 
die Zeit jeder einzelnen Inanspruchnahme einschließ-
lich der hierfür erforderlichen Wegezeiten jeweils auf 
eine volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt für 
Überstunden sowie mit etwaigen Zeitzuschlägen nach 
Absatz 1 bezahlt. 5Wird die Arbeitsleistung innerhalb 
der Rufbereitschaft am Aufenthaltsort im Sinne des 
§  4 Abs.  4 telefonisch (z. B. in Form einer Auskunft) 
oder mittels technischer Einrichtungen erbracht, wird 
abweichend von Satz 4 die Summe dieser Arbeitsleis-
tungen auf die nächste volle Stunde gerundet und 
mit dem Entgelt für Überstunden sowie mit etwaigen 
Zeitzuschlägen nach Absatz 1 bezahlt. 6Absatz 1 Satz 
4 gilt entsprechend, soweit die Buchung auf das Ar-
beitszeitkonto nach § 9 Abs. 3 Satz 2 zulässig ist. 7Satz 1 
gilt nicht im Falle einer stundenweisen Rufbereitschaft. 
8Eine Rufbereitschaft im Sinne von Satz 7 liegt bei einer 
ununterbrochenen Rufbereitschaft von weniger als 
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zwölf Stunden vor. 9In diesem Fall wird abweichend 
von den Sätzen 2 und 3 für jede Stunde der Rufbereit-
schaft 12,5 v.  H. des Stundenentgelts nach Maßgabe 
der Entgelttabelle gezahlt.

Anmerkung zu Absatz 3:
Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für die 
eine Pauschale gezahlt wird, ist auf den Tag des Be-
ginns der Rufbereitschaft abzustellen.

(4) 	 1Mitarbeiter, die ständig Wechselschichtarbeit 
leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 105 
Euro monatlich. 2Mitarbeiter, die nicht ständig Wech-
selschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschicht-
zulage von 0,63 Euro pro Stunde.

(5)	 1Mitarbeiter, die ständig Schichtarbeit leisten, 
erhalten eine Schichtzulage von 40 Euro monatlich. 
2Beschäftigte, die nicht ständig Schichtarbeit leisten, 
erhalten eine Schichtzulage von 0,24 Euro pro Stunde.

§ 7 Bereitschaftsdienstentgelt

(1)	 Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird nach 
dem Maß der während des Bereitschaftsdienstes erfah-
rungsgemäß durchschnittlich anfallenden Arbeitsleis-
tungen die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich 
der geleisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet:

Stufe Arbeitsleistung innerhalb des 
Bereitschaftsdienstes 	

Bewertung 
als Arbeitszeit

I. bis zu 25 v. H. 60 v. H. 
II. mehr als 25 v. H. bis 40 v. H. 75 v. H.
III. mehr als 40 v. H. bis 49 v. H. 90 v. H. 

(2) 	 Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Be-
reitschaftsdienstes erfolgt durch die Einrichtungslei-
tung und die Mitarbeitervertretung.

(3) 	 Für die Mitarbeiter gemäß §  5 Abs. 9 wird zum 
Zwecke der Entgeltberechnung die Zeit des Bereit-
schaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit 
mit 28,5 v. H. als Arbeitszeit gewertet.

(4) 	 Das Entgelt für die nach den Absätzen 1 und 3 
zum Zwecke der Entgeltberechnung als Arbeitszeit 
gewertete Bereitschaftsdienstzeit bestimmt sich nach 
Anhang C dieser Anlage. 

(5) 	 1Die Mitarbeiter erhalten zusätzlich zu dem Ent-
gelt nach Absatz 4 für jede nach den Absätzen 1 und 3 
als Arbeitszeit gewertete Stunde, die an einem Feiertag 
geleistet worden ist, einen Zeitzuschlag in Höhe von 25 
v. H. des Stundenentgelts ihrer jeweiligen Entgeltgrup-
pe nach Anhang C dieser Anlage. 2Im Übrigen werden 
für die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der  

geleisteten Arbeit und für die Zeit der Rufbereitschaft 
Zeitzuschläge nach § 6 nicht gezahlt.

(6) 	 1Das Bereitschaftsdienstentgelt wird gezahlt, es 
sei denn, dass ein Freizeitausgleich zur Einhaltung der 
Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes erforderlich ist 
oder eine entsprechende Regelung in einer Betriebs- 
oder einvernehmlichen Dienstvereinbarung getroffen 
wird oder der Mitarbeiter dem Freizeitausgleich zu-
stimmt. 2In diesem Fall kann anstelle der Auszahlung 
des Entgelts nach Absatz 4 für die nach den Absätzen 
1 und 3 gewertete Arbeitszeit bis zum Ende des dritten 
Kalendermonats auch durch entsprechende Freizeit 
abgegolten werden (Freizeitausgleich). 3Die Möglich-
keit zum Freizeitausgleich nach Satz 2 umfasst auch 
die dem Zeitzuschlag nach Absatz 5 1:1 entsprechen-
de Arbeitszeit. 4Für die Zeit des Freizeitausgleichs 
werden das Entgelt (§ 11) und die in Monatsbeträgen 
festgelegten Zulagen fortgezahlt. 5Nach Ablauf der 
drei Monate wird das Bereitschaftsdienstentgelt am 
Zahltag des folgenden Kalendermonats fällig.

(7)	 1Das Bereitschaftsdienstentgelt nach den Absätzen 
1, 3, 4 und 5 kann im Falle der Faktorisierung nach § 9 
Abs. 3 in Freizeit abgegolten werden. 2Dabei entspricht 
eine Stunde Bereitschaftsdienst
a)	 nach Absatz 1
	 aa) in der Stufe I � 37 Minuten,
	 bb) in der Stufe II � 46 Minuten und
	 cc) in der Stufe III 	�  55 Minuten,
b)	 nach Absatz 3 		�   7,5 Minuten und
c)	 bei Feiertagsarbeit nach Absatz 5
	 jeweils zuzüglich 			   15 Minuten.

§ 8 Bereitschaftszeiten

(1)	 1Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich 
der Mitarbeiter am Arbeitsplatz oder einer anderen 
vom Dienstgeber bestimmten Stelle zur Verfügung 
halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, 
ggf. auch auf Anordnung, aufzunehmen und in denen 
die Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen. 2Für Mit-
arbeiter, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht un-
erheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten 
folgende Regelungen:
a)	 Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als Arbeits-

zeit gewertet (faktorisiert).
b)	 Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der 

regelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht geson-
dert ausgewiesen.

c)	 Die Summe aus den faktorisierten Bereitschafts-
zeiten und der Vollarbeitszeit darf die Arbeitszeit 
nach § 2 Abs. 1 nicht überschreiten.

d)	 Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszei-
ten darf durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich 
nicht überschreiten.
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3Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur vorüber-
gehend angelegte Organisationsmaßnahme besteht, 
bei der regelmäßig und in nicht unerheblichem Um-
fang Bereitschaftszeiten anfallen.

(2) 	 Die Anwendung des Absatzes 1 bedarf einer ein-
vernehmlichen Dienstvereinbarung. 

Anmerkung zu § 8:
Diese Regelung gilt nicht für Wechselschicht- und 
Schichtarbeit.

§ 9 Arbeitszeitkonto

(1)	 1Durch Dienstvereinbarung kann ein Arbeitszeit-
konto eingerichtet werden. 2Soweit ein Arbeitszeitkor-
ridor (§  2 Abs. 6) oder eine Rahmenzeit (§  2 Abs. 7) 
vereinbart wird, ist ein Arbeitszeitkonto einzurichten.

(2)	 1In der Dienstvereinbarung wird festgelegt, ob 
das Arbeitszeitkonto in der ganzen Einrichtung oder 
Teilen davon eingerichtet wird. 2Alle Mitarbeiter der 
Einrichtungsteile, für die ein Arbeitszeitkonto einge-
richtet wird, werden von den Regelungen des Arbeits-
zeitkontos erfasst.

(3) 	 1Auf das Arbeitszeitkonto können Zeiten, die bei 
Anwendung des nach §  2 Abs. 2 festgelegten Zeit-
raums als Zeitguthaben oder als Zeitschuld bestehen 
bleiben, nicht durch Freizeit ausgeglichene Zeiten nach 
§ 6 Abs. 1 Satz 5 und Abs. 2 sowie in Zeit umgewan-
delte Zuschläge nach § 6 Abs. 1 Satz 4 gebucht werden. 
2Weitere Kontingente (z.  B. Rufbereitschafts-/Bereit-
schaftsdienstentgelte) können durch Dienstvereinba-
rung zur Buchung freigegeben werden. 3Der Mitar-
beiter entscheidet für einen in der Dienstvereinbarung 
festgelegten Zeitraum, welche der in Satz 1 genannten 
Zeiten auf das Arbeitszeitkonto gebucht werden.

(4) 	 Im Falle einer unverzüglich angezeigten und 
durch ärztliches Attest nachgewiesenen Arbeitsun-
fähigkeit während eines Zeitausgleichs vom Arbeits-
zeitkonto (Zeiten nach Absatz 3 Satz 1 und 2) tritt eine 
Minderung des Zeitguthabens nicht ein.

(5)	 In der Dienstvereinbarung sind insbesondere fol-
gende Regelungen zu treffen:
a)	 Die höchstmögliche Zeitschuld (bis zu 40 Stun-

den) und das höchstzulässige Zeitguthaben (bis 
zu einem Vielfachen von 40 Stunden), die inner-
halb eines bestimmten Zeitraums anfallen dürfen;

b)	 nach dem Umfang des beantragten Freizeitaus-
gleichs gestaffelte Fristen für das Abbuchen von 
Zeitguthaben oder für den Abbau von Zeitschul-
den durch den Mitarbeiter;

c)	 die Berechtigung, das Abbuchen von Zeitgutha-
ben zu bestimmten Zeiten (z. B. an so genannten 
Brückentagen) vorzusehen;

d)	 die Folgen, wenn der Dienstgeber einen be-
reits genehmigten Freizeitausgleich kurzfristig 
widerruft.

(6)	 1Der Dienstgeber kann mit dem Mitarbeiter die 
Einrichtung eines Langzeitkontos vereinbaren. 2In 
diesem Fall ist die Mitarbeitervertretung zu beteiligen 
und – bei Insolvenzfähigkeit des Dienstgebers – eine 
Regelung zur Insolvenzsicherung zu treffen.

§ 10 Teilzeitbeschäftigung

(1) 	 1Mit Mitarbeitern soll auf Antrag eine geringere 
als die vertraglich festgelegte Arbeitszeit vereinbart 
werden, wenn sie
-	 mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder
-	 einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürfti-

gen sonstigen Angehörigen 
tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende 
dienstliche bzw. betriebliche Belange nicht entgegen-
stehen. 2Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf 
Antrag auf bis zu fünf Jahre zu befristen. 3Sie kann 
verlängert werden; der Antrag ist spätestens sechs Mo-
nate vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung 
zu stellen. 4Bei der Gestaltung der Arbeitszeit hat der 
Dienstgeber im Rahmen der dienstlichen bzw. betrieb-
lichen Möglichkeiten der besonderen persönlichen 
Situation Mitarbeiters nach Satz 1 Rechnung zu tragen.

(2) Mitarbeiter, die in anderen als den in Absatz 1 ge-
nannten Fällen eine Teilzeitbeschäftigung vereinbaren 
wollen, können von ihrem Dienstgeber verlangen, 
dass er mit ihnen die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäf-
tigung mit dem Ziel erörtert, zu einer entsprechenden 
Vereinbarung zu gelangen.

(3) Ist mit früher Vollbeschäftigten auf ihren Wunsch 
eine nicht befristete Teilzeitbeschäftigung vereinbart 
worden, sollen sie bei späterer Besetzung eines Voll-
zeitarbeitsplatzes bei gleicher Eignung im Rahmen der 
dienstlichen bzw. betrieblichen Möglichkeiten bevor-
zugt berücksichtigt werden.

Anmerkung zu den §§ 2 bis 10:
Bei In-Kraft-Treten dieser Anlage bestehende Gleitzeit-
regelungen bleiben unberührt.

§ 11 Eingruppierung

Die Eingruppierung der Mitarbeiter im Sinne des § 1 
richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des An-
hangs D dieser Anlage. 

§ 12 Tabellenentgelt

(1)	 1Der Mitarbeiter erhält monatlich ein Tabellenent-
gelt. 2Die Höhe bestimmt sich nach der Entgeltgruppe, 
in die er eingruppiert ist, und nach der für ihn gelten-
den Stufe.
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(2) 	 Die Mitarbeiter erhalten Entgelt nach Anhang A 
und B dieser Anlage. 

(3)	  Mitarbeiter, die in eine der Entgeltgruppen 5 bis 
15 eingruppiert sind, erhalten zuzüglich zu dem Ta-
bellenentgelt gemäß § 12 Abs. 1 eine nicht dynamische 
Zulage in Höhe von monatlich 25 Euro.

(4) 	 Mitarbeiter, denen die Leitung einer Station über-
tragen worden ist, erhalten für die Dauer der Übertra-
gung der Stationsleitung eine Funktionszulage in Höhe 
von monatlich 30 Euro, soweit diesen Mitarbeitern im 
gleichen Zeitraum keine anderweitige Funktionszula-
ge gezahlt wird. 

(5) 	 1Mitarbeiter, die in eine der Entgeltgruppen 1 bis 
4 eingruppiert sind, erhalten zuzüglich zu dem Tabel-
lenentgelt gemäß § 12 Abs. 1 einmalig im Kalenderjahr 
eine Einmalzahlung in Höhe von 8,4 v. H. der Stufe 2 
ihrer jeweiligen Entgeltgruppe im Auszahlungsmonat. 
2Die Einmalzahlung nach Satz 1 wird mit dem Tabel-
lenentgelt für den Monat Juli ausgezahlt.

Anmerkung zu den Absätzen 3 und 5:
Für Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehel-
fer bzw. Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen 
und Gesundheits- und Krankenpflegehelfer gelten die 
Regelungen des Absatzes 3.

§ 12a Berechnung und Auszahlung des Entgelts

Teilzeitbeschäftigte erhalten das Tabellenentgelt und 
alle sonstigen Entgeltbestandteile in dem Umfang, 
der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durch-
schnittlichen Arbeitszeit an der regelmäßigen Arbeits-
zeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht.

§ 12b Einmalzahlung für das Jahr 2011

(1)	 Die Mitarbeiter im Sinne dieser Anlage erhalten 
eine Einmalzahlung in Höhe von 240 Euro, die mit den 
Bezügen für den Monat Januar 2011 ausgezahlt wird.

(2)	 1Ein Anspruch auf die Zahlung nach Absatz 1 
besteht, wenn der Mitarbeiter an mindestens einem 
Tag des Fälligkeitsmonats Anspruch auf Entgelt (auch 
Urlaubsentgelt oder Entgelt im Krankheitsfall) hat; 
dies gilt auch für Kalendermonate, in denen nur wegen 
der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungs-
trägers Krankengeldzuschuss nicht bezahlt wird. 2Die 
Zahlung wird auch geleistet, wenn der Mitarbeiter 
wegen Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und § 6 
Abs. 1 MuSchG in dem Fälligkeitsmonat keine Bezüge 
erhalten hat. 

(3) 1Teilzeitbeschäftigte erhalten den jeweiligen Teil-
betrag der Einmalzahlung, die dem Verhältnis der 
mit ihnen vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit 
eines entsprechenden Vollbeschäftigten entspricht. 

2Maßgebend sind die jeweiligen Verhältnisse zum Fäl-
ligkeitszeitpunkt nach Absatz 1.

(4) 	 Die Einmalzahlung ist bei der Bemessung sonsti-
ger Leistungen nicht zu berücksichtigen.

§ 13 Stufen der Entgelttabelle

(1) 	 1Die Entgeltgruppen 2 bis 15 umfassen sechs 
Stufen. 2Die Abweichungen von Satz 1 sind in §  13a 
geregelt.

(2) 	 1Bei Einstellung werden die Mitarbeiter der Stufe 1 
zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufserfahrung 
vorliegt. 2Verfügt der Mitarbeiter über eine einschlägi-
ge Berufserfahrung von mindestens einem Jahr, erfolgt 
die Einstellung in die Stufe 2; verfügt er über eine ein-
schlägige Berufserfahrung von mindestens drei Jahren, 
erfolgt in der Regel eine Zuordnung zur Stufe 3. 3Un-
abhängig davon kann der Dienstgeber bei Neueinstel-
lungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer 
vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise 
für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese 
Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist.

Anmerkung zu Absatz 2:
Ein Praktikum nach Abschnitt  D der Anlage  7 zu 
den AVR gilt grundsätzlich als Erwerb einschlägiger 
Berufserfahrung.

(2a) 	Wird der Mitarbeiter in unmittelbarem Anschluss 
an ein Dienstverhältnis im Geltungsbereich der AVR 
oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der katholischen 
Kirche eingestellt, so erhält er 
-	 wenn sein bisheriges Entgelt nach dieser Anlage 

oder einer entsprechenden Regelung bemessen 
war, das Entgelt der Stufe, das er beim Fortbeste-
hen des Dienstverhältnisses am Einstellungstag 
vom bisherigen Dienstgeber erhalten hätte,

-	 wenn sein bisheriges Entgelt in Abweichung von 
den Vorschriften dieser Anlage oder einer ent-
sprechenden Reglung bemessen war, das Entgelt 
der Stufe, das er am Einstellungstag von seinem 
bisherigen Dienstgeber erhalten würde, wenn 
sein Entgelt ab dem Zeitpunkt, seitdem er unun-
terbrochen im Geltungsbereich der AVR oder im 
sonstigen Tätigkeitsbereich der katholischen Kir-
che tätig ist, nach dieser Anlage oder einer ent-
sprechenden Regelung bemessen worden wäre.

Anmerkung zu Absatz 2a:
1. Der Tätigkeit im Bereich der katholischen Kirche 
steht gleich eine Tätigkeit in der evangelischen Kirche, 
in einem Diakonischen Werk oder in einer Einrichtung, 
die dem Diakonischen Werk angeschlossen ist.
2. 1Ein unmittelbarer Anschluss liegt nicht vor, wenn 
zwischen den Dienstverhältnissen ein oder mehrere 
Werktage – mit Ausnahme allgemein arbeitsfreier 
Werktage – liegen, in denen das Dienstverhältnis nicht 
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bestand. 2Es ist jedoch unschädlich, wenn der Mitarbei-
ter in dem gesamten zwischen den Dienstverhältnissen 
liegenden Zeitraum dienstunfähig erkrankt war oder 
die Zeit zur Ausführung eines Umzuges an einen an-
deren Ort benötigt hat. 3Von der Voraussetzung des 
unmittelbaren Anschlusses kann abgewichen werden, 
wenn der Zeitraum zwischen dem Ende des bisheri-
gen Dienstverhältnisses und dem Beginn des neuen 
Dienstverhältnisses ein Jahr nicht übersteigt.

(3) 	 1Die Mitarbeiter erreichen die jeweils nächste 
Stufe – von Stufe 3 an in Abhängigkeit von ihrer Leis-
tung gemäß § 14 Abs. 2 – nach folgenden Zeiten einer 
ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Ent-
geltgruppe bei ihrem Dienstgeber (Stufenlaufzeit):
−	 Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,
−	 Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2,
−	 Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3,
−	 Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und
− 	 Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5.

2Die Abweichungen von Satz 1 sind in § 13a geregelt.

(4)	 1Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. 2Ein-
stellungen erfolgen in der Stufe 2 (Eingangsstufe). 
3Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in 
der vorangegangenen Stufe erreicht; § 14 Abs. 2 bleibt 
unberührt.

§ 13a Besondere Stufenregelung

(1)	 Abweichend von § 13 Abs. 1 Satz 1 ist Eingangsstufe
in den Entgeltgruppen 9 und 11 die Stufe 4 bei Tätig-
keiten entsprechend
a)	 - Kr. 11 mit Aufstieg nach Kr. 12,
	 - Kr. 8 mit Aufstieg nach Kr. 9,
	 - Kr. 7 mit Aufstieg nach Kr. 8 (9 b),
b)	 in den Entgeltgruppen 7 und 9 bis 12 die Stufe 3 

bei Tätigkeiten entsprechend
	 - Kr. 12 mit Aufstieg nach Kr. 13,
	 - Kr. 10 mit Aufstieg nach Kr. 11,
	 - Kr. 9 mit Aufstieg nach Kr. 10,
	 - Kr. 6 mit Aufstieg nach Kr. 7,
	 - Kr. 7 ohne Aufstieg,
	 - Kr. 6 ohne Aufstieg,
c)	 in der Entgeltgruppe 7 die Stufe 2 bei Tätigkeiten 

entsprechend
	 - Kr. 5a mit Aufstieg nach Kr. 6,
	 - Kr. 5 mit Aufstieg nach Kr. 5a und weiterem 
	   Aufstieg nach Kr. 6,
	 - Kr. 5 mit Aufstieg nach Kr. 5a.

(2) Abweichend von § 13 Abs. 1 Satz 1 ist Endstufe
a)	 in den Entgeltgruppen 7 und 9 bis 11 die Stufe 5 

bei Tätigkeiten entsprechend
	 - Kr. 10 mit Aufstieg nach Kr. 11,
	 - Kr. 9 mit Aufstieg nach Kr. 10,
	 - Kr. 6 mit Aufstieg nach Kr. 7,
	 - Kr. 7 ohne Aufstieg,

	 - Kr. 6 ohne Aufstieg,
	 - Kr. 4 mit Aufstieg nach Kr. 5,
b)	 in der Entgeltgruppe 4 und 6 die Stufe 3 bei Tätig-

keiten entsprechend Kr 2 ohne Aufstieg.

(3)	 Abweichend von § 13 Abs. 3 Satz 1 gelten für die 
Stufenlaufzeiten folgende Regelungen:
a)	 in der Entgeltgruppe 12 wird die Stufe 4 nach zwei 

Jahren in Stufe 3 und die Stufe 5 nach drei Jahren 
in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergü-
tungsgruppe Kr. 12 mit Aufstieg nach Kr. 13,

b)	 in der Entgeltgruppe 11 wird die Stufe 4 nach zwei 
Jahren in Stufe 3 und die Stufe 5 nach fünf Jahren 
in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergü-
tungsgruppe Kr. 10 mit Aufstieg nach Kr. 11,

c)	 in der Entgeltgruppe 10 wird die Stufe 4 nach 
zwei Jahren in Stufe 3 und die Stufe 5 nach drei 
Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der 
Vergütungsgruppe Kr. 9 mit Aufstieg nach Kr. 10,

d)	 in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 6 nach zwei 
Jahren in Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend der 
Vergütungsgruppe Kr. 8 mit Aufstieg nach Kr. 9,

e)	 in der Entgeltgruppe 9 (9b) wird die Stufe 5 nach 
fünf Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entspre-
chend der Vergütungsgruppe Kr. 7 mit Aufstieg 
nach Kr. 8,

f)	 in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 4 nach fünf 
Jahren in Stufe 3 und die Stufe 5 (9b) nach fünf 
Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der 
Vergütungsgruppen Kr. 6 mit Aufstieg nach Kr. 7, 
Kr. 7 ohne Aufstieg,

g)	 in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 4 (9b) nach 
fünf Jahren in Stufe 3 und die Stufe 5 (9b) nach fünf 
Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der 
Vergütungsgruppen Kr. 6 ohne Aufstieg 

erreicht.

§ 14 Allgemeine Regelungen zu den Stufen

(1) 	 Die Mitarbeiter erhalten vom Beginn des Monats 
an, in dem die nächste Stufe erreicht wird, das Tabel-
lenentgelt nach der neuen Stufe.

(2) 	 1Bei Leistungen des Mitarbeiters, die erheblich 
über dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche 
Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils ver-
kürzt werden. 2Bei Leistungen, die erheblich unter 
dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit 
für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verlängert 
werden. 3Bei einer Verlängerung der Stufenlaufzeit hat 
der Dienstgeber jährlich zu prüfen, ob die Vorausset-
zungen für die Verlängerung noch vorliegen. 4Für die 
Beratung von schriftlich begründeten Beschwerden 
von Mitarbeitern gegen eine Verlängerung nach Satz 
2 bzw. 3 ist eine betriebliche Kommission zuständig. 
5Die Mitglieder der betrieblichen Kommission werden 
je zur Hälfte vom Dienstgeber und von der Mitarbei-
tervertretung benannt; sie müssen der Einrichtung an-
gehören. 6Der Dienstgeber entscheidet auf Vorschlag 
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der Kommission darüber, ob und in welchem Umfang 
der Beschwerde abgeholfen werden soll.

Anmerkung zu Absatz 2:
1Die Instrumente der materiellen Leistungsanreize 
(§  15) und der leistungsbezogene Stufenaufstieg 
bestehen unabhängig voneinander und dienen un-
terschiedlichen Zielen. 2Leistungsbezogene Stufen-
aufstiege unterstützen insbesondere die Anliegen der 
Personalentwicklung.

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 2:
Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten 
Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit gemäß §§  8 
und 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in geeigneter 
Weise zu berücksichtigen.

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 6:
Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht 
die Entscheidung über die leistungsbezogene 
Stufenzuordnung.

(3) 	 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im 
Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 stehen gleich:
a)	 Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz,
b)	 Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach Abschnitt 

XII der Anlage 1 zu den AVR bis zu 26 Wochen,
c)	 Zeiten eines bezahlten Urlaubs,
d)	 Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Dienst-

geber vor dem Antritt schriftlich ein dienstliches 
bzw. betriebliches Interesse anerkannt hat,

e)	 Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weni-
ger als einem Monat im Kalenderjahr,

f)	 Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit.

2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von 
jeweils drei Jahren, die nicht von Satz 1 erfasst wer-
den, und Elternzeit bis zu jeweils fünf Jahren sind 
unschädlich, werden aber nicht auf die Stufenlaufzeit 
angerechnet. 3Bei einer Unterbrechung von mehr als 
drei Jahren, bei Elternzeit von mehr als fünf Jahren, 
erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor der 
Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch 
nicht niedriger als bei einer Neueinstellung; die Stu-
fenlaufzeit beginnt mit dem Tag der Arbeitsaufnahme. 
4Zeiten, in denen Mitarbeiter mit einer kürzeren als der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entspre-
chenden Vollbeschäftigten beschäftigt waren, werden 
voll angerechnet.

(4) 	 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe 
werden die Mitarbeiter derjenigen Stufe zugeordnet, 
in der sie mindestens ihr bisheriges Tabellenentgelt er-
halten, mindestens jedoch der Stufe 2. 2Beträgt der Un-
terschiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Tabellen-
entgelt und dem Tabellenentgelt nach Satz 1 weniger 
als 30 Euro in den Entgeltgruppen 1 bis 8 bzw. weniger 
als 60 Euro in den Entgeltgruppen 9 bis 15, so erhält der 

Mitarbeiter während der betreffenden Stufenlaufzeit 
anstelle des Unterschiedsbetrags einen Garantiebetrag 
von monatlich 30 Euro (Entgeltgruppen 1 bis 8) bzw. 
60 Euro (Entgeltgruppen 9 bis 15). 3Wird der Mitarbei-
ter nicht in die nächsthöhere, sondern in eine darüber 
liegende Entgeltgruppe höhergruppiert, ist das Tabel-
lenentgelt für jede dazwischen liegende Entgeltgruppe 
nach Satz 1 zu berechnen; Satz 2 gilt mit der Maßgabe, 
dass auf das derzeitige Tabellenentgelt und das Tabel-
lenentgelt der Entgeltgruppe abzustellen ist, in die der 
Mitarbeiter höhergruppiert wird. 4Die Stufenlaufzeit in 
der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der 
Höhergruppierung. 5Bei einer Eingruppierung in eine 
niedrigere Entgeltgruppe ist der Mitarbeiter der in der 
höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen. 
6Der Mitarbeiter erhält vom Beginn des Monats an, 
in dem die Veränderung wirksam wird, das entspre-
chende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz 5 
festgelegten Stufen der betreffenden Entgeltgruppe, 
ggf. einschließlich des Garantiebetrags.

Anmerkung zu Absatz 4 Satz 2:
Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Entgel-
tanpassungen teil.

(5) 	 1Soweit es zur regionalen Differenzierung, zur 
Deckung des Personalbedarfs oder zur Bindung von 
qualifizierten Fachkräften erforderlich ist, kann Mitar-
beitern im Einzelfall, abweichend von dem sich aus der 
nach § 13, § 13a und § 14 Abs. 4 ergebenden Stufe ihrer 
jeweiligen Entgeltgruppe zustehenden Entgelt, ein um 
bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise 
vorweggewährt werden. 2Haben Mitarbeiter bereits 
die Endstufe ihrer jeweiligen Entgeltgruppe erreicht, 
kann ihnen unter den Voraussetzungen des Satzes 1 
ein bis zu 20 v. H. der Stufe 2 ihrer jeweiligen Entgelt-
gruppe höheres Entgelt gezahlt werden. 3Im Übrigen 
bleibt § 14 unberührt.

§ 15 Leistungsentgelt und/oder Sozialkomponente

(1) 	 1Die leistungs- und/oder erfolgsorientierte Bezah-
lung soll dazu beitragen, die caritativen Dienstleistun-
gen zu verbessern. 2Zugleich sollen Motivation, Ei-
genverantwortung und Führungskompetenz gestärkt 
werden. 3Die Kinder-, Sozial- und Familienkomponen-
te soll dazu beitragen, die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf zu fördern.

(2) 	 1Ein Leistungsentgelt und/oder eine Sozialkompo-
nente kann nur durch eine ergänzende Dienstvereinba-
rung mit der Mitarbeitervertretung nach § 38 MAVO 
eingeführt werden. 2Kommt eine Dienstvereinbarung 
nicht zu Stande, findet Absatz 4 Anwendung.

(3) 	 1Das für das Leistungsentgelt und/oder die Sozial-
komponente zur Verfügung stehende Gesamtvolumen 
entspricht im Jahr 2010 1,25  v.  H. der ab Inkrafttre-
ten dieser Anlage im Jahr 2010 gezahlten ständigen 
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Monatsentgelte und im Jahr 2011 1,5 v. H. der im Jahr 
2011 gezahlten ständigen Monatsentgelte aller unter 
den Geltungsbereich dieser Anlage fallenden Mitar-
beiter des jeweiligen Dienstgebers. 2Das zur Verfügung 
stehende Gesamtvolumen ist zweckentsprechend zu 
verwenden; es besteht die Verpflichtung zu jährlicher 
Auszahlung der Leistungsentgelte.

Anmerkung zu Absatz 3 Satz 1:
1Ständige Monatsentgelte sind insbesondere das Ta-
bellenentgelt (ohne Sozialversicherungsbeiträge des 
Dienstgebers und dessen Beiträge für die Zusatzver-
sorgung), die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen 
sowie Entgelt im Krankheitsfall und bei Urlaub, soweit 
diese Entgelte in dem betreffenden Kalenderjahr aus-
gezahlt worden sind; nicht einbezogen sind dagegen 
insbesondere Abfindungen, Aufwandsentschädi-
gungen, Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen, 
Leistungsentgelte, Strukturausgleiche, unständige 
Entgeltbestandteile und Entgelte der Mitarbeiter im 
Sinne des §  3 Abs.  (g) des Allgemeinen Teils zu den 
AVR. 2Unständige Entgeltbestandteile können betrieb-
lich einbezogen werden.

Anmerkung zu Abs. 3
Ab dem Jahr 2012 strebt die Arbeitsrechtliche Kom-
mission an, den Vomhundertsatz des TVöD zu 
übernehmen.

(4)	 1Kommt eine Dienstvereinbarung zum Leis-
tungsentgelt und/oder zur Sozialkomponente nicht zu 
Stande, wird das zur Verfügung stehende jährliche Ge-
samtvolumen mit dem Entgelt für den Monat Januar 
des Folgejahres vollständig an die Mitarbeiter ausge-
schüttet. 2In den ersten 12 Monaten nach Inkrafttreten 
dieser Anlage wird das Leistungsentgelt nach Absatz 3 
monatlich ausgezahlt. 3Eine Dienstvereinbarung ist für 
diesen Zeitraum ausgeschlossen.

(5)	 Kommt eine Dienstvereinbarung zum Leistungs-
entgelt zu Stande, kann diese insbesondere folgende 
Inhalte regeln:
a)	 Geltungsbereich (z. B. für Auszubildende, 

Zivildienstleistende);
b)	 Regelung zu Entgeltausfallzeiten (z. B. Krankheit, 

Elternzeit);
c)	 Kündigungsregelung;
d)	 Aufgaben und Einsetzung einer betrieblichen 

Kommission, die paritätisch vom 	 Dienstgeber 
und der Mitarbeitervertretung besetzt wird;

e)	 Entscheidung für ein System zur Leistungsermitt-
lung, den Abschluss von jährlichen Zielvereinba-
rungen oder systematischen Leistungsbewertun-
gen oder einer Kombination von beiden;

f)	 Festlegung von Kriterien für die Zielauswahl 
bzw. Kategorien für die Leistungsbewertung;

g)	 Durchführungsbestimmungen für das 
Leistungsermittlungsverfahren;

h)	 Regelungen zur Leistungsfeststellung nur durch 
Führungskraft oder durch Führungskraft und 
Mitarbeiter (wer beurteilt bzw. vereinbart mit 
wem Ziele?, Zuständigkeiten klären);

i)	 Bewertungsrichtlinien zur Transformation der 
Leistungen in ein Punktesystem;

j)	 Regelungen zu den Geldverteilungsgrundsätzen 
(z. B. Bildung von Teilbudgets nach Entgeltgrup-
pen und/oder Abteilungen);

k)	 Regelungen zu den Auszahlungsmodalitäten, so-
weit nicht in dieser Anlage geregelt;

l)	 Regelungen zu Dokumentation (die Leistungs-
ergebnisse werden nicht in die Personalakte 
übernommen);

m)	 Regelungen zu Schulungsmaßnahmen;
n)	 Regelungen für freigestellte Mitglieder der 

Mitarbeitervertretung;
o)	 Regelungen zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen 

(eine Nichterfüllung der Voraussetzungen für die 
Gewährung eines Leistungsentgeltes darf für sich 
genommen keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen 
auslösen; umgekehrt sind arbeitsrechtliche Maß-
nahmen nicht durch die Teilnahme an einer Ziel-
vereinbarung bzw. Gewährung eines Leistungs-
entgeltes ausgeschlossen).

(6) 	 Kommt eine Dienstvereinbarung zu einer Sozi-
alkomponente zu Stande, kann diese insbesondere 
folgende Inhalte regeln:
a)	 Geltungsbereich (z.  B. für Auszubildende, 

Zivildienstleistende);
b)	 Regelung zu Entgeltausfallzeiten (z. B. Krankheit, 

Elternzeit);
c)	 Kündigungsregelung;
d)	 Aufgaben und Einsetzung einer betrieblichen 

Kommission, die paritätisch vom Dienstgeber 
und der Mitarbeitervertretung besetzt wird;

e)	 Entscheidung für ein System zur 
Sozialkomponente;

f)	 Festlegung von Kriterien für die Sozialkomponente;
g)	 Regelungen zu den Geldverteilungsgrundsätzen;
h)	 Regelungen zu den Auszahlungsmodalitäten, so-

weit nicht in dieser Anlage geregelt.

§ 16 Jahressonderzahlung

(1) 	 Mitarbeiter, die am 1. Dezember im Dienst-
verhältnis stehen, haben Anspruch auf eine 
Jahressonderzahlung.

(2) 	 1Die Jahressonderzahlung beträgt bei Mitarbeitern 
in den Entgeltgruppen 1 bis 8 90 v. H., in den Entgelt-
gruppen 9 bis 12 80 v. H. und in den Entgeltgruppen 
13 bis 15 60 v. H. des der Mitarbeiters in den Kalender-
monaten Juli, August und September durchschnittlich 
gezahlten monatlichen Entgelts; unberücksichtigt blei-
ben hierbei das zusätzlich für Überstunden und Mehr-
arbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienst-
plan vorgesehenen Überstunden und Mehrarbeit), 
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Leistungszulagen, Leistungs- und Erfolgsprämien. 
2Der Bemessungssatz bestimmt sich nach der Entgelt-
gruppe am 1. September. 3Bei Mitarbeitern, deren 
Dienstverhältnis nach dem 30. September begonnen 
hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraums der 
erste volle Kalendermonat des Dienstverhältnisses. 
4In den Fällen, in denen im Kalenderjahr der Geburt 
des Kindes während des Bemessungszeitraums eine 
elterngeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung ausge-
übt wird, bemisst sich die Jahressonderzahlung nach 
dem Beschäftigungsumfang am Tag vor dem Beginn 
der Elternzeit.

Anmerkung zu Absatz 2:
1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten 
monatlichen Entgelts werden die gezahlten Entgelte 
der drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies 
gilt auch bei einer Änderung des Beschäftigungsum-
fangs. 2Ist im Bemessungszeitraum nicht für alle Kalen-
dertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahlten 
Entgelte der drei Monate addiert, durch die Zahl der 
Kalendertage mit Entgelt geteilt und sodann mit 30,67 
multipliziert. 3Zeiträume, für die Krankengeldzu-
schuss gezahlt worden ist, bleiben hierbei unberück-
sichtigt. 4Besteht während des Bemessungszeitraums 
an weniger als 30 Kalendertagen Anspruch auf Entgelt, 
ist der letzte Kalendermonat, in dem für alle Kalender-
tage Anspruch auf Entgelt bestand, maßgeblich.

(3)	 Für Mitarbeiter im Gebiet der neuen Bundes-
länder Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen sowie in dem 
Teil des Landes Berlin, in dem das Grundgesetz bis 
einschließlich 2. Oktober 1990 nicht galt, gilt Absatz 
2 mit der Maßgabe, dass die Bemessungssätze für 
die Jahressonderzahlung 75 v. H. der dort genannten 
Vomhundertsätze betragen.

(4) 	 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 vermin-
dert sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, 
in dem Mitarbeiter keinen Anspruch auf Entgelt oder 
Fortzahlung des Entgelts haben. 2Die Verminderung 
unterbleibt für Kalendermonate,
1.	 für die Mitarbeiter kein Tabellenentgelt erhalten 

haben wegen 
a)	 Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivil-

dienst, wenn sie diesen vor dem 1. Dezember 
beendet und die Beschäftigung unverzüglich 
wieder aufgenommen haben,

b)	 Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und 
§ 6 Abs. 1 MuSchG,

c)	 Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz bis 
zum Ende des Kalenderjahres, in dem das 
Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt 
der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden 
hat;

2.	 in denen Mitarbeitern Krankengeldzuschuss ge-
zahlt wurde oder nur wegen der Höhe des zuste-
henden Krankengelds ein Krankengeldzuschuss 
nicht gezahlt worden ist.

(5) 	 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellen-
entgelt für November ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der 
Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeit-
punkt ausgezahlt werden.

(6) 	 1Mitarbeiter erhalten die Jahressonderzahlung 
auch dann, wenn ihr Dienstverhältnis vor dem 1. De-
zember endet. 2Bei Mitarbeitern, deren Dienstver-
hältnis vor dem 1. Dezember geendet hat, tritt an die 
Stelle des Bemessungszeitraums nach § 16 Abs. 2 der 
letzte volle Kalendermonat des Dienstverhältnisses 
mit der Maßgabe, dass Bemessungsgrundlage für die 
Jahressonderzahlung nur das Tabellenentgelt und die 
in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen sind.

§ 17 Zusatzurlaub 

(1) 	 Mitarbeiter, die ständig Wechselschichtarbeit 
nach § 4 Abs. 1 oder ständig Schichtarbeit nach § 4 Abs. 
2 leisten und denen die Zulage nach § 6 Abs. 4 Satz 1 
oder Abs. 5 Satz 1 zusteht, erhalten
a)	 bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammen-

hängende Monate und
b)	 bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende 

Monate einen Arbeitstag Zusatzurlaub.

(2) 	 Im Falle nicht ständiger Wechselschichtarbeit und 
nicht ständiger Schichtarbeit soll bei annähernd glei-
cher Belastung die Gewährung zusätzlicher Urlaubsta-
ge durch Dienstvereinbarung geregelt werden.

(3) 	 1Mitarbeiter erhalten bei einer Leistung im Kalen-
derjahr von mindestens 
	 150 Nachtarbeitsstunden 	 1 Arbeitstag
	 300 Nachtarbeitsstunden	 2 Arbeitstage
	 450 Nachtarbeitsstunden 	 3 Arbeitstage
	 600 Nachtarbeitsstunden	 4 Arbeitstage
Zusatzurlaub im Kalenderjahr. 2Nachtarbeitsstunden, 
die in Zeiträumen geleistet werden, für die Zusatzur-
laub für Wechselschicht- oder Schichtarbeit zusteht, 
bleiben unberücksichtigt.

(4) 	 1Bei Anwendung des Absatzes 3 werden nur die 
im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit (§ 2) in der 
Zeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr dienstplanmäßig 
bzw. betriebsüblich geleisteten Nachtarbeitsstunden 
berücksichtigt.

(5) 	 1Bei Teilzeitbeschäftigten ist die Zahl der nach Ab-
satz 3 geforderten Nachtarbeitsstunden entsprechend 
dem Verhältnis ihrer individuell vereinbarten durch-
schnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit zur regelmäßi-
gen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter zu 
kürzen. 2Ist die vereinbarte Arbeitszeit im Durchschnitt 
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des Urlaubsjahres auf weniger als fünf Arbeitstage in 
der Kalenderwoche verteilt, ist der Zusatzurlaub in 
entsprechender Anwendung des § 3 Abs. 5 Unterabs. 1 
Satz 1, Unterabs. 2 Satz 1 und Unterabs. 4 der Anlage 
14 zu den AVR zu ermitteln.

(6) 1Zusatzurlaub nach dieser Anlage und sonstigen 
Bestimmungen mit Ausnahme von § 125 SGB IX wird 
nur bis zu insgesamt sechs Arbeitstagen im Kalen-
derjahr gewährt. 2Erholungsurlaub und Zusatzurlaub 
(Gesamturlaub) dürfen im Kalenderjahr zusammen 35 
Arbeitstage, bei Zusatzurlaub wegen Wechselschicht-
arbeit 36 Tage, nicht überschreiten. 3Bei Beschäftigten, 
die das 50. Lebensjahr vollendet haben, gilt abwei-
chend von Satz 2 eine Höchstgrenze von 36 Arbeits-
tagen; § 3 Abs. 4 Satz 1 der Anlage 14 zu den AVR gilt 
entsprechend.

(7) 	 Im Übrigen gelten die §§ 1-3 der Anlage 14 zu den 
AVR mit Ausnahme von § 1 Abs. 6 Unterabs. 2 Satz 1 
entsprechend.

Anmerkung zu den Absätzen 1 und 3:
1. 1Der Anspruch auf Zusatzurlaub nach den Absätzen 
1 und 2 bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- 
oder Wechselschichtarbeit und entsteht im laufenden 
Jahr,  sobald die Voraussetzungen nach Absatz 1 er-
füllt sind. 2Für die Feststellung, ob ständige Wechsel-
schichtarbeit oder ständige Schichtarbeit vorliegt, ist 
eine Unterbrechung durch Arbeitsbefreiung, Freizeit-
ausgleich, bezahlten Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit 
in den Grenzen des Abschnitt XII der Anlage 1 zu den 
AVR unschädlich.
2. Der Anspruch auf Zusatzurlaub nach Absatz 3 be-
misst sich nach den abgeleisteten Nachtarbeitsstunden 
und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Vorausset-
zungen nach Absatz 3 Satz 1 erfüllt sind.

§ 18 Führung auf Probe

(1) 	 1Führungspositionen können als befristetes 
Dienstverhältnis bis zur Gesamtdauer von zwei Jahren 
vereinbart werden. 2Innerhalb dieser Gesamtdauer ist 
eine höchstens zweimalige Verlängerung des Dienst-
vertrages zulässig. 3Die beiderseitigen Kündigungs-
rechte bleiben unberührt.

(2)	 Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 
10 zugewiesenen Tätigkeiten mit Weisungsbefugnis, 
die vor Übertragung vom Dienstgeber ausdrücklich 
als Führungspositionen auf Probe bezeichnet worden 
sind.

(3)	 1Besteht bereits ein Dienstverhältnis mit demsel-
ben Dienstgeber, kann der Mitarbeiter vorübergehend 
eine Führungsposition bis zu der in Absatz 1 genann-
ten Gesamtdauer übertragen werden. 
 

2Der Mitarbeiter wird für die Dauer der Übertragung 
eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwi-
schen den Tabellenentgelten nach der bisherigen Ent-
geltgruppe und dem sich bei Höhergruppierung nach 
§  14 Abs. 4 Satz 1 und 2 ergebenden Tabellenentgelt 
gewährt. 3Nach Fristablauf endet die Erprobung. 4Bei 
Bewährung wird die Führungsfunktion auf Dauer 
übertragen; ansonsten erhält der Mitarbeiter eine der 
bisherigen Eingruppierung entsprechende Tätigkeit.

§ 19 Führung auf Zeit

(1) 	 1Führungspositionen können als befristetes Ar-
beitsverhältnis bis zur Dauer von vier Jahren verein-
bart werden. 2Folgende Verlängerungen des Arbeits-
vertrages sind zulässig:

a)	 in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchstens 
zweimalige Verlängerung bis zu einer Gesamt-
dauer von acht Jahren,

b)	 ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreimali-
ge Verlängerung bis zu einer Gesamtdauer von 
zwölf Jahren.

3Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a bei 
demselben Dienstgeber können auf die Gesamtdauer 
nach Buchstabe b zur Hälfte angerechnet werden. 4Die 
allgemeinen Vorschriften über die Probezeit (§ 7 Abs. 4 
des Allgemeinen Teils zu den AVR) und die beidersei-
tigen Kündigungsrechte bleiben unberührt.

(2) 	 Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 
zugewiesenen Tätigkeiten mit Weisungsbefugnis, die 
vor Übertragung vom Dienstgeber ausdrücklich als 
Führungspositionen auf Zeit bezeichnet worden sind.

(3) 	 1Besteht bereits ein Dienstverhältnis mit demsel-
ben Dienstgeber, kann der Mitarbeiter vorübergehend 
eine Führungsposition bis zu den in Absatz 1 genann-
ten Fristen übertragen werden. 2Der Mitarbeiter wird 
für die Dauer der Übertragung eine Zulage gewährt 
in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den Ta-
bellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe 
und dem sich bei Höhergruppierung nach §  14 Abs. 
4 Satz 1 und 2 ergebenden Tabellenentgelt, zuzüglich 
eines Zuschlags von 75 v. H. des Unterschiedsbetrags 
zwischen den Tabellenentgelten der Entgeltgruppe, 
die der übertragenen Funktion entspricht, zur nächst-
höheren Entgeltgruppe nach § 14 Abs. 4 Satz 1 und 2. 
3Nach Fristablauf erhält der Mitarbeiter eine der bis-
herigen Eingruppierung entsprechende Tätigkeit; der 
Zuschlag entfällt.
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Anhang A zur Anlage 31: Mitarbeiter im Pflegedienst 
in Krankenhäusern
(gültig ab 01.01.2010 bis 31.12.2010)

Entgelt-
gruppe   Grundentgelt   Entwicklungsstufen  

   Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

15  3.683,25   4.086,56   4.236,72   4.773,01   5.180,59   5.448,74 

14  3.335,74   3.700,42   3.914,94   4.236,72   4.730,11   4.998,25  

13  3.075,10   3.410,82   3.593,17   3.947,11   4.440,50   4.644,30  

12  2.756,55   3.056,87   3.485,90   3.861,31   4.343,98   4.558,49  

11  2.660,01   2.949,62   3.164,13   3.485,90   3.952,49   4.167,00  

10  2.563,48   2.842,35   3.056,87   3.271,39   3.678,97   3.775,51  

  91)   2.264,23   2.509,85   2.638,57   2.981,79   3.249,94   3.464,45  

8  2.119,43   2.348,96   2.456,23   2.552,76   2.660,01   2.727,582)  

7  1.984,293)   2.198,80   2.338,24   2.445,50  2.525,94   2.601,03  

6  1.945,67   2.155,89   2.263,16   2.365,05   2.434,77   2.504,504)  

5  1.864,15   2.064,73   2.166,62   2.268,53   2.343,61   2.397,24  

4  1.771,915)   1.962,83   2.091,54   2.166,62  2.241,70   2.285,68  

  36)  1.742,96   1.930,65   1.984,29   2.070,10   2.134,45   2.193,45  

2  1.607,80   1.780,49   1.834,12   1.887,75   2.005,73   2.129,09  

1    1.432,98   1.458,72   1.490,90   1.520,92   1.598,15  

	

Für Mitarbeiter im Pflegedienst:
1)	  

E 9b
Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
2.729,74 2.895,98 3.099,78 3.292,84

2) 2.770,49
3) 2.037,92
4) 2.563,48
5) 1.825,54
6)

E 3a

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

1.717,50 1.774,42 1.812,92 1.841,38 1.861,47 1.891,60

38,5 Std. 38,5 Std. 38,5 Std. 38,5 Std. 38,5 Std. 38,5 Std.

1.784,42 1.843,55 1.883,55 1.913,12 1.933,99 1.965,30

40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std.

Anhang A zur Anlage 31: Mitarbeiter im Pflegedienst 
in Krankenhäusern
(gültig ab 01.01.2011 bis 31.07.2011)

Entgelt-
gruppe  Grundentgelt Entwicklungsstufen

   Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

15  3.705,35  4.111,08  4.262,14  4.801,65  5.211,67  5.481,43

14  3.355,75  3.722,62  3.938,43  4.262,14  4.758,49  5.028,24

13  3.093,55  3.431,28  3.614,73  3.970,79  4.467,14  4.672,17

12  2.773,09  3.075,21  3.506,82  3.884,48  4.370,04  4.585,84

11  2.675,97  2.967,32  3.183,11  3.506,82  3.976,20  4.192,00

10  2.578,86  2.859,40  3.075,21  3.291,02  3.701,04  3.798,16

  91)   2.277,82  2.524,91  2.654,40  2.999,68  3.269,44  3.485,24

8  2.132,15  2.363,05  2.470,97  2.568,08  2.675,97  2.743,952)

7  1.996,203)  2.211,99  2.352,27  2.460,17  2.541,10  2.616,64

6  1.957,34  2.168,83  2.276,74  2.379,24  2.449,38  2.519,534)

5  1.875,33  2.077,12  2.179,62  2.282,14  2.357,67  2.411,62

4  1.782,545)  1.974,61  2.104,09  2.179,62  2.255,15  2.299,39

  36)  1.753,42  1.942,23  1.996,20  2.082,52  2.147,26  2.206,61

2  1.617,45  1.791,17  1.845,12  1.899,08  2.017,76  2.141,86

1    1.441,58  1.467,47  1.499,85  1.530,05  1.607,74

Für Mitarbeiter im Pflegedienst:
1)

E 9b
Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
2.746,12 2.913,36 3.118,38 3.312,60

2) 2.787,11
3) 2.050,15
4) 2578,86
5) 1836,49
6)

E 3a

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

1.727,81 1.785,07 1.823,80 1.852,43 1.872,64 1.902,95

38,5 Std. 38,5 Std. 38,5 Std. 38,5 Std. 38,5 Std. 38,5 Std.

1.795,13 1.854,61 1.894,85 1.924,60 1.945,59 1.977,09

40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std.
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Anhang A zur Anlage 31: Mitarbeiter im Pflegedienst 
in Krankenhäusern
(gültig ab 01.08.2011)

Entgelt-
gruppe   Grundentgelt   Entwicklungsstufen  

   Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

15 3.723,88 4.131,63 4.283,45 4.825,66 5.237,73 5.508,84

14 3.372,53 3.741,24 3.958,12 4.283,45 4.782,28 5.053,38

13 3.109,02 3.448,44 3.632,80 3.990,65 4.489,48 4.695,53

12 2.786,95 3.090,59 3.524,35 3.903,90 4.391,89 4.608,77

11 2.689,35 2.982,15 3.199,03 3.524,35 3.996,09 4.212,96

10 2.591,76 2.873,70 3.090,59 3.307,47 3.719,55 3.817,15

  91)  2.289,20 2.537,53 2.667,67 3.014,68 3.285,79 3.502,66

8 2.142,81 2.374,87 2.483,32 2.580,92 2.689,35 2.757,672)

7 2.006,183) 2.223,05 2.364,03 2.472,47 2.553,80 2.629,72

6 1.967,13 2.179,67 2.288,12 2.391,14 2.461,63 2.532,124)

5 1.884,71 2.087,50 2.190,52 2.293,55 2.369,46 2.423,68

4 1.791,455) 1.984,48 2.114,61 2.190,52 2.266,43 2.310,89

  36) 1.762,18 1.951,95 2.006,18 2.092,93 2.157,99 2.217,64

2 1.625,53 1.800,13 1.854,35 1.908,57 2.027,85 2.152,57

1   1.448,79 1.474,81 1.507,34 1.537,70 1.615,78

Für Mitarbeiter im Pflegedienst:

E 9b 
Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
2.759,85 2.927,92 3.133,97 3.329,16

1)

2) 2.801,05
3) 2.060,40
4) 2.591,75
5) 1.845,67
6)

E 3a

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

1.736,44 1.793,99 1.832,92 1.861,69 1.882,00 1.912,46

38,5 Std. 38,5 Std. 38,5 Std. 38,5 Std. 38,5 Std. 38,5 Std.

1.804,10 1.863,88 1.904,33 1.934,22 1.955,32 1.986,98

40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std.

Anmerkung zu Anhang A zur Anlage 31

Abweichend von § 12 Abs. 2 erhalten die Mitarbeiter 
im Pflegedienst in Krankenhäusern

a)	 in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entspre-
chend den Vergütungsgruppen Kr.  5a mit Auf-
stieg nach Kr. 6, Kr. 5 mit Aufstieg nach Kr. 5a und 
weiterem Aufstieg nach Kr. 6
-	 in der Stufe 2 den Tabellenwert der Stufe 3
- 	 in der Stufe 3 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 8 Stufe 3,

- 	 in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgelt-
gruppe 8 Stufe 4,

- 	 in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgelt-
gruppe 9b Stufe 3,

-	 in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgelt-
gruppe 9b Stufe 4,

b)	 in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entspre-
chend den Vergütungsgruppen Kr. 5 mit Aufstieg 
nach Kr. 6
- 	 in der Stufe 1 den Tabellenwert der Stufe 2,
- 	 in der Stufe 2 den Tabellenwert der Stufe 3,
- 	 in der Stufe 3 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 8 Stufe 3,
- 	 in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 8 Stufe 4,
- 	 in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 9b Stufe 3,
- 	 in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 9b Stufe 4,
c)	 in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entspre-

chend der Vergütungsgruppe Kr. 5 mit Aufstieg 
nach Kr. 5a
- 	 in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 8 Stufe 4,
- 	 in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 8 Stufe 5,
- 	 in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 8 Stufe 6,
d)	 in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entspre-

chend der Vergütungsgruppe Kr. 4 mit Aufstieg 
nach Kr. 5 und weiterem Aufstieg nach Kr. 5a
- 	 in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 8 Stufe 4,
- 	 in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 8 Stufe 5,
- 	 in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 8 Stufe 6,
e)	 in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entspre-

chend der Vergütungsgruppe Kr. 4 mit Aufstieg 
nach Kr. 5
- 	 in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 8 Stufe 4,
-	 in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 8 Stufe 5,
f)	 in der Entgeltgruppe 4 bei Tätigkeiten entspre-

chend den Vergütungsgruppen Kr. 2 mit Aufstieg 
nach Kr. 3 und weiterem Aufstieg nach Kr. 4 so-
wie Kr. 3 mit Aufstieg nach Kr. 4
-	  in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 6 Stufe 4,
- 	 in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 6 Stufe 5,
- 	 in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 6 Stufe 6.
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Anhang B zur Anlage 31: Mitarbeiter im Pflegedienst in Krankenhäusern
(Kr-Anwendungstabelle) (gültig ab 01.01.2010 bis 31.12.2010)

Werte aus Ent-
geltgruppe allg. 
Tabelle (TVÖD)

Entgelt-
gruppe KR               

(TVÖD)

Zuordnungen Vergütungsgrup-
pen KR/KR-Verläufe

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

EG 12 12a 12 mit Aufstieg nach 13 - - 3.485,90
3.861,31 4.343,98

4.558,49nach 2 J. 
St. 3

nach 3 J. 
St. 4

EG 11

11 b 11 mit Aufstieg nach 12 - - - 3.485,90 3.952,49 4.167,00

11 a 10 mit Aufstieg nach 11 - - 3.164,13
3.485,90 3.952,49

-nach 2 J. 
St. 3

nach 5 J. 
St. 4

EG 10 10 a 9 mit Aufstieg nach 10 - - 3.056,87
3.271,39 3.678,97

-nach 2 J. 
St. 3

nach 3 J. 
St. 4

EG 9, EG 9 b

9 d 8 mit Aufstieg nach 9 - - 2.981,79
3.249,94 3.464,45

-nach 4 J. 
St. 3

nach 2 J. 
St. 4

9 c 7 mit Aufstieg nach 8 - - 2.895,98
3.099,78 3.292,84

-nach 5 J. 
St. 3

nach 5 J. 
St. 4

9 b
6 mit Aufstieg nach 7

- - 2.638,57
2.981,79 3.099,78

-
7 ohne Aufstieg nach 5 J. 

St. 3
nach 5 J. 

St. 4

9 a 6 ohne Aufstieg - - 2.638,57
2.729,74 2.895,98

-nach 5 J. 
St. 3

nach 5 J. 
St. 4

EG 7, EG 8, EG 
9 b 8 a

5 a mit Aufstieg nach 6
-

2.338,24 2.456,23 2.552,76 2.729,74 2.895,985 mit Aufstieg nach 5a und 6

5 mit Aufstieg nach 6 2198,80

EG 7, EG 8 7 a

5 mit Aufstieg nach 5 a -

2.198,80 2.338,24 2.552,76 2.660,01
2.770,49

4 mit Aufstieg nach 5 und 5 a
2037,92

4 mit Aufstieg nach 5 -

EG 4, EG 6 4 a

2 mit Aufstieg nach 3 und 4
1.825,54 1.962,83 2.091,54 2.365,05 2.434,77 2.563,48

3 mit Aufstieg nach 4

2 ohne Aufstieg 1.825,54 1.962,83 2.091,54 - - -

EG 3, EG 4 3 a 1 mit Aufstieg nach 2

1.717,50 1.774,42 1.812,92 1.841,38 1.861,47 1.891,60

38,5 Std. 38,5 Std. 38,5 Std. 38,5 Std. 38,5 Std. 38,5 Std.

1.784,42 1.843,55 1.883,55 1.913,12 1.933,99 1.965,30

40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std.
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Anhang B zur Anlage 31: Mitarbeiter im Pflegedienst in Krankenhäusern
(Kr-Anwendungstabelle) (gültig ab 01.01.2011 bis 31.07.2011)

Werte aus 
Entgeltgruppe 

allg. Tabelle 
(TVÖD)

Entgelt-
gruppe KR               

(TVÖD)

Zuordnungen Vergütungsgruppen 
KR/KR-Verläufe                                         

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

EG 12 12a 12 mit Aufstieg nach 13 - - 3.506,82
3.884,48 4.370,04

4.585,84nach 2 J. 
St. 3

nach 3 J. 
St. 4

EG 11

11 b 11 mit Aufstieg nach 12 - - - 3.506,82 3.976,20 4.192,00

11 a 10 mit Aufstieg nach 11 - - 3.183,11
3.506,82 3.976,20

-nach 2 J. 
St. 3

nach 5 J. 
St. 4

EG 10 10 a 9 mit Aufstieg nach 10 - - 3.075,21
3.291,02 3.701,04

-nach 2 J. St.
3

nach 3 J. 
St. 4

EG 9, EG 9 b

9 d 8 mit Aufstieg nach 9 - - 2.999,68
3.269,44 3.485,24

-nach 4 J. 
St. 3

nach 2 J. 
St. 4

9 c 7 mit Aufstieg nach 8 - - 2.913,36
3.118,38 3.312,60

-nach 5 J. 
St. 3

nach 5 J. 
St. 4

9 b
6 mit Aufstieg nach 7

- - 2.654,40
2.999,68 3.118,38

-
7 ohne Aufstieg nach 5 J. 

St. 3
nach 5 J. 

St. 4

9 a 6 ohne Aufstieg - - 2.654,40
2.746,12 2.913,36

-nach 5 J. 
St. 3

nach 5 J. 
St. 4

EG 7, EG 8, 
EG 9 b 8 a

5 a mit Aufstieg nach 6
-

2.352,27 2.470,97 2.568,08 2.746,12 2.913,365 mit Aufstieg nach 5a und 6

5 mit Aufstieg nach 6 2211,99

EG 7, EG 8 7 a

5 mit Aufstieg nach 5 a -

2.211,99 2.352,27 2.568,08 2.675,97
2.787,11

4 mit Aufstieg nach 5 und 5 a
2050,15

4 mit Aufstieg nach 5 -

EG 4, EG 6 4 a

2 mit Aufstieg nach 3 und 4
1.836,49 1.974,61 2.104,09 2.379,24 2.449,38 2.578,86

3 mit Aufstieg nach 4

2 ohne Aufstieg 1.836,49 1.974,61 2.104,09 - - -

EG 3, EG 4 3 a 1 mit Aufstieg nach 2

1.727,81 1.785,07 1.823,80 1.852,43 1.872,64 1.902,95

38,5 Std. 38,5 Std. 38,5 Std. 38,5 Std. 38,5 Std. 38,5 Std.

1.795,13 1.854,61 1.894,85 1.924,60 1.945,59 1.977,09

40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std.
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Anhang B zur Anlage 31: Mitarbeiter im Pflegedienst in Krankenhäusern
(Kr-Anwendungstabelle) (gültig ab 01.08.2011)

Werte aus 
Entgeltgruppe 

allg. Tabelle 
(TVÖD)

Entgelt-
gruppe KR               

(TVÖD)

Zuordnungen Vergütungsgruppen 
KR/KR-Verläufe                                         

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

EG 12 12a 12 mit Aufstieg nach 13 - - 3.524,35
3.903,90 4.391,89

4.608,77nach 2 J. 
St. 3

nach 3 J. 
St. 4

EG 11

11 b 11 mit Aufstieg nach 12 - - - 3.524,35 3.996,08 4.212,96

11 a 10 mit Aufstieg nach 11 - - 3.199,03
3.524,35 3.996,08

-nach 2 J. 
St. 3

nach 5 J. 
St. 4

EG 10 10 a 9 mit Aufstieg nach 10 - - 3.090,59
3.307,48 3.719,55

-nach 2 J. 
St. 3

nach 3 J. 
St. 4

EG 9, EG 9 b

9 d 8 mit Aufstieg nach 9 - - 3.014,68
3.285,79 3.502,67

-nach 4 J. 
St. 3

nach 2 J. 
St. 4

9 c 7 mit Aufstieg nach 8 - - 2.927,93
3.133,97 3.329,16

-nach 5 J. 
St. 3

nach 5 J. 
St. 4

9 b
6 mit Aufstieg nach 7

- - 2.667,67
3.014,68 3.133,97

-
7 ohne Aufstieg nach 5 J. 

St. 3
nach 5 J. 

St. 4

9 a 6 ohne Aufstieg - - 2.667,67
2.759,85 2.927,93

-nach 5 J. 
St. 3

nach 5 J. 
St. 4

EG 7, EG 8, 
EG 9 b 8 a

5 a mit Aufstieg nach 6
-

2.364,03 2.483,32 2.580,92 2.759,85 2.927,935 mit Aufstieg nach 5a und 6

5 mit Aufstieg nach 6 2223,05

EG 7, EG 8 7 a

5 mit Aufstieg nach 5 a -

2.223,05 2.364,03 2.580,92 2.689,35
2.801,05

4 mit Aufstieg nach 5 und 5 a
2060,4

4 mit Aufstieg nach 5 -

EG 4, EG 6 4 a

2 mit Aufstieg nach 3 und 4
18.45,67 1.984,48 2.114,61 2.391,14 2.461,63 2.591,75

3 mit Aufstieg nach 4

2 ohne Aufstieg 1.845,67 1.984,48 2.114,61 - - -

EG 3, EG 4 3 a 1 mit Aufstieg nach 2

1.736,44 1.793,99 1.832,92 1.861,69 1.882,00 1.912,46

38,5 Std. 38,5 Std. 38,5 Std. 38,5 Std. 38,5 Std. 38,5 Std.

1.804,10 1.863,88 1.904,33 1.934,22 1.955,32 1.986,98

40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std.
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Anhang C zur Anlage 31: Mitarbeiter im Pflegedienst 
in Krankenhäusern

  Stunden-
entgelt

Stunden-
entgelt

Stunden-
entgelt

Entgelt-
gruppe

gültig ab
01. Januar 2010

gültig ab
1. Januar 2011

gültig ab
1. August 2011

Kr. 12a 21,66 € 21,79 € 21,90 €
Kr. 11b 20,24 € 20,36 € 20,46 €
Kr. 11a 19,13 € 19,24 € 19,34 €
Kr. 10a 17,91 € 18,02 € 18,11 €
Kr. 9d 17,25 € 17,35 € 17,44 €
Kr. 9c 16,65 € 16,75 € 16,83 €
Kr. 9b 15,89 € 15,99 € 16,07 €
Kr. 9a 15,64 € 15,73 € 15,81 €
Kr. 8a 14,93 € 15,02 € 15,10 €
Kr. 7a 14,32 € 14,41 € 14,48 €
Kr. 4a 13,26 € 13,34 € 13,41 €
Kr. 3a 11,05 € 11,12 € 11,18 €

Anhang D zur Anlage 31: Mitarbeiter im Pflegedienst 
in Krankenhäusern 

Vergütungsgruppen für Mitarbeiter im  
Pflegedienst in Krankenhäusern

Vergütungsgruppe Kr 1
Kranken- und Altenpflege
1 	 Mitarbeiter in der Pflege ohne entsprechende 

Ausbildung (z. B. Pflegehelfer) 1

Vergütungsgruppe Kr 2
Kranken- und Altenpflege
1 	 Krankenpflegehelfer mit entsprechender Tätig-

keit 1, 1a, 14
2 	 Altenpflegehelfer mit entsprechender Tätigkeit 1, 

1a, 14
3 	 Mitarbeiter in der Pflege ohne entsprechende 

Ausbildung nach Ableistung eines qualifizieren-
den Kurses 1, 7

4 	 Mitarbeiter in der Pflege ohne entsprechende 
Ausbildung nach sechsjähriger Bewährung in 
Vergütungsgruppe Kr 1 Ziffer 1

Vergütungsgruppe Kr 3
Kranken- und Altenpflege
1 	 Krankenpflegehelfer mit entsprechender Tätig-

keit nach zweijähriger Tätigkeit in Vergütungs-
gruppe Kr 2 Ziffer 1 1

2 	 Altenpflegehelfer mit entsprechender Tätigkeit 
nach zweijähriger Tätigkeit in Vergütungsgruppe 
Kr 2 Ziffer 2 1, 14

Vergütungsgruppe Kr 4
Krankenpflege
1 	 Krankenpfleger mit entsprechender Tätigkeit 1
2 	 Krankenpflegehelfer mit entsprechender Tätig-

keit nach vierjähriger Bewährung in Vergütungs-
gruppe Kr 3 Ziffer 1

Altenpflege
3 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung mit 

entsprechender Tätigkeit 1
4 	 Altenpflegehelfer mit entsprechender Tätigkeit 

nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgrup-
pe Kr 3 Ziffer 2

Geburtshilfe/Entbindungspflege
5 	 Hebammen/Entbindungspfleger mit entsprechen-

der Tätigkeit

Vergütungsgruppe Kr 5 
Krankenpflege
1 	 Krankenpfleger mit entsprechender Tätigkeit 

nach zweijähriger Tätigkeit in Vergütungsgruppe 
Kr 4 Ziffer 1 1

2 	 Krankenpfleger, die als Krankenhaushygienepfle-
ger stationsübergreifend und verantwortlich ein-
gesetzt sind

3 	 Krankenpfleger, die
a)	 im Operationsdienst als Operationspfleger 

oder als Anästhesiepfleger tätig sind
oder
b)	 die Herz-Lungen-Maschine vorbereiten und 

während der Operation zur Bedienung der 
Maschine herangezogen werden

oder
c)	 in Einheiten für Intensivmedizin tätig sind
oder
d)	 dem Arzt in erheblichem Umfange bei Herz-

katheterisierungen, Dilatationen oder Angio-
graphien unmittelbar assistieren

oder
e)	 in Dialyseeinheiten Kranke pflegen sowie die 

Geräte bedienen und überwachen
oder
f)	 in Ambulanzen oder Ambulanzen/Nothil-

fen Tätigkeiten gemäß Buchstabe a, c oder e 
ausüben.

Altenpflege
4 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung mit 

entsprechender Tätigkeit nach dreijähriger Tätig-
keit in Vergütungsgruppe Kr 4 Ziffer 3 1, 9

Geburtshilfe/Entbindungspflege
5 	 Hebammen/Entbindungspfleger mit entsprechen-

der Tätigkeit nach einjähriger Tätigkeit in Vergü-
tungsgruppe Kr 4 Ziffer 5
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Operationstechnische Assistenten
6 	 Operationstechnische Assistenten mit entspre-

chender Tätigkeit

Vergütungsgruppe Kr 5a
Krankenpflege
1 	 Krankenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 5 Zif-

fern 1 bis 3 nach vierjähriger Bewährung in einer 
dieser Ziffern, frühestens jedoch nach sechsjähri-
ger Berufstätigkeit nach Erlangung der staatlichen 
Erlaubnis 4

2 bis 3	 (entfallen)
4 	 Krankenpfleger, die durch ausdrückliche Anord-

nung als ständige Vertretung von Stations- oder 
Gruppenpflegern der Vergütungsgruppe Kr 6 Zif-
fer 6 bestellt sind 1, 8

Altenpflege
5 	 Altenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 5 Ziffer 4 

nach vierjähriger Bewährung in dieser Ziffer
6 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung, die 

durch ausdrückliche Anordnung als Leitung ei-
ner Organisationseinheit bestellt sind 1, 2

7 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung, die 
durch ausdrückliche Anordnung als ständige 
Vertretung der Leitung einer Organisationsein-
heit der Vergütungsgruppe Kr 6 Ziffer 19 bestellt 
sind 1, 8

Geburtshilfe/Entbindungspflege
8 	 Hebammen/Entbindungspfleger der Vergütungs-

gruppe Kr 5 Ziffer 5 nach vierjähriger Bewährung 
in dieser Ziffer 4

9 	 Hebammen/Entbindungspfleger, die durch aus-
drückliche Anordnung zur/zum Vorsteherin/Vor-
steher des Kreißsaals bestellt sind 1 3

Vergütungsgruppe Kr 6
Krankenpflege
1 	 Fachkrankenpfleger bzw. Krankenpfleger mit er-

folgreich abgeschlossener Weiterbildung und mit 
entsprechender Tätigkeit 1, 3,10

2 	 Krankenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 5a Zif-
fer 4 nach fünfjähriger Bewährung in einer Tätig-
keit in Vergütungsgruppe Kr 5a

3 	 Krankenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 5 Zif-
fern 2 und 3 nach sechsjähriger Bewährung in der 
jeweiligen Ziffer der Vergütungsgruppe Kr 5 oder 
in dieser Tätigkeit in Vergütungsgruppe Kr 5a 
Ziffer 1

4 	 Krankenpfleger in der Intensivpflege/-medizin, 
die einer Einheit für Intensivmedizin vorstehen 1, 
3

5 	 Krankenpfleger mit erfolgreich abgeschlossener 
sozialpsychiatrischer Zusatzausbildung und ent-
sprechender Tätigkeit 1, 15

6 	 Krankenpfleger, die durch ausdrückliche Anord-
nung als Stationspfleger oder Gruppenpfleger be-
stellt sind 1, 11, 12

7 	 Krankenpfleger, die 
a)	 die Herz-Lungen-Maschine vorbereiten und 

während der Operation zur Bedienung der 
Maschine herangezogen werden

oder
b)	 in Blutzentralen tätig sind 5
oder
c)	 in besonderen Behandlungs- und Untersu-

chungsräumen in mindestens zwei Teilge-
bieten der Endoskopie tätig sind

oder
d)	 dem Operationsdienst vorstehen
oder
e)	 dem Anästhesiedienst vorstehen,

	 denen jeweils weitere Pflegepersonen durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind 6

8 	 Krankenpfleger, die Gipsverbände in Gipsräu-
men anlegen, denen mindestens fünf Pflegeper-
sonen durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind 6

9 	 Krankenpfleger in Ambulanzbereichen oder Am-
bulanzen/Nothilfen, denen mindestens sechs 
Pflegepersonen durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind 6

10 	 Krankenpfleger, denen mehrere Stationen, Pfle-
gegruppen oder abgegrenzte Funktionsbereiche 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind 1, 6, 12, 16

11 	 Krankenpfleger, die einer Dialyseeinheit 
vorstehen

12 	 Krankenpfleger, die dem zentralen Sterilisations-
dienst vorstehen und denen mindestens acht Mit-
arbeiter durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind 6

13 	 Krankenpfleger, die dem zentralen Sterilisations-
dienst vorstehen und denen mindestens 36 Mit-
arbeiter durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind 6

14 	 Krankenpfleger, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertretung von Krankenpfle-
gern der Vergütungsgruppe Kr 7 Ziffern 3 bis 4 
bestellt sind1, 8

15 	 Krankenpfleger, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertretung von Stations- oder 
Gruppenpflegern der Vergütungsgruppe Kr 7 Zif-
fer 5 bestellt sind 1, 8

16 	 Krankenpfleger, die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertretung von Leitenden 
Krankenpflegern der Vergütungsgruppe Kr 7 Zif-
fer 2 bestellt sind 8

17 	 Krankenpfleger, die als Unterrichtspfleger tätig 
sind 17
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Altenpflege
18 	 Altenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 5a Ziffern 

6 und 7 nach fünfjähriger Bewährung in der jewei-
ligen Ziffer

19 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung, die 
durch ausdrückliche Anordnung als Leitung ei-
ner Organisationseinheit bestellt sind und denen 
mindestens fünf Pflegepersonen durch ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellt sind 1, 2, 6

20 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung, die 
durch ausdrückliche Anordnung als ständige 
Vertretung der Leitung einer Organisationsein-
heit der Vergütungsgruppe Kr 7 Ziffer 17 bestellt 
sind 1, 8

21 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung, die 
durch ausdrückliche Anordnung als ständige 
Vertretung von Leitenden Altenpflegern der Ver-
gütungsgruppe Kr 7 Ziffer 16 bestellt sind 8

22 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung, die als 
Unterrichtsaltenpfleger tätig sind 8

Geburtshilfe/Entbindungspflege
23 	 Hebammen/Entbindungspfleger, denen mindes-

tens fünf Hebammen/Entbindungspfleger durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind 6

24 	 Hebammen/Entbindungspfleger, die durch aus-
drückliche Anordnung als ständige Vertretung 
der Leitenden Hebammen/Entbindungspfleger 
der Vergütungsgruppe Kr 7 Ziffer 23 bestellt 
sind 8

25 	 Hebammen/Entbindungspfleger, die als 
Lehrhebammen/-entbindungspfleger an Hebam-
menschulen tätig sind 18

Operationstechnische Assistenten
26	 Operationstechnische Assistenten nach sechs-

jähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Kr 5 
Ziffer 6

Vergütungsgruppe Kr 7
Krankenpflege
1 	 Krankenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 6 Zif-

fern 4, 6, 7d) und e), 9, 10, 11, 13 bis 17 nach fünf-
jähriger Bewährung in der jeweiligen Ziffer

2 	 Leitende Krankenpfleger 20
3 	 Krankenpfleger, die dem Operationsdienst vor-

stehen und denen mindestens zehn Pflegeperso-
nen durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind 6

3a 	 Krankenpfleger, die dem Anästhesiedienst vor-
stehen und denen mindestens fünf Pflegeperso-
nen durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind 6

4 	 Krankenpfleger, die einer Einheit für Intensiv-
medizin vorstehen und denen mindestens zwölf 
Pflegepersonen durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind 1, 3, 6

5 	 Krankenpfleger als Stationspfleger oder Grup-
penpfleger, denen mindestens zwölf Pflegeperso-
nen durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind 1, 6, 11, 12

6 	 Krankenpfleger in Blutzentralen, denen mindes-
tens zwölf Pflegepersonen durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind 5, 6

7 	 Krankenpfleger in Ambulanzbereichen oder Am-
bulanzen/Nothilfen, denen mindestens zwölf 
Pflegepersonen durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind 6

8 	 Krankenpfleger, denen mehrere Stationen, Pflege-
gruppen oder abgegrenzte Funktionsbereiche mit 
insgesamt mindestens 24 Pflegepersonen durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind 6, 12, 16

9 	 Krankenpfleger, die einer Dialyseeinheit vorste-
hen und denen mindestens zwölf Pflegepersonen 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind 6

10 	 Krankenpfleger, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertretung von Krankenpfle-
gern der Vergütungsgruppe 8 Ziffer 2 bis 3 be-
stellt sind 8

11 	 Krankenpfleger, die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertretung von Leitenden 
Krankenpflegern der Vergütungsgruppen Kr 8 
Ziffer 6 oder Kr 8 Ziffer 5 bzw Kr 9 Ziffer 5 bestellt 
sind 8

12 bis 14 (entfallen)

Altenpflege
15 	 Altenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 6 Ziffern 

19 bis 22 nach fünfjähriger Bewährung in der je-
weiligen Ziffer

16 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung als Lei-
tende Altenpfleger 25

17 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung, die 
durch ausdrückliche Anordnung als Leitung ei-
ner Organisationseinheit bestellt sind und denen 
mindestens zwölf Pflegepersonen durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind 1, 
2, 6

18 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung, die 
durch ausdrückliche Anordnung als ständige 
Vertretung von Leitenden Altenpflegern der Ver-
gütungsgruppe Kr 8 Ziffer 13 bestellt sind 8

19 bis 21 (entfallen)

Geburtshilfe/Entbindungspflege
22 	 Hebammen/Entbindungspfleger der Vergütungs-

gruppe Kr 6 Ziffern 23 bis 25 nach fünfjähriger Be-
währung in der jeweiligen Ziffer

23 	 Leitende Hebammen/Entbindungspfleger in 
Frauenkliniken (Abteilungen für Geburtshilfe) 23

24 	 Hebammen/Entbindungspfleger, denen mindes-
tens zehn Hebammen/Entbindungspfleger durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind 6
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25 	 Hebammen/Entbindungspfleger, die durch aus-
drückliche Anordnung als ständige Vertretung 
von Leitenden Hebammen/Entbindungspflegern 
der Vergütungsgruppe Kr 8 Ziffer 18 bestellt 
sind 8

26 bis 28 (entfallen)

Vergütungsgruppe Kr 8
Krankenpflege
1 	 Krankenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 7 Zif-

fern 2 bis 5, 7 bis 11 nach fünfjähriger Bewährung 
in der jeweiligen Ziffer

2 	 Krankenpfleger, die dem Operationsdienst vor-
stehen und denen mindestens 20 Pflegepersonen 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind 6

2a 	 Krankenpfleger, die dem Anästhesiedienst vor-
stehen und denen mindestens zehn Pflegeperso-
nen durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind 6

3 	 Krankenpfleger, die einer Einheit für Intensivme-
dizin vorstehen und denen mindestens 24 Pflege-
personen durch ausdrückliche Anordnung stän-
dig unterstellt sind 3, 6

4 	 Krankenpfleger, denen mehrere Stationen, Pflege-
gruppen oder abgegrenzte Funktionsbereiche mit 
insgesamt mindestens 48 Pflegepersonen durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind 6, 12, 16

5 	 Leitende Krankenpfleger, die der Krankenhaus-
leitung angehören 20

6 	 Leitende Krankenpfleger in Krankenhäusern bzw. 
Pflegebereichen, in denen mindestens 75 Pflege-
personen beschäftigt sind 6, 20

7 	 Krankenpfleger, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertretung von Krankenpfle-
gern der Vergütungsgruppe Kr 9 Ziffern 2 bis 3 
bestellt sind 8

8 	 Krankenpfleger, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertretung von Leitenden Kran-
kenpflegern der Vergütungsgruppen Kr 9 Ziffer 7 
und Kr 9 Ziffer 6 bzw. Kr 10 Ziffer 3 bestellt sind 8

9	 (entfällt)
10 	 Krankenpfleger mit mindestens einjähriger erfolg-

reich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen 
für Unterrichtspfleger, die als Unterrichtspfleger 
an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Kran-
kenpflegehilfe tätig sind 17, 22, 29, 30

11 	 Krankenpfleger mit mindestens einjähriger erfolg-
reich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen 
für Unterrichtspfleger, die als Unterrichtspfleger 
an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Kran-
kenpflegehilfe tätig und durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertretung von Leitenden 
Unterrichtspflegern der Vergütungsgruppe Kr 9 
Ziffer 9 bestellt sind 8, 17, 22, 29, 30

Altenpflege
12 	 Altenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 7 Ziffern 

16 bis 18 nach fünfjähriger Bewährung in der je-
weiligen Ziffer

13 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung als Lei-
tende Altenpfleger in Einrichtungen, in denen 
mindestens 30 Pflegepersonen beschäftigt sind 
6, 25

14 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung, die 
durch ausdrückliche Anordnung als ständige 
Vertretung von Leitenden Altenpflegern der Ver-
gütungsgruppe Kr 9 Ziffer 12 bestellt sind 8

15 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung und 
mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlosse-
ner Fachausbildung an Schulen für Unterrichts-
altenpfleger, die als Unterrichtsaltenpfleger an 
Schulen für Altenpflege tätig sind 19, 22, 24

16 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung und 
mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlosse-
ner Fachausbildung an Schulen für Unterrichtsal-
tenpfleger, die durch ausdrückliche Anordnung 
als ständige Vertretung von Leitenden Unter-
richtsaltenpflegern der Vergütungsgruppe Kr 9 
Ziffer 13 bestellt sind 8, 19, 22, 24

Geburtshilfe/Entbindungspflege
17 	 Hebammen/Entbindungspfleger der Vergütungs-

gruppe Kr 7 Ziffern 23 bis 25 nach fünfjähriger Be-
währung in der jeweiligen Ziffer

18 	 Leitende Hebammen/Entbindungspfleger in 
Frauenkliniken (Abteilungen für Geburtshil-
fe) mit Hebammenschule, denen mindestens 75 
Pflegepersonen durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind 6, 23

19 	 Hebammen/Entbindungspfleger, die durch aus-
drückliche Anordnung als ständige Vertretung 
von Leitenden Hebammen/Entbindungspflegern 
der Vergütungsgruppe Kr 9 Ziffer 15 bestellt 
sind 8

19a 	 Hebammen/Entbindungspfleger mit mindestens 
einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachaus-
bildung an Schulen für Lehrhebammen/-entbin-
dungspfleger, die als Lehrhebammen/-entbin-
dungspfleger an Hebammenschulen tätig sind 18, 
22, 24

20 	 Hebammen/Entbindungspfleger mit mindestens 
einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachaus-
bildung an Schulen für Lehrhebammen/-entbin-
dungspfleger, die als Lehrhebammen/-entbin-
dungspfleger an Hebammenschulen tätig und 
durch ausdrückliche Anordnung als ständige 
Vertretung von Ersten Lehrhebammen/-entbin-
dungspflegern der Vergütungsgruppe Kr 9 Ziffer 
14a bestellt sind 8,18, 22, 24

Vergütungsgruppe Kr 9
Krankenpflege
1 	 Krankenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 8 Zif-

fern 2 bis 11 nach fünfjähriger Bewährung in der 
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jeweiligen Ziffer
2 	 Krankenpfleger, die dem Operationsdienst vor-

stehen und denen mindestens 40 Pflegepersonen 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind 6

2a 	 Krankenpfleger, die dem Anästhesiedienst vor-
stehen und denen mindestens 20 Pflegeperso-
nen durch ausdrückliche Anordnung unterstellt 
sind 6

3 	 Krankenpfleger, die einer Einheit für Intensivme-
dizin vorstehen und denen mindestens 48 Pflege-
personen durch ausdrückliche Anordnung stän-
dig unterstellt sind 3, 6

4 	 Krankenpfleger, denen mehrere Stationen, Pflege-
gruppen oder abgegrenzte Funktionsbereiche mit 
insgesamt mindestens 96 Pflegepersonen durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind 6, 12, 16

5 	 Leitende Krankenpfleger mit entsprechender 
Weiterbildung, die der Krankenhausleitung ange-
hören 20, 21

6 	 Leitende Krankenpfleger, die der Krankenhaus-
leitung angehören, in Krankenhäusern, in denen 
mindestens 75 Pflegepersonen beschäftigt sind 
6, 20

7 	 Leitende Krankenpfleger in Krankenhäusern bzw. 
Pflegebereichen, in denen mindestens 150 Pflege-
personen beschäftigt sind 6, 20

8 	 Krankenpfleger, die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertretung von Leitenden 
Krankenpflegern der Vergütungsgruppen Kr 10 
Ziffer 5 und Kr 10 Ziffer 4 bzw. Kr 11 Ziffer 2 be-
stellt sind 8

9 	 Krankenpfleger mit mindestens einjähriger er-
folgreich abgeschlossener Fachausbildung an 
Schulen für Unterrichtspfleger, die als Leitende 
Unterrichtspfleger an Krankenpflegeschulen oder 
Schulen für Krankenpflegehilfe tätig sind 22, 26, 
29, 30

10 	 Krankenpfleger mit mindestens einjähriger erfolg-
reich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen 
für Unterrichtspfleger, die als Unterrichtspfleger 
an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Kran-
kenpflegehilfe tätig und durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertretung von Leitenden 
Unterrichtspflegern der Vergütungsgruppe Kr 10 
Ziffer 7 bestellt sind 8, 17, 22, 29, 30

Altenpflege
11 	 Altenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 8 Ziffern 

13 bis 16 nach fünfjähriger Bewährung in der je-
weiligen Ziffer

12 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung als Lei-
tende Altenpfleger in Einrichtungen, in denen 
mindestens 60 Pflegepersonen beschäftigt sind 
6, 25

13 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung 
und mindestens einjähriger erfolgreich abge-
schlossener Fachausbildung an Schulen für 

Unterrichtsaltenpfleger, die als Leitende Unter-
richtsaltenpfleger an Schulen für Altenpflege tätig 
sind 22,24, 28

13a 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung und 
mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlosse-
ner Fachausbildung an Schulen für Unterrichtsal-
tenpfleger, die durch ausdrückliche Anordnung 
als ständige Vertretung von Leitenden Unter-
richtsaltenpflegern der Vergütungsgruppe Kr 10 
Ziffer 8a bestellt sind 8, 19, 22, 24

Geburtshilfe/Entbindungspflege
14 	 Hebammen/Entbindungspfleger der Vergütungs-

gruppe Kr 8 Ziffern 18 bis 20 nach fünfjähriger Be-
währung in der jeweiligen Ziffer

14a 	 Hebammen/Entbindungspfleger mit mindestens 
einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachaus-
bildung an Schulen für Lehrhebammen/-entbin-
dungspfleger, die als Erste Lehrhebammen/-ent-
bindungspfleger an Hebammenschulen tätig sind 
22, 24, 27

15 	 Leitende Hebammen/Entbindungspfleger in 
Frauenkliniken (Abteilungen für Geburtshilfe) 
mit Hebammenschule, denen mindestens 150 
Pflegepersonen durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind (6, 23)

Vergütungsgruppe Kr 10
Krankenpflege
1 	 Krankenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 9 Zif-

fern 2 bis 10 nach fünfjähriger Bewährung in der 
jeweiligen Ziffer 

2 	 Krankenpfleger, denen mehrere Stationen, Pflege-
gruppen oder abgegrenzte Funktionsbereiche mit 
insgesamt mindestens 192 Pflegepersonen durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind 6, 12, 16

3 	 Leitende Krankenpfleger mit entsprechender 
Weiterbildung, die der Krankenhausleitung ange-
hören, in Krankenhäusern bzw. Pflegebereichen, 
in denen mindestens 75 Pflegepersonen beschäf-
tigt sind 6, 20, 21

4 	 Leitende Krankenpfleger, die der Krankenhaus-
leitung angehören, in Krankenhäusern, in denen 
mindestens 150 Pflegepersonen beschäftigt sind 
6, 20

5 	 Leitende Krankenpfleger in Krankenhäusern bzw. 
Pflegebereichen, in denen mindestens 300 Pflege-
personen beschäftigt sind 6, 20

6 	 Krankenpfleger, die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertretung von Leitenden 
Krankenpflegern der Vergütungsgruppen Kr 11 
Ziffer 4 und Kr 11 Ziffer 3 bzw. Kr 12 Ziffer 2 be-
stellt sind 8

7 	 Krankenpfleger mit mindestens einjähriger erfolg-
reich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen 
für Unterrichtspfleger, die als Leitende Unter-
richtspfleger an Krankenpflegeschulen oder Schu-
len für Krankenpflegehilfe mit durchschnittlich 
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mindestens 75 Lehrgangsteilnehmern tätig sind 
22, 26, 29, 30

7a 	 Krankenpfleger mit mindestens einjähriger erfolg-
reich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen 
für Unterrichtspfleger, die als Unterrichtspfleger 
an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Kran-
kenpflegehilfe tätig und durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertretung von Leitenden 
Unterrichtspflegern der Vergütungsgruppe Kr 11 
Ziffer 6 bestellt sind 8, 17, 22, 29, 30

Altenpflege
8 	 Altenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 9 Ziffern 

12 bis 13a nach fünfjähriger Bewährung in der je-
weiligen Ziffer

8a 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung und 
mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener Fachausbildung an Schulen für Unter-
richtsaltenpfleger, die als Leitende Unterrichts-
altenpfleger an Schulen für Altenpflege mit 
durchschnittlich mindestens 75 Lehrgangsteilneh-
mern tätig sind 22, 24, 28

8b 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung als Lei-
tende Altenpfleger in Einrichtungen, in denen 
mindestens 90 Pflegepersonen beschäftigt sind 6, 
25

Geburtshilfe/Entbindungspflege
9 	 Hebammen/Entbindungspfleger der Vergütungs-

gruppe Kr 9 Ziffern 14a und 15 nach fünfjähriger 
Bewährung in diesen Ziffern

Vergütungsgruppe Kr 11
Krankenpflege
1 	 Krankenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 10 Zif-

fern 2 bis 7a nach fünfjähriger Bewährung in der 
jeweiligen Ziffer

2 	 Leitende Krankenpfleger mit entsprechender 
Weiterbildung, die der Krankenhausleitung ange-
hören, in Krankenhäusern, in denen mindestens 
150 Pflegepersonen beschäftigt sind 6, 20, 21

3 	 Leitende Krankenpfleger, die der Krankenhaus-
leitung angehören, in Krankenhäusern, in denen 
mindestens 300 Pflegepersonen beschäftigt sind 6, 
20

4 	 Leitende Krankenpfleger in Krankenhäusern bzw. 
Pflegebereichen, in denen mindestens 600 Pflege-
personen beschäftigt sind 6, 20

5 	 Krankenpfleger, die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertretung von Leitenden 
Krankenpflegern der Vergütungsgruppen Kr 12 
Ziffer 4 und Kr 12 Ziffer 3 bzw. Kr 13 Ziffer 2 be-
stellt sind 8

6 	 Krankenpfleger mit mindestens einjähriger er-
folgreich abgeschlossener Fachausbildung an 
Schulen für Unterrichtspfleger, die als Leitende 
Unterrichtspfleger an Krankenpflegeschulen oder 
Schulen für Krankenpflegehilfe mit durchschnitt-
lich mindestens 150 Lehrgangsteilnehmern tätig 

sind 22, 26, 29, 30

Altenpflege
7 	 Altenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 10 Ziffer 

8a und 8b nach fünfjähriger Bewährung in dieser 
Ziffer

Vergütungsgruppe Kr 12
1 	 Krankenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 11 Zif-

fern 2 bis 6 nach fünfjähriger Bewährung in der 
jeweiligen Ziffer

2 	 Leitende Krankenpfleger mit entsprechender 
Weiterbildung, die der Krankenhausleitung ange-
hören, in Krankenhäusern, in denen mindestens 
300 Pflegepersonen beschäftigt sind 6, 20, 21

3 	 Leitende Krankenpfleger, die der Krankenhaus-
leitung angehören, in Krankenhäusern, in denen 
mindestens 600 Pflegepersonen beschäftigt sind 6, 
20

4	 Leitende Krankenpfleger in Krankenhäusern bzw. 
Pflegebereichen, in denen mindestens 900 Pflege-
personen beschäftigt sind 6, 20

5 	 Krankenpfleger, die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertretung von Leitenden 
Krankenpflegern der Vergütungsgruppen Kr 13 
Ziffer 3 bzw. Kr 14 Ziffer 2 bestellt sind 8

Vergütungsgruppe Kr 13
1.	 Leitende Krankenpfleger der Vergütungsgruppe 

Kr 12 Ziffern 2 bis 5 nach fünfjähriger Bewährung 
in der jeweiligen Ziffer

Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Ver-
gütungsgruppen Kr 1 bis Kr 13

Die nachstehenden Anmerkungen sind bei der Ein-
gruppierung der Mitarbeiter zu beachten.

I

Die Tätigkeitsmerkmale der Vergütungsgruppen Kr 
1 bis Kr 13 gelten nur für Mitarbeiter in stationären 
Einrichtungen.

II

Die Ziffern I bis VII der Anmerkungen zu den Tätig-
keitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1 bis 12 der 
Anlage 2 zu den AVR gelten sinngemäß.

III

1Unter Krankenpflegern sind Gesundheits- und Kran-
kenpfleger sowie Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger nach dem Krankenpflegegesetz zu verstehen. 
2Unter Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung sind 
auch Altenpfleger mit Abschlussprüfung zu verstehen.
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IV

Krankenpfleger, die Tätigkeiten von Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegern bzw. Altenpflegern ausüben, 
sind als Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger bzw. 
Altenpfleger eingruppiert.

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, die Tätigkei-
ten von Krankenpflegern bzw. Altenpflegern ausüben, 
sind als Krankenpfleger bzw. Altenpfleger eingrup-
piert. Altenpfleger, die Tätigkeiten von Krankenpfle-
gern ausüben, sind als Krankenpfleger eingruppiert; 
soweit deren Eingruppierung von der Zeit einer Tä-
tigkeit oder von der Zeit einer Berufstätigkeit abhängt, 
sind jedoch die für Altenpfleger geltenden Zeiten 
maßgebend.

V

Bei den Tätigkeitsmerkmalen, die einen Bewährungs-
aufstieg vorsehen, gelten jeweils auch die Anmerkun-
gen zu der in Bezug genommenen Ziffer der Vergü-
tungsgruppe, aus der der Bewährungsaufstieg erfolgt.

* *
*

1 	 (1) Pflegepersonen der Vergütungsgruppen Kr 1 
bis Kr 7, die die Grund- und Behandlungspflege 
zeitlich überwiegend bei
a)	 an schweren Infektionskrankheiten erkrank-

ten Patienten (z. B. Tuberkulose- Patienten), 
die wegen der Ansteckungsgefahr in beson-
deren Infektionsabteilungen oder Infektions-
stationen untergebracht sind,

b)	 Kranken in geschlossenen oder halbgeschlos-
senen (Open-door-system) psychiatrischen 
Abteilungen oder Stationen,

c)	 Kranken in geriatrischen Abteilungen bzw. 
Stationen,

d)	 gelähmten oder an Multipler Sklerose er-
krankten Patienten,

e)	 Patienten nach Transplantationen innerer 
Organe oder von Knochenmark,

f)	 an AIDS (Vollbild) erkrankten Patienten,
g)	 Patienten, bei denen Chemotherapien durch-

geführt oder die mit Strahlen oder mit in-
korporierten radioaktiven Stoffen behandelt 
werden, 

	 ausüben, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit 
eine monatliche Zulage von 46,02 Euro.

	 (1a) Pflegepersonen der Vergütungsgruppen Kr 1 
bis Kr 7, die zeitlich überwiegend in Einheiten für 
Intensivmedizin Patienten pflegen, erhalten für 
die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Zulage 
von 46,02 Euro.

	 (2) 1Krankenpfleger/Altenpfleger der Vergütungs-
gruppen Kr 5a bis Kr 8, die als
(a) 	 Stationspfleger, Gruppenpfleger, Stations-

pfleger oder
(b)	 Krankenpfleger, Altenpfleger in anderen Tä-

tigkeiten mit unterstellten Pflegepersonen 
	 eingesetzt sind, erhalten die Zulage nach Abs. 

1 oder 1a ebenfalls, wenn alle ihnen durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellten Pfle-
gepersonen Anspruch auf eine Zulage nach Abs. 
1 oder 1a haben. 2Die Zulage steht auch Kranken-
pflegern, Altenpflegern zu, die durch ausdrückli-
che Anordnung als ständige Vertretung einer in 
Satz 1 genannten Anspruchsberechtigten bestellt 
sind.

	 (3) 1Pflegepersonen der Vergütungsgruppen Kr 1 
bis Kr 7, welche die Grund und Behandlungspfle-
ge bei schwerbrandverletzten Patienten in Einhei-
ten für Schwerbrandverletzte, denen durch die 
Zentralstelle für die Vermittlung Schwerbrand-
verletzter in der Bundesrepublik Deutschland bei 
der Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
der Freien und Hansestadt Hamburg Schwer-
brandverletzte vermittelt werden, ausüben, er-
halten eine Zulage von 10 v. H. der Stundenver-
gütung der Stufe 3 der Entgeltgruppe Kr 7a für 
jede volle Arbeitsstunde dieser Pflegetätigkeit. 
2Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden 
Anteils sind die in Monatsbeträgen festgelegten 
Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der re-
gelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 2 Abs. 1 
und entsprechende Sonderregelungen) zu teilen. 
3Eine nach Abs. 1, 1a oder 2 zustehende Zulage 
vermindert sich um den Betrag, der in demselben 
Kalendermonat nach Satz 1 zusteht.

2 	 1Unter Altenpflegern in der Leitung einer Orga-
nisationseinheit (z.  B. Station) sind Pflegekräf-
te in Einrichtungen der Altenhilfe zu verstehen, 
die dem Pflegedienst in einer Organisationsein-
heit vorstehen. 2Es handelt sich um das sachliche 
Vorstehen.

3 	 1Einheiten für Intensivmedizin sind Stationen 
für Intensivbehandlungen und Intensivüberwa-
chung. 2Dazu gehören auch Wachstationen, die 
für Intensivbehandlung und Intensivüberwa-
chung eingerichtet sind.

4 	 Der Bewährungsaufstieg erfolgt frühestens nach 
sechsjähriger Berufstätigkeit nach Erlangung der 
staatlichen Erlaubnis.

5 	 Als Blutzentralen gelten Einrichtungen, in denen 
Blut abgenommen, konserviert und verteilt wird.

6 	 Soweit die Eingruppierung von der Zahl der un-
terstellten oder in dem betreffenden Bereich be-
schäftigten Personen abhängt,
(a)	 ist es für die Eingruppierung unschädlich, 

wenn im Organisations- und Stellenplan zur 
Besetzung ausgewiesene Stellen nicht besetzt 
sind,
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(b)	 zählen teilzeitbeschäftigte Personen entspre-
chend dem Verhältnis der mit ihnen im Ar-
beitsvertrag vereinbarten Arbeitszeit zur 
regelmäßigen Arbeitszeit eines entsprechen-
den Vollbeschäftigten,

(c)	 zählen Personen, die zu einem Teil ihrer Ar-
beitszeit unterstellt oder zu einem Teil ihrer 
Arbeitszeit in einem Bereich beschäftigt sind, 
entsprechend dem Verhältnis dieses Anteils 
zur regelmäßigen Arbeitszeit eines entspre-
chenden Vollbeschäftigten,

(d)	 bleiben Schüler in der Krankenpflege, Kin-
derkrankenpflege, Krankenpflegehilfe und 
Entbindungspflege sowie Personen, die sich 
in einer Ausbildung in der Altenpflege befin-
den, außer Betracht; für die Berücksichtigung 
von Stellen, auf die Schüler angerechnet wer-
den, gilt Buchstabe a.

7 	 Ein qualifizierender Kurs im Sinne dieses Tätig-
keitsmerkmales liegt vor, wenn der Kurs mindes-
tens 110 theoretische Unterrichtsstunden umfasst 
(z. B. Schwesternhelferinnen-Kurs).

8 	 Ständige Vertretung ist nicht die Vertretung in 
Urlaubs- oder sonstigen Abwesenheitsfällen.

9 	 Für Altenpfleger mit einer dreijährigen Ausbil-
dung verkürzt sich die Zeit der Tätigkeit um ein 
Jahr.

10 	 Die Weiterbildung setzt voraus, dass mindestens 
720 Unterrichtsstunden (zu mindestens 45 Minu-
ten) theoretischer und praktischer Unterricht bei 
Vollzeitausbildung innerhalb eines Jahres und 
bei berufsbegleitender Ausbildung innerhalb von 
zwei Jahren an einer staatlich anerkannten Weiter-
bildungsstätte oder an einer Weiterbildungsstätte, 
die von der Deutschen Krankenhausgesellschaft 
zur Durchführung der Weiterbildungen nach den 
entsprechenden DKG-Empfehlungen anerkannt 
worden ist, vermittelt werden.

11 	 1Unter Stationspflegern sind Pflegepersonen zu 
verstehen, die dem Pflegedienst auf der Station 
vorstehen. Es handelt sich um das sachliche Vor-
stehen. 2In psychiatrischen Krankenhäusern ent-
spricht im Allgemeinen eine Abteilung der Stati-
on in allgemeinen Krankenhäusern.

12 	 1Die Tätigkeitsmerkmale, die auf das Gruppen-
pflegesystem abgestellt sind, gelten nur in den 
Krankenhäusern, in denen der Krankenhausträ-
ger das Gruppenpflegesystem eingeführt hat. 
2Unter Gruppenpflegern sind die Pflegepersonen 
zu verstehen, die dem Pflegedienst einer Grup-
pe vorstehen. Es handelt sich um das sachliche 
Vorstehen.

13 	 Dieses Tätigkeitsmerkmal setzt nicht voraus, dass 
der/dem vorstehenden Hebamme/Entbindungs-
pfleger weitere Personen unterstellt sind.

14 	 1In dieser Vergütungsgruppe ist eingruppiert, 
wer eine mindestens einjährige Ausbildung zum 
staatlich anerkannten Altenpflegehelfer oder 
eine vom Deutschen Caritasverband anerkannte 

vergleichbare Ausbildung hat. 2Die vergleichba-
re Ausbildung muss mindestens 550 theoretische 
Unterrichtsstunden umfassen.

15 	 Eine Zusatzausbildung im Sinne dieses Tätig-
keitsmerkmals liegt nur dann vor, wenn sie durch 
einen mindestens einjährigen Lehrgang oder in 
mindestens zwei Jahren berufsbegleitend vermit-
telt wird.

16 	 Wenn in den Funktionsbereichen außer Pflege-
personen auch sonstige Mitarbeiter unterstellt 
sind, gelten sie als Pflegepersonen.

17 	 Unterrichtspfleger sind Krankenpfleger, die min-
destens zur Hälfte ihrer Arbeitszeit als Lehrkräfte 
an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Kran-
kenpflegehilfe eingesetzt sind.

18 	 Lehrhebammen/-entbindungspfleger sind Heb-
ammen/Entbindungspfleger, die mindestens zur 
Hälfte ihrer Arbeitszeit als Lehrkräfte an Hebam-
menschulen eingesetzt sind.

19 	 Unterrichtsaltenpfleger sind Altenpfleger, die 
mindestens zur Hälfte ihrer Arbeitszeit als Lehr-
kräfte an Schulen für Altenpflege eingesetzt sind.

20 	 Leitende Krankenpfleger sind Krankenpfleger, 
die die Gesamtverantwortung für den Pflege-
dienst des Krankenhauses bzw. des zugeteilten 
Pflegebereichs haben; dies setzt voraus, dass ih-
nen gegenüber kein weiterer Leitender Kranken-
pfleger und kein(e) Leitende(r) Hebamme/Ent-
bindungspfleger hinsichtlich des Pflegedienstes 
weisungsbefugt ist.

21 	 1In dieser Vergütungsgruppe ist eingruppiert, 
wer eine Weiterbildung zur Pflegedienstleitung 
erfolgreich abgeschlossen hat. 2Die Weiterbildung 
setzt voraus, dass mindestens 2000 Stunden zu 
mindestens je 45 Unterrichtsminuten theoreti-
scher Unterricht innerhalb von zwei Jahren und 
bei berufsbegleitender Weiterbildung innerhalb 
von längstens drei Jahren vermittelt werden. 3In 
dieser Vergütungsgruppe ist ebenfalls eingrup-
piert, wer vor dem 31. Dezember 1990 eine ver-
gleichbare Weiterbildung zur Pflegedienstleitung 
mit einer geringeren Anzahl an theoretischen Un-
terrichtsstunden begonnen hat.

22 	 1In dieser Vergütungsgruppe ist eingruppiert, wer 
eine Weiterbildung zum/zur Unterrichtspfleger, 
Lehrhebamme/-entbindungspfleger erfolgreich 
abgeschlossen hat. 2Die Weiterbildung setzt vor-
aus, dass mindestens 2000 Stunden zu mindestens 
je 45 Unterrichtsminuten theoretischer Unterricht 
innerhalb von zwei Jahren und bei berufsbeglei-
tender Ausbildung innerhalb von längstens drei 
Jahren vermittelt werden. 3In dieser Vergütungs-
gruppe ist ebenfalls eingruppiert, wer vor dem 31. 
Dezember 1990 eine vergleichbare Weiterbildung 
zur/zum Unterrichtspfleger, Lehrhebamme/-ent-
bindungspfleger mit einer geringeren Anzahl an 
theoretischen Unterrichtsstunden begonnen hat.

23 	 Leitende Hebammen/Entbindungspfleger 
sind Hebammen/Entbindungspfleger, die die 
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Gesamtverantwortung für den Pflegedienst des 
Krankenhauses bzw. des zugeteilten Pflegebe-
reichs haben; dies setzt voraus, dass ihnen ge-
genüber kein(e) weitere(r) Leitende(r) Hebamme/
Entbindungspfleger und kein Leitender Kranken-
pfleger hinsichtlich des Pflegedienstes weisungs-
befugt ist.

24 	 Eine einjährige Fachausbildung an Schulen für 
Unterrichtspfleger gilt als einjährige Fachaus-
bildung an Schulen für Lehrhebammen/-entbin-
dungspfleger bzw. für Unterrichtsaltenpfleger.

25 	 Leitende Altenpfleger sind Altenpfleger, die die 
Gesamtverantwortung für den Pflegedienst der 
Einrichtung haben; dies setzt voraus, dass ihnen 
gegenüber kein weiterer Leitender Altenpfleger 
und kein Leitender Krankenpfleger weisungsbe-
fugt ist.

26 	 Leitende Unterrichtspfleger sind Unterrichtspfle-
ger, die eine Krankenpflegeschule oder Schule für 
Krankenpflegehilfe allein oder gemeinsam mit ei-
nem Arzt oder einem Leitenden Krankenpfleger 
leiten (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 bzw. § 10 Abs. 2 Nr. 1 des 
Krankenpflegegesetzes).

27 	 Erste(r) Lehrhebamme/-entbindungspfleger 
sind Lehrhebammen/-entbindungspfleger, die 
eine Hebammenschule allein oder gemein-
sam mit einem Arzt leiten (§  6 Abs. 2 Nr. 1 des 
Hebammengesetzes).

28 	 Leitende Unterrichtsaltenpfleger sind Unter-
richtsaltenpfleger, die eine Schule für Altenpflege 
allein oder als Mitglied der Schulleitung leiten.

29 	 1In dieser Vergütungsgruppe sind auch Diplom-
Medizin-Pädagogen mit abgeschlossener wissen-
schaftlicher Hochschulbildung in der Tätigkeit 
von Unterrichtspflegern an Krankenpflegeschulen 
oder Schulen für Krankenpflegehilfe eingruppiert. 
2Sie erhalten eine Vergütungsgruppenzulage zwi-
schen ihrer Grundvergütung und der Grundver-
gütung der nächsthöheren Vergütungsgruppe.

30 	 Bei den Diplom-Medizin-Pädagogen, die am 31. 
Dezember 1991 in einem Dienstverhältnis stehen, 
das am 1. Januar 1992 zu demselben Dienstgeber 
fortbesteht, und deren Eingruppierung von der 
Zeit einer Bewährung in einer bestimmten Ver-
gütungsgruppe bzw. Ziffer abhängt, wird die vor 
dem 1. Januar 1992 zurückgelegte Zeit so berück-
sichtigt, wie sie zu berücksichtigen wäre, wenn 
die Neuregelung bereits seit Beginn des Dienst-
verhältnisses bestanden hätte.

Anhang E zur Anlage 31: Überleitungs- und 
Besitzstandregelung 

Präambel

1Zweck dieser Regelung ist es, zum einen sicherzustel-
len, dass der einzelne Mitarbeiter nach der Überleitung 
in die Anlage 31 zu den AVR durch diese Überleitung 
keine geringere Vergleichsjahresvergütung hat. 2Zum 

anderen soll erreicht werden, dass die Einrichtung bei 
Anwendung der Anlagen 30 bis 33 zu den AVR durch 
die Überleitung finanziell nicht überfordert wird 
(Überforderungsklausel).

§ 1 Geltungsbereich 

(1) 	 Diese Übergangs- und Besitzstandsregelung gilt 
für alle Mitarbeiter im Sinne des § 1 der Anlage 31 zu 
den AVR, die am Tag vor dem Inkrafttreten der Anlage 
31 zu den AVR durch Beschluss der jeweiligen Regi-
onalkommission in einem Dienstverhältnis gestanden 
haben, das am Tag des Inkrafttretens der Anlage 31 
zu den AVR durch Beschluss der jeweiligen Regional-
kommission im Geltungsbereich der AVR fortbesteht, 
für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden 
Arbeitsverhältnisses. 

(2) 	 1Ein Dienstverhältnis besteht auch ununter-
brochen fort bei der Verlängerung eines befristeten 
Dienstvertrages. 2Unterbrechungen von bis zu einem 
Monat sind unschädlich.

§ 2 Überleitung 

1Mitarbeiter gemäß § 1 der Anlage 31 zu den AVR wer-
den so in das neue System übergeleitet, als ob sie seit 
dem Zeitpunkt, seit dem sie ununterbrochen im Gel-
tungsbereich der AVR oder im sonstigen Bereich der 
katholischen Kirche tätig waren nach Anlage 31 zu den 
AVR eingruppiert und eingestuft worden wären. 
2Dabei wird der Mitarbeiter aus den Regelvergütungs-
stufen gemäß § 1 Abschnitt III B der Anlage 1 zu den 
AVR so übergeleitet, dass die erreichte Regelvergü-
tungsstufe zunächst mit 2 multipliziert wird. 3Die sich 
hieraus ergebende (Jahres-)zahl wird nachfolgend um 
die seit dem letzten Stufenaufstieg zurückgelegte Zeit 
erhöht und als Zeiten im Sinne von § 13 Abs. 3 der An-
lage 31 zu den AVR festgelegt. 

§ 3 Besitzstandsregelung

(1)	 Mitarbeiter, deren bisherige Vergütung (Ver-
gleichsvergütung) das ihnen am Tag des Inkrafttre-
tens der Anlage 31 zu den AVR durch Beschluss der 
jeweiligen Regionalkommission zustehende Entgelt 
übersteigt, erhalten eine Besitzstandszulage. 

(2) 	 1Die monatliche Besitzstandszulage wird als Un-
terschiedsbetrag zwischen der Vergleichsjahresvergü-
tung (Abs. 3) und dem Jahresentgelt (Abs.4), jeweils 
geteilt durch 12, errechnet. Bei der Vergleichsberech-
nung sind die neuen Werte aus der zeitgleich mit 
dem Inkrafttreten der Anlage 31 zu den AVR von der 
Regionalkommission festgelegte Vergütungstabelle 
zugrunde zu legen.

(3) 1Die Vergleichsjahresvergütung errechnet sich als 
das 12- fache der am Tag vor dem Inkrafttreten der 
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Anlage 31 zu den AVR durch Beschluss der jeweiligen 
Regionalkommission zustehenden Monatsvergütung, 
zuzüglich des Urlaubsgeldes gemäß Anlage 14 zu 
den AVR und der Weihnachtszuwendung gemäß Ab-
schnitt XIV Anlage 1 zu den AVR. 
2Zur Monatsvergütung im Sinne dieser Vorschrift 
gehören die Regelvergütung gemäß Abschnitt III der 
Anlage 1, die Kinderzulage gemäß Abschnitt V der 
Anlage 1, Besitzstandszulagen gemäß Anlage 1b zu 
den AVR und weitere regelmäßig gewährte Zulagen. 

(4) 	 1Das Jahresentgelt errechnet sich als das 12-fache 
des am Tag des Inkrafttretens der Anlage 31 zu den 
AVR durch Beschluss der jeweiligen Regionalkommis-
sion zustehenden Monatsentgelts zuzüglich des Leis-
tungsentgelts gemäß § 15 der Anlage 31 zu den AVR 
und der Jahressonderzahlung gem. § 16 der Anlage 31 
zu den AVR. 
2Zum Monatsentgelt im Sinne dieser Vorschrift gehö-
ren das Tabellenentgelt gemäß § 12 der Anlage 31 zu 
den AVR i.V.m Anhang A der Anlage 31 zu den AVR 
und weitere regelmäßige gewährte Zulagen. 

(5) 	 Ruht das Dienstverhältnis oder besteht anstelle 
einer Beurlaubung eine Teilzeitbeschäftigung wäh-
rend der Elternzeit oder während einer Beurlaubung 
nach Abschnitt III § 10 der Anlage 14 zu den AVR, 
ist die Monatsvergütung so zu berechnen, als ob der 
Mitarbeiter im Monat nach dem Inkrafttreten der An-
lage 31 zu den AVR durch Beschluss der jeweiligen 
Regionalkommission die Tätigkeit im selben Umfang 
wie vor der Beurlaubung bzw. vor dem Ruhen wieder 
aufgenommen hätte. 

(6) 	 1Verringert sich nach dem Tag des Inkrafttretens 
der Anlage 31 zu den AVR durch Beschluss der jewei-
ligen Regionalkommission die individuelle regelmä-
ßige Arbeitszeit des Mitarbeiters, reduziert sich seine 
Besitzstandszulage im selben Verhältnis, in dem die 
Arbeitszeit verringert wird; erhöht sich die Arbeitszeit, 
bleibt die Besitzstandszulage unverändert. 2Erhöht 
sich nach einer Verringerung der Arbeitszeit diese 
wieder, so lebt die Besitzstandszulage im gleichen Ver-
hältnis wie die Arbeitszeiterhöhung, höchstens bis zur 
ursprünglichen Höhe, wieder auf. 

(7) 	 1Die kinderbezogenen Entgeltbestandteile gem. 
Abschnitt V der Anlage 1 zu den AVR, die in die Be-
rechnung der Besitzstandszulage nach Abs. 2 und Abs. 
3 einfließen, werden als Anteil der Besitzstandszulage 
fortgezahlt, solange für diese Kinder Kindergeld nach 
dem Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach dem 
Bundeskindergeldgesetz (BKGG) gezahlt wird oder 
ohne Berücksichtigung des § 64 oder § 65 EStG oder 
des § 3 oder § 4 BKGG gezahlt würde. 2Mit dem Weg-
fall der Vorraussetzungen reduziert sich die Besitz-
standszulage entsprechend. 

§ 4 Überforderungsklausel 

(1) 	 Soweit bei einem Vergleich der Gesamtpersonal-
kosten vor und nach der Überleitung umstellungs-
bedingte Mehrkosten von mehr als 3 v. H. entstehen, 
kann die Einführung des Leistungsentgelts und/oder 
der Sozialkomponente nach § 15 der Anlage 31 zu den 
AVR für längstens 3 Jahre ausgesetzt werden. 

(2) 	 Die Gesamtpersonalkosten errechnen sich aus den 
Bruttopersonalkosten der Mitarbeiter der Einrichtung 
und den Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung.

(3) 	 1Bei der Ermittlung der Mehrkosten sind aus-
schließlich die Steigerungen der Gesamtpersonalkos-
ten der Einrichtung zu berücksichtigen, die unmit-
telbar durch Überleitung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in die Anlagen 30 bis 33 zu den AVR 
entstehen. 2Mehrkosten, die durch Neueinstellungen 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und durch 
strukturelle Veränderungen bei Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die nicht in die Anlagen 30 bis 33 zu den 
AVR überführt wurden (Stufenaufstiege, Tätigkeits- 
oder Bewährungsaufstiege, Kinderzulagen oder ande-
re Zulagen), entstehen, bleiben bei der Ermittlung der 
Mehrkosten unberücksichtigt. 3Administrative Mehr-
kosten, die durch die Überleitung entstehen, bleiben 
ebenfalls unberücksichtigt.

(4) 	 Macht der Dienstgeber von der Anwendung der 
Überforderungsklausel Gebrauch, erhöht sich die 
Besitzstandszulage der Bestandsmitarbeiter für die 
Dauer dieser Maßnahme entsprechend. 

(5) 	 1Die Entscheidung über die Anwendung der 
Überforderungsklausel und die dafür maßgeblichen 
Berechnungen sind der zuständigen Mitarbeitervertre-
tung vorzulegen und zu erläutern. 2Die Entscheidung 
ist ferner einem Ausschuss der Bundeskommission 
der Arbeitsrechtlichen Kommission anzuzeigen. 3Dazu 
sind die vergleichenden Gesamtpersonalkostenberech-
nungen vorzulegen. 4Der Ausschuss der Bundeskom-
mission der Arbeitsrechtlichen Kommission führt eine 
reine Missbrauchskontrolle durch.“

II.	 Die Bundeskommission legt die in Ziffer 1 
genannten Tabellenentgelte und sonstigen 
Entgeltbestandteile sowie den Umfang der re-
gelmäßigen Arbeitszeit und des Zusatzurlaubs 
als mittlere Werte bis zum 31.12.2012 fest. Die 
Bundeskommission legt dafür eine Bandbreite 
in Höhe von 20 v. H. nach oben und unten fest. 
 
Dieser Beschluss tritt zum 21. Oktober 2010 in 
Kraft.

III.	 Alle Regelungen zur Änderung der Vergü-
tungsbestandteile, der Anlagen 17 und 17a zu 
den AVR, zur Einführung der Anlagen 30 bis 
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33 zu den AVR, zu den unteren Lohngruppen 
und zu den nebenberuflich geringfügig Be-
schäftigten werden im Zuständigkeitsbereich 
einer Regionalkommission zu dem Zeitpunkt 
wirksam, zu dem die Regionalkommission 
durch Beschluss innerhalb der von der Bundes-
kommission festgelegten Bandbreite Werte zur 
Höhe der Tabellenentgelte und der sonstigen 
Entgeltbestandteile, des Umfangs der regelmä-
ßigen Arbeitszeit und des Zusatzurlaubes für 
die unter die Anlagen 30 bis 33 zu den AVR 
fallenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie der Höhe der Vergütungsbestandteile für 
alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
festlegt.

Teil 3
Pflege - Betreuungseinrichtungen 

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission fasst den folgenden Beschluss:

1.	 In den AVR wird folgende neue Anlage 32 
eingefügt: 

„Anlage 32:
Besondere Regelungen für Mitarbeiter im Pflegedienst 
in sonstigen Einrichtungen

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Anlage gilt für Mitarbeiter im Pflegedienst, 
die in
a)	 Heil-, Pflege- und Entbindungseinrichtungen,
b)	 medizinischen Instituten von Heil- und 

Pflegeeinrichtungen, 
c)	 sonstigen Einrichtungen und Heimen, in denen 

die betreuten Personen in ärztlicher Behandlung 
stehen, wenn die Behandlung durch nicht in den 
Einrichtungen selbst beschäftigte Ärztinnen oder 
Ärzte stattfindet, 

d)	 Einrichtungen und Heimen, die der Förderung 
der Gesundheit, der Erziehung, der Fürsorge oder 
Betreuung von Kindern und Jugendlichen, der 
Fürsorge und Betreuung von obdachlosen, alten, 
gebrechlichen, erwerbsbeschränkten oder sonsti-
gen hilfsbedürftigen Personen dienen, auch wenn 
diese Einrichtungen nicht der ärztlichen Behand-
lung der betreuten Personen dienen, oder in

e)	 ambulanten Pflegediensten
beschäftigt sind, soweit die Einrichtungen nicht vom 
Geltungsbereich der Anlage 31 erfasst werden.

(2) 1Soweit für diese Mitarbeiter nachfolgend nichts 
anderes bestimmt ist, finden die Vorschriften des 
Allgemeinen Teils und der Anlagen der AVR Anwen-
dung. 2Die § 2a, § 9a und § 12 des Allgemeinen Teils, 
die Abschnitte I Abs. a, Ia, II, IIa, IIIB, IIIa, V, VII und 

XIV der Anlage 1, die Anlagen 2a, 2c, 3a, 5, 6 und 6a 
sowie die § 4 und § 6 bis § 9 der Anlage 14 zu den AVR 
finden keine Anwendung.

§ 2 Regelmäßige Arbeitszeit

(1)	 1Die regelmäßige Arbeitszeit der Mitarbeiter 
beträgt ausschließlich der Pausen durchschnittlich 39 
Stunden wöchentlich. 2Abweichend davon beträgt die 
regelmäßige Arbeitszeit für die Mitarbeiter im Gebiet 
der neuen Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sach-
sen sowie in dem Teil des Landes Berlin, in dem das 
Grundgesetz bis einschließlich 2. Oktober 1990 nicht 
galt, durchschnittlich 40 Stunden wöchentlich. 3Die 
regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, aus not-
wendigen dienstlichen oder betrieblichen Gründen 
auch auf sechs Tage verteilt werden.

(2) 	 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein Zeitraum 
von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. 2Abwei-
chend von Satz 1 kann bei Mitarbeitern, die ständig 
Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu leisten haben, 
ein längerer Zeitraum zugrunde gelegt werden.

(3) 	 1Soweit es die dienstlichen oder betrieblichen 
Verhältnisse zulassen, wird der Mitarbeiter am 24. De-
zember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des 
Entgelts von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistel-
lung nach Satz 1 aus dienstlichen oder betrieblichen 
Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeit-
ausgleich innerhalb von drei Monaten zu gewähren. 
3Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert sich für den 
24. Dezember und 31. Dezember, sofern sie auf einen 
Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefallenen 
Stunden.

Anmerkung zu Absatz 3 Satz 3:
Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit be-
trifft die Mitarbeiter, die wegen des Dienstplans frei 
haben und deshalb ohne diese Regelung nacharbeiten 
müssten.

(4) 	 Aus dringenden dienstlichen oder betrieblichen 
Gründen kann auf der Grundlage einer Dienstver-
einbarung im Rahmen des § 7 Abs. 1, 2 und des § 12 
ArbZG von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes 
abgewichen werden.

Anmerkung zu Absatz 4:
In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an 
Sonn- und Feiertagen die tägliche Arbeitszeit auf bis 
zu zwölf Stunden verlängert werden, wenn dadurch 
zusätzliche freie Schichten an Sonn- und Feiertagen 
erreicht werden.
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(5) 	 Die Mitarbeiter sind im Rahmen begründeter 
dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten zur 
Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechsel-
schicht-, Schichtarbeit sowie – bei Teilzeitbeschäftigung 
aufgrund dienstvertraglicher Regelung oder mit ihrer 
Zustimmung – zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, 
Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet.

(6) 	 1Durch Dienstvereinbarung kann ein wöchentli-
cher Arbeitszeitkorridor von bis zu 45 Stunden einge-
richtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeitszeitkorri-
dors geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden 
im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten 
Zeitraums ausgeglichen.

(7)	 1Durch Dienstvereinbarung kann in der Zeit 
von 6 bis 20 Uhr eine tägliche Rahmenzeit von bis zu 
zwölf Stunden eingeführt werden. 2Die innerhalb der 
täglichen Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen Arbeits-
stunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 
festgelegten Zeitraums ausgeglichen.

(8)	 Die Absätze 6 und 7 gelten nur alternativ und 
nicht bei Wechselschicht- und Schichtarbeit.

Anmerkung zu § 2:
Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils 
geltenden Mitbestimmungsrechte unabhängig von 
den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit 
(Absätze 6 und 7) möglich. Sie dürfen keine Regelun-
gen nach Absatz 4 enthalten.

§ 3 Arbeit an Sonn- und Feiertagen 

In Ergänzung zu § 2 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 5 gilt für 
Sonn- und Feiertage folgendes:

(1) 	 1Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Feiertag, 
der auf einen Werktag fällt, wird durch eine entspre-
chende Freistellung an einem anderen Werktag bis 
zum Ende des dritten Kalendermonats – möglichst 
aber schon bis zum Ende des nächsten Kalendermonats 
– ausgeglichen, wenn es die betrieblichen Verhältnisse 
zulassen. 2Kann ein Freizeitausgleich nicht gewährt 
werden, erhält der Mitarbeiter je Stunde 100 v. H. des 
auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen 
Entgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe nach 
Maßgabe der Entgelttabelle. 3Ist ein Arbeitszeitkonto 
eingerichtet, ist eine Buchung gemäß § 9 Abs. 3 zuläs-
sig. 4§ 6 Abs. 1 Satz 2 Buchst. d bleibt unberührt.

(2) 	 1Für Mitarbeiter, die regelmäßig nach einem 
Dienstplan eingesetzt werden, der Wechselschicht- 
oder Schichtdienst an sieben Tagen in der Woche 
vorsieht, vermindert sich die regelmäßige Wochenar-
beitszeit um ein Fünftel der arbeitsvertraglich verein-
barten durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, wenn sie 
an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag 
fällt,

-	 Arbeitsleistung zu erbringen haben oder
-	 nicht wegen des Feiertags, sondern dienstplanmä-

ßig nicht zur Arbeit eingeteilt sind und deswegen 
an anderen Tagen der Woche ihre regelmäßige 
Arbeitszeit erbringen müssen.

2Absatz 1 gilt in diesen Fällen nicht. 3§ 6 Abs. 1 Satz 2 
Buchst. d bleibt unberührt.

(3) 	 1Mitarbeiter, die regelmäßig an Sonn- und Feier-
tagen arbeiten müssen, erhalten innerhalb von zwei 
Wochen zwei arbeitsfreie Tage. 2Hiervon soll ein freier 
Tag auf einen Sonntag fallen.

§ 4 Sonderformen der Arbeit

(1)	 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem 
Schichtplan/Dienstplan, der einen regelmäßigen Wech-
sel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vor-
sieht, bei denen der Mitarbeiter längstens nach Ablauf 
eines Monats erneut zu mindestens zwei Nachtschich-
ten herangezogen wird. 2Wechselschichten sind wech-
selnde Arbeitsschichten, in denen ununterbrochen bei 
Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags gear-
beitet wird. 3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die 
mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen.

(2) 	 Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schicht-
plan, der einen regelmäßigen Wechsel des Beginns der 
täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in 
Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht, 
und die innerhalb einer Zeitspanne von mindestens 
13 Stunden geleistet wird.

(3) 	 Bereitschaftsdienst leisten Mitarbeiter, die sich 
auf Anordnung des Dienstgebers außerhalb der re-
gelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Dienstgeber be-
stimmten Stelle aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit 
aufzunehmen.

(4) 	 1Rufbereitschaft leisten Mitarbeiter, die sich auf 
Anordnung des Dienstgebers außerhalb der regel-
mäßigen Arbeitszeit an einer dem Dienstgeber anzu-
zeigenden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit 
aufzunehmen. 2Rufbereitschaft wird nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass Mitarbeiter vom Dienstgeber mit 
einem Mobiltelefon oder einem vergleichbaren techni-
schen Hilfsmittel ausgestattet sind.

(5) 	 Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 
Uhr.

(6)	 Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teil-
zeitbeschäftigte über die vereinbarte regelmäßige Ar-
beitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit von Vollbeschäftigten (§ 2 Abs. 1 Satz 1) 
leisten.
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(7) 	 Überstunden sind die auf Anordnung des Dienst-
gebers geleisteten Arbeitsstunden, die über die im Rah-
men der regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäftig-
ten (§ 2 Abs. 1 Satz 1) für die Woche dienstplanmäßig 
bzw. betriebsüblich festgesetzten Arbeitsstunden 
hinausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden 
Kalenderwoche ausgeglichen werden.

(8) 	 Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeits-
stunden Überstunden, die 
a)	 im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors 

nach § 2 Abs. 6 über 45 Stunden oder über die ver-
einbarte Obergrenze hinaus,

b)	 im Falle der Einführung einer täglichen Rahmen-
zeit nach § 2 Abs. 7 außerhalb der Rahmenzeit,

c)	 im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit 
über die im Schichtplan festgelegten täglichen 
Arbeitsstunden einschließlich der im Schicht-
plan vorgesehenen Arbeitsstunden, die bezogen 
auf die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im 
Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden,

angeordnet worden sind.

§ 5 Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft

(1)	 1Der Dienstgeber darf Bereitschaftsdienst nur an-
ordnen, wenn zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, 
erfahrungsgemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung 
überwiegt.

(2) 	 1Abweichend von den § 3, § 5 und § 6 Abs. 2 
ArbZG kann im Rahmen des § 7 ArbZG die tägliche 
Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes über acht 
Stunden hinaus verlängert werden, wenn mindestens 
die acht Stunden überschreitende Zeit im Rahmen von 
Bereitschaftsdienst geleistet wird, und zwar wie folgt:
a)	 bei Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B bis 

zu insgesamt maximal 16 Stunden täglich; die ge-
setzlich vorgeschriebene Pause verlängert diesen 
Zeitraum nicht,

b)	 bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D bis 
zu insgesamt maximal 13 Stunden täglich; die ge-
setzlich vorgeschriebene Pause verlängert diesen 
Zeitraum nicht.

(3) 	 1Im Rahmen des § 7 ArbZG kann unter den 
Voraussetzungen
a)	 einer Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle,
b)	 einer Belastungsanalyse gemäß § 5 ArbSchG und
c)	 ggf. daraus resultierender Maßnahmen zur Ge-

währleistung des Gesundheitsschutzes 
aufgrund einer Dienstvereinbarung von den Regelun-
gen des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden. 

2Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Abs. 2 ArbZG kann 
die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitge-
setzes über acht Stunden hinaus verlängert werden, 
wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem 
Umfang Bereitschaftsdienst fällt. 3Hierbei darf die 

tägliche Arbeitszeit ausschließlich der Pausen maximal 
24 Stunden betragen.

(4)	 1Unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 
kann die tägliche Arbeitszeit gemäß § 7 Abs. 2a ArbZG 
ohne Ausgleich verlängert werden, wobei 
a)	 bei Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B eine 

wöchentliche Arbeitszeit von bis zu maximal 
durchschnittlich 58 Stunden,

b)	 bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D eine 
wöchentliche Arbeitszeit von bis zu maximal 
durchschnittlich 54 Stunden 

zulässig ist.

(5)	 1Für den Ausgleichszeitraum nach den Absätzen 
2 bis 4 gilt § 2 Abs. 2 Satz 1.

(6) 	 1In den Fällen, in denen Mitarbeiter Teilzeitar-
beit gemäß § 10 vereinbart haben, verringern sich die 
Höchstgrenzen der wöchentlichen Arbeitszeit nach 
den Absätzen 2 bis 4 in demselben Verhältnis wie die 
Arbeitszeit dieser Mitarbeiter zu der regelmäßigen Ar-
beitszeit der Vollbeschäftigten. 2Mit Zustimmung des 
Mitarbeiters oder aufgrund von dringenden dienstli-
chen oder betrieblichen Belangen kann hiervon abge-
wichen werden.

(7) 	 1Der Dienstgeber darf Rufbereitschaft nur anord-
nen, wenn erfahrungsgemäß lediglich in Ausnahme-
fällen Arbeit anfällt. 2Durch tatsächliche Arbeitsleis-
tung innerhalb der Rufbereitschaft kann die tägliche 
Höchstarbeitszeit von zehn Stunden (§ 3 ArbZG) über-
schritten werden (§ 7 ArbZG).

(8) 	 § 2 Abs. 4 bleibt im Übrigen unberührt.
	
(9) 	 1Für Mitarbeiter in Einrichtungen und Heimen, 
die der Förderung der Gesundheit, der Erziehung, der 
Fürsorge oder Betreuung von Kindern und Jugendli-
chen, der Fürsorge und Betreuung von obdachlosen, 
alten, gebrechlichen, erwerbsbeschränkten oder sons-
tigen hilfsbedürftigen Personen dienen, auch wenn 
diese Einrichtungen nicht der ärztlichen Behandlung 
der betreuten Personen dienen, gelten die Absätze 1 
bis 8 mit der Maßgabe, dass die Grenzen für die Stufen 
A und B einzuhalten sind. 2Dazu gehören auch die 
Mitarbeiter in Einrichtungen, in denen die betreuten 
Personen nicht regelmäßig ärztlich behandelt und be-
aufsichtigt werden (Erholungsheime).

§ 6 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit

(1) 	 1Der Mitarbeiter erhält neben dem Entgelt für die 
tatsächliche Arbeitsleistung Zeitzuschläge. ²Die Zeit-
zuschläge betragen – auch bei Teilzeitbeschäftigten – je 
Stunde
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a)	 für Überstunden
	 in den Entgeltgruppen 1 bis 9�  30 v. H.,
	 in den Entgeltgruppen10 bis 15� 15 v. H.,
b)	 für Nachtarbeit� 20 v. H.,
c)	 für Sonntagsarbeit � 25 v. H.,
d)	 bei Feiertagsarbeit
	 - ohne Freizeitausgleich � 135 v. H.,
	 - mit Freizeitausgleich� 35 v. H., 
e)	 für Arbeit am 24. Dezember und am 
	 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr �   35 v. H.,
f)	 für Arbeit an Samstagen von 13 bis 21 Uhr,
	 soweit diese nicht	 im Rahmen von Wechsel
	 schicht oder Schichtarbeit anfällt � 20 v. H.

des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabel-
lenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe. 
3Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach Satz 
2 Buchst. c bis f wird nur der höchste Zeitzuschlag ge-
zahlt. 4Auf Wunsch des Mitarbeiters können, soweit ein 
Arbeitszeitkonto (§ 9) eingerichtet ist und die dienstli-
chen oder betrieblichen Verhältnisse es zulassen, die 
nach Satz 2 zu zahlenden Zeitzuschläge entsprechend 
dem jeweiligen Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit 
umgewandelt und ausgeglichen werden. 5Dies gilt ent-
sprechend für Überstunden als solche.

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1:
Bei Überstunden richtet sich die Vergütung für die tat-
sächliche Arbeitsleistung nach der jeweiligen Entgelt-
gruppe und der individuellen Stufe, höchstens jedoch 
nach der Stufe 4.

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 2 Buchst. d:
1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders 
ausgewiesen und bezeichnet werden. 2Falls kein Frei-
zeitausgleich gewährt wird, werden als Vergütung 
einschließlich des Zeitzuschlags und des auf den Feier-
tag entfallenden Tabellenentgelts höchstens 235 v. H. 
gezahlt.

(2) 	 Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind 
und die aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen 
nicht innerhalb des nach § 2 Abs. 2 Satz 1 oder 2 fest-
gelegten Zeitraums mit Freizeit ausgeglichen werden, 
erhält der Mitarbeiter je Stunde 100 v. H. des auf eine 
Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der 
jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe.

Anmerkung zu Absatz 2:
Mit dem Begriff „Arbeitsstunden“ sind nicht die Stun-
den gemeint, die im Rahmen von Gleitzeitregelungen 
im Sinne der Anmerkung zu § 2 anfallen, es sei denn, 
sie sind angeordnet worden.

(3) 	 1Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pau-
schale je Entgeltgruppe bezahlt. 2Sie beträgt für die 
Tage Montag bis Freitag das Zweifache, für Samstag, 
Sonntag sowie für Feiertage das Vierfache des Stunden-
entgelts nach Maßgabe der Entgelttabelle. 3Maßgebend 

für die Bemessung der Pauschale nach Satz 2 ist der 
Tag, an dem die Rufbereitschaft beginnt. 4Für die Ar-
beitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft außerhalb 
des Aufenthaltsortes im Sinne des § 4 Abs. 4 wird die 
Zeit jeder einzelnen Inanspruchnahme einschließlich 
der hierfür erforderlichen Wegezeiten jeweils auf 
eine volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt für 
Überstunden sowie mit etwaigen Zeitzuschlägen nach 
Absatz 1 bezahlt. 5Wird die Arbeitsleistung innerhalb 
der Rufbereitschaft am Aufenthaltsort im Sinne des 
§ 4 Abs.  4 telefonisch (z. B. in Form einer Auskunft) 
oder mittels technischer Einrichtungen erbracht, wird 
abweichend von Satz 4 die Summe dieser Arbeitsleis-
tungen auf die nächste volle Stunde gerundet und 
mit dem Entgelt für Überstunden sowie mit etwaigen 
Zeitzuschlägen nach Absatz 1 bezahlt. 6Absatz 1 Satz 
4 gilt entsprechend, soweit die Buchung auf das Ar-
beitszeitkonto nach § 9 Abs. 3 Satz 2 zulässig ist. 7Satz 1 
gilt nicht im Falle einer stundenweisen Rufbereitschaft. 
8Eine Rufbereitschaft im Sinne von Satz 7 liegt bei einer 
ununterbrochenen Rufbereitschaft von weniger als 
zwölf Stunden vor. 9In diesem Fall wird abweichend 
von den Sätzen 2 und 3 für jede Stunde der Rufbereit-
schaft 12,5 v.  H. des Stundenentgelts nach Maßgabe 
der Entgelttabelle gezahlt.

Anmerkung zu Absatz 3:
Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für die 
eine Pauschale gezahlt wird, ist auf den Tag des Be-
ginns der Rufbereitschaft abzustellen.

(4) 	 1Mitarbeiter, die ständig Wechselschichtarbeit 
leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 105 
Euro monatlich. 2Mitarbeiter, die nicht ständig Wech-
selschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschicht-
zulage von 0,63 Euro pro Stunde.

(5) 	 1Mitarbeiter, die ständig Schichtarbeit leisten, 
erhalten eine Schichtzulage von 40 Euro monatlich. 
2Mitarbeiter, die nicht ständig Schichtarbeit leisten, 
erhalten eine Schichtzulage von 0,24 Euro pro Stunde.

§ 7 Bereitschaftsdienstentgelt

(1) 	 Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird die Zeit 
des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten 
Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet:
a)	 Nach dem Maß der während des Bereitschafts-

dienstes erfahrungsgemäß durchschnittlich anfal-
lenden Arbeitsleistungen wird die Zeit des Bereit-
schaftsdienstes wie folgt als Arbeitszeit gewertet:

Stufe Arbeitsleistung innerhalb des Bereit-
schaftsdienstes 	

Bewertung 
als Arbeitszeit

A 0 bis 10 v. H. 15 v. H.
B mehr als 10 bis 25 v. H. 25 v. H.
C mehr als 25 bis 40 v. H. 40 v. H.
D mehr als 40 bis 49 v. H. 55 v. H.
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	 Ein hiernach der Stufe A zugeordneter Bereit-
schaftsdienst wird der Stufe B zugeteilt, wenn 
der Mitarbeiter während des Bereitschaftsdiens-
tes in der Zeit von 22 bis 6 Uhr erfahrungsgemäß 
durchschnittlich mehr als dreimal dienstlich in 
Anspruch genommen wird.

b)	 Entsprechend der Zahl der vom Mitarbeiter je Ka-
lendermonat abgeleisteten Bereitschaftsdienste 
wird die Zeit eines jeden Bereitschaftsdienstes zu-
sätzlich wie folgt als Arbeitszeit gewertet:
Zahl der Bereitschaftsdienste 
im Kalendermonat

Bewertung als 
Arbeitszeit

1. bis 8. Bereitschaftsdienst 25 v. H.
9. bis 12. Bereitschaftsdienst 35 v. H.
13. und folgende 
Bereitschaftsdienste 45 v. H.

							     
(2) 	 Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Be-
reitschaftsdienstes erfolgt durch die Einrichtungslei-
tung und die Mitarbeitervertretung.

(3) 	 1Für die Mitarbeiter gemäß § 5 Abs. 9 wird zum 
Zwecke der Entgeltberechnung die Zeit des Bereit-
schaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit 
mit 25 v.  H. als Arbeitszeit bewertet. 2Leistet der 
Mitarbeiter in einem Kalendermonat mehr als acht 
Bereitschaftsdienste, wird die Zeit eines jeden über 
acht Bereitschaftsdienste hinausgehenden Bereit-
schaftsdienstes zusätzlich mit 15 v. H. als Arbeitszeit 
gewertet.

(4) 	 Das Entgelt für die nach den Absätzen 1 und 3 
zum Zwecke der Entgeltberechnung als Arbeitszeit 
gewertete Bereitschaftsdienstzeit bestimmt sich nach 
Anhang C dieser Anlage. 

(5) 	 Das Bereitschaftsdienstentgelt kann im Falle der 
Faktorisierung nach § 9 Abs. 3 im Verhältnis 1:1 in 
Freizeit abgegolten werden.

§ 8 Bereitschaftszeiten

(1) 	 1Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich 
der Mitarbeiter am Arbeitsplatz oder einer anderen 
vom Dienstgeber bestimmten Stelle zur Verfügung 
halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, 
ggf. auch auf Anordnung, aufzunehmen und in denen 
die Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen. 2Für Mit-
arbeiter, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht un-
erheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten 
folgende Regelungen:
a)	 Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als Arbeits-

zeit gewertet (faktorisiert).
b)	 Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der 

regelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht geson-
dert ausgewiesen.

c)	 Die Summe aus den faktorisierten Bereitschafts-
zeiten und der Vollarbeitszeit darf die Arbeitszeit 
nach § 2 Abs. 1 nicht überschreiten.

d)	 Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeit-
en darf durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich 
nicht überschreiten.

3Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur vorü-
bergehend angelegte Organisationsmaßnahme besteht, 
bei der regelmäßig und in nicht unerheblichem Um-
fang Bereitschaftszeiten anfallen.

(2) 	 Die Anwendung des Absatzes 1 bedarf einer ein-
vernehmlichen Dienstvereinbarung. 

Anmerkung zu § 8:
Diese Regelung gilt nicht für Wechselschicht- und 
Schichtarbeit.

§ 9 Arbeitszeitkonto

(1) 	 1Durch Dienstvereinbarung kann ein Arbeitszeit-
konto eingerichtet werden. 2Soweit ein Arbeitszeitkor-
ridor (§ 2 Abs. 6) oder eine Rahmenzeit (§ 2 Abs. 7) 
vereinbart wird, ist ein Arbeitszeitkonto einzurichten.

(2) 	 1In der Dienstvereinbarung wird festgelegt, ob 
das Arbeitszeitkonto in der ganzen Einrichtung oder 
Teilen davon eingerichtet wird. 2Alle Mitarbeiter der 
Einrichtungsteile, für die ein Arbeitszeitkonto einge-
richtet wird, werden von den Regelungen des Arbeits-
zeitkontos erfasst.

(3)	 1Auf das Arbeitszeitkonto können Zeiten, die bei 
Anwendung des nach § 2 Abs. 2 festgelegten Zeit-
raums als Zeitguthaben oder als Zeitschuld bestehen 
bleiben, nicht durch Freizeit ausgeglichene Zeiten nach 
§ 6 Abs. 1 Satz 5 und Abs. 2 sowie in Zeit umgewan-
delte Zuschläge nach § 6 Abs. 1 Satz 4 gebucht werden. 
2Weitere Kontingente (z.  B. Rufbereitschafts-/Bereit-
schaftsdienstentgelte) können durch  Dienstvereinba-
rung zur Buchung freigegeben werden. 3Der Mitarbei-
ter entscheidet für einen in der Dienstvereinbarung 
festgelegten Zeitraum, welche der in Satz 1 genannten 
Zeiten auf das Arbeitszeitkonto gebucht werden.
(4) 	 Im Falle einer unverzüglich angezeigten und 
durch ärztliches Attest nachgewiesenen Arbeitsun-
fähigkeit während eines Zeitausgleichs vom Arbeits-
zeitkonto (Zeiten nach Absatz 3 Satz 1 und 2) tritt eine 
Minderung des Zeitguthabens nicht ein.

(5) 	 In der Dienstvereinbarung sind insbesondere fol-
gende Regelungen zu treffen:
a)	 Die höchstmögliche Zeitschuld (bis zu 40 Stun-

den) und das höchstzulässige Zeitguthaben (bis 
zu einem Vielfachen von 40 Stunden), die inner-
halb eines bestimmten Zeitraums anfallen dürfen;

b)	 nach dem Umfang des beantragten Freizeitaus-
gleichs gestaffelte Fristen für das Abbuchen von 
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Zeitguthaben oder für den Abbau von Zeitschul-
den durch den Mitarbeiter;

c)	 die Berechtigung, das Abbuchen von Zeitgutha-
ben zu bestimmten Zeiten (z. B. an so genannten 
Brückentagen) vorzusehen;

d)	 die Folgen, wenn der Dienstgeber einen be-
reits genehmigten Freizeitausgleich kurzfristig 
widerruft.

(6) 	 1Der Dienstgeber kann mit dem Mitarbeiter die 
Einrichtung eines Langzeitkontos vereinbaren. 2In 
diesem Fall ist die Mitarbeitervertretung zu betei-
ligen und – bei Insolvenzfähigkeit des Dienstge-
bers – eine Regelung zur Insolvenzsicherung zu 
treffen.

§ 10 Teilzeitbeschäftigung

(1) 	 1Mit Mitarbeitern soll auf Antrag eine geringere 
als die vertraglich festgelegte Arbeitszeit vereinbart 
werden, wenn sie
-	 mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder
-	 einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürfti-

gen sonstigen Angehörigen 
tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende 
dienstliche bzw. betriebliche Belange nicht entgegen-
stehen. 2Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf 
Antrag auf bis zu fünf Jahre zu befristen. 3Sie kann 
verlängert werden; der Antrag ist spätestens sechs Mo-
nate vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung 
zu stellen. 4Bei der Gestaltung der Arbeitszeit hat der 
Dienstgeber im Rahmen der dienstlichen bzw. betrieb-
lichen Möglichkeiten der besonderen persönlichen 
Situation Mitarbeiters nach Satz 1 Rechnung zu tragen.

(2) 	 Mitarbeiter, die in anderen als den in Absatz 1 
genannten Fällen eine Teilzeitbeschäftigung vereinba-
ren wollen, können von ihrem Dienstgeber verlangen, 
dass er mit ihnen die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäf-
tigung mit dem Ziel erörtert, zu einer entsprechenden 
Vereinbarung zu gelangen.

(3) 	 Ist mit früher Vollbeschäftigten auf ihren Wunsch 
eine nicht befristete Teilzeitbeschäftigung vereinbart 
worden, sollen sie bei späterer Besetzung eines Voll-
zeitarbeitsplatzes bei gleicher Eignung im Rahmen der 
dienstlichen bzw. betrieblichen Möglichkeiten bevor-
zugt berücksichtigt werden. 

Anmerkung zu den §§ 2 bis 10:
Bei In-Kraft-Treten dieser Anlage bestehende Gleitzeit-
regelungen bleiben unberührt.

§ 11 Eingruppierung

Die Eingruppierung der Mitarbeiter im Sinne des § 1 
Absatz 1 Buchstaben a bis d richtet sich nach den Tätig-
keitsmerkmalen des Anhang D dieser Anlage, die Ein-
gruppierung der Mitarbeiter im Sinne des § 1 Absatz 1 

Buchstabe e richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen 
des Anhang E dieser Anlage.

§ 12 Tabellenentgelt

(1) 	 1Der Mitarbeiter erhält monatlich ein Tabellenent-
gelt. 2Die Höhe bestimmt sich nach der Entgeltgruppe, 
in die er eingruppiert ist, und nach der für ihn gelten-
den Stufe.

(2) 	 Die Mitarbeiter erhalten Entgelt nach Anhang A 
und B dieser Anlage. 

§ 12a Berechnung und Auszahlung des Entgelts

Teilzeitbeschäftigte erhalten das Tabellenentgelt und 
alle sonstigen Entgeltbestandteile in dem Umfang, 
der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durch-
schnittlichen Arbeitszeit an der regelmäßigen Arbeits-
zeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht.

§ 12b Einmalzahlung für das Jahr 2011

(1) 	 Die Mitarbeiter im Sinne dieser Anlage erhalten 
eine Einmalzahlung in Höhe von 240 Euro, die mit den 
Bezügen für den Monat Januar 2011 ausgezahlt wird.

(2) 	 1Ein Anspruch auf die Zahlung nach Abs. 1 be-
steht, wenn der Mitarbeiter an mindestens einem Tag 
des Fälligkeitsmonats Anspruch auf Entgelt (auch Ur-
laubsentgelt oder Entgelt im Krankheitsfall) hat; dies 
gilt auch für Kalendermonate, in denen nur wegen 
der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungs-
trägers Krankengeldzuschuss nicht bezahlt wird. 2Die 
Zahlung wird auch geleistet, wenn der Mitarbeiter 
wegen Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und § 6 
Abs. 1 MuSchG in dem Fälligkeitsmonat keine Bezüge 
erhalten hat. 

(3) 	 1Teilzeitbeschäftigte erhalten den jeweiligen 
Teilbetrag der Einmalzahlung, die dem Verhältnis der 
mit ihnen vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit 
eines entsprechenden Vollbeschäftigten entspricht. 
2Maßgebend sind die jeweiligen Verhältnisse zum Fäl-
ligkeitszeitpunkt nach Absatz 1.

(4) 	 Die Einmalzahlung ist bei der Bemessung sonsti-
ger Leistungen nicht zu berücksichtigen.

§ 13 Stufen der Entgelttabelle

(1)	 1Die Entgeltgruppen 2 bis 15 umfassen sechs 
Stufen. 2Die Abweichungen von Satz 1 sind in § 13a 
geregelt.

(2) 	 1Bei Einstellung werden die Mitarbeiter der Stufe 
1 zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufserfah-
rung vorliegt. 2Verfügt der Mitarbeiter über eine ein-
schlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr, 
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erfolgt die Einstellung in die Stufe 2; verfügt er über 
eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens drei 
Jahren, erfolgt in der Regel eine Zuordnung zur Stufe 
3. 3Unabhängig davon kann der Dienstgeber bei Neu-
einstellungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten 
einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teil-
weise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn 
diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich 
ist.

Anmerkung zu Absatz 2:
Ein Praktikum nach Abschnitt D der Anlage 7 zu 
den AVR gilt grundsätzlich als Erwerb einschlägiger 
Berufserfahrung.

(2a) 	Wird der Mitarbeiter in unmittelbarem Anschluss 
an ein Dienstverhältnis im Geltungsbereich der AVR 
oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der katholischen 
Kirche eingestellt, so erhält er 
-	 wenn sein bisheriges Entgelt nach dieser Anlage 

oder einer entsprechenden Regelung bemessen 
war, das Entgelt der Stufe, das er beim Fortbeste-
hen des Dienstverhältnisses am Einstellungstag 
vom bisherigen Dienstgeber erhalten hätte,

-	 wenn sein bisheriges Entgelt in Abweichung von 
den Vorschriften dieser Anlage oder einer ent-
sprechenden Reglung bemessen war, das Entgelt 
der Stufe, das er am Einstellungstag von seinem 
bisherigen Dienstgeber erhalten würde, wenn 
sein Entgelt ab dem Zeitpunkt, seitdem er unun-
terbrochen im Geltungsbereich der AVR oder im 
sonstigen Tätigkeitsbereich der katholischen Kir-
che tätig ist, nach dieser Anlage oder einer ent-
sprechenden Regelung bemessen worden wäre.

Anmerkung zu Absatz 2a:
1. Der Tätigkeit im Bereich der katholischen Kirche 
steht gleich eine Tätigkeit in der evangelischen Kirche, 
in einem Diakonischen Werk oder in einer Einrichtung, 
die dem Diakonischen Werk angeschlossen ist.
2. 1Ein unmittelbarer Anschluss liegt nicht vor, wenn 
zwischen den Dienstverhältnissen ein oder mehrere 
Werktage – mit Ausnahme allgemein arbeitsfreier 
Werktage – liegen, in denen das Dienstverhältnis nicht 
bestand. 2Es ist jedoch unschädlich, wenn der Mitarbei-
ter in dem gesamten zwischen den Dienstverhältnissen 
liegenden Zeitraum dienstunfähig erkrankt war oder 
die Zeit zur Ausführung eines Umzuges an einen an-
deren Ort benötigt hat. 3Von der Voraussetzung des 
unmittelbaren Anschlusses kann abgewichen werden, 
wenn der Zeitraum zwischen dem Ende des bisheri-
gen Dienstverhältnisses und dem Beginn des neuen 
Dienstverhältnisses ein Jahr nicht übersteigt.

(3) 	 1Die Mitarbeiter erreichen die jeweils nächste 
Stufe – von Stufe 3 an in Abhängigkeit von ihrer Leis-
tung gemäß § 14 Abs. 2 – nach folgenden Zeiten einer 
ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Ent-
geltgruppe bei ihrem Dienstgeber (Stufenlaufzeit):

	 − Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,
	 − Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2,
	 − Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3,
	 − Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und
	 − Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5.

2Die Abweichungen von Satz 1 sind in § 13a geregelt.

(4) 	 1Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. 2Ein-
stellungen erfolgen in der Stufe 2 (Eingangsstufe). 
3Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in 
der vorangegangenen Stufe erreicht; § 14 Abs. 2 bleibt 
unberührt.

§ 13a Besondere Stufenregelung

(1) 	 Abweichend von § 13 Abs. 1 Satz 1 ist Eingangsstufe
a)	 in den Entgeltgruppen 9 und 11 die Stufe 4 bei Tä-

tigkeiten entsprechend
- 	 Kr. 11 mit Aufstieg nach Kr. 12,
- 	 Kr. 8 mit Aufstieg nach Kr. 9,
- 	 Kr. 7 mit Aufstieg nach Kr. 8 (9 b),

b)	 in den Entgeltgruppen 7 und 9 bis 12 die Stufe 3 
bei Tätigkeiten entsprechend
- 	 Kr. 12 mit Aufstieg nach Kr. 13,
-	 Kr. 10 mit Aufstieg nach Kr. 11,
-	 Kr. 9 mit Aufstieg nach Kr. 10,
-	 Kr. 6 mit Aufstieg nach Kr. 7,
-	 Kr. 7 ohne Aufstieg,
- 	 Kr. 6 ohne Aufstieg,

c)	 in der Entgeltgruppe 7 die Stufe 2 bei Tätigkeiten 
entsprechend
-	 Kr. 5a mit Aufstieg nach Kr. 6,
-	 Kr. 5 mit Aufstieg nach Kr. 5a und weiterem 

Aufstieg nach Kr. 6,
-	 Kr. 5 mit Aufstieg nach Kr. 5a.

(2)	  Abweichend von § 13 Abs. 1 Satz 1 ist Endstufe
a)	 in den Entgeltgruppen 7 und 9 bis 11 die Stufe 5 

bei Tätigkeiten entsprechend
-	 Kr. 10 mit Aufstieg nach Kr. 11,
-	 Kr. 9 mit Aufstieg nach Kr. 10,
-	 Kr. 6 mit Aufstieg nach Kr. 7,
-	 Kr. 7 ohne Aufstieg,
-	 Kr. 6 ohne Aufstieg,
-	 Kr. 4 mit Aufstieg nach Kr. 5,

b)	 in der Entgeltgruppe 4 und 6 die Stufe 3 bei Tätig-
keiten entsprechend Kr 2 ohne Aufstieg.

(3)	 Abweichend von § 13 Abs. 3 Satz 1 gelten für die 
Stufenlaufzeiten folgende Regelungen:
a)	 in der Entgeltgruppe 12 wird die Stufe 4 nach 

zwei Jahren in Stufe 3 und die Stufe 5 nach drei 
Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der 
Vergütungsgruppe Kr. 12 mit Aufstieg nach Kr. 
13,

b)	 in der Entgeltgruppe 11 wird die Stufe 4 nach 
zwei Jahren in Stufe 3 und die Stufe 5 nach fünf 
Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der 
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Vergütungsgruppe Kr. 10 mit Aufstieg nach Kr. 
11,

c)	 in der Entgeltgruppe 10 wird die Stufe 4 nach 
zwei Jahren in Stufe 3 und die Stufe 5 nach drei 
Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der 
Vergütungsgruppe Kr. 9 mit Aufstieg nach Kr. 10,

d)	 in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 6 nach zwei 
Jahren in Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend der 
Vergütungsgruppe Kr. 8 mit Aufstieg nach Kr. 9,

e)	 in der Entgeltgruppe 9 (9b) wird die Stufe 5 nach 
fünf Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entspre-
chend der Vergütungsgruppe Kr. 7 mit Aufstieg 
nach Kr. 8,

f)	 in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 4 nach fünf 
Jahren in Stufe 3 und die Stufe 5 (9b) nach fünf 
Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der 
Vergütungsgruppen Kr. 6 mit Aufstieg nach Kr 7, 
Kr. 7 ohne Aufstieg,

g)	 in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 4 (9b) nach 
fünf Jahren in Stufe 3 und die Stufe 5 (9b) nach fünf 
Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der 
Vergütungsgruppen Kr. 6 ohne Aufstieg 

erreicht.

§ 14 Allgemeine Regelungen zu den Stufen

(1) 	 Die Mitarbeiter erhalten vom Beginn des Monats 
an, in dem die nächste Stufe erreicht wird, das Tabel-
lenentgelt nach der neuen Stufe.

(2) 	 1Bei Leistungen des Mitarbeiters, die erheblich 
über dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche 
Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils ver-
kürzt werden. 2Bei Leistungen, die erheblich unter 
dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit 
für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verlängert 
werden. 3Bei einer Verlängerung der Stufenlaufzeit hat 
der Dienstgeber jährlich zu prüfen, ob die Vorausset-
zungen für die Verlängerung noch vorliegen. 4Für die 
Beratung von schriftlich begründeten Beschwerden 
von Mitarbeitern gegen eine Verlängerung nach Satz 
2 bzw. 3 ist eine betriebliche Kommission zuständig. 
5Die Mitglieder der betrieblichen Kommission werden 
je zur Hälfte vom Dienstgeber und von der Mitarbei-
tervertretung benannt; sie müssen der Einrichtung an-
gehören. 6Der Dienstgeber entscheidet auf Vorschlag 
der Kommission darüber, ob und in welchem Umfang 
der Beschwerde abgeholfen werden soll.

Anmerkung zu Absatz 2:
1Die Instrumente der materiellen Leistungsanreize 
(§ 15) und der leistungsbezogene Stufenaufstieg 
bestehen unabhängig voneinander und dienen un-
terschiedlichen Zielen. 2Leistungsbezogene Stufen-
aufstiege unterstützen insbesondere die Anliegen der 
Personalentwicklung.

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 2:
Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten 
Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit gemäß §§ 8 
und 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in geeigneter 
Weise zu berücksichtigen.

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 6:
Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht 
die Entscheidung über die leistungsbezogene 
Stufenzuordnung.

(3) 	 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im 
Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 stehen gleich:
-	 Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz,
-	 Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach Abschnitt 

XII der Anlage 1 zu den AVR bis zu 26 Wochen,
-	 Zeiten eines bezahlten Urlaubs,
-	 Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Dienst-

geber vor dem Antritt schriftlich ein dienstliches 
bzw. betriebliches Interesse anerkannt hat,

-	 Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weni-
ger als einem Monat im Kalenderjahr,

-	 Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit.

2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von 
jeweils drei Jahren, die nicht von Satz 1 erfasst wer-
den, und Elternzeit bis zu jeweils fünf Jahren sind 
unschädlich, werden aber nicht auf die Stufenlaufzeit 
angerechnet. 3Bei einer Unterbrechung von mehr als 
drei Jahren, bei Elternzeit von mehr als fünf Jahren, 
erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor der 
Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch 
nicht niedriger als bei einer Neueinstellung; die Stu-
fenlaufzeit beginnt mit dem Tag der Arbeitsaufnahme. 
4Zeiten, in denen Mitarbeiter mit einer kürzeren als 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines 
entsprechenden Vollbeschäftigten beschäftigt waren, 
werden voll angerechnet.

(4) 	 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe 
werden die Mitarbeiter derjenigen Stufe zugeordnet, 
in der sie mindestens ihr bisheriges Tabellenentgelt er-
halten, mindestens jedoch der Stufe 2. 2Beträgt der Un-
terschiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Tabellen-
entgelt und dem Tabellenentgelt nach Satz 1 weniger 
als 50 Euro in den Entgeltgruppen 1 bis 8 bzw. weniger 
als 80 Euro in den Entgeltgruppen 9 bis 15, so erhält der 
Mitarbeiter während der betreffenden Stufenlaufzeit 
anstelle des Unterschiedsbetrags einen Garantiebetrag 
von monatlich 50 Euro (Entgeltgruppen 1 bis 8) bzw. 
80 Euro (Entgeltgruppen 9 bis 15). 3Wird der Mitarbei-
ter nicht in die nächsthöhere, sondern in eine darüber 
liegende Entgeltgruppe höhergruppiert, ist das Tabel-
lenentgelt für jede dazwischen liegende Entgeltgruppe 
nach Satz 1 zu berechnen; Satz 2 gilt mit der Maßgabe, 
dass auf das derzeitige Tabellenentgelt und das Tabel-
lenentgelt der Entgeltgruppe abzustellen ist, in die der 
Mitarbeiter höhergruppiert wird. 4Die Stufenlaufzeit in 
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der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der 
Höhergruppierung. 5Bei einer Eingruppierung in eine 
niedrigere Entgeltgruppe ist der Mitarbeiter der in der 
höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen. 
6Der Mitarbeiter erhält vom Beginn des Monats an, 
in dem die Veränderung wirksam wird, das entspre-
chende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz 5 
festgelegten Stufen der betreffenden Entgeltgruppe, 
ggf. einschließlich des Garantiebetrags.

Anmerkung zu Absatz 4 Satz 2:
Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Entgelt-
anpassungen teil.

§ 15 Leistungsentgelt und/oder Sozialkomponente

(1) 	 1Die leistungs- und/oder erfolgsorientierte Bezah-
lung soll dazu beitragen, die caritativen Dienstleistun-
gen zu verbessern. 2Zugleich sollen Motivation, Ei-
genverantwortung und Führungskompetenz gestärkt 
werden. 3Die Kinder-, Sozial- und Familienkomponen-
te soll dazu beitragen, die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf zu fördern.

(2) 	 1Ein Leistungsentgelt und/oder eine Sozialkompo-
nente kann nur durch eine ergänzende Dienstvereinba-
rung mit der Mitarbeitervertretung nach § 38 MAVO 
eingeführt werden. 2Kommt eine Dienstvereinbarung 
nicht zu Stande, findet Absatz 4 Anwendung.

(3) 	 1Das für das Leistungsentgelt und/oder die Sozial-
komponente zur Verfügung stehende Gesamtvolumen 
entspricht im Jahr 2010 1,25 v. H. der ab Inkrafttreten 
dieser Anlage im Jahr 2010 gezahlten ständigen Mo-
natsentgelte und im Jahr 2011 1,5 v. H. der im Jahr 2011 
gezahlten ständigen Monatsentgelte aller unter den 
Geltungsbereich dieser Anlage fallenden Mitarbeiter 
des jeweiligen Dienstgebers. 2Das zur Verfügung 
stehende Gesamtvolumen ist zweckentsprechend zu 
verwenden; es besteht die Verpflichtung zu jährlicher 
Auszahlung der Leistungsentgelte.

Anmerkung zu Absatz 3 Satz 1:
1Ständige Monatsentgelte sind insbesondere das Ta-
bellenentgelt (ohne Sozialversicherungsbeiträge des 
Dienstgebers und dessen Beiträge für die Zusatzver-
sorgung), die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen 
sowie Entgelt im Krankheitsfall und bei Urlaub, soweit 
diese Entgelte in dem betreffenden Kalenderjahr aus-
gezahlt worden sind; nicht einbezogen sind dagegen 
insbesondere Abfindungen, Aufwandsentschädi-
gungen, Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen, 
Leistungsentgelte, Strukturausgleiche, unständige 
Entgeltbestandteile und Entgelte der Mitarbeiter im 
Sinne des § 3 Abs.  (g) des Allgemeinen Teils zu den 
AVR. 2Unständige Entgeltbestandteile können betrieb-
lich einbezogen werden.

Anmerkung zu Abs. 3:
Ab dem Jahr 2012 strebt die Arbeitsrechtliche Kom-
mission an, den Vomhundertsatz des TVöD zu 
übernehmen.

(4) 	 1Kommt eine Dienstvereinbarung zum Leis-
tungsentgelt und/oder zur Sozialkomponente nicht zu 
Stande, wird das zur Verfügung stehende jährliche Ge-
samtvolumen mit dem Entgelt für den Monat Januar 
des Folgejahres vollständig an die Mitarbeiter ausge-
schüttet. 2In den ersten 12 Monaten nach Inkrafttreten 
dieser Anlage wird das Leistungsentgelt nach Absatz 
3 monatlich ausgezahlt. 3Eine Dienstvereinbarung ist 
für diesen Zeitraum ausgeschlossen.

(5) 	 Kommt eine Dienstvereinbarung zum Leistungs-
entgelt zu Stande, kann diese insbesondere folgende 
Inhalte regeln:
a)	 Geltungsbereich (z.  B. für  Auszubildende, 

Zivildienstleistende);
b)	 Regelung zu Lohnausfallzeiten (z.  B. Krankheit, 

Elternzeit);
c)	 Kündigungsregelung;
d)	 Aufgaben und Einsetzung einer betrieblichen 

Kommission, die paritätisch vom Dienstgeber 
und der Mitarbeitervertretung besetzt wird;

e)	 Entscheidung für ein System zur Leistungsermitt-
lung, den Abschluss von jährlichen Zielvereinba-
rungen oder systematischen Leistungsbewertun-
gen oder einer Kombination von beiden;

f)	 Festlegung von Kriterien für die Zielauswahl 
bzw. Kategorien für die Leistungsbewertung;

g)	 Durchführungsbestimmungen für das Leistungs- 
ermittlungsverfahren;

h)	 Regelungen zur Leistungsfeststellung nur durch 
Führungskraft oder durch Führungskraft und 
Mitarbeiter (wer beurteilt bzw. vereinbart mit 
wem Ziele?, Zuständigkeiten klären);

i)	 Bewertungsrichtlinien zur Transformation der 
Leistungen in ein Punktesystem;

j)	 Regelungen zu den Geldverteilungsgrundsätzen 
(z. B. Bildung von Teilbudgets nach Entgeltgrup-
pen und/oder Abteilungen);

k)	 Regelungen zu den Auszahlungsmodalitäten, so-
weit nicht in dieser Anlage geregelt;

l)	 Regelungen zu Dokumentation (die Leistungs-
ergebnisse werden nicht in die Personalakte 
übernommen);

m)	 Regelungen zur Schulungsmaßnahmen;
n)	 Regelungen für freigestellte Mitglieder der 

Mitarbeitervertretung;
o)	 Regelungen zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen 

(eine Nichterfüllung der Voraussetzungen für die 
Gewährung eines Leistungsentgeltes darf für sich 
genommen keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen 
auslösen; umgekehrt sind arbeitsrechtliche Maß-
nahmen nicht durch die Teilnahme an einer Ziel-
vereinbarung bzw. Gewährung eines Leistungs-
entgeltes ausgeschlossen).
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(6) 	 Kommt eine Dienstvereinbarung zu einer Sozi-
alkomponente zu Stande, kann diese insbesondere 
folgende Inhalte regeln:
a)	 Geltungsbereich (z.  B. für Auszubildende, Zivil- 

dienstleistende);
b)	 Regelung zu Entgeltausfallzeiten (Krankheit, 

Elternzeit);
c)	 Kündigungsregelung;
d)	 Aufgaben und Einsetzung einer betrieblichen 

Kommission, die paritätisch vom Dienstgeber 
und der Mitarbeitervertretung besetzt wird;

e)	 Entscheidung für ein System zur 
Sozialkomponente;

f)	 Festlegung von Kriterien für die Sozialkomponente;
g)	 Regelungen zu den Geldverteilungsgrundsätzen;
h)	 Regelungen zu den Auszahlungsmodalitäten, so-

weit nicht in dieser Anlage geregelt.

§ 16 Jahressonderzahlung

(1) 	 Mitarbeiter, die am 1. Dezember im Dienst-
verhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jahres- 
sonderzahlung.

(2) 	 1Die Jahressonderzahlung beträgt,
in den Entgeltgruppen 1 bis 8 � 90 v. H.,
in den Entgeltgruppen 9 bis 12 � 80 v. H. und
in den Entgeltgruppen 13 bis 15 � 60 v. H.
des dem Mitarbeiter in den Kalendermonaten Juli, Au-
gust und September durchschnittlich gezahlten monat-
lichen Entgelts; unberücksichtigt bleiben hierbei das 
zusätzlich für Überstunden und Mehrarbeit gezahlte 
Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehe-
nen Überstunden und Mehrarbeit), Leistungszulagen, 
Leistungs- und Erfolgsprämien. 2Der Bemessungssatz 
bestimmt sich nach der Entgeltgruppe am 1. Septem-
ber. 3Bei Mitarbeitern, deren Dienstverhältnis nach 
dem 30. September begonnen hat, tritt an die Stelle des 
Bemessungszeitraums der erste volle Kalendermonat 
des Dienstverhältnisses. 4In den Fällen, in denen im 
Kalenderjahr der Geburt des Kindes während des 
Bemessungszeitraums eine elterngeldunschädliche 
Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird, bemisst sich die 
Jahressonderzahlung nach dem Beschäftigungsum-
fang am Tag vor dem Beginn der Elternzeit.

Anmerkung zu Absatz 2:
1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten 
monatlichen Entgelts werden die gezahlten Entgelte 
der drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies 
gilt auch bei einer Änderung des Beschäftigungsum-
fangs. 2Ist im Bemessungszeitraum nicht für alle Kalen-
dertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahlten 
Entgelte der drei Monate addiert, durch die Zahl der 
Kalendertage mit Entgelt geteilt und sodann mit 30,67 
multipliziert. 3Zeiträume, für die Krankengeldzu-
schuss gezahlt worden ist, bleiben hierbei unberück-
sichtigt. 4Besteht während des Bemessungszeitraums 

an weniger als 30 Kalendertagen Anspruch auf Entgelt, 
ist der letzte Kalendermonat, in dem für alle Kalender-
tage Anspruch auf Entgelt bestand, maßgeblich.

(3) 	 Für Mitarbeiter im Gebiet der neuen Bundes-
länder Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen sowie in dem 
Teil des Landes Berlin, in dem das Grundgesetz bis 
einschließlich 2. Oktober 1990 nicht galt, gilt Absatz 
2 mit der Maßgabe, dass die Bemessungssätze für 
die Jahressonderzahlung 75 v. H. der dort genannten 
Vomhundertsätze betragen.

(4) 	 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 vermin-
dert sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, 
in dem Mitarbeiter keinen Anspruch auf Entgelt oder 
Fortzahlung des Entgelts haben. 2Die Verminderung 
unterbleibt für Kalendermonate,
1.	 für die Mitarbeiter kein Tabellenentgelt erhalten 

haben wegen
a)	 Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivil-

dienst, wenn sie diesen vor dem 1. Dezember 
beendet und die Beschäftigung unverzüglich 
wieder aufgenommen haben,

b)	 Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und 
§ 6 Abs. 1 MuSchG,

c)	 Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz bis 
zum Ende des Kalenderjahres, in dem das 
Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt 
der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden 
hat;

2.	 in denen Mitarbeitern Krankengeldzuschuss ge-
zahlt wurde oder nur wegen der Höhe des zuste-
henden Krankengelds ein Krankengeldzuschuss 
nicht gezahlt worden ist.

(5) 	 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellen-
entgelt für November ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der 
Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeit-
punkt ausgezahlt werden.

§ 17 Zusatzurlaub 

(1) 	 Mitarbeiter, die ständig Wechselschichtarbeit 
nach § 4 Abs. 1 oder ständig Schichtarbeit nach § 4 Abs. 
2 leisten und denen die Zulage nach § 6 Abs. 4 Satz 1 
oder Abs. 5 Satz 1 zusteht, erhalten
a)	 bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammen-

hängende Monate und
b)	 bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende 

Monate 
einen Arbeitstag Zusatzurlaub.

(2)	 Im Falle nicht ständiger Wechselschichtarbeit und 
nicht ständiger Schichtarbeit soll bei annähernd glei-
cher Belastung die Gewährung zusätzlicher Urlaubsta-
ge durch Dienstvereinbarung geregelt werden.
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(3) 	 1Mitarbeiter erhalten bei einer Leistung im Kalen-
derjahr von mindestens 
	 150 Nachtarbeitsstunden 	 1 Arbeitstag
	 300 Nachtarbeitsstunden	 2 Arbeitstage
	 450 Nachtarbeitsstunden 	 3 Arbeitstage
	 600 Nachtarbeitsstunden	 4 Arbeitstage

Zusatzurlaub im Kalenderjahr. 2Nachtarbeitsstunden, 
die in Zeiträumen geleistet werden, für die Zusatzur-
laub für Wechselschicht- oder Schichtarbeit zusteht, 
bleiben unberücksichtigt.

(4) 	 1Bei Anwendung des Absatzes 3 werden nur die 
im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit (§ 2) in der 
Zeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr dienstplanmäßig 
bzw. betriebsüblich geleisteten Nachtarbeitsstunden 
berücksichtigt.

(5) 	 1Bei Teilzeitbeschäftigten ist die Zahl der nach Ab-
satz 3 geforderten Nachtarbeitsstunden entsprechend 
dem Verhältnis ihrer individuell vereinbarten durch-
schnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit zur regelmäßi-
gen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter zu 
kürzen. 2Ist die vereinbarte Arbeitszeit im Durchschnitt 
des Urlaubsjahres auf weniger als fünf Arbeitstage in 
der Kalenderwoche verteilt, ist der Zusatzurlaub in 
entsprechender Anwendung des § 3 Abs. 5 Unterab-
satz 1 Satz 1, Unterabsatz 2 Satz 1 und Unterabsatz 4 
der Anlage 14 zu den AVR zu ermitteln.

(6) 	 1Zusatzurlaub nach dieser Anlage und sonstigen 
Bestimmungen mit Ausnahme von § 125 SGB IX wird 
nur bis zu insgesamt sechs Arbeitstagen im Kalen-
derjahr gewährt. 2Erholungsurlaub und Zusatzurlaub 
(Gesamturlaub) dürfen im Kalenderjahr zusammen 35 
Arbeitstage, bei Zusatzurlaub wegen Wechselschicht-
arbeit 36 Tage, nicht überschreiten. 3Bei Mitarbeitern, 
die das 50. Lebensjahr vollendet haben, gilt abwei-
chend von Satz 2 eine Höchstgrenze von 36 Arbeits-
tagen; § 3 Abs. 4 Satz 1 der Anlage 14 zu den AVR gilt 
entsprechend.

(7) 	 Im Übrigen gelten die §1 bis § 3 der Anlage 14 zu 
den AVR mit Ausnahme von § 1 Abs. 6 Unterabsatz 2 
Satz 1 entsprechend.

Anmerkung zu den Absätzen 1 und 3:
1. 1Der Anspruch auf Zusatzurlaub nach den Absätzen 
1 und 2 bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- 
oder Wechselschichtarbeit und entsteht im laufenden 
Jahr,  sobald die Voraussetzungen nach Absatz 1 er-
füllt sind. 2Für die Feststellung, ob ständige Wechsel-
schichtarbeit oder ständige Schichtarbeit vorliegt, ist 
eine Unterbrechung durch Arbeitsbefreiung, Freizeit-
ausgleich, bezahlten Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit 
in den Grenzen des Abschnitt XII der Anlage 1 zu den 
AVR unschädlich.
2. Der Anspruch auf Zusatzurlaub nach Absatz 3 be-
misst sich nach den abgeleisteten Nachtarbeitsstunden 

und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Vorausset-
zungen nach Absatz 3 Satz 1 erfüllt sind.

§ 18 Führung auf Probe

(1) 	 1Führungspositionen können als befristetes 
Dienstverhältnis bis zur Gesamtdauer von zwei Jahren 
vereinbart werden. 2Innerhalb dieser Gesamtdauer ist 
eine höchstens zweimalige Verlängerung des Dienst-
vertrages zulässig. 3Die beiderseitigen Kündigungs-
rechte bleiben unberührt.

(2) 	 Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 
10 zugewiesenen Tätigkeiten mit Weisungsbefugnis, 
die vor Übertragung vom Dienstgeber ausdrücklich 
als Führungspositionen auf Probe bezeichnet worden 
sind.

(3) 	 1Besteht bereits ein Dienstverhältnis mit demsel-
ben Dienstgeber, kann der Mitarbeiter vorübergehend 
eine Führungsposition bis zu der in Absatz 1 genann-
ten Gesamtdauer übertragen werden. 2Der Mitarbeiter 
wird für die Dauer der Übertragung eine Zulage in 
Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den Tabellen-
entgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem 
sich bei Höhergruppierung nach § 14 Abs. 4 Satz 1 und 
2 ergebenden Tabellenentgelt gewährt. 3Nach Fristab-
lauf endet die Erprobung. 4Bei Bewährung wird die 
Führungsfunktion auf Dauer übertragen; ansonsten 
erhält der Mitarbeiter eine der bisherigen Eingruppie-
rung entsprechende Tätigkeit.

§ 19 Führung auf Zeit

(1) 	 1Führungspositionen können als befristetes Ar-
beitsverhältnis bis zur Dauer von vier Jahren verein-
bart werden. 2Folgende Verlängerungen des Arbeits-
vertrages sind zulässig:
a)	 in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchstens 

zweimalige Verlängerung bis zu einer Gesamt-
dauer von acht Jahren,

b)	 ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreimali-
ge Verlängerung bis zu einer Gesamtdauer von 
zwölf Jahren.

3Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a bei 
demselben Dienstgeber können auf die Gesamtdauer 
nach Buchstabe b zur Hälfte angerechnet werden. 4Die 
allgemeinen Vorschriften über die Probezeit (§ 7 Abs. 4 
des Allgemeinen Teils zu den AVR) und die beidersei-
tigen Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

(2) 	 Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 
zugewiesenen Tätigkeiten mit Weisungsbefugnis, die 
vor Übertragung vom Dienstgeber ausdrücklich als 
Führungspositionen auf Zeit bezeichnet worden sind.

(3) 	 1Besteht bereits ein Dienstverhältnis mit demsel-
ben Dienstgeber, kann der Mitarbeiter vorübergehend 
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eine Führungsposition bis zu den in Absatz 1 genann-
ten Fristen übertragen werden. 2Der Mitarbeiter wird 
für die Dauer der Übertragung eine Zulage gewährt 
in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den Ta-
bellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe 
und dem sich bei Höhergruppierung nach § 14 Abs. 
4 Satz 1 und 2 ergebenden Tabellenentgelt, zuzüglich 
eines Zuschlags von 75 v. H. des Unterschiedsbetrags 
zwischen den Tabellenentgelten der Entgeltgruppe, 
die der übertragenen Funktion entspricht, zur nächst-
höheren Entgeltgruppe nach § 14 Abs. 4 Satz 1 und 2. 
3Nach Fristablauf erhält der Mitarbeiter eine der bis-
herigen Eingruppierung entsprechende Tätigkeit; der 
Zuschlag entfällt.

Anhang A zur Anlage 32: 
Mitarbeiter im Pflegedienst in sonstigen Einrichtungen
(gültig ab 01.01.2010 bis 31.12.2010)

Entgelt-
gruppe   Grundentgelt   Entwicklungsstufen  

   Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

15  3.683,25   4.086,56   4.236,72   4.773,01   5.180,59   5.448,74 

14  3.335,74   3.700,42   3.914,94   4.236,72   4.730,11   4.998,25  

13  3.075,10   3.410,82   3.593,17   3.947,11   4.440,50   4.644,30  

12  2.756,55   3.056,87   3.485,90   3.861,31   4.343,98   4.558,49  

11  2.660,01   2.949,62   3.164,13   3.485,90   3.952,49   4.167,00  

10  2.563,48   2.842,35   3.056,87   3.271,39   3.678,97   3.775,51  

  91)   2.264,23   2.509,85   2.638,57   2.981,79   3.249,94   3.464,45  

8  2.119,43   2.348,96   2.456,23   2.552,76   2.660,01   2.727,582)  

7  1.984,293)   2.198,80   2.338,24   2.445,50  2.525,94   2.601,03  

6  1.945,67   2.155,89   2.263,16   2.365,05   2.434,77   2.504,504)  

5  1.864,15   2.064,73   2.166,62   2.268,53   2.343,61   2.397,24  

4  1.771,915)   1.962,83   2.091,54   2.166,62  2.241,70   2.285,68  

  36)  1.742,96   1.930,65   1.984,29   2.070,10   2.134,45   2.193,45  

2  1.607,80   1.780,49   1.834,12   1.887,75   2.005,73   2.129,09  

1    1.432,98   1.458,72   1.490,90   1.520,92   1.598,15  

Für Mitarbeiter im Pflegedienst:
1) 

E 9b
Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

2.729,74 2.895,98 3.099,78 3.292,84

2) 2.770,49
3) 2.037,92
4) 2.563,48
5) 1.825,54
6)

E 3a

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

1.739,81 1.797,46 1.836,46 1.865,29 1.885,64 1.916,16

39 Std. 39 Std. 39 Std. 39 Std. 39 Std. 39 Std.

1.784,42 1.843,55 1.883,55 1.913,12 1.933,99 1.965,30

40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std.

Anhang A zur Anlage 32: 
Mitarbeiter im Pflegedienst in sonstigen Einrichtungen
(gültig ab 01.01.2011 bis 31.07.2011) 

Entgelt-
gruppe   Grundentgelt   Entwicklungsstufen  

   Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

15 3.705,35 4.111,08 4.262,14 4.801,65 5.211,67 5.481,43

14 3.355,75 3.722,62 3.938,43 4.262,14 4.758,49 5.028,24

13 3.093,55 3.431,28 3.614,73 3.970,79 4.467,14 4.672,17

12 2.773,09 3.075,21 3.506,82 3.884,48 4.370,04 4.585,84

11 2.675,97 2.967,32 3.183,11 3.506,82 3.976,20 4.192,00

10 2.578,86 2.859,40 3.075,21 3.291,02 3.701,04 3.798,16

  91)  2.277,82 2.524,91 2.654,40 2.999,68 3.269,44 3.485,24

8 2.132,15 2.363,05 2.470,97 2.568,08 2.675,97 2.743,952)

7 1.996,203) 2.211,99 2.352,27 2.460,17 2.541,10 2.616,64

6 1.957,34 2.168,83 2.276,74 2.379,24 2.449,38 2.519,534)

5 1.875,33 2.077,12 2.179,62 2.282,14 2.357,67 2.411,62

4 1.782,545) 1.974,61 2.104,09 2.179,62 2.255,15 2.299,39

  36) 1.753,42 1.942,23 1.996,20 2.082,52 2.147,26 2.206,61

2 1.617,45 1.791,17 1.845,12 1.899,08 2.017,76 2.141,86

1   1.441,58 1.467,47 1.499,85 1.530,05 1.607,74

Für Mitarbeiter im Pflegedienst:
1)

E 9b
Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

2.746,12 2.913,36 3.118,38 3.312,60

2) 2.787,11
3) 2.050,15
4) 2.578,86
5) 1.836,49
6)

E 3a

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

1.750,25 1.808,24 1.847,48 1.876,48 1.896,95 1.927,66

39 Std. 39 Std. 39 Std. 39 Std. 39 Std. 39 Std.

1.795,13 1.854,61 1.894,85 1.924,60 1.945,59 1.977,09

40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std.

Anhang A zur Anlage 32: 
Mitarbeiter im Pflegedienst in sonstigen Einrichtungen
(gültig ab 01.08.2011) 

Entgelt-
gruppe   Grundentgelt   Entwicklungsstufen  

   Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

15 3.723,88 4.131,63 4.283,45 4.825,66 5.237,73 5.508,84

14 3.372,53 3.741,24 3.958,12 4.283,45 4.782,28 5.053,38

13 3.109,02 3.448,44 3.632,80 3.990,65 4.489,48 4.695,53

12 2.786,95 3.090,59 3.524,35 3.903,90 4.391,89 4.608,77

11 2.689,35 2.982,15 3.199,03 3.524,35 3.996,09 4.212,96

10 2.591,76 2.873,70 3.090,59 3.307,47 3.719,55 3.817,15

  91)  2.289,20 2.537,53 2.667,67 3.014,68 3.285,79 3.502,66

8 2.142,81 2.374,87 2.483,32 2.580,92 2.689,35 2.757,672)
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7 2.006,183) 2.223,05 2.364,03 2.472,47 2.553,80 2.629,72

6 1.967,13 2.179,67 2.288,12 2.391,14 2.461,63 2.532,124)

5 1.884,71 2.087,50 2.190,52 2.293,55 2.369,46 2.423,68

4 1.791,455) 1.984,48 2.114,61 2.190,52 2.266,43 2.310,89

  36) 1.762,18 1.951,95 2.006,18 2.092,93 2.157,99 2.217,64

2 1.625,53 1.800,13 1.854,35 1.908,57 2.027,85 2.152,57

1 0,00 1.448,79 1.474,81 1.507,34 1.537,70 1.615,78

Für Mitarbeiter im Pflegedienst:
1)

E 9b
Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

2.759,85 2.927,92 3.133,97 3.329,16

2) 2.801,05
3) 2.060,40
4) 2.591,75
5) 1.845,67
6)

E 3a

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

1.759,00 1.817,29 1.856,72 1.885,86 1.906,44 1.937,30

39 Std. 39 Std. 39 Std. 39 Std. 39 Std. 39 Std.

1.804,10 1.863,88 1.904,33 1.934,22 1.955,32 1.986,98

40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std.

Anmerkung zu Anhang A zur Anlage 32
Abweichend von § 12 Abs. 2 erhalten die Mitarbeiter 
im Pflegedienst in sonstigen Einrichtungen
a)	 in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entspre-

chend den Vergütungsgruppen Kr. 5a mit Auf-
stieg nach Kr. 6, Kr. 5 mit Aufstieg nach Kr. 5a und 
weiterem Aufstieg nach Kr. 6
-	 in der Stufe 2 den Tabellenwert der Stufe 3
- 	 in der Stufe 3 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 8 Stufe 3,
- 	 in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 8 Stufe 4,
- 	 in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 9b Stufe 3,
- 	 in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 9b Stufe 4,
b)	 in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entspre-

chend den Vergütungsgruppen Kr. 5 mit Aufstieg 
nach Kr. 6
- 	 in der Stufe 1 den Tabellenwert der Stufe 2,
- 	 in der Stufe 2 den Tabellenwert der Stufe 3,
- 	 in der Stufe 3 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 8 Stufe 3,
- 	 in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 8 Stufe 4,
- 	 in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 9b Stufe 3,
- 	 in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 9b Stufe 4,

c)	 in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entspre-
chend der Vergütungsgruppe Kr. 5 mit Aufstieg 
nach Kr. 5a
- 	 in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 8 Stufe 4,
- 	 in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 8 Stufe 5,
- 	 in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 8 Stufe 6,
d)	 in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entspre-

chend der Vergütungsgruppe Kr. 4 mit Aufstieg 
nach Kr. 5 und weiterem Aufstieg nach Kr. 5a
- 	 in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 8 Stufe 4,
- 	 in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 8 Stufe 5,
- 	 in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 8 Stufe 6,
e)	 in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entspre-

chend der Vergütungsgruppe Kr. 4 mit Aufstieg 
nach Kr. 5
- 	 in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 8 Stufe 4,
- 	 in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 8 Stufe 5,
f)	 in der Entgeltgruppe 4 bei Tätigkeiten entspre-

chend den Vergütungsgruppen Kr. 2 mit Aufstieg 
nach Kr. 3 und weiterem Aufstieg nach Kr. 4 so-
wie Kr. 3 mit Aufstieg nach Kr. 4
- 	 in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 6 Stufe 4,
- 	 in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 6 Stufe 5,
- 	 in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgelt-

gruppe 6 Stufe 6,
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Anhang B zur Anlage 32: Mitarbeiter im Pflegedienst in sonstigen Einrichtungen
(Kr-Anwendungstabelle)
(gültig ab 01.01.2010 bis zum 31.12.2010)

Werte aus Ent-
geltgruppe allg. 
Tabelle (TVÖD)

Entgelt-
gruppe KR               

(TVÖD)

Zuordnungen Vergütungsgrup-
pen KR/KR-Verläufe                                         

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

EG 12 12a 12 mit Aufstieg nach 13 - - 3.485,90
3.861,31 4.343,98

4.558,49nach 2 J. 
St. 3

nach 3 J. 
St. 4

EG 11

11 b 11 mit Aufstieg nach 12 - - - 3.485,90 3.952,49 4.167,00

11 a 10 mit Aufstieg nach 11 - - 3.164,13
3.485,90 3.952,49

-nach 2 J. 
St. 3

nach 5 J. 
St. 4

EG 10 10 a 9 mit Aufstieg nach 10 - - 3.056,87
3.271,39 3.678,97

-nach 2 J. 
St. 3

nach 3 J. 
St. 4

EG 9, EG 9 b

9 d 8 mit Aufstieg nach 9 - - 2.981,79
3.249,94 3.464,45

-nach 4 J. 
St. 3

nach 2 J. 
St. 4

9 c 7 mit Aufstieg nach 8 - - 2.895,98
3.099,78 3.292,84

-nach 5 J. 
St. 3

nach 5 J. 
St. 4

9 b
6 mit Aufstieg nach 7

- - 2.638,57
2.981,79 3.099,78

-
7 ohne Aufstieg nach 5 J. 

St. 3
nach 5 J. 

St. 4

9 a 6 ohne Aufstieg - - 2.638,57
2.729,74 2.895,98

-nach 5 J. 
St. 3

nach 5 J. 
St. 4

EG 7, EG 8, EG 
9 b 8 a

5 a mit Aufstieg nach 6
-

2.338,24 2.456,23 2.552,76 2.729,74 2.895,985 mit Aufstieg nach 5a und 6

5 mit Aufstieg nach 6 2198,80

EG 7, EG 8 7 a

5 mit Aufstieg nach 5 a -

2.198,80 2.338,24 2.552,76 2.660,01
2.770,49

4 mit Aufstieg nach 5 und 5 a
2037,92

4 mit Aufstieg nach 5 -

EG 4, EG 6 4 a

2 mit Aufstieg nach 3 und 4
1.825,54 1.962,83 2.091,54 2.365,05 2.434,77 2.563,48

3 mit Aufstieg nach 4

2 ohne Aufstieg 1.825,54 1.962,83 2.091,54 - - -

EG 3, EG 4 3 a 1 mit Aufstieg nach 2

1.739,81 1.797,46 1.836,46 1.865,29 1.885,64 1.916,16

39 Std. 39 Std. 39 Std. 39 Std. 39 Std. 39 Std.

1.784,42 1.843,55 1.883,55 1.913,12 1.933,99 1.965,30

40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std.
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Anhang B zur Anlage 32: Mitarbeiter im Pflegedienst in sonstigen Einrichtungen
(Kr-Anwendungstabelle)
(gültig ab 01.01.2011 bis zum 31.07.2011)

Werte aus Ent-
geltgruppe allg. 
Tabelle (TVÖD)

Entgelt-
gruppe KR               

(TVÖD)

Zuordnungen Vergütungsgrup-
pen KR/KR-Verläufe                                         

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

EG 12 12a 12 mit Aufstieg nach 13 - - 3.506,82
3.884,48 4.370,04

4.585,84nach 2 J. 
St. 3

nach 3 J. 
St. 4

EG 11

11 b 11 mit Aufstieg nach 12 - - - 3.506,82 3.976,20 4.192,00

11 a 10 mit Aufstieg nach 11 - - 3.183,11
3.506,82 3.976,20

-nach 2 J. 
St. 3

nach 5 J. 
St. 4

EG 10 10 a 9 mit Aufstieg nach 10 - - 3.075,21
3.291,02 3.701,04

-nach 2 J. 
St. 3

nach 3 J. 
St. 4

EG 9, EG 9 b

9 d 8 mit Aufstieg nach 9 - - 2.999,68
3.269,44 3.485,24

-nach 4 J. 
St. 3

nach 2 J. 
St. 4

9 c 7 mit Aufstieg nach 8 - - 2.913,36
3.118,38 3.312,60

-nach 5 J. 
St. 3

nach 5 J. 
St. 4

9 b
6 mit Aufstieg nach 7

- - 2.654,40
2.999,68 3.118,38

-
7 ohne Aufstieg nach 5 J. 

St. 3
nach 5 J. 

St. 4

9 a 6 ohne Aufstieg - - 2.654,40
2.746,12 2.913,36

-nach 5 J. 
St. 3

nach 5 J. 
St. 4

EG 7, EG 8, EG 
9 b 8 a

5 a mit Aufstieg nach 6
-

2.352,27 2.470,97 2.568,08 2.746,12 2.913,365 mit Aufstieg nach 5a und 6

5 mit Aufstieg nach 6 2.211,99

EG 7, EG 8 7 a

5 mit Aufstieg nach 5 a -

2.211,99 2.352,27 2.568,08 2.675,97
2.787,11

4 mit Aufstieg nach 5 und 5 a
2.050,15

4 mit Aufstieg nach 5 -

EG 4, EG 6 4 a

2 mit Aufstieg nach 3 und 4
1.836,59 1.974,61 2.104,09 2.379,24 2.449,38 2.578,86

3 mit Aufstieg nach 4

2 ohne Aufstieg 1.836,49 1.974,61 2.104,09 - - -

EG 3, EG 4 3 a 1 mit Aufstieg nach 2

1.750,25 1.808,24 1.847,48 1.876,48 1.896,95 1.927,66

39 Std. 39 Std. 39 Std. 39 Std. 39 Std. 39 Std.

1.795,13 1.854,61 1.894,85 1.924,60 1.945,59 1.977,09

40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std.
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Anhang B zur Anlage 32: Mitarbeiter im Pflegedienst in sonstigen Einrichtungen
(Kr-Anwendungstabelle)
(gültig ab 01.08.2011)

Werte aus Ent-
geltgruppe allg. 
Tabelle (TVÖD)

Entgelt-
gruppe KR               

(TVÖD)

Zuordnungen Vergütungsgrup-
pen KR/KR-Verläufe                                         

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

EG 12 12a 12 mit Aufstieg nach 13 - - 3.524,35
3.903,90 4.391,89

4.608,77nach 2 J. 
St. 3

nach 3 J. 
St. 4

EG 11

11 b 11 mit Aufstieg nach 12 - - - 3.524,35 3.996,09 4.212,96

11 a 10 mit Aufstieg nach 11 - - 3.199,03
3.524,35 3.996,09

-nach 2 J. 
St. 3

nach 5 J. 
St. 4

EG 10 10 a 9 mit Aufstieg nach 10 - - 3.090,59
3.307,47 3.719,55

-nach 2 J. 
St. 3

nach 3 J. 
St. 4

EG 9, EG 9 b

9 d 8 mit Aufstieg nach 9 - - 3.014,68
3.285,79 3.502,66

-nach 4 J. 
St. 3

nach 2 J. 
St. 4

9 c 7 mit Aufstieg nach 8 - - 2.927,93
3.133,97 3.329,16

-nach 5 J. 
St. 3

nach 5 J. 
St. 4

9 b
6 mit Aufstieg nach 7

- - 2.667,67
3.014,68 3.133,97

-
7 ohne Aufstieg nach 5 J. 

St. 3
nach 5 J. 

St. 4

9 a 6 ohne Aufstieg - - 2.667,67
2.759,85 2.927,92

-nach 5 J. 
St. 3

nach 5 J. 
St. 4

EG 7, EG 8, EG 
9 b 8 a

5 a mit Aufstieg nach 6
-

2.364,03 2.483,32 2.580,92 2.759,85 2.927,935 mit Aufstieg nach 5a und 6

5 mit Aufstieg nach 6 2.223,05

EG 7, EG 8 7 a

5 mit Aufstieg nach 5 a -

2.223,05 2.364,03 2.580,92 2.689,35
2.801,05

4 mit Aufstieg nach 5 und 5 a
2.060,40

4 mit Aufstieg nach 5 -

EG 4, EG 6 4 a

2 mit Aufstieg nach 3 und 4
1.845,77 1.984,48 2.114,61 2.391,14 2.461,63 2.591,75

3 mit Aufstieg nach 4

2 ohne Aufstieg 1.845,68 1.984,48 2.114,61 - - -

EG 3, EG 4 3 a 1 mit Aufstieg nach 2

1.759,00 1.817,29 1.856,72 1.885,86 1.906,44 1.937,30

39 Std. 39 Std. 39 Std. 39 Std. 39 Std. 39 Std.

1.804,10 1.863,88 1.904,33 1.934,22 1.955,32 1.986,98

40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std. 40 Std.
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Anhang C zur Anlage 32: Mitarbeiter im Pflegedienst 
in sonstigen Einrichtungen

Entgelt-
gruppe 

Stundenentgelt
gültig ab

01. Januar 2010

Stundenentgelt
gültig ab

1. Januar 2011

Stundenentgelt
gültig ab  

1. August 2011

Kr. 12a 21,66 € 21,79 € 21,90 €

Kr. 11b 20,24 € 20,36 € 20,46 €

Kr. 11a 19,13 € 19,24 € 19,34 €

Kr. 10a 17,91 € 18,02 € 18,11 €

Kr. 9d 17,25 € 17,35 € 17,44 €

Kr. 9c 16,65 € 16,75 € 16,83 €

Kr. 9b 15,89 € 15,99 € 16,07 €

Kr. 9a 15,64 € 15,73 € 15,81 €

Kr. 8a 14,93 € 15,02 € 15,10 €

Kr. 7a 14,32 € 14,41 € 14,48 €

Kr. 4a 13,26 € 13,34 € 13,41 €

Kr. 3a 11,05 € 11,12 € 11,18 €

Anhang D zur Anlage 32: Mitarbeiter im Pflegedienst 
in sonstigen stationären Einrichtungen 

Vergütungsgruppen für Mitarbeiter im Sinne des
§ 1 Absatz 1 Buchstaben a bis d

Vergütungsgruppe Kr 1
Kranken- und Altenpflege
1 	 Mitarbeiter in der Pflege ohne entsprechende 

Ausbildung (z. B. Pflegehelfer) 1

Vergütungsgruppe Kr 2
Kranken- und Altenpflege
1 	 Krankenpflegehelfer mit entsprechender Tätig-

keit 1, 1a, 14
2 	 Altenpflegehelfer mit entsprechender Tätigkeit 1, 

1a, 14
3 	 Mitarbeiter in der Pflege ohne entsprechende 

Ausbildung nach Ableistung eines qualifizieren-
den Kurses 1, 7

4 	 Mitarbeiter in der Pflege ohne entsprechende 
Ausbildung nach sechsjähriger Bewährung in 
Vergütungsgruppe Kr 1 Ziffer 1

Vergütungsgruppe Kr 3
Kranken- und Altenpflege
1 	 Krankenpflegehelfer mit entsprechender Tätig-

keit nach zweijähriger Tätigkeit in Vergütungs-
gruppe Kr 2 Ziffer 1 1

2 	 Altenpflegehelfer mit entsprechender Tätigkeit 
nach zweijähriger Tätigkeit in Vergütungsgruppe 
Kr 2 Ziffer 2 1, 14

Vergütungsgruppe Kr 4
Krankenpflege
1 	 Krankenpfleger mit entsprechender Tätigkeit 1

2 	 Krankenpflegehelfer mit entsprechender Tätig-
keit nach vierjähriger Bewährung in Vergütungs-
gruppe Kr 3 Ziffer 1

Altenpflege
3 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung mit 

entsprechender Tätigkeit 1
4 	 Altenpflegehelfer mit entsprechender Tätigkeit 

nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgrup-
pe Kr 3 Ziffer 2

Geburtshilfe/Entbindungspflege
5 	 Hebammen/Entbindungspfleger mit entsprechen-

der Tätigkeit

Vergütungsgruppe Kr 5 
Krankenpflege
1 	 Krankenpfleger mit entsprechender Tätigkeit 

nach zweijähriger Tätigkeit in Vergütungsgruppe 
Kr 4 Ziffer 1 1

2 	 Krankenpfleger, die als Krankenhaushygienepfle-
ger stationsübergreifend und verantwortlich ein-
gesetzt sind

3 	 Krankenpfleger, die
a)	 im Operationsdienst als Operationspfleger 

oder als Anästhesiepfleger tätig sind
	 oder

b)	 die Herz-Lungen-Maschine vorbereiten und 
während der Operation zur Bedienung der 
Maschine herangezogen werden

	 oder
c)	 in Einheiten für Intensivmedizin tätig sind
oder
d)	 dem Arzt in erheblichem Umfange bei Herz-

katheterisierungen, Dilatationen oder Angio-
graphien unmittelbar assistieren

oder
e)	 in Dialyseeinheiten Kranke pflegen sowie die 

Geräte bedienen und überwachen
oder
f)	 in Ambulanzen oder Ambulanzen/Nothil-

fen Tätigkeiten gemäß Buchstabe a, c oder e 
ausüben.

Altenpflege
4 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung mit 

entsprechender Tätigkeit nach dreijähriger Tätig-
keit in Vergütungsgruppe Kr 4 Ziffer 3 1, 9

Geburtshilfe/Entbindungspflege
5 	 Hebammen/Entbindungspfleger mit entsprechen-

der Tätigkeit nach einjähriger Tätigkeit in Vergü-
tungsgruppe Kr 4 Ziffer 5

Operationstechnische Assistenten
6 	 Operationstechnische Assistenten mit entspre-

chender Tätigkeit
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Vergütungsgruppe Kr 5a
Krankenpflege
1 	 Krankenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 5 Zif-

fern 1 bis 3 nach vierjähriger Bewährung in einer 
dieser Ziffern, frühestens jedoch nach sechsjähri-
ger Berufstätigkeit nach Erlangung der staatlichen 
Erlaubnis 4

2 bis 3	 (entfallen)
4 	 Krankenpfleger, die durch ausdrückliche Anord-

nung als ständige Vertretung von Stations- oder 
Gruppenpflegern der Vergütungsgruppe Kr 6 Zif-
fer 6 bestellt sind 1, 8

Altenpflege
5 	 Altenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 5 Ziffer 4 

nach vierjähriger Bewährung in dieser Ziffer
6 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung, die 

durch ausdrückliche Anordnung als Leitung ei-
ner Organisationseinheit bestellt sind 1, 2

7 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung, die 
durch ausdrückliche Anordnung als ständige 
Vertretung der Leitung einer Organisationsein-
heit der Vergütungsgruppe Kr 6 Ziffer 19 bestellt 
sind 1, 8

Geburtshilfe/Entbindungspflege
8 	 Hebammen/Entbindungspfleger der Vergütungs-

gruppe Kr 5 Ziffer 5 nach vierjähriger Bewährung 
in dieser Ziffer 4

9 	 Hebammen/Entbindungspfleger, die durch aus-
drückliche Anordnung zur/zum Vorsteherin/Vor-
steher des Kreißsaals bestellt sind 1 3

Vergütungsgruppe Kr 6
Krankenpflege
1 	 Fachkrankenpfleger bzw. Krankenpfleger mit er-

folgreich abgeschlossener Weiterbildung und mit 
entsprechender Tätigkeit 1, 3,10

2 	 Krankenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 5a Zif-
fer 4 nach fünfjähriger Bewährung in einer Tätig-
keit in Vergütungsgruppe Kr 5a

3 	 Krankenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 5 Zif-
fern 2 und 3 nach sechsjähriger Bewährung in der 
jeweiligen Ziffer der Vergütungsgruppe Kr 5 oder 
in dieser Tätigkeit in Vergütungsgruppe Kr 5a 
Ziffer 1

4 	 Krankenpfleger in der Intensivpflege/-medizin, 
die einer Einheit für Intensivmedizin vorstehen 1, 
3

5 	 Krankenpfleger mit erfolgreich abgeschlossener 
sozialpsychiatrischer Zusatzausbildung und ent-
sprechender Tätigkeit 1, 15

6 	 Krankenpfleger, die durch ausdrückliche Anord-
nung als Stationspfleger oder Gruppenpfleger be-
stellt sind 1, 11, 12

7 	 Krankenpfleger, die 
a)	 die Herz-Lungen-Maschine vorbereiten und 

während der Operation zur Bedienung der 
Maschine herangezogen werden

oder
b)	 in Blutzentralen tätig sind 5
oder
e)	 in besonderen Behandlungs- und Untersu-

chungsräumen in mindestens zwei Teilge-
bieten der Endoskopie tätig sind

oder
f)	 dem Operationsdienst vorstehen
oder
g)	 dem Anästhesiedienst vorstehen,

	
	 denen jeweils weitere Pflegepersonen durch aus-

drückliche Anordnung ständig unterstellt sind 6
8 	 Krankenpfleger, die Gipsverbände in Gipsräu-

men anlegen, denen mindestens fünf Pflegeper-
sonen durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind 6

9 	 Krankenpfleger in Ambulanzbereichen oder Am-
bulanzen/Nothilfen, denen mindestens sechs 
Pflegepersonen durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind 6

10 	 Krankenpfleger, denen mehrere Stationen, Pfle-
gegruppen oder abgegrenzte Funktionsbereiche 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind 1, 6, 12, 16

11 	 Krankenpfleger, die einer Dialyseeinheit 
vorstehen

12 	 Krankenpfleger, die dem zentralen Sterilisations-
dienst vorstehen und denen mindestens acht Mit-
arbeiter durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind 6

13 	 Krankenpfleger, die dem zentralen Sterilisations-
dienst vorstehen und denen mindestens 36 Mit-
arbeiter durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind 6

14 	 Krankenpfleger, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertretung von Krankenpfle-
gern der Vergütungsgruppe Kr 7 Ziffern 3 bis 4 
bestellt sind1, 8

15 	 Krankenpfleger, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertretung von Stations- oder 
Gruppenpflegern der Vergütungsgruppe Kr 7 Zif-
fer 5 bestellt sind 1, 8

16 	 Krankenpfleger, die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertretung von Leitenden 
Krankenpflegern der Vergütungsgruppe Kr 7 Zif-
fer 2 bestellt sind 8

17 	 Krankenpfleger, die als Unterrichtspfleger tätig 
sind 17

Altenpflege
18 	 Altenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 5a Ziffern 

6 und 7 nach fünfjähriger Bewährung in der jewei-
ligen Ziffer

19 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung, die 
durch ausdrückliche Anordnung als Leitung ei-
ner Organisationseinheit bestellt sind und denen 
mindestens fünf Pflegepersonen durch ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellt sind 1, 2, 6
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20 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung, die 
durch ausdrückliche Anordnung als ständige 
Vertretung der Leitung einer Organisationsein-
heit der Vergütungsgruppe Kr 7 Ziffer 17 bestellt 
sind 1, 8

21 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung, die 
durch ausdrückliche Anordnung als ständige 
Vertretung von Leitenden Altenpflegern der Ver-
gütungsgruppe Kr 7 Ziffer 16 bestellt sind 8

22 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung, die als 
Unterrichtsaltenpfleger tätig sind 8

Geburtshilfe/Entbindungspflege
23 	 Hebammen/Entbindungspfleger, denen mindes-

tens fünf Hebammen/Entbindungspfleger durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind 6

24 	 Hebammen/Entbindungspfleger, die durch aus-
drückliche Anordnung als ständige Vertretung 
der Leitenden Hebammen/Entbindungspfleger 
der Vergütungsgruppe Kr 7 Ziffer 23 bestellt sind 
8

25 	 Hebammen/Entbindungspfleger, die als 
Lehrhebammen/-entbindungspfleger an Hebam-
menschulen tätig sind 18

Operationstechnische Assistenten
26.	 Operationstechnische Assistenten nach sechsjäh-

riger Bewährung in Vergütungsgruppe Kr 5 Ziffer 
6

Vergütungsgruppe Kr 7
Krankenpflege
1 	 Krankenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 6 Zif-

fern 4, 6, 7d) und e), 9, 10, 11, 13 bis 17 nach fünf-
jähriger Bewährung in der jeweiligen Ziffer

2 	 Leitende Krankenpfleger 20
3 	 Krankenpfleger, die dem Operationsdienst vor-

stehen und denen mindestens zehn Pflegeperso-
nen durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind 6

3a 	 Krankenpfleger, die dem Anästhesiedienst vor-
stehen und denen mindestens fünf Pflegeperso-
nen durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind 6

4 	 Krankenpfleger, die einer Einheit für Intensiv-
medizin vorstehen und denen mindestens zwölf 
Pflegepersonen durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind 1, 3, 6

5 	 Krankenpfleger als Stationspfleger oder Grup-
penpfleger, denen mindestens zwölf Pflegeperso-
nen durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind 1, 6, 11, 12

6 	 Krankenpfleger in Blutzentralen, denen mindes-
tens zwölf Pflegepersonen durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind 5, 6

7 	 Krankenpfleger in Ambulanzbereichen oder Am-
bulanzen/Nothilfen, denen mindestens zwölf 
Pflegepersonen durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind 6

8 	 Krankenpfleger, denen mehrere Stationen, Pflege-
gruppen oder abgegrenzte Funktionsbereiche mit 
insgesamt mindestens 24 Pflegepersonen durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind 6, 12, 16

9 	 Krankenpfleger, die einer Dialyseeinheit vorste-
hen und denen mindestens zwölf Pflegepersonen 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind 6

10 	 Krankenpfleger, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertretung von Krankenpfle-
gern der Vergütungsgruppe 8 Ziffer 2 bis 3 be-
stellt sind 8

11 	 Krankenpfleger, die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertretung von Leitenden 
Krankenpflegern der Vergütungsgruppen Kr 8 
Ziffer 6 oder Kr 8 Ziffer 5 bzw Kr 9 Ziffer 5 bestellt 
sind 8

12 bis 14 (entfallen)

Altenpflege
15 	 Altenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 6 Ziffern 

19 bis 22 nach fünfjähriger Bewährung in der je-
weiligen Ziffer

16 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung als Lei-
tende Altenpfleger 25

17 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung, die 
durch ausdrückliche Anordnung als Leitung ei-
ner Organisationseinheit bestellt sind und denen 
mindestens zwölf Pflegepersonen durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind 1, 
2, 6

18 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung, die 
durch ausdrückliche Anordnung als ständige 
Vertretung von Leitenden Altenpflegern der Ver-
gütungsgruppe Kr 8 Ziffer 13 bestellt sind 8

19 bis 21 (entfallen)

Geburtshilfe/Entbindungspflege
22 	 Hebammen/Entbindungspfleger der Vergütungs-

gruppe Kr 6 Ziffern 23 bis 25 nach fünfjähriger Be-
währung in der jeweiligen Ziffer

23 	 Leitende Hebammen/Entbindungspfleger in 
Frauenkliniken (Abteilungen für Geburtshilfe) 23

24 	 Hebammen/Entbindungspfleger, denen mindes-
tens zehn Hebammen/Entbindungspfleger durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind 6

25 	 Hebammen/Entbindungspfleger, die durch aus-
drückliche Anordnung als ständige Vertretung 
von Leitenden Hebammen/Entbindungspflegern 
der Vergütungsgruppe Kr 8 Ziffer 18 bestellt sind 
8

26 bis 28 (entfallen)
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Vergütungsgruppe Kr 8
Krankenpflege
1 	 Krankenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 7 Zif-

fern 2 bis 5, 7 bis 11 nach fünfjähriger Bewährung 
in der jeweiligen Ziffer

2 	 Krankenpfleger, die dem Operationsdienst vor-
stehen und denen mindestens 20 Pflegepersonen 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind 6

2a 	 Krankenpfleger, die dem Anästhesiedienst vor-
stehen und denen mindestens zehn Pflegeperso-
nen durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind 6

3 	 Krankenpfleger, die einer Einheit für Intensivme-
dizin vorstehen und denen mindestens 24 Pflege-
personen durch ausdrückliche Anordnung stän-
dig unterstellt sind 3, 6

4 	 Krankenpfleger, denen mehrere Stationen, Pflege-
gruppen oder abgegrenzte Funktionsbereiche mit 
insgesamt mindestens 48 Pflegepersonen durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind 6, 12, 16

5 	 Leitende Krankenpfleger, die der Krankenhaus-
leitung angehören 20

6 	 Leitende Krankenpfleger in Krankenhäusern bzw. 
Pflegebereichen, in denen mindestens 75 Pflege-
personen beschäftigt sind 6, 20

7 	 Krankenpfleger, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertretung von Krankenpfle-
gern der Vergütungsgruppe Kr 9 Ziffern 2 bis 3 
bestellt sind 8

8 	 Krankenpfleger, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertretung von Leitenden Kran-
kenpflegern der Vergütungsgruppen Kr 9 Ziffer 7 
und Kr 9 Ziffer 6 bzw. Kr 10 Ziffer 3 bestellt sind 8

9	 (entfällt)
10 	 Krankenpfleger mit mindestens einjähriger erfolg-

reich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen 
für Unterrichtspfleger, die als Unterrichtspfleger 
an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Kran-
kenpflegehilfe tätig sind 17, 22, 29, 30

11 	 Krankenpfleger mit mindestens einjähriger erfolg-
reich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen 
für Unterrichtspfleger, die als Unterrichtspfleger 
an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Kran-
kenpflegehilfe tätig und durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertretung von Leitenden 
Unterrichtspflegern der Vergütungsgruppe Kr 9 
Ziffer 9 bestellt sind 8, 17, 22, 29, 30

Altenpflege
12 	 Altenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 7 Ziffern 

16 bis 18 nach fünfjähriger Bewährung in der je-
weiligen Ziffer

13 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung als Lei-
tende Altenpfleger in Einrichtungen, in denen 
mindestens 30 Pflegepersonen beschäftigt sind 6, 
25

14 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung, die 
durch ausdrückliche Anordnung als ständige 
Vertretung von Leitenden Altenpflegern der Ver-
gütungsgruppe Kr 9 Ziffer 12 bestellt sind 8

15 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung und 
mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlosse-
ner Fachausbildung an Schulen für Unterrichts-
altenpfleger, die als Unterrichtsaltenpfleger an 
Schulen für Altenpflege tätig sind 19, 22, 24

16 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung und 
mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlosse-
ner Fachausbildung an Schulen für Unterrichtsal-
tenpfleger, die durch ausdrückliche Anordnung 
als ständige Vertretung von Leitenden Unter-
richtsaltenpflegern der Vergütungsgruppe Kr 9 
Ziffer 13 bestellt sind 8, 19, 22, 24

Geburtshilfe/Entbindungspflege
17 	 Hebammen/Entbindungspfleger der Vergütungs-

gruppe Kr 7 Ziffern 23 bis 25 nach fünfjähriger Be-
währung in der jeweiligen Ziffer

18 	 Leitende Hebammen/Entbindungspfleger in 
Frauenkliniken (Abteilungen für Geburtshil-
fe) mit Hebammenschule, denen mindestens 75 
Pflegepersonen durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind 6, 23

19 	 Hebammen/Entbindungspfleger, die durch aus-
drückliche Anordnung als ständige Vertretung 
von Leitenden Hebammen/Entbindungspflegern 
der Vergütungsgruppe Kr 9 Ziffer 15 bestellt sind 
8

19a 	 Hebammen/Entbindungspfleger mit mindestens 
einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachaus-
bildung an Schulen für Lehrhebammen/-entbin-
dungspfleger, die als Lehrhebammen/-entbin-
dungspfleger an Hebammenschulen tätig sind 18, 
22, 24

20 	 Hebammen/Entbindungspfleger mit mindestens 
einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachaus-
bildung an Schulen für Lehrhebammen/-entbin-
dungspfleger, die als Lehrhebammen/-entbin-
dungspfleger an Hebammenschulen tätig und 
durch ausdrückliche Anordnung als ständige 
Vertretung von Ersten Lehrhebammen/-entbin-
dungspflegern der Vergütungsgruppe Kr 9 Ziffer 
14a bestellt sind 8,18, 22, 24

Vergütungsgruppe Kr 9
Krankenpflege
1 	 Krankenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 8 Zif-

fern 2 bis 11 nach fünfjähriger Bewährung in der 
jeweiligen Ziffer

2 	 Krankenpfleger, die dem Operationsdienst vor-
stehen und denen mindestens 40 Pflegepersonen 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind 6
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2a 	 Krankenpfleger, die dem Anästhesiedienst vor-
stehen und denen mindestens 20 Pflegepersonen 
durch ausdrückliche Anordnung unterstellt sind 
6

3 	 Krankenpfleger, die einer Einheit für Intensivme-
dizin vorstehen und denen mindestens 48 Pflege-
personen durch ausdrückliche Anordnung stän-
dig unterstellt sind 3, 6

4 	 Krankenpfleger, denen mehrere Stationen, Pflege-
gruppen oder abgegrenzte Funktionsbereiche mit 
insgesamt mindestens 96 Pflegepersonen durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind 6, 12, 16

5 	 Leitende Krankenpfleger mit entsprechender 
Weiterbildung, die der Krankenhausleitung ange-
hören 20, 21

6 	 Leitende Krankenpfleger, die der Krankenhaus-
leitung angehören, in Krankenhäusern, in denen 
mindestens 75 Pflegepersonen beschäftigt sind 6, 
20

7 	 Leitende Krankenpfleger in Krankenhäusern bzw. 
Pflegebereichen, in denen mindestens 150 Pflege-
personen beschäftigt sind 6, 20

8 	 Krankenpfleger, die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertretung von Leitenden 
Krankenpflegern der Vergütungsgruppen Kr 10 
Ziffer 5 und Kr 10 Ziffer 4 bzw. Kr 11 Ziffer 2 be-
stellt sind 8

9 	 Krankenpfleger mit mindestens einjähriger er-
folgreich abgeschlossener Fachausbildung an 
Schulen für Unterrichtspfleger, die als Leitende 
Unterrichtspfleger an Krankenpflegeschulen oder 
Schulen für Krankenpflegehilfe tätig sind 22, 26, 
29, 30

10 	 Krankenpfleger mit mindestens einjähriger erfolg-
reich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen 
für Unterrichtspfleger, die als Unterrichtspfleger 
an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Kran-
kenpflegehilfe tätig und durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertretung von Leitenden 
Unterrichtspflegern der Vergütungsgruppe Kr 10 
Ziffer 7 bestellt sind 8, 17, 22, 29, 30

Altenpflege
11 	 Altenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 8 Ziffern 

13 bis 16 nach fünfjähriger Bewährung in der je-
weiligen Ziffer

12 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung als Lei-
tende Altenpfleger in Einrichtungen, in denen 
mindestens 60 Pflegepersonen beschäftigt sind 6, 
25

13 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung und 
mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlosse-
ner Fachausbildung an Schulen für Unterrichtsal-
tenpfleger, die als Leitende Unterrichtsaltenpfle-
ger an Schulen für Altenpflege tätig sind 22,24, 28

13a 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung 
und mindestens einjähriger erfolgreich abge-
schlossener Fachausbildung an Schulen für 

Unterrichtsaltenpfleger, die durch ausdrückliche 
Anordnung als ständige Vertretung von Leiten-
den Unterrichtsaltenpflegern der Vergütungs-
gruppe Kr 10 Ziffer 8a bestellt sind 8, 19, 22, 24

Geburtshilfe/Entbindungspflege
14 	 Hebammen/Entbindungspfleger der Vergütungs-

gruppe Kr 8 Ziffern 18 bis 20 nach fünfjähriger Be-
währung in der jeweiligen Ziffer

14a 	 Hebammen/Entbindungspfleger mit mindestens 
einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachaus-
bildung an Schulen für Lehrhebammen/-entbin-
dungspfleger, die als Erste Lehrhebammen/-ent-
bindungspfleger an Hebammenschulen tätig sind 
22, 24, 27

15 	 Leitende Hebammen/Entbindungspfleger in 
Frauenkliniken (Abteilungen für Geburtshilfe) 
mit Hebammenschule, denen mindestens 150 
Pflegepersonen durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind 6, 23

Vergütungsgruppe Kr 10
Krankenpflege
1 	 Krankenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 9 Zif-

fern 2 bis 10 nach fünfjähriger Bewährung in der 
jeweiligen Ziffer 

2 	 Krankenpfleger, denen mehrere Stationen, Pflege-
gruppen oder abgegrenzte Funktionsbereiche mit 
insgesamt mindestens 192 Pflegepersonen durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind 6, 12, 16

3 	 Leitende Krankenpfleger mit entsprechender 
Weiterbildung, die der Krankenhausleitung ange-
hören, in Krankenhäusern bzw. Pflegebereichen, 
in denen mindestens 75 Pflegepersonen beschäf-
tigt sind 6, 20, 21

4 	 Leitende Krankenpfleger, die der Krankenhaus-
leitung angehören, in Krankenhäusern, in denen 
mindestens 150 Pflegepersonen beschäftigt sind 6, 
20

5 	 Leitende Krankenpfleger in Krankenhäusern bzw. 
Pflegebereichen, in denen mindestens 300 Pflege-
personen beschäftigt sind 6, 20

6 	 Krankenpfleger, die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertretung von Leitenden 
Krankenpflegern der Vergütungsgruppen Kr 11 
Ziffer 4 und Kr 11 Ziffer 3 bzw. Kr 12 Ziffer 2 be-
stellt sind 8

7 	 Krankenpfleger mit mindestens einjähriger er-
folgreich abgeschlossener Fachausbildung an 
Schulen für Unterrichtspfleger, die als Leitende 
Unterrichtspfleger an Krankenpflegeschulen oder 
Schulen für Krankenpflegehilfe mit durchschnitt-
lich mindestens 75 Lehrgangsteilnehmern tätig 
sind 22, 26, 29, 30

7a 	 Krankenpfleger mit mindestens einjähriger erfolg-
reich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen 
für Unterrichtspfleger, die als Unterrichtspfleger 
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an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Kran-
kenpflegehilfe tätig und durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertretung von Leitenden 
Unterrichtspflegern der Vergütungsgruppe Kr 11 
Ziffer 6 bestellt sind 8, 17, 22, 29, 30

Altenpflege
8 	 Altenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 9 Ziffern 

12 bis 13a nach fünfjähriger Bewährung in der je-
weiligen Ziffer

8a 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung und 
mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener Fachausbildung an Schulen für Unter-
richtsaltenpfleger, die als Leitende Unterrichts-
altenpfleger an Schulen für Altenpflege mit 
durchschnittlich mindestens 75 Lehrgangsteilneh-
mern tätig sind 22, 24, 28

8b 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung als Lei-
tende Altenpfleger in Einrichtungen, in denen 
mindestens 90 Pflegepersonen beschäftigt sind 6, 
25

Geburtshilfe/Entbindungspflege
9 	 Hebammen/Entbindungspfleger der Vergütungs-

gruppe Kr 9 Ziffern 14a und 15 nach fünfjähriger 
Bewährung in diesen Ziffern

Vergütungsgruppe Kr 11
Krankenpflege
1 	 Krankenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 10 Zif-

fern 2 bis 7a nach fünfjähriger Bewährung in der 
jeweiligen Ziffer

2 	 Leitende Krankenpfleger mit entsprechender 
Weiterbildung, die der Krankenhausleitung ange-
hören, in Krankenhäusern, in denen mindestens 
150 Pflegepersonen beschäftigt sind 6, 20, 21

3 	 Leitende Krankenpfleger, die der Krankenhaus-
leitung angehören, in Krankenhäusern, in denen 
mindestens 300 Pflegepersonen beschäftigt sind 6, 
20

4 	 Leitende Krankenpfleger in Krankenhäusern bzw. 
Pflegebereichen, in denen mindestens 600 Pflege-
personen beschäftigt sind 6, 20

5 	 Krankenpfleger, die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertretung von Leitenden 
Krankenpflegern der Vergütungsgruppen Kr 12 
Ziffer 4 und Kr 12 Ziffer 3 bzw. Kr 13 Ziffer 2 be-
stellt sind 8

6 	 Krankenpfleger mit mindestens einjähriger er-
folgreich abgeschlossener Fachausbildung an 
Schulen für Unterrichtspfleger, die als Leitende 
Unterrichtspfleger an Krankenpflegeschulen oder 
Schulen für Krankenpflegehilfe mit durchschnitt-
lich mindestens 150 Lehrgangsteilnehmern tätig 
sind 22, 26, 29, 30

Altenpflege
7 	 Altenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 10 Ziffer 

8a und 8b nach fünfjähriger Bewährung in dieser 
Ziffer

Vergütungsgruppe Kr 12
1 	 Krankenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 11 Zif-

fern 2 bis 6 nach fünfjähriger Bewährung in der 
jeweiligen Ziffer

2 	 Leitende Krankenpfleger mit entsprechender 
Weiterbildung, die der Krankenhausleitung ange-
hören, in Krankenhäusern, in denen mindestens 
300 Pflegepersonen beschäftigt sind 6, 20, 21

3 	 Leitende Krankenpfleger, die der Krankenhaus-
leitung angehören, in Krankenhäusern, in denen 
mindestens 600 Pflegepersonen beschäftigt sind 6, 
20

4	 Leitende Krankenpfleger in Krankenhäusern bzw. 
Pflegebereichen, in denen mindestens 900 Pflege-
personen beschäftigt sind 6, 20

5 	 Krankenpfleger, die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertretung von Leitenden 
Krankenpflegern der Vergütungsgruppen Kr 13 
Ziffer 3 bzw. Kr 14 Ziffer 2 bestellt sind 8

Vergütungsgruppe Kr 13
1	 Leitende Krankenpfleger der Vergütungsgruppe 

Kr 12 Ziffern 2 bis 5 nach fünfjähriger Bewährung 
in der jeweiligen Ziffer

Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der
Vergütungsgruppen Kr 1 bis Kr 13

Die nachstehenden Anmerkungen sind bei der Ein-
gruppierung der Mitarbeiter zu beachten.

I

Die Tätigkeitsmerkmale der Vergütungsgruppen Kr 
1 bis Kr 13 gelten nur für Mitarbeiter in stationären 
Einrichtungen.

II

Die Ziffern I bis VII der Anmerkungen zu den Tätig-
keitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1 bis 12 der 
Anlage 2 zu den AVR gelten sinngemäß.

III

1Unter Krankenpflegern sind Gesundheits- und Kran-
kenpfleger sowie Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger nach dem Krankenpflegegesetz zu verstehen. 
2Unter Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung sind 
auch Altenpfleger mit Abschlussprüfung zu verstehen.
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IV

1Krankenpfleger, die Tätigkeiten von Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegern bzw. Altenpflegern ausüben, 
sind als Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger bzw. 
Altenpfleger eingruppiert.

2Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, die Tä-
tigkeiten von Krankenpflegern bzw. Altenpflegern 
ausüben, sind als Krankenpfleger bzw. Altenpfleger 
eingruppiert. Altenpfleger, die Tätigkeiten von Kran-
kenpflegern ausüben, sind als Krankenpfleger ein-
gruppiert; soweit deren Eingruppierung von der Zeit 
einer Tätigkeit oder von der Zeit einer Berufstätigkeit 
abhängt, sind jedoch die für Altenpfleger geltenden 
Zeiten maßgebend.

V

Bei den Tätigkeitsmerkmalen, die einen Bewährungs-
aufstieg vorsehen, gelten jeweils auch die Anmerkun-
gen zu der in Bezug genommenen Ziffer der Vergü-
tungsgruppe, aus der der Bewährungsaufstieg erfolgt.

* *
*

1 	 (1) Pflegepersonen der Vergütungsgruppen Kr 1 
bis Kr 7, die die Grund- und Behandlungspflege 
zeitlich überwiegend bei
a)	 an schweren Infektionskrankheiten erkrank-

ten Patienten (z. B. Tuberkulose- Patienten), 
die wegen der Ansteckungsgefahr in beson-
deren Infektionsabteilungen oder Infektions-
stationen untergebracht sind,

b)	 Kranken in geschlossenen oder halbgeschlos-
senen (Open-door-system) psychiatrischen 
Abteilungen oder Stationen,

c)	 Kranken in geriatrischen Abteilungen bzw. 
Stationen,

d)	 gelähmten oder an Multipler Sklerose er-
krankten Patienten,

e)	 Patienten nach Transplantationen innerer 
Organe oder von Knochenmark,

f)	 an AIDS (Vollbild) erkrankten Patienten,
g)	 Patienten, bei denen Chemotherapien durch-

geführt oder die mit Strahlen oder mit in-
korporierten radioaktiven Stoffen behandelt 
werden, 

h)	 ausüben, erhalten für die Dauer dieser Tätig-
keit eine monatliche Zulage von 46,02 Euro.

	
	 (1a) Pflegepersonen der Vergütungsgruppen Kr 1 

bis Kr 7, die zeitlich überwiegend in Einheiten für 
Intensivmedizin Patienten pflegen, erhalten für 
die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Zulage 
von 46,02 Euro.

	 (2) 	 1Krankenpfleger/Altenpfleger der Vergü-
tungsgruppen Kr 5a bis Kr 8, die als
a)	 Stationspfleger, Gruppenpfleger, Stations-

pfleger oder
b)	 Krankenpfleger, Altenpfleger in anderen Tä-

tigkeiten mit unterstellten Pflegepersonen 
	 eingesetzt sind, erhalten die Zulage nach Abs. 

1 oder 1a ebenfalls, wenn alle ihnen durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellten Pfle-
gepersonen Anspruch auf eine Zulage nach Abs. 
1 oder 1a haben. 2Die Zulage steht auch Kranken-
pflegern, Altenpflegern zu, die durch ausdrückli-
che Anordnung als ständige Vertretung einer in 
Satz 1 genannten Anspruchsberechtigten bestellt 
sind.

	 (3) 1Pflegepersonen der Vergütungsgruppen Kr 1 
bis Kr 7, welche die Grund und Behandlungspfle-
ge bei schwerbrandverletzten Patienten in Einhei-
ten für Schwerbrandverletzte, denen durch die 
Zentralstelle für die Vermittlung Schwerbrand-
verletzter in der Bundesrepublik Deutschland bei 
der Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
der Freien und Hansestadt Hamburg Schwer-
brandverletzte vermittelt werden, ausüben, er-
halten eine Zulage von 10 v. H. der Stundenver-
gütung der Stufe 3 der Entgeltgruppe Kr 7a für 
jede volle Arbeitsstunde dieser Pflegetätigkeit. 
2Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden 
Anteils sind die in Monatsbeträgen festgelegten 
Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der re-
gelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 2 Abs. 1 
und entsprechende Sonderregelungen) zu teilen. 
3Eine nach Absatz 1, 1a oder 2 zustehende Zulage 
vermindert sich um den Betrag, der in demselben 
Kalendermonat nach Satz 1 zusteht.

2 	 1Unter Altenpflegern in der Leitung einer Orga-
nisationseinheit (z.  B. Station) sind Pflegekräf-
te in Einrichtungen der Altenhilfe zu verstehen, 
die dem Pflegedienst in einer Organisationsein-
heit vorstehen. 2Es handelt sich um das sachliche 
Vorstehen.

3 	 1Einheiten für Intensivmedizin sind Stationen 
für Intensivbehandlungen und Intensivüberwa-
chung. 2Dazu gehören auch Wachstationen, die 
für Intensivbehandlung und Intensivüberwa-
chung eingerichtet sind.

4 	 Der Bewährungsaufstieg erfolgt frühestens nach 
sechsjähriger Berufstätigkeit nach Erlangung der 
staatlichen Erlaubnis.

5 	 Als Blutzentralen gelten Einrichtungen, in denen 
Blut abgenommen, konserviert und verteilt wird.

6 	 Soweit die Eingruppierung von der Zahl der un-
terstellten oder in dem betreffenden Bereich be-
schäftigten Personen abhängt,
(a) 	 ist es für die Eingruppierung unschädlich, 

wenn im Organisations- und Stellenplan zur 
Besetzung ausgewiesene Stellen nicht besetzt 
sind,
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(b) 	 zählen teilzeitbeschäftigte Personen entspre-
chend dem Verhältnis der mit ihnen im Ar-
beitsvertrag vereinbarten Arbeitszeit zur 
regelmäßigen Arbeitszeit eines entsprechen-
den Vollbeschäftigten,

(c) 	 zählen Personen, die zu einem Teil ihrer Ar-
beitszeit unterstellt oder zu einem Teil ihrer 
Arbeitszeit in einem Bereich beschäftigt sind, 
entsprechend dem Verhältnis dieses Anteils 
zur regelmäßigen Arbeitszeit eines entspre-
chenden Vollbeschäftigten,

(d)	 bleiben Schüler in der Krankenpflege, Kin-
derkrankenpflege, Krankenpflegehilfe und 
Entbindungspflege sowie Personen, die sich 
in einer Ausbildung in der Altenpflege befin-
den, außer Betracht; für die Berücksichtigung 
von Stellen, auf die Schüler angerechnet wer-
den, gilt Buchstabe a.

7 	 Ein qualifizierender Kurs im Sinne dieses Tätig-
keitsmerkmales liegt vor, wenn der Kurs mindes-
tens 110 theoretische Unterrichtsstunden umfasst 
(z. B. Schwesternhelferinnen-Kurs).

8 	 Ständige Vertretung ist nicht die Vertretung in 
Urlaubs- oder sonstigen Abwesenheitsfällen.

9 	 Für Altenpfleger mit einer dreijährigen Ausbil-
dung verkürzt sich die Zeit der Tätigkeit um ein 
Jahr.

10 	 Die Weiterbildung setzt voraus, dass mindestens 
720 Unterrichtsstunden (zu mindestens 45 Minu-
ten) theoretischer und praktischer Unterricht bei 
Vollzeitausbildung innerhalb eines Jahres und 
bei berufsbegleitender Ausbildung innerhalb von 
zwei Jahren an einer staatlich anerkannten Weiter-
bildungsstätte oder an einer Weiterbildungsstätte, 
die von der Deutschen Krankenhausgesellschaft 
zur Durchführung der Weiterbildungen nach den 
entsprechenden DKG-Empfehlungen anerkannt 
worden ist, vermittelt werden.

11 	 1Unter Stationspflegern sind Pflegepersonen zu 
verstehen, die dem Pflegedienst auf der Station 
vorstehen. 2Es handelt sich um das sachliche Vor-
stehen. 3In psychiatrischen Krankenhäusern ent-
spricht im Allgemeinen eine Abteilung der Stati-
on in allgemeinen Krankenhäusern.

12 	 1Die Tätigkeitsmerkmale, die auf das Gruppen-
pflegesystem abgestellt sind, gelten nur in den 
Krankenhäusern, in denen der Krankenhausträ-
ger das Gruppenpflegesystem eingeführt hat. 
Unter Gruppenpflegern sind die Pflegepersonen 
zu verstehen, die dem Pflegedienst einer Grup-
pe vorstehen. 2Es handelt sich um das sachliche 
Vorstehen.

13 	 Dieses Tätigkeitsmerkmal setzt nicht voraus, dass 
der/dem vorstehenden Hebamme/Entbindungs-
pfleger weitere Personen unterstellt sind.

14 	 1In dieser Vergütungsgruppe ist eingruppiert, 
wer eine mindestens einjährige Ausbildung zum 
staatlich anerkannten Altenpflegehelfer oder eine 

vom Deutschen Caritasverband anerkannte ver-
gleichbare Ausbildung hat. 2Die vergleichbare 
Ausbildung muss mindestens 550 theoretische 
Unterrichtsstunden umfassen.

15 	 Eine Zusatzausbildung im Sinne dieses Tätig-
keitsmerkmals liegt nur dann vor, wenn sie durch 
einen mindestens einjährigen Lehrgang oder in 
mindestens zwei Jahren berufsbegleitend vermit-
telt wird.

16 	 Wenn in den Funktionsbereichen außer Pflege-
personen auch sonstige Mitarbeiter unterstellt 
sind, gelten sie als Pflegepersonen.

17 	 Unterrichtspfleger sind Krankenpfleger, die min-
destens zur Hälfte ihrer Arbeitszeit als Lehrkräfte 
an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Kran-
kenpflegehilfe eingesetzt sind.

18 	 Lehrhebammen/-entbindungspfleger sind Heb-
ammen/Entbindungspfleger, die mindestens zur 
Hälfte ihrer Arbeitszeit als Lehrkräfte an Hebam-
menschulen eingesetzt sind.

19 	 Unterrichtsaltenpfleger sind Altenpfleger, die 
mindestens zur Hälfte ihrer Arbeitszeit als Lehr-
kräfte an Schulen für Altenpflege eingesetzt sind.

20 	 Leitende Krankenpfleger sind Krankenpfleger, 
die die Gesamtverantwortung für den Pflege-
dienst des Krankenhauses bzw. des zugeteilten 
Pflegebereichs haben; dies setzt voraus, dass ih-
nen gegenüber kein weiterer Leitender Kranken-
pfleger und kein(e) Leitende(r) Hebamme/Ent-
bindungspfleger hinsichtlich des Pflegedienstes 
weisungsbefugt ist.

21 	 1In dieser Vergütungsgruppe ist eingruppiert, 
wer eine Weiterbildung zur Pflegedienstleitung 
erfolgreich abgeschlossen hat. 2Die Weiterbildung 
setzt voraus, dass mindestens 2000 Stunden zu 
mindestens je 45 Unterrichtsminuten theoreti-
scher Unterricht innerhalb von zwei Jahren und 
bei berufsbegleitender Weiterbildung innerhalb 
von längstens drei Jahren vermittelt werden. 3In 
dieser Vergütungsgruppe ist ebenfalls eingrup-
piert, wer vor dem 31. Dezember 1990 eine ver-
gleichbare Weiterbildung zur Pflegedienstleitung 
mit einer geringeren Anzahl an theoretischen Un-
terrichtsstunden begonnen hat.

22 	 1In dieser Vergütungsgruppe ist eingruppiert, wer 
eine Weiterbildung zum/zur Unterrichtspfleger, 
Lehrhebamme/-entbindungspfleger erfolgreich 
abgeschlossen hat. 2Die Weiterbildung setzt vor-
aus, dass mindestens 2000 Stunden zu mindestens 
je 45 Unterrichtsminuten theoretischer Unterricht 
innerhalb von zwei Jahren und bei berufsbeglei-
tender Ausbildung innerhalb von längstens drei 
Jahren vermittelt werden. 3In dieser Vergütungs-
gruppe ist ebenfalls eingruppiert, wer vor dem 31. 
Dezember 1990 eine vergleichbare Weiterbildung 
zur/zum Unterrichtspfleger, Lehrhebamme/-ent-
bindungspfleger mit einer geringeren Anzahl an 
theoretischen Unterrichtsstunden begonnen hat.
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23 	 Leitende Hebammen/Entbindungspfleger sind 
Hebammen/Entbindungspfleger, die die Gesamt-
verantwortung für den Pflegedienst des Kranken-
hauses bzw. des zugeteilten Pflegebereichs haben; 
dies setzt voraus, dass ihnen gegenüber kein(e) 
weitere(r) Leitende(r) Hebamme/Entbindungs-
pfleger und kein Leitender Krankenpfleger hin-
sichtlich des Pflegedienstes weisungsbefugt ist.

24 	 Eine einjährige Fachausbildung an Schulen für 
Unterrichtspfleger gilt als einjährige Fachaus-
bildung an Schulen für Lehrhebammen/-entbin-
dungspfleger bzw. für Unterrichtsaltenpfleger.

25 	 Leitende Altenpfleger sind Altenpfleger, die die 
Gesamtverantwortung für den Pflegedienst der 
Einrichtung haben; dies setzt voraus, dass ihnen 
gegenüber kein weiterer Leitender Altenpfleger 
und kein Leitender Krankenpfleger weisungsbe-
fugt ist.

26 	 Leitende Unterrichtspfleger sind Unterrichtspfle-
ger, die eine Krankenpflegeschule oder Schule für 
Krankenpflegehilfe allein oder gemeinsam mit ei-
nem Arzt oder einem Leitenden Krankenpfleger 
leiten (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 bzw. § 10 Abs. 2 Nr. 1 des 
Krankenpflegegesetzes).

27 	 Erste(r) Lehrhebamme/-entbindungspfleger 
sind Lehrhebammen/-entbindungspfleger, die 
eine Hebammenschule allein oder gemein-
sam mit einem Arzt leiten (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 des 
Hebammengesetzes).

28 	 Leitende Unterrichtsaltenpfleger sind Unter-
richtsaltenpfleger, die eine Schule für Altenpflege 
allein oder als Mitglied der Schulleitung leiten.

29 	 1In dieser Vergütungsgruppe sind auch Diplom-
Medizin-Pädagogen mit abgeschlossener wissen-
schaftlicher Hochschulbildung in der Tätigkeit 
von Unterrichtspflegern an Krankenpflegeschulen 
oder Schulen für Krankenpflegehilfe eingruppiert. 
2Sie erhalten eine Vergütungsgruppenzulage zwi-
schen ihrer Grundvergütung und der Grundver-
gütung der nächsthöheren Vergütungsgruppe.

30 	 Bei den Diplom-Medizin-Pädagogen, die am 31. 
Dezember 1991 in einem Dienstverhältnis stehen, 
das am 1. Januar 1992 zu demselben Dienstgeber 
fortbesteht, und deren Eingruppierung von der 
Zeit einer Bewährung in einer bestimmten Ver-
gütungsgruppe bzw. Ziffer abhängt, wird die vor 
dem 1. Januar 1992 zurückgelegte Zeit so berück-
sichtigt, wie sie zu berücksichtigen wäre, wenn 
die Neuregelung bereits seit Beginn des Dienst-
verhältnisses bestanden hätte.

Anhang E zur Anlage 32: Mitarbeiter im Pflegedienst 
in ambulanten Diensten

Vergütungsgruppen für Mitarbeiter im Sinne des 
§ 1 Absatz 1 Buchstabe e

Vergütungsgruppe Kr 1
1 	 Mitarbeiter in der Pflege ohne entsprechende 

Ausbildung (z. B. Pflegehelfer)1

Vergütungsgruppe Kr 2
1 	 Krankenpflegehelfer mit entsprechender 

Tätigkeit1
2	 Altenpflegehelfer mit entsprechender Tätigkeit1, 

9
3 	 Mitarbeiter in der Pflege ohne entsprechende 

Ausbildung nach Ableistung eines qualifizieren-
den Kurses1, 4

4 	 Mitarbeiter in der Pflege ohne entsprechende 
Ausbildung nach sechsjähriger Bewährung in 
Vergütungsgruppe Kr 1 Ziffer 1

Vergütungsgruppe Kr 3
1 	 Krankenpflegehelfer mit entsprechender Tätig-

keit nach zweijähriger Tätigkeit in Vergütungs-
gruppe Kr 2 Ziffer 11

2 	 Altenpflegehelfer mit entsprechender Tätigkeit 
nach zweijähriger Tätigkeit in Vergütungsgruppe 
Kr 2 Ziffer 21, 9

Vergütungsgruppe Kr 4
1 	 Krankenpfleger mit entsprechender Tätigkeit1
2 	 Krankenpflegehelfer mit entsprechender Tätig-

keit nach vierjähriger Bewährung in Vergütungs-
gruppe Kr 3 Ziffer 1

3 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung mit 
entsprechender Tätigkeit1

4 	 Altenpflegehelfer mit entsprechender Tätigkeit 
nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgrup-
pe Kr 3 Ziffer 2

Vergütungsgruppe Kr 5
1 	 Krankenpfleger mit entsprechender Tätigkeit 

nach zweijähriger Tätigkeit in Vergütungsgruppe 
Kr 4 Ziffer 11

2 	 Krankenpfleger, Altenpfleger in der Tätigkeit als 
Gemeindekrankenpfleger 1, 8

3 	 Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung mit 
entsprechender Tätigkeit nach dreijähriger Tätig-
keit in Vergütungsgruppe Kr 4 Ziffer 31, 6

Vergütungsgruppe Kr 5a
1 	 Krankenpfleger, Altenpfleger der Vergütungs-

gruppe Kr 5 Ziffern 1 und 2 nach vierjähriger Be-
währung in einer dieser Ziffern, frühestens jedoch 
nach sechsjähriger Berufstätigkeit nach Erlangung 
der staatlichen Erlaubnis2

2 	 Krankenpfleger mit erfolgreich abgeschlossener 
Weiterbildung in der Gemeindekrankenpflege1, 7

3 	 Altenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 5 Ziffer 3 
nach vierjähriger Bewährung in dieser Ziffer
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Vergütungsgruppe Kr 6
1 	 Krankenpfleger, Altenpfleger der Vergütungs-

gruppe Kr 5 Ziffer 2 nach sechsjähriger Bewäh-
rung in dieser Ziffer oder in der Tätigkeit als Ge-
meindekrankenpfleger in Vergütungsgruppe Kr 
5a Ziffer 1

2 	 Krankenpfleger der Vergütungsgruppe Kr 5a Zif-
fer 2 nach dreijähriger Bewährung in dieser Ziffer

3 	 Krankenpfleger, Altenpfleger als Leitung einer 
Caritaspflegestation/Sozialstation, denen mindes-
tens drei  Pflegepersonen durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind1, 3

4 	 Krankenpfleger, Altenpfleger, die durch aus-
drückliche Anordnung als ständige Vertretung 
der Leitung einer Caritaspflegestation/Sozialsta-
tion der Vergütungsgruppe Kr 7 Ziffer 2 bestellt 
sind1, 5

Vergütungsgruppe Kr 7
1 	 Krankenpfleger, Altenpfleger der Vergütungs-

gruppe Kr 6 Ziffer 3 oder 4 nach fünfjähriger Be-
währung in der jeweiligen Ziffer

2 	 Krankenpfleger, Altenpfleger als Leitung einer 
Caritaspflegestation/Sozialstation, denen mindes-
tens zehn Pflegepersonen oder sechs Pflegefach-
kräfte durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind1, 3

3 	 Krankenpfleger, Altenpfleger, die durch aus-
drückliche Anordnung als ständige Vertretung 
der Leitung einer Caritaspflegestation/Sozialsta-
tion der Vergütungsgruppe Kr 8 Ziffer 2 bestellt 
sind1, 5

Vergütungsgruppe Kr 8
1 	 Krankenpfleger, Altenpfleger der Vergütungs-

gruppe Kr 7 Ziffern 2 oder 3 nach fünfjähriger Be-
währung in der jeweiligen Ziffer

2 	 Krankenpfleger, Altenpfleger, als Leitung einer 
Caritaspflegestation/Sozialstation, denen mindes-
tens 25 Pflegepersonen oder zehn Pflegefachkräf-
te durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind1, 3

3 	 Krankenpfleger, Altenpfleger, die durch aus-
drückliche Anordnung als ständige Vertretung 
der Leitung einer Caritaspflegestation/	 Sozi-
alstation der Vergütungsgruppe Kr 9 Ziffer 2 be-
stellt sind1, 5

Vergütungsgruppe Kr 9
1 	 Krankenpfleger, Altenpfleger der Vergütungs-

gruppe Kr 8 Ziffer 2 oder 3 nach fünfjähriger Be-
währung in der jeweiligen Ziffer 

2	 Krankenpfleger, Altenpfleger als Leitung einer 
Caritaspflegestation/Sozialstation, denen mindes-
tens 50 Pflegepersonen oder 25 Pflegefachkräfte 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind3

Vergütungsgruppe Kr 10
1 	 Krankenpfleger, Altenpfleger der Vergütungs-

gruppe Kr 9 Ziffer 2 nach fünfjähriger Bewährung 
in dieser Ziffer

Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Ver-
gütungsgruppen Kr 1 bis Kr 10

Die nachstehenden Anmerkungen sind bei der Ein-
gruppierung der Mitarbeiter zu beachten.

I

Die Tätigkeitsmerkmale der Vergütungsgruppen Kr 
1 bis Kr 10 gelten nur für Mitarbeiter in ambulanten 
Einrichtungen.

II

Die Ziffern I bis VII der Anmerkungen zu den Tätig-
keitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1 bis 12 der 
Anlage 2 zu den AVR gelten sinngemäß.

III

1Unter Krankenpflegern sind Gesundheits- und Kran-
kenpfleger sowie Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger nach dem Krankenpflegegesetz zu verstehen. 
2Unter Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung sind 
auch Altenpfleger mit Abschlussprüfung zu verstehen.

IV

1Krankenpfleger, die Tätigkeiten von Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegern bzw. Altenpflegern ausüben, 
sind als Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger bzw. 
Altenpfleger eingruppiert.

2Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, die Tätig-
keiten von Krankenpfleger bzw. Altenpflegern aus-
üben, sind als Krankenpfleger bzw. Altenpfleger 
eingruppiert.

3Altenpfleger, die Tätigkeiten von Krankenpflegern 
ausüben, sind als Krankenpfleger eingruppiert; soweit 
deren Eingruppierung von der Zeit einer Tätigkeit oder 
von der Zeit einer Berufstätigkeit abhängt, sind jedoch 
die für Altenpfleger geltenden Zeiten maßgebend.

V

Bei den Tätigkeitsmerkmalen, die einen Be-
währungsaufstieg vorsehen, gelten jeweils auch die 
Anmerkungen zu der in Bezug genommenen Ziffer 
der Vergütungsgruppe, aus der der Bewährungsauf-
stieg erfolgt.

* *
*
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1 	 Pflegepersonen der Vergütungsgruppen Kr 1 
bis Kr 10, die die Grund- und Behandlungspfle-
ge zeitlich überwiegend in der häuslichen Pflege 
ausüben, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit 
eine monatliche Zulage von 46,02 Euro.

2 	 Der Bewährungsaufstieg erfolgt frühestens nach 
sechsjähriger Berufstätigkeit nach Erlangung der 
staatlichen Erlaubnis; Zeiten der Berufstätigkeit 
sind nicht Zeiten einer Tätigkeit im Sinne des § 2 
Abs. 2 Satz 2 AT.

3 	 1Die Eingruppierung als Leitung einer Caritas-
pflegestation/Sozialstation setzt eine abgeschlos-
sene Ausbildung als Pflegefachkraft voraus.

	 2Soweit die Eingruppierung von der Zahl der un-
terstellten oder in dem betreffenden Bereich be-
schäftigten Personen abhängt,
(a) 	 ist es für die Eingruppierung unschädlich, 

wenn im Organisations- und Stellenplan zur 
Besetzung ausgewiesene Stellen nicht besetzt 
sind,

(b) 	 zählen teilzeitbeschäftigte Personen entspre-
chend dem Verhältnis der mit ihnen im Ar-
beitsvertrag vereinbarten Arbeitszeit zur 
regelmäßigen Arbeitszeit eines entsprechen-
den Vollbeschäftigten,

(c)	 zählen Personen, die zu einem Teil ihrer Ar-
beitszeit unterstellt oder zu einem Teil ihrer 
Arbeitszeit in einem Bereich beschäftigt sind, 
entsprechend dem Verhältnis dieses Anteils 
zur regelmäßigen Arbeitszeit eines entspre-
chenden Vollbeschäftigten,

(d) 	 bleiben Schüler in der Krankenpflege, Kin-
derkrankenpflege, Krankenpflegehilfe und 
Entbindungspflege sowie Personen, die sich 
in einer Ausbildung in der Altenpflege befin-
den, außer Betracht; für die Berücksichtigung 
von Stellen, auf die Schüler angerechnet wer-
den, gilt Buchstabe a.

	 3Wenn in der Caritaspflegestation/Sozialstation 
außer Pflegepersonen auch sonstige Mitarbeiter 
unterstellt sind, gelten sie als Pflegepersonen.

4 	 Ein qualifizierender Kurs im Sinne dieses Tätig-
keitsmerkmales liegt vor, wenn der Kurs mindes-
tens 110 theoretische Unterrichtsstunden umfasst 
(z. B. Schwesternhelferinnen-Kurs).

5 	 Ständige Vertretung ist nicht die Vertretung in 
Urlaubs- oder sonstigen Abwesenheitsfällen.

6 	 Für Altenpfleger mit einer dreijährigen Ausbil-
dung verkürzt sich die Zeit der Tätigkeit um ein 
Jahr.

7 	 Die Weiterbildung setzt voraus, dass mindestens 
720 Stunden zu mindestens je 45 Unterrichtsmi-
nuten theoretischer und praktischer Unterricht 
bei Vollzeitausbildung innerhalb eines Jahres und 
bei berufsbegleitender Ausbildung innerhalb von 
zwei Jahren vermittelt werden.

8 	 Unter dieses Tätigkeitsmerkmal fällt, wer die 
häusliche Betreuung von Alten und Kranken und 
ihre medizinische Versorgung im Rahmen des 
Berufsbildes der Krankenpfleger, Altenpfleger ei-
genständig wahrnimmt.

9 	 1In dieser Vergütungsgruppe ist eingruppiert, 
wer eine mindestens einjährige Ausbildung zum 
staatlich anerkannten Altenpflegehelfer oder eine 
vom Deutschen Caritasverband anerkannte ver-
gleichbare Ausbildung hat. 2Die vergleichbare 
Ausbildung muss mindestens 550 theoretische 
Unterrichtsstunden umfassen.

Anhang F zur Anlage 32: Überleitungs- und 
Besitzstandregelung 

Präambel

1Zweck dieser Regelung ist es, zum einen sicherzustel-
len, dass der einzelne Mitarbeiter nach der Überleitung 
in die Anlage 32 zu den AVR durch diese Überleitung 
keine geringere Vergleichsjahresvergütung hat. 2Zum 
anderen soll erreicht werden, dass die Einrichtung bei 
Anwendung der Anlagen 30 bis 33 zu den AVR durch 
die Überleitung finanziell nicht überfordert wird 
(Überforderungsklausel).

§ 1 Geltungsbereich 

(1)	 Diese Übergangs- und Besitzstandsregelung gilt 
für alle Mitarbeiter im Sinne des § 1 der Anlage 32 zu 
den AVR, die am Tag vor dem Inkrafttreten der Anlage 
32 zu den AVR durch Beschluss der jeweiligen Regi-
onalkommission in einem Dienstverhältnis gestanden 
haben, das am Tag des Inkrafttretens der Anlage 32 
zu den AVR durch Beschluss der jeweiligen Regional-
kommission im Geltungsbereich der AVR fortbesteht, 
für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden 
Arbeitsverhältnisses. 

(2) 	 1Ein Dienstverhältnis besteht auch ununter-
brochen fort bei der Verlängerung eines befristeten 
Dienstvertrages. 2Unterbrechungen von bis zu einem 
Monat sind unschädlich.

§ 2 Überleitung 

1Mitarbeiter gemäß § 1 der Anlage 32 zu den AVR 
werden so in das neue System übergeleitet, als ob sie 
seit dem Zeitpunkt, seit dem sie ununterbrochen im 
Geltungsbereich der AVR oder im sonstigen Bereich 
der katholischen Kirche tätig waren nach Anlage 32 zu 
den AVR eingruppiert und eingestuft worden wären. 
2Dabei wird der Mitarbeiter aus den Regelvergütungs-
stufen gemäß § 1 Abschnitt III B der Anlage 1 zu den 
AVR so übergeleitet, dass die erreichte Regelvergüt-
ungsstufe zunächst mit 2 multipliziert wird. 3Die sich 
hieraus ergebende (Jahres-)zahl wird nachfolgend um 
die seit dem letzten Stufenaufstieg zurückgelegte Zeit 
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erhöht und als Zeiten im Sinne von § 13 Abs. 3 der An-
lage 32 zu den AVR festgelegt. 

§ 3 Besitzstandsregelung

(1) 	 Mitarbeiter, deren bisherige Vergütung (Ver-
gleichsvergütung) das ihnen am Tag des Inkrafttre-
tens der Anlage 32 zu den AVR durch Beschluss der 
jeweiligen Regionalkommission zustehende Entgelt 
übersteigt, erhalten eine Besitzstandszulage. 

(2) 	 1Die monatliche Besitzstandszulage wird als Un-
terschiedsbetrag zwischen der Vergleichsjahresvergü-
tung (Abs. 3) und dem Jahresentgelt (Abs.4), jeweils 
geteilt durch 12, errechnet. 2Bei der Vergleichsbe-
rechnung sind die neuen Werte aus der zeitgleich mit 
dem Inkrafttreten der Anlage 32 zu den AVR von der 
Regionalkommission festgelegte Vergütungstabelle 
zugrunde zu legen.

(3) 	 1Die Vergleichsjahresvergütung errechnet sich als 
das 12- fache der am Tag vor dem Inkrafttreten der 
Anlage 32 zu den AVR durch Beschluss der jeweiligen 
Regionalkommission zustehenden Monatsvergütung, 
zuzüglich des Urlaubsgeldes gemäß Anlage 14 und 
der Weihnachtszuwendung gemäß Abschnitt XIV An-
lage 1 zu den AVR. 
2Zur Monatsvergütung im Sinne dieser Vorschrift 
gehören die Regelvergütung gemäß Abschnitt III der 
Anlage 1, die Kinderzulage gemäß Abschnitt V der 
Anlage 1, Besitzstandszulagen gemäß Anlage 1b zu 
den AVR und weitere regelmäßig gewährte Zulagen. 

(4) 	 1Das Jahresentgelt errechnet sich als das 12-fache 
des am Tag des Inkrafttretens der Anlage 32 zu den 
AVR durch Beschluss der jeweiligen Regionalkommis-
sion zustehenden Monatsentgelts zuzüglich des Leis-
tungsentgelts gemäß § 15 der Anlage 32 zu den AVR 
und der Jahressonderzahlung gemäß § 16 der Anlage 
32 zu den AVR. 
2Zum Monatsentgelt im Sinne dieser Vorschrift ge-
hören das Tabellenentgelt gemäß § 12 der Anlage 32 zu 
den AVR i.V.m Anhang A der Anlage 32 zu den AVR 
und weitere regelmäßige gewährte Zulagen. 

(5) 	 Ruht das Dienstverhältnis oder besteht anstelle 
einer Beurlaubung eine Teilzeitbeschäftigung wäh-
rend der Elternzeit oder während einer Beurlaubung 
nach Abschnitt III § 10 der Anlage 14 zu den AVR, 
ist die Monatsvergütung so zu berechnen, als ob der 
Mitarbeiter im Monat nach dem Inkrafttreten der An-
lage 32 zu den AVR durch Beschluss der jeweiligen 
Regionalkommission die Tätigkeit im selben Umfang 
wie vor der Beurlaubung bzw. vor dem Ruhen wieder 
aufgenommen hätte. 

(6) 	 1Verringert sich nach dem Tag des Inkrafttretens 
der Anlage 32 zu den AVR durch Beschluss der jeweili-
gen Regionalkommission die individuelle regelmäßige 

Arbeitszeit des Mitarbeiters, reduziert sich seine Be-
sitzstandszulage im selben Verhältnis, in dem die Ar-
beitszeit verringert wird; erhöht sich die Arbeitszeit, 
bleibt die Besitzstandszulage unverändert. 2Erhöht 
sich nach einer Verringerung der Arbeitszeit diese 
wieder, so lebt die Besitzstandszulage im gleichen Ver-
hältnis wie die Arbeitszeiterhöhung, höchstens bis zur 
ursprünglichen Höhe, wieder auf. 

(7) 	 1Die kinderbezogenen Entgeltbestandteile gem. 
Abschnitt V der Anlage 1 zu den AVR, die in die Be-
rechnung der Besitzstandszulage nach Abs. 2 und Abs. 
3 einfließen, werden als Anteil der Besitzstandszulage 
fortgezahlt, solange für diese Kinder Kindergeld nach 
dem Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach dem 
Bundeskindergeldgesetz (BKGG) gezahlt wird oder 
ohne Berücksichtigung des § 64 oder § 65 EStG oder 
des § 3 oder § 4 BKGG gezahlt würde. 2Mit dem Weg-
fall der Vorraussetzungen reduziert sich die Besitz-
standszulage entsprechend. 

§ 4 Überforderungsklausel 

(1) 	 Soweit bei einem Vergleich der Gesamtpersonal-
kosten vor und nach der Überleitung umstellungs-
bedingte Mehrkosten von mehr als 3 v. H. entstehen, 
kann die Einführung des Leistungsentgelts und/oder 
der Sozialkomponente nach § 15 der Anlage 32 zu den 
AVR für längstens 3 Jahre ausgesetzt werden. 

(2) 	 Die Gesamtpersonalkosten errechnen sich aus den 
Bruttopersonalkosten der Mitarbeiter der Einrichtung 
und den Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung.

(3) 	 1Bei der Ermittlung der Mehrkosten sind aus-
schließlich die Steigerungen der Gesamtpersonalkos-
ten der Einrichtung zu berücksichtigen, die unmit-
telbar durch Überleitung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in die Anlagen 30 bis 33 zu den AVR 
entstehen. 2Mehrkosten, die durch Neueinstellungen 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und durch 
strukturelle Veränderungen bei Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die nicht in die Anlagen 30 bis 33 zu den 
AVR überführt wurden (Stufenaufstiege, Tätigkeits- 
oder Bewährungsaufstiege, Kinderzulagen oder ande-
re Zulagen), entstehen, bleiben bei der Ermittlung der 
Mehrkosten unberücksichtigt. 3Administrative Mehr-
kosten, die durch die Überleitung entstehen, bleiben 
ebenfalls unberücksichtigt.

(4) 	 Macht der Dienstgeber von der Anwendung der 
Überforderungsklausel Gebrauch, erhöht sich die 
Besitzstandszulage der Bestandsmitarbeiter für die 
Dauer dieser Maßnahme entsprechend. 

(5) 	 1Die Entscheidung über die Anwendung der 
Überforderungsklausel und die dafür maßgeblichen 
Berechnungen sind der zuständigen Mitarbeitervertre-
tung vorzulegen und zu erläutern. 2Die Entscheidung 
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ist ferner einem Ausschuss der Bundeskommission 
der Arbeitsrechtlichen Kommission anzuzeigen. 3Dazu 
sind die vergleichenden Gesamtpersonalkostenberech-
nungen vorzulegen. 4Der Ausschuss der Bundeskom-
mission der Arbeitsrechtlichen Kommission führt eine 
reine Missbrauchskontrolle durch.“

2.	 Die Bundeskommission legt die in Ziffer 1 
genannten Tabellenentgelte und sonstigen 
Entgeltbestandteile sowie den Umfang der re-
gelmäßigen Arbeitszeit und des Zusatzurlaubs 
als mittlere Werte bis zum 31.12.2012 fest. Die 
Bundeskommission legt dafür eine Bandbreite 
in Höhe von 20 v. H. nach oben und unten fest.

	 Dieser Beschluss tritt zum 21. Oktober 2010 in 
Kraft.

3.	 Alle Regelungen zur Änderung der Vergü-
tungsbestandteile, der Anlagen 17 und 17a zu 
den AVR, zur Einführung der Anlagen 30 bis 
33 zu den AVR, zu den unteren Lohngruppen 
und zu den nebenberuflich geringfügig Be-
schäftigten werden im Zuständigkeitsbereich 
einer Regionalkommission zu dem Zeitpunkt 
wirksam, zu dem die Regionalkommission 
durch Beschluss innerhalb der von der Bundes-
kommission festgelegten Bandbreite Werte zur 
Höhe der Tabellenentgelte und der sonstigen 
Entgeltbestandteile, des Umfangs der regelmä-
ßigen Arbeitszeit und des Zusatzurlaubes für 
die unter die Anlagen 30 bis 33 zu den AVR 
fallenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie der Höhe der Vergütungsbestandteile für 
alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
festlegt.

Teil 4
Sozial- und Erziehungsdienst 

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission fasst den folgenden Beschluss:

1.	 In den AVR wird folgende neue Anlage 33 
eingefügt: 

„Anlage 33:
Besondere Regelungen für Mitarbeiter im Sozial- und 
Erziehungsdienst

§ 1 Geltungsbereich

(1) 	 Diese Anlage gilt für Mitarbeiter im Sozial- und 
Erziehungsdienst.

(2) 	 1Soweit für diese Mitarbeiter nachfolgend nichts 
anderes bestimmt ist, finden die Vorschriften des 
Allgemeinen Teils und der Anlagen der AVR Anwen-
dung. 2§ 2a, § 9a und § 12 des Allgemeinen Teils, die 

Abschnitte I Absatz a, Ia, II, IIa, IIIA, IIIa, V, VII und 
XIV der Anlage 1, die Anlagen 2d, 3, 5, 6 und 6a sowie 
die § 4 und § 6 bis § 9 der Anlage 14 zu den AVR finden 
keine Anwendung.

§ 2 Regelmäßige Arbeitszeit

(1) 	 1Die regelmäßige Arbeitszeit der Mitarbeiter 
beträgt ausschließlich der Pausen durchschnittlich 39 
Stunden wöchentlich. 2Abweichend davon beträgt die 
regelmäßige Arbeitszeit für die Mitarbeiter im Gebiet 
der neuen Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sach-
sen sowie in dem Teil des Landes Berlin, in dem das 
Grundgesetz bis einschließlich 2. Oktober 1990 nicht 
galt, durchschnittlich 40 Stunden wöchentlich. 3Die 
regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, aus not-
wendigen dienstlichen oder betrieblichen Gründen 
auch auf sechs Tage verteilt werden.

(2) 	 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein Zeitraum 
von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. 2Abwei-
chend von Satz 1 kann bei Mitarbeitern, die ständig 
Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu leisten haben, 
ein längerer Zeitraum zugrunde gelegt werden.

(3)	 1Soweit es die dienstlichen oder betrieblichen 
Verhältnisse zulassen, wird der Mitarbeiter am 24. De-
zember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des 
Entgelts von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistel-
lung nach Satz 1 aus dienstlichen oder betrieblichen 
Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeit-
ausgleich innerhalb von drei Monaten zu gewähren. 
3Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert sich für den 
24. Dezember und 31. Dezember, sofern sie auf einen 
Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefallenen 
Stunden.

Anmerkung zu Absatz 3 Satz 3:
Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit be-
trifft die Mitarbeiter, die wegen des Dienstplans frei 
haben und deshalb ohne diese Regelung nacharbeiten 
müssten.

(4) 	 Aus dringenden dienstlichen oder betrieblichen 
Gründen kann auf der Grundlage einer Dienstver-
einbarung im Rahmen des § 7 Abs. 1, 2 und des § 12 
ArbZG von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes 
abgewichen werden.

Anmerkung zu Absatz 4:
In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an 
Sonn- und Feiertagen die tägliche Arbeitszeit auf bis 
zu zwölf Stunden verlängert werden, wenn dadurch 
zusätzliche freie Schichten an Sonn- und Feiertagen 
erreicht werden.



Kirchliches Amtsblatt Mainz 2011 Nr. 3

— 103 —

(5) 	 Die Mitarbeiter sind im Rahmen begründeter 
dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten zur 
Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechsel-
schicht-, Schichtarbeit sowie – bei Teilzeitbeschäftigung 
aufgrund dienstvertraglicher Regelung oder mit ihrer 
Zustimmung – zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, 
Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet.

(6) 	 1Durch Dienstvereinbarung kann ein wöchentli-
cher Arbeitszeitkorridor von bis zu 45 Stunden einge-
richtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeitszeitkorri-
dors geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden 
im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten 
Zeitraums ausgeglichen.

(7) 	 1Durch Dienstvereinbarung kann in der Zeit 
von 6 bis 20 Uhr eine tägliche Rahmenzeit von bis zu 
zwölf Stunden eingeführt werden. 2Die innerhalb der 
täglichen Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen Arbeits-
stunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 
festgelegten Zeitraums ausgeglichen.

(8) 	 Die Absätze 6 und 7 gelten nur alternativ und 
nicht bei Wechselschicht- und Schichtarbeit.

Anmerkung zu § 2:
1Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils 
geltenden Mitbestimmungsrechte unabhängig von 
den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit 
(Absätze 6 und 7) möglich. 2Sie dürfen keine Regelun-
gen nach Absatz 4 enthalten.

§ 2a Qualifizierung

1Im Rahmen der regelmäßigen durchschnittlichen 
wöchentlichen Arbeitszeit werden – soweit gesetzliche 
Regelungen bestehen, zusätzlich zu diesen gesetzli-
chen Regelungen –19,5 Stunden im Kalenderjahr für 
Zwecke der Vorbereitung und Qualifizierung verwen-
det. 2Bei Teilzeitbeschäftigten gilt Satz 1 entsprechend 
mit der Maßgabe, dass sich die Stundenzahl nach Satz 
1 in dem Umfang, der dem Verhältnis ihrer individuell 
vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit zu der 
regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbe-
schäftigter entspricht, reduziert.

§ 3 Arbeit an Sonn- und Feiertagen 

In Ergänzung zu § 2 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 5 gilt für 
Sonn- und Feiertage folgendes:
(1) 	 1Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Feiertag, 
der auf einen Werktag fällt, wird durch eine entspre-
chende Freistellung an einem anderen Werktag bis 
zum Ende des dritten Kalendermonats – möglichst 
aber schon bis zum Ende des nächsten Kalendermonats 
– ausgeglichen, wenn es die betrieblichen Verhältnisse 
zulassen. 2Kann ein Freizeitausgleich nicht gewährt 
werden, erhält der Mitarbeiter je Stunde 100 v. H. des 
auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen 

Entgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe nach 
Maßgabe der Entgelttabelle. 3Ist ein Arbeitszeitkonto 
eingerichtet, ist eine Buchung gemäß § 9 Abs. 3 zuläs-
sig. 4§ 6 Abs. 1 Satz 2 Buchst. d bleibt unberührt.

(2) 	 1Für Mitarbeiter, die regelmäßig nach einem 
Dienstplan eingesetzt werden, der Wechselschicht- 
oder Schichtdienst an sieben Tagen in der Woche 
vorsieht, vermindert sich die regelmäßige Wochenar-
beitszeit um ein Fünftel der arbeitsvertraglich verein-
barten durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, wenn sie 
an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag 
fällt,
-	 Arbeitsleistung zu erbringen haben oder
-	 nicht wegen des Feiertags, sondern dienstplanmä-

ßig nicht zur Arbeit eingeteilt sind und deswegen 
an anderen Tagen der Woche ihre regelmäßige 
Arbeitszeit erbringen müssen.

2Absatz 1 gilt in diesen Fällen nicht. 3§ 6 Abs. 1 Satz 2 
Buchst. d bleibt unberührt.

(3) 	 1Mitarbeiter, die regelmäßig an Sonn- und Feier-
tagen arbeiten müssen, erhalten innerhalb von zwei 
Wochen zwei arbeitsfreie Tage. 2Hiervon soll ein freier 
Tag auf einen Sonntag fallen.

§ 4 Sonderformen der Arbeit

(1) 	 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem 
Schichtplan/Dienstplan, der einen regelmäßigen Wech-
sel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vor-
sieht, bei denen der Mitarbeiter längstens nach Ablauf 
eines Monats erneut zu mindestens zwei Nachtschich-
ten herangezogen wird. 2Wechselschichten sind wech-
selnde Arbeitsschichten, in denen ununterbrochen bei 
Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags gear-
beitet wird. 3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die 
mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen.

(2) 	 Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schicht-
plan, der einen regelmäßigen Wechsel des Beginns der 
täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in 
Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht, 
und die innerhalb einer Zeitspanne von mindestens 13 
Stunden geleistet wird.

(3) 	 Bereitschaftsdienst leisten Mitarbeiter, die sich 
auf Anordnung des Dienstgebers außerhalb der re-
gelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Dienstgeber be-
stimmten Stelle aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit 
aufzunehmen.

(4)	 1Rufbereitschaft leisten Mitarbeiter, die sich auf 
Anordnung des Dienstgebers außerhalb der regel-
mäßigen Arbeitszeit an einer dem Dienstgeber anzu-
zeigenden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit 
aufzunehmen. 2Rufbereitschaft wird nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass Mitarbeiter vom Dienstgeber mit 
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einem Mobiltelefon oder einem vergleichbaren techni-
schen Hilfsmittel ausgestattet sind.

(5)	 Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 
6 Uhr.

(6) 	 Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teil-
zeitbeschäftigte über die vereinbarte regelmäßige Ar-
beitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit von Vollbeschäftigten (§ 2 Abs. 1 Satz 1) 
leisten.

(7) 	 Überstunden sind die auf Anordnung des Dienst-
gebers geleisteten Arbeitsstunden, die über die im Rah-
men der regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäftig-
ten (§ 2 Abs. 1 Satz 1) für die Woche dienstplanmäßig 
bzw. betriebsüblich festgesetzten Arbeitsstunden 
hinausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden 
Kalenderwoche ausgeglichen werden.

(8) 	 Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeits-
stunden Überstunden, die 
-	 im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors 

nach § 2 Abs. 6 über 45 Stunden oder über die ver-
einbarte Obergrenze hinaus,

-	 im Falle der Einführung einer täglichen Rahmen-
zeit nach § 2 Abs. 7 außerhalb der Rahmenzeit,

-	 im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit 
über die im Schichtplan festgelegten täglichen 
Arbeitsstunden einschließlich der im Schicht-
plan vorgesehenen Arbeitsstunden, die bezogen 
auf die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im 
Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden,

angeordnet worden sind.

§ 5 Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft

(1)	 1Der Dienstgeber darf Bereitschaftsdienst nur an-
ordnen, wenn zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, 
erfahrungsgemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung 
überwiegt.

(2) 	 1Abweichend von den § 3, § 5 und § 6 Abs. 2 
ArbZG kann im Rahmen des § 7 ArbZG die tägliche 
Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes über acht 
Stunden hinaus verlängert werden, wenn mindestens 
die acht Stunden überschreitende Zeit im Rahmen von 
Bereitschaftsdienst geleistet wird, und zwar wie folgt:
-	 bei Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B bis 

zu insgesamt maximal 16 Stunden täglich; die ge-
setzlich vorgeschriebene Pause verlängert diesen 
Zeitraum nicht,

-	 bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D bis 
zu insgesamt maximal 13 Stunden täglich; die ge-
setzlich vorgeschriebene Pause verlängert diesen 
Zeitraum nicht.

(3) 	 1Im Rahmen des § 7 ArbZG kann unter den 
Voraussetzungen

-	 einer Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle,
-	 einer Belastungsanalyse gemäß § 5 ArbSchG und
-	 ggf. daraus resultierender Maßnahmen zur Ge-

währleistung des Gesundheitsschutzes 
aufgrund einer Dienstvereinbarung von den Regelun-
gen des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden. 

2Abweichend von den § 3, § 5 und § 6 Abs. 2 ArbZG 
kann die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeit-
gesetzes über acht Stunden hinaus verlängert werden, 
wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem 
Umfang Bereitschaftsdienst fällt. 3Hierbei darf die täg-
liche Arbeitszeit ausschließlich der Pausen maximal 24 
Stunden betragen.

(4) 	 1Unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 
kann die tägliche Arbeitszeit gemäß § 7 Abs. 2a ArbZG 
ohne Ausgleich verlängert werden, wobei 
-	 bei Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B eine 

wöchentliche Arbeitszeit von bis zu maximal 
durchschnittlich 58 Stunden,

-	 bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D eine 
wöchentliche Arbeitszeit von bis zu maximal 
durchschnittlich 54 Stunden 

zulässig ist.

(5) 	 1Für den Ausgleichszeitraum nach den Absätzen 
2 bis 4 gilt § 2 Abs. 2 Satz 1.

(6) 	 1In den Fällen, in denen Mitarbeiter Teilzeitar-
beit gemäß § 10 vereinbart haben, verringern sich die 
Höchstgrenzen der wöchentlichen Arbeitszeit nach 
den Absätzen 2 bis 4 in demselben Verhältnis wie die 
Arbeitszeit dieser Mitarbeiter zu der regelmäßigen Ar-
beitszeit der Vollbeschäftigten. 2Mit Zustimmung des 
Mitarbeiters oder aufgrund von dringenden dienstli-
chen oder betrieblichen Belangen kann hiervon abge-
wichen werden.

(7) 	 1Der Dienstgeber darf Rufbereitschaft nur anord-
nen, wenn erfahrungsgemäß lediglich in Ausnahme-
fällen Arbeit anfällt. 2Durch tatsächliche Arbeitsleis-
tung innerhalb der Rufbereitschaft kann die tägliche 
Höchstarbeitszeit von zehn Stunden (§ 3 ArbZG) über-
schritten werden (§ 7 ArbZG).

(8) 	 § 2 Abs. 4 bleibt im Übrigen unberührt.
	
(9) 	 1Für Mitarbeiter in Einrichtungen und Heimen, 
die der Förderung der Gesundheit, der Erziehung, der 
Fürsorge oder Betreuung von Kindern und Jugendli-
chen, der Fürsorge und Betreuung von obdachlosen, 
alten, gebrechlichen, erwerbsbeschränkten oder sons-
tigen hilfsbedürftigen Personen dienen, auch wenn 
diese Einrichtungen nicht der ärztlichen Behandlung 
der betreuten Personen dienen, gelten die Absätze 1 
bis 8 mit der Maßgabe, dass die Grenzen für die Stufen 
A und B einzuhalten sind. 2Dazu gehören auch die 
Mitarbeiter in Einrichtungen, in denen die betreuten 
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Personen nicht regelmäßig ärztlich behandelt und be-
aufsichtigt werden (Erholungsheime).

§ 6 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit

(1) 	 1Der Mitarbeiter erhält neben dem Entgelt für die 
tatsächliche Arbeitsleistung Zeitzuschläge. 2Die Zeit-
zuschläge betragen – auch bei Teilzeitbeschäftigten – je 
Stunde
a)	 für Überstunden
	 in den Entgeltgruppen 1 bis 9� 30 v. H.,
	 in den Entgeltgruppen10 bis 15� 15 v. H.,
b)	 für Nachtarbeit �   20 v. H.,
c)	 für Sonntagsarbeit � 25 v. H.,
d)	 bei Feiertagsarbeit
	 - ohne Freizeitausgleich � 135 v. H.,
	 - mit Freizeitausgleich � 35 v. H., 
e)	 für Arbeit am 24. Dezember und am 
	 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr �  35 v. H.,
f)	 für Arbeit an Samstagen von 13 bis 21 Uhr,
	 soweit diese nicht im Rahmen von Wechsel-
	 schicht oder Schichtarbeit anfällt � 20 v. H.
des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabel-
lenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe. 
3Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach Satz 
2 Buchst. c bis f wird nur der höchste Zeitzuschlag ge-
zahlt. 4Auf Wunsch des Mitarbeiters können, soweit ein 
Arbeitszeitkonto (§ 9) eingerichtet ist und die dienstli-
chen oder betrieblichen Verhältnisse es zulassen, die 
nach Satz 2 zu zahlenden Zeitzuschläge entsprechend 
dem jeweiligen Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit 
umgewandelt und ausgeglichen werden. 5Dies gilt 
entsprechend für Überstunden als solche.

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1:
Bei Überstunden richtet sich die Vergütung für die tat-
sächliche Arbeitsleistung nach der jeweiligen Entgelt-
gruppe und der individuellen Stufe, höchstens jedoch 
nach der Stufe 4.

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 2 Buchst. d:
1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders 
ausgewiesen und bezeichnet werden. 2Falls kein Frei-
zeitausgleich gewährt wird, werden als Vergütung 
einschließlich des Zeitzuschlags und des auf den Feier-
tag entfallenden Tabellenentgelts höchstens 235 v. H. 
gezahlt.

(2) 	 Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind 
und die aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen 
nicht innerhalb des nach § 2 Abs. 2 Satz 1 oder 2 fest-
gelegten Zeitraums mit Freizeit ausgeglichen werden, 
erhält der Mitarbeiter je Stunde 100 v. H. des auf eine 
Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der 
jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe.

Anmerkung zu Absatz 2:
Mit dem Begriff „Arbeitsstunden“ sind nicht die Stun-
den gemeint, die im Rahmen von Gleitzeitregelungen 

im Sinne der Anmerkung zu § 2 anfallen, es sei denn, 
sie sind angeordnet worden.

(3) 	 1Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pau-
schale je Entgeltgruppe bezahlt. 2Sie beträgt für die 
Tage Montag bis Freitag das Zweifache, für Samstag, 
Sonntag sowie für Feiertage das Vierfache des Stunden-
entgelts nach Maßgabe der Entgelttabelle. 3Maßgebend 
für die Bemessung der Pauschale nach Satz 2 ist der 
Tag, an dem die Rufbereitschaft beginnt. 4Für die Ar-
beitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft außerhalb 
des Aufenthaltsortes im Sinne des § 4 Abs. 4 wird die 
Zeit jeder einzelnen Inanspruchnahme einschließlich 
der hierfür erforderlichen Wegezeiten jeweils auf eine 
volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt für Über-
stunden sowie mit etwaigen Zeitzuschlägen nach Ab-
satz 1 bezahlt. 5Wird die Arbeitsleistung innerhalb der 
Rufbereitschaft am Aufenthaltsort im Sinne des § 4 Abs. 
4 telefonisch (z. B. in Form einer Auskunft) oder mittels 
technischer Einrichtungen erbracht, wird abweichend 
von Satz 4 die Summe dieser Arbeitsleistungen auf die 
nächste volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt für 
Überstunden sowie mit etwaigen Zeitzuschlägen nach 
Absatz 1 bezahlt. 6Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend, 
soweit die Buchung auf das Arbeitszeitkonto nach § 9 
Abs. 3 Satz 2 zulässig ist. 7Satz 1 gilt nicht im Falle einer 
stundenweisen Rufbereitschaft. 8Eine Rufbereitschaft 
im Sinne von Satz 7 liegt bei einer ununterbrochenen 
Rufbereitschaft von weniger als zwölf Stunden vor. 9In 
diesem Fall wird abweichend von den Sätzen 2 und 3 
für jede Stunde der Rufbereitschaft 12,5 v. H. des Stun-
denentgelts nach Maßgabe der Entgelttabelle gezahlt.

Anmerkung zu Absatz 3:
Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für die 
eine Pauschale gezahlt wird, ist auf den Tag des Be-
ginns der Rufbereitschaft abzustellen.

(4) 	 1Mitarbeiter, die ständig Wechselschichtarbeit 
leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 105 
Euro monatlich. 2Mitarbeiter, die nicht ständig Wech-
selschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschicht-
zulage von 0,63 Euro pro Stunde.

(5) 	 1Mitarbeiter, die ständig Schichtarbeit leisten, 
erhalten eine Schichtzulage von 40 Euro monatlich. 
2Mitarbeiter, die nicht ständig Schichtarbeit leisten, 
erhalten eine Schichtzulage von 0,24 Euro pro Stunde.

§ 7 Bereitschaftsdienstentgelt

(1) 	 Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird die Zeit 
des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten 
Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet:
a)	 1Nach dem Maß der während des Bereitschafts-

dienstes erfahrungsgemäß durchschnittlich anfal-
lenden Arbeitsleistungen wird die Zeit des Bereit-
schaftsdienstes wie folgt als Arbeitszeit gewertet:
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Stufe Arbeitsleistung innerhalb des 
Bereitschaftsdienstes 	

Bewertung 
als Arbeitszeit

A 0 bis 10 v. H. 15 v. H.
B mehr als 10 bis 25 v. H. 25 v. H.
C mehr als 25 bis 40 v. H. 40 v. H.
D mehr als 40 bis 49 v. H. 55 v. H.

	
	 2Ein hiernach der Stufe A zugeordneter Bereit-

schaftsdienst wird der Stufe B zugeteilt, wenn 
der Mitarbeiter während des Bereitschaftsdiens-
tes in der Zeit von 22 bis 6 Uhr erfahrungsgemäß 
durchschnittlich mehr als dreimal dienstlich in 
Anspruch genommen wird.

b)	 Entsprechend der Zahl der vom Mitarbeiter je Ka-
lendermonat abgeleisteten Bereitschaftsdienste 
wird die Zeit eines jeden Bereitschaftsdienstes zu-
sätzlich wie folgt als Arbeitszeit gewertet:

	 Zahl der Bereitschaftsdienste � Bewertung als
	 im Kalendermonat 	                            Arbeitszeit
	 1. bis 8. Bereitschaftsdienst 		 25 v. H.
	 9. bis 12. Bereitschaftsdienst 	 35 v. H.
	 13. und folgende Bereitschaftsdienste 45 v. H.

(2) 	 Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Be-
reitschaftsdienstes erfolgt durch die Einrichtungslei-
tung und die Mitarbeitervertretung.

(3) 	 1Für die Mitarbeiter gemäß § 5 Abs. 9 wird zum 
Zwecke der Entgeltberechnung die Zeit des Bereit-
schaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit 
mit 25 v.  H. als Arbeitszeit bewertet. 2Leistet der 
Mitarbeiter in einem Kalendermonat mehr als acht 
Bereitschaftsdienste, wird die Zeit eines jeden über 
acht Bereitschaftsdienste hinausgehenden Bereit-
schaftsdienstes zusätzlich mit 15 v. H. als Arbeitszeit 
gewertet.

(4) 	 Das Entgelt für die nach den Absätzen 1 und 3 
zum Zwecke der Entgeltberechnung als Arbeitszeit 
gewertete Bereitschaftsdienstzeit bestimmt sich nach 
dem auf eine Stunde umgerechneten individuellen 
Tabellenentgelt. 

(5) 	 Das Bereitschaftsdienstentgelt kann im Falle der 
Faktorisierung nach § 9 Abs. 3 im Verhältnis 1:1 in 
Freizeit abgegolten werden.

§ 8 Bereitschaftszeiten

(1) 	 1Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich 
der Mitarbeiter am Arbeitsplatz oder einer anderen 
vom Dienstgeber bestimmten Stelle zur Verfügung 
halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, 
ggf. auch auf Anordnung, aufzunehmen und in denen 
die Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen. 2Für Mit-
arbeiter, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht un-
erheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten 

folgende Regelungen:
-	 Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als Arbeits-

zeit gewertet (faktorisiert).
-	 Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der 

regelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht geson-
dert ausgewiesen.

-	 Die Summe aus den faktorisierten Bereitschafts-
zeiten und der Vollarbeitszeit darf die Arbeitszeit 
nach § 2 Abs. 1 nicht überschreiten.

-	 Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszei-
ten darf durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich 
nicht überschreiten.

3Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur vorü-
bergehend angelegte Organisationsmaßnahme be-
steht, bei der regelmäßig und in nicht unerheblichem 
Umfang Bereitschaftszeiten anfallen.

(2) 	 Die Anwendung des Absatzes 1 bedarf einer ein-
vernehmlichen Dienstvereinbarung.

Anmerkung zu § 8:
Diese Regelung gilt nicht für Wechselschicht- und 
Schichtarbeit.

§ 9 Arbeitszeitkonto

(1)	 1Durch Dienstvereinbarung kann ein Arbeitszeit-
konto eingerichtet werden. 2Soweit ein Arbeitszeitkor-
ridor (§ 2 Abs. 6) oder eine Rahmenzeit (§ 2 Abs. 7) 
vereinbart wird, ist ein Arbeitszeitkonto einzurichten.

(2)	 1In der Dienstvereinbarung wird festgelegt, ob 
das Arbeitszeitkonto in der ganzen Einrichtung oder 
Teilen davon eingerichtet wird. 2Alle Mitarbeiter der 
Einrichtungsteile, für die ein Arbeitszeitkonto einge-
richtet wird, werden von den Regelungen des Arbeits-
zeitkontos erfasst.

(3) 	 1Auf das Arbeitszeitkonto können Zeiten, die bei 
Anwendung des nach § 2 Abs. 2 festgelegten Zeitraums 
als Zeitguthaben oder als Zeitschuld bestehen bleiben, 
nicht durch Freizeit ausgeglichene Zeiten nach § 6 
Abs. 1 Satz 5 und Abs. 2 sowie in Zeit umgewandelte 
Zuschläge nach § 6 Abs. 1 Satz 4 gebucht werden. 2Wei-
tere Kontingente (z. B. Rufbereitschafts-/Bereitschafts-
dienstentgelte) können durch  Dienstvereinbarung 
zur Buchung freigegeben werden. 3Der Mitarbeiter 
entscheidet für einen in der Dienstvereinbarung fest-
gelegten Zeitraum, welche der in Satz 1 genannten 
Zeiten auf das Arbeitszeitkonto gebucht werden.

(4) 	 Im Falle einer unverzüglich angezeigten und 
durch ärztliches Attest nachgewiesenen Arbeitsun-
fähigkeit während eines Zeitausgleichs vom Arbeits-
zeitkonto (Zeiten nach Absatz 3 Satz 1 und 2) tritt eine 
Minderung des Zeitguthabens nicht ein.
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(5) 	 In der Dienstvereinbarung sind insbesondere fol-
gende Regelungen zu treffen:
-	 Die höchstmögliche Zeitschuld (bis zu 40 Stun-

den) und das höchstzulässige Zeitguthaben (bis 
zu einem Vielfachen von 40 Stunden), die inner-
halb eines bestimmten Zeitraums anfallen dürfen;

-	 nach dem Umfang des beantragten Freizeitaus-
gleichs gestaffelte Fristen für das Abbuchen von 
Zeitguthaben oder für den Abbau von Zeitschul-
den durch den Mitarbeiter;

-	 die Berechtigung, das Abbuchen von Zeitgutha-
ben zu bestimmten Zeiten (z. B. an so genannten 
Brückentagen) vorzusehen;

-	 die Folgen, wenn der Dienstgeber einen be-
reits genehmigten Freizeitausgleich kurzfristig 
widerruft.

(6)	 1Der Dienstgeber kann mit dem Mitarbeiter die 
Einrichtung eines Langzeitkontos vereinbaren. 2In 
diesem Fall ist die Mitarbeitervertretung zu beteiligen 
und – bei Insolvenzfähigkeit des Dienstgebers – eine 
Regelung zur Insolvenzsicherung zu treffen.

§ 10 Teilzeitbeschäftigung

(1) 	 1Mit Mitarbeitern soll auf Antrag eine geringere 
als die vertraglich festgelegte Arbeitszeit vereinbart 
werden, wenn sie
-	 mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder
-	 einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürfti-

gen sonstigen Angehörigen 
tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende 
dienstliche bzw. betriebliche Belange nicht entgegen-
stehen. 2Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf 
Antrag auf bis zu fünf Jahre zu befristen. 3Sie kann 
verlängert werden; der Antrag ist spätestens sechs Mo-
nate vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung 
zu stellen. 4Bei der Gestaltung der Arbeitszeit hat der 
Dienstgeber im Rahmen der dienstlichen bzw. betrieb-
lichen Möglichkeiten der besonderen persönlichen 
Situation Mitarbeiters nach Satz 1 Rechnung zu tragen.

(2) 	 Mitarbeiter, die in anderen als den in Absatz 1 
genannten Fällen eine Teilzeitbeschäftigung vereinba-
ren wollen, können von ihrem Dienstgeber verlangen, 
dass er mit ihnen die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäf-
tigung mit dem Ziel erörtert, zu einer entsprechenden 
Vereinbarung zu gelangen.

(3) 	 Ist mit früher Vollbeschäftigten auf ihren Wunsch 
eine nicht befristete Teilzeitbeschäftigung vereinbart 
worden, sollen sie bei späterer Besetzung eines Voll-
zeitarbeitsplatzes bei gleicher Eignung im Rahmen der 
dienstlichen bzw. betrieblichen Möglichkeiten bevor-
zugt berücksichtigt werden. 

Anmerkung zu den §§ 2 bis 10:
Bei In-Kraft-Treten dieser Anlage bestehende Gleitzeit-
regelungen bleiben unberührt.

§11 Eingruppierung und Entgelt der Mitarbeiter im 
Sozial- und Erziehungsdienst

(1) 	 Die Eingruppierung der Mitarbeiter im Sozial- 
und Erziehungsdienst richtet sich nach den Tätigkeits-
merkmalen des Anhang B dieser Anlage.

(2) 	 1Die Entgeltgruppen S 2 bis S 18 umfassen sechs 
Stufen. 2Bei Einstellung werden die Mitarbeiter der 
Stufe 1 zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufser-
fahrung vorliegt. 3Verfügt der Mitarbeiter über eine ein-
schlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr, 
erfolgt die Einstellung in die Stufe 2; verfügt er über 
eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens vier 
Jahren, erfolgt in der Regel eine Zuordnung zur Stufe 
3. 4Unabhängig davon kann der Dienstgeber bei Neu-
einstellungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten 
einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teil-
weise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn 
diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich 
ist. 5Wird der Mitarbeiter in unmittelbarem Anschluss 
an ein Dienstverhältnis im Geltungsbereich der AVR 
oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der katholischen 
Kirche eingestellt, so erhält er 
-	 wenn sein bisheriges Entgelt nach dieser Anlage 

oder einer entsprechenden Regelung bemessen 
war, das Entgelt der Stufe, das er beim Fortbeste-
hen des Dienstverhältnisses am Einstellungstag 
vom bisherigen Dienstgeber erhalten hätte,

-	 wenn sein bisheriges Entgelt in Abweichung von 
den Vorschriften dieser Anlage oder einer ent-
sprechenden Reglung bemessen war, das Entgelt 
der Stufe, das er am Einstellungstag von seinem 
bisherigen Dienstgeber erhalten würde, wenn 
sein Entgelt ab dem Zeitpunkt, seitdem er unun-
terbrochen im Geltungsbereich der AVR oder im 
sonstigen Tätigkeitsbereich der katholischen Kir-
che tätig ist, nach dieser Anlage oder einer ent-
sprechenden Regelung bemessen worden wäre.

6Die Mitarbeiter erreichen die jeweils nächste Stufe 
– von Stufe 3 an in Abhängigkeit von ihrer Leistung 
gemäß § 13 Abs. 2 - nach folgenden Zeiten einer un-
unterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgelt-
gruppe bei ihrem Dienstgeber (Stufenlaufzeit):
- 	 Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,
- 	 Stufe 3 nach drei Jahren in Stufe 2,
- 	 Stufe 4 nach vier Jahren in Stufe 3,
- 	 Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und
- 	 Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5.

7Abweichend von Satz 1 ist Endstufe die Stufe 4
-	 in der Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten entspre-

chend dem Tätigkeitsmerkmal Fallgruppe 2 und
-	 in der Entgeltgruppe S 8 bei Tätigkeiten entspre-

chend dem Tätigkeitsmerkmal Fallgruppe 5.

8Abweichend von Satz 6 erreichen Mitarbeiter, die 
nach den Tätigkeitsmerkmalen des Anhang B dieser 
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Anlage in der Entgeltgruppe S 8 eingruppiert sind, die 
Stufe 5 nach acht Jahren in Stufe 4 und die Stufe 6 nach 
zehn Jahren in Stufe 5.

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 3:
Ein Praktikum nach Abschnitt D der Anlage 7 zu 
den AVR gilt grundsätzlich als Erwerb einschlägiger 
Berufserfahrung.

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 5:
1. Der Tätigkeit im Bereich der katholischen Kirche 
steht gleich eine Tätigkeit in der evangelischen Kirche, 
in einem Diakonischen Werk oder in einer Einrichtung, 
die dem Diakonischen Werk angeschlossen ist.
2. 1Ein unmittelbarer Anschluss liegt nicht vor, wenn 
zwischen den Dienstverhältnissen ein oder mehrere 
Werktage – mit Ausnahme allgemein arbeitsfreier 
Werktage – liegen, in denen das Dienstverhältnis nicht 
bestand. 2Es ist jedoch unschädlich, wenn der Mitarbei-
ter in dem gesamten zwischen den Dienstverhältnissen 
liegenden Zeitraum dienstunfähig erkrankt war oder 
die Zeit zur Ausführung eines Umzuges an einen an-
deren Ort benötigt hat. 3Von der Voraussetzung des 
unmittelbaren Anschlusses kann abgewichen werden, 
wenn der Zeitraum zwischen dem Ende des bisheri-
gen Dienstverhältnisses und dem Beginn des neuen 
Dienstverhältnisses ein Jahr nicht übersteigt.

(3) 	 Soweit innerhalb dieser Anlage auf bestimmte 
Entgeltgruppen Bezug genommen wird, entspricht 

die Entgeltgruppe der Entgeltgruppe
2 S 2
4 S 3
5 S 4
6 S 5
8 S 6 bis S 8
9 S 9 bis S 14
10 S 15 und S 16
11 S 17
12 S 18.

§ 12 Tabellenentgelt

(1) 	 1Der Mitarbeiter erhält monatlich ein Tabellenent-
gelt. 2Die Höhe bestimmt sich nach der Entgeltgruppe, 
in die er eingruppiert ist, und nach der für ihn gelten-
den Stufe.

(2) 	 Die Mitarbeiter erhalten Entgelt nach Anhang A 
dieser Anlage. 

§ 12a Berechnung und Auszahlung des Entgelts

Teilzeitbeschäftigte erhalten das Tabellenentgelt 
und alle sonstigen Entgeltbestandteile in dem Um-
fang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten 

durchschnittlichen Arbeitszeit an der regelmäßigen 
Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter 
entspricht.

§ 12b Einmalzahlung für das Jahr 2011

(1) 	 Die Mitarbeiter im Sinne dieser Anlage erhalten 
eine Einmalzahlung in Höhe von 240 Euro, die mit den 
Bezügen für den Monat Januar 2011 ausgezahlt wird.

(2) 	 1Ein Anspruch auf die Zahlung nach Abs. 1 be-
steht, wenn der Mitarbeiter an mindestens einem Tag 
des Fälligkeitsmonats Anspruch auf Entgelt (auch Ur-
laubsentgelt oder Entgelt im Krankheitsfall) hat; dies 
gilt auch für Kalendermonate, in denen nur wegen 
der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungs-
trägers Krankengeldzuschuss nicht bezahlt wird. 2Die 
Zahlung wird auch geleistet, wenn der Mitarbeiter 
wegen Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und § 6 
Abs. 1 MuSchG in dem Fälligkeitsmonat keine Bezüge 
erhalten hat. 

(3)	 1Teilzeitbeschäftigte erhalten den jeweiligen 
Teilbetrag der Einmalzahlung, die dem Verhältnis der 
mit ihnen vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit 
eines entsprechenden Vollbeschäftigten entspricht. 
2Maßgebend sind die jeweiligen Verhältnisse zum Fäl-
ligkeitszeitpunkt nach Abs. 1.

(4) 	 Die Einmalzahlung ist bei der Bemessung sonsti-
ger Leistungen nicht zu berücksichtigen.

§ 13 Allgemeine Regelungen zu den Stufen

(1)	 Die Mitarbeiter erhalten vom Beginn des Monats 
an, in dem die nächste Stufe erreicht wird, das Tabel-
lenentgelt nach der neuen Stufe.

(2) 	 1Bei Leistungen des Mitarbeiters, die erheblich 
über dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche 
Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils ver-
kürzt werden. 2Bei Leistungen, die erheblich unter 
dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit 
für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verlängert 
werden. 3Bei einer Verlängerung der Stufenlaufzeit hat 
der Dienstgeber jährlich zu prüfen, ob die Vorausset-
zungen für die Verlängerung noch vorliegen. 4Für die 
Beratung von schriftlich begründeten Beschwerden 
von Mitarbeitern gegen eine Verlängerung nach Satz 
2 bzw. 3 ist eine betriebliche Kommission zuständig. 
5Die Mitglieder der betrieblichen Kommission werden 
je zur Hälfte vom Dienstgeber und von der Mitarbei-
tervertretung benannt; sie müssen der Einrichtung an-
gehören. 6Der Dienstgeber entscheidet auf Vorschlag 
der Kommission darüber, ob und in welchem Umfang 
der Beschwerde abgeholfen werden soll.
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Anmerkung zu Absatz 2:
1Die Instrumente der materiellen Leistungsanreize 
(§ 14) und der leistungsbezogene Stufenaufstieg 
bestehen unabhängig voneinander und dienen un-
terschiedlichen Zielen. 2Leistungsbezogene Stufen-
aufstiege unterstützen insbesondere die Anliegen der 
Personalentwicklung.

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 2:
Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten 
Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit gemäß §§ 8 
und 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in geeigneter 
Weise zu berücksichtigen.

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 6:
Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht 
die Entscheidung über die leistungsbezogene 
Stufenzuordnung.

(3)	 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im 
Sinne des § 11 Abs. 2 Satz 6 stehen gleich:
-	 Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz,
-	 Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach Abschnitt 

XII der Anlage 1 zu den AVR bis zu 26 Wochen,
-	 Zeiten eines bezahlten Urlaubs,
-	 Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Dienst-

geber vor dem Antritt schriftlich ein dienstliches 
bzw. betriebliches Interesse anerkannt hat,

-	 Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weni-
ger als einem Monat im Kalenderjahr,

-	 Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit.

2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von 
jeweils drei Jahren, die nicht von Satz 1 erfasst wer-
den, und Elternzeit bis zu jeweils fünf Jahren sind 
unschädlich, werden aber nicht auf die Stufenlaufzeit 
angerechnet. 3Bei einer Unterbrechung von mehr als 
drei Jahren, bei Elternzeit von mehr als fünf Jahren, 
erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor der 
Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch 
nicht niedriger als bei einer Neueinstellung; die Stu-
fenlaufzeit beginnt mit dem Tag der Arbeitsaufnahme. 
4Zeiten, in denen Mitarbeiter mit einer kürzeren als 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines 
entsprechenden Vollbeschäftigten beschäftigt waren, 
werden voll angerechnet.

(4) 	 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe 
werden die Mitarbeiter derjenigen Stufe zugeordnet, 
in der sie mindestens ihr bisheriges Tabellenentgelt er-
halten, mindestens jedoch der Stufe 2. 2Beträgt der Un-
terschiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Tabellen-
entgelt und dem Tabellenentgelt nach Satz 1 weniger 
als 50 Euro in den Entgeltgruppen 1 bis 8 bzw. weniger 
als 80 Euro in den Entgeltgruppen 9 bis 15, so erhält der 
Mitarbeiter während der betreffenden Stufenlaufzeit 
anstelle des Unterschiedsbetrags einen Garantiebetrag 
von monatlich 50 Euro (Entgeltgruppen 1 bis 8) bzw. 

80 Euro (Entgeltgruppen 9 bis 15). 3Wird der Mitarbei-
ter nicht in die nächsthöhere, sondern in eine darüber 
liegende Entgeltgruppe höhergruppiert, ist das Tabel-
lenentgelt für jede dazwischen liegende Entgeltgruppe 
nach Satz 1 zu berechnen; Satz 2 gilt mit der Maßgabe, 
dass auf das derzeitige Tabellenentgelt und das Tabel-
lenentgelt der Entgeltgruppe abzustellen ist, in die der 
Mitarbeiter höhergruppiert wird. 4Die Stufenlaufzeit in 
der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der 
Höhergruppierung. 5Bei einer Eingruppierung in eine 
niedrigere Entgeltgruppe ist der Mitarbeiter der in der 
höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen. 
6Der Mitarbeiter erhält vom Beginn des Monats an, 
in dem die Veränderung wirksam wird, das entspre-
chende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz 5 
festgelegten Stufen der betreffenden Entgeltgruppe, 
ggf. einschließlich des Garantiebetrags.

Anmerkung zu Absatz 4 Satz 2:
Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Entgel-
tanpassungen teil.
	

§ 14 Leistungsentgelt und/oder Sozialkomponente

(1) 	 1Die leistungs- und/oder erfolgsorientierte Bezah-
lung soll dazu beitragen, die caritativen Dienstleistun-
gen zu verbessern. 2Zugleich sollen Motivation, Ei-
genverantwortung und Führungskompetenz gestärkt 
werden. 3Die Kinder-, Sozial- und Familienkomponen-
te soll dazu beitragen, die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf zu fördern.

(2) 	 1Ein Leistungsentgelt und/oder eine Sozialkompo-
nente kann nur durch eine ergänzende Dienstvereinba-
rung mit der Mitarbeitervertretung nach § 38 MAVO 
eingeführt werden. 2Kommt eine Dienstvereinbarung 
nicht zu Stande, findet Absatz 4 Anwendung.

(3) 	 1Das für das Leistungsentgelt und/oder die Sozial-
komponente zur Verfügung stehende Gesamtvolumen 
entspricht im Jahr 2010 1,25 v. H. der ab Inkrafttreten 
dieser Anlage im Jahr 2010 gezahlten ständigen Mo-
natsentgelte und im Jahr 2011 1,5 v. H. der im Jahr 2011 
gezahlten ständigen Monatsentgelte aller unter den 
Geltungsbereich dieser Anlage fallenden Mitarbeiter 
des jeweiligen Dienstgebers. 2Das zur Verfügung 
stehende Gesamtvolumen ist zweckentsprechend zu 
verwenden; es besteht die Verpflichtung zu jährlicher 
Auszahlung der Leistungsentgelte. 

Anmerkung zu Absatz 3 Satz 1:
1Ständige Monatsentgelte sind insbesondere das Ta-
bellenentgelt (ohne Sozialversicherungsbeiträge des 
Dienstgebers und dessen Beiträge für die Zusatzver-
sorgung), die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen 
sowie Entgelt im Krankheitsfall und bei Urlaub, soweit 
diese Entgelte in dem betreffenden Kalenderjahr ausge-
zahlt worden sind; nicht einbezogen sind dagegen ins-
besondere Abfindungen, Aufwandsentschädigungen, 
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Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen, Leistungs-
entgelte, Strukturausgleiche, unständige Entgelt-
bestandteile und Entgelte der Mitarbeiter im Sinne 
des § 3 Abs. (g) des Allgemeinen Teils zu den AVR. 
2Unständige Entgeltbestandteile können betrieblich 
einbezogen werden.

Anmerkung zu Absatz 3:
Ab dem Jahr 2012 strebt die Arbeitsrechtliche Kom-
mission an, den Vomhundertsatz des TVöD zu 
übernehmen.

(4) 	 1Kommt eine Dienstvereinbarung zum Leis-
tungsentgelt und/oder zur Sozialkomponente nicht zu 
Stande, wird das zur Verfügung stehende jährliche Ge-
samtvolumen mit dem Entgelt für den Monat Januar 
des Folgejahres vollständig an die Mitarbeiter ausge-
schüttet. 2In den ersten 12 Monaten nach Inkrafttreten 
dieser Anlage wird das Leistungsentgelt nach Absatz 3 
monatlich ausgezahlt. 3Eine Dienstvereinbarung ist für 
diesen Zeitraum ausgeschlossen.

(5) 	 Kommt eine Dienstvereinbarung zum Leistungs-
entgelt zu Stande, kann diese insbesondere folgende 
Inhalte regeln:
a)	 Geltungsbereich (z. B. für Auszubildende, Zivil- 

dienstleistende);
b)	 Regelung zu Entgeltausfallzeiten (z. B. Krankheit, 

Elternzeit);
c)	 Kündigungsregelung;
d)	 Aufgaben und Einsetzung einer betrieblichen 

Kommission, die paritätisch vom Dienstgeber 
und der Mitarbeitervertretung besetzt wird;

e)	 Entscheidung für ein System zur Leistungsermitt-
lung, den Abschluss von jährlichen Zielvereinba-
rungen oder systematischen Leistungsbewertun-
gen oder einer Kombination von beiden;

f)	 Festlegung von Kriterien für die Zielauswahl 
bzw. Kategorien für die Leistungsbewertung;

g)	 Durchführungsbestimmungen für das 
Leistungsermittlungsverfahren;

h)	 Regelungen zur Leistungsfeststellung nur durch 
Führungskraft oder durch Führungskraft und 
Mitarbeiter (wer beurteilt bzw. vereinbart mit 
wem Ziele?, Zuständigkeiten klären);

i)	 Bewertungsrichtlinien zur Transformation der 
Leistungen in ein Punktesystem;

j)	 Regelungen zu den Geldverteilungsgrundsätzen 
(z. B. Bildung von Teilbudgets nach Entgeltgrup-
pen und/oder Abteilungen);

k)	 Regelungen zu den Auszahlungsmodalitäten, so-
weit nicht in dieser Anlage geregelt;

l)	 Regelungen zu Dokumentation (die Leistungs-
ergebnisse werden nicht in die Personalakte 
übernommen);

m)	 Regelungen zur Schulungsmaßnahmen;
n)	 Regelungen für freigestellte Mitglieder der 

Mitarbeitervertretung;

o)	 Regelungen zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen 
(eine Nichterfüllung der Voraussetzungen für die 
Gewährung eines Leistungsentgeltes darf für sich 
genommen keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen 
auslösen; umgekehrt sind arbeitsrechtliche Maß-
nahmen nicht durch die Teilnahme an einer Ziel-
vereinbarung bzw. Gewährung eines Leistungs-
entgeltes ausgeschlossen).

(6) 	 Kommt eine Dienstvereinbarung zu einer Sozi-
alkomponente zu Stande, kann diese insbesondere 
folgende Inhalte regeln:
a)	 Geltungsbereich (z. B. für Auszubildende, 

Zivildienstleistende);
b)	 Regelung zu Entgeltausfallzeiten (z. B. Krankheit, 

Elternzeit);
c)	 Kündigungsregelung;
d)	 Aufgaben und Einsetzung einer betrieblichen 

Kommission, die paritätisch vom Dienstgeber 
und der Mitarbeitervertretung besetzt wird;

e)	 Entscheidung für ein System zur 
Sozialkomponente;

f)	 Festlegung von Kriterien für die Sozialkomponente;
g)	 Regelungen zu den Geldverteilungsgrundsätzen;
h)	 Regelungen zu den Auszahlungsmodalitäten, so-

weit nicht in dieser Anlage geregelt.

§ 15 Jahressonderzahlung

(1)	 Mitarbeiter, die am 1. Dezember im Dienst-
verhältnis stehen, haben Anspruch auf eine 
Jahressonderzahlung.

(2) 	 1Die Jahressonderzahlung beträgt,
in den Entgeltgruppen 1 bis 8 90 v. H.,
in den Entgeltgruppen 9 bis 12 80 v. H. und
in den Entgeltgruppen 13 bis 15 60 v. H.

	 des dem Mitarbeiter in den Kalendermonaten Juli, 
August und September durchschnittlich gezahl-
ten monatlichen Entgelts; unberücksichtigt blei-
ben hierbei das zusätzlich für Überstunden und 
Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der 
im Dienstplan vorgesehenen Überstunden und 
Mehrarbeit), Leistungszulagen, Leistungs- und 
Erfolgsprämien. 2Der Bemessungssatz bestimmt 
sich nach der Entgeltgruppe am 1. September. 3Bei 
Mitarbeitern, deren Dienstverhältnis nach dem 
30. September begonnen hat, tritt an die Stelle 
des Bemessungszeitraums der erste volle Kalen-
dermonat des Dienstverhältnisses. 4In den Fällen, 
in denen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes 
während des Bemessungszeitraums eine eltern-
geldunschädlicheTeilzeitbeschäftigung ausgeübt 
wird, bemisst sich die Jahressonderzahlung nach 
dem Beschäftigungsumfang am Tag vor dem Be-
ginn der Elternzeit.
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Anmerkung zu Absatz 2:
1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten 
monatlichen Entgelts werden die gezahlten Entgelte 
der drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies 
gilt auch bei einer Änderung des Beschäftigungsum-
fangs. 2Ist im Bemessungszeitraum nicht für alle Kalen-
dertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahlten 
Entgelte der drei Monate addiert, durch die Zahl der 
Kalendertage mit Entgelt geteilt und sodann mit 30,67 
multipliziert. 3Zeiträume, für die Krankengeldzuschuss 
gezahlt worden ist, bleiben hierbei unberücksichtigt. 
4Besteht während des Bemessungszeitraums an weni-
ger als 30 Kalendertagen Anspruch auf Entgelt, ist der 
letzte Kalendermonat, in dem für alle Kalendertage 
Anspruch auf Entgelt bestand, maßgeblich.

(3)	 Für Mitarbeiter im Gebiet der neuen Bundes-
länder Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen sowie in dem 
Teil des Landes Berlin, in dem das Grundgesetz bis 
einschließlich 2. Oktober 1990 nicht galt, gilt Absatz 
2 mit der Maßgabe, dass die Bemessungssätze für 
die Jahressonderzahlung 75 v. H. der dort genannten 
Vomhundertsätze betragen.

(4) 	 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 vermin-
dert sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, 
in dem Mitarbeiter keinen Anspruch auf Entgelt oder 
Fortzahlung des Entgelts haben. 2Die Verminderung 
unterbleibt für Kalendermonate,
1.	 für die Mitarbeiter kein Tabellenentgelt erhalten 

haben wegen
a)	 Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivil-

dienst, wenn sie diesen vor dem 1. Dezember 
beendet und die Beschäftigung unverzüglich 
wieder aufgenommen haben,

b)	 Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und 
§ 6 Abs. 1 MuSchG,

c)	 Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz bis 
zum Ende des Kalenderjahres, in dem das 
Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt 
der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden 
hat;

2.	 in denen Mitarbeitern Krankengeldzuschuss ge-
zahlt wurde oder nur wegen der Höhe des zuste-
henden Krankengelds ein Krankengeldzuschuss 
nicht gezahlt worden ist.

(5) 	 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellen-
entgelt für November ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der 
Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeit-
punkt ausgezahlt werden.

§ 16 Zusatzurlaub 

(1) 	 Mitarbeiter, die ständig Wechselschichtarbeit 
nach § 4 Abs. 1 oder ständig Schichtarbeit nach § 4 Abs. 
2 leisten und denen die Zulage nach § 6 Abs. 4 Satz 1 

oder Abs. 5 Satz 1 zusteht, erhalten
-	 bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammen-

hängende Monate und
-	 bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende 

Monate 
einen Arbeitstag Zusatzurlaub.

(2) 	 Im Falle nicht ständiger Wechselschichtarbeit und 
nicht ständiger Schichtarbeit soll bei annähernd glei-
cher Belastung die Gewährung zusätzlicher Urlaubsta-
ge durch Dienstvereinbarung geregelt werden.

(3) 	 1Mitarbeiter erhalten bei einer Leistung im Kalen-
derjahr von mindestens 
	 150 Nachtarbeitsstunden 	�  1 Arbeitstag
	 300 Nachtarbeitsstunden	�  2 Arbeitstage
	 450 Nachtarbeitsstunden 	�  3 Arbeitstage
	 600 Nachtarbeitsstunden	�  4 Arbeitstage
Zusatzurlaub im Kalenderjahr. 2Nachtarbeitsstunden, 
die in Zeiträumen geleistet werden, für die Zusatzur-
laub für Wechselschicht- oder Schichtarbeit zusteht, 
bleiben unberücksichtigt.

(4) 	 1Bei Anwendung des Absatzes 3 werden nur die 
im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit (§ 2) in der 
Zeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr dienstplanmäßig 
bzw. betriebsüblich geleisteten Nachtarbeitsstunden 
berücksichtigt.

(5) 	 1Bei Teilzeitbeschäftigten ist die Zahl der nach Ab-
satz 3 geforderten Nachtarbeitsstunden entsprechend 
dem Verhältnis ihrer individuell vereinbarten durch-
schnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit zur regelmäßi-
gen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter zu 
kürzen. 2Ist die vereinbarte Arbeitszeit im Durchschnitt 
des Urlaubsjahres auf weniger als fünf Arbeitstage in 
der Kalenderwoche verteilt, ist der Zusatzurlaub in 
entsprechender Anwendung des § 3 Abs. 5 Unterab-
satz 1 Satz 1, Unterabsatz 2 Satz 1 und Unterabsatz 4 
der Anlage 14 zu den AVR zu ermitteln.

(6) 	 1Zusatzurlaub nach dieser Anlage und sonstigen 
Bestimmungen mit Ausnahme von § 125 SGB IX wird 
nur bis zu insgesamt sechs Arbeitstagen im Kalen-
derjahr gewährt. 2Erholungsurlaub und Zusatzurlaub 
(Gesamturlaub) dürfen im Kalenderjahr zusammen 35 
Arbeitstage, bei Zusatzurlaub wegen Wechselschicht-
arbeit 36 Tage, nicht überschreiten. 3Bei Mitarbeitern, 
die das 50. Lebensjahr vollendet haben, gilt abwei-
chend von Satz 2 eine Höchstgrenze von 36 Arbeits-
tagen; § 3 Abs. 4 Satz 1 der Anlage 14 zu den AVR gilt 
entsprechend.

(7) 	 Im Übrigen gelten die §§ 1 bis 3 der Anlage 14 zu 
den AVR mit Ausnahme von § 1 Abs. 6 Unterabsatz 2 
Satz 1 entsprechend.
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Anmerkung zu den Absätzen 1 und 3:
1. 1Der Anspruch auf Zusatzurlaub nach den Absätzen 
1 und 2 bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- 
oder Wechselschichtarbeit und entsteht im laufenden 
Jahr,  sobald die Voraussetzungen nach Absatz 1 er-
füllt sind. 2Für die Feststellung, ob ständige Wechsel-
schichtarbeit oder ständige Schichtarbeit vorliegt, ist 
eine Unterbrechung durch Arbeitsbefreiung, Freizeit-
ausgleich, bezahlten Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit 
in den Grenzen des Abschnitt XII der Anlage 1 zu den 
AVR unschädlich.
2. Der Anspruch auf Zusatzurlaub nach Absatz 3 be-
misst sich nach den abgeleisteten Nachtarbeitsstunden 
und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Vorausset-
zungen nach Absatz 3 Satz 1 erfüllt sind.

§ 17 Führung auf Probe

(1) 	 1Führungspositionen können als befristetes 
Dienstverhältnis bis zur Gesamtdauer von zwei Jahren 
vereinbart werden. 2Innerhalb dieser Gesamtdauer ist 
eine höchstens zweimalige Verlängerung des Dienst-
vertrages zulässig. 3Die beiderseitigen Kündigungs-
rechte bleiben unberührt.

(2) 	 Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 
10 zugewiesenen Tätigkeiten mit Weisungsbefugnis, 
die vor Übertragung vom Dienstgeber ausdrücklich 
als Führungspositionen auf Probe bezeichnet worden 
sind.

(3) 	 1Besteht bereits ein Dienstverhältnis mit demsel-
ben Dienstgeber, kann der Mitarbeiter vorübergehend 
eine Führungsposition bis zu der in Absatz 1 genann-
ten Gesamtdauer übertragen werden. 2Der Mitarbeiter 
wird für die Dauer der Übertragung eine Zulage in 
Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den Tabellen-
entgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem 
sich bei Höhergruppierung nach § 13 Abs. 4 Satz 1 und 
2 ergebenden Tabellenentgelt gewährt. 3Nach Fristab-
lauf endet die Erprobung. 4Bei Bewährung wird die 
Führungsfunktion auf Dauer übertragen; ansonsten 
erhält der Mitarbeiter eine der bisherigen Eingruppie-
rung entsprechende Tätigkeit.

§ 18 Führung auf Zeit

(1)	 1Führungspositionen können als befristetes Ar-
beitsverhältnis bis zur Dauer von vier Jahren verein-
bart werden. 2Folgende Verlängerungen des Arbeits-
vertrages sind zulässig:
a)	 in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchstens 

zweimalige Verlängerung bis zu einer Gesamt-
dauer von acht Jahren,

b)	 ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreimali-
ge Verlängerung bis zu einer Gesamtdauer von 
zwölf Jahren.

3Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a bei 

demselben Dienstgeber können auf die Gesamtdauer 
nach Buchstabe b zur Hälfte angerechnet werden. 4Die 
allgemeinen Vorschriften über die Probezeit (§ 7 Abs. 4 
des Allgemeinen Teils zu den AVR) und die beidersei-
tigen Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

(2) 	 Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 
zugewiesenen Tätigkeiten mit Weisungsbefugnis, die 
vor Übertragung vom Dienstgeber ausdrücklich als 
Führungspositionen auf Zeit bezeichnet worden sind.

(3) 	 1Besteht bereits ein Dienstverhältnis mit demsel-
ben Dienstgeber, kann dem Mitarbeiter vorüberge-
hend eine Führungsposition bis zu den in Absatz 1 ge-
nannten Fristen übertragen werden. 2Der Mitarbeiter 
wird für die Dauer der Übertragung eine Zulage ge-
währt in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den 
Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe 
und dem sich bei Höhergruppierung nach § 13 Abs. 
4 Satz 1 und 2 ergebenden Tabellenentgelt, zuzüglich 
eines Zuschlags von 75 v. H. des Unterschiedsbetrags 
zwischen den Tabellenentgelten der Entgeltgruppe, 
die der übertragenen Funktion entspricht, zur nächst-
höheren Entgeltgruppe nach § 13 Abs. 4 Satz 1 und 2. 
3Nach Fristablauf erhält der Mitarbeiter eine der bis-
herigen Eingruppierung entsprechende Tätigkeit; der 
Zuschlag entfällt. 

Anhang A zur Anlage 33: Mitarbeiter im Sozial- und 
Erziehungsdienst
(gültig vom 01. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 
2010)

Entgelt-
gruppe   Grundentgelt   Entwicklungsstufen  

   Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

 S 18   3.036,00   3.137,20   3.542,00   3.845,60   4.301,00   4.579,30  

 S 17   2.732,40   3.010,70   3.339,60   3.542,00   3.946,80   4.184,62  

 S 16   2.661,56   2.944,92   3.167,56   3.440,80   3.744,40   3.926,56  

 S 15   2.560,36   2.833,60   3.036,00   3.268,76   3.643,20   3.805,12  

 S 14   2.530,00   2.732,40   2.985,40   3.187,80   3.440,80   3.617,90  

 S 13   2.530,00   2.732,40   2.985,40   3.187,80   3.440,80   3.567,30  

 S 12   2.428,80   2.681,80   2.924,68   3.137,20   3.400,32   3.511,64  

 S 11   2.327,60   2.631,20   2.762,76   3.086,60   3.339,60   3.491,40  

 S 10   2.266,88   2.509,76   2.631,20   2.985,40   3.268,76   3.501,52  

 S 9   2.256,76   2.428,80   2.580,60   2.858,90   3.086,60   3.304,18  

 S 8   2.165,68   2.327,60   2.530,00   2.818,42   3.081,54   3.289,00  

 S 7   2.099,90   2.302,30   2.464,22   2.626,14   2.747,58   2.924,68  

 S 6   2.064,48   2.266,88   2.428,80   2.590,72   2.737,46   2.898,37  

 S 5   2.064,48   2.266,88   2.418,68   2.499,64   2.610,96   2.803,24  

 S 4   1.872,20   2.125,20   2.256,76   2.368,08   2.438,92   2.530,00  

 S 3   1.771,00   1.983,52   2.125,20   2.266,88   2.307,36   2.347,84  

 S 2   1.695,10   1.791,24   1.862,08   1.943,04   2.024,00   2.104,96  
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(gültig vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Juli 2011)
Entgelt-
gruppe   Grundentgelt   Entwicklungsstufen  

   Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

 S 18   3.054,22   3.156,02   3.563,25   3.868,67   4.326,81   4.606,78  

 S 17   2.748,79   3.028,76   3.359,64   3.563,25   3.970,48   4.209,73  

 S 16   2.677,53   2.962,59   3.186,57   3.461,44   3.766,87   3.950,12  

 S 15   2.575,72   2.850,60   3.054,22   3.288,37   3.665,06   3.827,95  

 S 14   2.545,18   2.748,79   3.003,31   3.206,93   3.461,44   3.639,61  

 S 13   2.545,18   2.748,79   3.003,31   3.206,93   3.461,44   3.588,70  

 S 12   2.443,37   2.697,89   2.942,23   3.156,02   3.420,72   3.532,71  

 S 11   2.341,57   2.646,99   2.779,34   3.105,12   3.359,64   3.512,35  

 S 10   2.280,48   2.524,82   2.646,99   3.003,31   3.288,37   3.522,53  

 S 9   2.270,30   2.443,37   2.596,08   2.876,05   3.105,12   3.324,01  

 S 8   2.178,67   2.341,57   2.545,18   2.835,33   3.100,03   3.308,73  

 S 7   2.112,50   2.316,11   2.479,01   2.641,90   2.764,07   2.942,23  

 S 6   2.076,87   2.280,48   2.443,37   2.606,26   2.753,88   2.915,76  

 S 5   2.076,87   2.280,48   2.433,19   2.514,64   2.626,63   2.820,06  

 S 4   1.883,43   2.137,95   2.270,30   2.382,29   2.453,55   2.545,18  

 S 3   1.781,63   1.995,42   2.137,95   2.280,48   2.321,20   2.361,93  

 S 2   1.705,27   1.801,99   1.873,25   1.954,70   2.036,14   2.117,59  

(gültig ab 01. August 2011)
Entgelt-
gruppe   Grundentgelt   Entwicklungsstufen  

   Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

 S 18   3.069,49   3.171,80   3.581,07   3.888,01   4.348,44   4.629,81  

 S 17   2.762,53   3.043,90   3.376,44   3.581,07   3.990,33   4.230,78  

 S 16   2.690,92   2.977,40   3.202,50   3.478,75   3.785,70   3.969,87  

 S 15   2.588,60   2.864,85   3.069,49   3.304,81   3.683,39   3.847,09  

 S 14   2.557,91   2.762,53   3.018,33   3.222,96   3.478,75   3.657,81  

 S 13   2.557,91   2.762,53   3.018,33   3.222,96   3.478,75   3.606,64  

 S 12   2.455,59   2.711,38   2.956,94   3.171,80   3.437,82   3.550,37  

 S 11   2.353,28   2.660,22   2.793,24   3.120,65   3.376,44   3.529,91  

 S 10   2.291,88   2.537,44   2.660,22   3.018,33   3.304,81   3.540,14  

 S 9   2.281,65   2.455,59   2.609,06   2.890,43   3.120,65   3.340,63  

 S 8   2.189,56   2.353,28   2.557,91   2.849,51   3.115,53   3.325,27  

 S 7   2.123,06   2.327,69   2.491,41   2.655,11   2.777,89   2.956,94  

 S 6   2.087,25   2.291,88   2.455,59   2.619,29   2.767,65   2.930,34  

 S 5   2.087,25   2.291,88   2.445,36   2.527,21   2.639,76   2.834,16  

 S 4   1.892,85   2.148,64   2.281,65   2.394,20   2.465,82   2.557,91  

 S 3   1.790,54   2.005,40   2.148,64   2.291,88   2.332,81   2.373,74  

 S 2   1.713,80   1.811,00   1.882,62   1.964,47   2.046,32   2.128,18  

Anhang B zur Anlage 33: Mitarbeiter im Sozial- und 
Erziehungsdienst

Entgeltgruppen für Mitarbeiter im Sozial- und 
Erziehungsdienst im Sinne der Anlage 33

S 2
Mitarbeiter in der Tätigkeit von Kinderpflegern mit 
staatlicher Anerkennung1

S 3
Kinderpfleger, Heilerziehungshelfer mit staatlicher 
Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung und 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben1

S 4
1. Kinderpfleger, Heilerziehungshelfer mit staatli-
cher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung und 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit 
schwierigen fachlichen Tätigkeiten1, 2
2. Mitarbeiter in der Tätigkeit von Erziehern, Heilerzie-
hungspflegern mit staatlicher Anerkennung1, 3
3. Mitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung 
in der beruflichen Ausbildung/Anleitung in Einrich-
tungen der Erziehungs-, Behinderten-, Suchtkranken-, 
Wohnungslosen- oder Straffälligenhilfe21
4. Mitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung 
als Handwerker oder Facharbeiter oder entsprech-
ender abgeschlossener Berufsausbildung als Gruppen-
leiter in einer Werkstatt für behinderte Menschen

S 5
(derzeit nicht belegt)

S 6
1. Erzieher, Heilerziehungspfleger mit staatlicher 
Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben 1, 3, 5
2. Arbeitserzieher mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit
3. Mitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung 
in der beruflichen Ausbildung/Anleitung in Einrich-
tungen der Erziehungs-, Behinderten-, Suchtkranken-, 
Wohnungslosen- oder Straffälligenhilfe 21, 26, 27 
4. Mitarbeiter mit Meisterprüfung in der beruflichen 
Ausbildung/Anleitung in Einrichtungen der Erziehu-
ngs-, Behinderten-, Suchtkranken-, Wohnungslosen- 
oder Straffälligenhilfe 1, 21, 22 
5. Mitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung 
als Handwerker oder Facharbeiter oder entsprech-
ender abgeschlossener Berufsausbildung und mit son-
derpädagogischer Zusatzqualifikation als Gruppen-
leiter in einer Werkstatt für behinderte Menschen14
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6. Mitarbeiter mit Meisterprüfung/Techniker als Grup-
penleiter in einer Werkstatt für behinderte Menschen1, 
20

S 7
1. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten8
2. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter von Leitern von Kindertagesstätten 
mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 
Plätzen bestellt sind4, 8, 9

S 8
1. Erzieher, Heilerziehungspfleger mit staatlicher 
Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, mit besonders schwierigen fachli-
chen Tätigkeiten 1, 3, 5, 6
2. Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit 1, 7
3. Handwerksmeister, Industriemeister oder Gärt-
nermeister im handwerklichen Erziehungsdienst als 
Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungswerk-
stätten oder Werkstätten für behinderte Menschen1
4. Handwerksmeister, Industriemeister oder Gärt-
nermeister im handwerklichen Erziehungsdienst, die 
durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treter von Leitern von Ausbildungs- oder Berufsför-
derungswerkstätten oder Werkstätten für behinderte 
Menschen der Entgeltgruppe S 13 Fallgruppe 6 bestellt 
sind 1, 4
5. Mitarbeiter in der Tätigkeit von Sozialarbeitern bzw. 
Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung 1
6. Mitarbeiter mit Meisterprüfung/Techniker und mit 
sonderpädagogischer Zusatzqualifikation oder Arbe-
itserzieher mit staatlicher Anerkennung als Gruppen-
leiter in einer Werkstatt für behinderte Menschen 1, 14, 
20 
7. Mitarbeiter mit Meisterprüfung/Erzieher am Arbe-
itsplatz in der beruflichen Ausbildung/Anleitung in 
Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten-, Sucht-
kranken, Wohnungslosen- oder Straffälligenhilfe 1, 21, 
22, 26, 27 
8. Arbeitserzieher mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit als verantwortlicher Leiter 
eines Arbeitsbereiches, wenn ihnen mindestens zwei 
Mitarbeiter durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind 

S 9
1. Erzieher/Heilerziehungspfleger mit staatlicher 
Anerkennung und entsprechender Tätigkeit mit be-
sonders schwierigen fachlichen Tätigkeiten und mit 
fachlichen koordinierenden Aufgaben für mindestens 
zwei Mitarbeiter im Erziehungsdienst 1, 3, 5, 6 
2. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter von Leitern von Kindertagesstät-
ten für behinderte Menschen im Sinne von § 2 SGB 
IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen 

Erziehungsschwierigkeiten bestellt sind 4, 8

S 10
1. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten mit 
einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plät-
zen8, 9
2. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter von Leitern von Kindertagesstätten 
mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 
Plätzen bestellt sind4, 8, 9
3. Handwerksmeister, Industriemeister oder Gärtner-
meister im handwerklichen Erziehungsdienst als Leiter 
von großen Ausbildungs- oder Berufsförderungswerk-
stätten oder Werkstätten für behinderte Menschen1
4. Mitarbeiter als technische Leiter einer Werkstatt für 
behinderte Menschen1, 16 
5. Mitarbeiter mit Meisterprüfung/Techniker und mit 
sonderpädagogischer Zusatzqualifikation oder Ar-
beitserzieher mit staatlicher Anerkennung in einer 
Werkstatt für behinderte Menschen als Leiter einer 
Abteilung1, 14, 19, 20 
6. Mitarbeiter als Leiter eines Teilbereiches in der beru-
flichen Ausbildung/Anleitung in Einrichtungen der 
Erziehungs-, Behinderten-, Suchtkranken-, Wohnung-
slosen- oder Straffälligenhilfe1, 21, 23  
7. Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung/Erz-
ieher mit staatlicher Anerkennung und mit sonder-
pädagogischer Zusatzausbildung mit entsprechender 
Tätigkeit in Sonderschulen und Einrichtungen, die der 
Vorbereitung auf den Sonderschulbesuch dienen 7, 18 
8. Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit
a) in der Erziehungsberatung, der psychosozialen Be-
ratung, der Frühförderung, der Pflegeelternberatung 7 
b) in gruppenergänzenden Diensten in Einrichtungen 
der Erziehungs-, Behinderten- oder Gefährdetenhilfe 7 
c) als Leiter einer Gruppe in Einrichtungen der Erzie-
hungs-, Behinderten- oder Gefährdetenhilfe 7 
d) in entsprechenden eigenverantwortlichen Tätig-
keiten 7 

S 11
Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben1, 13

S 12
1. Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen Tätigkeiten1, 11, 
13, 28
2. Mitarbeiter als Leiter einer Werkstatt für behinderte 
Menschen15 
3. Mitarbeiter als technische Leiter einer Werkstatt für 
behinderte Menschen mit einer Durchschnittsbelegung 
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von mindestens 180 Plätzen1, 19 
4. Mitarbeiter als Leiter des Bereiches der beruflichen 
Ausbildung/Anleitung mit einer Durchschnittsbele-
gung von mindestens 60 Plätzen oder mindestens 
sechs Gruppen in Einrichtungen der Erziehungs-, 
Behinderten-, Suchtkranken-, Wohnungslosen- oder 
Straffälligenhilfe21, 24, 25 
5. Mitarbeiter als Leiter von mindestens drei Teilbe-
reichen in der beruflichen Ausbildung/Anleitung in 
Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten-, Sucht-
kranken-, Wohnungslosen- oder Straffälligenhilfe1, 21, 
23 

S 13
1. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten mit 
einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plät-
zen8, 9
2. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter von Leitern von Kindertagesstätten 
mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100 
Plätzen bestellt sind4, 8, 9
3. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten 
für behinderte Menschen im Sinne von § 2 SGB IX 
oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen 
Erziehungsschwierigkeiten8
4. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter von Leitern von Kindertagesstätten 
für behinderte Menschen im Sinne von § 2 SGB IX oder 
für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehu-
ngsschwierigkeiten mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 40 Plätzen bestellt sind4, 8, 9
5. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter von Leitern von Heimen der Erz-
iehungs-, Behinderten- oder Gefährdetenhilfe bestellt 
sind1, 4, 10
6. Handwerksmeister, Industriemeister oder Gärt-
nermeister im handwerklichen Erziehungsdienst als 
Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungswerk-
stätten oder Werkstätten für behinderte Menschen, die 
sich durch den Umfang und die Bedeutung ihres Auf-
gabengebietes wesentlich aus der Entgeltgruppe S 10 
Fallgruppe 3 herausheben1

S 14
Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung und entsprechender Tätigkeit, die 
Entscheidungen zur Vermeidung der Gefährdung 
des Kindeswohls treffen und in Zusammenarbeit mit 
dem Familiengericht bzw. Vormundschaftsgericht 
Maßnahmen einleiten, welche zur Gefahrenabwehr 
erforderlich sind, oder mit gleichwertigen Tätigkeiten, 
die für die Entscheidung zur zwangsweisen Unter-
bringung von Menschen mit psychischen Krankheiten 
erforderlich sind (z.  B. Sozialpsychiatrischer Dienst 
der örtlichen Stellen der Städte, Gemeinden und Land-
kreise)12, 13

S 15
1. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten mit 
einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Plät-
zen8, 9
2. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter von Leitern von Kindertagesstätten 
mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 130 
Plätzen bestellt sind. 4, 8, 9
3. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten für 
behinderte Menschen im Sinne von § 2 SGB IX oder 
für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehu-
ngsschwierigkeiten mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 40 Plätzen8, 9
4. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter von Leitern von Kindertagesstätten 
für behinderte Menschen im Sinne von § 2 SGB IX oder 
für Kinder- und Jugendliche mit wesentlichen  Erzie-
hungsschwierigkeiten mit einer Durchschnittsbele-
gung von mindestens 70 Plätzen bestellt sind4, 8, 9
5. Mitarbeiter als Leiter von Heimen der Erziehungs-, 
Behinderten- oder Gefährdetenhilfe. 1, 10
6. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter von Leitern von Heimen der Erzie-
hungs-, Behinderten- oder Gefährdetenhilfe mit einer 
Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen 
bestellt sind1, 4, 9, 10
7. Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich mindestens 
zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und 
Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12 heraushebt1, 13

S 16
1. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten mit 
einer Durchschnittsbelegung von mindestens 130 Plät-
zen8, 9
2. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter von Leitern von Kindertagesstätten 
mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 180 
Plätzen bestellt sind 4, 8, 9
3. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten für be-
hinderte Menschen im Sinne von § 2 SGB IX oder für 
Kinder- und Jugendliche mit wesentlichen Erziehun-
gsschwierigkeiten mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 70 Plätzen8, 9
4. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter von Leitern von Kindertagesstätten 
für behinderte Menschen im Sinne von § 2 SGB IX oder 
für Kinder- und Jugendliche mit wesentlichen Erziehu-
ngsschwierigkeiten mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 90 Plätzen bestellt sind4, 8, 9

S 17
1. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten mit 
einer Durchschnittsbelegung von mindestens 180 Plät-
zen8, 9
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2. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten für 
behinderte Menschen im Sinne von § 2 SGB IX oder 
für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehu-
ngsschwierigkeiten mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 90 Plätzen8, 9
3. Mitarbeiter als Leiter von Heimen der Erziehungs-, 
Behinderten- oder Gefährdetenhilfe mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen1, 9, 10
4. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter von Leitern von Heimen der Erzie-
hungs-, Behinderten- oder G+efährdetenhilfe mit einer 
Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen 
bestellt sind1, 4, 9, 10
5. Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch be-
sondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgelt-
gruppe S 12 heraushebt1, 13
6. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und 
Psychagogen mit staatlicher Anerkennung oder sta-
atlich anerkannter Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit
7. Mitarbeiter als Leiter des Bereiches der beruflichen 
Ausbildung/Anleitung mit einer Durchschnittsbele-
gung von mindestens 120 Plätzen oder mindestens 
zwölf Gruppen in Einrichtungen der Erziehungs-, 
Behinderten-, Suchtkranken-, Wohnungslosen- oder 
Straffälligenhilfe9, 21, 24, 25 
8. Mitarbeiter als technischer Leiter einer Werkstatt für 
behinderte Menschen mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 300 Plätzen16, 17 
9. Mitarbeiter als Leiter einer Werkstatt für behinderte 
Menschen mit einer Durchschnittsbelegung von mind-
estens 120 Plätzen15, 17

S 18
1. Mitarbeiter als Leiter von Heimen der Erziehungs-, 
Behinderten- oder Gefährdetenhilfe mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen 1, 9, 10
2. Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch das 
Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich 
aus der Entgeltgruppe S 17 Fallgruppe 5 heraushebt1, 
13
3. Mitarbeiter als Leiter des Bereiches der beruflichen 
Ausbildung mit einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 180 Plätzen in Einrichtungen der Erziehu-
ngs-, Behinderten-, Suchtkranken-, Wohnungslosen- 
oder Straffälligenhilfe 9, 24 
4. Mitarbeiter mit abgeschlossener Fachhochschulaus-
bildung in der Tätigkeit als Leiter/-innen einer Werk-
statt für behinderte Menschen mit einer Durchschnitts-
belegung von mindestens 180 Plätzen 15, 17 

Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Ent-
geltgruppen S 2 bis S 18 (Anhang B zur Anlage 33)

1.	 1Der Mitarbeiter – ausgenommen der Mitarbei-
ter bzw. Meister im handwerklichen Erziehungs-
dienst – erhält für die Dauer der Tätigkeit in ei-
nem Erziehungsheim, einem Kinder- oder einem 
Jugendwohnheim oder einer vergleichbaren Ein-
richtung (Heim) eine Zulage in Höhe von 61,36 
Euro monatlich, wenn in dem Heim überwiegend 
behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX, 
Personen, die Hilfen nach § 67 SGB XII erhalten 
oder Kinder und Jugendliche mit wesentlichen 
Erziehungsschwierigkeiten zum Zwecke der Er-
ziehung, Ausbildung oder Pflege ständig unter-
gebracht sind; sind nicht überwiegend solche Per-
sonen ständig untergebracht, beträgt die Zulage 
30,68 Euro monatlich. 2Für den Mitarbeiter bzw. 
Meister im handwerklichen Erziehungsdienst in 
einem Heim im Sinne des Satzes 1 erster Halb-
satz beträgt die Zulage 40,90 Euro monatlich. 3Die 
Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen 
Mitarbeiter einen Anspruch auf Entgelt oder Fort-
zahlung des Entgelts nach § 21 haben. 4Sie ist bei 
der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) zu 
berücksichtigen.

2.	 Schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B.
a)	 Tätigkeiten in Einrichtungen für behinderte 

Menschen im Sinne des § 2 SGB IX, in Ein-
richtungen für Personen, die Hilfen nach § 
67 SGB XII erhalten und in psychiatrischen 
Kliniken,

b) 	 alleinverantwortliche Betreuung von Grup-
pen z. B. in Randzeiten,

c) 	 Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erzie-
hungsgruppen, denen besondere Aufgaben 
in der gemeinsamen Förderung behinderter 
und nicht behinderter Kinder zugewiesen 
sind) mit einem Anteil von mindestens ei-
nem Drittel von behinderten Menschen im 
Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der 
Kindertagesbetreuung, 

d) 	 Tätigkeiten in Gruppen von behinderten 
Menschen im Sinne des § 2 SGB IX, in Grup-
pen von Personen, die Hilfen nach § 67 
SGB XII erhalten oder in Gruppen von Kin-
dern und Jugendlichen mit wesentlichen 
Erziehungsschwierigkeiten,

e) 	 Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) 
Gruppen.

3.	 Als entsprechende Tätigkeit von Erziehern gilt 
auch die Tätigkeit in Schulkindergärten, Vorklas-
sen oder Vermittlungsgruppen für nicht schul-
pflichtige Kinder und die Betreuung von über 
18jährigen Personen (z. B. in Einrichtungen für be-
hinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder 
in Einrichtungen der Gefährdetenhilfe).

4.	 Ständige Vertreter sind nicht Vertreter in Urlaubs- 
und sonstigen Abwesenheitsfällen.
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5.	 Nach diesem Tätigkeitsmerkmal sind auch
a)	 Kindergärtner und Hortner mit staatlicher 

Anerkennung oder staatlicher Prüfung,
b)	 Kinderkrankenschwester/-pfleger, die in 

Kinderkrippen tätig sind,
c)	 Krankenschwestern/-pfleger, Kinderkran-

kenschwestern/-pfleger, Altenpfleger mit 
staatlicher Anerkennung in Einrichtungen 
der Behindertenhilfe,

d) 	 Arbeitserzieher, sofern ihnen die im Tätig-
keitsmerkmal beschriebenen Aufgaben über-
tragen sind und keine speziellere Eingrup-
pierungsziffer zutrifft, 

eingruppiert.
6.	 Besonders schwierige fachliche Tätigkeiten sind 

z. B. die
a)	 Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erzie-

hungsgruppen, denen besondere Aufgaben 
in der gemeinsamen Förderung behinderter 
und nicht behinderter Kinder zugewiesen 
sind) mit einem Anteil von mindestens ei-
nem Drittel von behinderten Menschen im 
Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der 
Kindertagesbetreuung,

b) 	 Tätigkeiten in Gruppen von behinderten 
Menschen im Sinne des § 2 SGB IX, von Per-
sonen, die Hilfen nach § 67 SGB XII erhalten 
oder von Kindern und Jugendlichen mit we-
sentlichen Erziehungsschwierigkeiten,

c) 	 Tätigkeiten in Jugendzentren/Häusern der 
offenen Tür,

d)	 Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) 
Gruppen,

e) 	 fachlichen Koordinierungstätigkeiten für 
mindestens vier Mitarbeiter mindestens der 
Entgeltgruppe S 6,

f) 	 Tätigkeiten eines Facherziehers mit einrich-
tungsübergreifenden Aufgaben.

7.	 Unter Heilpädagogen mit staatlicher Anerken-
nung sind Mitarbeiter zu verstehen, die einen 
nach Maßgabe der Rahmenvereinbarung über 
die Ausbildung und Prüfung an Fachschulen (Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 7. No-
vember 2002) gestalteten Ausbildungsgang für 
Heilpädagogen mit der vorgeschriebenen Prü-
fung erfolgreich abgeschlossen und die Berechti-
gung zur Führung der Berufsbezeichnung „staat-
lich anerkannter Heilpädagoge“ erworben haben.

8.	 Kindertagesstätten im Sinne dieses Tarif-
merkmals sind Krippen, Kindergärten, Hor-
te, Kinderbetreuungsstuben, Kinderhäuser 
und Kindertageseinrichtungen der örtlichen 
Kindererholungsfürsorge.

9.	 1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist 
für das jeweilige Kalenderjahr grundsätzlich die 
Zahl, der vom 1. Oktober bis 31. Dezember des 
vorangegangenen Kalenderjahres vergebenen, je 
Tag gleichzeitig belegbaren Plätze, zugrunde zu 
legen. 2Eine Unterschreitung der maßgeblichen je 

Tag gleichzeitig belegbaren Plätze von nicht mehr 
als 5 v.  H. führt nicht zur Herabgruppierung. 
3Eine Unterschreitung auf Grund vom Dienstge-
ber verantworteter Maßnahmen (z.  B. Qualitäts-
verbesserungen) führt ebenfalls nicht zur Herab-
gruppierung. 4Hiervon bleiben organisatorische 
Maßnahmen infolge demografischer Handlungs-
notwendigkeiten unberührt.

10.	 Heime der Erziehungs-, Behinderten- oder Ju-
gendhilfe sind Heime, in denen überwiegend Per-
sonen ständig leben, die Hilfen nach den §§ 53 ff. 
SGB XII oder § 67 SGB XII erhalten, oder in denen 
überwiegend Kinder oder Jugendliche oder junge 
Erwachsene  mit wesentlichen Erziehungsschwie-
rigkeiten ständig leben.

11.	 Schwierige Tätigkeiten sind z. B. die
a) 	 Beratung von Suchtmittel-Abhängigen,
b) 	 Beratung von HIV-Infizierten oder an AIDS 

erkrankten Personen,
c) 	 begleitende Fürsorge für Heimbewohner 

und nachgehende Fürsorge für ehemalige 
Heimbewohner,

d)	 begleitende Fürsorge für Strafgefangene 
und nachgehende Fürsorge für ehemalige 
Strafgefangene,

e) 	 Koordinierung der Arbeiten mehrerer Mitar-
beiter mindestens der Entgeltgruppe S 9.

f) 	 schwierige Fachberatung
g)	 schwierige fachlich koordinierende Tätigkeit 
h) 	 Tätigkeit in gruppenergänzenden Diensten 

oder als Leiter einer Gruppe in Einrichtun-
gen der Erziehungs-, Behinderten- oder Ge-
fährdetenhilfe oder eine dem entsprechende 
eigenverantwortliche Tätigkeit.

12.	 Unter die Entgeltgruppe S 14 fallen auch Mitar-
beiter mit dem Abschluss Diplompädagoge, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten von Sozi-
alarbeitern bzw. Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung ausüben, denen Tätigkeiten der 
Entgeltgruppe S 14 übertragen sind.

13.	 1Unter Sozialarbeitern und Sozialpädagogen mit 
staatlicher Anerkennung sind Mitarbeiter mit 
dem Abschluss Diplomsozialarbeiter und Dip-
lomsozialpädagoge oder Sozialarbeiter und So-
zialpädagogen mit einem Bachelor-Abschluss zu 
verstehen. 2Daneben unterfallen diesem Tätig-
keitsmerkmal auch Diplom-Heilpädagogen und 
Heilpädagogen mit Bachelor-Abschluss.

14.	 1Voraussetzung für die Eingruppierung ist, dass 
der Mitarbeiter über eine sonderpädagogische 
Zusatzqualifikation im Sinne der Werkstätten-
verordnung nach dem Neunten Buch des Sozi-
algesetzbuches verfügt. 2Der sonderpädagogi-
schen Zusatzqualifikation gleichgestellt ist der 
Abschluss als geprüfte Fachkraft für Arbeits- und 
Berufsförderung in Werkstätten für behinderte 
Menschen.
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15.	 1Der Werkstattleiter soll in der Regel über einen 
Fachhochschulabschluss im kaufmännischen oder 
technischen Bereich oder einen gleichwertigen 
Bildungsstand, über ausreichende Berufserfah-
rung und eine sonderpädagogische Zusatzqua-
lifikation verfügen. 2Entsprechende Berufsquali-
fikationen aus dem sozialen Bereich reichen aus, 
wenn die zur Leitung einer Werkstatt erforder-
lichen Kenntnisse und Fähigkeiten im kaufmän-
nischen und technischen Bereich anderweitig er-
worben worden sind. 3Ihm muss die technische, 
kaufmännische, verwaltungs- und personalmäßi-
ge Leitung der Werkstatt obliegen.

16.	 Nach diesem Tätigkeitsmerkmal ist nur der Mit-
arbeiter eingruppiert, dem die Verantwortung 
für den technischen Bereich der Werkstatt nach 
Weisung des Leiters der Werkstatt für behinderte 
Menschen obliegt.

17.	 1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist 
die Zahl der tatsächlich belegten, nicht jedoch die 
Zahl der vorhandenen Plätze zugrunde zu legen. 
2Vorübergehend oder für kurze Zeit, z. B. wegen 
Erkrankung, nicht belegte Plätze sind mitzurech-
nen. 3Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung 
ist ein längerer Zeitraum zugrunde zu legen. 
Zeiten, in denen die Einrichtung vorübergehend 
nicht oder nur gering belegt ist, sind außer Be-
tracht zu lassen. 4Bei der Feststellung der Durch-
schnittsbelegung ist von der täglichen Höchstbe-
legung auszugehen.

18.	 Die sonderpädagogische Zusatzqualifikation ver-
langt, dass sie durch einen mindestens einjährigen 
Lehrgang oder in einer mindestens zweijährigen 
berufsbegleitenden Ausbildung vermittelt wor-
den ist; die Ausbildung muss mit einer staatlichen 
oder staatlich anerkannten Prüfung abgeschlos-
sen werden.

19.	 Nach diesem Tätigkeitsmerkmal ist der Gruppen-
leiter eingruppiert, dem die Leitung eines Arbeits-
bereichs (z.  B. Holz, Metall) übertragen ist und 
dem zusätzlich mindestens zwei weitere Gruppen 
zugeordnet sind.

20.	 Unter Techniker im Sinne dieses Tätigkeitsmerk-
mals sind Mitarbeiter zu verstehen, die
a) 	 einen nach Maßgabe der Rahmenordnung 

für die Ausbildung von Technikern (Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 27. 
April 1964 bzw. vom 18. Januar 1973) gestal-
teten Ausbildungsgang mit der vorgeschrie-
benen Prüfung erfolgreich abgeschlossen 
und die Berechtigung zur Führung der Be-
rufsbezeichnung „Staatlich geprüfter Tech-
niker“ bzw. „Techniker mit staatlicher Ab-
schlussprüfung“ mit einem die Fachrichtung 
bezeichnenden Zusatz erworben haben, oder

b)	 einem nach Maßgabe über Fachschulen mit 
zweijähriger Ausbildungsdauer (Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 27. Okto-
ber 1980) gestalteten Ausbildungsgang mit 

der vorgeschriebenen Prüfung erfolgreich 
abgeschlossen und die Berechtigung zur Füh-
rung der ihrer Fachrichtung/Schwerpunkt 
zugeordneten Berufsbezeichnung „Staatlich 
geprüfter Techniker“ erworben haben.

21.	 Berufliche Anleitung umfasst im Wesentlichen 
Arbeitstraining, Arbeitsanleitung und Arbeits-
therapie im Rahmen der medizinischen, beruf-
lichen und sozialen Rehabilitation sowie der 
Resozialisierung.

22.	 Dem Mitarbeiter mit Meisterprüfung sind gleich-
gestellt Techniker im Sinne der Anmerkung 
22 sowie Mitarbeiter, die einen vergleichbaren 
Ausbildungsgang mit vorgeschriebener Prü-
fung erfolgreich abgeschlossen haben (z. B. staat-
lich geprüfte Betriebswirte, staatlich geprüfte 
Ökotrophologen).

23.	 Ein Teilbereich ist die Zusammenfassung von 
mehreren Ausbildungs- oder Anleitungsgruppen. 
Eine Gruppe ist eine Organisationseinheit, in der 
mehrere auszubildende oder anzuleitende Perso-
nen zusammengefasst sind und für die ein Aus-
bilder/Anleiter verantwortlich ist.

24.	 Die Leitung des Bereiches der beruflichen Aus-
bildung/Anleitung umfasst im Wesentlichen die 
Verantwortung für Organisation, Koordination, 
Überwachung und Planung der beruflichen Aus-
bildung/Anleitung in einer Einrichtung.

25.	 Eine Gruppe ist eine Organisationseinheit, in der 
mehrere auszubildende oder anzuleitende Perso-
nen zusammengefasst sind und für die ein Aus-
bilder/Anleiter verantwortlich ist.

26.	 Voraussetzung für die Eingruppierung von Mit-
arbeitern mit abgeschlossener Berufsausbildung/
Meisterprüfung ist
a) 	 in Einrichtungen der Suchtkranken-, Woh-

nungslosen- oder Straffälligenhilfe, dass der 
Mitarbeiter über eine sonderpädagogische 
Zusatzqualifikation verfügt, die der sonder-
pädagogischen Zusatzqualifikation im Sin-
ne der Werkstättenverordnung nach dem 
Neunten Sozialgesetzbuch entspricht,

b) 	 in Einrichtungen der Erziehungshilfe, dass 
der Mitarbeiter über eine sonderpädagogi-
sche Zusatzqualifikation verfügt, die den 
Richtlinien über die Ausbilder-Fortbildung 
des Bundesverbandes katholischer Einrich-
tungen und Dienste der Erziehungshilfe 
(BVkE) entspricht.

27.	 Voraussetzung für die Eingruppierung ist in Ein-
richtungen der Behindertenhilfe, dass der Mitar-
beiter anstelle der sonderpädagogischen Zusatz-
qualifikation über die Ausbildereignungsprüfung 
verfügt.

28.	 1Für Mitarbeiter, die am Tag vor dem Inkrafttre-
ten der Anlage 33 zu den AVR durch Beschluss 
der jeweiligen Regionalkommission in einem 
Dienstverhältnis gestanden haben, das am Tag 
des Inkrafttretens der Anlage 33 zu den AVR 
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durch Beschluss der jeweiligen Regionalkommis-
sion im Geltungsbereich der AVR fortbesteht und 
die bis zum Tag vor dem Inkrafttreten der Anla-
ge 33 zu den AVR durch Beschluss der jeweiligen 
Regionalkommission in Vergütungsgruppe 4b 
der Anlage 2d eingruppiert waren, ohne dass der 
Bewährungsaufstieg von Vergütungsgruppe 4b 
in 4a der Anlage 2d vollzogen wurde, wird inner-
halb eines Zeitraumes von längstens 4 Jahren ab 
dem Tag des Inkrafttretens der Anlage 33 zu den 
AVR durch Beschluss der jeweiligen Regional-
kommission zum Zeitpunkt des fiktiven Bewäh-
rungsaufstiegs eine entsprechende Neuberech-
nung des Besitzstandes vorgenommen. 2Hierbei 
ist der Mitarbeiter so zu stellen, als hätte er den 
Bewährungsaufstieg erreicht.

Anhang C zur Anlage 33: Mitarbeiter im Sozial- und 
Erziehungsdienst 
(derzeit nicht belegt)

Anhang D zur Anlage 33: Überleitungs- und 
Besitzstandregelung 

Präambel

1Zweck dieser Regelung ist es, zum einen sicherzustel-
len, dass der einzelne Mitarbeiter nach der Überleitung 
in die Anlage 33 zu den AVR durch diese Überleitung 
keine geringere Vergleichsjahresvergütung hat. 2Zum 
anderen soll erreicht werden, dass die Einrichtung bei 
Anwendung der Anlagen 30 bis 33 zu den AVR durch 
die Überleitung finanziell nicht überfordert wird 
(Überforderungsklausel).

§ 1 Geltungsbereich 

(1)	 Diese Übergangs- und Besitzstandsregelung gilt 
für alle Mitarbeiter im Sinne des § 1 der Anlage 33 zu 
den AVR, die am Tag vor dem Inkrafttreten der Anlage 
33 zu den AVR durch Beschluss der jeweiligen Regi-
onalkommission in einem Dienstverhältnis gestanden 
haben, das am Tag des Inkrafttretens der Anlage 33 
zu den AVR durch Beschluss der jeweiligen Regional-
kommission im Geltungsbereich der AVR fortbesteht, 
für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden 
Dienstverhältnisses. 

(2)	 1Ein Dienstverhältnis besteht auch ununter-
brochen fort bei der Verlängerung eines befristeten 
Dienstvertrages. 2Unterbrechungen von bis zu einem 
Monat sind unschädlich.

§ 2 Überleitung 

1Mitarbeiter gemäß § 1 der Anlage 33 zu den AVR 
werden so in das neue System übergeleitet, als ob sie 
seit dem Zeitpunkt, seit dem sie ununterbrochen im 
Geltungsbereich der AVR oder im sonstigen Bereich 

der katholischen Kirche tätig waren nach Anlage 33 zu 
den AVR eingruppiert und eingestuft worden wären. 
2Dabei wird der Mitarbeiter aus den Regelvergütungs-
stufen gemäß § 1 Abschnitt III A der Anlage 1 zu den 
AVR so übergeleitet, dass die erreichte Regelvergüt-
ungsstufe zunächst mit 2 multipliziert wird. 3Die sich 
hieraus ergebende (Jahres-)zahl wird nachfolgend um 
die seit dem letzten Stufenaufstieg zurückgelegte Zeit 
erhöht und als Zeiten im Sinne von § 11 Abs. 2 Satz 6 
bis 8 der Anlage 33 zu den AVR festgelegt. 

§ 3 Besitzstandsregelung

(1) 	 Mitarbeiter, deren bisherige Vergütung (Ver-
gleichsvergütung) das ihnen am Tag des Inkrafttre-
tens der Anlage 33 zu den AVR durch Beschluss der 
jeweiligen Regionalkommission zustehende Entgelt 
übersteigt, erhalten eine Besitzstandszulage. 

(2) 	 1Die monatliche Besitzstandszulage wird als Un-
terschiedsbetrag zwischen der Vergleichsjahresvergü-
tung (Abs. 3) und dem Jahresentgelt (Abs. 4), jeweils 
geteilt durch 12, errechnet. 2Bei der Vergleichsberech-
nung sind die neuen Werte aus der zeitgleich mit 
dem Inkrafttreten der Anlage 33 zu den AVR von der 
Regionalkommission festgelegten Vergütungstabelle 
zugrunde zu legen.

(3) 	 1Die Vergleichsjahresvergütung errechnet sich 
als das 12-fache der am Tag vor dem Inkrafttreten der 
Anlage 33 zu den AVR durch Beschluss der jeweiligen 
Regionalkommission zustehenden Monatsvergütung, 
zuzüglich des Urlaubsgeldes gemäß Anlage 14 und 
der Weihnachtszuwendung gemäß Abschnitt XIV An-
lage 1 zu den AVR. 
2Zur Monatsvergütung im Sinne dieser Vorschrift 
gehören die Regelvergütung gemäß Abschnitt III der 
Anlage 1, die Kinderzulage gemäß Abschnitt V der 
Anlage 1, Besitzstandszulagen gemäß Anlage 1b zu 
den AVR und weitere regelmäßig gewährte Zulagen. 

(4) 	 1Das Jahresentgelt errechnet sich als das 12-fache 
des am Tag des Inkrafttretens der Anlage 33 zu den 
AVR durch Beschluss der jeweiligen Regionalkommis-
sion zustehenden Monatsentgelts zuzüglich dem Leis-
tungsentgelt gemäß § 14 der Anlage 33 zu den AVR 
und der Jahressonderzahlung gemäß § 15 der Anlage 
33 zu den AVR. 
2Zum Monatsentgelt im Sinne dieser Vorschrift gehö-
ren das Tabellenentgelt gemäß §§ 11, 12 der Anlage 33 
zu den AVR i.V.m Anhang A der Anlage 33 zu den 
AVR und weitere regelmäßige gewährte Zulagen. 

(5) 	 Ruht das Dienstverhältnis oder besteht anstelle 
einer Beurlaubung eine Teilzeitbeschäftigung wäh-
rend der Elternzeit oder während einer Beurlaubung 
nach Abschnitt III § 10 der Anlage 14 zu den AVR, 
ist die Monatsvergütung so zu berechnen, als ob der 
Mitarbeiter im Monat nach dem Inkrafttreten der 
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Anlage 33 zu den AVR durch Beschluss der jeweiligen 
Regionalkommission die Tätigkeit im selben Umfang 
wie vor der Beurlaubung bzw. vor dem Ruhen wieder 
aufgenommen hätte. 

(6)	 1Verringert sich nach dem Tag des Inkrafttretens 
der Anlage 33 zu den AVR durch Beschluss der jewei-
ligen Regionalkommission die individuelle regelmä-
ßige Arbeitszeit des Mitarbeiters, reduziert sich seine 
Besitzstandszulage im selben Verhältnis, in dem die 
Arbeitszeit verringert wird; erhöht sich die Arbeitszeit, 
bleibt die Besitzstandszulage unverändert. 2Erhöht 
sich nach einer Verringerung der Arbeitszeit diese 
wieder, so lebt die Besitzstandszulage im gleichen Ver-
hältnis wie die Arbeitszeiterhöhung, höchstens bis zur 
ursprünglichen Höhe, wieder auf. 

(7) 1Die kinderbezogenen Entgeltbestandteile gemäß 
Abschnitt V der Anlage 1 zu den AVR, die in die Be-
rechnung der Besitzstandszulage nach Abs. 2 und Abs. 
3 einfließen, werden als Anteil der Besitzstandszulage 
fortgezahlt, solange für diese Kinder Kindergeld nach 
dem Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach dem 
Bundeskindergeldgesetz (BKGG) gezahlt wird oder 
ohne Berücksichtigung des § 64 oder § 65 EStG oder 
des § 3 oder § 4 BKGG gezahlt würde. 2Mit dem Weg-
fall der Vorraussetzungen reduziert sich die Besitz-
standszulage entsprechend. 

§ 4 Überforderungsklausel 

(1) Soweit bei einem Vergleich der Gesamtpersonal-
kosten vor und nach der Überleitung umstellungs-
bedingte Mehrkosten von mehr als 3 v. H. entstehen, 
kann die Einführung des Leistungsentgelts und/oder 
der Sozialkomponente nach § 14 der Anlage 33 zu den 
AVR für längstens 3 Jahre ausgesetzt werden. 

(2) Die Gesamtpersonalkosten errechnen sich aus den 
Bruttopersonalkosten der Mitarbeiter der Einrichtung 
und den Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung.

(3) 1Bei der Ermittlung der Mehrkosten sind ausschließ-
lich die Steigerungen der Gesamtpersonalkosten der 
Einrichtung zu berücksichtigen, die unmittelbar durch 
Überleitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
die Anlagen 30 bis 33 zu den AVR entstehen. 2Mehr-
kosten, die durch Neueinstellungen von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern und durch strukturelle Verän-
derungen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
nicht in die Anlagen 30 bis 33 zu den AVR überführt 
wurden (Stufenaufstiege, Tätigkeits- oder Bewäh-
rungsaufstiege, Kinderzulagen oder andere Zulagen), 
entstehen, bleiben bei der Ermittlung der Mehrkosten 
unberücksichtigt. 3Administrative Mehrkosten, die 
durch die Überleitung entstehen, bleiben ebenfalls 
unberücksichtigt.

(4) Macht der Dienstgeber von der Anwendung der 
Überforderungsklausel Gebrauch, erhöht sich die Be-
sitzstandszulage der Bestandsmitarbeiter für die Dau-
er dieser Maßnahme entsprechend. 

(5) 1Die Entscheidung über die Anwendung der 
Überforderungsklausel und die dafür maßgeblichen 
Berechnungen sind der zuständigen Mitarbeitervertre-
tung vorzulegen und zu erläutern. 2Die Entscheidung 
ist ferner einem Ausschuss der Bundeskommission 
der Arbeitsrechtlichen Kommission anzuzeigen. 3Dazu 
sind die vergleichenden Gesamtpersonalkostenberech-
nungen vorzulegen. 4Der Ausschuss der Bundeskom-
mission der Arbeitsrechtlichen Kommission führt eine 
reine Missbrauchskontrolle durch.

Anhang E zur Anlage 33: Zuordnungstabelle

Zuordnung der Vergütungsgruppen für Mitarbeiter, 
die am Tag vor dem Inkrafttreten der Anlage 33 zu den 
AVR durch Beschluss der jeweiligen Regionalkommis-
sion in einem Dienstverhältnis gestanden haben, das 
am Tag des Inkrafttretens der Anlage 33 zu den AVR 
durch Beschluss der jeweiligen Regionalkommission 
im Geltungsbereich der AVR fortbesteht.

Vergütungsgruppe (AVR)
alt Entgeltgruppe (SuE)

Anlage 2d Anhang B zur Anlage 33

9 S 2

8 mit Aufstieg nach 7 S 3

7
7 mit Aufstieg nach 6b S 4

- S 5

6b mit Aufstieg nach 5c
6b mit Aufstieg nach 5c + 

Vergütungsgruppenzulage S 6

5c ohne Aufstieg + 
Vergütungsgruppenzulage S 7

5c mit Aufstieg nach 5b S 8

5b ohne Aufstieg + 
Vergütungsgruppenzulage S 9

5b mit Aufstieg nach 4b S 10

5b mit Aufstieg nach 4b + 
Vergütungsgruppenzulage S 11

4b (Ziff. 17, 17a, 20, 21, 23 und 24) 
mit Aufstieg nach 4a S 12

4b ohne Aufstieg + 
Vergütungsgruppenzulage S 13

- S 14

4b mit Aufstieg nach 4a, (soweit 
nicht in S 12) S 15

4a ohne Aufstieg + 
Vergütungsgruppenzulage S 16

4a mit Aufstieg nach 3 S 17

3 mit Aufstieg nach 2 S 18

2 mit Aufstieg nach 1b
Keine Überleitung in Anlage 33 

zu den AVR
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1b
Keine Überleitung in Anlage 33 

zu den AVR

1b mit Aufstieg nach 1a
Keine Überleitung in Anlage 33 

zu den AVR

1a
Keine Überleitung in Anlage 33 

zu den AVR 

Anlage 2

3 Ziff. 19a S 17

2.	 Die Bundeskommission legt die in Ziffer 1 
genannten Tabellenentgelte und sonstigen 
Entgeltbestandteile sowie den Umfang der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit und 
des Zusatzurlaubs als mittlere Werte bis zum 
31.12.2012 fest.

	 Soweit bis zum 31.12.2012 Tarifverträge 
zwischen der Vereinigung der kommunalen 
Arbeitgeberverbände und der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft für Mitarbeiter 
im Sinne dieser Anlage beschlossen werden 
und diese Tarifverträge Abweichungen von den 
hier aufgenommenen Regelungen und Tabel-
lenentgelten vorgeben, berät hierüber zunächst 
die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen 
Kommission. Fasst sie innerhalb von 6 Monaten 
nach dem Datum des jeweiligen Tarifvertrages 
keinen Beschluss, gelten die Abweichungen 
dieses Tarifvertrages bis zum 31.12.2012 als 
neue mittlere Werte.

	 Die Bundeskommission legt für die mittleren 
Werte eine Bandbreite von 20 v. H. nach oben 
und unten fest.

2.	 Dieser Beschluss tritt zum 21. Oktober 2010 in 
Kraft.

	 Alle Regelungen zur Änderung der Vergü-
tungsbestandteile, der Anlagen 17 und 17a zu 
den AVR, zur Einführung der Anlagen 30 bis 
33 zu den AVR, zu den unteren Lohngruppen 
und zu den nebenberuflich geringfügig Be-
schäftigten werden im Zuständigkeitsbereich 
einer Regionalkommission zu dem Zeitpunkt 
wirksam, zu dem die Regionalkommission 
durch Beschluss innerhalb der von der Bundes-
kommission festgelegten Bandbreite Werte zur 
Höhe der Tabellenentgelte und der sonstigen 
Entgeltbestandteile, des Umfangs der regelmä-
ßigen Arbeitszeit und des Zusatzurlaubes für 
die unter die Anlagen 30 bis 33 zu den AVR 
fallenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie der Höhe der Vergütungsbestandteile für 
alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
festlegt.

Teil 5
Sozial- und Erziehungsdienst (Anpassung der 

Anlage 2d zu den AVR für Bestandsmitarbeiter)

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission fasst den folgenden Beschluss:

1.	 In Anlage 2d zu den AVR wird vor dem Ab-
schnitt „Vergütungsgruppe 1a“ folgender neuer 
Abschnitt eingefügt: 

	 „Geltungsbereich
	 Diese Anlage findet mit Inkrafttreten der 

Anlage 33 zu den AVR durch Beschluss der 
jeweiligen Regionalkommission in der jeweili-
gen Region keine Anwendung. Dies gilt nicht 
für Mitarbeiter dieser Anlage, die am Tag des 
Inkrafttretens der Anlage 33 zu den AVR durch 
Beschluss der jeweiligen Regionalkommission 
in einem Dienstverhältnis gestanden haben, 
das am Tag nach dem Inkrafttreten der Anlage 
33 zu den AVR durch Beschluss der jeweiligen 
Regionalkommission im Geltungsbereich der 
AVR fortbesteht und die nicht vom Geltungs-
bereich der Anlage 33 zu den AVR erfasst 
werden. Dies sind insbesondere die Mitarbeiter 
der Vergütungsgruppen 2 mit Aufstieg nach 1b, 
1b und 1a der Anlage 2d zu den AVR.“

2.	 Dieser Beschluss tritt zum 21. Oktober 2010 in 
Kraft.

	
	 Alle Regelungen zur Änderung der Vergü-

tungsbestandteile, der Anlagen 17 und 17a  zu 
den AVR, zur Einführung der Anlagen 30 bis 
33 zu den AVR, zu den unteren Lohngruppen 
und zu den nebenberuflich geringfügig Be-
schäftigten werden im Zuständigkeitsbereich 
einer Regionalkommission zu dem Zeitpunkt 
wirksam, zu dem die Regionalkommission 
durch Beschluss innerhalb der von der Bundes-
kommission festgelegten Bandbreite Werte zur 
Höhe der Tabellenentgelte und der sonstigen 
Entgeltbestandteile, des Umfangs der regelmä-
ßigen Arbeitszeit und des Zusatzurlaubes für 
die unter die Anlagen 30 bis 33 zu den AVR 
fallenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie der Höhe der Vergütungsbestandteile für 
alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
festlegt.
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Teil 6
Untere Lohngruppen 

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission fasst den folgenden Beschluss:

1.	 In Anlage 2 zu den AVR wird den 
Tätigkeitsmerkmalen 

- in Vergütungsgruppe 9a Ziffern 1b, 2, 2a, 2b, 3, 
4, 4a, 4b, 5, 6, 7, 8 

- in Vergütungsgruppe 9 die Ziffern 2, 3, 4, 8, 12, 
13, 17, 19, 21, 31 sowie 

- in Vergütungsgruppe 10 Ziffer 6a
folgende Hochziffer 143 angefügt:
„143	1Das Tätigkeitsmerkmal ist nur erfüllt für 

Mitarbeiter, die am Tag vor dem Inkrafttre-
ten des Beschlusses der jeweiligen Regio-
nalkommission in einem Dienstverhältnis 
gestanden haben, das am Tag des Inkraft-
tretens des Beschlusses der jeweiligen Re-
gionalkommission im Geltungsbereich der 
AVR fortbesteht, für die Dauer des unun-
terbrochen fortbestehenden Arbeitsverhält-
nisses. 2Ein Dienstverhältnis besteht auch 
ununterbrochen fort bei der Verlängerung 
eines befristeten Dienstvertrages sowie bei 
Dienstgeberwechsel innerhalb des Gel-
tungsbereichs der AVR. 3Unterbrechungen 
von bis zu einem Monat sind unschädlich.“

2.	 Dieser Beschluss tritt zum 21. Oktober 2010 in 
Kraft.

	 Alle Regelungen zur Änderung der Vergü-
tungsbestandteile, der Anlagen 17 und 17a  zu 
den AVR, zur Einführung der Anlagen 30 bis 
33 zu den AVR, zu den unteren Lohngruppen 
und zu den nebenberuflich geringfügig Be-
schäftigten werden im Zuständigkeitsbereich 
einer Regionalkommission zu dem Zeitpunkt 
wirksam, zu dem die Regionalkommission 
durch Beschluss innerhalb der von der Bundes-
kommission festgelegten Bandbreite Werte zur 
Höhe der Tabellenentgelte und der sonstigen 
Entgeltbestandteile, des Umfangs der regelmä-
ßigen Arbeitszeit und des Zusatzurlaubes für 
die unter die Anlagen 30 bis 33 zu den AVR 
fallenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie der Höhe der Vergütungsbestandteile für 
alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
festlegt.

Teil 7
Nebenberuflich geringfügig Beschäftigte 

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission fasst den folgenden Beschluss:

1.	 In Anlage 1 zu den AVR wird nach Abschnitt 
IIa folgender neuer Abschnitt IIb eingefügt:

	 „IIb Nebenberuflich geringfügig Beschäftigte

	 § 1 Geltungsbereich

	 Für Mitarbeiter, die eine Beschäftigung im 
Sinne von § 8 SGB IV – ohne Berücksichtigung 
des § 8 Abs. 2 Satz 1 SGB IV - nebenberuflich (§ 
2) ausüben, gilt nachfolgende Regelung.

	 § 2 Nebenberuflich Beschäftigte

	 1Nebenberuflich tätig im Sinne dieser Regelung 
ist, wer eine Tätigkeit bis zu 13 Wochenstunden 
ausübt und monatlich nicht mehr als 400,00 
Euro verdient. 2Im Übrigen wird die Nebenbe-
ruflichkeit über die Lohnsteuerrichtlinien 2008, 
R3.26 Absatz 2 zu § 3 Nr. 26 EStG definiert. 

	 § 3 Vergütung

1.	 1Mit dem Mitarbeiter kann einzelvertraglich 
eine pauschale Stundenvergütung  verein-
bart werden. 2In der Stundenvergütung ist 
ein Anteil für die Weihnachtszuwendung, 
das Urlaubsgeld sowie für Zeitzuschläge 
und Zulagen enthalten.

2.	 Bei der Festlegung der pauschalen Stunden-
vergütung darf 

	 a)	 7,50 Euro für Mitarbeiter der Anlagen 
2, 2b, 30 und 33 zu den AVR, 

	 b)	 9,00 Euro für Mitarbeiter der Anlagen 
31 und 32 zu den AVR 

	 nicht unterschritten werden.
3,	 Die Bestimmungen der Anlage 8 zu den AVR 

finden Anwendung.

	 § 4 Beteiligung der Mitarbeitervertretung

	 Die Vertragsbedingungen sind der Mitarbeiter-
vertretung mitzuteilen.

	 § 5 In-Kraft-Treten 
		
	 Die Regelung tritt zum … (Tag des Inkrafttretens 

des Beschlusses der jeweiligen Regionalkommission) 
in Kraft und ist auf 3 Jahre befristet.“

2.	 Dieser Beschluss tritt zum 21. Oktober 2010 in 
Kraft.
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	 Alle Regelungen zur Änderung der Vergü-
tungsbestandteile, der Anlagen 17 und 17a  zu 
den AVR, zur Einführung der Anlagen 30 bis 
33 zu den AVR, zu den unteren Lohngruppen 
und zu den nebenberuflich geringfügig Be-
schäftigten werden im Zuständigkeitsbereich 
einer Regionalkommission zu dem Zeitpunkt 
wirksam, zu dem die Regionalkommission 
durch Beschluss innerhalb der von der Bundes-
kommission festgelegten Bandbreite Werte zur 
Höhe der Tabellenentgelte und der sonstigen 
Entgeltbestandteile, des Umfangs der regelmä-
ßigen Arbeitszeit und des Zusatzurlaubes für 
die unter die Anlagen 30 bis 33 zu den AVR 
fallenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie der Höhe der Vergütungsbestandteile für 
alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
festlegt.

Teil 8
Vergütungsveränderungen 2010 und 2011/

Festlegen von mittleren Werten und Bandbreiten

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission fasst den folgenden Beschluss:

I.	 Anlage 1 zu den AVR

Die Vorbemerkung zu den Bestimmungen der Anlage 
1 zu den AVR wird ersatzlos gestrichen.

II.	 Einmalzahlung 2011

1. Die Bundeskommission fügt in Anlage 1 zu den AVR 
folgenden neuen Abschnitt IIIa ein und legt folgenden 
Mittelwert für diese Einmalzahlung 2011 fest:

„IIIa	 Einmalzahlung für das Jahr 2011

(1)	 Die Mitarbeiter, mit Ausnahme der Auszubilden-
den, Schüler und Praktikanten, die dem Geltungsbe-
reich der Anlage 7 zu den AVR unterfallen, erhalten 
eine Einmalzahlung in Höhe von 240 Euro, die mit den 
Bezügen für den Monat Januar 2011 ausgezahlt wird. 

(2)	 1Ein Anspruch auf die Zahlung nach Abs. 1 be-
steht, wenn der Mitarbeiter an mindestens einem Tag 
des Fälligkeitsmonats Anspruch auf Dienstbezüge 
(Vergütung, Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge) 
hat; dies gilt auch für Kalendermonate, in denen nur 
wegen der Höhe der Barleistungen des Sozialversiche-
rungsträgers Krankengeldzuschuss nicht bezahlt wird. 
2Die Zahlung wird auch geleistet, wenn der Mitarbeiter 
wegen Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und § 6 
Abs. 1 MuSchG in dem Fälligkeitsmonat keine Bezüge 
erhalten hat. 

(3)	 Teilzeitbeschäftigte erhalten den jeweiligen Teil-
betrag der Einmalzahlung, die dem Verhältnis der 
mit ihnen vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit 
eines entsprechenden Vollbeschäftigten entspricht. 
Maßgebend sind die jeweiligen Verhältnisse zum Fäl-
ligkeitszeitpunkt nach Abs. 1.

(4) 	 Die Einmalzahlung ist bei der Bemessung sonsti-
ger Leistungen nicht zu berücksichtigen.

(5)	 1Die Auszubildenden, Schüler und Praktikanten, 
die dem Geltungsbereich der Anlage 7 zu den AVR un-
terfallen, erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 50 
Euro, die mit den Bezügen für den Monat Januar 2011 
ausgezahlt wird. 2Die Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.“

2.	 Die Bundeskommission legt für die Einmalzah-
lung 2011 nach Abschnitt IIIa der Anlage 1 zu 
den AVR die Bandbreite in Höhe von 20 v. H. 
nach oben und unten fest.

3. 	 Der Abschnitt IIIb der Anlage 1 zu den AVR 
(Einmalzahlung für das Jahr 2009) wird ersatz-
los gestrichen.

III.	 Dozenten und Lehrkräfte

1. Die Bundeskommission fasst Abschnitt IV der 
Anlage 1 zu den AVR wie folgt neu und legt für 
Dozenten und Lehrkräfte, die nach Ziffer VI der An-
merkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergü-
tungsgruppen 1 bis 12 der Anlage 2 zu den AVR nicht 
unter die Anlage 2 zu den AVR fallen, die folgenden 
Regelvergütungskürzungen vom 1.Januar 2010 bis 
zum 31. Dezember 2012 als mittlere Werte fest:

„Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungsgrup-
pen 2 bis 5b nach Ziffer VI der Anmerkungen zu den 
Tätigkeitsmerkmalen der Anlage 2 zu den AVR wird 
die Regelvergütung ab dem 1. Januar 2010 um 76,81 
Euro, ab dem 1. Januar 2011 um 77,27 Euro sowie ab 1. 
August 2011 um 77,66 Euro gekürzt; für Lehrkräfte der 
Vergütungsgruppen 5c bis 8 wird die Regelvergütung 
ab dem 1. Januar 2010 um 69,13 Euro, ab dem 1. Januar 
2011 um 69,55 Euro sowie ab 1. August 2011 um 69,90 
Euro gekürzt.“

2. Die Bundeskommission legt für den Umfang der 
Regelvergütungskürzung für Dozenten und Lehr-
kräfte, die nach Ziffer VI der Anmerkungen zu den 
Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1 bis 
12 der Anlage 2 zu den AVR nicht unter die Anlage 
2 zu den AVR fallen, vom 1. Januar 2010 bis zum 31. 
Dezember 2012 die Bandbreite in Höhe von 20 v. H. 
nach oben und unten fest.
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IV.	 Abschnitt V der Anlage 1 zu den AVR

1. Die Bundeskommission legt in Abschnitt V C der 
Anlage 1 zu den AVR vom 1. Januar 2010 bis zum 31. 
Dezember 2012 die folgenden mittleren Werte für die 
Kinderzulage fest:

„(a) 1Mitarbeiter, deren Dienstverhältnis vor dem 1. 
Juli 2008 bestanden hat, erhalten für jedes berücksichti-
gungsfähige Kind eine Kinderzulage. 2Sie beträgt vom 
1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 monatlich 
97,13 Euro, ab dem 1. Januar 2011 bis zum 31. Juli 2011 
monatlich 97,72 Euro, ab 01. August 2011 98,20 Euro.

(b) 1Die Kinderzulage erhöht sich vom 1. Januar 2010 
bis zum 31. Dezember 2010 nach folgender Tabelle für

Mitarbeiter nach 
den Vergütungs-

gruppen

für das erste zu 
berücksichtigende 

Kind

für jedes weitere zu 
berücksichtigende Kind

12, 11, 10, 9 
und Kr 1 5,49 Euro 27,42 Euro

9a und Kr 2 5,49 Euro 21,92 Euro
8 5,49 Euro 16,46 Euro

2Die Kinderzulage erhöht sich vom 1. Januar 2011 bis 
zum 31. Juli 2011 nach folgender Tabelle für

Mitarbeiter nach 
den Vergütungs-

gruppen

für das erste zu berück-
sichtigende Kind

für jedes weitere zu 
berücksichtigende 

Kind

12, 11, 10, 9 
und Kr 1 5,52 Euro 27,59 Euro

9a und Kr 2 5,52 Euro 22,05 Euro
8 5,52 Euro 16,56 Euro

3Die Kinderzulage erhöht sich ab 01.08.2011 nach fol-
gender Tabelle für

Mitarbeiter nach den 
Vergütungsgruppen

für das erste zu 
berücksichtigende 

Kind

für jedes weitere zu 
berücksichtigende Kind

12, 11, 10, 9 und 
Kr 1 5,55 Euro 27,73 Euro

9a und Kr 2 5,55 Euro 22,16 Euro
8 5,55 Euro 16,64 Euro“

2. Die Bundeskommission legt für den Wert der Kin-
derzulage nach Abschnitt V C der Anlage 1 zu den 
AVR vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2012 
die Bandbreite in Höhe von 20 v. H. nach oben und 
unten fest. 

V.	 Abschnitt XI Abs. (d) der Anlage 1 AVR 

1. Die Bundeskommission legt in Abschnitt XI Abs. 
(d) der Anlage 1 AVR vom 1. Januar 2010 bis zum 
31. Dezember 2012 die folgenden mittleren Werte für 
die Höhe des Einsatzzuschlags im Rettungsdienst 
fest:

„Er beträgt ab 01.01.2010 16,59 Euro, ab 01.01.2011 
16,69 Euro und ab 01.08.2011 16,77 Euro.“

2. Die Bundeskommission legt für die Werte des Ein-
satzzuschlags nach Abschnitt XI Abs. (d) der Anlage 
1 AVR vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2012 
die Bandbreite in Höhe von 20 v. H. nach oben und 
unten fest. 

VI.	 Anlage 1b zu den AVR

1. Die Bundeskommission fasst Abs. 2 in § 3 der An-
lage 1b zu den AVR wie folgt neu und legt für die 
Besitzstandszulage vom 1. Januar 2010 bis zum 31. 
Dezember 2012 die folgenden mittleren Werte fest:

„(2) Die Zulage nach Absatz 1 beträgt monatlich:

Für Mitarbeiter 
der Vergütungs-

gruppen

vom 1. Januar 
2010 bis zum 
31. Dezember 

2010

vom 1. Januar 
2011 bis zum 
31. Juli 2011

ab 01.08.2011

1 bis 2, Kr 14, 
Kr 13 114,64 Euro 115,33 Euro 115,90 Euro

3 bis 5b, Kr 12 
bis Kr 7 114,64 Euro 115,33 Euro 115,90 Euro

5c bis 12, Kr 6 
bis Kr 1 109,20 Euro 109,85 Euro 110,40 Euro

2. Die Bundeskommission legt für den Wert der Be-
sitzstandszulage nach § 3 Abs. 2 der Anlage 1b zu den 
AVR vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2012 
die Bandbreite in Höhe von 20 v. H. nach oben und 
unten fest.

VII.	Anlagen 2a und 2c zu den AVR

1. Die Bundeskommission fasst die Hochziffer 1a in 
Anlage 2a zu den AVR wie folgt neu und legt folgen-
de Werte der monatlichen Zulage vom 1. Januar 2010 
bis zum 31. Dezember 2012 als mittlere Werte fest:

„Diese Mitarbeiter erhalten ab 1. Januar 2010 eine mo-
natliche Zulage in Höhe von 53,62 Euro, ab 1. Januar 
2011 eine monatliche Zulage in Höhe von 53,94 Euro 
und ab 1. August 2011 eine monatliche Zulage in Höhe 
von 54,21 Euro.“

2. Die Bundeskommission fasst die Hochziffer 1a in 
Anlage 2c zu den AVR wie folgt neu und legt folgen-
de Werte der monatlichen Zulage vom 1. Januar 2010 
bis zum 31. Dezember 2012 als mittlere Werte fest:
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„Diese Mitarbeiter erhalten ab 1. Januar 2010 eine mo-
natliche Zulage in Höhe von 53,62 Euro, ab 1. Januar 
2011 eine monatliche Zulage in Höhe von 53,94 Euro 
und ab 1. August 2011 eine monatliche Zulage in Höhe 
von 54,21 Euro.“

3. Die Bundeskommission legt für den Wert der Zu-
lage nach Hochziffer 1a in Anlage 2a und Anlage 2c 
zu den AVR vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezem-
ber 2012 die Bandbreite in Höhe von 20  v.  H. nach 
oben und unten fest.

VIII.	 Anlage 2b zu den AVR

1. Die Bundeskommission fasst die Anmerkung A zu 
dem Tätigkeitsmerkmal der Vergütungsgruppe 5b 
der Anlage 2b zu den AVR wie folgt neu und legt 
folgende Werte der Vergütungsgruppenzulage vom 
1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2012 als mittlere Wer-
te fest:

„A	 Diese Mitarbeiter erhalten nach vierjähri-
ger Bewährung in dieser Ziffer eine monatli-
che Vergütungsgruppenzulage vom 01.01.2010 
bis 31.12.2010 in Höhe von 131,08 Euro, vom 
01.01.2011 bis 31.07.2011 in Höhe von 131,87 Euro 
und ab 01.08.2011 in Höhe von 132,53 Euro.“

2. Die Bundeskommission legt für den Wert der Ver-
gütungsgruppenzulage nach der Anmerkung A zu 
den Tätigkeitsmerkmal der Vergütungsgruppe 5b 
der Anlage 2b zu den AVR vom 1. Januar 2010 bis 
zum 31. Dezember 2012 die Bandbreite in Höhe von 
20 v. H. nach oben und unten fest.

IX.	 Anlage 2d zu den AVR

1. Die Bundeskommission fasst die Anmerkungen 
A – F zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungs-
gruppen 1a bis 9 der Anlage 2d zu den AVR wie folgt 
neu und legt folgende Werte der Vergütungsgrup-
penzulage vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2012 
als mittlere Werte fest:

„A	 Diese Mitarbeiter erhalten nach vierjähriger Tätig-
keit in dieser Ziffer eine monatliche Vergütungs-
gruppenzulage vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 in 
Höhe von 89,33 Euro, ab 1.01.2011 bis 31.07.2011 
in Höhe von 89,87 Euro und ab 01.08.2011 in Höhe 
von 90,31 Euro.

B	 Diese Mitarbeiter erhalten eine monatliche Ver-
gütungsgruppenzulage vom 01.01.2010 bis 
31.12.2010 in Höhe von 107,20 Euro, vom 1.01.2011 
bis 31.07.2011 in Höhe von 107,84 Euro und ab 
01.08.2011 in Höhe von 108,38 Euro.

C	 Diese Mitarbeiter erhalten eine monatliche 
Vergütungsgruppenzulage vom 01.01.2010 

bis 31.12.2010 in Höhe von 118,39 Euro, vom 
01.01.2011 bis 31.07.2011 in Höhe von 119,10 Euro 
und ab 01.08.2011 in Höhe von 119,70 Euro.

D	 Diese Mitarbeiter erhalten nach vierjähri-
ger Bewährung in dieser Ziffer eine monatli-
che Vergütungsgruppenzulage vom 01.01.2010 
bis 31.12.2010 in Höhe von 131,08 Euro, vom 
01.01.2011 bis 31.07.2011 in Höhe von 131,87 Euro 
und ab 01.08.2011 in Höhe von 132,53 Euro.

E	 Diese Mitarbeiter erhalten nach sechsjähri-
ger Tätigkeit in dieser Ziffer eine monatliche 
Vergütungsgruppenzulage vom 01.01.2010 
bis 31.12.2010 in Höhe von 109,24 Euro, vom 
01.01.2011 bis 31.07.2011 in Höhe von 109,89 Euro 
und ab 01.08.2011 in Höhe von 110,44 Euro.

F	 Diese Mitarbeiter erhalten nach vierjähri-
ger Bewährung in dieser Ziffer eine monatli-
che Vergütungsgruppenzulage vom 01.01.2010 
bis 31.12.2010 in Höhe von 145,46 Euro, vom 
01.01.2011 bis 31.07.2011 in Höhe von 146,33 Euro 
und ab 01.08.2011 in Höhe von 147,06 Euro.“

2. Die Bundeskommission legt für den Wert der Ver-
gütungsgruppenzulage nach den Anmerkungen A – 
F zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgrup-
pen 1a bis 9 der Anlage 2d zu den AVR vom 1. Januar 
2010 bis zum 31. Dezember 2012 die Bandbreite in 
Höhe von 20 v. H. nach oben und unten fest.

X.	 Anlage 3 und 3a zu den AVR

1. Die Bundeskommission erhöht die mittleren Wer-
te der Regelvergütung der Anlage  3 zu den AVR 
mit Stand 1. Januar 2009 für die unter die Anlagen 
2, 2b, und 2d zu den AVR fallenden Mitarbeiter mit 
Wirkung ab 1. Januar 2010 um 1,2 v.  H. Die neuen 
mittleren Werte der Regelvergütung ergeben sich aus 
der im Anschluss wiedergegebenen Fassung der An-
lage 3 zu den AVR.

2. Die Bundeskommission erhöht die mittleren Wer-
te der Regelvergütung der Anlage 3a zu den AVR mit 
Stand 1. Januar 2009 für die unter die Anlagen 2a und 
2c zu den AVR fallenden Mitarbeiter mit Wirkung 
ab 1. Januar 2010 um 1,2 v.  H. Die neuen mittleren 
Werte der Regelvergütung ergeben sich aus der im 
Anschluss wiedergegebenen Fassung der Anlage 3a 
zu den AVR. 

3. Die Bundeskommission erhöht die mittleren Wer-
te der Regelvergütung der Anlage  3 zu den AVR 
mit Stand 1. Januar 2010 für die unter die Anlagen 
2, 2b, und 2d zu den AVR fallenden Mitarbeiter mit 
Wirkung ab 1. Januar 2011 um 0,6 v.  H. Die neuen 
mittleren Werte der Regelvergütung ergeben sich 
aus der im Anschluss wiedergegebenen Fassung der 
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Anlage 3 zu den AVR. 

4. Die Bundeskommission erhöht die mittleren Wer-
te der Regelvergütung der Anlage 3a zu den AVR mit 
Stand 1. Januar 2010 für die unter die Anlagen 2a und 
2c zu den AVR fallenden Mitarbeiter mit Wirkung 
ab 1. Januar 2011 um 0,6 v.  H. Die neuen mittleren 
Werte der Regelvergütung ergeben sich aus der im 
Anschluss wiedergegebenen Fassung der Anlage 3a 
zu den AVR. 

5. Die Bundeskommission erhöht die mittleren Wer-
te der Regelvergütung der Anlage  3 zu den AVR 
mit Stand 1. Januar 2011 für die unter die Anlagen 
2, 2b, und 2d zu den AVR fallenden Mitarbeiter mit 
Wirkung ab 1. August 2011 um 0,5 v. H. Die neuen 
mittleren Werte der Regelvergütung ergeben sich aus 
der im Anschluss wiedergegebenen Fassung der An-
lage 3 zu den AVR. 

6. Die Bundeskommission erhöht die mittleren Wer-
te der Regelvergütung der Anlage 3a zu den AVR mit 
Stand 1. Januar 2011 für die unter die Anlagen 2a und 
2c zu den AVR fallenden Mitarbeiter mit Wirkung 
ab 1. August 2011 um 0,5 v. H. Die neuen mittleren 
Werte der Regelvergütung ergeben sich aus der im 
Anschluss wiedergegebenen Fassung der Anlage 3a 
zu den AVR. 

7. Die Bundeskommission legt für den Umfang der 
Regelvergütung gemäß den Anlagen 3 und 3a zu den 
AVR vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2012 
die Bandbreite in Höhe von 20 v. H. nach oben und 
unten fest. 

8. Zur Abgeltung der Erhöhung der mittleren Wer-
te für das Jahr 2010 kann die Regionalkommission 
eine Einmalzahlung beschließen. Der Fälligkeitszeit-
punkt muss vor dem 01.07.2011 liegen.

Regelvergütung Anlage 3 AVR
gültig ab 01.01.2010

Verg.-
Gr

Regelvergütungsstufen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 3.848,07 4.185,08 4.522,07 4.698,88 4.875,66 5.052,39 5.229,18 5.405,94 5.582,69 5.759,48 5.936,25 6.098,10

1a 3.562,27 3.853,05 4.143,80 4.305,69 4.467,60 4.629,47 4.791,42 4.953,27 5.115,21 5.277,07 5.438,97 5.511,66

1b 3.302,92 3.552,36 3.801,83 3.960,42 4.119,03 4.277,62 4.436,19 4.594,79 4.753,37 4.911,98 4.978,06  

2 3.143,49 3.356,58 3.569,69 3.701,84 3.834,00 3.966,20 4.098,37 4.230,53 4.362,66 4.494,82 4.579,13  

3 2.861,24 3.044,61 3.227,98 3.348,61 3.469,19 3.589,80 3.710,36 3.830,97 3.951,59 4.072,19 4.090,35  

4a 2.666,30 2.823,21 2.980,17 3.085,92 3.191,66 3.297,37 3.403,09 3.508,86 3.614,56 3.715,35    

4b 2.489,51 2.621,69 2.753,85 2.846,37 2.938,87 3.031,38 3.123,90 3.216,42 3.308,96 3.381,62    

5b 2.332,52 2.439,97 2.552,31 2.634,90 2.714,21 2.793,52 2.872,79 2.952,08 3.031,38 3.084,24    

5c 2.167,44 2.250,87 2.337,17 2.409,30 2.485,29 2.561,27 2.637,27 2.713,25 2.780,98      

6b 2.052,59 2.122,05 2.191,53 2.240,46 2.291,02 2.341,65 2.394,44 2.450,57 2.506,77 2.548,05    

7 1.949,09 2.007,25 2.065,36 2.106,46 2.147,57 2.188,66 2.230,01 2.273,16 2.316,36 2.343,16    

8 1.854,15 1.902,36 1.950,55 1.981,74 2.010,09 2.038,42 2.066,77 2.095,13 2.123,46 2.151,83 2.178,73  

9a 1.792,52 1.828,89 1.865,25 1.893,49 1.921,74 1.950,00 1.978,28 2.006,54 2.034,78      

9 1.750,03 1.789,70 1.829,40 1.859,19 1.886,10 1.913,04 1.939,96 1.966,90        

10 1.618,44 1.651,05 1.683,66 1.713,44 1.740,35 1.767,27 1.794,21 1.821,15 1.839,59      

11 1.526,32 1.551,82 1.577,33 1.597,20 1.617,01 1.636,89 1.656,70 1.676,58 1.696,42      

12 1.444,11 1.469,61 1.495,15 1.514,96 1.534,83 1.554,66 1.574,51 1.594,36 1.614,19      
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Regelvergütung Anlage 3 AVR
gültig ab 01.01.2011

Verg.-
Gr.

Regelvergütungsstufen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 3.871,16 4.210,19 4.549,20 4.727,07 4.904,92 5.082,70 5.260,55 5.438,38 5.616,18 5.794,04 5.971,87 6.134,69

1a 3.583,64 3.876,17 4.168,66 4.331,52 4.494,40 4.657,25 4.820,16 4.982,99 5.145,91 5.308,74 5.471,61 5.544,73

1b 3.322,73 3.573,68 3.824,64 3.984,18 4.143,75 4.303,29 4.462,81 4.622,36 4.781,89 4.941,46 5.007,93  

2 3.162,36 3.376,72 3.591,11 3.724,05 3.857,01 3.990,00 4.122,96 4.255,92 4.388,84 4.521,79 4.606,60  

3 2.878,41 3.062,88 3.247,34 3.368,70 3.490,00 3.611,34 3.732,62 3.853,95 3.975,30 4.096,62 4.114,89  

4a 2.682,29 2.840,15 2.998,05 3.104,44 3.210,81 3.317,15 3.423,51 3.529,91 3.636,25 3.737,64    

4b 2.504,45 2.637,42 2.770,38 2.863,45 2.956,50 3.049,56 3.142,65 3.235,72 3.328,81 3.401,91    

5b 2.346,51 2.454,61 2.567,63 2.650,71 2.730,50 2.810,29 2.890,03 2.969,80 3.049,56 3.102,75    

5c 2.180,45 2.264,38 2.351,20 2.423,75 2.500,20 2.576,64 2.653,10 2.729,53 2.797,66      

6b 2.064,90 2.134,78 2.204,68 2.253,90 2.304,76 2.355,70 2.408,81 2.465,27 2.521,82 2.563,34    

7 1.960,79 2.019,29 2.077,75 2.119,10 2.160,45 2.201,79 2.243,39 2.286,80 2.330,25 2.357,22    

8 1.865,27 1.913,77 1.962,25 1.993,63 2.022,15 2.050,65 2.079,17 2.107,70 2.136,20 2.164,74 2.191,81  

9a 1.803,27 1.839,86 1.876,44 1.904,85 1.933,27 1.961,70 1.990,15 2.018,58 2.046,99      

9 1.760,53 1.800,44 1.840,38 1.870,34 1.897,42 1.924,52 1.951,60 1.978,70        

10 1.628,15 1.660,95 1.693,77 1.723,72 1.750,79 1.777,87 1.804,97 1.832,08 1.850,63      

11 1.535,48 1.561,13 1.586,80 1.606,78 1.626,72 1.646,71 1.666,64 1.686,64 1.706,59      

12 1.452,78 1.478,42 1.504,12 1.524,05 1.544,04 1.563,99 1.583,96 1.603,92 1.623,88      

Regelvergütung Anlage 3 AVR
gültig ab 01.08.2011

Verg.-
Gr.

Regelvergütungsstufen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 3.890,51 4.231,24 4.571,95 4.750,71 4.929,44 5.108,12 5.286,85 5.465,57 5.644,26 5.823,01 6.001,73 6.165,36

1a 3.601,56 3.895,55 4.189,50 4.353,18 4.516,87 4.680,54 4.844,26 5.007,91 5.171,64 5.335,28 5.498,97 5.572,45

1b 3.339,35 3.591,55 3.843,77 4.004,10 4.164,47 4.324,80 4.485,12 4.645,47 4.805,80 4.966,16 5.032,97  

2 3.178,17 3.393,60 3.609,06 3.742,67 3.876,29 4.009,95 4.143,57 4.277,20 4.410,78 4.544,40 4.629,64  

3 2.892,80 3.078,19 3.263,58 3.385,54 3.507,45 3.629,39 3.751,28 3.873,22 3.995,17 4.117,10 4.135,47  

4a 2.695,71 2.854,35 3.013,04 3.119,96 3.226,86 3.333,74 3.440,63 3.547,56 3.654,43 3.756,33    

4b 2.516,97 2.650,60 2.784,23 2.877,77 2.971,28 3.064,81 3.158,36 3.251,90 3.345,45 3.418,92    

5b 2.358,25 2.466,89 2.580,47 2.663,97 2.744,15 2.824,34 2.904,48 2.984,65 3.064,81 3.118,26    

5c 2.191,35 2.275,70 2.362,95 2.435,87 2.512,70 2.589,52 2.666,36 2.743,18 2.811,65      

6b 2.075,23 2.145,46 2.215,70 2.265,17 2.316,29 2.367,47 2.420,85 2.477,60 2.534,42 2.576,16    

7 1.970,59 2.029,39 2.088,14 2.129,69 2.171,25 2.212,80 2.254,61 2.298,24 2.341,91 2.369,01    

8 1.874,60 1.923,34 1.972,06 2.003,60 2.032,26 2.060,90 2.089,56 2.118,24 2.146,88 2.175,56 2.202,77  

9a 1.812,29 1.849,06 1.885,82 1.914,38 1.942,93 1.971,51 2.000,10 2.028,68 2.057,22      

9 1.769,33 1.809,44 1.849,58 1.879,69 1.906,91 1.934,15 1.961,36 1.988,60        

10 1.636,29 1.669,26 1.702,24 1.732,34 1.759,54 1.786,76 1.814,00 1.841,24 1.859,88      

11 1.543,15 1.568,94 1.594,73 1.614,82 1.634,85 1.654,94 1.674,98 1.695,07 1.715,13      

12 1.460,04 1.485,82 1.511,64 1.531,67 1.551,76 1.571,81 1.591,88 1.611,94 1.632,00      
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Regelvergütung Anlage 3a AVR
gültig ab 01.01.2010

Verg.-
Gr.

Regelvergütungsstufen
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kr 14 4.068,40 4.189,15 4.309,91 4.403,83 4.497,74 4.591,68 4.685,59 4.779,51 4.873,43
Kr 13 3.639,84 3.760,59 3.881,34 3.975,27 4.069,16 4.163,09 4.257,02 4.350,93 4.444,86
Kr 12 3.355,82 3.468,30 3.580,73 3.668,17 3.755,64 3.843,10 3.930,56 4.018,00 4.105,48
Kr 11 3.164,78 3.272,70 3.380,62 3.464,56 3.548,51 3.632,45 3.716,39 3.800,33 3.884,28
Kr 10 2.982,05 3.082,18 3.182,31 3.260,18 3.338,07 3.415,91 3.493,80 3.571,66 3.649,55
Kr 9 2.814,35 2.906,92 2.999,54 3.071,56 3.143,59 3.215,62 3.287,63 3.359,66 3.431,68
Kr 8 2.658,50 2.744,28 2.830,09 2.896,82 2.963,57 3.030,29 3.097,01 3.163,75 3.230,47
Kr 7 2.516,04 2.595,30 2.674,54 2.736,18 2.797,83 2.859,46 2.921,10 2.982,73 3.044,36
Kr 6 2.348,52 2.421,15 2.493,77 2.550,25 2.606,75 2.663,23 2.719,72 2.776,20 2.832,70

Kr 5a 2.269,71 2.337,62 2.405,51 2.458,33 2.511,12 2.563,94 2.616,76 2.669,56 2.722,36
Kr 5 2.215,61 2.279,85 2.344,11 2.394,06 2.444,03 2.493,99 2.543,94 2.593,91 2.643,89
Kr 4 2.117,80 2.174,91 2.232,01 2.276,42 2.320,82 2.365,24 2.409,66 2.454,08 2.498,48
Kr 3 2.027,09 2.075,60 2.124,14 2.161,89 2.199,61 2.237,36 2.275,09 2.312,83 2.350,56
Kr 2 1.870,76 1.913,29 1.955,83 1.988,91 2.021,97 2.055,06 2.088,12 2.121,21 2.154,28
Kr 1 1.792,81 1.830,67 1.868,52 1.897,95 1.927,38 1.956,82 1.986,25 2.015,67 2.045,12

Regelvergütung Anlage 3a AVR
gültig ab 01.01.2011
Verg.-

Gr.
Regelvergütungsstufen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kr 14 4.092,81 4.214,29 4.335,77 4.430,25 4.524,73 4.619,23 4.713,70 4.808,19 4.902,67

Kr 13 3.661,68 3.783,16 3.904,63 3.999,12 4.093,58 4.188,07 4.282,56 4.377,04 4.471,52

Kr 12 3.375,96 3.489,11 3.602,21 3.690,18 3.778,18 3.866,16 3.954,14 4.042,11 4.130,11

Kr 11 3.183,77 3.292,33 3.400,90 3.485,35 3.569,80 3.654,25 3.738,69 3.823,14 3.907,58

Kr 10 2.999,94 3.100,67 3.201,41 3.279,74 3.358,10 3.436,41 3.514,76 3.593,09 3.671,44

Kr 9 2.831,24 2.924,36 3.017,53 3.089,99 3.162,45 3.234,91 3.307,36 3.379,82 3.452,27

Kr 8 2.674,45 2.760,75 2.847,07 2.914,20 2.981,35 3.048,47 3.115,60 3.182,74 3.249,85

Kr 7 2.531,14 2.610,88 2.690,59 2.752,60 2.814,61 2.876,61 2.938,62 3.000,62 3.062,63

Kr 6 2.362,61 2.435,68 2.508,73 2.565,55 2.622,39 2.679,21 2.736,04 2.792,86 2.849,70

Kr 5a 2.283,33 2.351,64 2.419,95 2.473,08 2.526,18 2.579,33 2.632,46 2.685,58 2.738,70

Kr 5 2.228,91 2.293,53 2.358,17 2.408,42 2.458,69 2.508,96 2.559,20 2.609,47 2.659,75

Kr 4 2.130,51 2.187,96 2.245,40 2.290,08 2.334,74 2.379,43 2.424,12 2.468,80 2.513,47

Kr 3 2.039,25 2.088,06 2.136,88 2.174,86 2.212,81 2.250,78 2.288,74 2.326,71 2.364,67

Kr 2 1.881,99 1.924,77 1.967,57 2.000,85 2.034,10 2.067,39 2.100,65 2.133,94 2.167,21

Kr 1 1.803,57 1.841,65 1.879,73 1.909,33 1.938,95 1.968,56 1.998,17 2.027,77 2.057,39
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Regelvergütung Anlage 3a AVR
gültig ab 01.08.2011
Verg.-

Gr.
Regelvergütungsstufen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kr 14 4.113,28 4.235,36 4.357,44 4.452,40 4.547,35 4.642,32 4.737,27 4.832,23 4.927,18

Kr 13 3.679,99 3.802,07 3.924,16 4.019,11 4.114,04 4.209,01 4.303,97 4.398,92 4.493,88

Kr 12 3.392,84 3.506,55 3.620,22 3.708,63 3.797,07 3.885,49 3.973,91 4.062,32 4.150,77

Kr 11 3.199,68 3.308,79 3.417,90 3.502,78 3.587,65 3.672,52 3.757,38 3.842,25 3.927,12

Kr 10 3.014,94 3.116,17 3.217,42 3.296,14 3.374,89 3.453,59 3.532,34 3.611,06 3.689,80

Kr 9 2.845,39 2.938,98 3.032,62 3.105,44 3.178,26 3.251,09 3.323,90 3.396,71 3.469,53

Kr 8 2.687,83 2.774,55 2.861,30 2.928,77 2.996,26 3.063,72 3.131,17 3.198,65 3.266,10

Kr 7 2.543,80 2.623,93 2.704,04 2.766,36 2.828,69 2.891,00 2.953,32 3.015,63 3.077,94

Kr 6 2.374,42 2.447,85 2.521,28 2.578,38 2.635,50 2.692,61 2.749,72 2.806,82 2.863,94

Kr 5a 2.294,75 2.363,40 2.432,05 2.485,45 2.538,81 2.592,22 2.645,62 2.699,01 2.752,39

Kr 5 2.240,05 2.305,00 2.369,96 2.420,46 2.470,99 2.521,50 2.571,99 2.622,52 2.673,05

Kr 4 2.141,16 2.198,90 2.256,63 2.301,53 2.346,42 2.391,32 2.436,24 2.481,15 2.526,03

Kr 3 2.049,45 2.098,50 2.147,57 2.185,73 2.223,87 2.262,04 2.300,18 2.338,35 2.376,49

Kr 2 1.891,40 1.934,39 1.977,40 2.010,85 2.044,27 2.077,73 2.111,15 2.144,61 2.178,05

Kr 1 1.812,58 1.850,86 1.889,13 1.918,88 1.948,64 1.978,41 2.008,16 2.037,90 2.067,68

XI.	 Anlage 6a zu den AVR

1. Die Bundeskommission legt folgende Werte der 
Zeitzuschläge gemäß § 1 Abs. 1 der Anlage 6a zu den 
AVR vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2012 als 
mittlere Werte fest:

Die Höhe des Zeitzuschlags für Nachtarbeit zwischen 
20.00 Uhr und 6.00 Uhr gemäß § 1 Abs. 1 (e) der Anlage 
6a zu den AVR wird wie folgt geändert:
	 „vom 01.01.2010 bis 31.12.2010� 1,30 Euro
	 vom 01.01.2011 bis 31.07.2011� 1,31 Euro 

ab 01.08.2011� 1,32 Euro.“

Die Höhe des Zeitzuschlags für Arbeiten an Samstagen 
in der Zeit von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr gemäß § 1 Abs. 
(f) der Anlage 6a zu den AVR wird wie folgt geändert:
	 „vom 01.01.2010 bis 31.12.2010<� 0,65 Euro
	 vom 01.01.2011 bis 31.07.2011� 0,65 Euro
	 ab 01.08.2011� 0,66 Euro.“

2. Die Bundeskommission legt den folgenden Wert 
des Zeitzuschlags gemäß § 1 Abs. 5 der Anlage 6a zu 
den AVR vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2012 
als Mittelwert fest:

Die Höhe des Zeitzuschlags für Nachtarbeit zwischen 
20.00 Uhr und 6.00 Uhr gemäß § 1 Abs. 5 der Anlage 6a 
zu den AVR wird wie folgt geändert:
	 „ab 01.01.2010� 0,39 Euro.“

3. Die Bundeskommission legt für den Wert der Zeit-
zuschläge gemäß § 1 Abs.  1 und Abs. 5 der Anlage 6a 
zu den AVR vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 

2012 die Bandbreite in Höhe von 20 v. H. nach oben 
und unten fest.

XII.	 Anlage 7 zu den AVR

1. Die Bundeskommission fasst in Anlage 7 zu den 
AVR die folgenden Bestimmungen neu und legt in 
diesen Bestimmungen mit den Ausbildungsvergü-
tungen und Entgelten vom 1. Januar 2010 bis zum 31. 
Dezember 2012 die folgenden mittleren Werte fest:

1.	 Die Höhe der Ausbildungsvergütung für die 
Schüler an Kranken- und Kinderkrankenpflege-
schulen, Hebammenschulen sowie an Altenpfle-
geschulen gemäß § 1 Abs. (a) Satz 2 Abschnitt B II 
der Anlage 7 zu den AVR wird wie folgt geändert:

„Sie beträgt ab 
01.01.2010

ab 
01.01.2011

ab 
01.08.2011

im ersten 
Ausbildungsjahr 816,68 Euro 821,58 Euro 825,69 Euro

im zweiten 
Ausbildungsjahr 877,40 Euro 882,66 Euro 887,07 Euro

im dritten 
Ausbildungsjahr 977,59 Euro 983,46 Euro 988,38 Euro

2.	 Die Höhe der Ausbildungsvergütung für die 
Krankenpflegehelfer sowie Altenpflegehelfer ge-
mäß § 1 Abs. (a) Satz 2 Abschnitt CII der Anlage 7 
zu den AVR wird wie folgt geändert:

	 „Sie beträgt ab 01.01.2010 741,73 Euro, ab 
01.01.2011 746,18 Euro und ab 01.08.2011 749,91 
Euro.“
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3.	 Die Höhe des Entgelts für Praktikanten nach ab-
gelegtem Examen gemäß § 1 Abs. (a) Satz 2 Buch-
stabe D wird unter Streichung des Verheirateten-
zuschlages wie folgt geändert:

„Sie beträgt für:	 ab 
01.01.2010

ab 
01.01.2011

ab 
01.08.2011

1. Pharmazeutisch-technische 
Assistent(inn)en

1.269,14 1.276,76 1.283,14 
Euro

2. Masseure und med. 
Bademeister/-innen

1.215,67 1.222,96 1.229,08 
Euro

3. Sozial-arbeiter/-innen	 1.480,72 1.489,60 1.497,05 
Euro

4. Sozialpädagog(inn)en 1.480,72 1.489,60 1.497,05 
Euro

5. Erzieher/-innen 1.269,14 1.276,76 1.283,14 
Euro

6. Kinderpfleger/-innen 1.215,67 1.222,96 1.229,08 
Euro

7. Altenpfleger/-innen 1.269,14 1.276,76 1.283,14 
Euro

8. Haus- und 
Familienpfleger/-innen

1.269,14 1.276,76 1.283,14 
Euro

9. Heilerziehungshelfer/-innen 1.215,67 1.222,96 1.229,08 
Euro

10. Heilerziehungspfleger/-innen 1.327,41 1.335,37 1.342,05 
Euro

11. Arbeitserzieher/-innen 1.327,41 1.335,37 1.342,05 
Euro

12. Rettungsassistent(inn)en 1.215,67 1.222,96 1.229,08 
Euro.“

Die Höhe des Entgelts für Auszubildende gemäß § 1 
Abs. 1 Satz 2 Buchst. E der Anlage 7 zu den AVR wird 
wie folgt geändert:

„Sie beträgt ab 
01.01.2010

ab 
01.01.2011

ab 
01.08.2011

im ersten 
Ausbildungsjahr 695,59 Euro 699,76 Euro 703,26 Euro

im zweiten 
Ausbildungsjahr 744,98 Euro 749,45 Euro 753,20 Euro

im dritten 
Ausbildungsjahr 790,30 Euro 795,04 Euro 799,02 Euro

im vierten 
Ausbildungsjahr 853,18 Euro 858,30 Euro 862,59 Euro

5.	 In § 1 Abs. (a) der Buchstaben B II, C II, D und E 
der Anlage 7 zu den AVR wird jeweils am Ende 
der Satz 3 ersatzlos gestrichen.

2. Die Bundeskommission legt für den Umfang der 
Ausbildungsvergütungen und Entgelte gemäß Anla-
ge 7 zu den AVR vom 1. Januar 2010 bis zum 31. De-
zember 2012 die Bandbreite in Höhe von 20 v. H. nach 
oben und unten fest. 

XIII.	Anlage 7a zu den AVR

1. Die Bundeskommission fasst Abs. 1 des § 2 der An-
lage 7a zu den AVR für die Besitzstandszulage neu 
und legt vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 
2012 die folgenden mittleren Werte fest:
„(1) Praktikanten, die bis zum 30. Juni 2008 einen An-
spruch auf Verheiratetenzuschlag gemäß Abschnitt D 
der Anlage 7 zu den AVR gehabt haben, erhalten vom 
1. Januar 2010 bis 31.12.2010 eine monatliche Zulage 
in Höhe von 69,08 Euro, vom 01.01.2011 bis 31.07.2011 
69,49 Euro und ab dem 1. August 2011 in Höhe von 
69,84 Euro.“

2. Die Bundeskommission legt für den Wert der Be-
sitzstandszulage nach § 2 der Anlage 7a zu den AVR 
vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2012 die 
Bandbreite in Höhe von 20 v. H. nach oben und unten 
fest.

XIV.	Anlage 14 zu den AVR

1. Die Bundeskommission legt in §  7 Absatz 1 der 
Anlage 14 zu den AVR vom 1. Januar 2010 bis zum 
31. Dezember 2012 folgende mittlere Werte für das 
Urlaubsgeld fest:
„Das Urlaubsgeld beträgt
a) für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter der 
Vergütungsgruppen 1 bis 5b der Anlagen 2, bzw. 2b 
und 2d zu den AVR und der Vergütungsgruppen Kr 
14 bis Kr 7 der Anlagen 2a und 2c zu den AVR vom 
01.01.2010 bis 31.12.2010 258,72 Euro, vom 01.01.2011 
bis 31.07.2011 260,27 Euro und ab 01.08.2011 261,57 
Euro.

b) für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter der 
Vergütungsgruppen 5c bis 12 der Anlagen 2 bzw. 2b 
und 2d zu den AVR und der Vergütungsgruppen Kr 
6 bis Kr 1 der Anlagen 2a und 2c zu den AVR vom 
01.01.2010 bis 31.12.2010 336,33 Euro, vom 01.01.2011 
bis 31.07.2011 338,35 Euro und ab 01.08.2011 340,04 
Euro.

c) für den gemäß der Anlage 7 zu den AVR zu sei-
ner Ausbildung Beschäftigten vom 01.01.2010 bis 
31.12.2010 258,72 Euro, vom 01.01.2011 bis 31.07.2011 
260,27 Euro und ab 01.08.2011 261,57 Euro.“

2. Die Bundeskommission legt in § 2a Absatz 17 des 
Allgemeinen Teils zu den AVR vom 1. Januar 2010 
bis zum 31. Dezember 2012 folgenden Mittelwert für 
das Urlaubsgeld fest:
„Das Urlaubsgeld für den am 1. Juli vollbeschäftigten 
Mitarbeiter und den zu seiner Ausbildung Be-schäf-
tigten beträgt vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 258,72 
Euro, vom 01.01.2011 bis 31.07.2011 260,27 Euro und 
ab 01.08.2011 261,57 Euro.“
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3. Die Bundeskommission legt für den Umfang des 
Urlaubsgeldes gemäß § 7 Absatz 1 Anlage 14 zu den 
AVR und § 2a Absatz 17 des Allgemeinen Teils zu 
den AVR vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 
2012 die Bandbreite in Höhe von 20 v. H. nach oben 
und unten fest.

XV.	 Anhang C zu den AVR

1. Die Bundeskommission erhöht die mittleren Werte 
der Regelvergütung für Einrichtungen nach Anhang 
C mit Stand 1. Januar 2009 für die unter Anlage 2 zu 
den AVR fallenden Mitarbeiter mit Wirkung ab 1. Ja-
nuar 2010 um 1,2 v. H. Die neuen mittleren Werte der 
Regelvergütung ergeben sich aus der im Anschluss 
wiedergegebenen Fassung der Regelvergütungsta-
belle des Anhang C zu den AVR.

2. Die Bundeskommission erhöht die mittleren Werte 
der Regelvergütung für Einrichtungen nach Anhang 
C mit Stand 1. Januar 2010 für die unter Anlage 2 zu 
den AVR fallenden Mitarbeiter mit Wirkung ab 1. Ja-
nuar 2011 um 0,6 v. H. Die neuen mittleren Werte der 
Regelvergütung ergeben sich aus der im Anschluss 
wiedergegebenen Fassung der Regelvergütungsta-
belle des Anhang C zu den AVR.

3. Die Bundeskommission erhöht die mittleren Wer-
te der Regelvergütung für Einrichtungen nach An-
hang C mit Stand 1. Januar 2011 für die unter Anlage 
2 zu den AVR fallenden Mitarbeiter mit Wirkung 
ab 1. August 2011 um 0,5 v. H. Die neuen mittleren 
Werte der Regelvergütung ergeben sich aus der im 
Anschluss wiedergegebenen Fassung der Regelver-
gütungstabelle des Anhang C zu den AVR.

4. Die Bundeskommission legt für den Umfang der 
Regelvergütung gemäß den Anlagen 3 und 3a zu den 
AVR vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2012 
die Bandbreite in Höhe von 20 v. H. nach oben und 
unten fest.

5. Zur Abgeltung der Erhöhung der mittleren Werte 
für das Jahr 2010 kann die Regionalkommission eine 
Einmalzahlung beschließen. Der Fälligkeitszeit-
punkt muss vor dem 01.07.2011 liegen.

Regelvergütungstabelle für AVR-Einrichtungen nach Anhang C
Regelvergütungstabelle (ab 01.01.2010):
Mittlere Werte gemäß Anlage 3 zu den AVR für die Einrichtungen gemäß Anhang C

Verg.-
Gr.

Regelvergütungsstufen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 3.935,66 4.110,74 4.285,85 4.460,97 4.636,08 4.811,20 4.986,27 5.161,41 5.336,50 5.511,61 5.686,73 5.861,82 6.036,91

1a 3.682,87 3.818,97 3.954,99 4.091,05 4.227,14 4.363,23 4.499,33 4.635,36 4.771,42 4.907,50 5.043,60 5.179,63 5.310,12

1b 3.352,45 3.483,28 3.614,09 3.744,90 3.875,71 4.006,51 4.137,35 4.268,14 4.398,97 4.529,75 4.660,57 4.791,38 4.921,87

2 3.128,60 3.248,75 3.368,95 3.489,07 3.609,22 3.729,39 3.849,50 3.969,69 4.089,82 4.210,02 4.330,16 4.450,25 4.450,25

3 2.800,13 2.902,56 3.004,97 3.107,40 3.209,83 3.312,26 3.414,69 3.517,10 3.619,51 3.721,96 3.824,41 3.926,84 4.024,26

4a 2.605,16 2.698,89 2.792,62 2.886,31 2.980,05 3.073,77 3.167,50 3.261,21 3.354,94 3.448,67 3.542,39 3.636,14 3.728,55

4b 2.443,27 2.517,65 2.591,98 2.666,33 2.740,63 2.815,00 2.889,33 2.963,69 3.038,04 3.112,36 3.186,74 3.261,06 3.270,95

5b 2.243,23 2.302,13 2.360,99 2.424,64 2.489,97 2.555,35 2.620,72 2.686,08 2.751,45 2.816,81 2.882,20 2.947,57 2.952,08

5c 2.120,67 2.173,76 2.226,90 2.282,63 2.338,40 2.396,48 2.458,33 2.520,23 2.582,06 2.643,94 2.704,98 2.704,98 2.704,98

6b 2.044,09 2.085,13 2.126,13 2.167,16 2.208,14 2.250,39 2.293,47 2.336,54 2.380,37 2.428,17 2.475,98 2.513,37 2.513,37

7 1.943,46 1.976,77 2.010,09 2.043,40 2.076,72 2.110,04 2.143,33 2.176,68 2.209,98 2.244,20 2.279,20 2.304,44 2.304,44

8 1.848,55 1.878,99 1.909,49 1.939,95 1.970,42 2.000,88 2.031,38 2.061,84 2.092,30 2.114,94 2.114,94 2.114,94 2.114,94

9a 1.792,51 1.822,83 1.853,13 1.883,43 1.913,71 1.944,00 1.974,29 2.004,58 2.034,78 2.034,78 2.034,78 2.034,78 2.034,78

9 1.750,04 1.777,68 1.805,32 1.832,94 1.860,60 1.888,25 1.915,90 1.943,54 1.966,91 1.966,91 1.966,91 1.966,91 1.966,91

10 1.618,44 1.646,08 1.673,75 1.701,37 1.729,03 1.756,66 1.784,32 1.811,97 1.839,59 1.839,59 1.839,59 1.839,59 1.839,59
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Regelvergütungstabelle für AVR-Einrichtungen nach Anhang C
Regelvergütungstabelle (ab 01.01.2011):
Mittlere Werte gemäß Anlage 3 zu den AVR für die Einrichtungen gemäß Anhang C

Verg.-
Gr.

Regelvergütungsstufen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 3.959,27 4.135,40 4.311,57 4.487,73 4.663,90 4.840,07 5.016,19 5.192,38 5.368,52 5.544,68 5.720,85 5.896,99 6.073,13

1a 3.704,97 3.841,88 3.978,72 4.115,60 4.252,50 4.389,41 4.526,32 4.663,17 4.800,04 4.936,95 5.073,86 5.210,70 5.341,98

1b 3.372,57 3.504,18 3.635,77 3.767,37 3.898,97 4.030,55 4.162,17 4.293,75 4.425,36 4.556,93 4.688,54 4.820,13 4.951,41

2 3.147,37 3.268,24 3.389,16 3.510,00 3.630,87 3.751,77 3.872,60 3.993,50 4.114,36 4.235,28 4.356,15 4.476,95 4.476,95

3 2.816,93 2.919,97 3.023,00 3.126,04 3.229,09 3.332,13 3.435,17 3.538,20 3.641,23 3.744,29 3.847,35 3.950,41 4.048,41

4a 2.620,79 2.715,08 2.809,37 2.903,63 2.997,93 3.092,21 3.186,50 3.280,78 3.375,07 3.469,36 3.563,64 3.657,95 3.750,92

4b 2.457,93 2.532,76 2.607,53 2.682,33 2.757,07 2.831,89 2.906,66 2.981,47 3.056,26 3.131,04 3.205,86 3.280,63 3.290,58

5b 2.256,69 2.315,94 2.375,16 2.439,19 2.504,91 2.570,68 2.636,44 2.702,20 2.767,95 2.833,71 2.899,50 2.965,25 2.969,79

5c 2.133,39 2.186,81 2.240,26 2.296,33 2.352,43 2.410,86 2.473,08 2.535,35 2.597,55 2.659,80 2.721,21 2.721,21 2.721,21

6b 2.056,35 2.097,64 2.138,88 2.180,16 2.221,39 2.263,89 2.307,23 2.350,56 2.394,66 2.442,74 2.490,83 2.528,45 2.528,45

7 1.955,13 1.988,63 2.022,15 2.055,66 2.089,18 2.122,70 2.156,19 2.189,74 2.223,24 2.257,66 2.292,88 2.318,26 2.318,26

8 1.859,64 1.890,27 1.920,95 1.951,59 1.982,25 2.012,89 2.043,57 2.074,21 2.104,86 2.127,63 2.127,63 2.127,63 2.127,63

9a 1.803,27 1.833,77 1.864,24 1.894,73 1.925,19 1.955,66 1.986,13 2.016,61 2.046,99 2.046,99 2.046,99 2.046,99 2.046,99

9 1.760,54 1.788,35 1.816,15 1.843,94 1.871,76 1.899,58 1.927,40 1.955,20 1.978,71 1.978,71 1.978,71 1.978,71 1.978,71

10 1.628,15 1.655,95 1.683,80 1.711,58 1.739,40 1.767,20 1.795,03 1.822,84 1.850,63 1.850,63 1.850,63 1.850,63 1.850,63

Regelvergütungstabelle für AVR-Einrichtungen nach Anhang C
Regelvergütungstabelle (ab 01.08.2011):
Mittlere Werte gemäß Anlage 3 zu den AVR für die Einrichtungen gemäß Anhang C

Verg.-
Gr.

Regelvergütungsstufen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 3.979,07 4.156,08 4.333,13 4.510,17 4.687,21 4.864,27 5.041,27 5.218,34 5.395,36 5.572,40 5.749,46 5.926,47 6.103,49

1a 3.723,49 3.861,09 3.998,62 4.136,17 4.273,76 4.411,35 4.548,95 4.686,49 4.824,04 4.961,63 5.099,23 5.236,76 5.368,69

1b 3.389,43 3.521,70 3.653,95 3.786,21 3.918,46 4.050,70 4.182,98 4.315,21 4.447,49 4.579,71 4.711,98 4.844,23 4.976,16

2 3.163,11 3.284,59 3.406,11 3.527,55 3.649,03 3.770,53 3.891,96 4.013,47 4.134,93 4.256,46 4.377,93 4.499,34 4.499,34

3 2.831,02 2.934,57 3.038,12 3.141,67 3.245,24 3.348,79 3.452,35 3.555,89 3.659,44 3.763,01 3.866,59 3.970,16 4.068,65

4a 2.633,89 2.728,66 2.823,42 2.918,15 3.012,92 3.107,67 3.202,43 3.297,18 3.391,95 3.486,71 3.581,46 3.676,24 3.769,67

4b 2.470,22 2.545,42 2.620,57 2.695,74 2.770,85 2.846,05 2.921,19 2.996,38 3.071,54 3.146,69 3.221,88 3.297,03 3.307,03

5b 2.267,98 2.327,52 2.387,04 2.451,39 2.517,44 2.583,53 2.649,63 2.715,71 2.781,79 2.847,88 2.914,00 2.980,08 2.984,64

5c 2.144,06 2.197,74 2.251,46 2.307,81 2.364,19 2.422,91 2.485,44 2.548,02 2.610,54 2.673,10 2.734,81 2.734,81 2.734,81

6b 2.066,63 2.108,13 2.149,58 2.191,06 2.232,50 2.275,21 2.318,76 2.362,32 2.406,63 2.454,95 2.503,29 2.541,09 2.541,09

7 1.964,90 1.998,58 2.032,26 2.065,94 2.099,63 2.133,31 2.166,97 2.200,69 2.234,35 2.268,95 2.304,34 2.329,85 2.329,85

8 1.868,94 1.899,72 1.930,55 1.961,34 1.992,16 2.022,95 2.053,79 2.084,58 2.115,38 2.138,27 2.138,27 2.138,27 2.138,27

9a 1.812,28 1.842,94 1.873,57 1.904,21 1.934,81 1.965,44 1.996,06 2.026,69 2.057,22 2.057,22 2.057,22 2.057,22 2.057,22

9 1.769,34 1.797,29 1.825,23 1.853,16 1.881,12 1.909,07 1.937,04 1.964,98 1.988,60 1.988,60 1.988,60 1.988,60 1.988,60

10 1.636,29 1.664,23 1.692,22 1.720,14 1.748,10 1.776,04 1.804,00 1.831,95 1.859,88 1.859,88 1.859,88 1.859,88 1.859,88
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XVI.	In-Kraft-Treten

Dieser Beschluss tritt zum 01. Januar 2010 in Kraft.

Alle Regelungen zur Änderung der Vergütungsbe-
standteile, der Anlagen 17 und 17a zu den AVR, zur 
Einführung der Anlagen 30 bis 33 zu den AVR, zu 
den unteren Lohngruppen und zu den nebenberuf-
lich geringfügig Beschäftigten werden im Zuständig-
keitsbereich einer Regionalkommission zu dem Zeit-
punkt wirksam, zu dem die Regionalkommission 
durch Beschluss innerhalb der von der Bundeskom-
mission festgelegten Bandbreite Werte zur Höhe der 
Tabellenentgelte und der sonstigen Entgeltbestand-
teile, des Umfangs der regel-mäßigen Arbeitszeit 
und des Zusatzurlaubes für die unter die Anlagen 30 
bis 33 zu den AVR fallenden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie der Höhe der Vergütungsbestand-
teile für alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter festlegt.

Teil 9 
Altersteilzeit - Neue Anlage 17a zu den AVR

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission fasst den folgenden Beschluss:

1.	 In die AVR wird folgende neue Anlage 17a zu 
den AVR eingefügt:

„Anlage 17a zu den AVR
Altersteilzeit und flexible Altersarbeitszeit
	
I.	 Geltungsbereich und -dauer

§ 1 Geltungsbereich und -dauer 
	
(1)	 1Diese Regelung gilt für Altersteilzeitdienstver-
hältnisse ab dem 01. Januar 2010. 2Auf Altersteilzeit-
dienstverhältnisse, die vor dem 01. Januar 2010 begon-
nen haben, findet Anlage 17 zu den AVR Anwendung.
	
(2) 	 Diese Regelung gilt für Mitarbeiter, die bis zum 
31.  Dezember 2016 die jeweiligen Voraussetzungen 
dieser Regelung erfüllen und deren Altersteilzeit-
dienstverhältnis oder deren flexible Altersarbeitszeit 
vor dem 1. Januar 2017 begonnen hat.

II.	 Altersteilzeit	

§ 2 Inanspruchnahme von Altersteilzeit
	
Auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes (Alt-
TZG) vom 23. Juli 1996 in der jeweils geltenden Fas-
sung ist die Änderung des Dienstverhältnisses in ein 
Altersteilzeitdienstverhältnis 
a) 	 in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen 

(§ 3) und 

b) 	 im Übrigen im Rahmen einer Quote (§ 4) 
möglich.
	
	

§ 3 Altersteilzeit in Restrukturierungs- und 
Stellenabbaubereichen

	
1Altersteilzeit im Sinne des Altersteilzeitgesetzes 
kann, ohne dass darauf ein Rechtsanspruch besteht, 
in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen bei 
dienstlichem oder betrieblichem Bedarf vereinbart 
werden, wenn die persönlichen Voraussetzungen nach 
§ 5 vorliegen. 2Die Festlegung der in Satz 1 genannten 
Bereiche und die Entscheidung, ob, in welchem Um-
fang und für welchen Personenkreis dort Altersteilzeit-
arbeit zugelassen wird, erfolgt durch den Dienstgeber.
	

§ 4 Altersteilzeit im Übrigen
	
(1) 	 Den Mitarbeitern wird im Rahmen der Quote 
nach Absatz 2 die Möglichkeit eröffnet, Altersteilzeit 
im Sinne des Altersteilzeitgesetzes in Anspruch zu 
nehmen, wenn die persönlichen Voraussetzungen 
nach § 5 vorliegen.
	
(2) 	 1Der Anspruch auf Vereinbarung eines Altersteil-
zeitdienstverhältnisses nach Absatz 1 ist ausgeschlos-
sen, wenn und solange 2,5 v.  H. der Mitarbeiter der 
Einrichtung von einer Altersteilzeitregelung im Sinne 
des Altersteilzeitgesetzes Gebrauch machen. 2Maßgeb-
lich für die Berechnung der Quote ist die Anzahl der 
Mitarbeiter zum Stichtag 31. Mai des Vorjahres. 
	
(3) 	 Der Dienstgeber kann ausnahmsweise die Ver-
einbarung eines Altersteilzeitdienstverhältnisses 
ablehnen, wenn dienstliche oder betriebliche Gründe 
entgegenstehen.
	
Anmerkungen zu Absatz 2:
1. Einrichtungen im Sinne dieser Vorschrift sind solche 
nach § 1 Rahmen-MAVO.
2. 1In die Quote werden alle zum jeweiligen Stichtag be-
stehenden Altersteilzeitdienstverhältnisse einschließ-
lich solcher nach § 3 dieser Anlage einbezogen. 2Die 
so errechnete Quote gilt für das gesamte Kalenderjahr; 
unterjährige Veränderungen bleiben unberücksichtigt. 
3Die Quote wird jährlich überprüft.

§ 5 Persönliche Voraussetzungen für Altersteilzeit
	
(1) 	 Altersteilzeit nach dieser Anlage setzt voraus, 
dass die Mitarbeiter 
a)	 das 60. Lebensjahr vollendet haben und
b) 	 innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn der 

Altersteilzeitarbeit mindestens 1080 Kalendertage 
in einer versicherungspflichtigen Beschäftigung 
nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch gestan-
den haben.
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(2) 	 Das Altersteilzeitdienstverhältnis muss sich zu-
mindest bis zu dem Zeitpunkt erstrecken, ab dem eine 
Rente wegen Alters beansprucht werden kann.
	
(3) 	 1Die Vereinbarung von Altersteilzeit ist spätestens 
drei Monate vor dem geplanten Beginn des Altersteil-
zeitdienstverhältnisses schriftlich zu beantragen. 2Der 
Antrag kann frühestens ein Jahr vor Erfüllung der 
Voraussetzungen nach Absatz 1 gestellt werden. 3Von 
den Fristen nach Satz 1 oder 2 kann einvernehmlich 
abgewichen werden.
	

§ 6 Vereinbarung eines 
Altersteilzeitdienstverhältnisses

	
(1) 	 Das Altersteilzeitdienstverhältnis muss ein versi-
cherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis im Sinne 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch sein und darf die 
Dauer von fünf Jahren nicht überschreiten. 
	
(2) 	 1Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit 
während des Altersteilzeitdienstverhältnisses beträgt 
die Hälfte der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit. 
2Für die Berechnung der bisherigen wöchentlichen 
Arbeitszeit gilt § 6 Abs. 2 AltTZG; dabei bleiben Ar-
beitszeiten außer Betracht, die die regelmäßige wö-
chentliche Arbeitszeit nach § 1 der Anlage 5 zu den 
AVR überschritten haben. 
	
(3) 	 1Die während der Dauer des Altersteilzeitdienst-
verhältnisses zu leistende Arbeit kann so verteilt wer-
den, dass sie 
	 a) durchgehend erbracht wird (Teilzeitmodell) 

oder
	 b) in der ersten Hälfte des Altersteilzeitdienstver-

hältnisses geleistet und die Mitarbeiter anschlie-
ßend von der Arbeit unter Fortzahlung der Leis-
tungen nach Maßgabe des § 7 freigestellt werden 
(Blockmodell).

2Die Mitarbeiter können vom Dienstgeber verlangen, 
dass ihr Wunsch nach einer bestimmten Verteilung 
der Arbeitszeit mit dem Ziel einer einvernehmlichen 
Regelung erörtert wird.

§ 7 Dienstbezüge und Aufstockungsleistungen
	
(1) 	 1Mitarbeiter erhalten während der Gesamtdauer 
des Altersteilzeitdienstverhältnisses im Teilzeitmodell 
(§ 6 Abs. 3 Satz 1 Buchst. a) die Regelvergütung und 
alle sonstigen Vergütungsbestandteile in Höhe der 
sich für entsprechende teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter 
ergebenden Beträge. 2Maßgebend ist die durchschnitt-
liche wöchentliche Arbeitszeit nach § 6 Abs. 2.
	
(2)	 1Mitarbeiter erhalten während der Arbeitsphase 
des Altersteilzeitdienstverhältnisses im Blockmodell 
(§ 6 Abs. 3 Satz 1 Buchst. b) die Regelvergütung und 
alle sonstigen Vergütungsbestandteile in Höhe der 

Hälfte der Vergütung , die sie jeweils erhalten würden, 
wenn sie mit der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit 
(§ 6 Abs. 2 Satz 2) weitergearbeitet hätten; die andere 
Hälfte der Vergütung fließt in das Wertguthaben (§ 
7b SGB IV) und wird in der Freistellungsphase ratier-
lich ausgezahlt. 2Das Wertguthaben erhöht sich bei 
allgemeinen Vergütungserhöhungen in der von der 
Arbeitsrechtlichen Kommission jeweils festzulegenden 
Höhe.
	
(3)	 1Die den Mitarbeitern nach Absatz 1 oder 2 zu-
stehende Vergütung wird nach Maßgabe der Sätze 2 
und 3 um 20 v. H. aufgestockt. 2Bemessungsgrundlage 
für die Aufstockung ist das Regelarbeitsentgelt für die 
Teilzeitarbeit (§ 6 Abs. 1 AltTZG). 3Steuerfreie Entgelt-
bestandteile und Vergütungsbestandteile, die einmalig 
(z. B. Zuwendung nach Abschnitt XIV der Anlage 1 zu 
den AVR) oder die nicht für die vereinbarte Arbeits-
zeit (z.  B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung) 
gezahlt werden, sowie Sachbezüge, die während der 
Gesamtdauer des Altersteilzeitdienstverhältnisses un-
vermindert zustehen, gehören nicht zum Regelarbeits-
entgelt und bleiben bei der Aufstockung unberücksich-
tigt. 4Sätze 1 bis 3 gelten für das bei Altersteilzeit im 
Blockmodell in der Freistellungsphase auszukehrende 
Wertguthaben entsprechend.
	
(4) 	 1Neben den vom Dienstgeber zu tragenden Sozi-
alversicherungsbeiträgen für die nach Absatz 1 oder 
2 zustehende Vergütung entrichtet der Dienstgeber 
zusätzliche Beiträge zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung (Rentenaufstockung) nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 
Buchst. b i.V.m. § 6 Abs. 1 AltTZG. 2Für von der Ver-
sicherungspflicht befreite Mitarbeiter im Sinne von § 4 
Abs. 2 AltTZG gilt Satz 1 entsprechend.
	
(5)	 1In Fällen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit 
besteht ein Anspruch auf Leistungen nach Absätzen 1 
bis 4 längstens für die Dauer der Krankenbezüge nach 
Abschnitt XII Abs. (b) der Anlage 1 zu den AVR. 2Für 
die Zeit der Zahlung des Krankengeldzuschusses (Ab-
schnitt XII Abs. (c) bis (i) der Anlage 1 zu den AVR), 
längstens bis zum Ende der 26. Krankheitswoche, wird 
der Aufstockungsbetrag gemäß Absatz 3 in Höhe des 
kalendertäglichen Durchschnitts des in den letzten 
drei abgerechneten Kalendermonaten maßgebenden 
Aufstockungsbetrages gezahlt.
	
	

§ 8 Verteilung des Urlaubs im Blockmodell
	
1Für Mitarbeiter, die Altersteilzeit im Blockmodell (§ 6 
Abs. 3 Satz 1 Buchst. b) leisten, besteht kein Urlaubsan-
spruch für die Zeit der Freistellung von der Arbeit. 2Im 
Kalenderjahr des Übergangs von der Beschäftigung 
zur Freistellung haben die Mitarbeiter für jeden vollen 
Beschäftigungsmonat Anspruch auf ein Zwölftel des 
Jahresurlaubs.
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§ 9 Nebentätigkeit
	
(1)	 1Mitarbeiter dürfen während des Altersteilzeit-
dienstverhältnisses keine Beschäftigungen oder selb-
ständigen Tätigkeiten ausüben, die die Geringfügig-
keitsgrenze des § 8 SGB IV überschreiten, es sei denn, 
diese Beschäftigungen oder selbständigen Tätigkeiten 
sind bereits innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn 
des Altersteilzeitdienstverhältnisses ständig ausgeübt 
worden. 2Bestehende Regelungen in den AVR über 
Nebentätigkeiten bleiben unberührt.
	
(2)	 1Der Anspruch auf die Aufstockungsleistungen 
ruht während der Zeit, in der Mitarbeiter eine unzu-
lässige Beschäftigung oder selbstständige Tätigkeit im 
Sinne des Absatzes 1 ausüben oder über die Altersteil-
zeitarbeit hinaus Mehrarbeit oder Überstunden leisten, 
die den Umfang der Geringfügigkeitsgrenze des § 8 des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch übersteigen. 2Hat der 
Anspruch auf die Aufstockungsleistungen mindestens 
150 Tage geruht, erlischt er; mehrere Ruhenszeiträume 
werden zusammengerechnet.
	

§ 10 Verlängerung der Arbeitsphase im  
Blockmodell bei Krankheit

	
Ist der Mitarbeiter bei Altersteilzeitarbeit im Blockmo-
dell während der Arbeitsphase über den Zeitraum der 
Krankenbezüge (Abschnitt XII Abs (b) der Anlage 1 zu 
den AVR) hinaus arbeitsunfähig erkrankt, verlängert 
sich die Arbeitsphase um die Hälfte des den Entgelt-
fortzahlungszeitraum übersteigenden Zeitraums der 
Arbeitsunfähigkeit; in dem gleichen Umfang verkürzt 
sich die Freistellungsphase.
	

§ 11 Ende des Dienstverhältnisses
	
(1)	 Das Dienstverhältnis endet zu dem in der Alters-
teilzeitvereinbarung festgelegten Zeitpunkt.
	
(2)	 Das Dienstverhältnis endet unbeschadet der sons-
tigen Beendigungstatbestände der AVR
a) 	 mit Ablauf des Kalendermonats vor dem Kalen-

dermonat, von dem an der Mitarbeiter eine ab-
schlagsfreie Rente wegen Alters beanspruchen 
kann oder

b) 	 mit Beginn des Kalendermonats, für den der 
Mitarbeiter eine Rente wegen Alters tatsächlich 
bezieht.

	
(3)	 1Endet bei einem Mitarbeiter, der im Rahmen 
der Altersteilzeit nach dem Blockmodell beschäftigt 
wird, das Dienstverhältnis vorzeitig, hat er Anspruch 
auf eine etwaige Differenz zwischen den erhaltenen 
Entgelten und dem Entgelt für den Zeitraum seiner 
tatsächlichen Beschäftigung, die er ohne Eintritt in 
die Altersteilzeit erzielt hätte, vermindert um die vom 
Dienstgeber gezahlten Aufstockungsleistungen. 

2Bei Tod des Mitarbeiters steht dieser Anspruch den 
Erben zu.
	

§ 12 Ergänzende Dienstvereinbarungen
	
1In einer einvernehmlichen  Dienstvereinbarung (§ 38 
Abs. 1 Nr. 1 Rahmen-MAVO) können von den §§ 2 
bis 11 abweichende Regelungen vereinbart werden. 
2Abweichende Regelungen sind nur zulässig, soweit 
die gesetzlichen Mindestvoraussetzungen für Alters-
teilzeit nach dem AltTZG nicht unterschritten werden.

III.	 Flexible Altersarbeitszeit (FALTER)	

§ 13 Flexible Altersarbeitszeit
	
1Älteren Mitarbeitern wird in einem Modell der fle-
xiblen Altersarbeitszeit ein gleitender Übergang in 
den Ruhestand bei gleichzeitig längerer Teilhabe am 
Berufsleben ermöglicht. 2Das Modell sieht vor, dass die 
Mitarbeiter über einen Zeitraum von vier Jahren ihre 
Arbeitszeit auf die Hälfte der bisherigen Arbeitszeit 
reduzieren und gleichzeitig eine Teilrente in Höhe von 
höchstens 50 v. H. der jeweiligen Altersrente beziehen. 
3Die reduzierte Arbeitsphase beginnt zwei Jahre vor 
Erreichen des Kalendermonats, für den der Mitarbeiter 
eine abschlagsfreie Altersrente in Anspruch nehmen 
kann und geht zwei Jahre über diese Altersgrenze 
hinaus. 4Die Mitarbeiter erhalten nach Erreichen der 
Altersgrenze für eine abschlagsfreie Altersrente einen 
Anschlussdienstvertrag für zwei Jahre unter der Bedin-
gung, dass das Dienstverhältnis bei Inanspruchnahme 
einer mehr als hälftigen Teilrente oder einer Vollrente 
endet. 5Die übrigen Beendigungstatbestände der AVR 
bleiben unberührt. 6Auf die Vereinbarung von flexib-
ler Altersarbeitszeit besteht kein Rechtsanspruch.“
	
2.	 Dieser Beschluss tritt rückwirkend zum  

01. Januar 2010 in Kraft.

3.	 Alle Regelungen zur Änderung der Vergü-
tungsbestandteile, der Anlagen 17 und 17a zu 
den AVR, zur Einführung der Anlagen 30 bis 
33 zu den AVR, zu den unteren Lohngruppen 
und zu den nebenberuflich geringfügig Be-
schäftigten werden im Zuständigkeitsbereich 
einer Regionalkommission zu dem Zeitpunkt 
wirksam, zu dem die Regionalkommission 
durch Beschluss innerhalb der von der Bundes-
kommission festgelegten Bandbreite Werte zur 
Höhe der Tabellenentgelte und der sonstigen 
Entgeltbestandteile, des Umfangs der regelmä-
ßigen Arbeitszeit und des Zusatzurlaubes für 
die unter die Anlagen 30 bis 33 zu den AVR 
fallenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie der Höhe der Vergütungsbestandteile für 
alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
festlegt.
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Teil 10
Bandbreite Weihnachtszuwendung in der  

Region Ost

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission fasst den folgenden Beschluss:

Auf den Antrag der Regionalkommission Ost gemäß 
§ 10 Abs. 4 AK-Ordnung vom 21.09.2009 stimmt die 
Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on einer Abweichung von der Regelung über die von 
der Bundeskommission mit Beschluss vom 19.06.2008 
festgelegten Bandbreite zu Abschnitt XIV der Anlage 
1 zu den AVR durch den Beschluss der Regionalkom-
mission Ost vom 21.09.2009 zu.

Die vorstehenden Beschlüsse setze ich für das Bistum 
Mainz in Kraft.

Mainz, 25. Januar 2011

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

Herausgegeben vom Bischöflichen Ordinariat Mainz - Prälat Dietmar Giebelmann, Generalvikar
Druck: Bischöfliche Kanzlei

Bezugspreis jährlich € 15,– einschl. Versandkosten
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153. Jahrgang	 Mainz, den 14. März 2011� Nr. 4

Inhalt:	 Botschaft des Heiligen Vaters für die Fastenzeit 2011. – Botschaft des Heiligen Vaters zum 48. Weltge-
betstag um geistliche Berufungen. – Aufruf der deutschen Bischöfe zur Solidarität mit den Christen im 
Heiligen Land (Palmsonntags-Kollekte 2011). – Inkraftsetzung von Beschlüssen der Arbeitsrechtlichen 
Kommission des Deutschen Caritasverbandes vom 9. Dezember 2010. – Baumaßnahmenordnung für die 
Kirchengemeinden und Gesamtverbände im Bistum Mainz. – Verordnung für die Diözesan-Baukom-
mission des Bischöflichen Ordinariates. – Zuschussrichtlinien Bau des Bistums Mainz. – Bauhaushalt 
2012/Antragsfrist bis zum 01. Mai 2011. – Erhebungsbogen für die Kirchliche Statistik. – Palmsonntags-
kollekte am 17. April für die Christen im Heiligen Land. – Zuwendungsbestätigung für Spenden zu-
gunsten des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken. – Stellenausschreibungen. – Personalchronik. 
– GEMA 2011. – Bonifatiuswerk: Kreuzwegheft für Kinder. – Bestellung von Druckschriften. – Kurse 
des TPI.

Akt. Sr. Heiligkeit Papst Benedikt XVI.

44.	 Botschaft des Heiligen Vaters für die  
Fastenzeit 2011 

„Mit Christus wurdet ihr in der Taufe begraben, mit Ihm 
auch auferweckt!“ (Vgl. Kol 2,12)
 
Liebe Brüder und Schwestern!

Die Fastenzeit, die uns zur Feier des heiligen Osterfes-
tes hinführt, ist für die Kirche eine überaus kostbare 
und wichtige liturgische Zeit. Im Hinblick darauf freue 
ich mich, ein besonderes Wort an euch zu richten, da 
sie mit entsprechendem Eifer gelebt werden soll. Wäh-
rend die Gemeinschaft der Kirche der endgültigen 
Vereinigung mit ihrem Bräutigam beim ewigen Ostern 
entgegenharrt, verstärkt sie, unermüdlich im Gebet 
und in Werken der Liebe, ihre Anstrengungen auf dem 
Weg der Reinigung im Geist, um mit größerer Fülle aus 
dem Geheimnis der Erlösung das neue Leben in Chris-
tus zu schöpfen (vgl. Präfation für die Fastenzeit I).  

1. Dieses Leben ist uns schon am Tag unserer Taufe ge-
schenkt worden, als für uns, die wir „mit der Taufe am 
Tod und an der Auferstehung Christi Anteil haben“, 
„das freudige und erhebende Abenteuer der Jünger-
schaft“ begonnen hat (Homilie am Fest der Taufe des 
Herrn, 10. Januar 2010). Der heilige Paulus betont in 
seinen Briefen immer wieder die einzigartige Gemein-
schaft mit dem Sohn Gottes, die durch dieses Bad der 
Taufe gewirkt wird. Die Tatsache, dass man die Taufe 
in den meisten Fällen als Kind empfängt, macht deut-
lich, dass es sich um ein Geschenk Gottes handelt: Kei-
ner verdient sich das ewige Leben aus eigener Kraft 

heraus. Das Erbarmen Gottes, das die Sünde hinweg 
nimmt und es ermöglicht, so zu leben, „wie es dem Le-
ben in Christus Jesus entspricht“ (Phil 2,5), wird dem 
Menschen unentgeltlich geschenkt.
Der Völkerapostel erläutert in seinem Brief an die Phi-
lipper den Sinngehalt der Umwandlung, welche sich 
durch die Teilnahme am Tod und an der Auferstehung 
Christi vollzieht, indem er ihr Ziel aufzeigt: „Christus 
will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung 
und die Gemeinschaft mit seinen Leiden; sein Tod 
soll mich prägen. So hoffe ich, auch zur Auferstehung 
von den Toten zu gelangen“ (Phil 3,10-11). Die Tau-
fe ist also kein Ritus der Vergangenheit, sondern die 
Begegnung mit Christus, der die ganze Existenz des 
Getauften formt, ihm göttliches Leben verleiht und ihn 
zu einer aufrichtigen Umkehr ruft, die von der Gnade 
begonnen und getragen wird und so die Vollgestalt 
Christi erreichen lässt. 

Die Taufe steht in einer besonderen Beziehung zur Fas-
tenzeit als einem günstigen Moment, um die rettende 
Gnade zu erfahren. Die Väter des Zweiten Vatikani-
schen Konzils haben alle Hirten der Kirche dazu auf-
gerufen, „die der Fastenliturgie eigenen Taufmotive 
stärker“ zu nutzen (Konstitution Sacrosanctum Con-
cilium, 109). Denn immer schon verbindet die Kirche 
die Osternacht mit der Feier der Taufe: In diesem Sak-
rament wird jenes große Geheimnis wirksam, in dem 
der Mensch der Sünde stirbt, des neuen Lebens im 
auferstandenen Christus teilhaftig wird und denselben 
Geist Gottes empfängt, der Jesus von den Toten auf-
erweckt hat (vgl. Röm 8,11). Dieses unentgeltliche Ge-
schenk muss immer wieder neu in jedem von uns ent-
facht werden, und die Fastenzeit bietet uns einen dem 
Katechumenat ähnlichen Weg an, der für die Christen 
der frühen Kirche wie auch für die Taufbewerber von 
heute eine unersetzbare Schule des Glaubens und des 
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christlichen Lebens ist: Sie erleben die Taufe wirk-
lich als einen entscheidenden Moment für ihre ganze 
Existenz.

2. Was könnte sich besser eignen, um ernsthaft den 
Weg auf Ostern zu beschreiten und uns auf die Fei-
er der Auferstehung des Herrn – das freudigste und 
feierlichste Fest des ganzen Kirchenjahres – vorzube-
reiten, als sich vom Wort Gottes leiten zu lassen? Des-
halb führt uns die Kirche in den Evangelientexten der 
Sonntage der Fastenzeit hin auf eine besonders innige 
Begegnung mit dem Herrn, indem sie uns die Etappen 
der christlichen Initiation noch einmal durchlaufen 
lässt: für die Katechumenen im Hinblick auf den Emp-
fang des Sakramentes der Wiedergeburt; für die schon 
Getauften, um neue und maßgebende Schritte in der 
Nachfolge Christi und in der vollkommeneren Hinga-
be an Ihn zu setzen.
Der erste Sonntag des Weges durch die Fastenzeit 
macht die Verfassung unseres Menschseins auf dieser 
Erde deutlich. Der siegreiche Kampf gegen die Versu-
chungen, mit dem die Sendung Jesu beginnt, ist eine 
Einladung, sich der eigenen Schwachheit bewusst zu 
werden, um die Gnade zu empfangen, die von Sün-
den frei macht und neue Kraft in Christus ausgießt, 
der Weg, Wahrheit und Leben ist (vgl. Die Feier der 
Eingliederung Erwachsener in die Kirche, Nr. 25). Er 
ist ein deutlicher Aufruf, sich daran zu erinnern, dass 
der christliche Glaube, nach dem Beispiel Jesu und in 
Gemeinschaft mit Ihm, einen Kampf „gegen die Be-
herrscher dieser finsteren Welt“ (Eph 6,12) einschließt, 
in welcher der Teufel am Werk ist, der auch heute nicht 
müde wird, den Menschen, der sich dem Herrn nähern 
will, zu versuchen: Christus geht daraus als Sieger her-
vor, um auch unser Herz für die Hoffnung zu öffnen 
und uns darin zu leiten, die Verführungen des Bösen 
zu besiegen.

Das Evangelium von der Verklärung des Herrn stellt 
uns die Herrlichkeit Christi vor Augen, die die Auf-
erstehung vorwegnimmt und die Vergöttlichung des 
Menschen ankündigt. Die Gemeinschaft der Christen 
erkennt, dass sie wie die Apostel Petrus, Jakobus und 
Johannes „beiseite […] auf einen hohen Berg“ (Mt 17,1) 
geführt wird, um in Christus, als Söhne im Sohn, wie-
der das Geschenk der göttlichen Gnade zu empfangen: 
„Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen ge-
funden habe; auf ihn sollt ihr hören.“ (V. 5). Es ist eine 
Einladung, vom Lärm des Alltags Abstand zu nehmen, 
um in die Gegenwart Gottes einzutauchen: Er möchte 
uns tagtäglich ein Wort zukommen lassen, das tief in 
unseren Geist eindringt, wo es Gut und Böse unter-
scheidet (vgl. Hebr 4,12), und das den Willen stärkt, 
dem Herrn nachzufolgen.
Die Bitte Jesu an die samaritische Frau: „Gib mir zu 
trinken!“ (Joh 4,7), die ihren Platz in der Liturgie des 
dritten Sonntages hat, drückt die Leidenschaft Gottes 
für jeden Menschen aus und möchte in unserem Her-
zen den Wunsch nach dem Geschenk der „sprudelnden 

Quelle […], deren Wasser ewiges Leben schenkt“ (V. 
14), wecken: Es ist die Gabe des Heiligen Geistes, der 
die Christen zu „wahren Beter[n]“ macht, die fähig 
sind, den Vater „im Geist und in der Wahrheit“ (V. 23) 
anzubeten. Nur dieses Wasser vermag unseren Durst 
nach dem Guten, nach der Wahrheit und nach der 
Schönheit zu löschen! Nur dieses Wasser, das uns der 
Sohn gibt, bewässert die Wüsten der unruhigen und 
unzufriedenen Seele, „bis sie ruht in Gott“, wie es das 
bekannte Wort des heiligen Augustinus sagt.
Der Sonntag des Blindgeborenen stellt uns Christus als 
das Licht der Welt vor Augen. Das Evangelium fragt 
jeden einzelnen von uns: „Glaubst du an den Men-
schensohn?“. „Ich glaube, Herr!“ (Joh 9,35.38), bestätigt 
freudig der Blindgeborene und macht sich so zur Stim-
me eines jeden Glaubenden. Das Heilungswunder ist 
das Zeichen dafür, dass Christus zusammen mit dem 
Augenlicht auch unseren inneren Blick öffnen möchte, 
damit unser Glaube immer tiefer wird und wir in Ihm 
unseren einzigen Retter erkennen können. Er erhellt 
alle Dunkelheit des Lebens und lässt den Menschen als 
„Kind des Lichtes“ leben.

Wenn uns am fünften Sonntag die Auferweckung des 
Lazarus verkündet wird, werden wir mit dem letzten 
Geheimnis unserer Existenz konfrontiert: „Ich bin die 
Auferstehung und das Leben. […] Glaubst du das?” 
(Joh 11,25-26). Für die christliche Gemeinschaft ist das 
der Augenblick, mit Marta offen alle Hoffnung auf Je-
sus von Nazaret zu setzen: „Ja, Herr, ich glaube, dass 
du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt 
kommen soll“ (V. 27). Die Gemeinschaft mit Christus 
in diesem Leben bereitet uns darauf vor, die Grenze 
des Todes zu überwinden, um für immer in Ihm zu 
leben. Der Glaube an die Auferstehung der Toten und 
die Hoffnung auf das ewige Leben öffnen unseren 
Blick für den letzten Sinn unserer Existenz: Gott hat 
den Menschen für die Auferstehung und das Leben 
erschaffen, und diese Wahrheit gibt der Geschichte der 
Menschen, ihrer persönlichen Existenz und ihrem Le-
ben in der Gesellschaft wie auch der Kultur, der Poli-
tik und der Wirtschaft ihren wahren und letztgültigen 
Sinn. Ohne das Licht des Glaubens endet das ganze 
Universum eingeschlossen in einem Grab ohne Zu-
kunft, ohne Hoffnung.
Der Weg durch die Fastenzeit findet seine Vollendung 
in den Drei Österlichen Tagen, besonders in der gro-
ßen Vigil der Osternacht: Bei der Erneuerung des Tauf-
versprechens bekennen wir von neuem, dass Christus 
der Herr unseres Lebens ist, jenes Lebens, das Gott uns 
geschenkt hat, als wir „aus dem Wasser und dem Hei-
ligen Geist“ wiedergeboren wurden, und wir bekräfti-
gen von neuem unseren festen Entschluss, dem Werk 
der Gnade zu entsprechen, um seine Jünger zu sein.

3. Unser Eingetaucht-Sein in Tod und Auferstehung 
Christi durch das Sakrament der Taufe drängt uns je-
den Tag aufs neue dazu, unser Herz von der Last der 
materiellen Dinge zu befreien, von jener egoistischen 
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Bindung an die „Erde“, die uns arm macht und uns 
daran hindert, für Gott und den Nächsten bereit und 
offen zu sein. In Christus hat sich Gott als die Liebe of-
fenbart (vgl. 1 Joh 4,7-10). Das Kreuz Christi, das „Wort 
vom Kreuz“ verdeutlicht die rettende Kraft Gottes (vgl. 
1 Kor 1,18), die geschenkt wird, um den Menschen auf-
zurichten und ihm das Heil zu bringen: Liebe in ihrer 
radikalsten Form (vgl. Enzyklika Deus caritas est, 12). 
Durch die traditionellen Übungen des Fastens, des Al-
mosengebens und des Gebetes, Ausdrucksweisen der 
Verpflichtung zur Umkehr, erzieht die Fastenzeit dazu, 
die Liebe Christi immer radikaler zu leben. Das Fasten, 
das unterschiedlich begründet sein kann, hat für den 
Christen einen tief religiösen Sinn: Indem wir unseren 
Tisch ärmer machen, lernen wir unseren Egoismus zu 
überwinden, um in der Logik des Schenkens und der 
Liebe zu leben; indem wir den Verzicht auf etwas auf 
uns nehmen – nicht bloß auf etwas Überflüssiges – ler-
nen wir, unseren Blick vom eigenen „Ich“ abzuwen-
den, um jemanden an unserer Seite zu entdecken und 
Gott im Angesicht vieler unserer Brüder zu erkennen. 
Für den Christen hat das Fasten nichts mit einer Ichbe-
zogenheit zu tun, sondern es öffnet mehr und mehr auf 
Gott hin und auf die Bedürfnisse der Menschen und 
sorgt dafür, dass die Liebe zu Gott auch die Liebe zum 
Nächsten einschließt (vgl. Mk 12,31).

Auf unserem Weg sehen wir uns auch der Versu-
chung des Haben-Wollens gegenüber, der Habsucht 
nach Geld, die die Vorrangstellung Gottes in unserem 
Leben gefährdet. Die Besitzgier bringt Gewalt, Miss-
brauch und Tod hervor; aus diesem Grunde erinnert 
die Kirche besonders in der Fastenzeit an die Übung 
des Almosengebens, das heißt an das Teilen. Die Ver-
götterung der Güter hingegen entfernt nicht nur vom 
anderen, sondern sie entblößt den Menschen, macht 
ihn unglücklich, betrügt ihn, weckt falsche Hoffnun-
gen, ohne das zu verwirklichen, was sie verspricht, 
weil sie die materiellen Dinge an die Stelle Gottes setzt, 
der allein Quelle des Lebens ist. Wie kann man die 
Vatergüte Gottes verstehen, wenn das Herz voll von 
sich selbst und den eigenen Plänen ist, mit denen man 
sich einbildet, sich die Zukunft sichern zu können? Es 
ist die Versuchung, so zu denken wie der Reiche im 
Gleichnis: „Nun hast du einen großen Vorrat, der für 
viele Jahre reicht...“ Wir kennen das Urteil des Herrn: 
„Du Narr! Noch in dieser Nacht wird man dein Leben 
von dir zurückfordern…“ (Lk 12,19-20). Die Übung 
des Almosengebens ist ein Aufruf, Gott den Vorrang 
zu geben und dem anderen gegenüber aufmerksam zu 
sein, um unseren guten Vater neu zu entdecken und 
sein Erbarmen zu empfangen.
In der gesamten Fastenzeit bietet uns die Kirche das 
Wort Gottes sehr reichlich an. Wenn wir es betrachten 
und verinnerlichen, um es tagtäglich zu leben, lernen 
wir eine kostbare und unersetzbare Form des Gebetes 
kennen. Denn das aufmerksame Hören auf Gott, der  

unaufhörlich zu unserem Herzen spricht, nährt den 
Weg des Glaubens, den wir am Tag der Taufe begon-
nen haben. Das Gebet erlaubt uns auch, eine neue 
Auffassung der Zeit zu gewinnen: Ohne die Perspek-
tive der Ewigkeit und der Transzendenz unterteilt sie 
nämlich nur unsere Schritte auf einen Horizont hin, 
der keine Zukunft hat. Im Gebet finden wir hingegen 
Zeit für Gott, um zu erkennen, dass „seine Worte nicht 
vergehen werden“ (vgl. Mk 13,31), um einzutreten in 
jene innige Gemeinschaft mit Ihm, die „niemand uns 
nimmt“ (vgl. Joh 16,22) und die uns für die Hoffnung 
öffnet, die nicht zugrunde gehen lässt, für das ewige 
Leben.
Kurz gesagt, der Weg durch die Fastenzeit, auf dem 
wir eingeladen sind, das Geheimnis des Kreuzes zu 
betrachten, bedeutet, dass „sein Tod mich prägen 
soll“ (Phil 3,10), um eine tiefe Umkehr in unserem Le-
ben verwirklichen zu können: sich verwandeln lassen 
durch das Wirken des Heiligen Geistes wie der hl. Pau-
lus auf dem Weg nach Damaskus; unsere Existenz mit 
Entschiedenheit am Willen Gottes ausrichten; uns von 
unserem Egoismus befreien, indem wir die Machtsucht 
über die andern überwinden und uns der Liebe Christi 
öffnen. Die Fastenzeit ist eine geeignete Zeit, um un-
sere Schwachheit einzugestehen und nach einer ehrli-
chen Prüfung unseres Lebens die erneuernde Gnade 
des Sakramentes der Versöhnung zu empfangen sowie 
entschieden auf Christus zuzugehen.
Liebe Brüder und Schwestern, durch die persönliche 
Begegnung mit unserem Erlöser und durch Fasten, 
Almosengeben und Gebet führt uns der Weg der Um-
kehr auf Ostern hin zur Wiederentdeckung unserer 
Taufe. Empfangen wir in dieser Fastenzeit wieder neu 
die Gnade, die Gott uns in jenem Moment geschenkt 
hat, damit er all unser Handeln erleuchte und leite. 
Was das Sakrament bezeichnet und bewirkt, sollen wir 
jeden Tag in der Nachfolge Christi großzügiger und 
überzeugender leben. Auf diesem unserem Weg ver-
trauen wir uns der Jungfrau   Maria an, die das Wort 
Gottes im Glauben und im Fleisch geboren hat, um 
wie sie in den Tod und die Auferstehung ihres Sohnes 
Jesus einzutauchen und das ewige Leben zu erlangen. 

Aus dem Vatikan, am 4. November 2010
 

BENEDICTUS PP XVI

45.	 Botschaft des Heiligen Vaters zum 
48. Weltgebetstag um geistliche Berufungen

„Die Berufungen in der Ortskirche fördern“

Liebe Brüder und Schwestern!

Der 48. Weltgebetstag um geistliche Berufungen 
am kommenden vierten Sonntag in der Osterzeit,  
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dem 15. Mai 2011, lädt uns ein, über das Thema „Die 
Berufungen in der Ortskirche fördern“ nachzuden-
ken. Vor 70 Jahren rief der ehrwürdige Papst Pius XII. 
das Päpstliche Werk für Priesterberufe ins Leben. In 
der Folge wurden von Bischöfen in vielen Diözesen 
ähnliche Werke errichtet, die von Priestern oder Laien 
angeregt worden waren. Sie sollten eine Antwort auf 
die Einladung des Guten Hirten sein: „Als er die vielen 
Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie wa-
ren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten 
haben“, und sagte: „Die Ernte ist groß, aber es gibt nur 
wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbei-
ter für seine Ernte auszusenden“ (Mt 9,36-38).

Die Kunst, Berufungen zu fördern und für sie zu sor-
gen, hat einen hervorragenden Bezugspunkt in den 
Abschnitten des Evangeliums, in denen Jesus seine 
Jünger in die Nachfolge ruft und sie voll Liebe und 
Umsicht formt. Unser besonderes Augenmerk gilt 
dabei der Weise, wie Jesus seine engsten Mitarbeiter 
berufen hat, das Reich Gottes zu verkünden (vgl. Lk 
10,9). Vor allem ist ersichtlich, daß der erste Schritt das 
Gebet für sie war: Bevor er sie berief, verbrachte Jesus 
die ganze Nacht allein im Gebet und im Hören auf 
den Willen des Vaters (vgl. Lk 6,12), in einem inneren 
Aufstieg über die Dinge des Alltags hinaus. Die Beru-
fung der Jünger entspringt geradezu dem vertrauten 
Gespräch Jesu mit dem Vater. Berufungen zum Prie-
stertum und zum geweihten Leben sind primär Frucht 
eines beständigen Kontakts mit dem lebendigen Gott 
und eines beharrlichen Gebets, das sich zum „Herrn 
der Ernte“ sowohl in den Pfarrgemeinden als auch in 
den christlichen Familien und bei den Berufungskrei-
sen erhebt.

Am Anfang seines öffentlichen Wirkens berief der 
Herr einige Fischer, die am Ufer des Sees von Ga-
liläa ihrer Arbeit nachgingen: „Kommt her, folgt mir 
nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen“ 
(Mt 4,19). Er zeigte ihnen seine messianische Sendung 
an zahlreichen „Zeichen“, die auf seine Liebe zu den 
Menschen und auf die Gabe der Barmherzigkeit des 
Vaters hinwiesen. Er hat sie mit seinen Worten und 
mit seinem Leben unterrichtet, damit sie bereit sein 
würden, sein Heilswerk weiterzuführen. Schließlich, 
„da er wußte, daß seine Stunde gekommen war, um 
aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen“ (Joh 13,1), 
hat er ihnen das Gedächtnis seines Todes und seiner 
Auferstehung anvertraut. Und bevor er in den Himmel 
aufgenommen wurde, hat er sie in die ganze Welt ge-
sandt mit dem Auftrag: „Geht zu allen Völkern und 
macht alle Menschen zu meinen Jüngern“ (Mt 28,19). 

Es ist ein Angebot, anspruchsvoll und begeisternd, das 
Jesus denen macht, zu denen er „Folge mir nach“ sagt: 
Er lädt sie ein, mit ihm Freundschaft zu schließen, sein 
Wort aus der Nähe zu hören und mit ihm zu leben. 
Er lehrt sie, sich ganz Gott und der Verbreitung seines 
Reiches hinzugeben entsprechend dem Grundsatz des 
Evangeliums: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde 
fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, 
bringt es reiche Frucht“ (Joh 12,24). Er lädt sie ein, aus 
ihrer Verschlossenheit herauszutreten, aus ihrer eige-
nen Vorstellung von Selbstverwirklichung, um in ei-
nen anderen Willen, den Willen Gottes, einzutauchen 
und sich von ihm führen zu lassen. Er läßt sie eine 
Brüderlichkeit leben, die aus dieser totalen Verfügbar-
keit für Gott entspringt (vgl. Mt 12,49-50) und die zum 
unverwechselbaren Kennzeichen für die Gemeinschaft 
Jesu wird: „Daran werden alle erkennen, daß ihr meine 
Jünger seid: wenn ihr einander liebt“ (Joh 13,35).

Auch heute ist die Nachfolge Christi anspruchsvoll. Es 
bedeutet zu lernen, den Blick auf Christus gerichtet zu 
halten, ihn sehr gut zu kennen, ihn in seinem Wort zu 
hören und ihm in den Sakramenten zu begegnen. Es 
bedeutet zu lernen, den eigenen Willen seinem Willen 
anzugleichen. Es handelt sich um eine wahre und ei-
gentliche Schule für alle, die sich unter der Führung 
der zuständigen kirchlichen Verantwortlichen auf den 
priesterlichen Dienst oder auf das geweihte Leben vor-
bereiten. Der Herr unterläßt es nicht, in allen Leben-
saltern zu rufen, seine Sendung zu teilen und der 
Kirche im Priesteramt oder im gottgeweihten Leben 
zu dienen. Die Kirche „ist daher gerufen, dieses Ges-
chenk zu hüten, es hochzuschätzen und zu lieben: Sie 
ist verantwortlich für das Entstehen und Heranreifen 
der Priesterberufe“ (Johannes Paul II., Nachsynodales 
Apostolisches Schreiben Pastores dabo vobis, 41). Be-
sonders in unserer Zeit, in der die Stimme Gottes von 
„anderen Stimmen“ erstickt zu werden scheint und 
der Vorschlag, ihm zu folgen und ihm sein eigenes 
Leben hinzugeben, als zu schwierig gilt, müßte jede 
christliche Gemeinschaft, jeder Gläubige bewußt die 
Aufgabe übernehmen, Berufungen zu fördern. Es ist 
wichtig, diejenigen, die eindeutige Zeichen einer Beru-
fung zum Priestertum oder zum geweihten Leben zei-
gen, zu ermutigen und zu unterstützen, damit sie das 
Wohlwollen der gesamten Gemeinschaft spüren, wenn 
sie ihr „Ja“ zu Gott und der Kirche sagen. Ich selber er-
mutige sie, wie ich auch diejenigen ermutigt habe, die 
sich für den Eintritt ins Seminar entschieden haben und 
denen ich geschrieben habe: „Ihr habt gut daran getan. 
Denn die Menschen werden immer, auch in der Peri-
ode der technischen Beherrschung der Welt und der 
Globalisierung, Gott benötigen – den Gott, der sich uns 
gezeigt hat in Jesus Christus und der uns versammelt 
in der weltweiten Kirche, um mit ihm und durch ihn  



Kirchliches Amtsblatt Mainz 2011 Nr. 4

— 141 —

das rechte Leben zu erlernen und die Maßstäbe der 
wahren Menschlichkeit gegenwärtig und wirksam zu 
halten“ (Brief an die Seminaristen, 18. Oktober 2010). 

Jede Ortskirche muß immer empfänglicher und 
aufmerksamer für die Berufungspastoral werden, in-
dem sie auf verschiedenen Ebenen, in der Familie, in 
der Pfarrei und in den Vereinigungen vor allem die 
Kinder und die Jugendlichen – wie es Jesus mit seinen 
Jüngern getan hat – dazu erzieht, eine echte und her-
zliche Freundschaft mit dem Herrn in der Pflege des 
persönlichen und liturgischen Gebets reifen zu lassen; 
zu lernen, in wachsender Vertrautheit mit der Heili-
gen Schrift aufmerksam und bereitwillig auf das Wort 
Gottes zu hören; zu begreifen, daß das Eintreten in den 
Willen Gottes die Person nicht zunichte macht oder 
zerstört, sondern erst ermöglicht, die tiefere Wahrheit 
über sich selbst zu entdecken und ihr zu folgen; die Be-
ziehungen mit den anderen anspruchslos und brüder-
lich zu leben, weil man ausschließlich im Sich-Öffnen 
für die Liebe Gottes die wahre Freude und die volle 
Verwirklichung des eigenen Strebens findet. „In der 
Ortskirche die Berufungen fördern“ bedeutet den Mut 
zu haben, durch eine aufmerksame und angemessene 
Berufungspastoral auf diesen anspruchsvollen Weg 
der Nachfolge Christi hinzuweisen, der Sinn gibt und 
so dazu befähigt, das ganze Leben mit einzubeziehen. 

Ich wende mich insbesondere an euch, liebe Mitbrüder 
im Bischofsamt. Um eurer Sendung für das Heil in 
Christus Bestand und Verbreitung zu verleihen, ist 
es wichtig „die Priester- und Ordensberufe soviel wie 
möglich [zu] fördern und dabei den Missionsberufen 
besondere Sorgfalt [zu] widmen“ (Dekret Christus 
Dominus, 15). Der Herr braucht euere Mitarbeit, damit 
sein Ruf die Herzen derer erreicht, die er erwählt hat. 
Wählt mit Sorgfalt die Mitarbeiter in den diözesanen 
Berufungszentren aus, die ein wertvolles Instrument 
zur Förderung und Organisation der Berufungspa-
storal und des Gebets sind, das diese unterstützt und 
ihre Wirksamkeit gewährleistet. Ich möchte euch, liebe 
bischöfliche Mitbrüder, auch an die Sorge der Weltkir-
che um eine gleichmäßige Verteilung der Priester in 
der Welt erinnern. Eure Hilfsbereitschaft gegenüber 
Diözesen mit Mangel an Berufungen wird zum Se-
gen Gottes für eure Gemeinschaften und stellt für die 
Gläubigen ein Zeugnis für einen priesterlichen Dienst 
dar, der sich großzügig den Bedürfnissen der ganzen 
Kirche öffnet.

Das Zweite Vatikanische Konzil hat ausdrücklich 
daran erinnert, daß „Berufe zu fördern […] Aufgabe 
der gesamten christlichen Gemeinde [ist]. Sie erfüllt 
sie vor allem durch ein wirklich christliches Leben“ 
(Dekret Optatam totius, 2). Ich möchte deshalb einen 
besonderen mitbrüderlichen Gruß und eine Ermuti-
gung an alle richten, die in verschiedener Weise in den  

Pfarreien mit den Priestern zusammenarbeiten. Beson-
ders wende ich mich an diejenigen, die ihren eigenen 
Beitrag zur Berufungspastoral leisten können: die Pri-
ester, die Familien, die Katecheten, die Gruppenleiter. 
Den Priestern empfehle ich, darum bemüht zu sein, 
ein Zeugnis für die Einheit mit dem Bischof und den 
anderen Mitbrüdern zu geben, um den lebenswichti-
gen Humus für neue Keime priesterlicher Berufungen 
zu bereiten. Die Familien seien „durchdrungen vom 
Geist des Glaubens, der Liebe und der Frömmigkeit“ 
(ebd.) und bereit, ihren Söhnen und Töchtern zu hel-
fen, mit Großzügigkeit den Ruf zum Priestertum oder 
dem geweihten Leben anzunehmen. Die Katecheten 
und die Leiter der katholischen Vereinigungen und 
der kirchlichen Bewegungen sollen im Bewußtsein 
ihrer erzieherischen Sendung „die ihnen anvertrauten 
jungen Menschen so zu erziehen suchen, daß sie den 
göttlichen Ruf wahrnehmen und ihm bereitwillig fol-
gen können“ (ebd.).

Liebe Brüder und Schwestern, euer Einsatz, Berufun-
gen zu fördern und für sie zu sorgen, erreicht seinen 
vollen Sinn und seine seelsorgliche Wirksamkeit, wenn 
er in Einheit mit der Kirche geschieht und im Dienst 
der Gemeinschaft steht. Dazu ist jeder Moment des 
kirchlichen Gemeindelebens – die Katechese, die 
Fortbildungstreffen, die liturgischen Feiern, die Wall-
fahrten zu Heiligtümern – eine vorzügliche Gelegen-
heit, um im Volk Gottes, insbesondere bei den Kindern 
und Jugendlichen, den Sinn für die Zugehörigkeit zur 
Kirche zu wecken und für die Verantwortung, einem 
Ruf zum Priestertum oder zum geweihten Leben in 
freier und bewußter Entscheidung zu folgen. 

Die Fähigkeit, für Berufungen Sorge zu tragen, ist ein 
Kennzeichen für die Lebendigkeit einer Ortskirche. 
Bitten wir die Jungfrau Maria vertrauensvoll und ein-
dringlich um ihre Hilfe, damit nach dem Beispiel ihrer 
Offenheit für den göttlichen Heilsplan und durch ihre 
mächtige Fürsprache in jeder Gemeinschaft die Be-
reitschaft wachse, „ja“ zu sagen zum Herrn, der immer 
neue Arbeiter für seine Ernte ruft. Mit diesem Wunsch 
erteile ich allen meinen Apostolischen Segen. 

Aus dem Vatikan, am 15. November 2010

BENEDICTUS PP XVI

Verlautbarungen der deutschen Bischöfe

46.	 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Solidarität 
mit den Christen im Heiligen Land 
(Palmsonntags-Kollekte 2011)

In den Gottesdiensten am Palmsonntag richten sich die 
Gedanken der katholischen Christen in Deutschland 
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wieder auf das Heilige Land. Wir denken an Fried-
losigkeit und vielfältige Ungerechtigkeiten, die das 
Verhältnis der Völker belasten. Und vor allem lenken 
wir den Blick auf unsere Schwestern und Brüder, die 
trotz aller Widrigkeiten den Geburtsstätten unseres 
Glaubens die Treue halten.

Zum Abschluss der Sonder-Bischofssynode für den 
Nahen Osten im Oktober 2010 hat Papst Benedikt XVI. 
ihre Aufgabe und Mission beschrieben: „Ja, auch wenn 
sie wenige sind, sind sie Träger der Frohen Botschaft 
der Liebe Gottes für den Menschen, einer Liebe, die 
sich im Heiligen Land in Jesus Christus offenbart hat. 
Dieses Wort des Heils (... ) klingt mit besonderer Kraft 
an den Orten, an denen es durch göttliche Vorsehung 
aufgeschrieben wurde. Es ist das einzige Wort, das im-
stande ist, den Teufelskreis der Rache, des Hasses und 
der Gewalt zu brechen.“ Im Geist der Seligpreisungen 
sollen die Christen Erbauer des Friedens und Apostel 
der Versöhnung werden. So tragen sie zum Wohl der 
ganzen Gesellschaft bei.

Der Palmsonntag ruft uns alle zur Solidarität mit den 
Schwestern und Brüdern im Heiligen Land auf. Alle 
Gläubigen ermutigen wir zum Gebet. Auch appellie-
ren wir erneut an Kirchengemeinden und kirchliche 
Gruppen, Pilgerreisen zu den Heiligen Stätten zu un-
ternehmen und die Begegnung mit den Christen im 
Land der Bibel zu suchen. Solche Besuche sind ein star-
kes Zeichen. Sie lassen unsere Mitchristen in schwieri-
ger Lage erfahren, dass sie nicht allein gelassen sind.

Die Kirche im Heiligen Land benötigt weiterhin auch 
unsere materielle Hilfe, damit sie ihrem Dienst an den 
Menschen nachkommen kann. So bitten wir Sie um 
eine großherzige Spende bei der Palmsonntags-Kollek-
te. Allen, die auf diese Weise ein Zeichen ihrer Solida-
rität setzen, sagen wir ein herzliches „Vergelt’s Gott“.

Würzburg, 24. Januar 2011

Für das Bistum Mainz

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

Die Kollekte wird am Palmsonntag, dem 17. April 2011 
gehalten.

Erlasse des Hochw. Herrn Bischofs

47.	 Inkraftsetzung von Beschlüssen der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen 
Caritasverbandes vom 9. Dezember 2010

A.	 Klarstellungsbeschlüsse zum Beschluss vom 21. 
Oktober 2010 

Die Beschlusskommission der Bundeskommission 
fasst folgende Beschlüsse:

1.	 In Anlage 1 Abschnitt II zu den AVR wird folgen-
der neue Unterabs. 2 eingefügt:

„Abweichend von Unterabsatz 1 Nr. 1 und Nr. 2 beste-
hen die Dienstbezüge von Mitarbeitern, die von den 
Anlagen 30, 31, 32 und 33 zu den AVR erfasst werden, 
aus den in § 13 der Anlage 30 zu den AVR, in § 12 der 
Anlage 31 zu den AVR, in § 12 der Anlage 32 zu den 
AVR und in § 12 der Anlage 33 zu den AVR genannten 
Tabellenentgelten.“
2.	 In Anlage 30 zu den AVR wird in § 1 Abs. (2) die 

Ziffer „II“ gestrichen. 

3. 	 In Anlage 30 zu den AVR wird die Überleitungs- 
und Besitzstandsregelung in Anhang B wie folgt 
geändert:

3.1	 In § 3 Abs. 2 wird der bisherige Satz 2 gestrichen.

3.2	 In § 3 Abs. 2 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:
„2Dabei sind Vergütungsveränderungen durch 
Beschlüsse nach § 11 AK-Ordnung nicht zu berück- 
sichtigen.“

3.3	 In § 3 wird ein neuer Absatz 5 eingefügt, der wie 
folgt lautet:

„(5)	 1Fällt der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Anlage mit dem Zeitpunkt einer linearen Vergütungs-
erhöhung zusammen, erfolgt die Berechnung des 
Besitzstandes auf Basis der erhöhten Regelvergütung-
stabelle in Anlage 3 zu den AVR und der erhöhten 
Entgelttabelle in dieser Anlage. 2Die Regionalkommis-
sionen können durch Beschluss von der vorstehenden 
Regelung abweichen.“
 
3.4	 In § 3 werden nach Absatz 5 die bisherigen Absät-

ze 5, 6 und 7 zu Absätzen 6, 7 und 8. 

3.5	 In § 3 wird der neue Abs. 6 wie folgt neu gefasst:
„(6)	 Ruht das Dienstverhältnis, sind die Monatsvergü-
tung (Absatz 3) und das Monatsentgelt (Absatz 4) so 
zu berechnen, als ob die Ärztin/der Arzt im Monat vor 
dem Inkrafttreten der Anlage 30 zu den AVR durch  



Kirchliches Amtsblatt Mainz 2011 Nr. 4

— 143 —

Beschluss der jeweiligen Regionalkommission die Tä-
tigkeit im selben Umfang wie vor dem Ruhen wieder 
aufgenommen hätte.“

3.6	 In § 3 Abs. 7 (neu) werden folgende neue Sätze 3 
und 4 aufgenommen:

„3Diese Regelung ist entsprechend anzuwenden auf 
Ärztinnen und Ärzte, deren Arbeitszeit am Tag vor 
dem Inkrafttreten der Anlage 30 zu den AVR durch 
Beschluss der jeweiligen Regionalkommission befris-
tet verändert ist. 4Die umstellungsbedingte Neufest-
setzung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
nach § 2 Abs. 1 dieser Anlage gilt nicht als Arbeitszeit-
reduzierung im Sinne dieses Absatzes.“ 

3.7	 In § 3 wird ein neuer Absatz 9 eingefügt, der wie 
folgt lautet: 

„(9)	 1In den Fällen des § 4 der Anlage 14 zu den AVR 
wird der nach dem Kalenderjahr 2010 zu bemessende 
Zusatzurlaub im Kalenderjahr 2011 gewährt. 2Die 
nach Satz 1 zustehenden Urlaubstage werden auf den 
nach den Bestimmungen des § 17 der Anlage 30 zu den 
AVR im Kalenderjahr 2011 zustehenden Zusatzurlaub 
angerechnet.“ 

3.8	 In § 4 Abs. 4 werden folgende neuen Sätze 2 und 3 
eingefügt:

„2Die Anwendung der Überforderungsklausel darf 
nicht dazu führen, dass das Jahresentgelt unter die 
Vergleichsjahresvergütung fällt. 3Eine entsprechende 
Differenz ist entsprechend Satz 1 auszugleichen.“

3.9	 In § 4 wird ein neuer Absatz 6 eingefügt, der wie 
folgt lautet:

„(6) Über weitere Regelungen zur Vermeidung von 
Überforderungen durch die Überleitung entschei-
den die Regionalkommissionen im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit.“

4.	 In Anlage 31 zu den AVR wird in § 1 Abs. (2) die 
Ziffer „II“ gestrichen.

5.	 In Anlage 31 zu den AVR wird die Überleitungs- 
und Besitzstandsregelung in Anhang E wie folgt 
geändert:

5.1 	 In § 3 Abs. 2 wird der bisherige Satz 2 gestrichen.

5.2	 In § 3 Abs. 2 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:
„2Dabei sind Vergütungsveränderungen durch 
Beschlüsse nach § 11 AK-Ordnung nicht zu berück- 
sichtigen.“

5.3	 In § 3 wird ein neuer Absatz 5 eingefügt, der wie 
folgt lautet:

„(5)	 1Fällt der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Anlage mit dem Zeitpunkt einer linearen Vergütungs-
erhöhung zusammen, erfolgt die Berechnung des 

Besitzstandes auf Basis der erhöhten Regelvergütung-
stabelle in Anlage 3a zu den AVR und der erhöhten 
Entgelttabelle in dieser Anlage. 2Die Regionalkommis-
sionen können durch Beschluss von der vorstehenden 
Regelung abweichen.“

5.4	 In § 3 werden nach Absatz 5 die bisherigen Absät-
ze 5, 6 und 7 zu Absätzen 6, 7 und 8

5.5	 In § 3 wird der neue Abs. 6 wie folgt neu gefasst:
„(6)	 Ruht das Dienstverhältnis, sind die Monatsver-
gütung (Absatz 3) und das Monatsentgelt (Absatz 4) 
so zu berechnen, als ob der Mitarbeiter im Monat vor 
dem Inkrafttreten der Anlage 31 zu den AVR durch 
Beschluss der jeweiligen Regionalkommission die Tä-
tigkeit im selben Umfang wie vor dem Ruhen wieder 
aufgenommen hätte.“

5.6	 In § 3 Abs. 7 (neu) werden folgende neuen Sätze 3 
und 4 aufgenommen:

„3Diese Regelung ist entsprechend anzuwenden auf 
Mitarbeiter, deren Arbeitszeit am Tag vor dem Inkraft-
treten der Anlage 31 zu den AVR durch Beschluss der 
jeweiligen Regionalkommission die Arbeitszeit befris-
tet verändert ist. 4Die umstellungsbedingte Neufest-
setzung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
nach § 2 Abs. 1 dieser Anlage gilt nicht als Arbeitszeit-
reduzierung im Sinne dieses Absatzes.“

5.7	 In § 3 wird ein neuer Absatz 9 eingefügt, der wie 
folgt lautet: 

„(9)	 1In den Fällen des § 4 der Anlage 14 zu den AVR 
wird der nach dem Kalenderjahr 2010 zu bemessende 
Zusatzurlaub im Kalenderjahr 2011 gewährt. 2Die nach 
Satz 1 zustehenden Urlaubstage werden auf den nach 
den Bestimmungen des § 17 der Anlage 31 zu den 
AVR im Kalenderjahr 2011 zustehenden Zusatzurlaub 
angerechnet.“ 

5.8	 In § 4 Abs. 4 werden folgende neue Sätze 2 und 3 
eingefügt:

„2Die Anwendung der Überforderungsklausel darf 
nicht dazu führen, dass das Jahresentgelt unter die 
Vergleichsjahresvergütung fällt. 3Eine entsprechende 
Differenz ist entsprechend Satz 1 auszugleichen.“

5.9	 In § 4 wird ein neuer Absatz 6 eingefügt, der wie 
folgt lautet:

„(6)	 Über weitere Regelungen zur Vermeidung von 
Überforderungen durch die Überleitung entschei-
den die Regionalkommissionen im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit.“

6. 	 In Anlage 32 zu den AVR wird in § 1 Abs. (2) die 
Ziffer „II“ gestrichen.
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7. 	 In Anlage 32 zu den AVR wird die Überleitungs- 
und Besitzstandsregelung in Anhang F wie folgt 
geändert:

7.1	 In § 3 Abs. 2 wird der bisherige Satz 2 gestrichen.

7.2 	 In § 3 Abs. 2 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:
„2Dabei sind Vergütungsveränderungen durch Be-
schlüsse nach § 11 AK-Ordnung nicht zu berück- 
sichtigen.“

7.3	 In § 3 wird ein neuer Absatz 5 eingefügt, der wie 
folgt lautet:

„(5)	 1Fällt der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Anlage mit dem Zeitpunkt einer linearen Vergütungs-
erhöhung zusammen, erfolgt die Berechnung des 
Besitzstandes auf Basis der erhöhten Regelvergütung-
stabelle in Anlage 3a zu den AVR und der erhöhten 
Entgelttabelle in dieser Anlage. 2Die Regionalkommis-
sionen können durch Beschluss von der vorstehenden 
Regelung abweichen.“
 
7.4	 In § 3 werden nach Absatz 5 die bisherigen Absät-

ze 5, 6 und 7 zu Absätzen 6, 7 und 8 

7.5	 In § 3 wird der neue Abs. 6 wie folgt neu gefasst:
„(6)	 Ruht das Dienstverhältnis, sind die Monatsver-
gütung (Absatz 3) und das Monatsentgelt (Absatz 4) 
so zu berechnen, als ob der Mitarbeiter im Monat vor 
dem Inkrafttreten der Anlage 32 zu den AVR durch 
Beschluss der jeweiligen Regionalkommission die Tä-
tigkeit im selben Umfang wie vor dem Ruhen wieder 
aufgenommen hätte.“

7.6	 In § 3 Abs. 7 (neu) werden folgende neue Sätze 3 
und 4 aufgenommen:

„3Diese Regelung ist entsprechend anzuwenden auf 
Mitarbeiter, deren Arbeitszeit am Tag vor dem Inkraft-
treten der Anlage 32 zu den AVR durch Beschluss der 
jeweiligen Regionalkommission befristet verändert 
ist. 4Die umstellungsbedingte Neufestsetzung der re-
gelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nach § 2 Abs. 1 
dieser Anlage gilt nicht als Arbeitszeitreduzierung im 
Sinne dieses Absatzes.“ 

7.7	 In § 3 wird ein neuer Absatz 9 eingefügt, der wie 
folgt lautet: 

„(9)	 1In den Fällen des § 4 der Anlage 14 zu den AVR 
wird der nach dem Kalenderjahr 2010 zu bemessende 
Zusatzurlaub im Kalenderjahr 2011 gewährt. 2Die nach 
Satz 1 zustehenden Urlaubstage werden auf den nach 
den Bestimmungen des § 17 der Anlage 32 zu den 
AVR im Kalenderjahr 2011 zustehenden Zusatzurlaub 
angerechnet.“ 

7.8	 In § 4 Abs. 4 werden folgende neue Sätze 2 und 3 
eingefügt:

„2Die Anwendung der Überforderungsklausel darf 
nicht dazu führen, dass das Jahresentgelt unter die 
Vergleichsjahresvergütung fällt. 3Eine entsprechende 
Differenz ist entsprechend Satz 1 auszugleichen.“

7.9	 In § 4 wird ein neuer Absatz 6 eingefügt, der wie 
folgt lautet:

„(6) Über weitere Regelungen zur Vermeidung von 
Überforderungen durch die Überleitung entschei-
den die Regionalkommissionen im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit.“

8. 	 In Anlage 33 zu den AVR wird in § 1 Abs. (2) die 
Ziffer „II“ gestrichen.

9. 	 In Anlage 33 zu den AVR wird die Überleitungs- 
und Besitzstandsregelung in Anhang D wie folgt 
geändert:

9.1 	 In § 3 Abs. 2 wird der bisherige Satz 2 gestrichen.

9.2 	 In § 3 Abs. 2 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:
„2Dabei sind Vergütungsveränderungen durch 
Beschlüsse nach § 11 AK-Ordnung nicht zu berück- 
sichtigen.“

9.3	 In § 3 wird ein neuer Absatz 5 eingefügt, der wie 
folgt lautet:

„(5)	 1Fällt der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Anlage mit dem Zeitpunkt einer linearen Vergütungs-
erhöhung zusammen, erfolgt die Berechnung des 
Besitzstandes auf Basis der erhöhten Regelvergütung-
stabelle in Anlage 3 zu den AVR und der erhöhten 
Entgelttabelle in dieser Anlage. 2Die Regionalkommis-
sionen können durch Beschluss von der vorstehenden 
Regelung abweichen.“

9.4	 In § 3 werden nach Absatz 5 die bisherigen Absät-
ze 5, 6 und 7 zu Absätzen 6, 7 und 8 

9.5	 In § 3 wird der neue Abs. 6 wie folgt neu gefasst:
„(6) Ruht das Dienstverhältnis, sind die Monatsver-
gütung (Absatz 3) und das Monatsentgelt (Absatz 4) 
so zu berechnen, als ob der Mitarbeiter im Monat vor 
dem Inkrafttreten der Anlage 33 zu den AVR durch 
Beschluss der jeweiligen Regionalkommission die Tä-
tigkeit im selben Umfang wie vor dem Ruhen wieder 
aufgenommen hätte.“

9.6	 In § 3 Abs. 7 (neu) werden folgende neue Sätze 3 
und 4 aufgenommen:

„3Diese Regelung ist entsprechend anzuwenden auf 
Mitarbeiter, deren Arbeitszeit am Tag vor dem Inkraft-
treten der Anlage 33 zu den AVR durch Beschluss der 
jeweiligen Regionalkommission befristet verändert  
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ist. 4Die umstellungsbedingte Neufestsetzung der re-
gelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nach § 2 Abs. 1 
dieser Anlage gilt nicht als Arbeitszeitreduzierung im 
Sinne dieses Absatzes.“ 

9.7	 In § 3 wird ein neuer Absatz 9 eingefügt, der wie 
folgt lautet: 

„(9)	 1In den Fällen des § 4 der Anlage 14 zu den AVR 
wird der nach dem Kalenderjahr 2010 zu bemessende 
Zusatzurlaub im Kalenderjahr 2011 gewährt. 2Die nach 
Satz 1 zustehenden Urlaubstage werden auf den nach 
den Bestimmungen des § 16 der Anlage 33 zu den 
AVR im Kalenderjahr 2011 zustehenden Zusatzurlaub 
angerechnet.“

9.8	 In § 4 Abs. 4 werden folgende neue Sätze 2 und 3 
eingefügt:

„2Die Anwendung der Überforderungsklausel darf 
nicht dazu führen, dass das Jahresentgelt unter die 
Vergleichsjahresvergütung fällt. 3Eine entsprechende 
Differenz ist entsprechend Satz 1 auszugleichen.“

9.9	 In § 4 wird ein neuer Absatz 6 eingefügt, der wie 
folgt lautet:

„(6)	 Über weitere Regelungen zur Vermeidung von 
Überforderungen durch die Überleitung entschei-
den die Regionalkommissionen im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit.“

10.	 Dieser Beschluss tritt rückwirkend zum 21. Okto-
ber 2010 in Kraft.

B.	 Streichung des Anhang C zu den AVR für die 
Bundeszentralen

Die Beschlusskommission der Bundeskommission 
fasst den folgenden Beschluss:

Für alle Mitarbeiter der Bundeszentralen und Fachver-
bände findet mit Wirkung zum 01.01.2011 der Anhang 
C keine Anwendung mehr. 

In den AVR wird folgende neue Anlage 1d zu den 
AVR eingeführt:

„Anlage 1d: Überleitungsregelungen anlässlich der 
Abschaffung von Anhang C für Bundeszentralen und 
Fachverbände

§ 1 Geltungsbereich

1Für alle Mitarbeiter der Bundeszentralen und Fach-
verbände findet mit Wirkung zum 01.01.2011 der 
Anhang C zu den AVR keine Anwendung mehr. 2Als 
Rechtsfolge davon finden damit die entsprechenden 
Ausnahmeregelungen in den AVR keine Anwendung 
mehr, wie z. B. Abschnitt III, § 3 (a) lit. aa) Unterabs. 3  

der Anlage 1 zu den AVR, § 1 Abs. 5 der Anlage 6a zu 
den AVR, Abs. 4 der Anlage 11 zu den AVR, Abs. 4 der 
Anlage 13 zu den AVR, Abs. 4 der Anlage 13a zu den 
AVR.

1Diese Überleitungsregelung gilt für alle Mitarbei-
ter, die am 31.12.2010 in einem Dienstverhältnis nach 
Anhang C zu den AVR gestanden haben, das am 
01.01.2011 im Geltungsbereich der AVR fortbesteht. 
2Ein Dienstverhältnis besteht auch fort, bei der Ver-
längerung eines befristeten Dienstvertrages sowie bei 
Dienstgeberwechsel innerhalb des Geltungsbereichs 
der AVR. 3Unterbrechungen von bis zu einem Monat 
sind unschädlich. 

§ 2 Überleitung von Mitarbeitern von Anhang C zu 
den AVR in die Anlagen 2 bis 2d zu den AVR  
(Eingruppierung und Regelvergütungsstufe)

1Mitarbeiter, die bis zum 31.12.2010 nach Anhang C 
zu den AVR abweichend von Anlage 2 bis 2d zu den 
AVR sinngemäß entsprechend den Bestimmungen des 
öffentlichen Dienstes nach dem BAT/Bund-Länder 
eingruppiert waren und/oder nicht nach Anlage 3 zu 
den AVR vergütet wurden, werden mit Ablauf des 
31.12.2010 in die nach den Anlagen 2 bis 2d zu den 
AVR maßgebliche Vergütungsgruppe eingruppiert. 
2Der Mitarbeiter wird in die Regelvergütungsstufe 
innerhalb der jeweiligen Vergütungsgruppe übergelei-
tet, die dem Mitarbeiter zum 31.12.2010 zu gestanden 
hätte, wenn er ab Beginn des ersten Dienstverhältnisses 
im Geltungsbereich der AVR nach den AVR, Anlage 2 
bis 2d, eingruppiert und nach Anlage 3 vergütet wor-
den wäre. 3Er erhält ab dem 01.01.2011 eine Regelver-
gütung nach Anlage 3 zu den AVR bzw. Entgelt nach 
Anlage 30 bis 33 zu den AVR in der jeweils aktuell 
gültigen Fassung der jeweiligen Regionalkommission. 

§ 3 Überleitungszeitraum

Die Regelvergütung wird längstens während des Zeit-
raums der Überleitung gemäß Absatz 2 und 3 gekürzt.

1Der Differenzbetrag zwischen der Vergütungshöhe 
nach Anhang C zu den AVR für den Monat Dezember 
2010 und der nach Anlage 3 zu den AVR vorgesehe-
nen Vergütungshöhe, die dem Mitarbeiter im Monat 
Dezember 2010 zustehen würde, wenn er ab Beginn 
des ersten Dienstverhältnisses im Geltungsbereich der 
AVR nach den AVR, Anlagen 2 bis 2d eingruppiert 
und nach Anlage 3 zu den AVR vergütet worden wäre, 
wird einmalig zum Stichtag ermittelt. 2Zur Monatsver-
gütung im Sinne dieser Vorschrift gehören die Regel-
vergütung gemäß Abschnitt III der Anlage 1 zu den 
AVR, die Kinderzulage gemäß Abschnitt V der Anlage 
1 zu den AVR, die Besitzstandsregelungen gemäß An-
lage 1b zu den AVR und weitere regelmäßig gewährte 
Zulagen.
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3Für den Mitarbeiter, der nicht für alle Tage im Mo-
nat Dezember 2010 oder für keinen Tag dieses Monats 
Bezüge erhält, wird die Vergleichsvergütung so be-
stimmt, als hätte er für alle Tage dieses Monats An-
spruch auf die Bezüge.
4Ruht das Beschäftigungsverhältnis im Dezember 
2010, wird der Mitarbeiter bei der Berechnung der Ver-
gleichsvergütung so gestellt, als würde das Beschäfti-
gungsverhältnis im Dezember 2010 nicht ruhen.

1Von der dem Mitarbeiter gemäß § 2 zustehenden 
Vergütung nach Anlage 3 zu den AVR bzw. dem Ent-
gelt nach Anlage 30 bis 33 zu den AVR werden vom 
01.01.2011 bis zum 30.06.2011 50 % des Differenzbe-
trages nach Absatz 2 abgezogen. 2Ab dem 01.07.2011 
wird die regelmäßige Vergütung nach Anlage 3 zu den 
AVR bzw. dem Entgelt nach Anlage 30 bis 33 zu den 
AVR in voller Höhe gezahlt.

§ 4 Besitzstand

Die Mitarbeiter im Archiv- und Bibliotheksdienst, de-
nen nach Anhang C ein Bewährungsaufstieg zusteht, 
den die Anlage 2 zu den AVR nicht vorsieht und die 
am 01.01.2011 die für diese Höhergruppierung erfor-
derliche Zeit der Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte 
erfüllt haben, sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie bei 
Fortgeltung des Anhang C höhergruppiert wären, in 
die nächst höhere Vergütungsgruppe nach Anlage 2 zu 
den AVR eingruppiert.

Soweit ein Mitarbeiter nach der Überleitung schlechter 
gestellt wäre als zuvor, erhält er den gemäß § 3 Abs. 2 
errechneten Differenzbetrag als Besitzstandszulage.

§ 5 Übergangszeitraum durch Antrag gemäß  
§ 11 AK-Ordnung

1Die Überleitung von Anhang C zu den AVR in die 
regulären AVR gemäß § 2 bis § 4 kann im Wege ei-
nes Antrages gemäß § 11 AK-Ordnung im Zeitraum 
vom 01.01.2011 längstens bis zum 31.12.2012 abgeän-
dert werden. 2Dem Antrag sind geeignete Unterlagen 
beizufügen.

1Wird der Antrag gemäß § 11 AK-Ordnung bis spätes-
tens zum 31.12.2010 gestellt, gilt ab Antragseingang bis 
zur Entscheidung der zuständigen Unterkommission 
vorläufig die Höhe der Regelvergütung nach Anhang 
C mit Stand zum 31.12.2010 als die Höhe der nach § 2 
und § 3 auszuzahlenden Regelvergütung. 2Eingangs-
datum ist das Datum des Zugangs des Antrags bei der 
Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission 
beim Deutschen Caritasverband e. V. in Freiburg.

Spätestens ab dem 01.01.2013 sind die Mitarbeiter so zu 
stellen, wie sie nach der Überleitung von Anhang C in 
die regulären AVR gemäß § 2 und § 3 zum 01.01.2013 
stehen würden.“

Dieser Beschluss tritt zum 09.12.2010 in Kraft. 

Die vorstehenden Beschlüsse setze ich für das Bistum 
Mainz in Kraft.

Mainz, 23. Februar 2011

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

Verordnungen des Generalvikars

48.	 Baumaßnahmenordnung für die 
Kirchengemeinden und Gesamtverbände im 
Bistum Mainz

§ 1 Sachlicher Geltungsbereich

(1)	 Die Bestimmungen dieser Bauordnung gelten für 
die Bau- und die damit zusammenhängenden Beschaf-
fungsmaßnahmen der Katholischen Kirchengemein-
den in der Diözese Mainz.

(2)	 Baumaßnahmen im Sinne dieser Ordnung sind 
insbesondere
- 	 das Errichten und Herstellen,
-	 das Umbauen, Wiederherstellen und Erweitern,
-	 das Instandhalten oder Instandsetzen, insbeson-

dere Restaurieren,
- 	 das Abbrechen von Gebäuden oder sonsti-

gen Bauwerken, Innenräumen und Freianla-
gen sowie die damit zusammenhängenden Be-
schaffungsmaßnahmen für Ausstattung und 
Einrichtungsgegenstände.

§ 2 Allgemeines

Die Kirchengemeinden sind bei der Planung und 
Durchführung von Baumaßnahmen zur sparsamen 
und wirtschaftlichen Verwaltung ihres Vermögens 
verpflichtet, so dass dieses nicht geschmälert und die 
Erfüllung ihrer Aufgaben nicht beeinträchtigt wird.

§ 3 Genehmigungserfordernisse

(1) 	 Genehmigungspflichtig sind Verträge, die Bau-
maßnahmen mit einem Kostenaufwand von mehr als 
10.000,00 € betreffen. Stehen mehrere Baumaßnahmen 
im Zusammenhang, so werden sie zur Bestimmung 
des Gegenstandswertes zusammengefasst.
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(2) 	 Ist der Aufwand niedriger, so sind die beabsich-
tigten Maßnahmen rechtzeitig vorher dem Dezernat IX 
Bau- und Kunstwesen mitzuteilen.

(3) 	 Folgende Maßnahmen bedürfen ohne Rücksicht 
auf den Kostenaufwand der Genehmigung des Bi-
schöflichen Ordinariates:
a) 	 Verträge, die Baumaßnahmen an kirchlichen Kul-

turdenkmälern im Sinne der Ordnung des Denk-
malschutzes und der Denkmalpflege im Bistum 
Mainz vom 10.04.1997 in der jeweils gültigen Fas-
sung betreffen

b) 	 Verträge zum Erwerb, zur Herstellung, Verände-
rung und Erweiterung sowie Instandhaltung und 
Instandsetzung von Glocken, Orgeln und Kunst-
werken sowie Ausstattungsstücken, die dem got-
tesdienstlichen Gebrauch dienen,

c) 	 Verträge mit Architekten, Ingenieuren, Sonder-
fachleuten und Künstlern.

(4) 	 Änderungen von genehmigten Maßnahmen be-
dürfen wiederum der Genehmigung. Ein Anspruch 
auf Erteilung der Genehmigung besteht nicht.

(5)	 Genehmigungsbehörde ist das Bischöfliche Ordi-
nariat. Anträge sind in 2-facher Ausfertigung an das 
Dezernat IX zu richten. Dieses beteiligt im Rahmen ei-
ner Dienstanweisung die übrigen zuständigen Dienst-
stellen des Bischöflichen Ordinariates.

(6) 	 Maßnahmen zur Beseitigung einer unmittelbar 
drohenden Gefahr für Personen, Sach- oder Vermö-
genswerte bedürfen ausnahmsweise keiner Genehmi-
gung. Die Maßnahme ist dem Bischöflichen Ordinariat 
jedoch unverzüglich anzuzeigen.

§ 4 Auswahl und Beauftragung von Architekten 

(1) 	 Die Auswahl des Architekten erfolgt in Abstim-
mung mit dem Dezernat Bau- und Kunstwesen. Auf:
1.1:	 Vorschlag der Kirchengemeinde und Bestätigung 

des Dezernates Bau- und Kunstwesen des Bi-
schöflichen Ordinariates Mainz. 

1.2:	 Vorschlag des Dezernates Bau- und Kunstwesen 
(auf Wunsch können mehrere Büros vorgeschla-
gen werden) und Bestätigung bzw. Auswahl der 
Kirchengemeinde.

(2)	 Die Beauftragung eines Architekten aus dem 
Gemeindegebiet der Pfarrgemeinde ist grundsätzlich 
ausgeschlossen. 

§ 5 Bedarfsermittlung und Grundsatzbeschluss

(1) 	 Der Verwaltungsrat der Kirchengemeinde bzw. 
der Gesamtausschuss des Gesamtverbandes trägt 
in den Fällen des § 3 Abs. 1 und 3 die Vorstellungen 
über die Baumaßnahme dem Bischöflichen Ordinariat  

schriftlich vor. Die Stellungnahme des Pfarrgemein-
derats gem. § 2 der Verordnung über die Zusammen-
arbeit von Pfarrgemeinde- und Verwaltungsrat im 
Bistum Mainz vom 28.01.2007, in der jeweils gültigen 
Fassung ist beizufügen.

(2) 	 Eine honorarauslösende Heranziehung oder 
Inanspruchnahme von Architekten, Ingenieuren, 
Sonderfachleuten, Restauratoren oder Künstlern ist 
in diesem Stadium des Verfahrens in der Regel nicht 
zulässig. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des 
Bischöflichen Ordinariates. Kosten hierfür sind nicht 
zuschussfähig.

(3) 	 Die Kirchengemeinde informiert das Bischöfli-
che Ordinariat zur Prüfung der beabsichtigten Bau-
maßnahmen umfassend, insbesondere zu folgenden 
Gesichtspunkten: 
a) 	 Problemdarstellung,
b) 	 Darstellung der Grundstücks- und Gebäudever-

hältnisse; soweit erforderlich Grundbuchauszug, 
amtlicher Lageplan, Bebauungsplan, ggf. örtl. 
Gestaltungssatzung,

c) 	 Berührungen mit staatlichem Denkmalschutz- 
und -pflegerecht,

d) 	 Finanzierungsmöglichkeit, insbesondere Aufnah-
me von Darlehen, Grundstücksveräußerungen 
oder -belastungen und Baulastverpflichtungen, 

e) 	 evtl. Bauleistungen in Eigenhilfe im Sinne von  
§ 1.1.

(4) 	 Das Bischöfliche Ordinariat entscheidet nach Ab-
schluss dieses Verfahrensabschnittes darüber, ob das 
Vorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Diese 
Entscheidung kann mit Auflagen oder Bedingungen 
versehen werden.

(5) 	 Bei größeren Baumaßnahmen entscheidet die 
Kirchengemeinde im Einvernehmen mit dem Bischöf-
lichen Ordinariat, ob ein Wettbewerb durchgeführt 
oder ein Gutachten eingeholt wird, um alternative 
Lösungsmöglichkeiten zu untersuchen. 

(6) 	 Die Kirchengemeinde entscheidet im Einverneh-
men mit dem Bischöflichen Ordinariat, ob im Einzelfall 
ein Generalunternehmer beauftragt oder das Bauvor-
haben schlüsselfertig vergeben wird. 

(7) 	 Ist eine selbständige Planung nicht erforderlich, 
so kann die Kirchengemeinde im Einvernehmen mit 
dem Bischöflichen Ordinariat bauausführende Un-
ternehmen anstelle des Vorplanungsverfahrens zur 
Angebotsabgabe auffordern. § 6 findet Anwendung.

§ 6 Planungsverfahren

(1) 	 Auf der Basis der Entscheidung nach § 5 Abs. 
4 erarbeitet der Planer in Zusammenarbeit mit  
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dem Verwaltungsrat der Kirchengemeinde und in 
Abstimmung mit dem Bischöflichen Ordinariat das 
Planungskonzept.

(2) 	 Die Planung einer Baumaßnahme wird in der 
Regel entsprechend den Leistungsphasen der HOAI (s. 
Anlage) stufenweise in Auftrag gegeben und vom Bi-
schöflichen Ordinariat genehmigt. Die Genehmigung 
kann jeweils mit Auflagen oder Bedingungen verse-
hen, insbesondere kann eine Aufgliederung der Kosten 
nach Gewerken gefordert werden. Die urheberrecht-
liche Nutzung der Pläne durch den Bauherrn muss 
gesichert sein. Soweit neben den Grundleistungen der 
HOAI besondere Leistungen erforderlich werden, sind 
diese schriftlich zu vereinbaren.

(3) 	 Die Kirchengemeinde darf nur qualifizierte 
Architekten, Ingenieure, Sonderfachleute und Künst-
ler, die über einschlägige Erfahrungen verfügen, im 
Einvernehmen mit dem Bischöflichen Ordinariat 
beauftragen. Hierbei sind ausschließlich die Vertrags-
muster des Bischöflichen Ordinariates zu verwenden; 
Verträge aufgrund anderer Vertragsmuster können 
nicht genehmigt werden. Vertragsmuster liegen dieser 
Bauordnung bei.

(4) 	 Falls eine Änderung von Grundlagen der geneh-
migten Honorarvereinbarung erforderlich wird, dür-
fen aus Anlass der Änderung Zahlungen erst geleistet 
werden, wenn das Bischöfliche Ordinariat zuvor die 
Vertragsänderung genehmigt hat.

(5) 	 Die Antragstellung auf Erteilung der Baugeneh-
migung nach der jeweiligen Landesbauordnung ist 
erst zulässig, nachdem das Bischöfliche Ordinariat sein 
Einverständnis hierzu schriftlich erklärt hat.

(6) 	 Ergeben sich im öffentlich-rechtlichen Genehmi-
gungsverfahren notwendige Planungsänderungen, ist 
das Bischöfliche Ordinariat hiervon unverzüglich zu 
unterrichten.

Abweichungen von der vom Bischöflichen Ordina-
riat genehmigten Planung bedürfen der erneuten 
Genehmigung.

§ 7 Vergabeverfahren

(1) 	 Das Vergabeverfahren ist von der Kirchenge-
meinde unter Beteiligung des Architekten und der 
Sonderfachleute gem. HOAI entsprechend den Grund-
sätzen der Verdingungsordnung für Bauleistungen 
(VOB) bzw. der Verdingungsordnung für Leistungen 
(VOL) durchzuführen, soweit sich nicht aus dieser 
Baumaßnahmenordnung Abweichungen ergeben.

(2) 	 Von allen Bauleistenden sind Freistellungs-
bescheinigungen gemäß §  48 b EStG zu verlangen. 
Von der Vorlage einer solchen Bescheinigung ist die 

Auftragserteilung abhängig zu machen und widrigen-
falls zu widerrufen. Von der Vorlage der Freistellungs
bescheinigung darf nur abgesehen werden, wenn und 
solange feststeht, dass die Summe der Bauleistungen 
des betreffenden Leistenden an den jeweiligen Leis-
tungsempfänger im Kalenderjahr 5.000,00 € nicht 
übersteigen wird.

(3) 	 In der Regel und erst ab einer geschätzten Auf-
tragssumme von 100.000,00 € zwingend, ist eine 
beschränkte Angebotseinholung mit Leistungsver-
zeichnis durchzuführen, sofern nicht sowieso durch 
öffentliche Förderungsbestimmungen die öffentliche 
Ausschreibung gefordert wird. Die freihändige Ver-
gabe bedarf der vorherigen Zustimmung des Bischöf-
lichen Ordinariates. Auch in diesem Fall sind in der 
Regel ab 10.000,00 € geschätzter Auftragssumme zwin-
gend mehrere Angebote einzuholen.

(4) 	 Das Dezernat IX ist in allen Phasen des Vergabe-
verfahrens zu beteiligen. Aus wichtigem Grunde, ins-
besondere bei Verfahrensfehlern, kann das Dezernat 
IX die erforderlichen Maßnahmen treffen.

(5) 	 Das Vergabeverfahren mit Wertung und Prüfung 
der Angebote ist nach Möglichkeit so weit voranzutrei-
ben, dass vor Beauftragung rund 70% der geschätzten 
Herstellungskosten durch Unternehmerangebote 
belegt sind. Ergibt sich hierbei, dass der genehmig-
te Kostenrahmen für das geplante Vorhaben nicht 
eingehalten werden kann, so entscheidet der Verwal-
tungsrat im Einvernehmen mit dem Bischöflichen 
Ordinariat, ob das Bauvorhaben - ggf. nach Änderung 
der qualitativen oder quantitativen Leistungsgrund-
lagen -durchgeführt werden kann. Hierauf ist in den 
Vertragsunterlagen ausdrücklich hinzuweisen.

(6) 	 Wesentlicher Bestandteil der Angebotsunterlagen 
für die Auftragnehmer sind die VOB/B sowie die diö-
zesaneinheitlichen zusätzlichen und besonderen Ver-
tragsbedingungen, einschl. der Gewährleistungsfrist 
von mindestens 5 Jahren.

(7) 	 Den Zuschlag erklärt der Verwaltungsrat entspre-
chend § 14 KVVG. Der Genehmigungsvorbehalt gem. 
§ 17 KVVG bleibt hiervon unberührt. 

§ 8 Durchführung des Bauvorhabens,  
Objektüberwachung (Bauüberwachung) 

(1) 	 Die Durchführung des Bauvorhabens sowie die 
damit zusammenhängenden Rechte und Pflichten des 
Bauherrn und der Unternehmen richten sich nach der 
VOB/B/VOL/B sowie den diözesaneinheitlichen zu-
sätzlichen und besonderen Vertragsbedingungen.

(2) 	 Für die Objektüberwachung (Bauüberwachung) 
durch den Architekten und die Sonderfachleute sind 
die Vorschriften der HOAI maßgebend. § 6 Abs. 2 Satz 



Kirchliches Amtsblatt Mainz 2011 Nr. 4

— 149 —

4 gilt entsprechend. Bauherr und Dezernat IX prüfen 
während der Baudurchführung durch Stichproben, ob 
der Architekt bzw. die Sonderfachleute ihre Aufgaben 
ordnungsgemäß erfüllen. Das Ergebnis dieser Über-
prüfung ist durch den Bauherrn und das Dezernat IX 
schriftlich festzuhalten.

(3) 	 Sollten sich bei der Baudurchführung unvorher-
gesehene Schwierigkeiten in bautechnischer Hinsicht 
ergeben, so ist dies sofort unter Angabe von Gründen 
dem Dezernat IX schriftlich mitzuteilen und dessen 
Entscheidung vor weiterem Baufortschritt abzuwarten.

(4) 	 Beauftragte des Bischöflichen Ordinariates haben 
jederzeit das Recht, die Baustelle zu betreten, die Bau-
unterlagen einzusehen und in Abstimmung mit der 
Kirchengemeinde Anordnungen zu treffen, die zur 
Einhaltung dieser Baumaßnahmenordnung sowie zur 
Abwendung von Gefahren erforderlich sind.

(5) 	 Der Bauherr hat in jedem Fall in Abstimmung mit 
der Versicherungsabteilung des Bischöflichen Ordina-
riates für den notwendigen Versicherungsschutz schon 
vor Baubeginn zu sorgen, insbesondere durch die 
zuständige Berufsgenossenschaft für Bauleistungen in 
Eigenhilfe im Sinne von § 1 ,1. Diese Leistungen sind in 
jedem Verfahrensabschnitt besonders kenntlich zu ma-
chen und über die gesamte Bauzeit zu dokumentieren. 
Der Bauherr stimmt mit der Versicherungsabteilung 
den Versicherungsschutz für Gebäude, Feuerversiche-
rung, Bauleistung etc. ab. 

(6) 	 Denkmalpflegerische Maßnahmen, vor allem in 
Verbindung mit Ausmalungen und Restaurierungen, 
sind ständig in ihren einzelnen Arbeitsabschnitten mit 
dem Diözesankonservator abzustimmen.

(7) 	 Die Kirchengemeinde und der Architekt haben 
fortlaufend zu überprüfen, ob der genehmigte Kos-
tenrahmen eingehalten werden kann. Hierzu führt sie 
ein Bauausgabebuch. Ergeben sich dabei Überschrei-
tungen, so haben die Kirchengemeinde und der Planer 
das Bischöfliche Ordinariat unverzüglich schriftlich zu 
unterrichten, die Überschreitung zu begründen, Vor-
schläge über Einsparungen zu machen und die Geneh-
migung für die weitere Durchführung der Maßnahme 
einzuholen.

(8) 	 Die Kirchengemeinde hat bei allen einzelnen Bau-
leistungen eine förmliche Abnahme zu verlangen und 
durchzuführen. Diese Billigung als vertragsgemäß 
erfolgt durch den Verwaltungsrat der Kirchengemein-
de unter Beteiligung des Dezernates IX nach entspre-
chender Vorbereitung durch den Architekten bzw. die 
Sonderfachleute. Der Kirchengemeinde ist es nicht ge-
stattet, eine Leistung oder einen Teil der Leistung vor 
der Abnahme in Benutzung zu nehmen. Der Verwal-
tungsrat teilt den Abnahmetermin rechtzeitig vorher 
dem Dezernat IX mit. Der bauleitende Architekt bzw. 

Fachingenieur, bei Orgel- und Glockenaufträgen der 
zuständige Orgel- bzw. Glockensachverständige, bei 
Restaurierungen der Diözesankonservator, ist an der 
Abnahme zu beteiligen. Diese fertigen ein schriftliches 
Abnahmeprotokoll, das sie in Kopie dem Dezernat IX 
zuleiten. Sie sind nicht berechtigt, die Abnahme alleine 
durchzuführen und Erklärungen für den Bauherrn 
abzugeben.

(9) 	 Vor Schlusszahlungen hat die Kirchengemeinde 
die vom Architekten bzw. den Sonderfachleuten ge-
prüften Schlussrechnungen dem Dezernat IX vorzu-
legen. Dabei sind auf Aufforderung des Dezernates 
IX Differenzbeträge zu den Vergabesummen auszu-
weisen und zu begründen sowie die erforderlichen 
Prüfungsunterlagen beizufügen.

(10) 	Zur Überprüfung der Architektenleistung findet 
nach Fertigstellung des Bauwerkes eine Begehung 
statt, an der ein Vertreter des Dezernates IX zu beteili-
gen ist.

§ 9 Objektbetreuung und Dokumentation

(1) 	 Während der Gewährleistungsfrist auftretende 
Mängel oder Bauwerksschäden haben Architekt, In-
genieure, Sonderfachleute und Bauherr unverzüglich 
dem Dezernat IX anzuzeigen.

(2) 	 Rechtzeitig vor Ablauf der Gewährleistungsfrist 
haben bauleitende Architekten, Ingenieure und Son-
derfachleute und Vertreter des kirchlichen Bauherrn 
eine gemeinsame Begehung zur Feststellung aufgetre-
tener Mängel durchzuführen. Werden solche festge-
stellt, sind diese durch ein Protokoll dem Dezernat IX 
unverzüglich mitzuteilen.

(3) 	 Die Kirchengemeinde und das Dezernat IX ach-
ten darauf, dass Architekt und Sonderfachleute ihre 
Pflichten aus Objektbetreuung und Dokumentation 
rechtzeitig vor Ablauf der Verjährungsfristen der Ge-
währleistungsansprüche erfüllen.

(4) 	 Spätestens 6 Monate nach Fertigstellung des Ob-
jektes sind vom Architekten, den Sonderfachleuten 
bzw. dem Restaurator folgende Unterlagen der Kir-
chengemeinde vorzulegen: 
1. 	 Die Kostenfeststellung nach DIN 276, mit Angabe 

der Kostengruppen, der Gewerke, der Firmen, der 
jeweils geprüften Schlussrechnungsbeträge, der 
einzelnen darauf geleisteten Teil- und Schluss-
zahlungen sowie evtl. einbehaltener Sicherheits-
beträge bzw. Bürgschaften, versehen mit dem 
Fälligkeitsdatum;

2. 	 Die Gegenüberstellung des Kostenanschlages 
nach DIN 276 und der Kostenfeststellung, evtl. 
entstandene Mehrkosten sind ausreichend zu 
begründen;
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3. 	 Berechnung der tatsächlich erstellten Flächen- 
und Rauminhalte nach DIN 277;

4. 	 Baugenehmigungen, zusätzliche Abnahmebe-
scheinigungen staatlicher Aufsichtsbehörden, so-
weit im Bauschein gefordert;

5. 	 Betriebsbeschreibungen und -anweisungen sowie 
Wartungs- und Pflegeanleitungen;

6. 	 Bodengutachten;
7. 	 Lageplan, Höhennivellement;
8. 	 Bautagebuch und Bauausgabebuch;
9. 	 Geprüfte statische Berechnungen einschl. der Po-

sitionspläne und Bewehrungszeichnungen;
10. 	 Ausführungspläne als Mutterpausen, Revisions- 

pläne;
11. 	 Bestandspläne und Montagepläne;
12. 	 Firmenverzeichnis mit Anschriften, Rufnummern 

und Auflistung der Verjährungsfristen für die 
Gewährleistung;

13. 	 Fotografien von Gebäuden und künstlerischer 
Ausstattung, soweit nicht vom Dezernat IX 
angefertigt;

14. 	 Dokumentation der Vor-, Zwischen- und Endzu-
stände bei denkmalpflegerischen, sanierungstech-
nischen oder ähnl. Maßnahmen;

15. 	 Ausrüstungs- und Inventarverzeichnis
16. 	 Erklärung des Architekten und/oder der Sonder-

fachleute über die ordnungsgemäße Beseitigung 
der bei der Bauabnahme gem. § 8 Abs. 8 evtl. fest-
gestellten Mängel.

§ 10 Bauabrechnung 

Nach Abschluss des Bauvorhabens ist von der Kir-
chengemeinde eine Bauabrechnung (Zusammenstel-
lung aller Rechnungen) oder, falls im Rahmen des § 5 
Abs. 4 vom Bischöflichen Ordinariat gefordert, eine 
Bau-Sonderrechnung in doppelter Ausfertigung gem. 
diözesaneinheitlichem Muster dem Dezernat IX mit 
Belegen zur Prüfung vorzulegen.

§ 11 Allgemeine Baupflege

(1) 	 Für die bauliche Unterhaltung und Pflege kirchli-
cher Gebäude und Einrichtungen der Kirchengemein-
den ist ihr Verwaltungsrat verantwortlich. Er hat den 
baulichen Zustand laufend zu überwachen, Rücklagen 
für Ersatzbeschaffungen zu bilden (z. B. Technische 
Lebensdauer für Heizkessel 15 Jahre, Rohrinstalla-
tionen 25 Jahre, Naturschiefer 75 Jahre, Flachdach 25 
Jahre) sowie für die erforderliche Bauunterhaltung 
und Pflege zu sorgen. Die notwendigen Instandhal-
tungsmaßnahmen werden mit dem Dezernat IX nach 
Maßgabe des Haushaltsplans abgestimmt.

(2) 	 Der Verwaltungsrat hat die kirchlichen Gebäude 
wenigstens einmal im Jahr zu begehen, zu überprüfen 
und evtl. vorhandene größere Schäden und Mängel 
unverzüglich dem Dezernat IX anzuzeigen.

(3)	 Im Rahmen der Vorvisitation führt das Dezer-
nat IX eine offizielle Bauinspektion aller kirchlichen 
Gebäude durch. Hierzu ist die Anwesenheit eines 
Vertreters des Verwaltungsrates erforderlich. Das 
Dezernat IX fertigt über Beanstandungen ein Protokoll 
an und leitet es dem Verwaltungsrat zu.

§ 12 Bauleistungen in Eigenhilfe

(1) 	 Soweit der Bauherr Bauleistungen in Eigenhilfe 
erbringen will, sind diese bei den jeweiligen Gene-
hmigungsstufen nach Art, Umfang und geschätzter 
Kostenersparnis gesondert auszuweisen.

(2) 	 Zu solchen Bauleistungen darf der Verwaltung-
srat nur Personen heranziehen, die die entsprechenden 
persönlichen und fachlichen Voraussetzungen für eine 
ordnungsgemäße Durchführung der jeweiligen Leis-
tungen erfüllen oder unter einer fachlichen Leitung 
stehen. In Zweifelsfällen entscheidet das Dezernat IX.

(3) 	 Bei gefährlichen Arbeiten, z. B. bei der Verwend-
ung von Gerüsten, Arbeiten in größerer Höhe oder bei 
Elektroarbeiten, stimmt der Verwaltungsrat die erford-
erlichen Sicherheitsmaßnahmen mit dem Dezernat IX 
ab. Vor der schriftlichen Bestätigung durch Dezer-
nat IX darf nicht mit den Arbeiten begonnen werden.

§ 13 Denkmalpflege

Der Denkmalschutz richtet sich nach der Ordnung des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege im Bistum 
Mainz vom 10.04.1997 in der jeweils gültigen Fassung.

§ 14 Archiv

Bei Maßnahmen, die sich auf das Pfarrarchiv aus-
wirken können, ist vor Beginn das Diözesanarchiv zu 
unterrichten.

§ 15 Gemeindeverbände und sonstige Einrichtungen

Die Regelungen dieser Baumaßnahmenordnung fin-
den entsprechende Anwendung bei Maßnahmen von 
Kirchengemeindeverbänden und anderen unter Ver-
waltung kirchlicher Organe gestellten Körperschaften, 
Anstalten, Stiftungen sowie sonstige Einrichtungen 
und Vermögensstücke, die nicht zum Vermögen der 
Kirchengemeinde gehören.

§ 16 Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung im 
Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Mainz in Kraft. 

Anmerkung: Für die Vertretung der Domkirche, des 
Dom- und Stiftskapitel wird empfohlen, entsprechend 
dieser Baumaßnahmenordnung zu verfahren.



Kirchliches Amtsblatt Mainz 2011 Nr. 4

— 151 —

49.	 Verordnung für die Diözesan-Baukommission 
des Bischöflichen Ordinariates

§ 1 Aufgaben

(1)	 Der Diözesan-Baukommission obliegt die Bera-
tung und Vorstellung haushaltsrelevanter Baumaß-
nahmen des Bistums Mainz und seiner Kirchenge-
meinden. Sie tagt zweimal im Jahr.

(2)	 In der Herbsttagung werden die im kommen-
den Jahr anstehenden Baumaßnahmen vorgestellt 
und Empfehlungen für zukünftige Baumaßnahmen 
ausgesprochen.

(3)	 In der Frühjahrstagung werden die im Vorjahr 
durchgeführten Baumaßnahmen besprochen.

(4)	 Die Diözesan-Baukommission berichtet im Diöze-
sankirchensteuerrat über die Ergebnisse der Tagungen.

§ 2 Zusammensetzung

Der Diözesan-Baukommission gehören an
1.	 Der Bischof als Vorsitzender
2.	 Die Mitglieder der Dezernentenkonferenz
3.	 Die nach § 27 der Geschäftsordnung des Diöze-

san-Kirchensteuerrates gewählten Personen

Die Referatsverantwortlichen im Dezernat IX: Bau- und 
Kunstwesen, sowie ein Vertreter der Rechtsabteilung 
und des Finanzdezernates nehmen an den Tagungen 
der Diözesanbaukommission teil.

§ 3 Ehrenamt

(1)	 Das Amt des Mitgliedes der Diözesan-Baukom-
mission ist ein Ehrenamt und wird unentgeltlich 
ausgeübt. Notwendige Auslagen werden durch die 
Bistumskasse erstattet.

(2)	 Den Teilnehmern der Tagungen der Diözesan-
Baukommission werden die Reisekosten ersetzt. Er-
halten sie keine Dienstbefreiung, wird ihnen auch der 
Verdienstausfall erstattet.

§ 4 Arbeitsweise

(1)	 Die Leitung der Diözesan-Baukommission 
obliegt dem Bischof oder in seiner Vertretung dem 
Generalvikar.

(2)	 Dem Dezernenten des Dezernates IX Bau- und 
Kunstwesen obliegt die Geschäftsführung. Er lädt nach 
Abstimmung mit dem Vorsitzenden mindestens zwei 
Wochen vorher unter Beifügung der Tagesordnung 
und den dazugehörigen Unterlagen (Anträge und Be-
gründungen, Arbeitspapiere, Informationen, etc.) zu 
den Tagungen ein.

(3)	 Auf Antrag von 1/3 der Mitglieder der Diözesan-
Baukommission unter Nennung Grundes hat eine 
außerordentliche Tagung stattzufinden.

(4)	 Die Diözesan-Baukommission bestimmt aus 
ihren Reihen den Berichterstatter für die Sitzung des 
Diözesankirchensteuerrates.

§ 5 Empfehlungen

(1)	 Die Diözesan-Baukommission spricht Empfeh-
lungen aus, wenn zu der Tagung ordnungsgemäß 
eingeladen wurde und mindestens die Hälfte der Mit-
glieder anwesend ist.

(2)	 Empfehlungen werden mit einfacher Mehrheit 
gefasst.

(3)	 Auf Antrag eines Mitgliedes ist geheim 
abzustimmen.

§ 6 Protokoll

(1)	 Von den Tagungen der Diözesan-Baukommission 
wird von der Geschäftsführung ein Ergebnis-Protokoll 
verfasst, das enthalten muss:
1.	 die Namen der anwesenden und entschuldigten 

Mitglieder der Diözesan-Baukommission, sowie 
der teilnehmenden Mitarbeiter des Bischöflichen 
Ordinariates 

2.	 die vorgestellten und besprochenen Baumaß- 
nahmen

3.	 alle Anträge und die Art ihrer Erledigung

(2)	 Auf Antrag eines Mitglieds der Diözesan-Bau-
kommission ist ein abweichendes Votum zu Protokoll 
zu nehmen.

(3)	 Das Protokoll ist vom Dezernenten des Dezerna-
tes IX Bau- und Kunstwesen zu unterschreiben und 
rechtzeitig vor der nächsten Tagung zur Genehmigung 
auf dieser vorzulegen.

§ 7 Schlussbestimmung

Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung im 
Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Mainz in Kraft.

Dietmar Giebelmann
Generalvikar
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50.	 Zuschussrichtlinien Bau des Bistums Mainz

Abschnitt I - Allgemeines

§ 1 Geltungsbereich/Zielsetzung

Diese Richtlinie regelt die finanzielle Beteiligung des 
Bistums Mainz an Baumaßnahmen seiner katholischen 
Kirchengemeinden. Sie dient als Grundlage für die 
Entscheidungen bei der Haushaltsaufstellung des Bis-
tums und als Richtschnur für die Baumaßnahmen der 
Pfarreien.

Aus den Richtlinien können keine Zuschussansprüche 
abgeleitet werden.

Die Bezuschussung durch das Bistum setzt die Beach-
tung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit bei der Planung der Bauvorhaben voraus.

Die Regelungen der Baumaßnahmenordnung bleiben 
von dieser Richtlinie unberührt.

Abschnitt II - Zuschüsse

§ 2 Bezuschussung von Pfarrkirchen

(1)	 Der Zuschuss für Baumaßnahmen an Kirchen ist 
abhängig von der Kategorie der Baumaßnahmen und 
der Gebäudegruppe, in die das Kirchengebäude einge-
ordnet ist. 
1.	 –	 Baumaßnahmen zur statischen Sicherung des  

	 Gebäudes
	 –	 sicherheitsrelevante Arbeiten
	 –	 Dachdeckungs- und Entwässerungsarbeiten
2.	 –	 Baumaßnahmen zur Sicherung der äußeren 

	 Gebäudehüllen	 (Außenwandflächen, Türen,  
	 Neuverglasungen)

	 –	 Elektro- und Sanitärarbeiten
	 –	 notwendige Stützmauern und Treppen
3.	 –	 Bodenbelagsarbeiten
	 –	 Heizungsanlagen
		

Kategorie
Baumaßnahme 1 2 3

Gebäudegruppe
A 50 % 40 % 30 %
B 50 % 30 % 30 %
C 40 % 30 % 20 %

(2)	 Liturgische Orte werden bei Neuanschaffung mit 
maximal 5.000 € bezuschusst. Die gesamte Zuschuss-
summe für liturgische Orte wird auf 15.000 € begrenzt. 
Die Begrenzung gilt auch bei Restaurierung liturgi-
scher Orte

(3)	 Von der Bezuschussung sind grundsätzlich 
ausgenommen: 
–	 Orgeln und Glocken,
–	 Neubau von Orgelemporen, 
–	 Ausstattungen und Kunstwerke
–	 Außenanlagen (ausgenommen notwendige Stütz-

mauern und Treppen)
–	 Beleuchtungskörper
–	 Audioanlagen, Lautsprecher, Mikrofone

§ 3 Dienstwohnungen/Pfarrbüro

(1)	 Der Zuschuss für Dienstwohnungen und Pfarrbü-
ros beträgt 75 %. (Regelzuschuss)

(2)	 Zuschussfähig sind Pfarrhäuser als Dienstwohn-
sitz des Pfarrers und ein Pfarrbüro pro Pfarrgruppe 
bzw. pro Pfarrei im Pfarreienverbund.
–	 Das Raumprogramm richtet sich nach den örtli-

chen Gegebenheiten und der Wohnsituation und 
ist mit dem Dezernat IX abzustimmen.

–	 Gästeräume müssen genehmigt werden und wer-
den nicht bezuschusst.

(3)	 Der Zuschuss wird ermittelt auf Grundlage der 
jeweiligen Nutzfläche. Vermietete bzw. fremdgenutzte 
Gebäudeteile werden nicht bezuschusst.

(4)	 Maßnahmen zur Energieeinsparung (nicht 
Energieversorgung) werden mit dem Regelzuschuss 
bezuschusst. 

(5)	 Nicht bezuschusst werden grundsätzlich:
–	 Außenanlagen außer notwendige Wege, Treppen, 

Stützmauern und 1 Pkw‑Stellplatz
–	 Kücheneinrichtung/Büromöbel
–	 Gardinen o. ä.
–	 Leuchten
–	 Satellitenanlagen für Radio/TV-Empfang

§ 4 Pfarrheime

(1)	 Der Regelzuschuss zu Pfarrheimen beträgt 50 % 
der nach dieser Ordnung zuschussfähigen Kosten 
(Regelzuschuss).

(2)	 Baumaßnahmen an Pfarrheimen werden bezu-
schusst für maximal 65 m² Hauptnutzfläche pro 1.000 
Katholiken. 

(3)	 Maßnahmen zur Energieeinsparung (nicht Ener-
gieversorgung) werden mit 50 % bezuschusst, wenn:
–	 Die Pfarrheimfläche in dem Pfarreienverbund/

Pfarreiengemeinschaft 65 m² pro 1000 Katholiken 
nicht übersteigt. 

–	 oder in dem Pfarreienverbund/der Pfarreien-
gemeinschaft mit Zustimmung des Bischöfli-
chen Ordinariates verbindlich festgelegt ist, wel-
che Pfarrheime energetisch saniert werden. Die 
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Gesamtfläche der zu sanierenden Pfarrheime darf 
65 m² pro 1000 Katholiken nicht übersteigen. 

§ 5 Katholische Tageseinrichtungen für Kinder 

(1)	 Der Zuschuss für katholische Tageseinrichtungen 
für Kinder beträgt 35% der nach dieser Ordnung zu-
schussfähigen Kosten (Regelzuschuss). Der Zuschuss 
von kommunaler Seite ist vor Ort, unter Beteiligung 
der zuständigen Stellen (Dez VIII) des Bistums Mainz, 
auszuhandeln. 

 (2)	 Als zuschussfähige Nutzfläche (ohne Verkehrsflä-
chen) für die Tageseinrichtung für Kinder im Innenbe-
reich werden angesetzt:
–	 Einrichtungen mit 2 Gruppen 360 qm,
–	 Einrichtungen mit 3 Gruppen 460 qm,
–	 Einrichtungen mit 4 Gruppen 580 qm.
Die Aufteilung des Raumangebotes richtet sich nach 
der Konzeption der Einrichtung, d.h. wie viele Kinder 
welcher Altersgruppen sich wie lange täglich in der 
Einrichtung aufhalten.
	 Als Grundbedarf an Räumen wird anerkannt:
–	 Gruppenraum und Garderobenbereich,
–	 Nebenräume, dem Gruppenraum zugeordnet 

(Spiel- und Schlafräume), 
–	 Mehrzweckraum,
–	 Sanitärzonen, unterteilt für Kinder und Personal,
–	 Küche und Abstellräume,
–	 Personalräume für Leitung und MitarbeiterInnen.

Zusätzlicher Raumbedarf wird anerkannt bei Integrati-
onsmaßnahmen und der Betreuung von Schulkindern, 
zweckbestimmt als Therapie- oder Hausaufgabenraum.

(3)	 Für Außenspielgelände und die Gestaltung des 
Außengeländes (einschließlich Spielgeräte) beträgt der 
Regelzuschuss pro Gruppe 5.000 €. Als zuschussfähige 
Freiflächen gelten für 2 Gruppen 500 m², bei 3 Gruppen 
750 m² und bei 4 Gruppen 1000 m².

§ 6 Kapellen in Heimen und Krankenhäusern

Im Einzelfall kann auf Antrag ein Zuschuss zu Kapel-
len in Heimen und Krankenhäusern gewährt werden.

§ 7 Denkmalpflegerische Maßnahmen

Neben der Bezuschussung nach den §§ 3 - 5 können 
denkmalpflegerische Baumaßnahmen in Höhe von 
maximal 25 % und denkmalpflegerische Maßnahmen 
am Inventar in Höhe von maximal 35 % bezuschusst 
werden. 

§ 8 Sonderzuschüsse

(1)	 Sonderzuschüsse können zu substanzerhaltenden 
Maßnahmen von Kirchen, Pfarrhäusern, Pfarrheimen 
und Kindergärten gewährt werden. 

(2)	 Sonderzuschüsse bis zu 10.000,00 € bzw. bis 10 % 
der Gesamtkosten kann der Baudezernent bewilligen. 
Eine höhere Bezuschussung ist durch den Diözesan-
verwaltungsrat zu genehmigen.

§ 9 Planungskosten

(3)	 Für Baumaßnahmen, deren Baubedarf nach § 10 
Antrag A anerkannt wurde, 
–	 wird, sofern die Baukosten 50.000,00 € überstei-

gen, auch der auf die Kirchengemeinde entfallen-
de Anteil der Planungskosten durch das Bistum 
übernommen.

–	 werden die Kosten für Orgel- und Glockensach-
verständige durch das Bistum in voller Höhe 
übernommen.

 
Bei Baumaßnahmen unter 50.000,00 € werden die Pla-
nungskosten in der gleichen Zuschussquote wie die 
Bauleistungen bezuschusst. 
Für alle sonstigen Maßnahmen werden die Kosten 
gemäß den Zuschussquoten der Baukosten wie oben 
beschrieben übernommen. 

Abschnitt III - Verfahren 

§ 10 Antrag zur Anerkennung des Baubedarfs 

(1)	 Für projektierte Baumaßnahmen ist ein Antrag A 
(zur Anerkennung des Baubedarfs) zu stellen, wenn:
–	 die Baukosten voraussichtlich 50.000,00 € 

übersteigen
–	 denkmalpflegerische oder kunsthistorisch rele-

vant sind
–	 bei Orgeln und Glockenbaumaßnahmen, die vor-

aussichtlich Kosten von 50.000,00 € übersteigen.

(2)	 Antragsfrist für die Anträge zur Anerkennung 
des Baubedarfs des folgenden Jahres ist in der Regel 
der 01.05. eines Jahres. Abweichend oder sonstige 
Termine für die Antragstellung werden im Kirchlichen 
Amtsblatt für das Bistum Mainz gesondert bekannt 
gegeben.

§ 11 Antrag zur Bewilligung einer Baumaßnahme

(1)	 Voraussetzung zur Durchführung einer Baumaß-
nahme und deren Bezuschussung ist der Antrag zur 
Bewilligung einer Baumaßnahme (Antrag B).
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(2)	 Bei Maßnahmen, die in § 10 Abs. 1 genannt sind, 
ist hierfür die Anerkennung des Baubedarfes nach 
Antrag A erforderlich. Sonstige Maßnahmen können 
direkt mit einem „Antrag zur Bewilligung einer Bau-
maßnahme“ beantragt werden. Ein Verfahren zur 
„Anerkennung des Baubedarfs (Antrag A) ist dann 
nicht erforderlich. 

Abschnitt IV- Schlussvorschriften

§ 12 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung in Kraft und wird in zwei Jahren überprüft, wie 
weit das Einsparziel erreichbar ist. 

Mainz, 1. März 2011

Dietmar Giebelmann
Generalvikar

51.	 Bauhaushalt 2012/Antragsfrist bis zum 
01. Mai 2011

Baumaßnahmen, die im Haushalt 2012 berücksichtigt 
werden sollen, sind bis zum 01. Mai 2011 beim Diöz-
esanbauamt zu beantragen. 

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an die zustän-
digen Regionalarchitekten oder die Geschäftsstelle des 
Dezernates IX, Bau und Kunstwesen, wenden. 

Aufgestellt am 15.12.2010 

Dietmar Giebelmann
Generalvikar

52.	 Erhebungsbogen für die Kirchliche Statistik

Wir weisen darauf hin, dass die ausgefüllten Erhe-
bungsbogen für die Kirchliche Statistik 2010 weiterhin 
an das Bischöfliche Ordinariat, Planungsbüro, abgege-
ben werden sollen und bitten und baldige Zusendung.

53.	 Palmsonntagskollekte am 17. April für die 
Christen im Heiligen Land

Apostel der Versöhnung

Der Nahe Osten stand in den vergangenen Wochen 
immer wieder im Mittelpunkt des öffentlichen Interes-
ses. Massenproteste haben zu Umstürzen in der Regi-
on geführt. Auch die Christen in den Ländern des Hei-
ligen Landes sind davon betroffen. Welche Folgen die 
Unruhen für sie haben werden, lässt sich noch nicht 
abschätzen. Doch schon jetzt ist deutlich: Die Christen 
im Heiligen Land bedürfen dringend der weltweiten 
Solidarität, wie sie sie am Palmsonntag erleben. 
Darum ist das Anliegen der Palmsonntagskollekte so 
wichtig. Bitte unterstützen Sie die weltweite Solidarität 
mit den Christen im Heiligen Land.
Dazu haben die Deutschen Bischöfe aufgerufen.

Das Generalsekretariat des Deutschen Vereins 
vom Heiligen Lande, Steinfelder Gasse 17, 50670 
Köln, Tel.: 0221 135378, Fax: 0221 137802, E-Mail:  
mail@heilig-land-verein.de, versendet Plakate für den 
Aushang. Auch als Download im Internet erhältlich: 
www.heilig-land-verein.de.

54.	 Zuwendungsbestätigung für Spenden 
zugunsten des Bonifatiuswerkes der deutschen 
Katholiken

Das Finanzamt Paderborn hat dem Bonifatiuswerk der 
deutschen Katholiken einen neuen Freistellungsbes-
cheid ausgestellt.
Hilfswerk:
Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken e. V. 
Kamp 22
33098 Paderborn
Finanzamt: Paderborn
Steuernummer:	339/5794/0212
Freistellungsbescheid vom: 31.01.2011
Veranlagungszeitraum:	 2007-2009
Zweck:	kirchliche Zwecke im Sinne der §§ 51 ff. AO
Dieser Freistellungsbescheid gilt für 3 Jahre.

55.	 Stellenausschreibungen 

Priester
Die nachfolgend genannten Seelsorgestellen sind neu 
zu besetzen:

Zum 01. September 2011 

Dekanat Wetterau-West
Pfarrgruppe Bad Nauheim
Pfarrer der Pfarrkuratie
Bad Nauheim, St. Bonifatius
4.637 Katholiken (ca. 23 %)
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und
des Pfarr-Rektorates Schwalheim, Liebfrauen 
919 Katholiken (ca. 23 %)

Dekanat Bingen
Pfarreienverbund in der Stadt Bingen
Pfarrgruppe Bingen
Pfarrer der Pfarreien
Bingen-Kempten, Heilige Dreikönige
1.112 Katholiken (ca.62 %)
und
Bingen-Gaulsheim, St. Pankratius und Bonifatius
613 Katholiken (ca. 55 %)

Dekanat Seligenstadt
Pfarrgruppe Seligenstadt-Ost
Pfarrer der Pfarrei
Seligenstadt St. Marcellinus und Petrus
4.138 Katholiken (ca. 53 %)
und
der Pfarrkuratie Klein-Welzheim, St. Cyriakus
1.685 Katholiken (ca. 59 %)

Bewerbungen sind bis zum 30. April 2011 an den Bi-
schofsvikar für die Geistlichen, Herrn Weihbischof Dr. 
Werner Guballa, Bischöfliches Ordinariat Mainz, zu 
richten.
Beschreibungen sind in der Bischöflichen Kanzlei er-
hältlich, soweit vorhanden.

Durch Rundschreiben bereits mitgeteilt.

Kirchliche Mitteilungen

56.	 Personalchronik
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57.	 GEMA 2011

Die Abgeltung der Musik in der Katholischen Kirche 
bei der GEMA ist geregelt in 2 Pauschalverträgen: 
Musik in Gottesdiensten und kirchlichen Feiern (KA 
1986, Nr. 14, S.91) 
Musik bei Kirchenkonzerten und sonstigen Veranstal-
tungen (KA 1986, Nr. 14, S.92 ff.).
Tarifübersicht 2011

Vergütungssätze je Veranstaltung mit Live-Musik in €
Eintrittsgeld oder sonstiges Entgelt:
Größe des 
Ver-
anstaltung-
sraumes*

ohne 
oder

bis zu 
1,00 €

bis zu 
1,50 €

bis zu 
2,50 €

bis zu 
4,00 €

bis zu
6,00 €

bis zu 
10,00 €

bis zu 
20,00 €

je 
weitere 
10,00 €

bis 100 m² 21,80 30,10 47,20 63,50 79,90 85,90 101,70 10,17

bis 133 m² 24,80 47,20 70,40 94,60 117,10 128,70  152,20 15,22

bis 200 m² 34,80 64,20 98,40 126,30 155,80 173,60 204,50 20,45

bis 266 m² 50,30 82,10 124,70 159,60 191,40 221,50 255,00 25,50

bis 333 m² 64,20 99,20 150,10 191,40 230,80 269,60 306,30 30,63

bis 400 m² 79,90 116,20 175,90 225,40 268,80 316,20 357,3 0 35,7 3

bis 533 m² 98,40 136,30 207,50 265,70 320,70 373,40 425,40 42,54

bis 666 m² 116,20 157,50 237,20 303,60 372,50 429,20 492,00 49,20

bis 1.332 m² 189,10 241,00 357,30 473,40 579,60 663,90 764,70 76,47

bis 2.000 m² 259,60 326,20 478,90 643,90 783,20 899,50 1042,70 104,27

bis 2.500 m² 325,40 408,40 598,90 805,00 978,60 1125,201304,70 130,47

bis 3.000 m² 391,20 489,70 719,80 964,70 1175,301348,801564,80 156,48

je weitere 
500 m² bis 
10.000 m²

65,10 82,10 121,60 160,30 196,00 225,40 261,10 26,11

je weitere 
500 m² über 
10.000 m²

65,10 158,20 252,40 345,50 438,60 532,30 625,40 62,54

* von Wand zu Wand gemessen

Bei Veranstaltungen mit Unterhaltungs- und Tanzmu-
sik kommt hinzu eine GVL-Gebühr i.H.v. 20% der Ver-
gütung für Veranstaltung mit Live-Musik.
Auskunft über den Internet-Auftritt der Gema, Einzel-
fragen hierzu (Berechnung, Gesamtvertragsnachlass, 
Online-Anmeldung ...) erteilt im Bischöflichen Ordi-
nariat, Rechtsabteilung: Oberrechtsrat Rainer Wagner, 
rainer.wagner@bistum-mainz.de, Tel. 06131 253-143 
vormittags.
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58.	 Bonifatiuswerk: Kreuzwegheft für Kinder

Mit Jesus auf dem Weg 
Wegen der großen Nachfrage erscheint das Kreuzweg-
heft „Mit Jesus auf dem Weg“ des Bonifatiuswerkes 
der deutschen Katholiken bereits in vierter Auflage. 
Das Gebetsheft für Kinder und Familien beinhaltet 
einen Kreuzweg sowie einen österlichen Weg. Das 
Vorwort der überarbeiteten Neuauflage stammt von 
Bischof Felix Genn. 

„Im Blick auf den Gekreuzigten fällt es uns leichter, 
all das, was uns belastet und manchmal niederdrückt, 
anzunehmen“, schreibt der Bischof von Münster an 
Kinder und Eltern. „In den 40 Tagen nach Ostern be-
gleiten wir den auferstandenen Herrn, wie er seinen 
Freunden, der jungen Kirche, nahe ist.“ 
Auf 14 Stationen können Kinder und Familien Jesus 
Christus zunächst auf seinem Leidensweg begleiten. 
15 Stationen umfasst der österliche Weg vom offenen 
Grab zur Himmelfahrt. Die eindringlichen Texte, die 
abwechselnd gesprochen oder auch gespielt werden 
können, holen die damaligen Ereignisse in und um 
Jerusalem ins Heute und machen sie für Kinder gut 
verständlich. Auf dem Weg kommt es zu Begegnun-
gen, die den Blick für Menschen weiten sollen, die das 
Gebet und die Hilfe der Christen brauchen. 
„Mit Jesus auf dem Weg“ ist für 2,60 Euro erhältlich 
beim Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken, Kamp 
22, 33098 Paderborn, Telefon 05251 299653, Fax: 05251 
299683 oder E-Mail: bestellungen@bonifatiuswerk.de.

59.	 Bestellung von Druckschriften

Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz wird 
in Kürze folgende Broschüren herausgeben:

Die deutschen Bischöfe - Kommissionen
Nr. 33 Handreichung der Jugendkommission zur 
Prävention von sexualisierter Gewalt im Bereich 
Jugendpastoral

Arbeitshilfen
Nr. 244 Aufklärung und Vorbeugung – Dokumente 
zum Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt im Be-
reich der Deutschen Bischofskonferenz

Die Broschüren können in der Bischöflichen Kanzlei 
angefordert werden oder bei: Sekretariat der deut-
schen Bischofskonferenz, Postfach 2962, 53109 Bonn, 
Tel.: 0228 103-205, Fax: 0228 103-330, www.dbk.de

60.	 Kurse des TPI

K 11-09
Thema:	 In zwei Jahren durchs AT!
	 Anleitungen für eine Buch, das Sie schon 

immer lesen wollten
Termine:	Abschnitt: 8.-9. Juni 2011; 2. Abschnitt: 22. – 

23. August 2011; 
	 Abschnitt: 5.-6. Oktober 2011; 4. Abschnitt: 

7.-8. Dezember 2011; 
	 5. Abschnitt: 7.-8. Februar 2012, 6. Abschnitt: 

17.-18. April 2012; 
	 7. Abschnitt: 5.-6. Juni 2012; 8. Abschnitt: 12.-

14. August 2012

Tagungsorte: 1., 5., 6., 7. Abschnitt Kloster Jakobsberg, 
Ockenheim

	 2., 3., 4., 8. Abschnitt Kardinal Volk Haus, 
Bingen

Leitung:	 Dr. Katrin Brockmöller, TPI 

K 11-10
Thema:	 „Du gabst meiner Seele große Kraft!“
	 (Ps 138,3)
	 Ein Kurs für Frauen im pastoralen Dienst
Termin und Ort: 9.-12. August 2011, Kloster Engelthal
Referentin: Barbara Ullmann, Schauspielerin, 

Impovisationstheater
Leitung: 	Dr. Katrin Brockmöller, TPI

K 11-11
Thema:	 Mit Klugheit und Liebe im Dialog engagiert
Theologische Herausforderungen durch Koran und 

Bibel
Termin und Ort: 29. August bis 1. September 2011, 

Schmerlenbach bei Aschaffenburg
Zielgruppe: Alle im christlich-islamischen Dialog Inte-

ressierten und 
Absolvent/-innen der Qualifizierung „Mit Klugheit 

und Liebe“ 2008-2010
Referent/-innen: Dr. Barbara Huber-Rudolf, Mainz
	 Michael Marx, Freie Universität Berlin (Pro-

jektleiter Corpus Coranicum)
Leitung: 	Dr. Katrin Brockmöller, TPI 

Anmeldung: Theologisch-Pastorales Institut, Gro-
ße Weißgasse 15, 55116 Mainz, E-Mail:  
info@tpi-mainz.de, Tele.: 06131 27088-0

	 Weitere Informationen: www.tpi-mainz.de 

Herausgegeben vom Bischöflichen Ordinariat Mainz - Prälat Dietmar Giebelmann, Generalvikar
Druck: Bischöfliche Kanzlei

Bezugspreis jährlich € 15,– einschl. Versandkosten
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153. Jahrgang	 Mainz, den 11. April 2011� Nr. 5

Inhalt:	 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Pfingstaktion Renovabis 2011. – Koordinationsstelle zur Prävention 
von sexuellem Missbrauch. – Warnungen. – Hinweise und Empfehlungen zum Aufruf zur Aktion RE-
NOVABIS in der Zeit vom 19. Mai bis zum 12. Juni 2011 und der Kollekte am Pfingstsonntag, 12. Juni 
2011. – Personalchronik. – Karl-Leisner-Pilgermarsch. – Fortbildungskurse.

Verlautbarungen der deutschen Bischöfe

61.	 Aufruf der deutschen Bischöfe zur 
Pfingstaktion Renovabis 2011

Liebe Schwestern und Brüder,

die Schädigung der natürlichen Umwelt bedroht die 
Lebensgrundlagen der Menschheit – eine Situation, die 
auch die Kirche zutiefst beunruhigt. Immer wieder be-
tont Papst Benedikt XVI., dass die Kirche eine ihr von 
Gott übertragene Verantwortung für die Schöpfung 
hat. Die Menschen müssen vor ihrer Selbstzerstörung 
bewahrt werden.

In Mittel- und Osteuropa ist die Natur während der 
kommunistischen Zeit brutal ausgebeutet worden. 
Oft wurde auch nach der politischen Wende wenig 
Rücksicht auf ökologische Erfordernisse genommen. 
Mit der diesjährigen Pfingstaktion will Renovabis auf 
die massiven Umweltprobleme im Osten Europas auf-
merksam machen und zur Solidarität mit den betroffe-
nen Menschen aufrufen. Renovabis unterstützt kirch-
liche Projekte für nachhaltiges Wirtschaften, größere 
Energieeffizienz und den rechten Umgang mit Müll. 
Bildungsmaßnahmen helfen, umweltgerechtes Han-
deln einzuüben. 

Die Zerstörung der Natur macht nicht an Ländergren-
zen Halt. Das Leitwort der Aktion 2011 lautet daher: 
„Gottes Schöpfung – uns anvertraut! Ost und West in 
gemeinsamer Verantwortung“.

Wir Bischöfe bitten Sie von Herzen: Unterstützen Sie 
die Arbeit von Renovabis durch eine großzügige Spen-
de bei der Kollekte am Pfingstsonntag!

Paderborn, den 16. März 2011		

Für das Bistum Mainz

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 05.06.2011, in allen 
Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen werden. Der 
Ertrag der Kollekte am Pfingstsonntag, dem 12.06.2011, ist 
ausschließlich für die Aktion Renovabis bestimmt.

Verordnungen des Generalvikars

62.	 Koordinationsstelle zur Prävention von 
sexuellem Missbrauch

Leitung	Ltd. Rechtsdirektor Prof. Dr. Michael Ling
Beratergruppe:
Bereich Jugend	 Frau Bianca Mohr
Bereich Schule 	 Herr PD Dr. Norbert Witsch
Bereich Gemeinde 	Frau Dr. Elisabeth Eicher-Dröge
Bereich Caritas	 Herr Benno Rehn (Bereich erwach-

sene Schutzbefohlene)
	 Frau Gabriele Paries (Bereich Kin-

der- und Jugendhilfe)

Kontaktdaten: 
E-Mail: praevention.missbrauch@bistum-mainz.de, 
Tel.: 06131 253-140.
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63.	 Warnungen

Aus gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, dass 
verschiedene Firmen Pfarreien und Einrichtungen im 
Bistum anschreiben und um Korrektur der Angaben 
in Ihrem Branchenbuch bitten, mit dem Hinweis, dass 
der Grundeintrag kostenlos sei. Für Kontaktdaten oder 
einen Basiseintrag werden jedoch erhebliche Beträge 
fällig.
Vor dem Abschluss solcher oder ähnlicher Verträge 
wird erneut eindringlich gewarnt. Ebenfalls soll keine 
Korrektur- oder Ergänzungsmitteilung zurück gesandt 
werden.
Sollte ein solcher Vertrag abgeschlossen worden sein, 
bitten wir umgehend die Rechtsabteilung des Bischöf-
lichen Ordinariates Mainz zu informieren.

Einsatz der kostenfreien Software Google Analytics
Der Bundesdatenschutzbeauftragte und die Länder-
schutzbeauftragten haben mögliche Verstöße gegen 
das Bundesdatenschutzgesetz und das Telemedienge-
setz beim Einsatz der kosteinfreien Software Google 
Analytics festgestellt.
Die Rechtkommission der Deutschen Bischofskonfe-
renz empfiehlt deshalb, bis zu einer Klärung der daten-
schutzrechtlichen Implikationen von Google Analytics 
durch die Aufsichtsbehörden des Bundes und der 
Länder von einem Einsatz der Software bei Webseiten 
von Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen 
abzusehen.

64.	 Hinweise und Empfehlungen zum Aufruf 
zur Aktion RENOVABIS in der Zeit vom 19. 
Mai bis zum 12. Juni 2011und der Kollekte am 
Pfingstsonntag, 12. Juni 2011

„Gottes Schöpfung – uns anvertraut!
Ost und West in gemeinsamer Verantwortung“

So lautet das Motto der Renovabis-Pfingstaktion 2011. 
Mit der Aktion will Renovabis an die Grenzen über-
schreitende Verantwortung von uns Christen für die 
Bewahrung der Schöpfung erinnern. Insbesondere soll 
auf die im Westen relativ unbekannten oder vergesse-
nen Umweltprobleme im Osten Europas aufmerksam 
gemacht werden. Viele Umweltzerstörungen resul-
tieren noch aus der Zeit des Kommunismus und der 
Nachwende-Zeit. Leidtragende sind viele Menschen 
vor Ort, deren Gesundheit geschädigt oder deren Le-
bensgrundlagen beeinträchtigt sind. Aber nicht bloß 
Umweltprobleme prägen das Bild. Im Osten Europas 
gibt es noch zahlreiche unberührte Naturflächen. Um 
diese zu erhalten, muss in Kirche und Gesellschaft 
mehr Sensibilität und Bewusstsein für umweltge-
rechtes Verhalten entstehen. Nur ein Ressourcen 

schonendes und umweltgerechtes Handeln kann 
Grundlage für eine lebenswerte Zukunft kommen-
der Generationen sein und sollte Leitbild gerade für 
Christen sein. Dabei müssen Ost und West in Europa 
voneinander lernen und miteinander handeln, um 
ihre gemeinsame Verantwortung für die Schöpfung 
wahrzunehmen.
Erste Schritte sind getan: In den letzten Jahren haben 
sich Partner von Renovabis im Osten Europas immer 
intensiver mit Umweltfragen auseinandergesetzt. Re-
novabis unterstützt diese Aktivitäten durch konkrete 
Projekte im Sinne einer nachhaltigen Hilfe zur Selbst-
hilfe. Die Zukunftsaussichten vieler Menschen in den 
Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas sollen damit 
verbessert werden.

Eröffnung und Abschluss der Pfingstaktion 2011

Die Renovabis-Pfingstaktion 2011 wird stellvertretend 
für alle deutschen (Erz-) Diözesen am Sonntag, 22. Mai 
2011, im Bistum München und Freising eröffnet. Den 
Eröffnungsgottesdienst zelebriert Erzbischof Reinhard 
Kardinal Marx mit zahlreichen Gästen aus Mittel- und 
Osteuropa um 10 Uhr in der Münchner Frauenkirche.

Der Abschlussgottesdienst der Aktion findet am 
Pfingstsonntag, 12. Juni 2011, um 10 Uhr in Görlitz in 
der Kathedrale St. Jakobus statt.

Die Renovabis-Aktionszeit beginnt am Donnerstag, 
19.  Mai 2011, in allen deutschen Pfarrgemeinden als 
Vorbereitung auf die bundesweite Eröffnung am fol-
genden Sonntag, 22. Mai, und endet am Pfingstsonn-
tag, 12. Juni 2011, mit der Renovabis-Kollekte für 
Mittel- und Osteuropa in allen katholischen Gottes-
diensten in Deutschland. 

Renovabis-Kollekte am Pfingstsonntag

Am Pfingstsonntag (12. Juni 2011) sowie in den Vor-
abendmessen (11. Juni 2011) wird in allen katholi-
schen Kirchen die Renovabis-Kollekte für Osteuropa 
gehalten.

Kalendarium zur Durchführung der Renovabis-Pfingstak-
tion 2011

ab Donnerstag, 19. Mai 2011 (Beginn der Aktionszeit)
Aushang der Renovabis-Plakate 
Verteilung der Faltblätter an die Gottesdienstbesucher 
oder mit dem Pfarrbrief

Sonntag, 22. Mai 2011
Bundesweite Eröffnung der diesjährigen Aktion um 10 
Uhr in der Frauenkirche in München
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Siebter Sonntag der Osterzeit: Samstag und Sonntag, 
4./5. Juni 2011
Verlesen des Aufrufs der deutschen Bischöfe (sie-
he Seite 159) in allen Gottesdiensten, auch in den 
Vorabendmessen.
Predigt/Hinweis auf die Pfingstaktion von Renovabis 
(siehe Aktionsheft, CD-ROM) und die Kollekte am fol-
genden nächsten Sonntag (Pfingsten)
Verteilung der Spendentüten mit Hinweis, dass
die Spende für die Menschen in Osteuropa am Pfingst-
sonntag eingesammelt wird,
dass die Spende zum Pfarramt gebracht oder
dass sie auf ein Renovabis-Spendenkonto überwiesen 
werden kann.
Faltblätter: Nachlegen auf dem Schriftenstand oder 
Einlegen in die Gottesdienstordnung/Pfarrbrief

Samstag und Pfingstsonntag 11./12. Juni 2011
Gottesdienst mit Predigt und Spenden-Aufruf zur 
Renovabis-Kollekte
Bekanntmachung der Renovabis-Kollekte in allen Got-
tesdiensten, auch am Vorabend, z. B.: „Heute bittet die 
Kirche durch die Aktion Renovabis um eine Spende 
für die Menschen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa.“

Predigtvorschlag (siehe Aktionsheft, CD-ROM)
Gemäß dem Wunsch der deutschen Bischöfe wird die 
Renovabis-Kollekte für die Aufgaben der Solidaritäts-
aktion Renovabis ohne jeden Abzug an die Bistums-
kasse weitergegeben. Das Ergebnis der Renovabis-
Kollekte ist mit dem Vermerk „Renovabis 2011“ zu 
überweisen an: Bistumskasse Mainz, Pax Bank, Kto. 
Nr. 4000100019, BLZ 370 601 93. Diese Überweisung 
soll innerhalb eines Monats erfolgen. Die Bistumskasse 
leitet die Beträge unverzüglich an Renovabis weiter.

Hinweis:
Die Pfingstnovene 2011 „Gottes schöpferische Kraft“ 
von Pater Dr. Anton Rotzetter, legt beeindruckende 
Meditationen vor. Die Pfingstnovene empfiehlt unser 
Bischof ausdrücklich für das Novenengebet zwischen 
Christi Himmelfahrt und dem Pfingstfest zum Gebet 
in den Pfarreien, in Familienkreisen, Gruppen und 
Verbänden als Gebetsbrücke nach Osten.
Besonders hingewiesen sei auf das Aktionsheft, das 
in den „Bausteinen für den Gottesdienst“ auch Pre-
digtimpulse an die Hand gibt. Außerdem gibt es zur 
Renovabis-Pfingstaktion Impulsplakate in unter-
schiedlichen Größen, den Pfarrbriefmantel sowie wei-
tere Publikationen und Materialien, die allen Pfarrge-
meinden unmittelbar nach Ostern per Post zugehen. 
Im o. g. Aktionsheft finden sich Reportagen mit vielen 
Impulsen, Inspirationen und Handlungsvorschlägen 
– insbesondere für den Schulunterricht und auch für 
den Kindergarten. Zusätzlich zu den Texten gibt es 
als Audio-Datei das Renovabis-Lied „Dass erneuert 
werde das Antlitz der Erde“ und Bilder, Länderprofile,  

Landkarten. Sämtliche Materialien befinden sich auch 
auf der neuen CD-ROM zur Renovabis-Pfingstakti-
on, weiteres zusätzliches Material kann nachbestellt 
werden.

Informationen zur Pfingstaktion erhalten Sie direkt bei 
der Solidaritätsaktion Renovabis
Kardinal-Döpfner-Haus, Domberg 27, 85354 Freising, 
Tel.: 08161 5309 –49, E-Mail: info@renovabis.de, Inter-
net: www.renovabis.de, Fax: 08161 5309 –44.
Materialbestellung: renovabis@eine-welt-mvg.de

Kirchliche Mitteilungen

65.	 Personalchronik
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66.	 Karl-Leisner-Pilgermarsch

Wie kann man als Pfarrer in den gewachsenen An-
forderungen und fast Überforderungen der Pastoral 
jetzt einfach „mal“ 5 Tage zum Pilgern „weg sein“??? 
- Antworten darauf kann finden, wer sich selber weiter 
fragt: Wie gelingt mir die Balance von Arbeit, Freizeit 
und Gebet und nach welchen Kriterien teile ich meine 
Zeit und Energie ein? Welche Sehnsüchte und Hoff-
nungen leiten mich zuinnerst und wie kommen diese 
in meiner Berufung zum Tragen? - Der Weg auf den 
Spuren des seligen Karl Leisner soll Gelegenheit geben, 
darüber nachzudenken, persönlich und in brüderlicher 
Gemeinschaft. Leisner wird dazu die Impulse liefern:
„Drei Dinge habe ich von Gott und der Gottesmutter 
erbeten, die Gesundheit, die Freiheit und die Priester-
weihe, ...“ (K.L.1945)

Die Priester der Schönstattbewegung laden Priester, 
Diakone und Priesteramtskandidaten ein auf einen 
3-tägigen Pilgerweg nach Xanten zum Grab Karl Leis-
ners. Die Begegnung mit seiner Person, körperliche 
Bewegung, Gebet und Gespräche wollen den Leib und 
die Seele des Einzelnen sowie die priesterliche Ge-
meinschaft untereinander stärken.
Termin:	 9.-13.8.2011 nach Xanten
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Programm: 
–	 Wallfahrtsorte Aengenesch und Kevelaer, Haus 

der Familie Leisner in Kleve, Märtyrerkrypta und 
Grab des Seligen in Xanten

–	 geistliche Impulse, Austausch, Stundengebet, Ro-
senkranz und Hl.Messe

–	 Gebet um Priesterberufungen
–	 täglicher Pilgerweg zu Fuß 15-25 km; Teilstück 

im Schlauchboot; Begleitung und Transfers mit 
PKW.

–	 alle Übernachtungen im Schönstatt-Zentrum 
Oermter Marienberg (Rheurdterstr. 216, 47661 Is-
sum-Sevelen, Tel. 02845-6721).

–	 Beginn am Dienstag, den 9. August 2011, um 18 
Uhr mit Abendessen

–	 Ende am Samstag, den 13. August 2011, nach dem 
Frühstück.

Unkosten für Übernachtungen und Vollverpflegung: 	
130 Euro; für Studenten 65 Euro.
Anmeldung bis 17. Juli 2011 an: Theo Hoffacker (Emil-
Underberg-Str. 3, 46509 Xanten-Marienbaum, Tel.: 
02804-8497) oder Armin Haas (Am Kirchberg 3, 97795 
Schondra, Tel.: 09747 242, Fax –930715, E-Mail: armin.
haas@gmx.de).

67.	 Fortbildungskurse

Sekretärinnen, Verwaltungsangestellte, Sachbearbei-
ter/innen, Pfarrsekretärinnen/-sekretäre
Für den „Ersten Eindruck“ gibt es keine „Zweite 
Chance“
Körpersprache und Kommunikation
Mi, 11./Do, 12. Mai 2011,
Haus am Maiberg, Heppenheim
Referent: Andreas Wulf
Kursbegleitung: Dr. Beate Höfling
Kurs Nr. 2011 KO 5

Alle hauptamtlich pastorale Mitarbeitende
Wenn Grenzen erreicht sind...
Vom Umgang mit „schwierigen“ Kindern und Jugend-
lichen in Katechese und Pastoral
Mo, 09. – Mi, 11. Mai 2011
Tagungszentrum Schmerlenbach
Referentin: Angelika Seiwert-Leicht
Kursbegleitung: Dr. Beate Höfling
Kurs Nr. 2011 HP 6

Pfarrsekretärinnen/-sekretäre
Know-how für das Pfarrbüro
Kompaktwissen in Modulform
Modul 1: Do, 26. Mai 2011, 09:30 – 17:00 Uhr
Kurs Nr. 2011 PS 1
Modul 2: Do, 01. September 2011, 09:30 – 16:00 Uhr
Kurs Nr. 2011 PS 2
Erbacher Hof, Mainz
Referenten: Mitarbeitende aus verschiedenen 
Dezernaten
Kursbegleitung: Dr. Beate Höfling
AS: 15. April 2011

Geschäftsführer/innen, Mitarbeitende in (Pfarr-) Sekre-
tariaten, Sachbearbeiter/innen, Verwaltungsangestellte
Professionell und kundenfreundlich telefonieren
Teil I: Mo, 22. August 2011, Ort: Erbacher Hof, Mainz
Teil II: Mi, 23. November 2011, Ort: Kolpinghaus, 
Mainz, jeweils 09:00 – 17:00 Uhr
Referentin: Sabine Ksoll
Kursbegleitung: Dr. Beate Höfling
Kurs Nr. 2011 KO 6
AS: 22. Juni 2011

Alle, die Sitzungen und Arbeitsgruppen zu leiten 
haben
Professionelle Gesprächsleitung und Moderation
Grundkurs
Teil I: Di, 20. Sept. 2011; Teil II: Di, 15. November 2011, 
jeweils 09:00 – 17:00 Uhr
Ort. Bischof-Stohr-Haus, Mainz-Bretzenheim
Referent: Erich Decker
Kursbegleitung: Dr. Beate Höfling
Kurs Nr. 2011 KO 1
AS: 10. August 2011

Alle hauptamtlich pastorale Mitarbeitende
Bild und Symbolsprache alter und zeitgenössischer 
Kunst verstehen lernen
Di, 20./Mi, 21. September 2011
Ort: Spenerhaus, Frankfurt/Main
Referent: Dr. August Heuser
Kursbegleitung: Dr. Beate Höfling
Kurs Nr. 2011 HP 4
AS: 12. August 2011

Anmeldungen: Bischöfliches Ordinariat, Dezernat I, 
Abt. Personal- und Organisationsförderung, Herings-
brunnengasse 4, 55116 Mainz, Tel: 06131 253-181,  
Fax: 06131 253-406, E-Mail: p-o-foerderung@ 
bistum-mainz.de

Herausgegeben vom Bischöflichen Ordinariat Mainz - Prälat Dietmar Giebelmann, Generalvikar
Druck: Bischöfliche Kanzlei

Bezugspreis jährlich € 15,– einschl. Versandkosten





— 165 —

153. Jahrgang	 Mainz, den 9. Mai 2011� Nr. 6

Inhalt:	 Gesetz zur Änderung der Mitarbeitervertretungsordnung im Bistum Mainz - MAVO Bistum Mainz -. 
 – Verordnung zur Prävention von sexuellem Missbrauch im Bistum Mainz. – Personalchronik. – Wei-
hetermine 2012. – Bestellung von Druckschriften. – Anzeige.

Erlasse des Hochw. Herrn Bischofs

68.	 Gesetz zur Änderung der Mitarbeiter- 
vertretungsordnung im Bistum Mainz  
- MAVO Bistum Mainz -

Art. 1

Die MAVO Bistum Mainz in der Fassung vom 19.2.2008 
(Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Mainz 2008, 
Nr. 3, Ziff. 46, S. 35 f.) wird wie folgt geändert:

1.	 § 3 Absatz 1 Satz 1 MAVO wird wie folgt neu 
gefasst:

„(1)	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne dieser 
Ordnung sind alle Personen, die bei einem Dienstgeber
1.	 aufgrund eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses,
2.	 als Ordensmitglied an einem Arbeitsplatz in einer 

Einrichtung der eigenen Gemeinschaft,
3.	 aufgrund eines Gestellungsvertrages oder
4.	 zu ihrer Ausbildung
tätig sind.“

2.	 In § 6 Absatz 2 MAVO werden folgende Sätze 2 
und 3 angefügt:

„Falls die Zahl der Wahlbewerberinnen und Wahlbe-
werber geringer ist als die nach Satz 1 vorgesehene 
Zahl an Mitgliedern, setzt sich die Mitarbeitervertre-
tung aus der höchstmöglichen Zahl von Mitgliedern 
zusammen. Satz 2 gilt entsprechend, wenn die nach 
Satz 1 vorgesehene Zahl an Mitgliedern nicht erreicht 
wird, weil zu wenig Kandidatinnen und Kandidaten 
gewählt werden oder weil eine gewählte Kandidatin 
oder ein gewählter Kandidat die Wahl nicht annimmt 
und kein Ersatzmitglied vorhanden ist.“

3.	 § 10 Absatz 1a Nr. 5 MAVO wird wie folgt neu 
gefasst:

„5.	 nach Feststellung der Nichtigkeit der Wahl der 
Mitarbeitervertretung durch rechtskräftige Ent-
scheidung der kirchlichen Gerichte für Arbeitssa-
chen in anderen als den in § 12 genannten Fällen,  

	 wenn ein ordnungsgemäßer Wahlausschuss nicht 
mehr besteht.“

4.	 § 12 Absatz 3 MAVO wird wie folgt geändert:
Nach dem Wort "innerhalb" werden die Worte "einer 
Ausschlussfrist" eingefügt.

5.	 § 13 Absatz 3 Nr. 6 MAVO wird wie folgt geändert:
Die Worte "durch Urteil des kirchlichen Arbeitsge-
richts" werden durch die Worte "durch rechtskräftige 
Entscheidung der kirchlichen Gerichte für Arbeitssa-
chen" ersetzt.

6.	 § 13c Nr. 2 MAVO wird aufgehoben, die bisheri-
gen Nr. 3 und Nr. 4 werden zu Nr. 2 und Nr. 3, 
folgende Nr. 4 wird eingefügt, die bisherige Nr. 5 
wird ersatzlos gestrichen:

,,4.	 rechtskräftige Entscheidung der kirchlichen Ge-
richte für Arbeitssachen, die den Verlust der 
Wählbarkeit oder eine grobe Vernachlässigung 
oder Verletzung der Befugnisse und Pflichten als 
Mitglied der Mitarbeitervertretung festgestellt 
hat."

7.	 In § 15 MAVO wird folgender Absatz 3a eingefügt:
,,(3a) Einem Mitglied der Mitarbeitervertretung, das 
von seiner dienstlichen Tätigkeit völlig freigestellt 
war, ist innerhalb eines Jahres nach Beendigung der 
Freistellung im Rahmen der Möglichkeiten der Ein-
richtung Gelegenheit zu geben, eine wegen der Frei-
stellung unterbliebene einrichtungsübliche berufliche 
Entwicklung nachzuholen. Für ein Mitglied im Sinne 
des Satzes 1, das drei volle aufeinanderfolgende Amts-
zeiten freigestellt war, erhöht sich der Zeitraum nach 
Satz 1 auf zwei Jahre."

8.	 In § 15 MAVO wird folgender Absatz 6 angefügt:
,,(6)	 Für Reisezeiten von Mitgliedern der Mitarbeiter-
vertretung gelten die für die Einrichtung bestehenden 
Bestimmungen."
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9.	 In § 16 Absatz 1 MAVO wird folgender Satz 3 
angefügt:

"Teilzeitbeschäftigten Mitgliedern der Mitarbeiterver-
tretung, deren Teilnahme an Schulungsveranstaltun-
gen außerhalb ihrer persönlichen Arbeitszeit liegt, steht 
ein Anspruch auf Freizeitausgleich pro Schulungstag 
zu, jedoch höchstens bis zur Arbeitszeit eines vollbe-
schäftigten Mitglieds der Mitarbeitervertretung."

10.	 In § 16 MAVO wird folgender Absatz 1a eingefügt:
,,(1a)  Absatz 1 gilt auch für das mit der höchsten Stim-
menzahl gewählte Ersatzmitglied (§ 11 Abs. 6 Satz 2), 
wenn wegen
1.	 ständiger Heranziehung,
2.	 häufiger Vertretung eines Mitglieds der Mitarbei-

tervertretung für längere Zeit oder
3.	 absehbaren Nachrückens in das Amt als Mitglied 

der Mitarbeitervertretung in kurzer Frist
die Teilnahme an Schulungsveranstaltungen erforder-
lich ist."

11.	 § 17 Absatz 1 Satz 1 MAVO wird wie folgt neu 
gefasst:

"Der Dienstgeber trägt die durch die Tätigkeit der 
Mitarbeitervertretung entstehenden und für die Wahr-
nehmung ihrer Aufgagen erforderlichen Kosten ein-
schließlich der Reisekosten im Rahmen der für den 
Dienstgeber bestehenden Bestimmungen."

12.	 In § 17 Absatz 1 Satz 2 MAVO werden die Wor-
te "Zu den notwendigen Kosten gehören auch" 
durch die Worte "Zu den erforderlichen Kosten 
gehören auch" ersetzt.

13.	 In § 17 Absatz 1 Satz 2, 2. Spiegelstrich MAVO 
wird das Wort "erforderlich" durch das Wort "not-
wendig" ersetzt.

14.	 In § 17 Absatz 1 Satz 2, 3. Spiegelstrich MAVO 
werden die Worte "oder zweckmäßig erscheint" 
durch das Wort „ist" ersetzt.

15.	 § 17 Absatz 1 Satz 2, 4. Spiegelstrich MAVO wird 
wie folgt neu gefasst:

„-	 die Kosten der Beauftragung eines Bevollmäch-
tigten in Verfahren vor den kirchlichen Gerichten 
für Arbeitssachen, soweit die Bevollmächtigung 
zur Wahrung der Rechte des Bevollmächtigenden 
notwendig ist."

16.	 In § 18 MAVO wird folgender Absatz 1b eingefügt:
,,(1b)  Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung dürfen 
von Maßnahmen der beruflichen Bildung innerhalb 
und außerhalb der Einrichtung nicht ausgeschlossen 
werden."

17.	 In § 18 Absatz 2 MAVO wird folgender Satz 2 
angefügt:

"Dies gilt auch im Falle einer Zuweisung oder Perso-
nalgestellung an einen anderen Rechtsträger ."

18.	 § 18 Absatz 4 Satz 4 MAVO wird ersatzlos 
gestrichen.

19.	 § 19 Absatz 1 Satz 3 MAVO wird wie folgt neu 
gefasst:

"Die Sätze 1 und 2 gelten ebenfalls innerhalb eines 
Jahres nach Beendigung der Amtszeit, es sei denn die 
Mitgliedschaft ist nach § 13c Nrn. 2, 4 erloschen."

20.	 § 20 MAVO wird wie folgt neu gefasst:
"Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder der Mitarbei-
tervertretung haben über dienstliche Angelegenheiten 
oder Tatsachen, die ihnen aufgrund ihrer Zugehörig-
keit zur Mitarbeitervertretung bekannt geworden sind, 
Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch für die Zeit 
nach Ausscheiden aus der Mitarbeitervertretung. Die 
Schweigepflicht besteht nicht für solche dienstlichen 
Angelegenheiten oder Tatsachen, die offenkundig sind 
oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung be-
dürfen. Die Schweigepflicht gilt ferner nicht gegenüber 
Mitgliedern der Mitarbeitervertretung sowie gegen-
über der Gesamtmitarbeitervertretung. Eine Verlet-
zung der Schweigepflicht stellt in der Regel eine grobe 
Pflichtverletzung im Sinne des § 13c Nr. 4 dar."

21.	 § 21 Absatz 4 MAVO wird wie folgt geändert:
,,(4)	 Jährlich eine Mitarbeiterversammlung findet 
während der Arbeitszeit statt, sofern nicht dienstliche 
Gründe eine andere Regelung erfordern. Die Zeit der 
Teilnahme an dieser Mitarbeiterversammlung und die 
zusätzliche Wegezeit sind wie Arbeitszelt zu vergüten, 
auch wenn die Mitarbeiterversammlung außerhalb der 
Arbeitszeit stattfindet. Notwendige Fahrtkosten für 
jährlich höchstens zwei Mitarbeiterversammlungen 
sowie für die auf Verlangen des Dienstgebers einbe-
rufene Mitarbeiterversammlung (Abs. 3) werden von 
dem Dienstgeber nach den bei ihm geltenden Regelun-
gen erstattet."

21.a)	  In § 24 MAVO wird die Überschrift um die Worte 
„und erweiterte Gesamt-mitarbeitervertretung“ 
ergänzt.

22.	 § 25 Absatz 2 Nr. 7 MAVO wird wie folgt neu 
gefasst:

„7.	 Abgabe von Stellungnahmen zu Vorhaben der 
Bistums-KODA Mainz und der Arbeitsrechtli-
chen Kommission des Deutschen Caritasverban-
des jeweils nach Aufforderung durch die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden der Kommission.“
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23.	 In § 25 Absatz 4 MAVO wird folgender Satz 5 
angefügt:

"Den Mitgliedern des Vorstandes ist im zeitlichen 
Umfang des Anspruchs nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Ar-
beitsbefreiung unter Fortzahlung der Bezüge für die 
Teilnahme an solchen Schulungsveranstaltungen zu 
gewähren, welche die für die Arbeit in der Arbeitsge-
meinschaft erforderlichen Kenntnisse vermitteln."

24.	 In § 25 Absatz 5 MAVO wird folgende Nr. 5 einge-
fügt, die bisherige Nr. 5 wird zur Nr.6:

,,5.	 Abgabe von Stellungnahmen zu Vorhaben der 
Zentral-KODA nach Aufforderung durch die Vor-
sitzende oder den Vorsitzenden der Kommission,"

25.	 In § 26 MAVO wird folgender Absatz 3a eingefügt:
,,(3a)  Auf Verlangen der Mitarbeiterin oder des Mitar-
beiters ist ein Mitglied der Mitarbeitervertretung hin-
zuzuziehen bei einem Gespräch mit dem Dienstgeber 
über
1.	 personen-, verhaltens- oder betriebsbedingte 

Schwierigkeiten, die zur Gefährdung des Dienst- 
oder Arbeitsverhältnisses führen können oder

2.	 den Abschluss eines Änderungs- oder 
Aufhebungsvertrages."

26.	 In § 27 Absatz 2 MAVO wird am Ende der Punkt 
durch ein Komma ersetzt und folgender Spiegel-
strich angefügt:

"-	 den für ihren Zuständigkeitsbereich maßgebli-
chen Inhalt des Verzeichnisses gemäß § 80 Absatz 
1 SGB IX sowie der Anzeige gemäß § 80 Absatz 2 
Satz 1 SGB IX."

27.	 Nach § 27a MAVO wird folgender § 27b MAVO 
eingefügt:

„§27b Einrichtungsspezifische Regelungen

Die Mitarbeitervertretung kann Anträge auf abwei-
chende Gestaltung der Arbeitsentgelte und sonstigen 
Arbeitsbedingungen gegenüber einer nach Art. 7 GrO 
gebildeten Kommission zur Ordnung des Arbeitsver-
tragsrechts stellen, soweit eine Ordnung dies vorsieht."

28.	 § 29 Absatz 1 Nr. 10 MAVO wird wie folgt neu 
gefasst:

,,10.	 Abordnung von mehr als drei Monaten, Verset-
zung an eine andere Einrichtung, Zuweisung oder 
Personalgestellung an einen anderen Rechtsträger 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für pasto-
rale Dienste oder religiöse Unterweisung, die zu 
ihrer Tätigkeit der ausdrücklichen bischöflichen 
Sendung oder Beauftragung bedürfen"

29.	 § 34 Absatz 1 MAVO wird wie folgt neu gefasst:
,,(1)	 Die Einstellung und Anstellung von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern bedürfen der Zustimmung 
der Mitarbeitervertretung. Dasselbe gilt für die 

Beschäftigung von Personen, die dem Dienstgeber 
zur Arbeitsleistung überlassen werden im Sinne des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (§ 3 Absatz 1 Satz 
2). Der Zustimmung der Mitarbeitervertretung bedarf 
es nicht im Falle von
1.	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für pastorale 

Dienste oder religiöse Unterweisung, die zu ihrer 
Tätigkeit der ausdrücklichen bischöflichen Sen-
dung oder Beauftragung bedürfen,

2.	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren Tätig-
keit geringfügig im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB 
IV ist."

30.	 In § 34 Absatz 2 Nr. 1 MAVO wird am Ende das 
Wort "oder" durch ein Komma ersetzt, in Nr. 2 
wird der Punkt durch das Wort "oder" ersetzt und 
folgende Nr. 3 angefügt:

,,3.	 der Dienstgeber eine Person, die ihm zur Arbeits-
leistung überlassen wird im Sinne des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes, länger als sechs Mo-
nate beschäftigen will. Mehrere Beschäftigungen 
eines Leiharbeitnehmers bei demselben Dienstge-
ber werden zusammengerechnet."

31.	 § 34 Absatz 3 Satz 2 MAVO wird wie folgt neu 
gefasst und folgender Satz 3 angefügt:

"Der Mitarbeitervertretung sind auf Verlangen ein 
Verzeichnis der eingegangenen einrichtungsinternen 
Bewerbungen sowie der Bewerbungen von Schwer-
behinderten zu überlassen und Einsicht in die Be-
werbungsunterlagen der oder des Einzustellenden zu 
gewähren. Anstelle der Überlassung eines Verzeich-
nisses können auch die erforderlichen Bewerbungsun-
tertagen zur Einsichtnahme vorgelegt werden."

32.	 § 35 Absatz 1 Nr. 5 MAVO wird wie folgt neu 
gefasst:

,,5.	 Abordnung von mehr als drei Monaten, Verset-
zung an eine andere Einrichtung, Zuweisung 
oder Personalgestellung an einen anderen Rechts-
träger, es sei denn, dass es sich um Mitarbeiterin-
nen oder Mitarbeiter für pastorale Dienste oder 
religiöse Unterweisung handelt, die zu ihrer Tä-
tigkeit der ausdrücklichen bischöflichen Sendung 
oder Beauftragung bedürfen,"

33.	 § 35 Absatz 1 Nr. 6 MAVO wird wie folgt neu 
gefasst:

,,6.	 Versagen und Widerruf der Genehmigung ei-
ner Nebentätigkeit sowie Untersagung einer 
Nebentätigkeit,"

34.	 § 36 Absatz 1 Nr. 12 MAVO wird wie folgt neu 
gefasst:

,,12.	 Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereit-
schaftsdienstes, soweit eine kirchliche Arbeitsver-
tragsordnung dies vorsieht."
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35.	 § 37 Absatz 1 Nr. 12 MAVO wird wie folgt neu 
gefasst:

,,12.	 Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereit-
schaftsdienstes, soweit eine kirchliche Arbeitsver-
tragsordnung dies vorsieht."

36.	 In § 45 Absatz 1 MAVO wird am Ende der Punkt 
durch ein Komma ersetzt und folgende Nr. 12 
angefügt:

,,12.	 bei Streitigkeiten über die Zuweisung zu den ein-
zelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes (§ 36 Abs. 
1 Nr. 12)."

37.	 § 45 Absatz 2 MAVO wird wie folgt neu gefasst:
"(2)	 Darüber hinaus findet auf Antrag des Dienstge-
bers das Verfahren vor der Einigungsstelle statt bei 
Streitigkeiten über die Versetzung, Abordnung, Zu-
weisung oder Personalgestellung eines Mitglieds der 
Mitarbeitervertretung (§ 18 Abs. 2)."

38.	 § 48 Satz 1 MAVO wird wie folgt neu gefasst:
"In Einrichtungen mit in der Regel mindestens fünf 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, die das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben (Jugendliche) oder die 
zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind und das 25. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben (Auszubilden-
de), werden von diesen Sprecherinnen und Sprecher 
der Jugendlichen und der Auszubildenden gewählt."

39.	 In § 52 Absatz 5 MAVO wird folgender Satz 2 
angefügt:
"Weitergehende persönliche Rechte und Pflichten, die 
sich aus den Bestimmungen des SGB IX ergeben, blei-
ben hiervon unberührt.“

Art. 2

Die Änderungen treten mit der Veröffentlichung im 
Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

Mainz, den 15. April 2011

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

Verordnungen des Generalvikars

69.	 Verordnung zur Prävention von sexuellem 
Missbrauch im Bistum Mainz

Präambel

Kinder und Jugendliche haben – ebenso wie erwach-
sene Schutzbefohlene – ein Recht auf körperliche Un-
versehrtheit und Wahrung ihrer sexuellen Integrität. 
Diesem Recht weiß sich die katholische Kirche im 
Bistum Mainz in besonderer Weise verpflichtet. Durch 
geeignete Maßnahmen vor sexuellem Missbrauch soll 
dieser Anspruch sichergestellt werden.
Präventionsarbeit erschöpft sich nicht in Einzelmaß-
nahmen. Sie muss integraler Bestandteil der Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbe-
fohlenen sein. Deshalb ist Prävention eine dauerhafte 
Verpflichtung aller, die innerhalb der katholischen Kir-
che im Bistum Mainz Verantwortung im Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen tragen.
Vor diesem Hintergrund ergeht die folgende 
Verordnung:

§ 1 Anwendungsbereich

(1)	 Diese Verordnung gilt für alle Kirchlichen Rechts-
träger in der Jurisdiktion des Bistums Mainz, soweit 
diese in ihren Einrichtungen für das Wohl und den 
Schutz von Kindern und Jugendlichen Verantwortung 
und Sorge tragen. Für Kirchliche Rechtsträger von 
Einrichtungen, in denen mit erwachsenen Schutz-
befohlenen gearbeitet wird, gilt diese Verordnung 
entsprechend.

(2)	 Kirchliche Rechtsträger im Sinne dieser Verord-
nung sind neben dem Bistum Mainz
-	 die katholischen Kirchengemeinden im Bistum 

Mainz,
-	 die rechtsfähigen kirchlichen Stiftungen, Verbän-

de und Vereinigungen, soweit sie der Aufsicht 
des Bistums Mainz unterstehen,

-	 alle sonstigen rechtsfähigen Körperschaften und 
Anstalten mit Sitz im Bistum Mainz, die kraft 
ihrer Verfassung und/oder kraft Kanonischen 
Rechts der Aufsicht durch das Bistum Mainz 
unterstehen.

(3)	 Einrichtungen sind Häuser, Stätten, Institutionen, 
Initiativen und sonstige Gruppierungen eines Kirchli-
chen Rechtsträgers oder mehrerer Kirchlicher Rechts-
träger ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
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§ 2 Verpflichtete Personen

(1)	 Die aus dieser Verordnung verpflichteten Kirch-
lichen Rechtsträger haben dafür zu sorgen, dass die 
in ihren Einrichtungen beschäftigten Personen diese 
Verordnung kennen und danach handeln. Soweit die-
se Verordnung Maßnahmen der Schulung bzw. Aus- 
oder Fortbildungen vorschreibt, haben die Kirchlichen 
Rechtsträger diese durchzuführen und die Durchfüh-
rung in geeigneter Form zu dokumentieren.

(2)	 Verpflichtete Personen im Sinne dieser Verord-
nung sind außer den haupt- und nebenamtlich Be-
schäftigten auch
-	 Honorarkräfte des Kirchlichen Rechtsträgers,
-	 Personen, die beim Kirchlichen Rechtsträger Zi-

vildienst oder Freiwilligendienst leisten,
-	 nicht nur vorübergehend ehrenamtlich tätige 

Personen.

§ 3 Verhaltensregeln, Dienstanweisungen,  
hausinterne Regelungen

(1)	 Die Kirchlichen Rechtsträger stellen sicher, dass in 
ihren Einrichtungen ein respektvoller Umgang geübt 
und das fachlich gebotene Distanz-Nähe-Verhältnis 
gewahrt wird.

(2)	 Die Kirchlichen Rechtsträger stellen zu diesem 
Zweck Verhaltensregeln auf, die für die verpflichteten 
Personen rechtsverbindlich sind und diesen in geeig-
neter Form bekannt gegeben werden.

(3)	 Soweit erforderlich, können die Kirchlichen 
Rechtsträger für ihre Einrichtungen Dienstanweisun-
gen mit arbeitsrechtlicher Wirkung für verpflichtete 
Personen sowie hausinterne Regelungen (z.B. Haus-
ordnungen) mit Wirkung für die verpflichteten Per-
sonen und die betreuten/beaufsichtigten Kinder und 
Jugendlichen erlassen, um das Wohl und den Schutz 
der Kinder und Jugendlichen weiter zu verbessern.

(4)	 Die Kirchlichen Rechtsträger haben in den Re-
gelungen/Anweisungen nach den Absätzen 2 und 3 
darauf hinzuweisen, dass ein Verstoß die jeweils gebo-
tenen Sanktionen auslösen kann.

§ 4 Auswahl des Personals; Erweitertes 
Führungszeugnis

(1)	 Kirchliche Rechtsträger dürfen nur solche Perso-
nen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ein-
setzen, die dazu fachlich und persönlich geeignet sind.

(2)	 Es dürfen keine Personen in der Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen eingesetzt werden, die bereits 
rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 
bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 
233a, 234, 235 oder 236 StGB verurteilt wurden.

(3)	 Zur Erfüllung der Verpflichtung nach Absatz 2 
haben sich Kirchliche Rechtsträger von haupt- und 
nebenamtlich Beschäftigten, Honorarkräften sowie 
Zivil- und Freiwilligendienstleistenden unverzüglich 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung und sodann
-	 vor jeder Neueinstellung bzw. Umsetzung/Ver-

setzung in den kinder- und jugendnahen Bereich 
sowie

-	 regelmäßig alle fünf Jahre
ein Erweitertes Führungszeugnis nach § 30a BZRG 
vorlegen zu lassen. Die Kosten für die erstmalige Vor-
lage des Erweiterten Führungszeugnisses im Rahmen 
einer Einstellungsbewerbung trägt der Bewerber/die 
Bewerberin; in allen anderen Fällen hat der Kirchliche 
Rechtsträger der vorlagepflichtigen Person die Kosten 
zu ersetzen.

(4)	 Von ehrenamtlich tätigen Personen, die regel-
mäßig in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
eingesetzt werden, hat der Kirchliche Rechtsträger 
sich bei Bestehen einer entsprechenden gesetzlichen 
Verpflichtung, einer entsprechenden Verpflichtung 
aus einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe oder zur Erfüllung einer 
entsprechenden behördlichen Auflage ebenfalls ein 
Erweiterten Führungszeugnis vorlegen zu lassen; die 
Kosten hierfür trägt der Kirchliche Rechtsträger.

§ 5 Vorstellungsgespräch

Die Prävention von sexuellem Missbrauch an Kindern 
und Jugendlichen ist im Vorstellungsgespräch der ein-
zusetzenden Person sowie in regelmäßigen Abständen 
während der Dauer des Einsatzes der verpflichteten 
Personen zu thematisieren; das Gespräch ist jeweils zu 
dokumentieren.

§ 6 Selbstverpflichtungserklärungen

Verpflichtete Personen haben gegenüber dem jeweili-
gen Kirchlichen Rechtsträger eine Selbstverpflichtungs-
erklärung abzugeben. Darin haben sie insbesondere zu 
erklären, jegliche Grenzverletzungen im Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen zu vermeiden, insbeson-
dere die körperliche Unversehrtheit und die sexuelle 
Integrität der von ihnen betreuten/beaufsichtigten 
bzw. zu betreuenden/zu beaufsichtigenden Kinder 
und Jugendlichen zu wahren und auf die Einhaltung 
eines fachlich gebotenen Nähe-Distanz-Verhältnisses 
zu diesen zu achten.

§ 7 Qualitätsmanagement

(1)	 Kirchliche Rechtsträger haben durch geeignete 
Maßnahmen dafür zu sorgen, dass Prävention von 
sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen 
in ihren Einrichtungen nachhaltig Beachtung findet.
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(2)	 Alle Personen, die bei einem Kirchlichen Rechts-
träger Verantwortung im Bereich der Kinder- und 
Jugendarbeit tragen, sind zu Fragen der Prävention 
von sexuellem Missbrauch zu schulen oder aus- bzw. 
fortzubilden. Die Schulungen bzw. Aus- oder Fortbil-
dungen befassen sich insbesondere mit Fragen zu
-	 Täterstrategien,
-	 Psychodynamiken der Opfer,
-	 Dynamiken in Institutionen sowie begünstigen-

den institutionellen Strukturen,
-	 Straftatbeständen und weiteren einschlägigen 

rechtlichen Bestimmungen,
-	 eigener emotionaler und sozialer Kompetenz 

sowie
-	 konstruktiver Kommunikations- und Konflikt- 

fähigkeit.

Dabei bilden die Möglichkeiten zur Verbesserung des 
Wohls und des Schutzes von Kindern und Jugend-
lichen sowie Vorkehrungen zur Erschwerung von 
Straftaten einen Schwerpunkt. Die Schulungen bzw. 
Aus- oder Fortbildungen sollen auch dazu befähigen, 
Dritte über diese Themen zu informieren.

(3)	 Die Kirchlichen Rechtsträger haben alle Per-
sonen, die in ihren Einrichtungen regelmäßig mit 
Kindern und Jugendlichen arbeiten, umfassend über 
das Thema Prävention von sexuellem Missbrauch zu 
informieren und diese für etwaige Grenzverletzungen 
durch die in der Einrichtung tätigen Personen oder 
durch die in der Einrichtung betreuten/beaufsichtigten 
Kinder bzw. Jugendlichen zu sensibilisieren. Im Sinne 
eine Erziehungspartnerschaft bespricht der Kirchliche 
Rechtsträger das Thema Prävention von sexuellem 
Missbrauch auch mit Eltern und Angehörigen der Kin-
der und Jugendlichen.

(4)	 Jede Einrichtung benennt eine nach Absatz 2 
geschulte bzw. aus-/fortgebildete Fachkraft, die in 
Absprache mit dem Kirchlichen Rechtsträger Maßnah-
men nach Absatz 3 umsetzt, Kindern und Jugendlichen 
sowie den in der Einrichtung eingesetzten Personen 
Unterstützung gibt und beim Verdacht auf sexuellen 
Missbrauch oder Grenzverletzungen den Kirchlichen 
Rechtsträger unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern) 
darüber informiert.

(5)	 Personen mit Täter-Opfer-Kontakt erhalten kon-
tinuierliche Supervision.

(6)	 Die Kirchlichen Rechtsträger haben in ihren 
Haushalten ausreichend Mittel für Maßnahmen nach 
den Absätzen 1 bis 5 vorzuhalten.

§ 8 Beschwerdewege

(1)	 Den in einer Einrichtung betreuten/beaufsich-
tigten Kindern und Jugendlichen, deren Angehörigen 
sowie den in der Einrichtung tätigen Personen wird 
die Möglichkeit eröffnet, sich bei der in § 7 Absatz 4 
bezeichneten Fachkraft über alle Formen selbst erleb-
ter oder beobachteter Grenzverletzungen durch die in 
der Einrichtung tätigen Personen oder durch die dort 
betreuten/beaufsichtigten Kinder und Jugendlichen zu 
beschweren. Diese Möglichkeit, die auch Dritten offen 
steht, ist in geeigneter Form bekannt zu machen.

(2)	 Die Fachkraft hat den Kirchlichen Rechtsträger 
über eine Beschwerde nach Absatz 1 unverzüglich 
in Kenntnis zu setzen; dieser hat über die gebotenen 
Maßnahmen und Sanktionen zu entscheiden.

(3)	 Hilft der Kirchliche Rechtsträger der Beschwer-
de nicht oder nicht angemessen ab, kann die beschwer-
deführende Person sich an die diözesane Koordinati-
onsstelle zur Prävention von sexuellem Missbrauch 
(Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Mainz 2010, S. 
150, Nr. 154) wenden. Diese legt die Beschwerde dem 
Generalvikar zur abschließenden Entscheidung vor.

§ 9 Inkrafttreten und Geltungsdauer

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Veröffentlichung 
in Kraft. Sie gilt zunächst für drei Jahre und wird vor 
einer Verlängerung ihrer Geltungsdauer einer Über-
prüfung unterzogen.

Kirchliche Mitteilungen

70.	 Personalchronik
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71.	 Weihetermine 2012

Diakonenweihe: Samstag, 21. April 2012 9:30 Uhr im 
Dom zu mainz

Priesterweihe: Samstag, 23. Juni 2012, 9:30 Uhr im Dom 
zu mainz

Ständige Diakone: Samstag, 26. Mai 2012, 9:30 Uhr im 
Dom zu mainz

72.	 Bestellung von Druckschriften

Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz wird 
in Kürze folgende Broschüre herausgeben:

Die deutschen Bischöfe 93
Kirchliche Anforderungen an die Religionslehrer- 
bildung

Die Broschüre kann in der Bischöflichen Kanzlei ange-
fordert werden oder bei: Sekretariat der deutschen Bi-
schofskonferenz, Postfach 2962, 53109 Bonn, Tel.: 0228 
103-205, Fax: 0228 103-330, www.dbk.de

73.	 Anzeige

Die Kath. Pfarrgemeinde St. Michael hat ca 400 Glas-
opferlichter, die sie gerne weiter geben würde. Durch-
messer innen ca 4,4 cm, außen ca 5,6 cm. Höhe innen 
2,6 cm außen ca 4,5 cm. Die Glasopferlichter sind 
bernsteinfarbig. 
Anfragen an Kath. Pfarramt St. Michael, Schul-
straße 2, 64683 Einhausen, E-Mail: pfarrbuero@ 
st-michael-einhausen.de, Tel.: 06251 96440. Abzugeben 
gegen Spende.
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153. Jahrgang	 Mainz, den 14. Juni 2011� Nr. 7

Inhalt:	 Inkraftsetzung eines Beschlusses der Regionalkommission Mitte der Arbeitsrechtlichen Kommission 
des deutschen Caritasverbandes vom 1. März 2011. – Urkunde über die Aufhebung der Pfarrkuratie 
St. Thomas von Aquin, Langen und deren Eingliederung in die Pfarrei St. Jakobus in Langen. – Urkun-
de über die Aufhebung der Pfarrkuratie Unbefleckte Empfängnis Mariens, Mainz-Amöneburg und der 
Pfarrei St. Georg, Mainz-Kastel und Neuerrichtung der Pfarrei St. Rochus Mainz-Kastel/Amöneburg. 
– Visitation und Firmspendung im Jahr 2012. – Vollversammlung des Diözesan-Kirchensteuerrates. – 
Stellenausschreibungen. – Personalchronik. – Arbeitshilfe. – Fortbildungskurse. – Anzeige.

Erlasse des Hochw. Herrn Bischofs

74.	 Inkraftsetzung eines Beschlusses der Regional-
kommission Mitte der Arbeitsrechtlichen 
Kommission des deutschen Caritasverbandes 
vom 1. März 2011

Die Regionalkommission Mitte hat in ihrer Sitzung am 
01. März 2011 folgenden Beschluss gefasst: 

1.	 Die Beschlüsse der Bundeskommission vom 21. 
Oktober 2010 bzw. 09. Dezember 2010 werden wie 
folgt umgesetzt:

a.	 Die lineare Vergütungserhöhung aus dem Jahr 
2010 wird als Einmalzahlung umgerechnet. 
-	 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 

die Auszubildenden nach Anlage 7 zu den 
AVR erhalten im Zuständigkeitsbereich der 
Regionalkommission Mitte eine Einmalzah-
lung in Gesamthöhe von 15,33 v. H. der in-
dividuellen Monatsvergütung bzw. von 28 v. 
H. der individuellen Ausbildungsvergütung 
für den Monat Dezember 2010 ohne Berück-
sichtigung der Vergütungserhöhung von 
1,2%. Diese Einmalzahlung ist spätestens 
mit der Vergütung für den Monat April 2011 
zu zahlen. Ein Anspruch auf die Zahlung 
nach Absatz 1 besteht, wenn der Mitarbeiter 
bzw. Auszubildende an mindestens einem 
Tag des Monats Dezember 2010 Anspruch 
auf Dienstbezüge bzw. Ausbildungsvergü-
tung (Vergütung, Urlaubsvergütung oder 
Krankenbezüge) hat; dies gilt auch, wenn 
nur wegen der Höhe der Barleistungen des 
Sozialversicherungsträgers Krankengeldzu-
schuss nicht bezahlt wird. Die Zahlung wird 
auch geleistet, wenn die Mitarbeiterin we-
gen Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 
und § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes im 

Dezember 2010 keine Bezüge erhalten hat.
-	 Mit dieser Einmalzahlung ist der Anspruch 

auf Ausgleich der Vergütungserhöhung 
bzw. der Erhöhung der Ausbildungsvergü-
tung für das Jahr 2010 abgegolten.

b.	 Die Umstellung auf die neuen Anlagen 30 bis 33 
zu den AVR und, die Anwendung der Neurege-
lung für die unteren Vergütungsgruppen erfolgt 
zum 01. April 2011. Die Regelung für die nebenbe-
ruflich geringfügig Beschäftigten gilt ab 01. Januar 
2011.

c.	 Für alle Mitarbeiter gelten ab dem 1. Januar 2011 
die jeweiligen mittleren Werte zu allen Vergü-
tungsbestandteilen Stand 1. Januar 2010 aus dem 
Bundesbeschluss vom 21.Oktober 2010.

d.	 Die Arbeitszeit in § 2 Abs. 1 Satz 1 der Anlage 31 
zu den AVR wird auf 39 Stunden festgelegt. Diese 
Mitarbeiter erhalten jeweils einen Tag Arbeitszeit-
verkürzung in den Kalenderjahren 2011 und 2012 
entsprechend der Regelung in § 1b der Anlage 5 
zu den AVR. Bereits in 2011 genommene Arbeits-
zeitverkürzungstage werden angerechnet.

e.	 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ausgenom-
men die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der 
Anlage 30 AVR) erhalten im Juni 2011 eine Ein-
malzahlung in Höhe von 240,- €, Auszubildende 
nach Anlage 7 zu den AVR erhalten im Juni 2011 
eine Einmalzahlung in Höhe von 50,- €.

2.	 Für alle Mitarbeiter gelten ab dem 1. Juni 2011 die 
jeweiligen mittleren Werte zu allen Vergütungs-
bestandteilen Stand 1. August 2011 aus dem Bun-
desbeschluss vom 21. Oktober 2010.

3.	 Prozessvereinbarung	
	 Mitarbeiter- und Dienstgeberseite erarbeiten eine 

Vorgehensweise, nach der sich regionale und 
spartenbezogene Differenzierungen bei zukünfti-
gen Vergütungsvereinbarungen verbindlich fest-
legen lassen.
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	 Insbesondere soll in diesem Zusammenhang die 
in der jeweiligen Region bzw. Sparte bestehende 
Refinanzierungs- und Wettbewerbsstruktur (Tari-
fe der Wettbewerber) berücksichtigt werden.

	 Aktuell muss insbesondere die Vergütungsstruk-
tur für den Bereich der Nichtfachkräfte in der sta-
tionären und ambulanten Altenhilfe untersucht 
werden.

	 Zu diesem Zweck wird ein Ausschuss eingerich-
tet, der mit je drei (max. fünf) Dienstgeber- und 
Mitarbeitervertretern der Regionalkommission 
Mitte besetzt ist und Sachverständige (z.B. Lan-
desarbeitsgemeinschaften) hinzuziehen kann.

	 Zeigen die Ergebnisse dieses Ausschusses, dass 
die vereinbarten Vergütungen nicht mit der Wett-
bewerbs- bzw. Refinanzierungssituation über-
einstimmen, wird die Regionalkommission Mitte 
sachgerechte Anpassungen vornehmen.

	 Der Ausschuss wird beauftragt, bis zum 30. Sep-
tember 2011 der Regionalkommission Mitte Er-
gebnisse vorzulegen.

	 Die Regionalkommission Mitte setzt einen weite-
ren Ausschuss ein, der sich mit dem Thema Ge-
sundheitsfürsorge und Arbeitszeitregelungen für 
ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Pflege befasst.

	 Der Ausschuss wird beauftragt, bis zum 30. Sep-
tember 2011 der Regionalkommission Mitte Er-
gebnisse vorzulegen.

4.	 Dieser Beschluss tritt am 01.03.2011 in Kraft.

Den vorstehenden Beschluss setze ich für das Bistum 
Mainz in Kraft.

Mainz, den 18. Mai 2011

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

75.	 Urkunde über die Aufhebung der Pfarrkuratie 
St. Thomas von Aquin, Langen und deren 
Eingliederung in die Pfarrei St. Jakobus in 
Langen

1.	 Aufhebung und Rechtsnachfolge

Nach Anhörung der unmittelbar Beteiligten und des 
Priesterrates gemäß der cc. 50 und 515 § 2 CIC ordne 

ich an:
Die Pfarrkuratie St. Thomas von Aquin, Langen wird 
aufgehoben und gemäß can. 121 CIC in die Pfarrei St. 
Jakobus in Langen eingegliedert.

Die Rechtsnachfolgerin, auf die alle Rechte und Pflich-
ten der vorgenannten Pfarrkuratie übergehen, ist die 
Pfarrei St. Jakobus, Albertus-Magnus-Platz 2, 63225 
Langen.

Die Kirchenbücher der Pfarrkuratie St. Thomas von 
Aquin werden zum 31.05.2011 geschlossen und mit 
sämtlichen weiteren Akten von der Pfarrei St. Jakobus 
in Verwahrung genommen. Ab dem 01.06.2011 erfol-
gen Eintragungen in die Kirchenbücher der Pfarrei St. 
Jakobus.

2.	 Pfarrkirche und weitere Kirchen

Die Pfarrkirche der Pfarrei ist die auf den Titel „St. Al-
bertus Magnus“ geweihte Kirche. Die Kirche „St. Tho-
mas von Aquin“  wird unter Beibehaltung ihres Titels 
Filialkirche der Pfarrei St. Jakobus, gemäß can. 858 § 
2 CIC besteht das Taufrecht zugunsten der Gläubigen 
fort.

3.	 Gemeindegebiet

Das Gebiet der Pfarrei St. Jakobus wird um das Gebiet 
der bisherigen, nach Nr. 1 aufgehobenen Pfarrkuratie 
erweitert. 

Die beiliegende Kartographie -Anlage 1- ist Bestandteil 
dieser Urkunde.

4.	 Abschlussvermögensübersicht, 
	 Vermögensrechtsnachfolge

a.	 Die Pfarrkuratie St. Thomas von Aquin erstellten 
zum 31.05.2011 die Kirchenrechnungen. Die in 
den Kirchenrechnungen ausgewiesenen Bestän-
de der Aktivkapitalien, der zweckgebundenen 
und freien Mittel sind nach Prüfung und endgül-
tiger Feststellung durch das Bischöfliche Ordina-
riat, Abt. Rechnungsprüfungsamt, Grundlage der 
Vermögensübertragung.

b.	 Mit der Aufhebung der genannten Pfarrkuratie 
geht deren gesamtes bewegliches und das auf de-
ren Namen lautende unbewegliche Vermögen auf 
die Pfarrei St. Jakobus in Langen über. Das Glei-
che gilt für die Forderungen und die Pfarrkuratie 
belastenden Verbindlichkeiten.

c.	 Die Rücklagen der Pfarrkuratie werden mit Aus-
nahme der Substanzkapitalien und Stiftungsmit-
tel in den Etat der Pfarrei St. Jakobus überführt. 
Die Substanzkapitalien und Stiftungsmittel der 
aufgehobenen Pfarrkuratie werden jeweils in ge-
sonderten Etats verwaltet.
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5. Fortführung des Fondsvermögens

Mit der Aufhebung der Pfarrkuratie St. Thomas von 
Aquin bleiben kirchliche Institutionen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit (sogenanntes Fondsvermögen) 
bestehen und werden nach dem 01.06.2011 vom Kir-
chenverwaltungsrat der Pfarrei St. Jakobus verwaltet. 
In Anlage 2, die Bestandteil dieser Urkunde ist, wer-
den alle dem Fondsvermögen zugeordneten Grund-
stücke aufgeführt.

6. Wahrung und Zweckbestimmung der Stifter

Hinsichtlich der Verwaltung der Güter und der Erfül-
lung der Verbindlichkeiten bleiben der Wille der Stif-
ter und Spender sowie wohlerworbene Rechte Dritter 
gewahrt.

7. Neuwahl der Vermögensverwaltungsräte, Fortbe-
stand der Pfarrgemeinderäte

Die Mitglieder des bestehenden Pfarrgemeinderats 
der Pfarrkuratie St. Thomas von Aquin werden in den 
Pfarrgemeinderat der Pfarrei St. Jakobus aufgenom-
men, der in dieser Zusammensetzung bis zur nächsten, 
allgemein angesetzten Neuwahl der Pfarrgemeinderä-
te im Bistum Mainz im Jahr 2011 im Amt bleibt.

Die Amtszeit des Vermögensverwaltungsrates der 
Pfarrkuratie St. Thomas von Aquin endet am 31.05.2011. 
Die Mitglieder des Vermögensverwaltungsrates wer-
den in den Vermögensverwaltungsrat der Pfarrei St. 
Jakobus aufgenommen.

Die Bestimmungen dieser Urkunde treten mit Wir-
kung vom 01.06.2011 in Kraft.

Mainz, 24. Mai 2011

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

76.	 Urkunde über die Aufhebung der Pfarrkuratie 
Unbefleckte Empfängnis Mariens, Mainz-
Amöneburg und der Pfarrei St. Georg, 
Mainz-Kastel und Neuerrichtung der Pfarrei 
St. Rochus Mainz-Kastel/Amöneburg

1.	 Aufhebung und Rechtsnachfolge

Nach Anhörung der unmittelbar Beteiligten und des 
Priesterrates gemäß der cc. 50 und 515 § 2 CIC ordne 
ich an:

Die Pfarrkuratie Unbefleckte Empfängnis Mariens, 
Mainz-Amöneburg und die Pfarrei St. Georg, Mainz-
Kastel werden aufgehoben und gemäß can. 121 CIC zu 
einer neuerrichteten Pfarrei vereinigt.

Die Rechtsnachfolgerin, auf die alle Rechte und Pflich-
ten der vorgenannten Pfarreien übergehen, ist die 
neue Pfarrei „St. Rochus“ Mainz-Kastel/Amöneburg, 
Rochusplatz 7, 55252 Mainz-Kastel; dies gilt auch für 
die bestehenden arbeitsrechtlichen Verpflichtungen 
der aufgehobenen Pfarrei und Pfarrkuratie.

2. 	 Pfarrkirche und weitere Kirchen

Die Pfarrkirche der neuen Pfarrei ist die auf den Titel 
„St. Georg“ geweihte Kirche. Weitere Kirche der neu-
en Pfarrei ist unter Beibehaltung ihres Titels die Kirche 
„Unbefleckte Empfängnis Mariens“, gemäß can. 858 § 
2 CIC besteht das Taufrecht zugunsten der Gläubigen 
fort.

Die Kirchenbücher der Pfarrkuratie Unbefleckte Emp-
fängnis Mariens und der Pfarrei St. Georg werden zum 
31.05.2011 geschlossen und mit sämtlichen weiteren 
Akten von der Pfarrei „St. Rochus“ in Verwahrung ge-
nommen. Ab dem 01.06.2011 erfolgen Eintragungen in 
die Kirchenbücher der Pfarrei „St. Rochus“.

Die neue Pfarrei führt ein Kirchensiegel mit der 
Umschrift:

KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE 
ST. ROCHUS MAINZ-KASTEL/AMÖNEBURG.

3.	 Gemeindegebiet

Das Gebiet der neuen Pfarrei umfasst das Gebiet der 
bisherigen, nach Nr. 1 aufgehobenen Pfarrkuratie und 
Pfarrei. 

Die beiliegende Kartographie –Anlage 1– ist Bestand-
teil dieser Urkunde.

4.	 Abschlussvermögensübersicht, 
	 Vermögensrechtsnachfolge

Die Pfarrkuratie Unbefleckte Empfängnis Mariens und 
die Pfarrei St. Georg erstellen zum 31.05.2011 die Kir-
chenrechnungen. Die in den Kirchenrechnungen aus-
gewiesenen Bestände der Aktivkapitalien, der zweck-
gebundenen und freien Mittel sind nach Prüfung und 
endgültiger Feststellung durch das Bischöfliche Ordi-
nariat, Abt. Rechnungsprüfungsamt, Grundlage der 
Vermögensübertragung.
Mit der Aufhebung der genannten Pfarrei bzw. der 
Pfarrkuratie geht deren gesamtes bewegliches und das 
auf deren Namen lautende unbewegliche Vermögen 
auf die Pfarrei St. Rochus über. Das Gleiche gilt für die 
Forderungen und die Pfarrei bzw. die Pfarrkuratie be-
lastenden Verbindlichkeiten.
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Die Rücklagen der Pfarrkuratie Unbefleckte Empfäng-
nis Mariens zum Erhalt der Kirche werden zweck-
gebunden zum Erhalt der Filialkirche Unbefleckte 
Empfängnis Mariens übernommen. Die Rücklagen der 
Pfarrei St. Georg für die Kirche werden  ebenso zweck-
gebunden übernommen.

5.	 Fortführung des Fondsvermögens

Mit der Aufhebung der Pfarrkuratie Unbefleckte Emp-
fängnis Mariens und der Pfarrei St. Georg bleiben 
kirchliche Institutionen mit eigener Rechtspersönlich-
keit (sogenanntes Fondsvermögen) bestehen und wer-
den nach dem 01.06.2011 vom neu eingesetzten Kir-
chenverwaltungsrat der Pfarrei St. Rochus verwaltet. 
In Anlage 2, die Bestandteil dieser Urkunde ist, werden 
alle dem Fondsvermögen zugeordneten Grundstücke 
aufgeführt.

6. Wahrung und Zweckbestimmung der Stifter

Hinsichtlich der Verwaltung der Güter und der Erfül-
lung der Verbindlichkeiten bleiben der Wille der Stif-
ter und Spender sowie wohlerworbene Rechte Dritter 
gewahrt.

7. Neuwahl der Vermögensverwaltungsräte, Fortbe-
stand der Pfarrgemeinderäte

Der bestehende gemeinsame Pfarrgemeinderat Kastel-
Amöneburg bleibt bis zur nächsten, allgemein ange-
setzten Neuwahl der Pfarrgemeinderäte im Bistum 
Mainz am 29./30.10.2011 im Amt. 

Die Amtszeit der Vermögensverwaltungsräte endet 
am 31.05.2011. Die Neuwahl des Vermögensverwal-
tungsrates der Gemeinde St. Rochus findet durch den 
am 29./30.10.2011 neugewählten Pfarrgemeinderat der 
Gemeinde statt. Bis zur Neuwahl des Vermögensver-
waltungsrates bilden alle bisherigen Mitglieder der 
aufgelösten Vermögensverwaltungsräte den Vermö-
gensverwaltungsrat der Gemeinde St. Rochus.

Die Bestimmungen dieser Urkunde treten mit Wir-
kung vom 01.06.2011 in Kraft.

Mainz, 25. Mai 2011

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

77.	 Visitation und Firmspendung im Jahr 2012

In den folgenden Dekanaten finden im Jahr 2012 bi-
schöfliche Visitationen, verbunden mit der Spendung 
des Sakramentes der Firmung statt:

Alsfeld
Firmspender: Weihbischof Dr. Ulrich Neymeyr
Vorbereitung der Visitation: Pastoralreferent Steffen 
Knapp

Bergstraße-Ost
Firmspender: Weihbischof Dr. Ulrich Neymeyr
Vorbereitung der Visitation: Pastoralreferent Steffen 
Knapp

Bingen
Firmspender: Weihbischof Dr. Ulrich Neymeyr
Vorbereitung der Visitation: Pastoralreferent Steffen 
Knapp

Erbach
Firmspender: Weihbischof Dr. Werner Guballa
Vorbereitung der Visitation: Pastoralreferent Markus 
Reuter

Mainz III
Firmspender: Bischof Karl Kardinal Lehmann
Visitator: Generalvikar Dietmar Giebelmann
Vorbereitung der Visitation: Dr. Michael Zimny

Rüsselsheim
Firmspender: Weihbischof Dr. Werner Guballa
Vorbereitung der Visitation: Pastoralreferent Markus 
Reuter

Firmungen ohne Visitation:
Dekanat: Firmspender:
Alzey-Gau-Bickelheim Domkapitular Dr. Hilger 
Bergstraße-Mitte Domdekan Heckwolf
Bergstraße-West Domkapitular Nabbefeld
Darmstadt Domkapitular Eberhardt
Dieburg Generalvikar Giebelmann
Dreieich Domkapitular Schneider
Gießen Generalvikar Giebelmann
Mainz I Domkapitular Nabbefeld
Mainz II Domkapitular Schneider
Mainz-Süd Domkapitular Dr. Hilger
Offenbach Generalvikar Giebelmann
Rodgau Domkapitular Eberhardt
Seligenstadt Domdekan Heckwolf
Wetterau-Ost Domkapitular Nabbefeld
Wetterau-West Domkapitular Schneider
Worms Domdekan Heckwolf

Meldungen bitte an die Sekretariate der einzelnen 
Firmspender.
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Verordnungen des Generalvikars

78.	 Vollversammlung des 
Diözesan-Kirchensteuerrates

Am Donnerstag, 16. Juni 2011 um 17:00 Uhr im Haus 
am Dom in Mainz, Liebfrauenplatz 8,  findet die nächs-
te Vollversammlung des Diözesan-Kirchensteuerrates 
statt.

Tagesordnung:
1.	 Genehmigung des DKSTR-Protokolls vom 

11.12.2010
2.	 Genehmigung des HuF-Protokolls vom 24.05.2011
3.	 Kirchensteuerentwicklung im Jahr 2011
4.	 Bericht über das Haushalts-Sicherungskonzept
5.	 Beratung und Beschlussfassung der Haushalts-

rechnung 2010
a)	 Beratung der Haushaltsrechnung 2010
b)	 Bericht des Revisionsausschusses
c)	 Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses
d)	 Beschlussfassung der Haushaltsrechnung 

2010
e)	 Beschlussfassung zur Entlastung der Finanz- 

und Vermögensverwaltung
6.	 Verschiedenes

Mainz, 1. Juni 2011 

Dietmar Giebelmann
Generalvikar

79.	 Stellenausschreibungen 

Priester

Die nachfolgend genannten Seelsorgestellen sind neu 
zu besetzen:

Zum 01. September 2011 

Dekanat Wetterau-Ost
Pfarreienverbund Nidda/Ranstadt/Stockheim

Pfarrer der Pfarrkuratien
Ranstadt, St. Anna
1.008 Katholiken (ca. 15 %)
und
Stockheim St. Judas Thaddäus
1.532 Katholiken (ca. 14 %)

Dekanat Alsfeld
Pfarrei Ruhlkirchen
Pfarrer der Pfarrei
1.466 Katholiken (ca. 45 %)

Bewerbungen sind bis zum 14. Juni 2011 an den Bi-
schofsvikar für die Geistlichen, Herrn Weihbischof Dr. 
Werner Guballa, Bischöfliches Ordinariat Mainz, zu 
richten.

Beschreibungen sind in der Bischöflichen Kanzlei er-
hältlich, soweit vorhanden.

Kirchliche Mitteilungen

80.	 Personalchronik
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81.	 Arbeitshilfe

Was tun gegen Missbrauch?
Hilfreiche Materialien für Eltern, Haupt- und Ehren-
amtliche in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Praktische Hinweise zur Prävention in der Erziehung 
und insgesamt im Umgang mit Kindern und Jugendli-
chen sind veröffentlicht 
-	 in einer Sondernummer des bekannten Elternbrie-

fes „du + wir“ mit einem Vorwort von Bischof Dr. 
Ackermann als Beauftragten der Deutschen Bi-
schofskonferenz „Was tun gegen Missbrauch“

-	 In einem kurzen Leitfaden für Mitwirken-
de im Kinder- und Jugendprogramm von Ta-
gungen, herausgegeben vom Referat Ehe- und 
Familienseelsorge

Beides gratis erhältlich als pdf-Datei oder Druck bei 
Referat Ehe und Familienseelsorge, 06131 253253,  
E-Mail: familienseelsorge@bistum-mainz.de
Weitere Infos unter www.Bistum-Mainz.de/ehe-familie

82.	 Fortbildungskurse

Geschäftsführer/innen, Mitarbeitende in (Pfarr-) Sekre-
tariaten, Sachbearbeiter/innen, Verwaltungsangestellte
Professionell und kundenfreundlich telefonieren
Teil I:  Mo, 22 August 2011, Ort: Erbacher Hof, Mainz
Teil II: Mi, 23. November 2011, Ort: Kolpinghaus, 
Mainz, jeweils 09:00 - 17:00 Uhr
Referentin: Sabine Ksoll
Kursbegleitung: Dr. Beate Höfling
Kurs Nr. 2011 KO 6
AS: 22. Juni 2011

Alle hauptamtlich pastorale Mitarbeitende
Effizient arbeiten und gesund bleiben
Zeitmanagement, Stressbewältigung und 
Burnout-Vorsorge
Mo, 22. - Mi, 24. August 2011
Ort: Tagungszentrum Schmerlenbach
Referentin: Nathalie Krahé
Kursbegleitung: Klaus Luig
Kurs Nr. 2011 HP 5

Pfarrsekretärinnen/-sekretäre
Know-how für das Pfarrbüro
Kompaktwissen in Modulform
Modul 2: Do, 01. September 2011, 09.30 - 16.00 Uhr
Kurs Nr. 2011 PS 2
Erbacher Hof, Mainz

Herausgegeben vom Bischöflichen Ordinariat Mainz - Prälat Dietmar Giebelmann, Generalvikar
Druck: Bischöfliche Kanzlei

Bezugspreis jährlich € 15,– einschl. Versandkosten

Referenten: Mitarbeitende aus verschiedenen 
Dezernaten
Kursbegleitung: Dr. Beate Höfling
AS: 15. Juli 2011

Alle, die Sitzungen und Arbeitsgruppen zu leiten 
haben
Professionelle Gesprächsleitung und Moderation
Grundkurs
Teil I: Di, 20. Sept. 2011; Teil II: Di, 15. November 2011, 
jeweils  09.00 - 17.00 Uhr
Ort. Bischof-Stohr-Haus, Mainz-Bretzenheim
Referent: Erich Decker
Kursbegleitung: Dr. Beate Höfling
Kurs Nr. 2011 KO 1
AS: 10. August 2011

Alle hauptamtlich pastorale Mitarbeitende
Bild und Symbolsprache alter und zeitgenössischer 
Kunst verstehen lernen
Di, 20./Mi, 21. September 2011
Ort: Spenerhaus, Frankfurt/Main
Referent: Dr. August Heuser
Kursbegleitung: Dr. Beate Höfling
Kurs Nr. 2011 HP 4
AS: 12. August 2011

Anmeldungen:
Bischöfliches Ordinariat
Dezernat I, Abt. Personal- und Organisationsförderung
Heringsbrunnengasse 4
55116 Mainz
Tel:  06131 253-181
Fax: 06131 253-406
E-Mail: p-o-foerderung@bistum-mainz.de

83.	 Anzeige

Die Kath. Pfarrgemeinde St. Peter und Paul, Dieburg, 
hat 10 Kirchenbänke, die sie gerne kostenfrei zur Ab-
holung weitergeben würde.
Diese sind 3 m lang mit braunem Sitzpolster, normal 
große Sitzfläche mit Kniebank, das Furnier ist aus hel-
lem Eichenholz.
Ihre Anfrage richten Sie bitte an das Pfarrbüro der 
Pfarrgemeinde St. Peter und Paul, Pfarrgasse 6, 64807 
Dieburg, Tel.: 06071-881640 oder per E-Mail unter: 
pfarrbuero@st-peter-paul.de
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153. Jahrgang	 Mainz, den 11. Juli 2011� Nr. 8

Inhalt:	 Inkraftsetzung von Beschlüssen der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes 
vom 31. März 2011. – Beschlüsse des Diözesan-Kirchensteuerrates. – Stellenausschreibungen. – Perso-
nalchronik. – Theologischer Fernkurs für die Ausbildung zum Ständigen Diakon. – Fortbildungskurse. 
– Reservierung für 2013 im Erbacher Hof. – Anzeigen.

Erlasse des Hochw. Herrn Bischofs

84.	 Inkraftsetzung von Beschlüssen der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen 
Caritasverbandes vom 31. März 2011

Weitere Klarstellungsbeschlüsse zum Beschluss vom 
21. Oktober 2010

I.	 Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen 
Kommission fasst die nachfolgenden, unter den 
Ziffern 1 bis 11 dargestellten Beschlüsse:

1.	 Beschluss zur Heim- und Werkstattzulage in Ab-
schnitt VIIa der Anlage 1 zu den AVR und in Anlage 33 
zu den AVR:
a)	 In Abschnitt VIIa der Anlage 1 zu den AVR wird 

Absatz a Satz 1 erster Halbsatz wie folgt neu 
gefasst:

	 „(a) 1Mitarbeiter der Vergütungsgruppen 3 bis 
9 sowie Mitarbeiter, die aufgrund eines Bewäh-
rungsaufstieges aus Vergütungsgruppe 3 in Ver-
gütungsgruppe 2 eingruppiert sind und Mitarbei-
ter in den Entgeltgruppen S2 bis S18 der Anlage 
33 zu den AVR, in“

b)	 In Abschnitt VIIa der Anlage 1 zu den AVR wird 
Absatz b Satz 1 erster Halbsatz wie folgt neu 
gefasst:

	 „(b) 1Mitarbeiter der Vergütungsgruppen 3 bis 
9 sowie Mitarbeiter, die aufgrund eines Bewäh-
rungsaufstieges aus Vergütungsgruppe 3 in Ver-
gütungsgruppe 2 eingruppiert sind und Mitarbei-
ter in den Entgeltgruppen S2 bis S18 der Anlage 
33 zu den AVR,“

c)	 In Anhang B der Anlage 33 zu den AVR wird 
an allen Tätigkeitsmerkmalen die Hochziffer 1 
gestrichen.

d)	 In den Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkma-
len der Entgeltgruppen S2 bis S18 (im Anhang B 
der Anlage 33 zu den AVR) wird der Text unter 
Ziffer 1 ersetzt durch das Wort „entfällt“.

2.	 Beschluss zu Abschnitt X der Anlage 1 zu den 
AVR:
a)	 In Anlage 1 Abschnitt X zu den AVR werden in 

Absatz (a) die Unterabsätze 3 und 4 wie folgt neu 
gefasst:
„Der Zeitzuschlag nach 
§ 3 Abs. 1 Satz 3 der Anlage 6 zu den AVR, 
§ 7 Abs. 1 Buchst. a der Anlage 30 zu den AVR, 
§ 6 Abs. 1 Buchst. a der Anlage 31 zu den AVR, 
§ 6 Abs. 1 Buchst. a der Anlage 32 zu den AVR, 
§ 6 Abs. 1 Buchst. a der Anlage 33 zu den AVR 
und die Überstundenvergütung nach
§ 3 Abs. 2 der Anlage 6 zu den AVR, 
§ 7 Abs. 1 Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1 der
Anlage 30 zu den AVR, 
§ 6 Abs. 1 Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1 der
Anlage 31 zu den AVR, 
§ 6 Abs. 1 Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1 der
Anlage 32 zu den AVR, 
§ 6 Abs. 1 Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1 der
Anlage 33 zu den AVR 

	 sind dem Mitarbeiter so rechtzeitig zu zahlen, 
dass er über die Überstundenabgeltung am letz-
ten Werktag des Kalendermonats verfügen kann, 
der auf den folgt, in dem der im Einzelfall gemäß
§ 3 der Anlage 6 zu den AVR,
§ 5 Abs. 4, 5 der Anlage 30 zu den AVR, 
§ 4 Abs. 7, 8 der Anlage 31 zu den AVR, 
§ 4 Abs. 7, 8 der Anlage 32 zu den AVR, 
§ 4 Abs. 7, 8 der Anlage 33 zu den AVR 
angewandte Ausgleichszeitraum endet.

	 Stehen dem Mitarbeiter Urlaubsbezüge nach § 2 
der Anlage 14 zu den AVR oder Krankenbezüge 
nach Abschnitt XII der Anlage 1 zu den AVR für 
einen vollen Kalendermonat oder für Tage dessel-
ben zu und hat er Anspruch auf den Aufschlag 
nach § 2 Abs. 1 und 3 der Anlage 14 zu den AVR, 
so gilt für die Zahlung des Aufschlags Unterab-
satz 2 Satz 2 entsprechend.
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b)	 In Anlage 1 Abschnitt X Absatz (b) zu den AVR 
wird Satz 3 wie folgt neu gefasst:

	 „3Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden 
Anteils sind die Dienstbezüge (Abschnitt II der 
Anlage 1 zu den AVR) und die in Monatsbeträgen 
festgelegten Zulagen durch das 4,348-fache der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 1 Abs. 
1, 2 und 4 der Anlage 5 zu den AVR, § 3 der Anla-
ge 30 zu den AVR, § 2 der Anlage 31 zu den AVR, 
§ 2 der Anlage 32 zu den AVR, § 2 der Anlage 33 
zu den AVR) zu teilen.“

3.	 Beschluss zum Geltungsbereich der Anlage 2a zu 
den AVR:
	 In Anlage 2a zu den AVR wird vor dem Abschnitt 

„Vergütungsgruppe Kr 1“ folgender neuer Ab-
schnitt eingefügt: 

	 „Geltungsbereich
	 1Diese Anlage findet mit Inkrafttreten der Anlage 

31 zu den AVR durch Beschluss der jeweiligen Re-
gionalkommission in der jeweiligen Region keine 
Anwendung. 2Dies gilt nicht für Mitarbeiter dieser 
Anlage, die am Tag des Inkrafttretens der Anlage 
31 zu den AVR durch Beschluss der jeweiligen 
Regionalkommission in einem Dienstverhältnis 
gestanden haben, das am Tag nach dem Inkraft-
treten der Anlage 31 zu den AVR durch Beschluss 
der jeweiligen Regionalkommission im Geltungs-
bereich der AVR fortbesteht und die nicht vom 
Geltungsbereich der Anlage 31 zu den AVR er-
fasst werden. 3Dies sind die Mitarbeiter der Ver-
gütungsgruppen Kr 13 mit Aufstieg nach 14 und 
Kr 14 der Anlage 2a zu den AVR.“

4.	 Beschluss zum Geltungsbereich der Anlage 2d zu 
den AVR:
	 In Anlage 2d zu den AVR wird im Abschnitt „Gel-

tungsbereich“ in Satz 3 das Wort „insbesondere“ 
gestrichen.

5. Beschluss zu Anlage 14 zu den AVR:
a)	 In Anlage 14 zu den AVR werden in § 2 die Absät-

ze 3 und 4 wie folgt neu gefasst:
„(3) Der Aufschlag ermittelt sich aus dem Tages-
durchschnitt der Zeitzuschläge nach 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b bis f der Anlage 6a zu 
den AVR, 
§ 7 Abs. 1 Buchst. b bis e der Anlage 30 zu den 
AVR, 
§ 6 Abs. 1 Buchst. b bis f der Anlage 31 zu den 
AVR, 
§ 6 Abs. 1 Buchst. b bis f der Anlage 32 zu den 
AVR 
§ 6 Abs. 1 Buchst. b bis f der Anlage 33 zu den 
AVR, 
 

der Überstundenvergütung nach
§ 1 Abs. 3 Unterabs. 2 der Anlage 6a zu den AVR, 
§ 7 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a der Anlage 30 zu den 
AVR, 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a der Anlage 31 zu den 
AVR, 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a der Anlage 32 zu den 
AVR,
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a der Anlage 33 zu den 
AVR, 
dem Zeitzuschlag nach 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a der Anlage 6a zu den 
AVR, 
§ 7 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a der Anlage 30 zu den 
AVR, 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a der Anlage 31 zu den 
AVR, 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a der Anlage 32 zu den 
AVR, 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a der Anlage 33 zu den 
AVR 
für ausgeglichene Überstunden, 
der Vergütung für Bereitschaftsdienst und 
Rufbereitschaft
nach § 7 Abs. 5 und 6, § 9 Abs. 1, 2, 3 und 5 der 
Anlage 5 zu den AVR,
§ 8 und § 7 Abs. 3 der Anlage 30 zu den AVR,
§ 7 und § 6 Abs. 3 der Anlage 31 zu den AVR,
§ 7 und § 6 Abs. 3 der Anlage 32 zu den AVR,
§ 7 und § 6 Abs. 3 der Anlage 33 zu den AVR
der Mehrarbeitsvergütung für teilzeitbeschäftigte 
Mitarbeiter nach Abschnitt IIa Satz 3 der Anlage 
1 zu den AVR, sowie den Aufschlagszahlungen 
nach dieser Vorschrift während der letzten drei 
Kalendermonate vor Beginn des Urlaubs.

(4) 1Der Tagesdurchschnitt nach Absatz 3 beträgt 
bei der Verteilung der durchschnittlichen regel-
mäßigen Arbeitszeit auf fünf Tage 1/65, bei einer 
Verteilung auf sechs Tage 1/78 aus der Summe der 
in den dem Urlaubsbeginn vorangegangenen drei 
Kalendermonaten gezahlten 
Zeitzuschläge nach
§ 1 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b bis f der Anlage 6a zu 
den AVR,
§ 7 Abs. 1 Buchst. b bis e der Anlage 30 zu den 
AVR,
§ 6 Abs. 1 Buchst. b bis f der Anlage 31 zu den 
AVR,
§ 6 Abs. 1 Buchst. b bis f der Anlage 32 zu den 
AVR,
§ 6 Abs. 1 Buchst. b bis f der Anlage 33 zu den 
AVR,
der Überstundenvergütung nach 
§ 1 Abs. 3 Unterabs. 2 der Anlage 6a zu den AVR, 
§ 7 Abs. 1 Satz 1 Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1 
der Anlage 30 zu den AVR, 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1 
der Anlage 31 zu den AVR, 
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§ 6 Abs. 1 Satz 1 Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1 
der Anlage 32 zu den AVR, 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1 
der Anlage 33 zu den AVR, 
des Zeitzuschlages nach
§ 1 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a der Anlage 6a zu den 
AVR, 
§ 7 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a der Anlage 30 zu den 
AVR, 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a der Anlage 31 zu den 
AVR, 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a der Anlage 32 zu den 
AVR, 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a der Anlage 33 zu den 
AVR 
für ausgeglichene Überstunden,
der Vergütung für Bereitschaftsdienst und Rufbe-
reitschaft nach
§ 7 Abs. 5 und 6, § 9 Abs. 1, 2, 3 und 5 der Anlage 
5 zu den AVR, 
§ 8 und § 7 Abs. 3 der Anlage 30 zu den AVR, 
§ 7 und § 6 Abs. 3 der Anlage 31 zu den AVR, 
§ 7 und § 6 Abs. 3 der Anlage 32 zu den AVR, 
§ 7 und § 6 Abs. 3 der Anlage 33 zu den AVR
der Mehrarbeitsvergütung für teilzeitbeschäftigte 
Mitarbeiter nach Abschnitt IIa Satz 2 der Anlage 
1 zu den AVR sowie der Aufschlagszahlungen 
nach Absatz 3. 2Ist die durchschnittliche regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit weder auf fünf 
noch auf sechs Tage verteilt, ist der Tagesdurch-
schnitt entsprechend zu ermitteln. 3Maßgebend 
ist die Verteilung der Arbeitszeit zu Beginn des 
Drei-Kalendermonate-Berechnungszeitraumes.“

b)	 In den Anlagen 30, 31, 32 und 33 zu den AVR wird 
jeweils in Satz 2 des § 1 Abs. (2) die Ziffer „IIa“ 
gestrichen. 

6.	 Beschluss zur Arbeitszeit in den Anlagen 30 bis 33 
zu den AVR:
a) 	 In den Anlagen 30, 31, 32 und 33 zu den AVR wird 

jeweils in Satz 2 des § 1 Abs. 2 die Ziffer „5“ ge-
strichen und in § 1 Abs. 2 folgender neuer Satz 3 
eingefügt:

	 3Die Anlage 5 zu den AVR gilt nicht mit Ausnah-
me von § 1 Abs. 7, Abs. 9 und Abs. 10, § 5, § 6, § 7 
Abs. 7, § 9 Abs. 6 und § 10.

b)	 In Anlage 5 zu den AVR wird Absatz 3 des § 5 wie 
folgt neu gefasst:

	 „(3) Vor der Einführung von Kurzarbeit sind Zeit-
guthaben nach § 3 der Anlage 5b zu den AVR und 
§ 9 der Anlagen 31 bis 33 zu den AVR abzubauen.“

c)	 In Anlage 5 zu den AVR wird § 10 wie folgt neu 
gefasst:

	 „Bei Mitarbeitern, die in häuslicher Gemeinschaft 
mit den ihnen anvertrauten Personen zusammen-
leben und sie eigenverantwortlich erziehen, pfle-
gen oder betreuen (§ 18 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG), kann,  

	 sofern die Eigenart des Dienstes es erfordert, ein-
zelvertraglich von den Arbeitszeitregelungen der 
Anlagen 5, 32 und 33 zu den AVR abgewichen 
werden.“

7.	 Beschluss zu Bereitschaftszeiten in den Anlagen 
31 bis 33 zu den AVR:
	 In den Anlagen 31, 32 und 33 zu den AVR wird 

jeweils in § 8 Abs. 1 a) vor dem Wort „Arbeitszeit“ 
das Wort „tarifliche“ eingefügt.

8.	 Beschluss zu Kranken- und Altenpflegeschulen in 
den Anlagen 31 und 32 zu den AVR:
a)	 In Anlage 31 zu den AVR wird in § 1 nach der 

Anmerkung 1 zu Absatz 1 eine neue Anmerkung 
2 zu Absatz 1 eingefügt, die wie folgt lautet:

	 „Anmerkung 2 zu Absatz 1:
	 Lehrkräfte an Krankenpflegeschulen und ähnli-

chen der Ausbildung dienenden Einrichtungen 
nach Absatz 1 fallen unter die Anlage 31 zu den 
AVR.“

b)	 In Anlage 32 zu den AVR wird in § 1 eine neue 
Anmerkung 1 zu Absatz 1 eingefügt, die wie folgt 
lautet:

	 „Anmerkung 1 zu Absatz 1:
	 Lehrkräfte an Altenpflegeschulen und ähnlichen 

der Ausbildung dienenden Einrichtungen fallen 
unter die Anlage 32 zu den AVR, soweit diese 
nicht unter die Anlage 31 zu den AVR fallen.“

9.	 Beschluss zu § 2a der Anlage 33 zu den AVR:
In Anlage 33 zu den AVR wird § 2a (Qualifizie-
rung“) wie folgt neu gefasst:
„§ 2 a Qualifizierung
1Bei Mitarbeitern im Erziehungsdienst werden 
– soweit gesetzliche Regelungen bestehen, zu-
sätzlich zu diesen gesetzlichen Regelungen – im 
Rahmen der regelmäßigen durchschnittlichen 
wöchentlichen Arbeitszeit im Kalenderjahr 19,5 
Stunden für Zwecke der Vorbereitung und Qua-
lifizierung verwendet. 2Bei Teilzeitbeschäftigten 
gilt Satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass 
sich die Stundenzahl nach Satz 1 in dem Umfang, 
der dem Verhältnis ihrer individuell vereinbarten 
durchschnittlichen Arbeitszeit zu der regelmäßi-
gen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitmitarbeiter 
entspricht, reduziert. 3Im Erziehungsdienst tätig 
sind insbesondere Mitarbeiter als Kinderpfleger 
bzw. Sozialassistent, Heilerziehungspflegehelfer, 
Erzieher, Heilerziehungspfleger, im handwerk-
lichen Erziehungsdienst, als Leiter oder ständige 
Vertreter von Leiter von Kindertagesstätten oder 
Erziehungsheimen sowie andere Beschäftigte mit 
erzieherischer Tätigkeit in der Erziehungs- oder 
Eingliederungshilfe. 
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Anmerkung 1 zu Satz 3:
Soweit Berufsbezeichnungen aufgeführt sind, 
werden auch Mitarbeiter erfasst, die eine entspre-
chende Tätigkeit ohne staatliche Anerkennung 
oder staatliche Prüfung ausüben.

Anmerkung 2 zu Satz 3:
Mitarbeiter im handwerklichen Erziehungsdienst 
müssen in Einrichtungen der Erziehungs-, Behin-
derten-, Suchtkranken-, Wohnungslosen- oder 
Straffälligenhilfe tätig sein.“

10.	 Beschluss zu Eingruppierungsvoraussetzungen 
bei nicht erfüllter Ausbildungsvoraussetzung in Anla-
ge 33 zu den AVR:
	 In Anlage 33 zu den AVR wird in § 1 Abs. 2 in Satz 

2 nach der Zahl „Ia,“ die Zahl „Ic,“ eingefügt.

11.	 Beschluss zu Heilerziehungshelfern in Anlage 33 
zu den AVR:
	 Die Entgeltgruppe S2 der Anlage 33 zu den AVR 

erhält folgende neue Fassung:
	 „Mitarbeiter in der Tätigkeit von Kinderpflegern, 

Heilerziehungshelfern mit staatlicher Anerken-
nung oder mit staatlicher Prüfung“

II.	 Die Beschlüsse unter Ziffern 1 bis 11 treten rück-
wirkend zum 21. Oktober 2010 in Kraft. 

Die vorstehenden Beschlüsse setze ich für das Bistum 
Mainz in Kraft.

Mainz, 1. Juni 2011

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

85.	 Beschlüsse des Diözesan-Kirchensteuerrates

Der Diözesan-Kirchensteuerrat hat auf seiner Sitzung 
am 16. Juni 2011 folgende Beschlüsse gefasst:

I.	 Zur Haushaltsrechnung 2010
	 "Die Haushaltsrechnung 2010 der Diözese Mainz, 

die bei Gesamteinnahmen von 311.696.947,41 
Euro und Gesamtausgaben von 311.696.947,41 
Euro ausgeglichen abschließt, wird genehmigt.

	 Ein Vortrag auf die Rechnung 2011 ist nicht 
erforderlich."

II.	 Zur Entlastung der Finanzverwaltung
	 "Der Finanz- und Vermögensverwaltung des Bi-

schöflichen Ordinariates wird für das Haushalts-
jahr (Kalenderjahr) 2010 Entlastung erteilt."

Gemäß § 8 der Verordnung über den Diözesan-Kir-
chensteuerrat stimme ich diesen Beschlüssen zu und 
setze sie hiermit in Kraft.

Mainz, den 16. Juni 2011

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

Verordnungen des Generalvikars

86.	 Stellenausschreibungen 

Priester

Die nachfolgend genannte Seelsorgestelle ist neu zu 
besetzen:

Zum 01. Oktober 2011 

Dekanat Mainz-Stadt
Pfarreienverbund Hechtsheim-Ebersheim

Pfarrer der Pfarrei
Mainz-Ebersheim, St. Laurentius
2.581 Katholiken (ca. 49 %)

Bewerbungen sind bis zum 25. Juli 2011 an den Bi-
schofsvikar für die Geistlichen, Herrn Weihbischof Dr. 
Werner Guballa, Bischöfliches Ordinariat Mainz, zu 
richten.

Durch Rundschreiben bereits mitgeteilt.

Kirchliche Mitteilungen

87.	 Personalchronik
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88.	 Theologischer Fernkurs für die Ausbildung 
zum Ständigen Diakon

Für die berufsbegleitende Ausbildung zum Ständigen 
Diakon (im Zivilberuf) beginnt zum 1. September 2011 
ein neuer Grundkurs für das Studium der Theologie 
des Fernkurses Würzburg. (www.domschule-wuerz-
burg.de).
Monatliche Begleittreffen am Samstag-Vormittag, 
angeleitet von einem Mentor begleiten das Studium. 
Nähere Auskunft beim Referenten für die Ausbildung: 
Diakon Norbert Tiegel Augustinerstrasse 34 55116 
Mainz Tel.: 06131/253-426 E-Mail: norbert.tiegel@ 
bistum-mainz.de

89.	 Fortbildungskurse

Geschäftsführer/innen, Mitarbeitende in 
(Pfarr-) Sekretariaten, Sachbearbeiter/innen, 
Verwaltungsangestellte
Professionell und kundenfreundlich telefonieren
Teil I: Mo, 22. August 2011, Ort: Erbacher Hof, Mainz
Teil II: Mi, 23. November 2011, Ort: Kolpinghaus, 
Mainz, 
jeweils 09:00 - 17:00 Uhr
Referentin: Sabine Ksoll
Kursbegleitung: Dr. Beate Höfling
Kurs Nr. 2011 KO 6

Alle hauptamtlich pastorale Mitarbeitende
Effizient arbeiten und gesund bleiben
Zeitmanagement, Stressbewältigung und 
Burnout-Vorsorge
Mo, 22. - Mi, 24. August 2011
Ort: Tagungszentrum Schmerlenbach
Referentin: Nathalie Krahé
Kursbegleitung: Klaus Luig
Kurs Nr. 2011 HP 5

Pfarrsekretärinnen/-sekretäre
Know-how für das Pfarrbüro
Kompaktwissen in Modulform
Modul 2: Do, 01. September 2011, 09.30 - 16.00 Uhr
Kurs Nr. 2011 PS 2
Erbacher Hof, Mainz
Referenten: Mitarbeitende aus verschiedenen 
Dezernaten
Kursbegleitung: Dr. Beate Höfling
AS: 15. Juli 2011

Alle, die Sitzungen und Arbeitsgruppen zu leiten 
haben
Professionelle Gesprächsleitung und Moderation
Grundkurs
Teil I: Di, 20. Sept. 2011; Teil II: Di, 15. November 
2011, jeweils 09.00 – 17.00 Uhr
Ort: Bischof-Stohr-Haus, Mainz-Bretzenheim
Referent: Erich Decker
Kursbegleitung: Dr. Beate Höfling
Kurs Nr. 2011 KO 1
AS: 10. August 2011

Alle hauptamtlich pastorale Mitarbeitende
Bild und Symbolsprache alter und zeitgenössischer 
Kunst verstehen lernen
Di, 20. / Mi, 21. September 2011
Ort: Spenerhaus, Frankfurt/Main
Referent: Dr. August Heuser
Kursbegleitung: Dr. Beate Höfling
Kurs Nr. 2011 HP 4
AS: 12. August 2011

Anmeldungen: Bischöfliches Ordinariat, Dez. I, Abt.  
Personal- und Organisationsförderung, Heringsbrun-
nengasse 4, 55116 Mainz, Tel: 06131 253-181, Fax: 06131 
253-406, E-Mail: p-o-foerderung@bistum-mainz.de

90.	 Reservierung für 2013 im Erbacher Hof 

Der Reservierungskalender des Erbacher Hofes für das 
Jahr 2013 wird am 24.08.2011 eröffnet. Um die Wün-
sche der diözesanen Veranstalter entsprechend ihrem 
Vorreservierungsrecht berücksichtigen zu können, bit-
ten wir um Zusendung der schriftlichen Anfragen bis 
25.07.2011.

Diese Reservierungsanfragen sollten folgende Infor-
mation enthalten:

Beginn und Ende der Veranstaltung (Datum und 
Uhrzeit)
Anzahl der Übernachtungs-/Tagungsgäste
Einzelzimmer/Doppelzimmer
Anzahl der benötigten Tagungs-/Gruppenräume
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Die Betriebsferien des Erbacher Hofes sind von Mon-
tag, 15.07. bis Sonntag, 11.08.2013.

91.	 Anzeigen

Auf dem Klostergelände der Vinzentinerinnen in Hep-
penheim, im Haus Neckarstraße 2, wird eine schöne 
Priesterwohnung angeboten.
Gerne auch für einen Geistlichen im Ruhestand, ver-
bunden mit der Möglichkeit, in der Klosterkapelle zu 
zelebrieren.
Anfragen an: Sr. M. Brigitta Buchler, Mutterhaus St. 
Vinzenz, Kalterer Straße 3, 64646 Heppenheim, Tel.: 
06252 9305-12, E-Mail: sr.brigitta@vinzentinerinnen-
heppenheim.de

Herausgegeben vom Bischöflichen Ordinariat Mainz - Prälat Dietmar Giebelmann, Generalvikar
Druck: Bischöfliche Kanzlei

Bezugspreis jährlich € 15,– einschl. Versandkosten

Weihnachtskrippe, auch leicht beschädigt, gesucht.
Für unsere ev. Partnergemeinde suchen wir Krippenfi-
guren, ab einer Größe von ca. 18. cm.
Auf welchem Speicher oder Boden befinden sich noch 
solche Figuren und könnten kostenlos abgegeben 
werden?

Reinigung, kleinere Reparaturen und Ergänzungen 
nehmen wir gern auch selbst vor.
Meldung bitte an Diakon Norbert Tiegel, Undenheim, 
Tel. 06737/335, E-Mail: diakon.tiegel@kath-dekanat- 
mainz-sued.de
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153. Jahrgang	 Mainz, den 8. August 2011� Nr. 9

Inhalt:	 Gemeinsames Wort der Kirchen zur Interkulturellen Woche 2011. – Aufruf der deutschen Bischöfe zum 
Caritas-Sonntag 2011. – Aufruf der deutschen Bischöfe zum Sonntag der Weltmission 2011. – Änderung 
der Besetzung des Kirchlichen Arbeitsgerichts erster Instanz für die Bistümer Limburg, Mainz, Speyer 
und Trier. – Warnung. – Personalchronik. – Finanzierung der Freiwilligendienste in den bisherigen Ein-
satzstellen für den Zivildienst in den Pfarreien, in der Studentenseelsorge und in der Jugendseelsorge 
ab 01. Juli 2011. – Anzeige.

Verlautbarungen der deutschen Bischöfe

92.	 Gemeinsames Wort der Kirchen zur 
Interkulturellen Woche 2011

ZUSAMMENHALTEN - ZUKUNFT GEWINNEN

Die Apostelgeschichte berichtet vom Aufenthalt des 
Völkerapostels Paulus in der Metropole Athen. Bevor 
er vom Glauben an Jesus Christus spricht, erkundet 
Paulus die Stadt und ihre Heiligtümer. Dabei stößt er 
auf einen Altar mit der Aufschrift »Einem unbekann-
ten Gott« (Apg 17,23). An dieses Wort der Offenheit für 
die noch nicht erkannte göttliche Wirklichkeit knüpft 
Paulus in seiner Predigt an. Er verkündet den Gott Jesu 
Christi als den Schöpfergott, als Vater, der alle Men-
schen über ihre verschiedene Herkunft und Tradition 
hinweg verbindet. Paulus betont nicht das Trennende, 
sondern das Gemeinsame und Verbindende. Er spricht 
von »uns« und von »wir«. Und er fährt fort: »Keinem 
von uns ist Gott fern. Denn in ihm leben wir, bewegen 
wir uns und sind wir« (Apg 17,27). 

Damit ist die entscheidende christliche Grundhaltung 
für das gelingende Zusammenleben von Menschen 
verschiedener Nationalität, Religion und kultureller 
Prägung formuliert. Über alle Differenzen hinweg 
steht die in Gott gründende Gleichheit und Verbun-
denheit im Vordergrund. 

Das christliche Welt- und Menschenbild widerspricht 
damit allen Theorien, die unversöhnliche Gegensät-
ze zwischen den Kulturen konstruieren. Es bildet ein 
Fundament, das es »allen Menschen guten Willens« 
ermöglicht, untereinander zusammenzuhalten und so 
eine Zukunft in Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität 
zu gewinnen. Insbesondere verbietet es jegliche Eintei-
lung der Menschheit in Gruppen oder Rassen, denen 
unterschiedliche und kaum veränderliche Eigenschaf-
ten zugesprochen werden. Eine solche Aufspaltung 

rüttelt am Fundament unserer Gesellschaft. Letztlich 
richtet sie sich gegen die Würde des Menschen. 

Vor diesem Hintergrund lautet das Motto der Inter-
kulturellen Woche auch im Jahr 2011: Zusammenhal-
ten - Zukunft gewinnen«. Einige aktuelle Aspekte der 
Integrationsdebatte seien exemplarisch angesprochen: 
Kinder sind unsere Zukunft. Bildungszugänge für alle 
Kinder sind deshalb ein zentraler Aspekt des Integra-
tionsgeschehens. Dazu bedarf es sowohl des Engage-
ments der Eltern als auch entsprechender Rahmenbe-
dingungen und ausreichender finanzieller Mittel für 
Schulen, Kindertagesstätten und andere Bildungsein-
richtungen. Auch die religiöse Bildung hat eine beson-
dere Bedeutung für gelingende Integration. Denn sie 
hilft, sprach-, auskunfts- und dialogfähig zu werden. 
Noch immer ringt die Politik um eine langfristig trag-
fähige Bleiberechtsregelung für Menschen, die schon 
lange in unserem Land leben, aber keinen gesicherten 
Aufenthaltsstatus haben. Die Kirchen begrüßen die Be-
strebungen im politischen Raum, hier aufgewachsene, 
gut integrierte Kinder und Jugendliche vor der Pers-
pektivlosigkeit zu bewahren. Eine großzügige Bleibe-
rechtsregelung für sie ist ein Signal, das in die Zukunft 
weist. Doch sollten auch die Nöte ihrer Eltern sowie 
der Alten, Kranken und gut integrierten Alleinstehen-
den nicht vergessen werden. Auch für sie muss eine 
Lösung gefunden werden. 

Ein Hoffnungszeichen für viele Menschen ist die von 
der Bundesregierung zugesagte Neuberechnung der 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 
die schon seit vielen Jahren auf dem gleichem Niveau 
verharren. Die Kirchen fordern schon seit seiner Ein-
führung im Jahr 1993 die Abschaffung dieses Gesetzes, 
das Asylbewerber bei der existentiellen Grundsiche-
rung massiv benachteiligt. Deshalb findet es die aus-
drückliche Zustimmung der Kirchen, wenn auch das 
Sachleistungsprinzip bei den Aufwendungen für Asyl-
bewerber grundsätzlich in Frage gestellt wird. 
Nach wie vor sind große Anstrengungen erforder-
lich, um das Miteinander von Einheimischen und 
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Zuwanderern zu stärken. Persönliche Begegnungen 
helfen, Vorurteile abzubauen. Und das Kennenlernen 
ist der erste Schritt zum Verständnis für die Situation 
des jeweils Anderen. Seit Jahren ist deshalb der Dialog 
von Christen, Muslimen und Gläubigen anderer Reli-
gionen ein Schwerpunkt der Interkulturellen Woche. 
Wir laden dazu ein, die vielfältigen Kontaktmöglich-
keiten verstärkt wahrzunehmen. 
Im zurückliegenden Jahr wurde vielerorts eine »Nacht 
der offenen Gotteshäuser« gestaltet. Dies war für zahl-
reiche Menschen eine willkommene Gelegenheit, sich 
den religiösen Fragen neu zu stellen und sich auf in-
terreligiöse und interkulturelle Begegnungen einzulas-
sen. Wir ermutigen, solche Schritte an vielen Orten zu 
gehen. 
Im Verlauf der diesjährigen Interkulturellen Woche 
können zwei besondere Jubiläen begangen werden: 
Vor 40 Jahren fand in Augsburg das »Erste Ökume-
nische Pfingsttreffen« statt, bei dem im Arbeitskreis 
»Ausländische Arbeitnehmer« die Idee zur jährlichen 
bundesweiten Interkulturellen Woche aufkam. Inzwi-
schen hat sich daraus eine allseits anerkannte kirch-
liche und gesellschaftliche Initiative entwickelt, die 
wichtige Impulse in die öffentliche Diskussion über 
Migration und Integration einbringt. 
Zum 25. Mal wird in diesem Jahr im Rahmen der Inter-
kulturellen Woche der bundesweite »Tag des Flücht-
lings« begangen. Immer wieder neu bietet er einen 
Anstoß, sich auf die menschlich oft bedrückende Lage 
derer einzulassen, die ihre Heimat verlassen müssen. 
Wir danken allen in Kirche, Gesellschaft und Politik, 
die sich - teilweise seit vielen Jahren - für die Rechte 
und die Würde der Migranten und Flüchtlinge einset-
zen. Manches konnte erreicht werden, um den Zusam-
menhalt von Einheimischen und Zuwanderern in un-
serer Gesellschaft zu stärken. In diesen Bemühungen 
dürfen wir nicht nachlassen. So laden wir Sie alle zur 
Interkulturellen Woche 2011 ein. In den Gottesdiens-
ten dürfen wir uns vom Herrn den Weg weisen lassen. 
In Veranstaltungen, Begegnungen und Aktionen viel-
fältiger Art werden die großen Fragen von Migration 
und Integration aufgegriffen. Zusammenhalt, der sich 
auch aus der Kraft des Glaubens speist, gibt unserem 
Land eine gute Zukunftsperspektive. 

Erzbischof Dr. Robert Zollitsch, 
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz

Präses Nikolaus Schneider, Vorsitzender des Rates 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 

Metropolit Augoustinos, Griechisch-Orthodoxer 
Metropolit von Deutschland

Materialbestellungen zur Interkulturellen Woche können 
im Internet unter www.interkulturellewoche.de getätigt 
werden.

93.	 Aufruf der deutschen Bischöfe zum Caritas-
Sonntag 2011

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben!

Am nächsten Sonntag begehen wir den Caritas-Sonn-
tag 2011. Dabei steht das soziale Handeln unserer Kir-
che im Mittelpunkt. Es geht um unseren gemeinsamen 
Einsatz für soziale Gerechtigkeit – auch mit und für 
Menschen mit Behinderung, so der Schwerpunkt in 
diesem Jahr. 

Jeder Mensch träumt von einem gesunden Leben und 
möglichst wenigen eigenen Schwächen. Doch kein 
Mensch ist perfekt. Irgendetwas findet jeder an sich 
nicht so, wie er es gerne hätte. Genauso geht es Men-
schen mit Behinderung. Sie haben Wünsche, Ziele und 
Träume wie alle. Sie wünschen sich, nicht zuerst als 
Mensch mit einer Behinderung gesehen zu werden, 
sondern als eine Person wie jede andere. Es gibt aber 
immer noch viele Berührungsängste zwischen Men-
schen mit und ohne Behinderung. Die Möglichkeiten, 
sich im Alltag zu begegnen, sind oft begrenzt. 

Die Caritas setzt sich in diesem Jahr besonders für be-
hinderte Menschen in unserer Gesellschaft ein. Sie ha-
ben ein Recht, das kirchliche und gesellschaftliche Le-
ben mit zu gestalten. Da macht es keinen Unterschied, 
ob jemand behindert ist oder nicht. Gerade weil jeder 
von uns anders und einzigartig ist, ist das Zusammen-
leben und die Begegnungen so wertvoll. Wir Bischöfe 
rufen deshalb zu Solidarität mit behinderten Menschen 
auf und unterstützen ihr Anliegen auf selbstbestimmte 
Teilhabe in Kirche und Gesellschaft.

Die Kollekte des Caritas-Sonntags ist für die vielfälti-
gen Anliegen der Caritas bestimmt. Bitte unterstützen 
Sie durch Ihre Gabe die Arbeit der Caritas. Schon jetzt 
danken wir Ihnen dafür.

Würzburg, den 21. Juni 2011

Für das Bistum Mainz

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 11. September 2011 
[alternativ: am 18. September 2011], auch am Vorabend, in 
allen Gottesdiensten verlesen werden.
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94.	 Aufruf der deutschen Bischöfe zum Sonntag 
der Weltmission 2011

Liebe Schwestern und Brüder!

„Der Glaube wird stark durch Weitergabe!“ Dieses 
Wort des seligen Papstes Johannes Paul II. bringt das 
Anliegen des Sonntags der Weltmission zum Aus-
druck, den wir am 23. Oktober zusammen mit den 
Katholiken in aller Welt begehen. Es erinnert uns da-
ran, dass unser eigener Glaube wächst, wenn wir das 
Evangelium mit anderen teilen.

Das biblische Motto des diesjährigen Weltmissions-
sonntags zielt in die gleiche Richtung: „Macht euch auf 
und bringt Frucht“ (Joh 15,16) – eine Aufforderung, die 
uns im mutigen Glaubenszeugnis bestärkt. Was dies 
in der Praxis bedeutet, lässt sich an der Situation des 
westafrikanischen Senegal, dem Beispielland des Mis-
sionssonntags 2011, ablesen: Die dortige Kirche ist eine 
kleine Minderheit. Aber sie ist lebendig im Glauben 
und wesentlich am Aufbau der Gesellschaft beteiligt. 

Die deutschen Bischöfe laden Sie, liebe Schwestern 
und Brüder, zum Gebet für die missionarische Auf-
gabe der Kirche ein. Wir bitten Sie zugleich um eine 
großherzige Spende für den weltweiten Dienst der 
Kirche. Mit Ihrer Unterstützung für Missio, das Päp-
stliche Missionswerk in Deutschland, bei der Kollekte 
am kommenden Sonntag setzen Sie ein Zeichen welt-
kirchlicher Solidarität. Sie helfen mit, dass der Glaube 
weltweit wachsen kann und reiche Frucht trägt.

Würzburg, den 21. Juni 2011

Für das Bistum Mainz

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 16. Oktober 2011, in 
allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen werden. 
Der Ertrag der Kollekte ist ausschließlich für MISSIO 
(Aachen und München) bestimmt.

Verordnungen des Generalvikars

95.	 Änderung der Besetzung des Kirchlichen 
Arbeitsgerichts erster Instanz für die Bistümer 
Limburg, Mainz, Speyer und Trier

Herr Ansgar Hasselberg wurde zum 01.06.2011 vom 
Amt des Beisitzers entpflichtet.

Herr Thomas Klix wurde zum 01.08.2011 als Beisitzer 
ernannt.

96.	 Warnung 

Der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin bekannt gewordene Produktrückrufe und 
Produktwarnungen:
Die TOTAL Feuerschutz GmbH hat eine wichtige Pro-
duktwarnung zu Feuerlöschern der Marken TOTAL, 
COSMOS, Hansa, Hoenig, IBS, Neuruppin, Optimal, 
NWF, Stoll-Luxemburg und Waßmann herausgegeben. 
Marke / Produktbeschreibung / Modelllbezeichnung: 
Feuerlöscher TOTAL Classic K 2 A, TOTAL Classic K 
5, COSMOS K 5, Hansa, Hoenig, IBS, Neuruppin, Opti-
mal, NWF, Stoll-Luxemburg und Waßmann.
Betroffen sind z. B. die Modelle TOTAL Classic K 2 A, 
TOTAL Classic K 5. 
Durch Spannungsrisskorrosion können sich unter Um-
ständen die Ventilköpfe durch den Druck unerwartet 
vom Behälter lösen, so dass Verletzungen durch um-
herfliegende Teile zu befürchten sind.
Das Unternehmen legt den Kunden sowie allen Mit-
arbeitern nahe, die betroffenen Feuerlöscher nicht zu 
nutzen und die Geräte keinesfalls zu bewegen bzw. als 
Unfallverhütungsmaßnahme sich nicht direkt über das 
Feuerlöscher-Oberteil zu beugen.
Für die Prüfung bzw. Instandsetzung wenden Sie sich 
direkt an: TOTAL Feuerschutz GmbH, Industriestraße 
13, 68526 Ladenburg, E-Mail: total@tycoint.com.
Kostenfreie Hotline-Nummer: 0800 664 53 64.
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Kirchliche Mitteilungen

97.	 Personalchronik

	

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 



Kirchliches Amtsblatt Mainz 2011 Nr. 9

— 193 —

	

 

 

 

  
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

      
 



Kirchliches Amtsblatt Mainz 2011 Nr. 9

— 194 —

 

   

 

 

 

98.	 Finanzierung der Freiwilligendienste in den 
bisherigen Einsatzstellen für den Zivildienst in 
den Pfarreien, in der Studentenseelsorge und in 
der Jugendseelsorge ab 01. Juli 2011

Die anerkannten Beschäftigungsstellen und Dienst-
plätze für den Zivildienst in den Pfarreien, in der 
Studentenseelsorge und in der Jugendseelsorge sind 
nach dem Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst 
(Bundesfreiwilligendienstgesetz – BFDG) anerkannte 
Einsatzstellen und Einsatzplätze für den Bundesfrei-
willigendienst. Weitere Einsatzstellen können nach 

Maßgabe des Gesetzes anerkannt werden. Das Bistum 
Mainz – vertreten durch die Dezernate V Seelsorge 
und II Jugendseelsorge – ist Träger der jeweiligen Ein-
satzstellen in den Pfarreien, in der Studentenseelsorge 
und in der Jugendseelsorge und fördert ab 01. Juli 2011 
den neuen Bundesfreiwilligendienst (BFD) und nach 
Vereinbarung auch den Freiwilligendienst im Freiwil-
ligen Sozialen Jahr (FSJ).

Die bislang im Bistumshaushalt vorgesehenen Finanz-
mittel für den Zivildienst stehen weiter zur Verfügung 
und werden zukünftig bedarfsorientiert und flexibel 
für die Finanzierung der Freiwilligendienste (BFD und 
FSJ) in den Pfarreien, in der Studentenseelsorge und in 
der Jugendseelsorge eingesetzt. Die Finanzierung wird 
zeitlich befristet gewährt. 

Ansprechpartner für die Bewilligung der Finanzierung 
sind:
Freiwilligendienste in den Pfarreien und in der 
Studentenseelsorge
Ordinariatsrat Hans Jürgen Dörr, Bischöfliches Ordi-
nariat, Abteilung Gemeindeseelsorge und seelsorgli-
che Dienste, Bischofsplatz 2, 55116 Mainz, Tel. 06131 
253-250, E-Mail: besondereseelsorge@bistum-mainz.de
Freiwilligendienste in der Jugendseelsorge
Wolfgang Knauer, Bischöfliches Jugendamt/Diözesan-
stelle des BDKJ, Geschäftsführung,
Am Fort Gonsenheim 54, 55122 Mainz, Tel. 06131 
253-622, E-Mail: bdkj-bja-geschaeftsfuehrung@bistum-
mainz.de

99.	 Anzeige

In Dienheim steht ein Pfarrhaus für einen pensionier-
ten Priester zur Verfügung.
Gelegentliche oder auch regelmäßige Mithilfe bei Got-
tesdienstfeiern wäre erwünscht, auch sonst wäre eine 
tägliche Zelebrationsmöglichkeit gegeben.
Anfragen an: Pfarrer Manfred Lebisch, Tel.: 06133 2727.

Herausgegeben vom Bischöflichen Ordinariat Mainz - Prälat Dietmar Giebelmann, Generalvikar
Druck: Bischöfliche Kanzlei

Bezugspreis jährlich € 15,– einschl. Versandkosten
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153. Jahrgang	 Mainz, den 12. September 2011� Nr. 10

Inhalt:	 Aufruf der deutschen Bischöfe zum Diaspora-Sonntag 2011. – Inkraftsetzung eines Beschlusses der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes vom 9. Juni 2011. – Warnung. – 
Hinweise zur Durchführung der missio-Aktion zum Sonntag der Weltmission am 23. Oktober 2011. 
– Personalchronik. – Missionsschwestern U.L. Frau von Afrika e. V. (Weiße Schwestern). – Verzeichnis 
der Pfarreien und sonstiger Seelsorgestellen der katholischen Kirche in Deutschland. – Exerzitien für 
Priester, Diakone und Ordensleute. – Arbeitshilfe. – Bestellung von Druckschriften. – Adventskalender 
und Schokoladennikoläuse vom Bonifatiuswerk. – Mini 2012 – der Taschenkalender zum Kirchenjahr. 
– Kurse des TPI.

Verlautbarungen der deutschen Bischöfe

100.	 Aufruf der deutschen Bischöfe zum Diaspora-
Sonntag 2011

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben!

Menschen brauchen einander. Als Geschöpfe Gottes 
sind wir von Beginn an auf Beziehung, auf ein „Du“ 
angelegt. In einer Zeit zunehmender Vereinzelung 
bleiben jedoch viele Menschen isoliert zurück.

Wie attraktiv klingt dagegen die ganze andere Spra-
che der ersten Christen, die uns die Apostelgeschichte 
überliefert: “Und alle, die gläubig geworden waren, 
bildeten eine Gemeinschaft“ (Apg 2,44). Der Glaube an 
Jesus Christus und ein tragendes Beziehungsnetz sind 
geradezu die Kennzeichen der Gläubigen.

“Keiner soll alleine glauben.“ – Mit dem Leitwort der 
diesjährigen Diaspora-Aktion will das Bonifatiuswerk 
der deutschen Katholiken an den “Communio“- Ge-
danken unserer Kirche erinnern. Alle sind eingeladen, 
mit Gott, untereinander und mit der gesamten Schöp-
fung in Gemeinschaft zu leben und den Schatz des 
Glaubens zu teilen. Unsere Aufmerksamkeit sollte be-
sonders denjenigen gelten, die in der Vereinzelung des 
Glaubens in der Diaspora auf Unterstützung hoffen, 
vor allem Kinder und Jugendliche, die in ihrer Schul-
klasse nicht selten die einzigen katholischen Christen 
sind. Sie suchen nach Gemeinschaft im Glauben und 
brauchen unsere Ermutigung – aber auch Orte der 
Glaubensbildung und Zeichen der Solidarität. Deshalb 
unterstützt das Bonifatiuswerk die religiöse Erziehung 
junger Menschen in der deutschen, nordeuropäischen 
und baltischen Diaspora.

Wir deutsche Bischöfe bitten Sie: Helfen Sie dem Bo-
nifatiuswerk, damit unsere Glaubensgeschwister vor 
Ort nicht alleine sind! Unterstützen Sie diese wichtige 
Arbeit mit Ihrem Gebet und Ihrer großzügigen Spende 
am kommenden Diaspora-Sonntag.

Paderborn, den 16. März 2011

Für das Bistum Mainz

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 13.11.2011, in allen 
Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen oder den 
Gemeinden in einer anderen geeigneten Weise bekannt 
gemacht werden. Die Kollekte am Diaspora-Sonntag ist aus-
schließlich für das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken 
bestimmt und ohne Abzüge weiterzuleiten.

Erlasse des Hochw. Herrn Bischof

101.	 Inkraftsetzung eines Beschlusses der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen 
Caritasverbandes vom 9. Juni 2011

Die Beschlusskommission der Bundeskommission 
fasst den nachfolgenden Beschluss:

1.	 Für alle Mitarbeiter i. S. v. § 1 der Anlage 21 zu 
den AVR findet mit Wirkung zum Beginn des 
Schuljahres 2011/2012 der Anhang C zu den AVR 
keine Anwendung mehr. 
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2.	 Anlage 21 zu den AVR wird wie folgt neu gefasst:

§ 1 Geltungsbereich

(1)	 Diese Anlage findet Anwendung für Lehrkräfte 
in Schulen und für sonstige pädagogische, therapeu-
tische und pflegerische Mitarbeiter in diesen Schulen, 
die nach den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmun-
gen über die Förderung von Privatschulen refinanziert 
werden. 

Davon ausgenommen sind Lehrkräfte und sons-
tige Mitarbeiter an Altenpflege-, Krankenpflege-, 
Krankenpflegehilfe-, Kinderkrankenpflege-, und 
Hebammenschulen.

(2)	 Die Regelung gilt für Mitarbeiter im Sinne des Ab-
satzes 1, deren Dienstverhältnis nach dem 31. Juli 2007 
erstmals bei diesem Dienstgeber neu beginnt oder die 
am 31.12.2010 nach Anhang C zu den AVR eingrup-
piert bzw. vergütet waren. 

Anmerkung 1 zu § 1 Abs. 1 S. 1:
Personen, bei denen die Vermittlung von Kenntnissen 
und Fertigkeiten im Rahmen eines Schulbetriebs der 
Tätigkeit das Gepräge gibt.

Anmerkung 2 zu § 1 Abs. 2:
Die Verlängerung eines befristeten Dienstverhältnisses 
ist keine Neueinstellung. Besteht mit einem Mitarbeiter 
lediglich für die Dauer der Schulferien kein Dienstver-
hältnis, liegt keine Neueinstellung vor. 

§ 2 Eingruppierung

Für die Eingruppierung gelten in Abweichung zu den 
Anlagen 1, 2, 2a, 2d und 33 zu den AVR die für ver-
gleichbare Beschäftigte des jeweiligen Bundeslandes 
geltenden Regelungen. 

§ 3 Vergütung

(1)	 Für die Vergütung gelten in Abweichung zu der 
Anlage 1 Abschnitte I, Ia, Ib, Ic, II, IIa, III, IIIa, IV, V, VI, 
VII, VIIa, VIII, VIIIa, IX, IXa und XIV, den Anlagen 3, 
3 (Ost), 3a, 3a (Ost), 4 (Ost), 10 und 33 zu den AVR die 
für vergleichbare Beschäftigte des jeweiligen Bundes-
landes geltenden Regelungen. Sehen diese Regelungen 
ein Leistungsentgelt vor, erhalten die Mitarbeiter mit 
dem Tabellenentgelt des Monats Dezember ab dem 
Jahr 2007 12 v.H. des Tabellenentgelts ausgezahlt, das 
für den Monat September desselben Jahres jeweils 
zusteht. 

(2)	 Soweit diese Regelungen hinsichtlich der Stufen-
zuordnung auf die Berufserfahrung abstellen, sind 
die Zeiten einschlägiger Berufserfahrung bei anderen 
Dienstgebern im Geltungsbereich der AVR sowie im 
sonstigen Tätigkeitsbereich der katholischen Kirche, 

der evangelischen Kirche, in einem Diakonischen 
Werk oder in einer Einrichtung, die dem Diakonischen 
Werk angeschlossen ist, der Berufserfahrung beim sel-
ben Dienstgeber gleichgestellt.

§ 4 Jahressonderzahlungen

Für Jahressonderzahlungen gelten in Abweichung zu 
Anlage 1 Abschnitt XIV zu den AVR (Weihnachtszu-
wendung) und zu Anlage 14 Abschnitt II zu den AVR 
(Urlaubsgeld) die für vergleichbare Beschäftigte des 
jeweiligen Bundeslandes geltenden Regelungen. 

§ 5 Arbeitszeit

Für die Arbeitszeit, die Überstundenregelung, die 
Zeitzuschläge und die Überstundenvergütung gelten 
in Abweichung zu den Anlagen 5, 6 und 6a zu den 
AVR die für vergleichbare Beschäftigte des jeweiligen 
Bundeslandes geltenden Regelungen. 

§ 6 Urlaub

Für den Urlaub gelten in Abweichung zu Anlage 14 Ab-
schnitt I zu den AVR die für vergleichbare Beschäftigte 
des jeweiligen Bundeslandes geltenden Regelungen. 

§ 7 Überleitungsregelung anlässlich der  
Abschaffung des Anhangs C zu den AVR für Mitar-

beiter, die unter die Anlage 21 zu den AVR fallen

(A)	 Geltungsbereich
Diese Überleitungsregelung gilt für alle Mitarbeiter, 
die unter den Geltungsbereich des § 1 der Anlage 21 zu 
den AVR fallen, und die am letzten Tag des Schuljahres 
2010/11 in einem Dienstverhältnis zu den AVR gestan-
den haben, das am ersten Tag des Schuljahres 2011/12 
im Geltungsbereich der AVR fortbesteht und die am 
31.12.2010 nach Anhang C zu den AVR eingruppiert 
bzw. vergütet waren. 
Ein Dienstverhältnis besteht auch fort bei der Verlän-
gerung eines befristeten Dienstvertrages. Unterbre-
chungen längstens für die Dauer von sieben Wochen 
(Schulferien) sind unschädlich. 

(B)	 Überleitung von Mitarbeitern in die Anlage 21 zu 
den AVR

(1)	 Mitarbeiter, die unter den Geltungsbereich des § 1 
der Anlage 21 zu den AVR fallen und zum Ende des 
Schuljahres 2010/11 noch nicht nach Anlage 21 zu den 
AVR vergütet waren, werden zum Beginn des Schul-
jahres 2011/2012 in die Anlage 21 zu den AVR gemäß 
nachstehenden Regelungen übergeleitet. 

(2)	 Mitarbeiter werden so in Anlage 21 zu den AVR 
übergeleitet, als ob sie seit dem Zeitpunkt, seitdem sie 
ununterbrochen im Geltungsbereich der AVR oder 
im sonstigen katholischen bzw. diakonischen Bereich 
tätig waren, nach Anlage 21 zu den AVR eingruppiert 
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und eingestuft worden wären. Ein Dienstverhältnis be-
steht auch ununterbrochen fort bei der Verlängerung 
eines befristeten Dienstvertrages sowie bei Dienstge-
berwechsel innerhalb des Geltungsbereichs der AVR. 
Unterbrechungen längstens für die Dauer von sieben 
Wochen (Schulferien) sind unschädlich.

(3)	 Die Eingruppierung bzw. Stufenzuordnung nach 
Absatz 2 wird wie folgt vorgenommen. Die gemäß § 3 
Anhang C (Stufenzuordnung gemäß Abschnitt III der 
Anlage 1 zu den AVR) erreichte Regelvergütungsstufe 
wird zunächst mit zwei multipliziert. Die sich hieraus 
ergebende (Jahres-)zahl wird nachfolgend um die seit 
dem letzten Stufenaufstieg zurückgelegte Zeit erhöht 
und als Zeit entsprechend der nach landesrechtlichen 
Bestimmungen für die Stufenlaufzeit anzuwendenden 
Regelungen festgelegt.

(C)	 Besitzstand
(1)	 Mitarbeiter, deren bisherige Vergütung (Ver-
gleichsvergütung) das ihnen am Schuljahresbeginn 
2011/12 zustehende Entgelt übersteigt, erhalten eine 
Besitzstandszulage.

(2)	 Die monatliche Besitzstandszulage wird als 
Unterschiedsbetrag zwischen der Vergleichsjahres-
vergütung und dem Jahresentgelt, geteilt durch 12, 
errechnet. Die Vergleichsjahresvergütung errechnet 
sich als das 12-fache der am Schuljahresbeginn 2011/12 
zustehenden Monatsvergütung zuzüglich Urlaubsgeld 
gemäß Anlage 14 zu den AVR und der Weihnachtszu-
wendung gemäß Abschnitt XIV der Anlage 1 zu den 
AVR. Zur Monatsvergütung im Sinne dieser Vorschrift 
gehören die Regelvergütung gemäß Abschnitt III der 
Anlage 1 zu den AVR, die Kinderzulage gemäß Ab-
schnitt V der Anlage 1 zu den AVR, die Besitzstands-
regelungen gemäß Anlage 1b zu den AVR und weitere 
regelmäßig gewährte Zulagen. 
Die Regelvergütung ist zum Ausgleich unterschied-
licher wöchentlicher Durchschnittsarbeitszeiten mit 
dem Faktor zu multiplizieren, der sich aus der Divisi-
on der neuen wöchentlichen Durchschnittsarbeitszeit 
durch die alte wöchentliche Durchschnittsarbeitszeit 
errechnet.
Das Jahresentgelt errechnet sich aus dem 12-fachen 
des Monatsentgelts entsprechend der jeweiligen lan-
desrechtlichen Regelung zuzüglich eines möglichen 
Leistungsentgelts, der Jahressonderzahlung sowie 
weiterer regelmäßig gewährter Zulagen; hierzu gehört 
insbesondere auch die Schulzulage gemäß § 7 D dieser 
Regelung.

(3)	 Mitarbeiter, die am Ende des Schuljahres 2010/ 
2011 vollbeschäftigt waren und deren regelmäßige wö-
chentliche Arbeitszeit sich auf Grund der Umstellung 
erhöht, haben bis zum Beginn der Sommerferien 2011 
einen Anspruch darauf, eine Teilzeitbeschäftigung 
im Umfang ihrer bisherigen Vollbeschäftigung zu 
vereinbaren.

(4)	 Mit teilzeitbeschäftigten Mitarbeitern, deren 
Arbeitsvertrag die Vereinbarung einer festen Wochen-
stundenzahl enthält, kann – soweit nicht dienstliche 
oder betriebliche Belange entgegenstehen – vereinbart 
werden, die Wochenstundenzahl so zu erhöhen, dass 
das Verhältnis der neu vereinbarten Wochenstunden-
zahl zur regelmäßigen Wochenarbeitszeit dem Verhält-
nis zwischen ihrer bisherigen Wochenstundenzahl und 
der früher geltenden Wochenarbeitszeit entspricht. Die 
sich daraus rechnerisch ergebende Wochenarbeitszeit 
kann im Wege der Anwendung der kaufmännischen 
Rundungsregelungen auf- oder abgerundet werden. 

(5)	 Ruht das Dienstverhältnis oder besteht anstelle 
einer Beurlaubung eine Teilzeitbeschäftigung wäh-
rend der Elternzeit oder während einer Beurlaubung 
nach Abschnitt III § 10 der Anlage 14 zu den AVR, ist 
die Monatsvergütung so zu berechnen, als ob die Mit-
arbeiter im Juli 2011 die Tätigkeit im selben Umfang 
wie vor der Beurlaubung bzw. vor dem Ruhen wieder 
aufgenommen hätten.

(6)	 Die kinderbezogenen Entgeltbestandteile gemäß 
Abschnitt V der Anlage 1 zu den AVR, die in die 
Berechnung der Besitzstandszulage gemäß § 3 Abs.2 
einfließen, werden als Anteil der Besitzstandszulage 
fortgezahlt, solange für diese Kinder Kindergeld nach 
dem Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach dem 
Bundeskindergeldgesetz (BKGG) ununterbrochen ge-
zahlt wird oder ohne Berücksichtigung des § 64 oder 
§ 65 EStG oder des § 3 oder § 4 BKGG gezahlt würde. 
Mit dem Wegfall der Voraussetzungen reduziert sich 
die Besitzstandszulage entsprechend.

(D)	 Schulzulage
Mitarbeiter, die unter den Geltungsbereich des § 1 
der Anlage 21 zu den AVR fallen und zum Ende des 
Schuljahres 2010/11 noch nach Anhang C zu den AVR 
eingruppiert bzw. vergütet waren, erhalten zusätzlich 
zu der Vergütung eine Zulage i.H.v. für die Vergü-
tungsgruppen 10 bis 5b monatlich 50 € und für die 
Vergütungsgruppen 4b bis 1a monatlich 30 € ab Beginn 
Schuljahr 2011/12. 

Der Beschluss tritt zum 9. Juni 2011 in Kraft.

Den vorstehenden Beschluss setze ich für das Bistum 
Mainz in Kraft.

Mainz, 30. August 2011

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz
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Verordnungen des Generalvikars

102.	 Warnung

Das Generalat der Redemptoristen in Rom warnt vor 
einem Fr. Sudhakar Kavoori, C.Ss.R., der sich als Pro-
vinzial der Congregation of the Most Holy Redeemer, 
Redemptorists, India, mit Sitz in Secunderabad ausgibt 
und Mess-Intentionen anbietet.

Das Generalat weist daraufhin, dass weder ein Or-
densangehöriger dieses Namens existiert, noch eine 
Niederlassung der Redemptoristen in Secunderabad.

103.	 Hinweise zur Durchführung der missio-Aktion 
zum Sonntag der Weltmission am 23.10.2011

„Macht euch auf und bringt Frucht“ (Joh 15,16)

Sehr geehrte Pfarrer, liebe Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in den Pfarrgemeinden,

in diesem Jahr stellt missio im Rahmen seiner Aktion 
zum Sonntag der Weltmission das Wirken der Katho-
lischen Kirche im Senegal vor. Die Christinnen und 
Christen im Senegal sind eine lebendige und selbstbe-
wusste Gemeinschaft mit knapp 650.000 Katholiken. 
Sie stellen damit knapp 5% der Bevölkerung. Die über-
wiegende Mehrzahl der senegalesischen Bevölkerung 
sind Muslime.

Es besteht ein gutes Klima für den islamisch-christli-
chen Dialog. Christen und Muslime engagieren sich 
gemeinsam für die Verbesserung der Lebenssituation 
der Menschen. Trotz ihrer Minderheitensituation übt 
die Katholische Kirche insbesondere über das Schul- 
und Bildungswesen und ihre Gesundheitseinrichtun-
gen einen, gemessen am Bevölkerungsanteil, großen 
gesellschaftlichen Einfluss aus.

Sie werden eingeladen, im kommenden Monat der 
Weltmission den Blick auf das Engagement der Chris-
tinnen und Christen im Senegal zu lenken. Die am 
Sonntag der Weltmission gesammelten Spenden und 
Kollekten sind für die ärmsten Diözesen in Asien, Afri-
ka und Ozeanien bestimmt.

Es folgt die Vorstellung der wichtigsten Angebote und 
Materialien zum diesjährigen Sonntag der Weltmission:

Leitfaden: Hier finden Sie alle Hinweise, die Sie für die 
Vorbereitung des Monats der Weltmission benötigen. 
In einem Interview mit Father Timothy Lehane SVD, 
Generalsekretär des Päpstlichen Werkes für die Glau-
bensverbreitung, erhalten Sie nähere Infos über die 
Bedeutung des Sonntags der Weltmission. 

Ein Grundsatzartikel informiert Sie über die Arbeit der 
Kirche im Senegal. Die Reportage beschreibt das Leben 
der Christinnen und Christen in diesem westafrikani-
schen Land.

Plakat: Auf dem diesjährigen Plakat zum Sonntag der 
Weltmission sehen Sie den sagenumwobenen Baobab, 
auch Affenbrotbaum genannt. Dieser Baum ist Afrikas 
Lebensbaum. Ein Baobab kann im Alter mehrere Tau-
send Liter Wasser speichern und ist somit ein riesiges 
Wasserreservoir in der Trockenzeit. In der Vorstellung 
der Menschen im Senegal ist der Baobab unzerstörbar. 
Je mehr man ihn auch verletzt und verstümmelt, des-
to mehr gräbt er seine Wurzeln tiefer und fester in die 
Erde hinein. Im Senegal ist er deshalb auch im offiziel-
len Staatswappen enthalten. Aus seinen Früchten kann 
man Heilmittel erzeugen und vitaminreiche Getränke.
Auch wir als Christen sollten so etwas wie „Baobabs“ 
sein und reiche Frucht bringen. Im Leitwort unserer 
Aktion aus den Johannesevangelium heißt es „Macht 
euch auf und bringt Frucht“ (Joh 15,16). Gestärkt durch 
Gottes Zuwendung sind wir in der Nachfolge Jesu auf-
gefordert, uns aufzumachen und unsere Talente zum 
Aufbau des Reiches Gottes einzusetzen und somit rei-
che Frucht zu bringen.

Liturgische Hilfen: Hier finden Sie Predigtanregun-
gen sowie eine ausgearbeitete Gemeindemesse und 
Wortgottesfeier. Dazu erhalten Sie einen Gottesdienst-
entwurf für Jugendliche sowie Bausteine für eine 
Kinderkatechese.

Kinderaktion: Die Mitmachaktion für Kinder durch 
MultiplikatorInnen „Komm mach mit: Gemeinsam un-
terwegs!“ ruft Kinder und Erwachsene auf, sich zusam-
men auf den Weltmissionssonntag vorzubereiten. Auf 
der Wandzeitung kann gemalt, geschrieben, geklebt 
und gerätselt werden. Das Aktionsheft für Multiplika-
torInnen vertieft einzelne Bereiche und bringt weitere 
Vorschläge. Die Zeitung für Kids eignet sich besonders 
für den Unterricht in der Schule oder als gemeinsame 
Grundlage für die Familie.

Jugendaktion: Träume und Lebenswelten von Jugend-
lichen im Senegal stehen diesmal im Mittelpunkt der 
missio-Jugendaktion. Über Geschichten und Bilder, 
Videos und Musik lernen deutsche Jugendliche, sich 
in die Situation ihrer senegalesischen Altersgenos-
sen einzufühlen und ihre Träume nachzuvollziehen, 
aber auch die Frustration darüber, dass sie in vielem 
nicht die gleichen Chancen haben wie Jugendliche in 
Europa.
Der Wettbewerb „Dein Traum für den Senegal“ setzt 
den Dialog in die Praxis um: Die Jugendlichen sind 
eingeladen, ihre Träume kreativ in Szene zu setzen 
und auf die Reise in den Senegal zu schicken, wo die 
entstandenen „Kunstwerke“ an senegalesische Ju-
gendliche weitergegeben werden.
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Das Jugendaktionsheft enthält wieder eine Vielzahl 
praktischer Materialien für den Einsatz in Jugendarbeit, 
Gemeinde und Schule. Die dazugehörigen Jugendgot-
tesdienstbausteine finden sich in den Liturgischen Hil-
fen. Für LehrerInnen gibt es auch in diesem Jahr auf 
das Aktionsheft abgestimmte separate Unterrichtsbau-
steine, so dass die Aktionshefte auch unproblematisch 
als Schüler „Handouts“ genutzt werden können.

Frauengebetskette: Zur Vorbereitung auf die Feier des 
Sonntags der Weltmission wird zum Mitbeten und 
Mitfeiern einer Frauenliturgie eingeladen.

„Lotto Toto missio Kreuzworträtsel“: Rätseln Sie mit 
und gewinnen mit etwas Glück ein Überraschungs-
paket aus dem Senegal im Wert von 200 €. Gewinnen 
werden auf jeden Fall in Not geratene Mütter und ihre 
Kinder. Die Pax Bank spendet für die ersten 3.000 ein-
gesandten Lösungen einen Euro für das von missio 
unterstützte Projekt der Schwestern vom Guten Hirten 
im Senegal.

Informationen zum Projekt finden Sie unter:
www.missio-hilft.de

Ralley Berlin-Dakar-Spendenaktion auf missio-hilft.de: 
Auf der Internetseite missio-hilft.de fällt in diesem 
Sommer der Startschuss für die Ralley Berlin-Dakar. 
Durch eine Onlinespende für ein Projekt im Senegal 
kann jeder dem Zielort Dakar ein Stück näher kom-
men. Das Schöne daran: Es gibt nur Gewinner, denn 
Dakar lässt sich nur gemeinsam erreichen – zum Wohl 
der Menschen im Senegal.

Die missio Kollekte findet in allen Gottesdiensten am 
Sonntag der Weltmission, dem 23. Oktober 2011 sowie 
in den Vorabendmessen statt. Einschließlich der Spen-
den, die noch nachträglich für den Sonntag der Welt-
mission eingehen, erfolgt eine Abrechung mit dem 
Generalvikariat.

Der ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz hat 
beschlossen, dass die Weiterleitung von Kollektener-
trägen, die für die kirchlichen Hilfswerke bestimmt 
sind, jeweils spätestens nach drei Monaten abgeschlos-
sen sein soll. Die kirchlichen Hilfswerke sind auf eine 
pünktliche Zuweisung dieser Erträge aus rechtlichen 
und finanziellen Gründen angewiesen, und wir dan-
ken Ihnen für Ihre Unterstützung. (Für den Fall, dass 
Sie Zuwendungsbescheinigungen ausstellen: missio, 
Internationales Kath. Missionswerk e. V. Goethestr. 43, 
52064 Aachen ist wegen Förderung gemeinnütziger 
und kirchlicher Zwecke nach dem letzten uns zuge-
gangenen Freistellungsbescheid des Finanzamtes Aa-
chen-Innenstadt, Steuernummer 201/5902/3488 vom 
10.8.2010 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteu-
ergesetzes von der Körperschaftssteuer befreit!)

Die bundesweite Eröffnung des Monats der Weltmis-
sion findet am 02. Oktober 2011 in Hamburg statt. Die 
zentrale Abschlussveranstaltung 2011 ist am 23. Okto-
ber in der Diözese Bamberg. 

Weitere Informationen zum Monat der Weltmission 
erhalten Sie direkt bei: missio, Internationales Katholi-
sches Missionswerk e. V., Goethestr. 43, 52064 Aachen, 
Tel.: 0241 7507-00, Fax: 0241 7507-336.

Kirchliche Mitteilungen

104.	 Personalchronik
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105.	 Missionsschwestern U.L. Frau von Afrika e. V. 
(Weiße Schwestern)

Am 26. Juli 2011 wurde in Rom die neue Generaloberin 
gewählt:
Schwester Carmen Sammut, Malteserin, bisher tätig in 
Algerien

Am 27. Juli 2011 wurden die neuen Generalrätinnen 
gewählt:
Schwester Margaraet Maamalifar Poreku, Ghanaerin, 
bisher tätig in Malawi
Schwester Maria del Carmen Ócon Moreno, Spanierin, 
bisher tätig in Tanzania
Schwester Marie-Alice Terrettaz, Schweizerin, war be-
reits im vorherigen Rat.

106.	 Verzeichnis der Pfarreien und sonstiger 
Seelsorgestellen der katholischen Kirche in 
Deutschland

Neben der postalischen Anschrift enthält das Ver-
zeichnis den Namen der Pfarreien, die Telefon- und 

Faxnummer des Pfarramtes sowie die Zugehörigkeit 
zum Bistum.

Aufgenommen sind die Adressen der Caritasverbän-
de sowie die der (Erz-)Bistümer und des Jurisdik-
tionsbereichs des katholischen Militärbischofs. Das 
Verzeichnis enthält auch die Militärpfarreien und die 

Gemeinden für die Gläubigen nichtdeutscher 
Muttersprache.

Bestellt werden können das Buch und die CD-ROM im 
Buchhandel.

107.	 Exerzitien für Priester, Diakone und 
Ordensleute

Thema: 	Mein Herz denkt an dein Wort: „Sucht mein 
Angesicht!“
Dein Angesicht, HERR, will ich suchen. Ps 27,8
Das wunderbare Ansehen des „höchsten, herrlichen 
GOTTES“ (hl. Franziskus), das uns seit unserer Taufe 
und Priesterweihe geschenkt ist, soll uns frohmachend 
und stärkend in den Exerzitien wieder bewusst wer-
den und uns befähigen, den uns anvertrauten Men-
schen dieses Leben schenkende Ansehen Gottes weiter 
zu geben.
Begleitung: 	 P. Siegbert Mayer OfmCap, Ingolstadt
Zielgruppe: 	 Priester, Diakone, Ordensleute
Termin:	13.-17. November 2011, Beginn: 18.00 Uhr, 
Ende: 10.00 Uhr
Kosten: 	230,00 € (Unterkunft/Verpflegung im EZ/Du/
WC inkl. Kursgebühr)

Anmeldung: bis zum 31.10.2011 an: Ort: Sudetendeut-
sches Priesterwerk e.  V., Haus St. Johann, Leitung: 
Harald Jäger, 83098 Brannenburg, Weidacher Straße 
9, Tel.: 08034 697, Fax: 08034 2739, E-Mail: zentrale@ 
sud-pw.de, www.sud-pw.de

Die Benediktinerabtei Weltenburg in der Begegnungs-
stätte St. Georg bietet folgende Schweigeexerzitien für 
Priester und Diakone an:

Termin:	 26.-30. September 2011
Zeit:	 Beginn 16:30 Uhr, Ende ca. 9 Uhr
Thema:	 Im Kreuz ist Segen, im Kreuz ist Heil
Leitung:	 Prof. Dr. Ludwig Mödl, München

Termin:	 17.-22. Oktober 2011
Zeit:	 Beginn 16:30 Uhr, Ende ca. 9 Uhr
Thema:	 Leben mit den Gaben Gottes
Leitung:	 Dr. Wilfried Hagemann, Augsburg - Münster

Anfragen und Anmeldung: Benediktinerabtei Welten-
burg, Begegnungsstätte St. Georg, 93309 Weltenburg, 
Tel. 09441 204-0, Fax 09441 204-137
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108.	 Arbeitshilfe

Modelle für Wort-Gottes-Feiern im Kirchenjahr kön-
nen von der Seite: www.bistum-mainz.de/liturgie  (lin-
ke Navigationsleiste, Materialien/ liturg. Arbeitshilfen) 
herunter geladen werden.
Die Arbeitshilfe ist insbesondere für den Fall gedacht, 
dass ein Priester kurzfristig und unvorhersehbar 
ausfällt.
Damit auch in diesem Fall ein Gottesdienst gefeiert 
werden kann, sind mehrere Wort-Gottes-Feiern zu-
sammengestellt - nach der Zeit im Kirchenjahr.
Die Entwürfe liegen in zwei Varianten vor: Einmal mit 
Symbolhandlung für erfahrende Gottesdienst-Beauf-
tragte und einmal ohne Symbolhandlung. 

109.	 Bestellung von Druckschriften

Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz wird 
in Kürze folgende Broschüren herausgeben:

Die deutschen Bischöfe - Arbeitshilfen
Nr. 248
Der Glaube der Kirche – Ein theologisches Lesebuch 
aus Texten Joseph Ratzingers.

Die deutschen Bischöfe - Arbeitshilfen
Nr. 249
Katholische Kirche in Deutschland: Zahlen und Fakten 
2010/2011.

Die Broschüren können in der Bischöflichen Kanzlei 
angefordert werden oder bei: Sekretariat der deut-
schen Bischofskonferenz, Postfach 2962, 53109 Bonn, 
Tel.: 0228 103-205, Fax: 0228 103-330, www.dbk.de

110.	 Adventskalender und Schokoladennikoläuse 
vom Bonifatiuswerk

 
Einen Mutmach-Adventskalender und Nikoläuse aus 
fair gehandelter Schokolade, das präsentiert für die 
kommende Adventszeit das Bonifatiuswerk der deut-
schen Katholiken.

Der Adventskalender für die ganze Familie erzählt 
von Menschen, die Mut beweisen und dabei auf Gott 
vertrauten. Er bietet Gebete und Mutmachgedanken, 
die zeigen: „Jesus ist für mich da“, die spüren lassen: 
„Ich bin nicht allein. Gottes Engel ist an meiner Seite“. 
Unter dem Titel „Ich wünsch Dir einen Engel“ umfasst 
der Adventskalender zum Preis von 3,50 Euro einen 
Kläppchen-Kalender - vom ersten Advent bis zum 
25. Dezember - in Form einer Laterne und ein 64-seiti-
ges Begleitbuch mit Geschichten, Rätseln, Basteltipps, 
Gebeten und Liedern.

Im Rahmen der „Weihnachtsmannfreien Zone“ bietet 
das Bonifatiuswerk wieder Schokoladennikoläuse an. 
Jedes Exemplar gibt es in einem attraktiven Geschenk-
karton, dem Informationen zum Heiligen und Legen-
den über Nikolaus von Myra beigefügt sind. Mit dem 
Verkaufserlös werden Kinderhospizdienste in Halle 
an der Saale und in Berlin unterstützt. Den 12er Karton 
gibt es für 18 Euro und 4er Karton für 7,60 Euro.

Adventskalender und Schokoladennikoläuse können 
bestellt werden unter Bonifatiuswerk der deutschen 
Katholiken, Kamp 22, 33098 Paderborn, Telefon: 0 52 
51/29 96-53, Fax 0 52 52/29 96-83 oder per E-Mail unter 
bestellungen@bonifatiuswerk.de.

111.	 Mini 2012 – der Taschenkalender zum 
Kirchenjahr

»Farbenfroh, praktisch und informativ.« P. Herbert 
Winklehner OSFS, Herausgeber

Hier erfahren Minis alles, was sie rund ums Kirchen-
jahr wissen müssen. Der neue Kalender begleitet sie 
mit vielen Tipps und Anregungen. Das Wochenkalen-
darium bietet Platz für eigene Eintragungen, enthält die 
Namenstage und die liturgischen Farben für jeden Tag. 
Mit Gebetstraining, Ferienkalender, einer Übersicht 
der Feiertage, Stundenplänen und Adressverzeichnis.
Best.-Nr. 030 733 � € 4,50
160 Seiten, 11 x 16 cm, durchgehend farbig gestaltet, 
gebunden mit strapazierfähigem Einband, Leseband
Best.-Nr. 030 740 � € 3,50*
* Sonderpreis (je Exemplar) bei Abnahme einer Verpa-
ckungseinheit von je 20 Expl.

Zu bestellen bei: P. Herbert Winklehner OSFS, Franz 
Sales Verlag, Rosental 1, 85072 Eichstätt.
Bestellung per Post oder: Telefon 0180 546 7778 0,14 € / 
Min., Mobilfunk max. 0,42 € / Min, Fax: 0341 46 777 65, 
www.st-benno.de, E-Mail: service@st-benno.de

112.	 Kurse des TPI

K 11-19
Thema: 	 Markus lesen
	 Eine Einführung ins Lesejahr B
Zielgruppe: alle pastoralen Berufsgruppen, v.a. Priester
Referentin: PD Dr. Judith Hartenstein
Leitung: 	Dr. Katrin Brockmöller
Termin und Ort: 07. – 11. November 2011,
	 Kloster Engelthal, Altenstadt

K 11-20
Thema: 	 Markus lesen 
	 Ein Kurzkurs für Diakone
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Herausgegeben vom Bischöflichen Ordinariat Mainz - Prälat Dietmar Giebelmann, Generalvikar
Druck: Bischöfliche Kanzlei

Bezugspreis jährlich € 15,– einschl. Versandkosten

Termin: 	 25. bis 26. November 2011
Ort: 	 Kardinal Volk Haus, Bingen
Leitung: 	Dr. Katrin Brockmöller, TPI

K 11 - 21
Thema: 	 Wo man nicht zu Hause ist – der, die, das 

Fremde als Chance
	 Ein Kurs für mutige Diakone
Zielgruppe: Ständige Diakone
Referent/-innen: Prof. Dr. Heribert Wahl, München
	 Birgitt  Brink, Dekanat Andernach-Bassenheim
Leitung: 	Dr. Engelbert Felten
Termin und Ort: 1. Abschnitt: 30.11.-02.12.2011, 
	 Wiesbaden-Naurod, Wilhelm-Kempf-Haus
	 2. Abschnitt: 13.02.-15.02.2012, 
	 Ockenheim, Kloster Jakobsberg

Anmeldung: Theologisch-Pastorales Institut, Große 
Weißgasse 15, 55116 Mainz
www.tpi-mainz.de, Tel.: 06131 270 88-0
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153. Jahrgang	 Mainz, den 12. Oktober 2011� Nr. 11

Inhalt:	 Urkunde über die Aufhebung der Pfarrkuratien St. Johannes Evangelist und St. Rabanus Maurus in 
Mainz und Neuerrichtung der Pfarrei Don Bosco in Mainz. – Gesetz zur Änderung der Grundordnung 
des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitverhältnisse und der Mitarbeitervertretungsord-
nung . – Änderung der Arbeitsvertragsordnung für das Bistum Mainz (AVO Mainz) Arbeitsbefreiung. 
– Änderung der Arbeitsvertragsordnung für das Bistum Mainz (AVO Mainz) Arbeitsbefreiung. – Zäh-
lung der sonntäglichen Gottesdienstteilnehmer. – Durchführung und Weiterleitung der Kollekte in den 
Allerseelen-Gottesdiensten am Sonntag, dem 2. November 2011. – Personalchronik. – Urlaubsangebot 
für Priester. – Bestellung von Druckschriften.

Erlasse des Hochw. Herrn Bischof

113.	 Urkunde über die Aufhebung der Pfarrkuratien 
St. Johannes Evangelist und St. Rabanus 
Maurus in Mainz und Neuerrichtung der 
Pfarrei Don Bosco in Mainz

1.	 Aufhebung und Rechtsnachfolge

Nach Anhörung der unmittelbar Beteiligten und des 
Priesterrates gemäß der cc. 50 und 515 § 2 CIC ordne 
ich an:
Die Pfarrkuratie St. Johannes Evangelist und die Pfarr-
kuratie St. Rabanus Maurus in Mainz werden aufgeho-
ben und gemäß can. 121 CIC zu einer neuerrichteten 
Pfarrei vereinigt.

Die Rechtsnachfolgerin, auf die alle Rechte und Pflich-
ten der vorgenannten Pfarrkuratien übergehen, ist die 
neue Pfarrei „Don Bosco“, Dijonstr. 1, 55122 Mainz, 
dies gilt auch für die bestehenden arbeitsrechtlichen 
Verpflichtungen der aufgehobenen Pfarrkuratien.

2	 Pfarrkirche und weitere Kirchen

Die Pfarrkirche der neuen Pfarrei ist die auf den Titel 
„St. Johannes Evangelist“ geweihte Kirche. Filialkirche 
der neuen Pfarrei ist unter Beibehaltung ihres Titels die 
Kirche „St. Rabanus Maurus“, gemäß can. 858 § 2 CIC 
besteht das Taufrecht zugunsten der Gläubigen fort.

Die Kirchenbücher der Pfarrkuratien St. Johannes 
Evangelist und St. Rabanus Maurus werden zum 
30.09.2011 geschlossen und mit sämtlichen weiteren 
Akten von der Pfarrei „Don Bosco“ in Verwahrung ge-
nommen. Ab dem 01.10.2011 erfolgen Eintragungen in 
die Kirchenbücher der Pfarrei „Don Bosco“.

Die neue Pfarrei führt ein Kirchensiegel mit der 
Umschrift:

KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE
 DON BOSCO MAINZ

3.	 Gemeindegebiet

Das Gebiet der neuen Pfarrei umfasst das Gebiet der 
bisherigen, nach Nr. 1 aufgehobenen Pfarrkuratien. 

Die beiliegende Kartographie – Anlage 1 - ist Bestand-
teil dieser Urkunde.

4.	 Abschlussvermögensübersicht, 
	 Vermögensrechtsnachfolge

a.	 Die Pfarrkuratien St. Johannes Evangelist und St. 
Rabanus Maurus erstellen zum 30.09.2011 die Kir-
chenrechnungen. Die in den Kirchenrechnungen 
ausgewiesenen Bestände der Aktivkapitalien, der 
zweckgebundenen und freien Mittel sind nach 
Prüfung und endgültiger Feststellung durch das 
Bischöfliche Ordinariat, Abt. Rechnungsprüfungs-
amt, Grundlage der Vermögensübertragung.

b.	 Mit der Aufhebung der genannten Pfarrkuratien 
geht deren gesamtes bewegliches und das auf de-
ren Namen lautende unbewegliche Vermögen auf 
die Pfarrei Don Bosco über. Das Gleiche gilt für 
die Forderungen und die Pfarrkuratien belasten-
den Verbindlichkeiten.

c.	 Die Rücklagen der Pfarrkuratien St. Johannes 
Evangelist und St. Rabanus Maurus werden mit 
Ausnahme der Substanzkapitalien und Stiftungs-
mittel in den Etat der Pfarrei Don Bosco über-
führt. Die Substanzkapitalien und Stiftungsmittel 
der aufgehobenen Pfarrkuratien werden jeweils 
in gesonderten Etats verwaltet.
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5.	 Fortführung des Fondsvermögens

Mit der Aufhebung der Pfarrkuratien St. Johannes 
Evangelist und St. Rabanus Maurus bleiben kirchli-
che Institutionen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
(sogenanntes Fondsvermögen) bestehen und werden 
nach dem 01. 10. 2011 vom neu eingesetzten Kirchen-
verwaltungsrat der Pfarrei Don Bosco verwaltet. In 
Anlage 2, die Bestandteil dieser Urkunde ist, werden 
alle dem Fondsvermögen zugeordneten Grundstücke 
aufgeführt.

6.	 Wahrung und Zweckbestimmung der Stifter

Hinsichtlich der Verwaltung der Güter und der Erfül-
lung der Verbindlichkeiten bleiben der Wille der Stif-
ter und Spender sowie wohlerworbene Rechte Dritter 
gewahrt.

7.	 Neuwahl der Vermögensverwaltungsräte, Fortbe-
stand der Pfarrgemeinderäte

Die bestehenden Pfarrgemeinderäte der Pfarrkuratien 
St. Johannes Evangelist und St. Rabanus Maurus bilden 
einen Gesamtpfarrgemeinderat, der bis zur nächsten, 
allgemein angesetzten Neuwahl der Pfarrgemeinderä-
te im Bistum Mainz im Jahr 2011 im Amt bleibt.

Die Amtszeit der Vermögensverwaltungsräte der 
Pfarrkuratien St. Johannes Evangelist und St. Rabanus 
Maurus endet am 30.09.2011. Die Neuwahl des Vermö-
gensverwaltungsrates der Gemeinde Don Bosco findet 
durch den am 29./30. Oktober 2011 neugewählten 
Pfarrgemeinderat der Gemeinde statt. 
Bis zur Neuwahl des Vermögensverwaltungsrates bil-
den alle bisherigen Mitglieder der aufgelösten Vermö-
gensverwaltungsräte den Vermögensverwaltungsrat 
der Gemeinde Don Bosco.

Die Bestimmungen dieser Urkunde treten mit Wir-
kung vom 01. 10. 2011 in Kraft.

Mainz, 24. Mai 2011

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

114.	 Gesetz zur Änderung der Grundordnung 
des kirchlichen Dienstes im Rahmen 
kirchlicher Arbeitverhältnisse und der 
Mitarbeitervertretungsordnung 

Art. 1

Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rah-
men kirchlicher Arbeitsverhältnisse vom 22.9.1993 
(Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Mainz  1993, 
Nr. 14, Ziff. 162, S. 100 ff.), in der Fassung vom 1.6.2005 
(Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Mainz 2005, Nr. 
11, Ziff. 99, S. 96 ff.) wird wie folgt geändert:

1.	 Art. 2 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:
„Diese Grundordnung gilt für
a)	 die Diözese,
b)	 die Kirchengemeinden und Kirchenstiftungen,
c)	 die Verbände von Kirchengemeinden,
d)	 die Diözesancaritasverbände und deren Gliede-

rungen, soweit sie öffentliche juristische Personen 
des kanonischen Rechts sind,

e)	 die sonstigen dem Diözesanbischof unterstellten 
öffentlichen juristischen Personen des kanoni-
schen Rechts,

f)	 die sonstigen kirchlichen Rechtsträger, unbescha-
det ihrer Rechtsform, die der bischöflichen Ge-
setzgebungsgewalt unterliegen

und deren Einrichtungen.“

2.	 Art. 2 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:
„Kirchliche Rechtsträger, die nicht der bischöflichen 
Gesetzgebungsgewalt unterliegen, sind verpflichtet, 
bis spätestens zum 31.12.2013 diese Grundordnung 
durch Übernahme in ihr Statut verbindlich zu über-
nehmen. Wenn sie dieser Verpflichtung nicht nach-
kommen, haben sie im Hinblick auf die arbeitsrecht-
lichen Beziehungen nicht am Selbstbestimmungsrecht 
der Kirche gemäß Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 
WRV teil.“

Art. 2

Die MAVO Bistum Mainz in der Fassung vom 15.4.2011 
(Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Mainz 2011, 
Nr. 6, Ziff. 68, S. 165 ff.) wird wie folgt geändert:

1.	 § 1 Absatz 1 Nr. 5 MAVO wird wie folgt neu 
gefasst:
„5.	 der sonstigen dem Diözesanbischof unter-

stellten öffentlichen juristischen Personen 
des kanonischen Rechts.“

2.	 In § 1 Absatz 1 MAVO wird folgende Nr. 6 
angefügt:
„6.	 der sonstigen kirchlichen Rechtsträger, un-

beschadet ihrer Rechtsform, die der bischöf-
lichen Gesetzgebungsgewalt unterliegen.“

3.	 § 1 Absatz 2 MAVO wird wie folgt neu gefasst:
(2) Diese Mitarbeitervertretungsordnung ist auch 
anzuwenden bei den kirchlichen Rechtsträgern, 
die nicht der bischöflichen Gesetzgebungsgewalt 
unterliegen, wenn sie bis spätestens 31.12.2013 
die „Grundordnung des kirchlichen Dienstes im 
Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse“ durch 
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Übernahme in ihr Statut verbindlich übernom-
men haben. Wenn sie dieser Verpflichtung nicht 
nachkommen, haben sie im Hinblick auf die ar-
beitsrechtlichen Beziehungen nicht am Selbstbe-
stimmungsrecht der Kirche gemäß Art. 140 GG 
i.V.m. Art. 137 WRV teil.

Art. 3

Die Änderungen treten mit der Veröffentlichung im 
Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

Mainz, den 30. September 2011

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

115.	 Änderung der Arbeitsvertragsordnung für das 
Bistum Mainz (AVO Mainz) 
Arbeitsbefreiung

vom 16.12.2008 (KODA-Beschluss, in Kraft gesetzt 
im Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Mainz 
2009, Nr.  2, Ziff.  23, S.  13  ff.), zuletzt in der Fassung 
vom 17.12.2010 (KODA-Beschluss, in Kraft gesetzt im 
Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Mainz 2011, 
Nr. 1, Ziff. 6, S. 10 ff.)

Anlage 15 – Vergütungsordnung für Organisten und 
Organistinnen im Bistum Mainz  - wird wie folgt 
geändert:
1.	 In der Überschrift der Anlage werden die Worte 

„Organisten und Organistinnen“ durch die Wor-
te „Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen“ 
ersetzt.

2.	 In der Überschrift von Abschnitt  2 werden die 
Worte „Organisten und Organistinnen“ durch die 
Worte „Kirchenmusiker und Kirchenmusikerin-
nen“ ersetzt.

3.	 In §  1 werden folgende neue Absätze  1 bis  3 
eingefügt:

	 „(1) Entgeltgruppe 15
	 Domkapellmeister oder Domkapellmeisterin, Do-

morganist oder Domorganistin am Hohen Dom 
zu Mainz mit abgeschlossenem Kirchenmusikstu-
dium (A‑Examen bzw. Master) und mit, der Tä-
tigkeit am Dom entsprechenden, künstlerischen 
und kirchenmusikalischen Zusatzqualifikationen.

	 (2) Entgeltgruppe 14
	 Leiter oder Leiterin des Instituts für Kirchenmu-

sik der Diözese Mainz (IfK) mit abgeschlossenem 
Kirchenmusikstudium (A‑Examen bzw. Master).

	 (3) Entgeltgruppe 13

	 Domkantor oder Domkantorin, Regionalkantor 
oder Regionalkantorin mit 	abgeschlossenem Kir-
chenmusikstudium (A‑Examen bzw. Master).“

4.	 Die bisherigen Absätze 1 und 2 werden zu Absät-
zen 4 und 5 und wie folgt neu gefasst:

	 „(4) Entgeltgruppe 12:
	 Regionalkantor oder Regionalkantorin ohne 

A‑Examen bzw. Master. 
	 Organist oder Organistin mit abgeschlossenem 

Kirchenmusikstudium (A‑Examen bzw. Master) 
erworben an einer staatlichen Hochschule oder ei-
ner gleichwertigen Ausbildungsstätte. 

	 (5) Entgeltgruppe 10
	 Organist oder Organistin mit abgeschlossenem 

Kirchenmusikstudium (B‑Examen bzw. Bachelor) 
erworben an einer staatlichen Hochschule, an ei-
ner Kirchenmusikschule oder an einer gleichwer-
tigen Ausbildungsstätte.

	 Schulmusiker oder Schulmusikerin (Sekundarstu-
fe  II, Künstlerische Prüfung für das Lehramt an 
Gymnasien) mit Hauptfach Orgel, die eine durch 
das IfK abgenommene Ergänzungsprüfung ge-
mäß § 11a) der Ordnung der C‑Prüfung für Kir-
chenmusiker im Bistum Mainz oder Anerken-
nung einer gleichwertigen Ausbildung durch das 
IfK nachweisen.“

5.	 Die bisherigen Absätze 3 bis 7 werden zu Absät-
zen 6 bis 10 und wie folgt neu gefasst:

	 „(6) Entgeltgruppe 9
	 Schulmusiker oder Schulmusikerin (Sekundarstu-

fe II) mit Hauptfach Orgel ohne Ergänzungsprü-
fung nach § 11a) der Ordnung der C‑Prüfung für 
Kirchenmusiker im Bistum Mainz.

	 (7) Entgeltgruppe 8
	 Organist oder Organistin mit C‑Prüfung (kom-

plett oder Teilbereich Orgel) in Katholischer Kir-
chenmusik an einer diözesanen oder gleichwerti-
gen Ausbildungsstätte.

	 Schulmusiker oder Schulmusikerin (Primarstufe/
Sekundarstufe  I) und andere staatlich geprüfte 
Berufsmusiker mit einem Abschluss im Fach Or-
gel, die eine durch das IfK abgenommene Ergän-
zungsprüfung gemäß §  11a) der Ordnung der 
C‑Prüfung für Kirchenmusiker im Bistum Mainz 
oder Anerkennung einer gleichwertigen Ausbild-
ung durch das IfK nachweisen.

	 (8) Entgeltgruppe 6
	 Schulmusiker oder Schulmusikerin (Primarstufe/

Sekundarstufe  I) oder andere staatlich geprüf-
te Berufsmusiker mit einem Abschluss im Fach 
Orgel ohne Ergänzungsprüfung nach §  11a) der 
Ordnung der C‑Prüfung für Kirchenmusiker im 
Bistum Mainz

	 (9) Entgeltgruppe 5
	 Organist oder Organistin mit D‑Prüfung oder 

gleichwertiger Ausbildung an einer diözesanen 
Ausbildungsstätte.
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	 (10) Entgeltgruppe 2
	 Kirchenmusiker oder Kirchenmusikerin mit aus-

reichender Befähigung, aber ohne einen der oben 
genannten Abschlüsse.“

6.	 In § 4 wird folgende Protokollnotiz aufgenommen
	 „Protokollnotiz:
	 Diese Regelung gilt für die Übernahme der Or-

ganisten und Organistinnen der Kirchengemein-
den aus einem Honorarverhältnis in ein Arbeits-
verhältnis. Für alle anderen Kirchenmusiker, die 
nach dieser Ordnung eingruppiert werden, gilt 
die AVO Mainz mit Ausnahme von § 4 dieser An-
lage ohne weitere Vorgabe.“

7.	 In § 5 wird folgender neuer Satz 2 angefügt:
	 „Die Regelung der Entgeltgruppen nach § 1 Ab-

sätze 1 bis 4 Nr. 1 (EG 12, EG 13, EG 14, EG 15) tritt 
zum 1.9.2011 in Kraft.“

Mainz, den 13. September 2011

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

116.	 Änderung der Arbeitsvertragsordnung für das 
Bistum Mainz (AVO Mainz) 
Arbeitsbefreiung

vom 16.12.2008 (KODA-Beschluss, in Kraft gesetzt 
im Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Mainz 
2009, Nr.  2, Ziff.  23, S.  13  ff.), zuletzt in der Fassung 
vom 17.12.2010 (KODA-Beschluss, in Kraft gesetzt im 
Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Mainz 2011, 
Nr. 1, Ziff. 6, S. 10 ff.)

Anlage 12 – Arbeitsbefreiung - wird wie folgt geändert:

Die Protokollnotiz zu Nr. 3, 4 und 5 erhält folgende 
Fassung:
„Protokollnotiz zu Nr. 3, 5, 6 und 7:
Es wird übereinstimmend festgehalten, dass die Ar-
beitsbefreiungstatbestände der Nr. 3, 5, 6 und 7 für die 
Beschäftigten der Gesellschaft für kirchliche Publizistik 
Mainz mbH & Co KG (GKPM) Anwendung finden.“

Mainz, den 13. September 2011

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

Verordnungen des Generalvikars

117.	 Zählung der sonntäglichen 
Gottesdienstteilnehmer 

Laut Beschluss des Ständigen Rates der Deutschen 
Bischofskonferenz vom April 1992 (Prot. Nr. 5) sollen 
für die Zwecke der kirchlichen Statistik Deutschlands 
die Gottesdienstteilnehmer einheitlich am zweiten 
Sonntag im November (13.11.2011) gezählt werden. Zu 
zählen sind alle Personen, die an den sonntäglichen Hl. 
Messen (einschließlich Vorabendmesse) teilnehmen. 
Mitzuzählen sind auch die Besucher der Wort- oder 
Kommuniongottesdienste, die anstelle einer Eucharis-
tiefeier gehalten werden. Zu den Gottesdienstteilneh-
mern zählen auch die Angehörigen anderer Pfarreien 
(z.  B. Wallfahrer, Seminarteilnehmer, Touristen und 
Besuchsreisende).

Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende in den 
Erhebungsbogen der kirchlichen Statistik für das Jahr 
2011 unter der Rubrik „Gottesdienstteilnehmer am 
zweiten Sonntag im November“ (Pos. 3) einzutragen.

118.	 Durchführung und Weiterleitung der Kollekte 
in den Allerseelen-Gottesdiensten am Sonntag, 
dem 2. November 2011

Die Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten dient 
der Unterstützung der Priesterausbildung (Diözesan- 
und Ordenspriester) in Mittel und Osteuropa. Für den 
Wiederaufbau der Kirche in den ehemals kommunis-
tischen Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas ist 
die Priesterausbildung von entscheidender Bedeutung.
Die Kollekte wird über die Diözesen an Renovabis 
weitergeleitet.

Wir bitten um ein empfehlendes Wort durch Sie für 
dieses wichtige Anliegen. (Renovabis schickt Ihnen 
dazu ein Plakat mit Hinweis.)

Die Kollekten-Gelder sollen (innerhalb von 14 Tagen) 
mit dem Vermerk „Allerseelen-Kollekte 2011“ über-
wiesen werden an Pax-Bank eG Köln, Filiale Mainz, 
Kto-Nr. 400 010 0019, BLZ 370 601 93. Die Bistumskasse 
leitet die Beträge an Renovabis weiter.

Nähere Auskünfte erteilt: Solidaritätsaktion Renova-
bis, Kardinal-Döpfner-Haus, Domberg 27, 85354 Frei-
sing, Tel.: 08161 5309 -53 oder -49, FAX: 08161 5309 -44
E-Mail: spenden@renovabis.de, www.renovabis.de
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Kirchliche Mitteilungen

119.	 Personalchronik
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120.	 Urlaubsangebot für Priester

Obergurgl ist ein traumhaftes Bergdorf (über der 
Baumgrenze) und gut zum Urlaub machen. Für die 
Übernahme der Gottesdienste am Sonntag (Sa 19:30 
Uhr, So 9:00 Uhr, im Winter zusätzlich 17:30 Uhr) 
und am Montag 19:30 bzw. 17:30 Uhr und im Be-
darfsfall eines zusätzlichen Dienstes können Pries-
ter hier nach Absprache gratis Urlaub machen. Es 
steht eine Ferienwohnung mit Küche, Wohnzimmer, 
Nasszelle, Vorzimmer und zwei Schlafzimmer zur  
Verfügung. Bettwäsche und Handtücher sind 
mitzunehmen. 
Anfragen an: kieler@hotelalpenland.at zu richten.

121.	 Bestellung von Druckschriften

Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz wird 
in Kürze folgende Broschüren herausgeben:

Die deutschen Bischöfe
Nr. 94
Terrorismus als ethische Herausforderung. Menschen-
würde und Menschenrechte.

Die deutschen Bischöfe
Nr. 95
Kirchliches Arbeitsrecht.

Die deutschen Bischöfe
Nr. 96
Rahmenstatuten und –ordnungen für Gemeinde- und 
Pastoralreferenten/Referentinnen

Die Broschüren können in der Bischöflichen Kanzlei 
angefordert werden oder bei: Sekretariat der deut-
schen Bischofskonferenz, Postfach 2962, 53109 Bonn, 
Tel.: 0228 103-205, Fax: 0228 103-330, www.dbk.de

Herausgegeben vom Bischöflichen Ordinariat Mainz - Prälat Dietmar Giebelmann, Generalvikar
Druck: Bischöfliche Kanzlei

Bezugspreis jährlich € 15,– einschl. Versandkosten
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153. Jahrgang	 Mainz, den 7. November 2011� Nr. 12

Inhalt:	 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Aktion Adveniat 2011. – Änderung der Arbeitsvertragsordnung für 
das Bistum Mainz (AVO Mainz). – Priesterjubiläen. – Hinweise zur Durchführung der Adveniat-Aktion 
2011. – Aufruf zum Afrikatag 2012. – Personalchronik. – Erwachsenenfirmung 2012. – Jahresprogramm 
des Kardinal-Volk-Hauses Bingen.

Verlautbarungen der deutschen Bischöfe

122.	 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Aktion 
Adveniat 2011

Liebe Schwestern und Brüder,

seit 50 Jahren unterstützt die Bischöfliche Aktion Ad-
veniat die Kirche in Lateinamerika in ihrem täglichen 
Dienst für die armen und benachteiligten Menschen.

Vieles hat sich in dieser Zeit zum Guten verändert. Die 
Armut ist insgesamt zurückgegangen und selbst in 
entlegensten Gebieten schöpfen Menschen in der Kir-
che Kraft aus dem Glauben. Doch noch immer haben 
wenige Reiche viel Geld und Einfluss, während Millio-
nen Menschen im Elend leben.

„Adveniat regnum tuum“ – „Dein Reich komme“. Die 
lateinische Form der zweiten Vaterunser-Bitte hat dem 
Werk seinen Namen gegeben. Als verlässlicher Part-
ner ist Adveniat überall dort zu finden, wo Priester 
und Laien, Ordensleute und Familien, Junge und Alte 
am Aufbau des Reiches Gottes mitwirken: in Pfarrei-
en, Schulen und Bildungshäusern, in Sozialstationen, 
Krankenhäusern und Gefängnissen, in ländlichen Re-
gionen genauso wie in den Städten.

Liebe Schwestern und Brüder, an Weihnachten feiern 
wir, dass Gott Mensch geworden ist, um alles Mensch-
liche zu retten. So bitten wir Sie: Stellen Sie sich auch in 
diesem Jahr an die Seite der Menschen in Lateinameri-
ka! Unterstützen Sie die Kirche dort im Einsatz für das 
Reich Gottes auf Erden! Wir bitten Sie um Ihr Gebet 
und um eine großherzige Spende bei der diesjährigen 
Weihnachtskollekte für Adveniat.

Fulda, den 5. Oktober 2011

Für das Bistum Mainz

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

Dieser Aufruf ist am 3. Adventssonntag, dem 11. Dezem-
ber 2011, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) zu 
verlesen. Die Kollekte, die am Heiligabend und am 1. Weih-
nachtstag (24./25. Dezember) in allen Gottesdiensten, auch 
in den Kinderkrippenfeiern, gehalten wird, ist ausschließlich 
für die Arbeit der Bischöflichen Aktion Adveniat bestimmt.

Erlasse des Hochw. Herrn Bischof

123.	 Änderung der Arbeitsvertragsordnung für das 
Bistum Mainz (AVO Mainz)

vom 16.12.2008 (KODA-Beschluss, in Kraft gesetzt 
im Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Mainz 
2009, Nr.  2, Ziff.  23, S.  13  ff.), zuletzt in der Fassung 
vom 17.12.2010 (KODA-Beschluss, in Kraft gesetzt im 
Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Mainz 2011, 
Nr. 1, Ziff. 6, S. 10 ff.)

Anlage 15 – Vergütungsordnung für Organisten und 
Organistinnen im Bistum Mainz  - wird wie folgt 
geändert:

1.	 In der Überschrift der Anlage werden die Worte 
„Organisten und Organistinnen“ durch die Wor-
te „Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen“ 
ersetzt.
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2.	 In der Überschrift von Abschnitt  2 werden die 
Worte „Organisten und Organistinnen“ durch die 
Worte „Kirchenmusiker und Kirchenmusikerin-
nen“ ersetzt.

3.	 In §  1 werden folgende neue Absätze  1 bis  3 
eingefügt:
„(1)	 Entgeltgruppe 15

	 Domkapellmeister oder Domkapellmeisterin, Do-
morganist oder Domorganistin am Hohen Dom 
zu Mainz mit abgeschlossenem Kirchenmusikstu-
dium (A‑Examen bzw. Master) und mit, der Tä-
tigkeit am Dom entsprechenden, künstlerischen 
und kirchenmusikalischen Zusatzqualifikationen.
(2)	 Entgeltgruppe 14

	 Leiter oder Leiterin des Instituts für Kirchenmu-
sik der Diözese Mainz (IfK) mit abgeschlossenem 
Kirchenmusikstudium (A‑Examen bzw. Master).
(3)	 Entgeltgruppe 13

	 Domkantor oder Domkantorin, Regionalkantor 
oder Regionalkantorin mit abgeschlossenem Kir-
chenmusikstudium (A‑Examen bzw. Master).“

4.	 Die bisherigen Absätze 1 und 2 werden zu Absät-
zen 4 und 5 und wie folgt neu gefasst:
„(4)	 Entgeltgruppe 12:
1.	 Regionalkantor oder Regionalkantorin ohne 

A‑Examen bzw. Master. 
2.	 Organist oder Organistin mit abgeschlos-

senem Kirchenmusikstudium (A‑Examen 
bzw. Master) erworben an einer staatli-
chen Hochschule oder einer gleichwertigen 
Ausbildungsstätte. 

(5)	 Entgeltgruppe 10
1.	 Organist oder Organistin mit abgeschlosse-

nem Kirchenmusikstudium (B‑Examen bzw. 
Bachelor) erworben an einer staatlichen Hoch-
schule, an einer Kirchenmusikschule oder an 
einer gleichwertigen Ausbildungsstätte.

2.	 Schulmusiker oder Schulmusikerin (Sekun-
darstufe  II, Künstlerische Prüfung für das 
Lehramt an Gymnasien) mit Hauptfach Or-
gel, die eine durch das IfK abgenommene 
Ergänzungsprüfung gemäß §  11a) der Ord-
nung der C‑Prüfung für Kirchenmusiker 
im Bistum Mainz oder Anerkennung einer 
gleichwertigen Ausbildung durch das IfK 
nachweisen.“

5.	 Die bisherigen Absätze 3 bis 7 werden zu Absät-
zen 6 bis 10 und wie folgt neu gefasst:
„(6)	 Entgeltgruppe 9
Schulmusiker oder Schulmusikerin (Sekundarstu-
fe II) mit Hauptfach Orgel ohne Ergänzungsprü-
fung nach § 11a) der Ordnung der C‑Prüfung für 
Kirchenmusiker im Bistum Mainz.

(7)	 Entgeltgruppe 8
1.	 Organist oder Organistin mit C‑Prüfung 

(komplett oder Teilbereich Orgel) in Katho-
lischer Kirchenmusik an einer diözesanen 
oder gleichwertigen Ausbildungsstätte.

2.	 Schulmusiker oder Schulmusikerin (Primar-
stufe/Sekundarstufe  I) und andere staatlich 
geprüfte Berufsmusiker mit einem Abschluss 
im Fach Orgel, die eine durch das IfK abge-
nommene Ergänzungsprüfung gemäß § 11a) 
der Ordnung der C‑Prüfung für Kirchenmu-
siker im Bistum Mainz oder Anerkennung 
einer gleichwertigen Ausbildung durch das 
IfK nachweisen.

(8)	 Entgeltgruppe 6
Schulmusiker oder Schulmusikerin (Primarstu-
fe/Sekundarstufe I) oder andere staatlich geprüf-
te Berufsmusiker mit einem Abschluss im Fach 
Orgel ohne Ergänzungsprüfung nach §  11a) der 
Ordnung der C‑Prüfung für Kirchenmusiker im 
Bistum Mainz
(9)	 Entgeltgruppe 5
Organist oder Organistin mit D‑Prüfung oder 
gleichwertiger Ausbildung an einer diözesanen 
Ausbildungsstätte.
(10)	 Entgeltgruppe 2
Kirchenmusiker oder Kirchenmusikerin mit aus-
reichender Befähigung, aber ohne einen der oben 
genannten Abschlüsse.“

6.	 In § 4 wird folgende Protokollnotiz aufgenommen
	 „Protokollnotiz:
	 Diese Regelung gilt für die Übernahme der Or-

ganisten und Organistinnen der Kirchengemein-
den aus einem Honorarverhältnis in ein Arbeits-
verhältnis. Für alle anderen Kirchenmusiker, die 
nach dieser Ordnung eingruppiert werden, gilt 
die AVO Mainz mit Ausnahme von § 4 dieser An-
lage ohne weitere Vorgabe.“

7.	 In § 5 wird folgender neuer Satz 2 angefügt:
	 „Die Regelung der Entgeltgruppen nach § 1 Ab-

sätze 1 bis 4 Nr. 1 (EG 12, EG 13, EG 14, EG 15) tritt 
zum 1.9.2011 in Kraft.“

Mainz, den 13. September 2011

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz
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Verordnungen des Generalvikars

124.	 Priesterjubiläen

Entsprechend den diözesanen Gepflogenheiten sollen 
auch zukünftig die Namen der Geistlichen veröffent-
licht werden, welche ihr 25-, 40-, 50-jähriges oder ein 
höheres Priesterjubiläum begehen dürfen. Sollte je-
mand begründete Bedenken gegen die Bekanntgabe 
seines Weihejubiläums haben, bittet die Bischöfliche 
Kanzlei um entsprechende Benachrichtigung. 

125.	 Hinweise zur Durchführung der Adveniat-
Aktion 2011

Wir bitten alle hauptamtlich in der Seelsorge Tätigen, 
die Materialien zur diesjährigen Adveniat-Aktion zu 
beachten. Diese wurden von der Adveniat-Geschäfts-
stelle an alle Pfarrämter geschickt und dienen der 
Vorbereitung von Gottesdiensten im Advent sowie 
der Öffentlichkeitsarbeit vor Ort. Auf diese Weise soll 
Adveniat durch ein gutes Kollektenergebnis in die 
Lage versetzt werden, der Kirche in Lateinamerika zu 
helfen.

In diesem Jahr besteht Adveniat seit 50 Jahren. Der 
Name „Adveniat“ ist Programm: Er wurde der  
Vaterunser-Bitte „Adveniat regnum tuum“ (Dein 
Reich komme) entnommen. Diese Bitte steht als Leit-
wort über dem Jubiläumsjahr und der Aktion 2011.

Bei der Adveniat-Aktion soll die prophetische Dimen-
sion des Einsatzes für das Reich Gottes ebenso in den 
Blick genommen werden wie die pastorale Arbeit der 
Kirche bzw. der einzelnen Christen in Lateinameri-
ka und der Karibik. Auch soll der Einsatz von Laien, 
Ordensleuten, Priestern und Bischöfen für bessere  
Lebensbedingungen der Armen, für Gerechtigkeit und 
größere Bildungschancen entfaltet werden.

Die Adveniat-Aktion 2011 wird mit einem Gottesdienst 
am 1. Adventssonntag, dem 27. November 2011, in ei-
nem Elendsviertel São Paulos in Brasilien eröffnet. Der 
Gottesdienst wird ab 10.00 Uhr live im ZDF übertra-
gen. Am 3. Adventssonntag, dem 11. Dezember 2011, 
wird mit Joachim Kardinal Meisner ein festlicher Got-
tesdienst zur diesjährigen Adveniat-Aktion im Kölner 
Dom gefeiert.

Für den 1. Adventssonntag (27. November 2011) bit-
ten wir darum, in den Gemeinden die Plakate auszu-
hängen, die Opferstöcke mit einem entsprechenden 
Hinweis aufzustellen und die Adveniat-Zeitschrift 
auszulegen.

Am 3. Adventssonntag (11. Dezember 2011) sollen in 
allen Gottesdiensten einschließlich der Vorabendmes-
se der Aufruf der deutschen Bischöfe verlesen und 
die Opfertüten für die Adveniat-Kollekte verteilt wer-
den. Es empfiehlt sich, zusammen mit den Opfertüten 
die gefalzten Infoblätter zu verteilen. Die Gläubigen 
werden gebeten, ihre Gabe am Heiligabend bzw. am 
1. Weihnachtstag mit in den Gottesdienst zu bringen. 
Die Gläubigen können ihre Gabe auch auf das Kollek-
tenkonto des (Erz-)Bistums überweisen. Auf Zuwen-
dungsbestätigungen für Spenden an Adveniat ist der 
Hinweis „Weiterleitung an die Bischöfliche Aktion 
Adveniat/Bistum Essen, Körperschaft des öffentlichen 
Rechts“ zu vermerken.

In allen Gottesdiensten am Heiligabend, auch in den 
Kinder-Krippenfeiern, sowie in den Gottesdiensten am  
1. Weihnachtsfeiertag ist die Kollekte anzukündigen 
und durchzuführen. Zur Ankündigung der Kollekte 
eignet sich sicherlich ein Zitat aus dem Adveniat-Auf-
ruf der deutschen Bischöfe.

Der Ertrag der Kollekte ist von den Pfarrgemeinden 
vollständig bis spätestens zum 10. Januar 2012 auf das 
Konto Nr. 4000 100 019, BLZ 370 601 93, Pax-Bank eG 
Köln, Filiale Mainz, mit dem Vermerk „Adveniat 2011“ 
zu überweisen. Wir bitten um Einhaltung dieses Ter-
mins, da Adveniat gegenüber den Spendern zu einer 
zeitnahen Verwendung der Gelder verpflichtet ist. Die 
Kirchengemeinden sind verpflichtet, die bei den Kol-
lekten eingenommenen Mittel vollständig an die (Erz-) 
Diözesen abzuführen. Sobald das Ergebnis der Kol-
lekte vorliegt, sollte es den Gemeindemitgliedern mit 
einem herzlichen Wort des Dankes bekannt gegeben 
werden.

Weitere Informationen und Materialien zur Adveniat-
Aktion 2011 erhalten Sie bei: Bischöfliche Aktion  
Adveniat, Gildehofstr. 2, 45127 Essen, Tel.: 0201 1756-
208, Fax: 0201 1756-111 oder unter www.adveniat.de.

126.	 Aufruf zum Afrikatag 2012

»Bereitet dem Herrn den Weg«

Am 6. Januar findet in unserer Diözese die Kollekte 
zum Afrikatag statt. Papst Leo XIII. führte diese älteste 
weltkirchliche Sammlung 1891 ein, um die „fluchwür-
dige Pest der Sklaverei“ zu bekämpfen. In Deutschland 
ist das Internationale Katholische Missionswerk missio 
damit betraut, die Kollekte zu organisieren. 

Mit dem Ertrag der Spendensammlung bildet missio 
kirchliche Mitarbeiter in Afrika aus und sorgt für eine  
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dringend benötigte fachliche und geistliche Qualifika-
tion. Denn in vielen von Gewalt und Armut geprägten 
Ländern Afrikas sind es die Priester, Schwestern und 
Katechisten, die sich an die Seite der Menschen stellen 
und sich für Gerechtigkeit und ein menschenwürdi-
ges Leben einsetzen. Ohne eine fundierte Ausbildung 
könnten sie diesen Dienst für die Menschen nicht 
leisten. 

Im Fokus des diesjährigen Afrikatags steht die Arbeit 
der Katechistenfamilien auf Madagaskar – einer Re-
gion, in der vor allem die Armen schwer unter den 
Folgen von Klimawandel und Ausbeutung der Natur 
leiden. Wo die Katechisten wirken, verändert sich das 
Leben in den Dörfern. Die Menschen gewinnen Selbst-
vertrauen, entdecken ihre Talente und stellen sie in 
den Dienst der Gemeinschaft. Sie wagen neue Wege, 
um ihren Lebensunterhalt zu verdienen und versu-
chen, die Schulgebühren für ihre Kinder aufzubringen. 
Die Katechisten sind ihr Vorbild. 

Mit der Durchführung der Kollekte und im gemein-
samen Gebet sollen unsere afrikanischen Schwestern 
und Brüder in ihrer Sendung ermutigt und gestärkt 
werden.

Die Kollekte ist am 6. Januar 2012 in allen Gottesdiens-
ten zu halten. Das Ergebnis der Kirchenkollekte wird 
ohne Abzug mit dem Vermerk „Afrikatagskollekte 
2012“ auf dem üblichen Weg an das Bischöfliche Ordi-
nariat überwiesen.

Weitere Informationen zum Afrikatag erhalten Sie di-
rekt bei missio, Goethestr. 43, 52064 Aachen. Tel.: 0241 
7507-339, E-Mail: post@missio.de, www.missio-hilft.de

Kirchliche Mitteilungen

127.	 Personalchronik
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128.	 Erwachsenenfirmung 2012

Am Samstag, 03. März 2012 um 15:00 Uhr, wird Weih-
bischof Dr. Ulrich Neymeyr im Dom zu Mainz Erwach-
senen das Sakrament der Firmung spenden. 

Die Pfarrgemeinden sind gebeten, die Firmbewerbe-
rInnen bis spätestens Freitag, 27. Januar 2012 an den 
Assistenten von Weihbischof Dr. Neymeyr, Herrn Ste-
ffen Knapp (Telefon: 06131 253-262, Fax: 06131 253-554, 
E-Mail: steffen.knapp@bistum-mainz.de), zu melden.

Um entsprechend planen zu können, ist eine frühzeiti-
ge Kontaktaufnahme mit dem Büro des Weihbischofs 
sehr wichtig!

Der Meldeschein für die Erwachsenenfirmung im 
Mainzer Dom ist in e-mip unter „Sonstiges“ bei  
„Extras“ über den Programmpunkt „Formulare“ zu 
finden. Alternativ kann das Formular direkt über das 
Büro von Weihbischof Neymeyr angefordert werden.

129.	 Jahresprogramm des Kardinal-Volk-Hauses 
Bingen

"Das neue Jahresprogramm des Zentrums für Glau-
bensvertiefung und Spiritualität im Bistum Mainz – 
Kardinal-Volk-Haus Bingen – ist erschienen und im 
Internet abrufbar unter der Adresse: www.kardinal-
volk-haus.de. Die Druckversion kann angefordert wer-
den beim Kardinal-Volk-Haus, Postfach 1150, 55381 
Bingen, Tel.: 06721 18575-11, Fax: -12 oder per E-Mail 
an Glaubensvertiefung@bistum-mainz.de. 

Angeboten werden Besinnungswochenenden, Kur-
se für christliche Kontemplation sowie ignatia-
nische Einzelexerzitien, auch als Schnupper- und 
Einführungskurse. 

Herausgegeben vom Bischöflichen Ordinariat Mainz - Prälat Dietmar Giebelmann, Generalvikar
Druck: Bischöfliche Kanzlei

Bezugspreis jährlich € 15,– einschl. Versandkosten
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Akt. Sr. Heiligkeit Papst Benedikt XVI.

130.	 Botschaft des Heiligen Vaters Benedikt XVI. 
zum Welttag des Migranten und Flüchtlings 
2012

„Migrationen und Neuevangelisierung"

Liebe Brüder und Schwestern!
Jesus Christus, den einzigen Retter der Welt, zu ver-
künden, ist »die wesentliche Sendung der Kirche …, 
eine Aufgabe und Sendung, die die umfassenden und 
tiefgreifenden Veränderungen der augenblicklichen 
Gesellschaft nur noch dringender machen« (Apostoli-
sches Schreiben Evangelii nuntiandi, 14). Heute spü-
ren wir sogar die dringende Notwendigkeit, mit neuer 
Kraft und in erneuerter Weise die Evangelisierungstä-
tigkeit zu fördern, in einer Welt, in der die Aufhebung 
von Grenzen und die neuen Prozesse der Globalisie-
rung die Personen und Völker einander noch stärker 
annähern, sowohl durch die Entwicklung der Kom-
munikationsmittel als auch durch die Häufigkeit und 
Leichtigkeit, mit denen einzelnen und Gruppen ein 
Ortwechsel ermöglicht wird. In dieser neuen Situati-
on müssen wir in jedem von uns die Begeisterung und 
den Mut, die die ersten christlichen Gemeinden bewegt 
haben, die Neuheit des Evangeliums furchtlos zu ver-
künden, neu erwecken, indem wir in unserem Herzen 
die Worte des hl. Paulus widerhallen lassen: »Wenn 
ich nämlich das Evangelium verkünde, dann kann ich 
mich deswegen nicht rühmen; denn ein Zwang liegt 
auf mir. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht ver-
künde!« (1 Kor 9,16).

Das Thema, das ich in diesem Jahr für den Welttag 
des Migranten und Flüchtlings gewählt habe – »Mi-
grationen und Neuevangelisierung« – entsteht aus 
dieser Wirklichkeit heraus. Denn die gegenwärtige  

Stunde ruft die Kirche auf, eine Neuevangelisierung 
durchzuführen, auch innerhalb des weiten und kom-
plexen Phänomens der menschlichen Mobilität, und 
die Missionstätigkeit zu verstärken, sowohl in den Ge-
bieten der Erstverkündigung als auch in den Ländern 
christlicher Tradition. 

Der sel. Johannes Paul II. lädt uns ein, »uns vom Wort 
[zu] nähren, um im Bemühen um die Evangelisierung 
›Diener des Wortes zu sein‹ …, [in einer Situation], die 
im Zusammenhang mit der Globalisierung und der 
neuen gegenseitigen Verflechtung von Völkern und 
Kulturen, die sie mit sich bringt, immer vielfältiger 
und anspruchsvoller wird« (Apostolisches Schreiben 
Novo millennio ineunte, 40). Denn die innerstaatli-
chen und internationalen Migrationen – auf der Suche 
nach besseren Lebensbedingungen oder um vor der 
Bedrohung durch Verfolgungen, Kriegen, Gewalt, 
Hunger und Naturkatastrophen zu fliehen – haben zu 
einer nie dagewesenen Mischung von Personen und 
Völkern geführt, mit neuen Problematiken nicht nur 
vom menschlichen, sondern auch vom ethischen, reli-
giösen und geistlichen Gesichtspunkt her. Die gegen-
wärtigen offensichtlichen Folgen der Säkularisierung, 
das Aufkommen neuer sektiererischer Bewegungen, 
eine weitverbreitete Gleichgültigkeit gegenüber dem 
christlichen Glauben, eine deutliche Tendenz zur Zer-
splitterung machen es schwer, einen gemeinsamen 
Bezugspunkt ins Auge zu fassen, der dazu ermutigt, 
»eine einzige Menschheitsfamilie« zu bilden, »eine 
einzige Familie von Brüdern und Schwestern in Ge-
sellschaften, die immer multiethnischer und interkul-
tureller werden, wo auch die Personen unterschied-
licher Religion zum Dialog geführt werden, um zu 
einem friedlichen und fruchtbaren Zusammenleben zu 
gelangen, unter Achtung der legitimen Unterschiede«, 
wie ich im vergangenen Jahr in der Botschaft zu die-
sem Welttag geschrieben habe. Unsere Zeit ist geprägt 
von Versuchen, Gott und die Lehre der Kirche aus dem 
Horizont des Lebens zu entfernen, während Zweifel,  
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Skepsis und Gleichgültigkeit sich breitmachen, die 
sogar jegliche gesellschaftliche und symbolische Sicht-
barkeit des christlichen Glaubens auslöschen möchten. 

In diesem Zusammenhang werden die Migranten, die 
Christus kennengelernt und ihn angenommen haben, 
nicht selten dahin gebracht, ihn im eigenen Leben als 
nicht mehr relevant zu betrachten, den Sinn für den 
Glauben zu verlieren, sich nicht mehr als Teil der Kir-
che zu verstehen, und oft führen sie ein Leben, das 
nicht mehr von Christus und von seinem Evangelium 
geprägt ist. In Völkern aufgewachsen, die vom christli-
chen Glauben geprägt sind, wandern sie oft in Länder 
aus, in denen die Christen in der Minderheit sind oder 
wo die überkommene Glaubenstradition keine persön-
liche Überzeugung und kein gemeinsames Bekenntnis 
mehr ist, sondern zu einem kulturellen Faktor reduziert 
wurde. Hier steht die Kirche vor der Herausforderung, 
den Migranten zu helfen, am Glauben festzuhalten, 
selbst wenn der kulturelle Halt fehlt, der in der Heimat 
vorhanden war, auch durch die Auffindung immer 
neuer pastoraler Strategien sowie von Methoden und 
Sprachen für eine stets lebendige Annahme des Wortes 
Gottes. In einigen Fällen handelt es sich um eine Ge-
legenheit zu verkünden, dass die Menschheit in Jesus 
Christus des Geheimnisses Gottes und seines Lebens 
der Liebe teilhaftig und auf einen Horizont der Hoff-
nung und des Friedens hin geöffnet wird, auch durch 
den respektvollen Dialog und das konkrete Zeugnis 
der Solidarität. In anderen Fällen wiederum gibt es die 
Möglichkeit, das eingeschlafene christliche Gewissen 
durch eine erneuerte Verkündigung der Frohbotschaft 
und ein konsequenteres christliches Leben zu wecken, 
um die Schönheit der Begegnung mit Christus wieder-
zuentdecken, der den Christen zur Heiligkeit beruft, 
wo immer er sich befindet, auch in der Fremde.

Das gegenwärtige Migrationsphänomen ist auch eine 
von der Vorsehung geschenkte Gelegenheit für die 
Verkündigung des Evangeliums in der heutigen Welt. 
Männer und Frauen aus verschiedenen Teilen der 
Erde, die Jesus Christus noch nicht begegnet sind oder 
ihn nur bruchstückhaft kennen, bitten in Ländern alter 
christlicher Tradition um Aufnahme. Ihnen gegenüber 
müssen angemessene Wege gefunden werden, damit 
sie Jesus Christus begegnen und kennenlernen und 
das unschätzbare Geschenk des Heils erfahren können, 
das für alle Menschen Quelle des »Lebens in Fülle« ist 
(vgl. Joh 10,10). Den Migranten kommt in diesem Zu-
sammenhang eine wertvolle Rolle zu, denn sie können 
»selbst Verkündiger des Wortes Gottes und Zeugen 
des auferstandenen Jesus, der Hoffnung der Welt, wer-
den« (Apostolisches Schreiben Verbum Domini, 105).

Auf dem anspruchsvollen Weg der Neuevangelisie-
rung kommt im Umfeld der Migranten den Mitar-
beitern in der Pastoral – Priestern, Ordensleuten und 
Laien –, deren Arbeit immer mehr in einem pluralis-
tischen Kontext stattfindet, eine entscheidende Rolle 
zu: Ich lade sie ein, in Gemeinschaft mit ihren Ortsbi-
schöfen und aus dem Lehramt der Kirche schöpfend 
Wege des brüderlichen Miteinanders und der res-
pektvollen Verkündigung zu suchen und Gegensätze 
und Nationalismen zu überwinden. Die Kirchen der 
Ursprungsländer, der Durchzugsländer und der Auf-
nahmeländer der Migrationsströme sollten ihrerseits 
ihre Zusammenarbeit vertiefen, zum Nutzen der Auf-
brechenden ebenso wie der Ankommenden und in je-
dem Fall derer, die auf ihrem Weg der Begegnung mit 
dem erbarmenden Antlitz Christi in der Aufnahme des 
Nächsten bedürfen. Zur Umsetzung einer fruchtbrin-
genden Pastoral der Gemeinschaft kann es nützlich 
sein, die traditionellen Hilfsstrukturen für Migranten 
und Flüchtlinge zu erneuern und ihnen Modelle zur 
Seite zu stellen, die den veränderten Situationen, in 
denen unterschiedliche Kulturen und Völker mitein-
ander leben und handeln, besser entsprechen.

Die Flüchtlinge, die um Asyl bitten und vor Verfol-
gung, Gewalt und lebensbedrohlichen Situationen 
geflohen sind, brauchen unser Verständnis und unsere 
Aufnahmebereitschaft, die Achtung ihrer Menschen-
würde und ihrer Rechte, und sie müssen sich auch ih-
rer Pflichten bewusst sein. Ihr Leiden ruft die einzelnen 
Staaten und die internationale Gemeinschaft auf, eine 
Haltung gegenseitiger Annahme einzunehmen, Ängs-
te zu überwinden und Diskriminierungen zu vermei-
den sowie für eine konkrete Umsetzung der Solidarität 
zu sorgen, auch durch geeignete Aufnahmestrukturen 
und Umsiedlungspläne. All das beinhaltet auch die 
gegenseitige Hilfe zwischen den leidgeplagten Regio-
nen und denen, die schon jahrelang zahlreiche Men-
schen auf der Flucht aufnehmen, sowie die Übernahme 
größerer gemeinsamer Verantwortung von seiten der 
Staaten.

Der Presse und den anderen Kommunikationsmitteln 
kommt die wichtige Aufgabe zu, korrekt, objektiv und 
aufrichtig über die Situation derer zu berichten, die 
gezwungen waren, ihre Heimat und ihre Angehörigen 
zu verlassen, und beginnen möchten, eine neue Exis-
tenz aufzubauen.

Die christlichen Gemeinden sollen den Arbeitsmigran-
ten und ihren Familien besondere Aufmerksamkeit 
entgegenbringen, durch die Begleitung in Gebet, Soli-
darität und christlicher Nächstenliebe; durch die Wert-
schätzung dessen, was der gegenseitigen Bereicherung  
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dient; und durch die Unterstützung neuer politischer, 
wirtschaftlicher und sozialer Projekte, die die Achtung 
der Würde jeder menschlichen Person, den Schutz der 
Familie, den Zugang zu angemessener Unterbringung, 
zu Arbeit und Hilfeleistungen fördern.

Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen, Laien und 
vor allem junge Männer und Frauen sollen gegenüber 
den vielen Schwestern und Brüdern, die vor der Ge-
walt geflohen sind und neuen Lebensstilen und Inte-
grationsschwierigkeiten gegenüberstehen, Einfühl-
samkeit zeigen und ihnen Unterstützung anbieten. Die 
Verkündigung des Heils in Jesus Christus soll Quelle 
der Erleichterung, der Hoffnung und der »vollkomme-
nen Freude« sein (vgl. Joh 15,11).

Abschließend möchte ich an die Situation zahlreicher 
internationaler Studenten erinnern, die mit Eingliede-
rungsproblemen, bürokratischen Schwierigkeiten und 
Beschwernissen auf der Suche nach Unterkunft und 
Begegnungsstätten konfrontiert sind. Die christlichen 
Gemeinden sollten besonders einfühlsam sein ge-
genüber den vielen jungen Männern und Frauen, die 
aufgrund ihres jugendlichen Alters nicht nur kulturel-
les Wachstum, sondern darüber hinaus auch Bezugs-
punkte brauchen, und die in ihrem Herzen ein tiefes 
Verlangen nach der Wahrheit hegen und den Wunsch 
haben, Gott zu begegnen. Insbesondere die christlich 
orientierten Universitäten sollen Orte des Zeugnisses 
sein, von denen die Neuevangelisierung ausstrahlt. Sie 
sollten sich ernsthaft darum bemühen, im akademi-
schen Bereich zum sozialen, kulturellen und mensch-
lichen Fortschritt beizutragen und darüber hinaus 
den Dialog zwischen den Kulturen zu fördern und 
dem Beitrag, den die internationalen Studenten leisten 
können, Wertschätzung entgegenzubringen. Wenn 
sie echten Zeugen des Evangeliums und Vorbildern 
christlichen Lebens begegnen, wird es sie anspornen, 
selbst zu Handlungsträgern der Neuevangelisierung 
zu werden.

Liebe Freunde, bitten wir um die Fürsprache Marias, 
»Unsere Liebe Frau vom Weg«, auf dass die freudige Ver-
kündigung des Heils Jesu Christi Hoffnung bringe in 
die Herzen derer, die auf den Straßen der Welt unter-
wegs sind. Allen sichere ich mein Gebet zu und erteile 
ihnen den Apostolischen Segen.

Aus dem Vatikan, am 21. September 2011

BENEDICTUS PP. XVI

Verlautbarungen der deutschen Bischöfe

131.	 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Aktion 
Dreikönigssingen 2011/2012

Liebe Kinder und Jugendliche,
liebe Verantwortliche in den Gemeinden und Gruppen,
liebe Schwestern und Brüder!

„Klopft an Türen – pocht auf Rechte“, so lautet das Leit-
wort der kommenden Aktion Dreikönigssingen. Wenn 
die Sternsinger zum Jahresbeginn in unseren Straßen 
unterwegs sind, wollen sie auf die vielfache Verlet-
zung der Rechte von Kindern aufmerksam machen. 

Jedes Kind hat unveräußerliche Rechte. Kinder müssen 
vor Ausbeutung und Missbrauch geschützt werden. 
Sie haben ein Recht auf Bildung und Gesundheitsvor-
sorge. Sie haben ein Anrecht darauf, einfach Kind sein 
zu dürfen. Am Beispielland Nicaragua will die Aktion 
Dreikönigssingen Missstände konkret benennen. Und 
sie will zeigen, dass wir Kindern wirksam helfen kön-
nen. Das Engagement der Sternsinger trägt dazu bei, 
dass Kinder überall in der Welt eine gute Kindheit 
haben.

Wenn die Sternsinger wieder an die Türen der Men-
schen klopfen und ihnen den Segen des Mensch ge-
wordenen Gottes bringen, wollen sie die Herzen für 
die Not der Kinder öffnen. Sie wollen die Türe aufsto-
ßen für eine bessere Zukunft der Kinder dieser Welt.

Alle Pfarrgemeinden, Jugendverbände und Initiativen, 
aber auch die vielen persönlich Engagierten bitten wir, 
die Aktion Dreikönigssingen wieder nach Kräften zu 
unterstützen.

Fulda, den 06.10.2011

Für das Bistum Mainz

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

Der Ertrag der Aktion Dreikönigssingen (Sternsingerakti-
on) ist ohne Abzüge dem Kindermissionswerk „Die Stern-
singer“ zuzuleiten. – Der Aufruf soll den Gemeinden in 
geeigneter Weise zur Kenntnis gebracht werden.
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Verordnungen des Generalvikars

132.	 Gestellungsgelder für Ordensangehörige

Entsprechend der Empfehlung des Verbandes der Diö-
zesen Deutschlands und des Beschlusses im Personal-
ausschuss vom 16.09.2010 wird die Anpassung (analog 
zur Besoldungsanpassung für die Geistlichen und Be-
amten) um 6 Monate verschoben. 
Die Erhöhung der Gestellungsgelder für Ordensan-
gehörige erfolgt demnach erst zum 01.07.2012 bzw. 
01.07.2013 wie folgt:

Ab 01.07.2012 geltende Beträge:
Gestellungsgruppe I:
� 58.920,00 € pro Jahr (monatlich 4910,00 €)
Gestellungsgruppe II:
� 44.640,00 € pro Jahr (monatlich 3720,00 €)
Gestellungsgruppe III:
� 33.960,00 € pro Jahr (monatlich 2830,00 €).

Ab 01.07.2013 geltende Beträge:
Gestellungsgruppe I:
� 59.040,00 € pro Jahr (monatlich 4920,00 €)
Gestellungsgruppe II:
� 44.760,00 € pro Jahr (monatlich 3730,00 €)
Gestellungsgruppe III:
� 34.080,00 € pro Jahr (monatlich 2840,00 €).

133.	 Abschluss und Einsendung der 
Kirchenrechnung 2011

I.	 Abschluss der Jahresrechnung in den 
Kirchengemeinden

Gemäß § 2 Abs. 3 KVVG i.V.m. § 17 Abs. 1 der Ord-
nung für das Rechnungsprüfungsamt der Diözese 
Mainz wird für den Abschluss der Kirchenrechnung 
2011 folgendes angeordnet:
a)	 Buchungsschluss ist der 31.12.2011.
b)	 Als Vorabrechnung ist dem Rechnungsprüfungs-

amt bis 31.01.2012 die Zusammenstellung der 
Einnahmen und Ausgaben mit dem Bestätigungs-
vermerk, den Nachweisen des Kapitalvermögens, 
der Schulden (einschl. interner Darlehen) und 
des Grundvermögens sowie ggf. den Angaben zu 
Bau-Sonderrechnungen und zur Rechnervergü-
tung zu übersenden. Die Forderungen und Ver-
bindlichkeiten am Jahresende sind auf der Rück-
seite des Bestätigungsvermerks anzugeben. Die 
Kirchengemeinden in Hessen mit Kindergärten 
sollen die Abrechnung des Jahres 2011 mit der 
Kommune, falls bereits vorhanden, beifügen.

	 Die Vorabrechnung muss zumindest vom Vor-
sitzenden des Verwaltungsrates und vom Kir-
chenrechner unterschrieben werden, braucht aber 
noch nicht vom Verwaltungsrat festgestellt zu 
sein.

	 Auf die Einhaltung dieses Termins muss insbe-
sondere bei den Kirchengemeinden geachtet wer-
den, in denen im Jahr 2012 Visitationen stattfin-
den (Dekanate Alsfeld, Bergstraße-Ost, Bingen, 
Erbach, Mainz-Stadt, Bezirk III und Rüsselsheim).

Dabei muss folgendes beachtet werden:
1.	 Der Vordruck "Zusammenstellung und Vergleich" 

ist in allen Teilen auszufüllen. Dies gilt insbeson-
dere auch für die vorgesehenen Vergleiche mit 
dem Haushaltsplan und ggf. seinen Nachträgen. 
Zur Weiterleitung an die Finanz- und Vermögens-
verwaltung sind die Vordrucke zusätzlich durch-
zuschreiben und der Vorabrechnung beizufügen.

2.	 Alle Kirchengemeinden, die ihre Kirchenrech-
nung mit Hilfe der EDV in Mainz erstellen lassen, 
erhalten die zur Rechnungslegung benötigten 
Ausdrucke ohne Anforderung von der EDV-Er-
fassungsstelle. Dazu ist aber erforderlich, dass die 
noch bis 31.12.2011 anfallenden Buchungsunterla-
gen bis zum 16. Januar 2012 der Erfassungsstelle 
zugehen.

3.	 Die Kirchenrechner(innen) bzw. die Rendanturen 
werden schriftlich darüber informiert, wie sich 
der Versand der Vordrucke gestaltet.

4.	 Es wird daran erinnert, dass der Verwaltungs-
rat verpflichtet ist, alle Gelder, die durch recht-
lich unselbständige Gruppen oder Einrichtungen 
der Kirchengemeinde verwaltet werden, jähr-
lich mindestens einmal zu überprüfen. Über die-
se Prüfung ist ein Protokoll zu erstellen und der 
Kirchenrechnung beizufügen (Anlage ist bei den 
Vordrucken), wie auch das Protokoll über die 
Kassenprüfung gemäß § 25 Abs. 5 der Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungsordnung (KgHKRO).

Sollten sich beim Abschluss der Jahresrechnung 
Schwierigkeiten ergeben, bitten wir, den zuständigen 
Revisor umgehend zu informieren.

II.	 Einsendung der Kirchenrechnung

Die vom Verwaltungsrat festgestellten, kompletten 
Kirchenrechnungen (mit Belegen, Bankauszügen etc.) 
sollen zur Prüfung erst nach Anforderung durch den 
Revisor (evtl. im Bestätigungsschreiben zur Vorab-
rechnung) eingereicht werden.
Gemäß § 2 Abs. 3 KVVG ist die Jahresrechnung (Zu-
sammenstellung und Vergleich - im Programm Qui-
cken: Bericht Haushaltsplanvergleich gesamt) nach 
Feststellung durch den Verwaltungsrat - ohne Anlagen 
- öffentlich auszulegen. Die Offenlegungsfrist beträgt 
14 Tage.
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134.	 Stellenausschreibungen

Priester

Die nachfolgend genannten Seelsorgestellen sind neu 
zu besetzen:

Zum 01. Januar 2012

Dekanat Bingen
Pfarrgruppe Büdesheim

Pfarrer der Pfarrei
Bingen-Büdesheim, St. Aureus und Justina
3.554 Katholiken (ca. 52 %)

Dekanat Bergstraße-Ost
Pfarrgruppe Überwald

Pfarrer der Pfarreien der Pfarrgruppe 
Wald-Michelbach, St. Laurentius
1.939 Katholiken (32 %)

Aschbach, Maria Hilf
1.028 Katholiken (38 %)

Hammelbach, Hl. Familie u. Hl. Walburga
1.108 Katholiken (28 %)

Unter-Schönmattenwag, St. Joh. Baptist
769 Katholiken (47 %)

Dienstsitz des Pfarrers ist Wald-Michelbach, St. 
Laurentius

Bewerbungen sind bis zum 12. Dezember 2011 an den 
Bischofsvikar für die Geistlichen, Herrn Weihbischof 
Dr. Werner Guballa, Bischöfliches Ordinariat Mainz, 
zu richten.

Beschreibungen sind in der Bischöflichen Kanzlei er-
hältlich, soweit vorhanden.

Durch Rundschreiben bereits mitgeteilt.

135.	 Aktion Dreikönigssingen 2012

„Klopft an Türen, pocht auf Rechte!“

Nicaragua ist das Beispielland der 54. Aktion 
Dreikönigssingen

Zum 54. Mal werden rund um den 6. Januar 2012 
bundesweit die Sternsinger unterwegs sein. „Klopft 
an Türen, pocht auf Rechte!“ heißt das Leitwort der 
diesmaligen Aktion Dreikönigssingen, bei der in allen  

27 deutschen Bistümern wieder 500.000 Mädchen und 
Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige 
von Tür zu Tür ziehen werden. Mit ihrem aktuellen 
Motto machen die Sternsinger gemeinsam mit den 
Trägern der Aktion – dem Kindermissionswerk „Die 
Sternsinger“ und dem Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend (BDKJ) – deutlich, dass die Rechte von 
Kindern überall auf der Welt geachtet und unterstützt 
werden müssen. Sie setzen sich dafür ein, dass Er-
wachsene und Politiker ihre Rechte schützen. Denn 
Armut und Gewalt sind massive Verletzungen der 
Kinderrechte, Gesundheitsversorgung und Bildung 
müssen selbstverständlich sein. Doch gerade in Nica-
ragua, dem Beispielland der Aktion Dreikönigssingen, 
werden die Kinderrechte von vielen mit Füßen getre-
ten. Missbrauch, Misshandlung und häusliche Gewalt 
gegen Kinder sind dort an der Tagesordnung. Die 
Sternsinger unterstützen in Nicaragua unter anderem 
Projekte, in denen Kinder sich für ihre Rechte einset-
zen. Sie werden „stark“ und selbstbewusst gemacht, 
um sich vor Übergriffen schützen zu können.

Kinder in den Ländern der Einen Welt, engagierte 
Kinder in Deutschland: beim Plakat zur Aktion 2012 
stehen diesmal beide im Mittelpunkt. Damit wird auch 
optisch deutlich, dass es um die Solidarität geht, die 
zwei Lebenswelten miteinander verbindet. Das Plakat 
soll Kinder und Jugendliche motivieren, bei der Aktion 
mitzumachen, und alle Interessierten über das Thema 
informieren: Kinderrechte am Beispiel Nicaraguas. 
Dass die Sternsinger auf dem Plakat nicht lachen, hat 
seinen Grund: Sie brechen ganz bewusst mit dem Kli-
schee, das die Kinder auf niedliche Könige reduzieren 
will. Sie treten stattdessen als selbstbewusste Persön-
lichkeiten auf, die sich ernsthaft mit dem Thema Kin-
derrechte beschäftigt haben. Ricardo (Name geändert), 
der Junge mit dem Wasserkanister, steht stellvertre-
tend für die Kinder aus Nicaragua. Der Neunjährige 
lebt in einem Projekt, das die Sternsinger unterstützen.

Förderung in rund 110 Ländern
Nicht nur Kinder in den Projekten in Nicaragua pro-
fitieren vom Einsatz der kleinen und großen Könige 
in Deutschland. Straßenkinder, Aids-Waisen, Kinder-
soldaten, Mädchen und Jungen, die nicht zur Schule 
gehen können, denen Wasser, Nahrung und medizini-
sche Versorgung fehlen, die in Kriegs- und Krisenge-
bieten, in Flüchtlingslagern oder ohne ein festes Dach 
über dem Kopf aufwachsen – Kinder in rund 110 Län-
dern der Welt werden jedes Jahr in Projekten betreut 
und versorgt, die mit Mitteln der Aktion unterstützt 
werden.

Mehr als 2.100 Projekte jährlich – Eröffnung der Aktion 
in Mainz
Bei der zurückliegenden 53. Aktion Dreikönigssingen 
sammelten die Sternsinger zum Jahresbeginn 2011  
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rund 41,8 Millionen Euro. Gruppen in 11.622 Pfarrge-
meinden, Schulen und Kindergärten hatten sich betei-
ligt. Mehr als 2.100 Projekte in Afrika, Lateinamerika, 
Asien, Ozeanien und Osteuropa können die Sternsin-
ger jährlich unterstützen. Und diese Projekte tragen 
nachhaltig zum Abbau ungerechter Strukturen in den 
Ländern der Einen Welt bei. Bildungsprojekte haben 
dabei einen besonderen Stellenwert. Primarschulen, 
Alphabetisierungsprogramme oder die Anschaffung 
von Schulmaterial sind wichtige Fördermaßnahmen. 
Eine abgeschlossene Schulbildung und eine qualifizier-
te Berufsausbildung sind für die Mädchen und Jungen 
oft die einzige Chance, den Teufelskreis von Armut, 
Arbeitslosigkeit und Kriminalität zu durchbrechen. 
Bildung wird damit zum Schlüssel der Entwicklung in 
den Ländern der so genannten Dritten Welt. 

Bundesweit eröffnet wird die 54. Aktion Dreikönigs-
singen am Mittwoch, 28. Dezember 2011, in Mainz. Am 
5. Januar empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel 
traditionell Sternsinger aus allen 27 deutschen Diö-
zesen im Bundeskanzleramt in Berlin. Pünktlich zum 
Dreikönigsfest am 6. Januar 2012 sind Sternsinger im 
Schloss Bellevue bei Bundespräsident Christian Wulff 
zu Gast. 

Kontakt:
Kindermissionswerk „Die Sternsinger, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Thomas Römer, Stephanstraße 
35, 52064 Aachen, Tel.: 0241 4461-24, Fax: -30, Mobil: 
0172 9808397, E-Mail: roemer@kindermissionswerk.de, 
www.kindermissionswerk.de

Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Michael Kreuzfel-
der, Carl-Mosterts-Platz 1, 40477 Düsseldorf, Tel.: 
0211 4693-155, Fax: -198, Mobil: 0176 17956099, E-Mail: 
mkreuzfelder@bdkj.de, www.bdkj.de

Kirchliche Mitteilungen

136.	 Personalchronik
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137.	 Änderungen zur Weiterleitung der Kollekten 
ab 2012

In den vergangenen Jahren wurden Ende Oktober 
von der Bistumskasse die Überweisungsträger für die 
Kollekten des Folgejahres an die Kirchengemeinden 
versandt. Durch die derzeitigen Vorbereitungen zur 
Einführung einer neuen Buchhaltungssoftware und 
gleichzeitiger Umstellung der kameralen Buchhaltung 
auf die doppelte Buchführung erfolgt der Versand 
der Überweisungsträger in diesem Jahr erst Anfang 
Dezember.

Folgende numerischen Veränderungen müssen vorge-
nommen werden:
Kollekten-Nummer
(Beispiel: bisher 50, jetzt 1250)
Sachkontonummer
(Beispiel: bisher 5/5.6400.2300, jetzt 27825)
Nummer der Kirchengemeinde
(Beispiel: bisher 9200031610, jetzt 82031610)
Neu: Zusätzliche Statistische Belegnummer
(Beispiel: K1200002).

Wichtig für die Zuordnung Ihrer Kollektenzahlung 
ist die neue statistische Belegnummer. Diese ist unbe-
dingt, auch bei Online-Überweisungen, anzugeben! 
Sie finden sie auf dem jeweiligen Überweisungsträger. 
Die Pfarreien, die keine Überweisungsträger mehr er-
halten, bekommen ihre statistischen Belegnummern in 
einem eigenen Informationsbrief.
Falls Sie von uns noch Überweisungsträger erhalten, 
aber künftig nicht mehr benötigen, wären wir Ihnen 
für eine kurze Rückantwort sehr dankbar!

Bei Rückfragen: Bistumskasse Mainz, Frau Brückner, 
Tel.: 06131 253-301 (8:30 Uhr bis 12:00 Uhr).
 

138.	 Erwachsenenfirmung 2012

Am Samstag, 03. März 2012 um 15.00 Uhr, wird Weih-
bischof Dr. Ulrich Neymeyr im Dom zu Mainz Erwach-
senen das Sakrament der Firmung spenden.

Die Pfarrgemeinden sind gebeten, die Firmbewerbe-
rInnen bis spätestens Freitag, 27. Januar 2012 an den 
Assistenten von Weihbischof Dr. Neymeyr, Herrn Stef-
fen Knapp (Telefon: 06131/253-262, Fax: 06131/253-554, 
Mail: steffen.knapp@bistum-mainz.de), zu melden

Der Meldeschein für die Erwachsenenfirmung im 
Mainzer Dom ist in e-mip unter „Sonstiges“ bei „Ext-
ras“ über den Programmpunkt „Formulare“ zu finden. 
Alternativ kann das Formular direkt über das Büro von 
Weihbischof Neymeyr angefordert werden.

Im Anschluss an den Firmgottesdienst sind die Neuge-
firmten mit ihren Paten und engsten Angehörigen zur 
Begegnung mit Weihbischof Dr. Neymeyr bei Kaffee 
und Kuchen eingeladen.

Für die Herren Geistlichen besteht die Möglichkeit, im 
Firmgottesdienst zu konzelebrieren.

Um entsprechend planen zu können, ist eine frühzeiti-
ge Kontaktaufnahme mit dem Büro des Weihbischofs 
sehr wichtig!
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139.	 Feier der Zulassung Erwachsener zur Taufe

Erwachsene, die sich auf die Taufe vorbereiten, lädt 
unser Weihbischof Dr. Werner Guballa, zusammen 
mit den Katechumenatsbegleiter/ -innen zur Feier der 
Zulassung zur Erwachsenentaufe in den Mainzer Dom 
ein. Die Feier selbst ist ein Schritt auf dem Weg zur 
Aufnahme Erwachsener in die Kirche. 

Zeit: Samstag, den 25. Februar 2012, um 15.00 Uhr
Ort: Mainzer Dom (Ostkrypta)
Thema: Feier der Zulassung zur Erwachsenentaufe mit 
Weihbischof Dr. Werner Guballa

Im Anschluss an die Feier sind die Taufbewerber/ -in-
nen mit den Katechumenatsbegleiter/ -innen, sowie 
den engsten Angehörigen zu Kaffee und Kuchen in 
den Erbacher Hof eingeladen.

Bitte melden Sie die Katechumenen, die sich derzeit 
auf die Feier der Erwachsenentaufe vorbereiten und 
deren Erwachsenentaufe für die Osternacht bzw. für 
die Osterzeit vorgesehen ist, dem Referat Gemeindeka-
techese, Telefon: 06131/253-241, Fax: 06131/253-558,  
E-Mail: gemeindekatechese@bistum-mainz.de. Wei-
tere Informationen zum Ablauf der Zulassungsfeier 
erhalten Sie nach erfolgter Anmeldung.

140.	 Gabe der Erstkommunionkinder 2012

„Mithelfen durch Teilen“ 
„Trau dich zu glauben!“ – unter dieses Leitwort stellt 
das Bonifatiuswerk / Diaspora-Kinder- und -Jugend-
hilfe in diesem Jahr seine Erstkommunionaktion und 
bittet um die Spende der Erstkommunionkinder. Bibli-
sche Grundlage ist das Evangelium vom „ungläubigen 
Thomas“ (Johannes 20, 24-29).

Das Bonifatiuswerk / Diaspora-Kinder- und -Jugend-
hilfe fördert, was zur Bildung christlicher Gemein-
schaft und zur Vermittlung der christlichen Botschaft 
an die neue Generation
in extremer Diaspora notwendig ist, u.a.: 
-	 katholische Kinderheime bzw. familienanaloge 

Wohngruppen,
-	 religiöse Elementarerziehung in den katholischen 

Kindergärten in den neuen Bundesländern,
-	 Sakramentenkatechese, sowie andere religiöse 

und diakonische Bildungsmaßnahmen,
-	 Religiöse Kinderwochen (RKW),
-	 Katholische Jugend-(verbands)arbeit,
-	 internationale religiöse Jugendbegegnungen,
-	 kirchliche Initiativen gegen Jugendarbeitslosig-

keit, Gewalt und Missbrauch,

-	 Straßenkinderprojekte in Nord- und Ostdeutsch-
land sowie Nordeuropa,

-	 den ambulanten Kinderhospizdienst in Halle 
(Saale),

-	 Jugendseelsorge in JVAs,
-	 katholische Jugendbands,
-	 katholische Schulseelsorge und 
	 Studierendenseelsorge.

Unsere Arbeit basiert ausschließlich auf der Einnahme 
von Spenden und Gaben 
der katholischen Solidargemeinschaft. Die deutschen 
Bischöfe haben die Bedeutung
der Förderung der Kinder- und Jugendpastoral in der 
Diaspora mit der Festlegung der Erstkommuniongabe 
für dieses Anliegen seit 1918 immer wieder deutlich 
unterstrichen. Deshalb bitten wir die in der Seelsorge 
Tätigen, sowie alle ehrenamtlichen und haupt-beruf-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kate-
chese, durch ihre aktive Unterstützung diese zentrale 
Arbeit auch im Jahr 2012 mitzutragen.

Erneut veröffentlicht das Bonifatiuswerk ein Info-Heft 
mit Anregungen, Projektbeschrei-bungen und Tipps 
zur Erstkommunionaktion „Mithelfen und teilen“. 
Neben Beiträgen bekannter Religionspädagogen zum 
Thema enthält der Erstkommunion-Begleiter Informa-
tionen zur Arbeit der Diaspora-Kinder- und –Jugend-
hilfe und Darstellungen exemplarischer Projekte. 

Der Versand des Erstkommunion-Paketes (Erstkom-
munionposter, Begleithefte, Opfertüten, Briefe an die 
Kommunionkinder und Meditationsbilder) erfolgt au-
tomatisch bis spätestens Januar 2012.

Bitte überweisen Sie das Erstkommunionopfer auf das 
im Kollektenplan angegebene 
Konto mit dem Vermerk „Gabe der Erstkommunion-
kinder“. Vielen Dank!

Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken, Diaspora-
Kinder- und –Jugendhilfe, Kamp 22, 33098 Paderborn, 
Tel.: 05251 2996-53 (Frau Schäfers), Fax: 05251 2996-
83, E-Mail: bestellungen@bonifatiuswerk.de, Internet: 
www.bonifatiuswerk.de

141.	 Gabe der Gefirmten 2012

„Mithelfen durch Teilen“ 
„Wer bist du… du bist wer!?“ – unter dieses Leitwort 
stellt das Bonifatiuswerk / Diaspora- Kinder- und -Ju-
gendhilfe in diesem Jahr seine Firmaktion und bittet 
um die Spende der Gefirmten. Biblische Grundlage ist 
die von Paulus erörterte Frage der Gotteserkenntnis im 
1. Korintherbrief (1 Kor 13, 12).
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Wir fördern, was zur Begegnung im Glauben und zur 
Vermittlung der christlichen Botschaft
an die neue Generation in extremer Diaspora notwen-
dig ist. Im Sinne einer subsidiären Hilfe unterstützen 
wir in den deutschen und nordeuropäischen Diaspora-
Gemeinden u.a.: 
-	 katholische Kinderheime bzw. familienanaloge 

Wohngruppen,
-	 religiöse Elementarerziehung in den katholischen 

Kindergärten in den neuen Bundesländern,
-	 Sakramentenkatechese, sowie andere religiöse 

und diakonische Bildungsmaßnahmen,
-	 Religiöse Kinderwochen (RKW),
-	 Katholische Jugend-(verbands)arbeit,
-	 internationale religiöse Jugendbegegnungen,
-	 kirchliche Initiativen gegen Jugendarbeitslosig-

keit, Gewalt und Missbrauch,
-	 Straßenkinderprojekte in Nord- und Ostdeutsch-

land sowie Nordeuropa,
-	 den ambulanten Kinderhospizdienst in Halle 

(Saale),
-	 Jugendseelsorge in JVAs,
-	 katholische Jugendbands, 
-	 katholische Schulseelsorge und 
	 Studierendenseelsorge.

Unsere Arbeit basiert ausschließlich auf der Einnahme 
von Spenden und Gaben der katholischen Solidarge-
meinschaft. Die deutschen Bischöfe haben die Bedeu-
tung der Förderung der Kinder- und Jugendpastoral 
in der Diaspora mit der verbindlichen Festlegung des 
Firmopfers für dieses Anliegen immer wieder sehr 
deutlich unterstrichen. Deshalb bitten wir die in der 
Seelsorge Tätigen, sowie alle ehrenamtlichen und 
hauptberuflichen Mitarbeiter-innen und Mitarbeiter in 
der Katechese, durch ihre aktive Unterstützung diese 
zentrale Arbeit auch im Jahr 2012 mitzutragen.

Erneut veröffentlicht das Bonifatiuswerk ein Info-Heft 
mit Anregungen, Projektbeschrei-bungen und Tipps 
zur Firmaktion „Wer bist du… du bist wer!?“. Der 
„Firmbegleiter 2012“ enthält Informationen zur Ar-
beit der Diaspora-Kinder- und Jugendhilfe und Dar-
stellungen exemplarischer Projekte. Der Versand des 
Firm-Paketes (Firmposter, Begleithefte, Opfertüten, 
Briefe an die Gefirmten und Meditationsbilder) erfolgt 
automatisch rechtzeitig zu dem im Firmplan bekannt 
gegebenen Termin.
Thema und Materialien zur Erstkommunion- und Fir-
maktion 2013 können zudem bereits ab Juni 2012 unter 
www.bonifatiuswerk.de eingesehen werden. 

Bitte überweisen Sie das Firmopfer auf das im Kollek-
tenplan angegebene Konto mit dem Vermerk „Gabe 
der Gefirmten“. Vielen Dank!

Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken, Diaspora-
Kinder- und –Jugendhilfe, Kamp 22, 33098 Paderborn, 
Tel.: 05251 2996-53 (Frau Schäfers), Fax: 05251 2996-
83, E-Mail: bestellungen@bonifatiuswerk.de, Internet: 
www.bonifatiuswerk.de

142.	 Kardinal-Bertram-Stipendium

Die Kardinal-Bertram-Stipendium fördert in Verbin-
dung mit dem Institut für ostdeutsche Kirchen- und 
Kulturgeschichte e.  V. die Erforschung der schlesi-
schen Kirchengeschichte. Es gewährt jährlich zwei 
Kardinal-Bertram-Stipendien in Höhe von je 2.000,- €, 
um Forschungsreisen in Archive innerhalb und außer-
halb der Bundesrepublik Deutschland zu ermöglichen. 
Zur Bearbeitung werden 2012 folgende Themen 
ausgeschrieben:

1.	 Martin Gritz (1916-2002), ein Schlesier als Flücht-
lingsseelsorger im Bistum Rottenburg und Würz-
burg. Militärgeneralvikar und Leiter des Militär-
bischofsamtes in Bonn 1962-1981.

	 Beratung: Prof. Dr. Joachim Köhler, Käsenbach-
straße 27, 72076 Tübingen, Tel.: 07071 610162, 
E-Mail: koehler.joachim@t-online.de

2)	 Krieg und Nachkriegszeit in den Tagebüchern 
von Joseph Knossalla (1878-1951), Pfarrer von 
Radzionkau.

	 Beratung: Prof. Dr. Joachim Köhler, Käsenbach-
straße 27, 72076 Tübingen, Tel.: 07071 610162,  
E-Mail: koehler.joachim@t-online.de

3)	 Die Tagesbücher des Pfarrers Johannes Melz 
(1933, 1938-1947). Das Schicksal eines oberschlesi-
schen Priesters im aktiven Widerstand gegen die 
braune Diktatur und im Leiden unter der roten 
Diktatur. 

	 Beratung: Msgr. Dr. Paul Mai, Bischöfl. Zentralbi-
bliothek, St. Petersweg 11-13, 93047 Regensburg, 
Tel.: 0941 5972522, E-Mail: bibliothek@bistum- 
regensburg.de; 

	 Dr. Werner Chrobak, Bischöfl. Zentralbiblio-
thek, St. Petersweg 11-13, 93047 Regensburg, 
Tel.: 0941 5972523, E-Mail: bibliothek@bistum- 
regensburg.de

Um ein Kardinal-Bertram-Stipendium können sich 
Studierende und Absolventen von Hochschulen in 
der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere Theo-
logen und Historiker, bewerben. Bevorzugt werden 
jüngere katholische Antragsteller. Bewerbungen mit 
genauer Angabe der Personalien und des Studiengan-
ges sind bis spätestens 29. Februar 2012 zu richten: 
An das Institut für ostdeutsche Kirchen- und Kulturge-
schichte e. V., St. Petersweg 11-13, 93047 Regensburg.
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143.	 Urlaubsseelsorge auf den Inseln und an der 
Küste der Nord- und Ostsee des Erzbistums 
Hamburg

Fast während des ganzen Jahres, auch in der Vor- und 
Nachsaison, werden auf den Inseln und in den Urlaubs-
orten der Nord- und Ostseeküste für die Urlauberseel-
sorge – besonders für die Feier der Hl. Messe – Priester 
benötigt. Es bleibt ausreichend Zeit zur privaten Erho-
lung. Für eine gute Unterkunft wird gesorgt.

Eine Liste aller Urlaubsorte mit Angabe näherer Ein-
zelheiten kann als PDF-Datei auf der Webseite des 
Erzbistums Hamburg unter Erzbischöfliche Kurie im 
Downloadbereich abgerufen werden unter: 
http://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/bistum_in-
tern/download/general_download.php oder beim 
Erzbischöflichen Personalreferat Pastorale Dienste, 
Postfach 101925, 20013 Hamburg, E-Mail: leitermann@
egv-erzbistum-hh.de, angefordert werden.

Herausgegeben vom Bischöflichen Ordinariat Mainz - Prälat Dietmar Giebelmann, Generalvikar
Druck: Bischöfliche Kanzlei

Bezugspreis jährlich € 15,– einschl. Versandkosten
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Nachstehend wird der Kollektenplan 2011 veröffent-
licht. Er gilt als verbindliche Anordnung. Etwaiges 
Zusammentreffen angeordneter Kollekten mit beson-
deren pfarrlichen Sammlungen rechtfertigt allenfalls 
ein zeitliches Abweichen vom Kollektenplan. Auf die 
generelle Verantwortlichkeit der Pfarrer für die ord-
nungsgemäße Erhebung und die unverzügliche Wei-
tergabe der Kollekten wird eindringlich hingewiesen. 
Wie in den vergangenen Jahren werden den Pfarreien 
Überweisungsvordrucke für jede Kollekte zur Verfü-
gung gestellt, die ausschließlich für die Kollektenüber-
weisungen zu verwenden sind. Zur Verdeutlichung 
des Kollektenzweckes sind kurze Erläuterungen, die 
als Grundlage der Vermeldungen dienen können, 
angefügt. 

2011
01.01. Maximilian-Kolbe-Werk (60)
06.01. Afrika-Tag (52)
16. bis 23.01. Gebetswoche f. d. Einheit d. Christen 

(84)
13.02. Aufgaben der Caritas (HK) (82) – 

Direktüberw. –
10.04. Misereor (HK) (50)
17.04. Betreuung der christl. Stätten im  

Hl. Land (53)
01.05. Diaspora-Opfer 

(bei Erstkommunikanten) (55)
15.05.   Geistl. Berufe (57)
12.06. Renovabis (HK) (80)
29.06. Aufgaben des Papstes (59)
10.07. Gefangenenseelsorge (62)
28.08. Behindertenseelsorge (63)
11.09. Kirchl. Medienarbeit (61)
18.09. Aufgaben der Caritas (HK) (83) 

– Direktüberw.
23.10. Weltmission – MISSIO (HK) (66)
02.11. Hilfen für Priester u. Ständige Diako-

ne in Mittel- u. Osteuropa (75)
06.11. Büchereiarbeit (74)
20.11. Diaspora-Opfertag (HK) (58)
24./25.12. Adveniat (HK) (51)

In Verbindung mit der Sternsingeraktion bzw. an ei-
nem Tag zwischen Weihnachten und Epiphanie: Welt-
missionstag der Kinder (67).
Firmung: Diaspora-Opfer der Firmlinge (69).

Die Hauptkollekten (HK) – Misereor, Renovabis, Dias-
pora, Weltmission, Adveniat- und etwaige Sonderkol-
lekten sind innerhalb von 10 Tagen nach Kollektenter-
min ohne Abzug zu überweisen. 

Bei den übrigen Kollekten kann, sofern sie nicht geson-
dert erhoben werden, ein ortsüblicher Teil als Klingel-
beutel abgezogen werden. Die Kollekten sind jeweils 
vierteljährlich zu überweisen. 

Die Überweisung hat auf das Konto der Bistumskasse
Mainz bei der Pax-Bank eG Köln, Filiale Mainz            
(BLZ 370 601 93) Nr. 4000100019 zu erfolgen. Auf die 
Angabe der jeweiligen Kollekten-Kennziffer ist zu 
achten. 

Ausgenommen hiervon:
Aufgaben der Caritas: (82 u. 83) am 13.02. und 18.09. 
Hiervon 60 % an den Caritasverband für die Diö-
zese Mainz, Pax-Bank eG Köln, Filiale Mainz (BLZ 
370 601 93) Nr. 4000211015. Der Rest verbleibt für örtli-
che soziale Belange in der Pfarrei. 
Büchereiarbeit: (74) am 06.11. In Pfarreien mit eigener 
Bücherei kommt der Ertrag dieser zugute. Pfarreien 
ohne Bücherei überweisen an die Bistumskasse. 

Erläuterungen

Maximilian-Kolbe-Werk am 01.01.2011
Das Maximilian-Kolbe-Werk hat als ein Werk deut-
scher Katholiken zur Verständigung und Versöhnung 
zwischen dem deutschen und dem polnischen Volk 
sich vornehmlich die Aufgabe gestellt, Polen, die wäh-
rend des Krieges Opfer des nationalsozialistischen Un-
rechtsregimes geworden sind, finanziell zu unterstüt-
zen .

Afrika-Tag am 06.01.2011
Kollekte für die Missionsarbeit der jungen Kirchen 
Afrikas
Viele Länder des Schwarzen Kontinents sind durch 
Kriege und Verwüstung, Flüchtlingsnot und Ar-
mut gezeichnet. Doch gleichzeitig blüht Hoffnung in 
scheinbarer Hoffnungslosigkeit dort, wo kirchliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Seite des Er-
niedrigten stehen. Gemeinsam bauen sie an einem bes-
seren morgen. Dabei können wir sie im Gebet und mit 
unseren Gaben unterstützen. 



— 3 —

Kollektenplan 2011

Gebetswoche f. d. Einheit d. Christen 16. bis 
23.01.2011
Das „Ökumenische Opfer“ wird seit vielen Jahren im 
Rahmen der Gebetswoche durchgeführt. 
Die gemeinsame Gabe der Christen in aller Welt ist 
ein Zeichen der Verbundenheit und der gemeinsamen 
Hoffnung auf die volle Einheit. Sie wird sozialen Zwe-
cken zugeführt. 

Aufgaben der Caritas am 13.02.2011
Die Caritas-Frühjahrskollekte ist anteilig bestimmt für 
die Caritasaufgaben der Gemeinden und der überört-
liche Caritasarbeit im Bistum Mainz. Der überörtliche 
Anteil der Kollektenmittel (60% der Mittel) werden 
schwerpunktmäßig für Hilfen zur Bekämpfung von 
Armut und Ausgrenzung  und für die Unterstützung 
der Ehrenamtlichenarbeit eingesetzt. Der örtliche An-
teil der Kollektenmittel (40%) dienen der caritativen  
Arbeit in der Pfarrgemeinde. Der Kollektenertrag ist 
anteilig direkt an den Caritasverband für die Diözese 
Mainz e.V. zu überweisen.

Misereor am 10.04.2011
Unsere Solidarität mit den Menschen in der Dritten 
Welt gibt Hoffnung, trägt wirksam und langfristig bei 
zur Beseitigung von Hunger, Krankheit und Unrecht. 

So können unzählige Menschen spüren, was es bedeu-
tet, wenn Jesus sagt: „Ich bin gekommen, damit sie das 
Leben haben.“

Betreuung der christlichen Stätten im Hl. Land am 
17.04.2011
Der Ertrag dieser Kollekte wird über den Deutschen 
Verein vom Hl. Land zur Erfüllung von seelsorglichen 
und caritativen Aufgaben in Palästina verwendet.

Die Kollekte ist nicht nur zur Pflege und Unterhaltung 
der Heiligtümer bestimmt. Sie dient vielmehr dem 
Menschen und der Wahrung seiner Grundansprüche 
auf Wohnung, Bildung, Gesundheit und religiöse Un-
terweisung. Hauptsächlich auf dem Schulsektor hat 
die Kirche im Hl. Land große finanzielle Sorgen.

Diaspora-Opfer am 01.05.2011 (Weißer Sonntag 
bzw. am Tag der Feierlichen Kommunion)
Besonders die Erstkommunikanten und die Firmlin-
ge sollen im Zusammenhang mit dieser Kollekte ihre 
Verbundenheit mit den Kindern in der Diaspora erfah-
ren und durch ihr Gebet und ihre Spende brüderlich 
helfen. 

Geistliche Berufe am 15.05.2011
Die Kirche braucht Frauen und Männer, die sich in ih-
ren Dienst stellen und so konkret die Nachfolge Jesu 
leben! Das PWB bietet Informationen zu geistlichen 
Berufen. Es 
unterstützt finanziell Student/innen der Theologie, die 
keine oder nur eine geringe staatliche Förderung 
erhalten. Es berät und begleitet vor allem in Fragen der 
Beruf(ung)sfindung.

Renovabis am 12.06.2011
Die Aktion Renovabis soll die Hilfe für die Menschen 
in Ost- und Südosteuropa verstärken. In 27 Ländern 
mit  121 Diözesen wird sie sich engagieren. Diesen 
Ländern ist gemeinsam, dass die Kirche über lange 
Zeit hin unterdrückt wurde und zum Teil nur im Ver-
borgenen arbeiten konnte. Die Menschen setzen große 
Hoffnungen auf die Kirche als eine geistige und gesell-
schaftliche Kraft. Viele erwarten von der Kirche auch 
ganz konkrete Hilfen. 
Das Ziel von Renovabis ist es, den Aufbau einer ge-
rechten und sozialen Ordnung zu unterstützen und 
der Kirche bei der Erfüllung ihres pastoralen und sozi-
alen Auftrags zu helfen. 

Aufgaben des Papstes am 29.06.2011 (Fest Peter und 
Paul oder Sonntag danach)
Durch diese Kollekte soll der Papst und die vatikani-
sche Verwaltung die Mittel für die zahlreichen Aufga-
ben der Weltkirche erhalten, wie auch für eine gerechte 
Entlohnung ihrer Mitarbeiter. 

Diese Kollekte wird allen Gläubigen besonders herz-
lich empfohlen. 

Gefangenenseelsorge am 10.07.2011
Diese Kollekte ist für die Arbeit der Gefängnisseel-
sorge im Bistum Mainz bestimmt. Sie dient besonders 
der Unterstützung für bedürftige Angehörige von 
Inhaftierten. 

Behindertenseelsorge am 28.08.2011
In unserem Bistum gibt es in jeder Gemeinde behin-
derte Menschen: Blinde, Gehörlose, Geistig- und Kör-
perbehinderte. Diese sind in Gefahr, übersehen und 
übergangen zu werden, sich zurückzuziehen oder in 
Einsamkeiten zu geraten. 

Die Behindertenseelsorge ist bemüht, diesen Mitchris-
ten in der Kirche Heimat und Gemeinschaft zu schen-
ken. Besonders die Familien mit behinderten Ange-
hörigen, Kindern und Jugendlichen brauchen unsere 
Hilfe, damit sie nicht an ihrer Situation zerbrechen. 
Durch die Kollekte am heutigen Sonntag unterstützen 
Sie dieses wichtige Anliegen. 
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Kirchl. Medienarbeit am 11.09.2011
Diese Kollekte dient der Förderung der kirchlichen 
Medienarbeit in den neuen Medien und der Dritten 
Welt. 

Aufgaben der Caritas am18.09.2011
Die Caritas-Herbstkollekte am Caritas-Sonntag ist an-
teilig bestimmt für die Caritasaufgaben der Gemeinde 
und der überörtlichen Caritasarbeit im Bistum Mainz. 
Am Caritas-Sonntag bietet das Jahresthema 2011: 
„Selbstbestimmte Teilhabe für Menschen mit Behinde-
rungen“  eine Möglichkeit zur inhaltlichen Auseinan-
dersetzung. Für eine Ansprache im Gottesdienst oder 
anschließende Diskussion steht Ihnen gerne der Vor-
stand ihres Caritasverbandes, bzw. seine Mitarbeiter/-
innen zur Verfügung. Der überörtliche Anteil der Kol-
lektenmittel (60%) werden vor allem für Hilfen zur 
Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung  und für 
die Unterstützung der Ehrenamtlichenarbeit einge-
setzt.  Die örtlichen Kollektenmittel (40%) dienen der 
caritativen  Arbeit in der Pfarrgemeinde. Der Kollek-
tenertrag ist anteilig direkt an den Caritasverband für 
die Diözese Mainz e.V. zu überweisen.

Weltmission – MISSIO am 23.10.2011
Durch die Kollekte am Sonntag der Weltmission wird 
die finanzielle Grundausstattung der über 1000 ärms-
ten Diözesen Afrikas, Asiens und Ozeaniens wesent-
lich getragen. Diese Sammlung, die in der ganzen Welt 
stattfindet, bildet das Fundament des innerkirchli-
chen Lastenausgleichs. Der Sendungsauftrag Jesu gilt 
universal. 

Wir sind gehalten mitzuhelfen, dass unsere Brüder 
und Schwestern in ihren jeweiligen Ortskirchen diesen 
Auftrag Jesu erfüllen können. 

Hilfen für Priester und Ständige Diakone in Mittel- 
und Osteuropa am 02.11.2011
Die römisch-katholischen und unierten Katholiken in 
Mittel- und Osteuropa, die oft selbst von Arbeitslosig-
keit und Armut betroffen sind, können meist nicht die 
Existenz ihrer Priester und Ständigen Diakone sicher-
stellen. Mit den Geldern dieser Kollekte werden regel-
mäßige Existenz- und Ausbildungshilfen gewährt.

Büchereiarbeit am 06.11.2011
Voraussetzung für Lesen und eine Lesekultur ist ein 
gutes Bücherangebot. Damit die kath. öffentliche Bü-
cherei der Pfarrei ein solches bereithalten kann, braucht 
sie immer wieder neue Bücher. Gute Bücher aber ha-
ben ihren Preis. Deshalb die Kollekte. Sie verbleibt in 
der Pfarrei zum Ausbau der örtlichen Bücherei. 

Gemeinden ohne kath. öffentliche Bücherei oder ohne 
geöffnete Bücherei überweisen das Kollektenergebnis 
an die Bistumskasse. 

Diaspora-Opfertag am 20.11.2011
Katholische Christen erfahren sich in weiten Gebieten 
unseres Landes aber auch in Nordeuropa als konfes-
sionelle Minderheit in einer zunehmend kirchenfrem-
den Umgebung. Hier ist unsere Solidarität 
gefragt. Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholi-
ken ist mit der Förderung der Diaspora-Seelsorge be-
auftragt und nimmt diese Aufgaben seit 150 Jahren 
wahr. Es unterstützt kirchliche Berufe, pastorale Maß-
nahmen, kirchliche Bauten und die Motorisierung der 
Pfarreien. Mit diesen Hilfen können wir die kleinen 
und verstreuten Gemeinden ermutigen ihren Weg zu 
den Menschen zu gehen. So können sie den Dienst leis-
ten, den der Glaube an Gott und die Liebe zum Nächs-
ten nahe legt. 

Adveniat am 24./25.12.2011
Der Glaube lebt in Lateinamerika. Dies ist das einhel-
lige Zeugnis von Bischöfen, Priestern und Laien der 
über 720 Bistümer des Subkontinents. Die Adveniat-
Hilfe gilt einer lebendigen Kirche. 

Die Kirche in Lateinamerika ist bei ihrem Aufbau, 
der sich in ähnlicher Weise in allen Ländern vollzieht, 
dringend auf die Hilfe der deutschen Katholiken 
angewiesen. 

Weltmissionstag der Kinder
Der Weltmissionstag der Kinder wird gehalten an ei-
nem Tag zwischen Weihnachten und Epiphanie, den 
die Gemeinden bestimmen. 

In vielen Ländern Ozeaniens, Asiens, Afrikas und La-
teinamerikas sind mehr als die Hälfte der Menschen 
Kinder. Das Opfer vom Weltmissionstag soll helfen, 
dass diesen Kindern Gottes gute Botschaft verkündet 
wird, dass hungernden Kindern Nahrung, dass kran-
ken Kindern Heilung, dass armen Kindern Ausbil-
dung, dass Flüchtlingskindern Heimat und dass Stra-
ßenkindern ein Weg in eine gute Zukunft geschenkt 
wird, z. B. in Kinderdörfern. 

Bei der Kollekte bringen die Kinder das als Gabe, was 
sie im Advent in ihre Opferkrippchen gelegt haben.

Das Kollektenergebnis bitte getrennt von den Gaben 
des Dreikönigssingens überweisen.




